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Vorlagenummer: 0366/2025 
Vorlageart:  Beschlussvorlage 
Status:   öffentlich 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6/19 (692) 
Sondergebiet Einzelhandel Hassleyer Straße 
hier: 
a) Eingegangene Stellungnahmen im Rahmen der 
Beteiligungsverfahren 
b) Satzungsbeschluss 
Datum:  23.04.2025 
Freigabe durch: Henning Keune (Technischer Beigeordneter), Dr. André Erpenbach 

(Beigeordneter), Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
Federführung: FB61 - Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung 
Beteiligt: FB69 - Umweltamt 
  
Beratungsfolge 
 
Gremium Geplante Sitzungstermine Öffentlichkeitsstatus 

Rat der Stadt Hagen  
(Entscheidung) 25.09.2025 Ö 
Ausschuss für Stadt-, Beschäftigungs- und 
Wirtschaftsentwicklung  
(Vorberatung) 

18.09.2025 Ö 

Naturschutzbeirat  
(Kenntnisnahme) 09.09.2025 Ö 
Bezirksvertretung Hagen-Mitte  
(Vorberatung) 04.09.2025 Ö 
Ausschuss für Umwelt-, Klimaschutz und 
Mobilität  
(Vorberatung) 

17.09.2025 Ö 

 
Beschlussvorschlag 
a) Nach eingehender Prüfung der öffentlichen und privaten Belange werden die im 

Rahmen der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung vorgebrachten Anregungen 
gemäß 
§ 1 Abs. 7 BauGB zurückgewiesen bzw. es wird ihnen im Sinne der nachfolgenden 
Stellungnahmen der Verwaltung entsprochen. Die Sitzungsvorlage wird Bestandteil des 
Beschlusses und ist als Anlage Gegenstand der Niederschrift. 

 
b) Der im Sitzungssaal ausgehängte und zu diesem Beschluss gehörende Bebauungsplan 

Nr. 6/19 (692) wird gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der zurzeit gültigen Fassung als 
Satzung beschlossen. Dem Bebauungsplan ist die Begründung aus April 2025 gemäß  
§ 9 Abs. 8 BauGB beigefügt, die als Anlage Gegenstand der Niederschrift ist. 

 
Das ca. 0,9 ha große Plangebiet befindet sich im Osten des Stadtteils Hagen-Emst südlich 
der Haßleyer Straße.  
Es wird begrenzt durch: 
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▪ die Haßleyer Straße im Norden,  
▪ gemischt genutzte Gebäude mit Einzelhandelseinrichtungen sowie Wohnbebauung im 

Westen, 
▪ Grünflächen im Osten und Süden. 
 

Nächster Verfahrensschritt 
Mit der öffentlichen Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses tritt der Bebauungsplan in 
Kraft. Das Bebauungsplanverfahren ist damit abgeschlossen. 
Die genaue Abgrenzung ist dem im Sitzungssaal ausgehängten Bebauungsplan zu 
entnehmen. Der Bebauungsplan im Maßstab 1: 500 ist Bestandteil des Beschlusses. 
 
Sachverhalt 
 
Ziel und Zweck der Planung 
 
Damit die geplante Errichtung eines Lebensmittelmarktes und eines Drogeriemarktes an der 
Hassleyer Straße realisiert werden kann, ist die Änderung des bestehenden 
Planungsrechtes erforderlich. Hierfür wird der Vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 6/19 
aufgestellt und im Parallelverfahren die 108. Teiländerung zum Flächennutzungsplan der 
Stadt Hagen durchgeführt (s. Drucksachennr. 0369/2025). 
 
Pflanzung und Fällung von Bäumen 
 
Gemäß UKM-Beschluss vom 22.03.2022 ist über die Fällung von Bäumen zu informieren, 
die nach den Größenkriterien unter die Baumpflegesatzung fallen. 
Im Plangebiet unterliegen 38 Einzelbäume, die gefällt werden müssen, der o. g. Satzung und 
sind im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens durch entsprechenden Ersatzpflanzungen zu 
kompensieren. Als Ersatzpflanzung werden im Bereich der verbleibenden öffentlichen 
Grünflächen (außerhalb des Geltungsbereiches des vorliegenden Bebauungsplanes) 25 
Bäume in Reihen und Gruppen zur Beschattung und Aufwertung der Grünflächen gepflanzt. 
Die übrigen 13 Bäume werden in Abstimmung mit dem Umweltamt durch eine 
Ausgleichszahlung des Vorhabenträgers ersetzt oder von diesem in Abstimmung mit der 
Stadt Hagen an anderer Stelle im Hagener Stadtgebiet neu gepflanzt. 
 
Verfahrensablauf 
 
Der Rat der Stadt hat am 23.05.2019 die Aufstellung des Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans Nr. 6/19 (692) „Sondergebiet Einzelhandel Haßleyer Straße“ (Drucksachen-
Nr. 0350/2019) beschlossen. Die Bekanntmachung der Aufstellung der Verfahren (ebenfalls 
FNP-Änderung) erfolgte am 07.06.2019 im Amtsblatt Nr. 21/2019 der Stadt Hagen. 
Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 1 BauGB und das Scoping (§ 2 Abs. 4 BauGB) zur Festlegung des 
Untersuchungsrahmens für die Umweltprüfung/-bericht wurden in dem Zeitraum vom 
19.09.2019 bis zum 20.10.2019 durchgeführt. Die Stellungnahmen der Behörden wurden für 
die weitere Planung ausgewertet und berücksichtigt: 
 
▪ Planung einer neuen Zufahrt von einer Landesstraße 
▪ Planung von mehreren Leitungsverlegungen 
▪ Abstimmung der rechtlichen Rahmenbedingungen zum Einzelhandel und der 

übergeordneten gesetzlichen Vorgaben 
▪ Verfeinerung des Entwurfs in Bezug auf die Kriterien im Wettbewerb (Bezug zum 
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bestehenden Einkaufsbereich, Grünkonzept etc.) 
 
Nach Erstellung einiger Fachgutachten und Klärung weiterer Detailfragen lag im April 2023 
ein Planungsstand vor, der durch besondere Qualitäten überzeugt und nach einem 
entsprechenden Beschluss durch die Politik im Mai 2023 den Bürger*innen vorgestellt 
werden sollte.  
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit fand in Form einer Bürgeranhörung am 
23.05.2023 statt. Es wurde ergänzend darauf hingewiesen, dass die präsentierten 
Unterlagen zusätzlich vom 24.05. bis einschl. 31.05.2023 im Fachbereich Stadtentwicklung, -
planung und Bauordnung zur Einsicht ausliegen. Im Nachgang der Veranstaltung ist Anfang 
Juni noch eine Stellungnahme eingegangen. 
 
3.  Planungsrechtliche Vorgaben 
 
Regional-/Flächennutzungsplan 
Der Regionalplan Ruhr stellt den Bereich als Allgemeinen Siedlungsbereich dar. 
Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Hagen ist das Gebiet des 
aufzustellenden Bebauungsplanes als Grünfläche dargestellt. 
Weil der großflächige Lebensmittelmarkt mit einer Verkaufsfläche von über 799 qm im FNP 
die Darstellung Sonderbaufläche erfordert, wird zusätzlich das Verfahren Nr. 108 
„Einzelhandel Emst“ zur Teiländerung des Flächennutzungsplanes durchgeführt. Die 
Aufstellung der beiden Bauleitpläne (FNP-Änderung u. B-Plan) erfolgt zeitgleich im 
Parallelverfahren. 
 
Bebauungsplan 
Das Gebiet des aufzustellenden Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 6/19 (692) liegt 
bisher im Geltungsbereich des Bebauungsplanes I.Nachtragssatzung zur Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 13/62 – Emsterfeld III - der am 18.05.1966 in Kraft getreten ist. Hier ist 
die zu beplanende Fläche als öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage 
festgesetzt.  
Der geplante Neubau (Lebensmittelvollsortimenters mit einer Verkaufsfläche von 1.480 qm 
sowie Café mit Backshop und einem Drogeriefachmarkt mit einer Verkaufsfläche von max. 
799 qm (beides gem. „Hagener Liste“ nahversorgungsrelevanten Hauptsortimenten) ist 
hingegen nur in Kerngebieten (MK) und in sonstigen Sondergebieten für großflächige 
Einzelhandelsbetriebe (§§ 7 u. 11 BauNVO) zulässig. Von daher wird der Bebauungsplan Nr. 
6/19 zur Festsetzung eines Sondergebietes für großflächigen Lebensmittel-Einzelhandel, 
aufgestellt. Zusätzlich sind weitere Festsetzungen wie zum Beispiel die überbaubaren 
Grundstücksflächen und das Maß der baulichen Nutzung zu überarbeiten. 
Aufgrund der erforderlichen Ausweisung eines Sondergebietes für einen großflächigen 
Einzelhandelsbetrieb und für weitere Änderungen der bisherigen Festsetzungen wird der 
neue Bebauungsplan im Vollverfahren aufgestellt. 
 
Landschaftsplan 
Das Plangebiet liegt innerhalb des Geltungsbereiches des Landschaftsplanes „Hagen“ 
(1994), allerdings ohne Schutzfestsetzung, so dass keine konkreten Festsetzungen für das 
Plangebiet bzw. das auswirkungsrelevante Umfeld getroffen wurden. Zu berücksichtigen sind 
die Ziele des Entwicklungsraumes „Geplante Grünfläche Wolfshohl“ (Nr. 1.2.39). 
Mit der Rechtsverbindlichkeit des B-Planes wird der Landschaftsplan für den B-Planbereich 
außer Kraft gesetzt.  
 
4.  Ergebnisse der Umweltprüfung 
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Das Plangebiet wird entsprechend der Festsetzungen des bisher gültigen Bebauungsplanes 
als Parkanlage und Bolzplatz genutzt. Die Fläche ist an 3 Seiten durch Wohnbebauung 
eingerahmt, im Norden führt die stark befahrene Haßleyer Straße direkt an der Grünfläche 
vorbei. 
Städtebauliches Leitziel ist zum einen die Förderung der Innenentwicklung im Stadtgebiet 
und zum anderen die Besserung der Versorgung der Bevölkerung. Der Bebauungsplan folgt 
diesem Ziel, weil das Plangebiet im Gesamtzusammenhang dem Innenbereich zuzuordnen 
ist und die Festsetzungen des Bebauungsplanes eine Weiterentwicklung der bestehenden 
Nutzungen ermöglichen. Wesentliches Planungsziel des Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes ist die Neuerrichtung des Lebensmittel- und Drogeriemarktes zur 
langfristigen Sicherung der Nahversorgung für die umgebende Wohnbevölkerung und als 
inhaltliche Ergänzung des Gebäudebestands im angrenzenden Bereich (Cafe, Friseur etc.). 
Das bauliche Konzept und die Inhalte des Bebauungsplans folgen zum einen den 
Anforderungen an Umwelt- und Klimaschutz sowie Schutz der direkt angrenzenden 
Anwohner und sehen zum anderen umfangreiche Festsetzungen vor. Dies sind Maßnahmen 
 
▪ zum Artenschutz, 
▪ zur Nutzung erneuerbarer Energien durch Photovoltaik- und Solaranlagen, 
▪ Eingraben der Stellplätze und des Baukörpers in das Gelände 
▪ „Grüner Rücken“ nach Südwesten, „Verlängerung der Landschaft“ durch direkten 

Übergang von Grünfläche zum Gründach und 
▪ zur Förderung der umweltfreundlichen Mobilität durch die Herrichtung von 

Abstellplätzen für Fahrräder (teilw. überdacht). 
 
Ergänzend führt der Umweltbericht im Kapitel 5 aus, dass bei Nichtdurchführung der 
Planung von einer deutlichen Änderung der bestehenden Strukturen im Plangebiet bei 
Nichtdurchführung der Planung nicht auszugehen ist. Die Fläche würde voraussichtlich 
weiter in ihrem derzeitigen Umfang, d.h. maßgeblich als städtische Park- und Grünanlage mit 
Bolzplatz genutzt. Die unter die Baumschutzsatzung der Stadt fallenden Bäume würden an 
ihren jeweiligen Standorten entsprechend verbleiben und altersbedingt weiterentwickeln. 
Darüber hinaus ist für das Plangebiet keine natürliche Entwicklung aufgrund fachgesetzlicher 
Vorgaben des Naturschutzrechts zu prognostizieren.  
Die Ergebnisse der Umweltprüfung werden im Umweltbericht zusammengefasst, die mit der 
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes voraussichtlich verbundenen 
erheblichen Umweltauswirkungen wurden ermittelt und bewertet. Der Umweltbericht kommt 
nach Prüfung der Schutzgüter zu dem Ergebnis, dass unter Berücksichtigung der 
Eingriffsregelung und der artenschutzrechtlichen Vorgaben - mit Ausnahme der Schutzgüter 
Boden und Fläche – keine voraussichtlichen erheblichen Beeinträchtigungen durch die 
Planung entstehen. 
Eine Inanspruchnahme der Schutzgüter Boden und Fläche ist bei allen Bauvorhaben 
grundsätzlich nicht zu vermeiden und dementsprechend in die Abwägung mit den Belangen 
der Bedarfsdeckung der örtlichen Bevölkerung mit Gütern des täglichen Bedarfs 
einzustellen. 
Vor diesem Hintergrund werden aufgrund der städtebaulichen Vorteile die Änderungen der 
Festsetzungen im derzeit gültigen Bebauungsplan I.Nachtragssatzung zur Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 13/62 – Emsterfeld III durch die Aufstellung des Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr.6/19 (692) „Sondergebiet Einzelhandel Haßleyer Straße“ befürwortet. 
 
Nachfolgend wird auf einige Auswirkungen und Maßnahmen genauer eingegangen: 
 
Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimafolgenanpassung 
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Der Klimanotstandsbeschluss der Stadt Hagen und die Klima- und Umweltstandards in der 
verbindlichen Bauleitplanung werden berücksichtigt. Im Rahmen der Umsetzung des 
Bebauungsplanes sind im Hinblick auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung 
insbesondere folgende Maßnahmen vorgesehen: 
 

• Errichtung von Solaranlagen oder von Anlagen für die Erzeugung, Nutzung oder 
Speicherung von Strom und/oder Wärme aus anderen erneuerbaren Energien 

• Begrünung des Daches sowie der Stellplatzanlage 
• Pflanzung von zahlreichen Bäumen und Sträuchern 
• Umsetzung von Maßnahmen zur Vorsorge vor Überflutungen (z.B. 

Geländemodellierungen und Rückhaltung) 
 
Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung - Baumpflegesatzung 
Unter Berücksichtigung der Festsetzungen zu Anpflanzungsmaßnahmen und der 
ökologischen Ausgestaltung des Gebäudes ergibt sich trotzdem ein rechnerisches 
Kompensationsdefizit von ca.20.000 Punkten. Das mit der Umsetzung des Planvorhabens 
verbundene Ausgleichsdefizit wird im Ökokonto des RVR Ruhr ausgeglichen. Dieser 
unterhält ein anerkanntes Ökokonto (Mai 2019) auf Eigentumsflächen des RVR in Hagen-
Eilpe und stellt die für den Ausgleich notwendigen Ökowertpunkte zur Ablösung durch den 
Vorhabenträger zur Verfügung.  
 
Artenschutz 
Für die meisten der gelisteten Arten existieren im Geltungsbereich keine geeigneten 
Habitatstrukturen, so dass ein Vorkommen vieler geschützter Arten von vornherein 
ausgeschlossen werden kann. Für einige ungefährdete Vogelarten und für einige Wald-, 
Gebüsch- und Heckenbrüter bestehen im Untersuchungsgebiet mögliche 
Brutplatzgelegenheiten. Deshalb sind Rodungsarbeiten ausschließlich außerhalb der Brutzeit 
von Anfang Oktober bis Ende Februar durchzuführen. Zusätzlich sollten für die 
Außenbeleuchtung insektenfreundliche Leuchtmittel verwandt werden. Auf diese 
Maßnahmen wird im Bebauungsplan hingewiesen. 
Bei der Einhaltung der Maßnahmen werden keine Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 
BNatSchG ausgelöst. 
 
Schallschutz 
Für das Bebauungsplanverfahren wurde ein Schallgutachten zur Ermittlung und Bewertung 
des öffentlichen Verkehrslärms sowie ein weiteres Gutachten zur Untersuchung des 
Gewerbelärms, der u. a. von dem Kundenparkplatz und dem LKW-Anlieferverkehr des 
Lebensmittelmarktes ausgeht, erstellt. Beide Gutachten kommen zu dem Ergebnis, das bei 
der Einhaltung der angenommenen Schallschutzmaßnahmen gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse erhalten bleiben. 
Die Maßnahmen sind in den Festsetzungen des Bebauungsplanes berücksichtigt. 
 
 
Zu a) 
 
Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB und 
der frühzeitigen Beteiligung der städtischen Dienststellen sowie der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB (19.09.2019 bis 
einschließlich 20.10.2019) 
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I. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit: 
 
Beteiligung der Bürger gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) am 23.05.2023, 17.30 bis 
19.15 Uhr, Veranstaltung in der Grundschule Boloh, Weizenkamp 3  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die präsentierten Unterlagen zusätzlich vom 24.05. bis 
einschl. 31.05.2023 im Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung zur Einsicht 
ausliegen. 
 
Es ist eine Stellungnahme eingegangen: 
 

I.1 Klimabündnis Hagen, u.a. 04.06.2023 
 

II.  Frühzeitige Beteiligung der städtischen Dienststellen sowie der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange: 

 
Es sind folgende Stellungnahmen eingegangen: 
 

1. Landesbetrieb Straßen NRW, Regionalniederlassung Südwestfalen, Rheinstraße 8, 
58097 Hagen, 18.09.2019 

2. GASCADE Gastransport GmbH Fachbereich GNL, 27.09.2019 
3. Fachbereich Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Bürgerdienste und 

Personenstandswesen - 32/03, Böhmerstraße 1, 58095 Ha-gen, 24.10.2019 
4. PLEdoc GmbH, Netzauskunft, Gladbecker Straße 404, 45326 Essen, 30.09.2019 
5. Bezirksregierung Arnsberg, Dez. 35, Seibertz¬str. 2, 59821 Arnsberg, 30.09.2019: 
6. Stadt Hagen, Fachbereich Immobilien, Bauverwaltung und Wohnen, 60/1, 08.10.2019 
7. Stadt Hagen, Servicezentrum Sport, Freiheitstraße 3, 58042 Hagen, 09.10.2019: 
8. ENERVIE Vernetzt GmbH N-E-T-P – Technischer Service, 14.10.2019: 
9. Stadt Hagen, Umweltamt, 69/3 (gebündelte Stellungnahme), 21.10.2019 
10. Stadt Hagen, Umweltamt, UWB, 29.10.2019 
11. SIHK, Bahnhofstraße 18, 58095 Hagen, 18.10.2019 
12. Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR, Eilper Straße 132-136, 58091 Hagen, 29.10.2019 
13. Stadt Hagen, 61-1; 10.10.2019 

 
Die während der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit eingegangene Stellungnahme (I. 
1) wird in der Abwägungstabelle inhaltlich zusammengefasst und mitsamt eines 
Beschlussvorschlags der Verwaltung, aus dem die Berücksichtigung im Verfahren 
erkenntlich wird, aufgeführt. 
 
In den Stellungnahmen der städtischen Dienststellen sowie der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange Nrn. II. 2 – 7 und 11 bis 13  wurden keine Bedenken oder 
abwägungsrelevante Anregungen geäußert. Diese werden zur Kenntnis genommen. Die 
weiteren Stellungnahmen, über die ein Beschluss notwendig ist, werden in der 
Abwägungstabelle aufgeführt. Die restlichen Stellungnahmen sind in ALLRIS und in der 
jeweiligen Sitzung einzusehen. 
 
 
Ergebnis der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der 
städtischen Dienststellen sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB (18.11.2024 bis einschließlich 18.12.2024) 
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Laufzeitprotokoll - Raumordnungs-/Bauleitplan „FNP-Teiländerung Nr. 108'' und 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6/19 (692) Sondergebiet Einzelhandel Haßleyer 
Straße, Protokoll erstellt am: 20.12.2024, Protokollierter Bekanntmachungszeitraum 
15.11.2024 08:00 Uhr - 18.12.2024 23:59 Uhr 
 

I. Öffentliche Auslegung 
 

1. Bürger*in 1, Hagen, 15.12.2024 
2. Bürger*in 2, Hagen, 18.12.2024 
3. Bürger*in 3, 18.12.2024 
4. Klimabündnis Hagen, u.a. 18.12.2024 
5. VCD KV Hagen-Märkischer Kreis e.V., 18.12.2024 
6. Bürger*in 4 (wortgleich mit I.4) 

 
II. Beteiligung der städtischen Dienststellen sowie der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange: 
 

Es sind folgende Stellungnahmen eingegangen: 
 

1. Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung, 26.11.2024 
2. Straßen NRW, 26.11.2024 
3. Amt für Brand- und Katastrophenschutz, 25.11.2024 
4. Enervie, 19.11.2024 und 09, 12.2024 
5. RVR, 45128 Essen, 18.12.2024 
6. SIHK, 18.12.2024 
7. Stadt Hagen, Fachbereich Verkehr, 26.11.2024 
8. Stadt Hagen, Umweltamt, 18.12.2024 
9. WBH, 28.11.2024 
10. LWL Archäologie, 21.11.2024 
11. Stadt Hagen, Bauordnung, 10.12.2024 
12. Stadt Gelsenkirchen, Arbeitskreis REHK östliches Ruhrgebiet, 29.11.2024 

 
Die während der öffentlichen Auslegung eingegangenen Stellungnahmen (I.1 bis 6) werden 
in der Abwägungstabelle aufgeführt. 
 
In den Stellungnahmen der städtischen Dienststellen sowie der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange Nrn. II. 3 - 7 und 10 - 13- 11 wurden keine Bedenken oder 
abwägungsrelevante Anregungen geäußert. Diese werden zur Kenntnis genommen. Die 
weiteren Stellungnahmen, über die ein Beschluss notwendig ist, werden in der 
Abwägungstabelle aufgeführt. Die restlichen Stellungnahmen sind in ALLRIS und in der 
jeweiligen Sitzung einzusehen. 
 
Anpassungen im Bebauungsplan und in der Begründung 
 
Nach Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen wurden folgende Änderungen und 
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Ergänzungen im Bebauungsplan vorgenommen: 
 

• Für die Mietfläche der Drogerie ist jetzt vorgesehen, im Pausenraum der 
Mitarbeitenden ein Außenfenster zu ergänzen. Ursprünglich war in diesem Bereich 
keine Öffnung in der Fassade geplant. Die Position und Dimension des neu geplanten 
Fensters ist im Vorhaben- und Erschließungsplan ersichtlich und erfordert aufgrund der 
Geringfügigkeit keine weiteren Verfahrensschritte. 

▪ Der textliche Hinweis zum Überflutungsschutz wurde angepasst 
• Der textliche Hinweis zum Bodenschutz wurde angepasst. 

 

Der Bebaungsplan Plan 1 wird durch den Plan 1a ersetzt, ebenso der VEP  Plan 2 durch den 
Plan 2a. In der Begründung wurden Anpassungen aufgrund der o. g. Änderungen und 
Ergänzungen vorgenommen. Die Begründung vom April 2025 ersetzt die Begründung vom 
September 2024. 
 
Bei den oben genannten Änderungen handelt es sich lediglich um die Anpassung von 
Festsetzungen aufgrund von Stellungnahmen, die Änderung/Ergänzung von Hinweisen und 
um redaktionelle Korrekturen. Eine erneute Auslegung des Bebauungsplans ist daher nicht 
notwendig. 
 
 
Zu b) 
 
Folgt der Rat der Stadt dem Beschlussvorschlag dieser Verwaltungsvorlage, wird der 
Bebauungsplan als Satzung beschlossen. Nach der öffentlichen Bekanntmachung dieses 
Beschlusses tritt der Bebauungsplan in Kraft und das Bebauungsplanverfahren ist 
abgeschlossen. 
 
 
Bestandteile der Vorlagendrucksache 
 
▪ Übersichtsplan des Geltungsbereiches 
▪ Begründung zum Bebauungsplan Nr. 6/19 (692) Sondergebiet Einzelhandel Haßleyer 

Straße vom April.2025 
▪ Umweltbericht mit Landschaftspflegerischem Begleitplan zum vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan Nr. 6/19 (692) „Sondergebiet Einzelhandel Haßleyer Straße“, Sept. 
2024 

▪ Abwägungstabelle zu den frühzeitigen Beteiligungen nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 
BauGB 

▪ Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit über die eine 
Abwägung erfolgt 

▪ Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der städtischen Dienststellen sowie 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange über die eine Abwägung 
erfolgt 

▪ Abwägungstabelle zu den Beteiligungen nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB 
▪ Stellungnahmen aus der öffentlichen Auslegung über die eine Abwägung erfolgt 
▪ Stellungnahmen aus der Beteiligung der städtischen Dienststellen sowie der Behörden 

und sonstigen Träger öffentlicher Belange über die eine Abwägung erfolgt 
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Anlagen der Beschlussvorlage 
 
Folgende Unterlagen können im Verwaltungsinformationssystem ALLRIS bzw. 
Bürgerinformationssystem und als Original in der jeweiligen Sitzung eingesehen werden: 
 
▪ Bebauungsplanentwurf Nr. 6/19 (692) 
▪ Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6/19 (692) „Sondergebiet Vollsortimenter 

Emst“, Artenschutzprüfung der Stufe I vom November 2019 
▪ Protokoll der Bürgerinformationsveranstaltung vom 23.05.2023 
▪ Artenschutzprüfung der Stufe I, November 2019 
▪ Van Ewyk Ingenieurbüro): Entwässerungskonzept zum vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan Nr. 6/19 REWE Hagen-Emst. Mönchengladbach, Mai 2023 
▪ Ingenieurbüro für Verkehrs- und Infrastrukturplanung, Ambrosius, Blanke, 

Verkehrsgutachten, Mai 2024 
▪ Normec Uppenkamp: Immissionsschutz-Gutachten Schallimmissionsprognose gemäß 

TA Lärm zum BV Rewe Markt Hagen-Emst, Nr. I05 0009 19R-2. Ahaus, Juli 2024 
▪ Neubau eines REWE-Marktes an der Hassleyer Strase in 58093 Hagen, Orientierende 

Baugrunduntersuchung mit Gründungsberatung, Beratende Geowissenschaftler und 
Ingenieure, Zum Nubbental 14a, 44227 Dortmund, Dezember 2019 

▪ Gutachten für die geplante Verlagerung eines Rewe-Marktes und die Ansiedlung eines 
Drogeriefachmarktes in Hagen-Emst, Hier: Verträglichkeitsanalyse gem. § 11 Abs. 3 
BauNVO, Stand April 2024 

▪ Stellungnahmen aus den Beteiligungen der städtischen Dienststellen sowie der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ohne Bedenken oder 
abwägungsrelevante Anregungen 
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Auswirkungen 
Inklusion von Menschen mit Behinderung 
 
Belange von Menschen mit Behinderung 
 
X sind nicht betroffen 

 
 
Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung 
 
X keine Auswirkungen (o) 

Ingenieurbüro für Verkehrs- und Infrastrukturplanung  
Kurzerläuterung und ggf. Optimierungsmöglichkeiten: 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist die Berücksichtigung von Klimaaspekten mit 
gesetzlichem Auftrag vorgeschrieben. Um Vorhaben hinsichtlich der Klimarelevanz zu 
optimieren und negativen Auswirkungen entgegenzuwirken, werden in dem Bebauungsplan 
Festsetzungen zum Klimaschutz- und zur Klimaanpassung aufgenommen, die 
Treibhausgase reduzieren, Klimafolgen abmildern und/oder Treibhausgase kompensieren. 
 
Eine gesonderte Prüfung zu den Auswirkungen auf den Klimaschutz und die 
Klimafolgenanpassung ist somit bei der Vorlagenerstellung i. R. von Bauleitplanverfahren 
nicht notwendig. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
( 

X Es entstehen weder finanzielle noch personelle Auswirkungen. 
 
 
Anlage/n 
1 - Übersichtsplan (öffentlich) 

 
2 - Begruendung (öffentlich) 

 
3 - UB_LBP_mit_Anhang (öffentlich) 

 
4 - Bäume_DIN A3 (öffentlich) 

 
5 - Tabelle_Vorgezogene_Abwägung (öffentlich) 

 
6 - I_1_2023-06-05_Schreiben_Klimab (öffentlich) 

 
7 - II_1_2019-09-18_StraßenNRW (öffentlich) 

 
8 - II_8_2019_Enervie (öffentlich) 

 
9 - II_9_2019-10-21_69 (öffentlich) 

 
10 - II_10_2019-10-22_69_UWB (öffentlich) 

 
11 - II_12_2019-10-29_WBH (öffentlich) 

 
12 - II_3_2019-10-24_32-03 (öffentlich) 
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13 - Abwägungstab_Offenlage_B-Plan (öffentlich) 
 
14 - I_1_2024-12-15_Bürger_1 (öffentlich) 

 
15 - I_2_2024-12-15_Bürger_2 (öffentlich) 

 
16 - I_3_2024-12-18_Bürger_3 (öffentlich) 

 
17 - I_4_2024-12-18-Klimabündnis (öffentlich) 

 
18 - I_5_2024-12-18_VCD (öffentlich) 

 
19 - I_6_2024-12-18_Bürger_4 (öffentlich) 

 
20 - II_1_2024-11-26_Straßen_NRW (öffentlich) 

 
21 - II_3_2024-11-19_Enervie_2 (öffentlich) 

 
22 - II_5_2024-12-18_RVR (öffentlich) 

 
23 - II_8_2024-11-28_WBH (öffentlich) 

 
24 - II_9_2024-12-18_69 (öffentlich) 

 
25 - II_11_2024-11-25_Feuerwehr (öffentlich) 

 
26 - Entwässerungskonzept (öffentlich) 

 
27 - Artenschutzprüfung (öffentlich) 

 
28 - Immissionsschutz-Gutachten_frei (öffentlich) 

 
29 - Verträglichkeit_Einzelhandel (öffentlich) 

 
30 - Verkehrsgutachten (öffentlich) 

 
31 - II_2_2019-09-27_Gascade (öffentlich) 

 
32 - 2025_Hagen Haßleyer Str (öffentlich) 

 
33 - II_4_2019-09-30_Pledoc (öffentlich) 

 
34 - II_6_2019-10-08-60 (öffentlich) 

 
35 - II_13_2019-10-10_Verkehr (öffentlich) 

 
36 - II_10_2024-11-21_LWL_kB (öffentlich) 

 
37 - II_14_2024-12-10_61-5 (öffentlich) 

 
38 - II_7_2024-12-18_SIHK_2 (öffentlich) 

 
39 - II_13_2024-11-29_Stadt_Gelsenk (öffentlich) 
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40 - 2024-12-18_60-3 (öffentlich) 

 
41 - 2025-09-04_VEP Haßleyer Str_für Satzung (öffentlich) 

 
42 - 2025-09-04_VBP Haßleyer Str_für Satzung (öffentlich) 

 
 
 
[Dokumentende] 
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Vorhabenbezogener  
Bebauungsplan 6/19 (692) 
Stadt Hagen 
 

1 Allgemeine Planungsvorgaben 
1.1 Räumlicher Geltungsbereich  
Der Rat der Stadt Hagen hat am 23.05.2019 den Beschluss zur Einlei-
tung des Verfahrens zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes Nr. 6/19 (692) „Sondergebiet Einzelhandel Haßleyer 
Straße“ gefasst. 
Das ca. 0,9 ha große Plangebiet befindet sich im Osten des Stadtteils 
Hagen-Emst südlich der Haßleyer Straße. 
Es wird begrenzt durch: 
- die Haßleyer Straße im Norden, 
- gemischt genutzte Gebäude mit Einzelhandelseinrichtungen 

sowie Wohnbebauung im Westen, 
- Grünflächen im Osten und Süden. 
Teilflächen der Haßleyer Straße werden als sonstige Flächen gem. § 12 
(4) BauGB in den vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit einbezogen. 
Das Plangebiet des vorhabenbezogenen Bebauungsplans umfasst so-
mit eine Teilfläche des Flurstücks 1693, Flur 14, Gemarkung Eppen-
hausen. 
Die Grenzen des Plangebietes sind entsprechend in der Planzeichnung 
des Bebauungsplanes festgesetzt. 
 
1.2 Anlass und Ziel der Planung 
Der Stadtteil Emst weist seit langem kein bedarfsgerechtes Angebot für 
die wohnungsnahe Grundversorgung auf. Die westlich des Plangebie-
tes an der Gerhart-Hauptmann-Straße bestehenden Einzelhandelsnut-
zungen sind quantitativ und qualitativ nicht ausreichend um die 
umgebenden Wohnsiedlungsbereiche angemessen zu versorgen.  
Im Jahre 2018 hat die Stadt Hagen für das Plangebiet daher einen In-
vestorenwettbewerb durchgeführt, mit dem Ziel auf den Flächen im 
Plangebiet ein ergänzendes Angebot der Nahversorgung für den Stadt-
teil zu entwickeln.  
Auf der Grundlage des Ergebnisses dieses Wettbewerbes hat der Rat 
der Stadt Hagen 2019 den Beschluss zur Einleitung eines vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplanes gefasst, um die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen für die Errichtung eines Nahversorgungsstandortes mit 
einem Lebensmittelvollsortimenter und einem Drogeriefachmarkt zu 
schaffen und gleichzeitig die besonderen städtebaulichen und architek-
tonischen Qualitäten des prämierten Entwurfes planungsrechtlich zu si-
chern. 
In dem neu aufgestellten „Einzelhandels-und Zentrenkonzept Hagen1”, 

 
 
1 BBE Handelsberatung GmbH (Januar 2023): Einzelhandels- und Zentrenkonzept Ha-
gen. Köln 
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das der Rat im September 2023 beschlossen hat wurde die städtebau-
liche Zielsetzung formuliert, die wohnungsnahe Versorgung im Stadtteil 
Emst zu verbessern mit dem Ziel ein Nahversorgungszentrum zu ent-
wickeln.  
Diese Zielsetzung wurde in der „Teilfortschreibung Einzelhandels- und 
Zentrenkonzept zum Standort Emst2” räumlich konkretisiert und der An-
gebotsschwerpunkt Nahversorgung definiert.  
Im Plangebiet werden mit der Neuansiedlung eines Lebensmittelvoll-
sortimentsmarktes und eines Drogeriemarktes die Kernbestandteile ei-
nes Nahversorgungszentrums planerisch vorbereitet und damit die 
Versorgungssituation für den Stadtteil Emst deutlich verbessert. 
  
Da eine Umsetzung dieses Planungszieles auf der Grundlage des gel-
tenden Planungsrechtes nicht möglich ist, sollen mit der Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes die planungsrechtlichen 
Grundlagen zur Ansiedlung der Märkte geschaffen werden.  
Parallel zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes er-
folgt die Teiländerung Nr. 108 des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Hagen. 
 
1.3 Derzeitige Situation  
Das Plangebiet wird derzeit als Stadtpark mit Bolzplatz zur Erholung 
genutzt. Die Fläche stellt sich überwiegend als Intensivrasen dar, der 
von einer Splittfläche und dem Bolzplatz sowie Fußwegen unterbro-
chen wird. Der südliche und der nördliche Rand des Plangebietes wer-
den von Gehölzstreifen mit teils älteren Gehölzen gesäumt. Darüber 
hinaus stehen einige jüngere Gehölze zerstreut im Westen der Fläche. 
Baumhöhlen wurden im Rahmen der Bestandserfassung nicht festge-
stellt. 
Im Umfeld des Plangebietes befinden sich in Richtung Süden und Wes-
ten großflächig Wohngebiete. Die A 45 verläuft östlich des Plangebietes 
in Südost-Nordwest-Richtung und wird von Gehölzbeständen begleitet. 
Zwischen der Haßleyer Straße und der A 45 liegen Sportplätze, ein 
Feuerwehrgerätehaus sowie eine Ackerbrache. Östlich der A 45 schlie-
ßen sich landwirtschaftlich genutzter Freiraum, Wälder sowie ein Stein-
bruch an. 
 
1.4 Planungsrechtliche Vorgaben 
• Länderübergreifender Raumordnungsplan für den Hochwas-

serschutz (BRPH) 

 
 
2 BBE Handelsberatung GmbH (Januar 2024): Teilfortschreibung Einzelhandels- und 
Zentrenkonzept Hagen zum Standort Emst. Köln.  
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Bebauungsplan 6/19 (692) 
Stadt Hagen 
 

Da Hochwasserereignisse in den letzten beiden Jahrzehnten landes-
weit erhebliche Schäden angerichtet haben und auch zukünftig mit ei-
nem erhöhten Schadenspotential zu rechnen sein wird, ist am 
01.09.2021 die Verordnung über die Raumordnung im Bund für einen 
übergreifenden Hochwasserschutz vom 19.08.2021 in Kraft getreten 
(BGBl. I 2021, S. 3712). Die Bundesverordnung beinhaltet einen län-
derübergreifenden Raumordnungsplan für den Hochwasserschutz. 
Die Vereinbarkeit der vorliegenden Planung mit den relevanten Zielen 
und Grundsätzen des BRPH wurde geprüft. Ein Konflikt zwischen dem 
BRPH und der vorliegenden Bauleitplanung besteht nicht. 
Das Plangebiet und sein Umfeld befinden sich nach dem Kommunen-
steckbrief für die Stadt Hagen (Stand Dezember 2021), der im Rahmen 
der Hochwasserrisikomanagementplanung NRW erstellt wurde, nicht 
im Einflussgebiet von Risikogewässern.  
Das Plangebiet liegt innerhalb des Flussgebietes „Rhein“ im Teilein-
zugsgebiet „Ruhr“. Die nächstgelegenen Risikogewässer sind die 
„Volme” im Südwesten in einem Abstand von ca. 1.500 m und die 
Lenne nordöstlich in einem Abstand von ca. 2.500 m.  
Die Prüfung des Hochwasserrisikos3 gem. Ziel I.1.1 BRPH hat ergeben, 
dass das Plangebiet kein signifikantes Hochwasserrisiko (HQhäufig, 
HQ100, HQextrem) aufweist. Das nächstgelegene Risikogebiet liegt 
südwestlich im Abstand von 1,5 km im Bereich der Volme. Entspre-
chend der Vorgaben des WHG und der HWRM-RL werden in der Risi-
kobewertung die Risiken für die Schutzgüter menschliche Gesundheit, 
Umwelt, Kulturerbe und wirtschaftliche Tätigkeiten berücksichtigt. Für 
die genannten Schutzgüter werden entsprechende Bewertungs- und 
Signifikanzkriterien sowie Signifikanzschwellen herangezogen.  
Auch die Auswertung der Hochwassergefahrenkarten4 (HQhäufig, 
HQ100, HQextrem) hat ergeben, dass Bereiche, die bei Hochwasser 
potenziell überflutet werden, etwa deckungsgleich mit den o.g. Risiko-
gebieten in ausreichender Entfernung liegen.  
Das nächstgelegene Überschwemmungsgebiet befindet sich entlang 
der Volme. Überschwemmungsgebiete dienen der schadlosen Abfüh-
rung von Hochwasser und sichern die dafür erforderlichen Flächen für 
den Hochwasserabfluss sowie Retentions- oder Rückhalteräume. 
Die Auswirkungen des Klimawandels wurden i.S.d. Ziels I.2.1 BRPH 
geprüft. Das Plangebiet ist ausweislich der Starkregenhinweiskarte 

 
 
3 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes 
NRW (2021): ELWAS-WEB (elektronisches wasserwirtschaftliches Verbundsystem für 
die Wasserwirtschaftsverwaltung in NRW). Online unter: http://www.elwas-
web.nrw.de/elwas-web/. Abgerufen: 15.04.2024. 
 
4 Ebenda 
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nicht von seltenen oder extremen Starkregenereignissen beeinflusst. 
Unabhängig davon wird den Auswirkungen des Klimawandels im Hin-
blick auf Hochwasserereignisse durch Starkregen im Rahmen der ver-
bindlichen Bauleitplanung durch Vorgaben zur Regenrückhaltung und 
zur Begrünung der Dachflächen entsprochen.  
 
• Regionalplan 

Der Regionalplan Ruhr stellt das Plangebiet als "Allgemeinen Sied-
lungsbereich" (ASB) dar.  
 
• Flächennutzungsplan 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Hagen stellt das Plange-
biet derzeit als „Grünfläche“, teilweise mit der Zweckbestimmung 
„Spielplatz“ dar.  
Die Darstellungen des Flächennutzungsplanes entsprechen damit nicht 
mehr der nunmehr verfolgten Planungskonzeption. Parallel zur Aufstel-
lung des Bebauungsplanes soll daher die Teiländerung Nr. 108 des Flä-
chennutzungsplanes der Stadt Hagen im Sinne des nachfolgend 
begründeten Planungsziels als „Sonderbaufläche“ mit der Zweckbe-
stimmung „Großflächige Einzelhandelsbetriebe (SB)“ durchgeführt wer-
den. 
 
• Bebauungsplan   
Für das Plangebiet des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes besteht 
der Bebauungsplan Nr. 13/62 Emsterfeld III, der für das Plangebiet die 
Festsetzung als „öffentliche Grünfläche” mit der Zweckbestimmung 
„Parkanlage” trifft. 
 
 
2 Planungsziel - Städtebauliches Konzept 
Im Rahmen der Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkon-
zeptes5 der Stadt Hagen wurde für den Stadtteil Emst die ergänzende 
Ansiedlung eines Lebensmittelvollsortimenters empfohlen. 
Innerhalb des Plangebietes ist nunmehr die Verlagerung und Erweite-
rung des bisher an der Gerhart-Hauptmann-Straße bestehenden Le-
bensmittelvollsortimenters mit einer Verkaufsfläche von künftig 1.480 
m2 zzgl. Backshops mit 20 m2 Verkaufsfläche und 40 m2  Cafébereich 
sowie die Neuansiedlung eines Drogeriefachmarktes mit einer Ver-
kaufsfläche von 799 m2 vorgesehen. 
Beide Märkte werden in einem Gebäude angeordnet, dessen 
 
 
5 BBE Handelsberatung GmbH (Januar 2024): Teilfortschreibung Einzelhandels- und 
Zentrenkonzept Hagen zum Standort Emst. Köln. 
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Dachflächen begrünt werden und von Nord nach Süd bis auf das be-
stehende Geländeniveau abfallen. Aus südlicher Richtung der verblei-
benden Parkanlage ergibt sich somit eine vollständig begrünte 
Gebäudekubatur. Um diesen Charakter zu sichern, wird die Anordnung 
von Photovoltaikanlagen auf den nördlichen Teil der Dachfläche be-
schränkt und ist somit von Süden kaum wahrnehmbar.    
Die Zufahrt zum Plangebiet erfolgt sowohl für den Kundenverkehr als 
auch für den Anlieferungsverkehr von der Haßleyer Straße. Den Märk-
ten nördlich vorgelagert befindet sich eine Stellplatzfläche mit insge-
samt 87 PKW-Stellplätzen sowie Abstellflächen für Fahrräder. Die 
Stellplatzfläche wird mit Baumpflanzungen (1 Baum/5 Stellplätze) be-
grünt. 
Die Anlieferungszone des Lebensmittelmarktes befindet sich im Nord-
osten des Plangebietes, die Anlieferungszone des Drogeriefachmark-
tes liegt integriert in dem Marktgebäude zwischen den beiden Märkten.  
 
Mit der Ansiedlung dieser Märkte wird ein Kernbestandteil des zu ent-
wickelnden Nahversorgungszentrums Emst im Sinne der Teilfortschrei-
bung des EHK umgesetzt und die Nahversorgungssituation in Emst 
gestärkt. 
Die Verträglichkeit des Vorhabens wurde sowohl bezogen auf das Ein-
zelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Hagen (EHK 2023) als auch 
auf das „Regionale Einzelhandelskonzept“ (REHK) und die Ziele der 
Raumordnung geprüft6.  
In einem ersten Schritt wurden die Übereinstimmungen mit den Ansied-
lungsregeln des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes der Stadt Hagen 
geprüft: 
Das Vorhaben besitzt ein nahversorgungsrelevantes Kernsortiment 
(Nahrungs- und Genussmittel, Drogeriewaren) und befindet sich inner-
halb des (zu entwickelnden) zentralen Versorgungsbereichs „Nahver-
sorgungszentrum Emst”. Die Dimensionierung ist auf die Versorgung 
der angrenzenden Wohnbevölkerung ausgerichtet. Zudem trägt das 
Planvorhaben aus nahversorgungsstruktureller Sicht zu einer wesentli-
chen Verbesserung der Versorgungssituation im Stadtteil Hagen-Emst, 
insbesondere in dessen östlichem Bereich, bei.  
Insofern kommt die Auswirkungsanalyse zu dem Ergebnis, dass das 
Vorhaben kongruent zu den Zielen und Empfehlungen des EHK 2023 
ist. 
In Bezug auf die absatzwirtschaftlichen Auswirkungen auf die umge-
benden zentralen Versorgungsbereiche in Hagen wurde der 

 
 
6 Auswirkungsanalyse für die geplante Verlagerung eines Lebensmittelvollsortimenters 
und die Ansiedlung eines Drogeriefachmarktes in Hagen-Emst gem. § 11 (3) BauNVO.  
Stadt + Handel Beckmann + Föhrer Stadtplaner PartGmbB, Dortmund, April 2024 



 
 
 
 

 
 8 

Vorhabenbezogener  
Bebauungsplan 6/19 (692) 
Stadt Hagen 
 

Prognosezeitraum 2028 gewählt. Von dem Planvorhaben resultiert eine 
Umsatzumverteilung im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmit-
tel von max. rd. 8,2 Mio. Euro sowie von 4,2 Mio. Euro im Sortiments-
bereich Drogeriewaren, die zu 90 % zu Lasten von Wettbewerbern in 
den umgebenden zentralen Versorgungsbereichen gehen. 
Dabei ist grundsätzlich zu berücksichtigen, dass hinsichtlich der Ver-
sorgung im Sortiment Drogeriewaren derzeit am Vorhabenstandort eine 
Versorgungslücke besteht, die perspektivisch durch das Planvorhaben 
geschlossen werden kann. Folglich übernehmen derzeit die Lebensmit-
telmärkte im Umfeld des Vorhabenstandortes durch ihr Angebot im 
Randsortiment eine wesentliche Versorgungsfunktion im Sortiment 
Drogeriewaren. 
 
Im Hinblick auf den zentralen Versorgungsbereich Hauptzentrum (HZ) 
Innenstadt Hagen ist festzustellen, dass von dem Planvorhaben Im Sor-
timentsbereich Nahrungs- und Genussmittel Umsatzumverteilungen 
von weniger als 1 % und im Sortiment Drogeriewaren von max. 10 % 
auf die Bestandsstrukturen im zentralen Versorgungsbereich HZ Innen-
stadt induziert werden.  
Negative städtebauliche Auswirkungen auf den zentralen Versorgungs-
bereich HZ Innenstadt sind in seinem heutigen Bestand und seinen Ent-
wicklungsmöglichkeiten demnach nicht zu erwarten. 
 
Bezogen auf den zentralen Versorgungsbereich Nebenzentrum (NZ) 
Hohenlimburg werden durch das Planvorhaben Umsatzumverteilungen 
in einer Höhe von max. 3 % im Sortimentsbereich Nahrungs- und Ge-
nussmittel ausgelöst. Bezogen auf das Sortiment Drogeriewaren ist von 
Umsatzumverteilungen in empirisch nicht mehr valide nachweisbarer 
Höhe auszugehen. Negative städtebauliche Auswirkungen auf den 
zentralen Versorgungsbereich NZ Hohenlimburg sind somit nicht zu er-
warten. 
 
Im zentralen Versorgungsbereich Nahversorgungszentrum (NVZ) 
Elsey sind im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel mit dem 
Planvorhaben Umsatzumverteilungen in einer Höhe von max. 2 % ver-
bunden. Bezogen auf das Sortiment Drogeriewaren sind Umsatzumver-
teilungen in einer Höhe von max. 9 % zu erwarten. Auch hier sind keine 
negativen städtebaulichen Auswirkungen auf den Bestand und die Ent-
wicklungsmöglichkeiten im zentralen Versorgungsbereich NVZ Elsey 
zu erwarten.  
 
Für den zentralen Versorgungsbereich NVZ Eilpe ist festzustellen, dass 
von dem Planvorhaben im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genuss-
mittel Umsatzumverteilungen von max. 5 % und im Sortiment 
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Drogeriewaren von max. 11 % auf die Bestandsstrukturen im zentralen 
Versorgungsbereich NVZ Eilpe ausgelöst werden.  
Negative städtebauliche Auswirkungen auf den zentralen Versorgungs-
bereich NVZ Eilpe in seinem heutigen Bestand und seinen Entwick-
lungsmöglichkeiten sind demnach nicht zu erwarten. 
 
Im zentralen Versorgungsbereich NVZ Eppenhausen sind im Sorti-
mentsbereich Nahrungs- und Genussmittel mit dem Planvorhaben Um-
satzumverteilungen in einer Höhe von max. 15 % verbunden. Bezogen 
auf das Sortiment Drogeriewaren sind Umsatzumverteilungen in einer 
Höhe von max. 16 % zu erwarten. 
Die hohen Umsatzumverteilungen, die der zentralen Versorgungsbe-
reich NVZ Eppenhausen zu erwarten hat, resultieren daher, dass durch 
das Planvorhaben die aktuell zu den im zentralen Versorgungsbereich 
gelegenen Betrieben abfließende Kaufkraft perspektivisch gebunden 
wird. Es ist jedoch festzuhalten, dass die Betriebe aktuell aufgrund der 
bestehenden signifikanten Unterausstattung im Vorhabenbereich deut-
lich erhöhte Flächenleistungen generieren. Mit der Ansiedlung des 
Planvorhabens werden diese überdurchschnittlichen Flächenprodukti-
vitäten auf ein durchschnittliches Maß zurückgeführt. Ein Fortbestand 
der Märkte ist dadurch nicht in Frage zu stellen. 
Die hohen prozentualen Umsatzumverteilungen im Sortiment Drogerie-
waren sind angesichts der vergleichsweise moderaten Umsatzumver-
teilungen und den geringen monetären Auswirkungen pro Betrieb zu 
relativieren. So macht das Sortiment Drogeriewaren bei den Lebens-
mittelmärkten rd. 10 % des Gesamtumsatzes aus, wodurch von verträg-
lichen Umsatzumverteilungen bezogen auf den Gesamtumsatz für alle 
betroffenen Märkte auszugehen ist. 
Auch hier sind somit keine negativen städtebaulichen Auswirkungen 
auf den Bestand und die Entwicklungsmöglichkeiten im zentralen Ver-
sorgungsbereich NVZ Eppenhausen zu erwarten.  
 
Bezogen auf den (zu entwickelnden) zentralen Versorgungsbereich 
NVZ Emst werden durch das Planvorhaben Umsatzumverteilungen in 
einer Höhe von max. 50 % im Sortimentsbereich Nahrungs- und Ge-
nussmittel bzw. 100 % im Sortiment Drogeriewaren ausgelöst.  
Im Rahmen der Auswirkungsanalyse wurde das geplante Vorhaben wie 
eine Neuansiedlung behandelt. Somit werden auch die Auswirkungen 
auf den Bestandsmarkt dargestellt. Aufgrund der räumlichen Nähe zum 
angedachten Planvorhaben werden signifikante Umsatzumverteilun-
gen in beiden Sortimentsbereichen für den Standort induziert.  
Eine Nachbelegung des bisherigen Standortes mit einem vergleichba-
ren Konzept (kleinteiliger Lebensmittelsupermarkt) wird gutachterlicher-
seits als unwahrscheinlich eingestuft. 
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Zusammenfassend ist festzustellen, dass mit der Ansiedlung des Plan-
vorhabens die Entwicklung des zentrale Versorgungsbereich NVZ Emst 
im Sinne der Zielsetzungen der „Teilfortschreibung des Einzelhandels- 
und Zentrenkonzept Hagen” umgesetzt wird. Negative städtebauliche 
Auswirkungen sind daher nicht zu erwarten. 
Darüber hinaus sind Auswirkungen auf die sonstigen Lagen in Hagen 
gegeben, die derzeit Nahversorgungsfunktionen übernehmen, aber 
nicht im zentralen Versorgungsbereich liegen. Die prognostizierten Um-
satzumverteilungen betragen max. 9 % im Sortimentsbereich Nah-
rungs- und Genussmittel und 18 % im Sortimentsbereich 
Drogeriewaren.  
Zusammenfassend kommt die Verträglichkeitsuntersuchung zu dem 
Ergebnis, dass negative städtebauliche Auswirkungen auf die inte-
grierte Nahversorgung in Hagen in ihrem Bestand und deren Entwick-
lungsmöglichkeiten nicht zu befürchten sind. 
 
Im Ergebnis kann insgesamt festgestellt werden, dass negative städte-
bauliche Auswirkungen auf die genannten Versorgungsbereiche nicht 
zu erwarten sind. Auf dieser Grundlage kann gutachterlicherseits fest-
gestellt werden, dass das Planvorhaben kongruent zu den Zielsetzun-
gen des EHK 2023 ist. 
 
Auch die Übereinstimmung mit den Steuerungsregeln des Regionalen 
Einzelhandelskonzeptes (REHK 2020) wird durch den Gutachter bestä-
tigt: 
Bezüglich seiner Lage im regionalplanerisch ausgewiesenen Allgemei-
ner Siedlungsbereich erfüllt der Standort die Anforderungen des Regi-
onalen Einzelhandelskonzeptes.   
Das Planvorhaben weist mit einem Anteil von rund 85 % einen eindeu-
tigen Schwerpunkt in nahversorgungsrelevanten Sortimenten auf. Hier-
von entfallen rd. 58 % der Gesamtverkaufsfläche auf den 
Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel und weitere rd. 27 % 
auf das Sortiment Drogeriewaren. Das Planvorhaben übernimmt in Be-
zug auf den zu versorgenden Bereich des NVZ Emst eine Versorgungs-
funktion für den gesamten statistischen Bezirk Emst. In Bezug auf diese 
Versorgungsfunktion ist das Planvorhaben nachweislich als angemes-
sen dimensioniert und auf die definierte Versorgungsaufgabe ausge-
richtet zu bewerten. Der Einzugsbereich des Planvorhabens reicht nicht 
in eine benachbarte Kommune. Insofern entspricht das Planvorhaben 
nach gutachterlicher Auffassung den Zielsetzungen des REHK 2020. 
 
Im Hinblick auf die Ziele der Raumordnung, die im Rahmen der kom-
munalen Bauleitplanung zwingend zu beachten sind, war die Planung 
auf die Übereinstimmung mit den Zielen 6.5-1 bis 6.5-3 des 
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Landesentwicklungsplanes zu prüfen. Das Plangebiet befindet sich in 
einem regionalplanerisch dargestellten Allgemeinen Siedlungsbereich 
(ASB). 
 
Mit der Lage in einem gemäß den Zielvorgaben des Einzelhandelskon-
zeptes der Stadt Hagen zu entwickelnden zentralen Versorgungsbe-
reich wird auch Ziel 6.5-2 LEP NRW erfüllt.  
Da durch das Vorhaben ausweislich der Auswirkungsprognose keine 
wesentlichen Beeinträchtigungen auf zentrale Versorgungsbereiche 
ausgelöst werden, wird auch dem Ziel 6.5-3 LEP NRW Rechnung ge-
tragen.   
 
Das Vorhaben ist damit sowohl als kongruent zu den landesplaneri-
schen Zielsetzungen, den Zielen und Steuerungsregeln des REHK Öst-
liches Ruhrgebiet als auch zu den Zielsetzungen des Einzelhandels- 
und Zentrenkonzeptes der Stadt Hagen (EHK 2023). 
 
 
3 Festsetzungen zur baulichen Nutzung 
3.1 Art der baulichen Nutzung 
Die zulässige Art der baulichen Nutzung wird im Vorhabenbereich ent-
sprechend dem konkreten Vorhaben als „Sonstiges Sondergebiet“ mit 
der Zweckbestimmung „Nahversorgungszentrum Emst“ festgesetzt. 
Das Sondergebiet dient der Unterbringung von Einzelhandelsbetrieben 
mit nahversorgungsrelevantem Hauptsortiment. Entsprechend der 
oben beschriebenen städtebaulichen Konzeption sollen innerhalb des 
Sondergebietes folgende Nutzungen zugelassen werden: 
- Lebensmittelvollsortimenter mit gem. „Hagener Liste“ 

nahversorgungsrelevanten Hauptsortimenten und einer 
Verkaufsfläche von max. 1.480 qm incl. eines Café mit 
Backshop und einer Verkaufsfläche von max. 20 qm  und einem 
Cafébereich von 40 qm sowie der notwendigen Nebenanlagen 
innerhalb des mit SO 1 gekennzeichneten Bereichs,  

- Drogeriefachmärkte mit gem. „Hagener Liste“ 
nahversorgungsrelevanten Hauptsortimenten und einer 
Verkaufsfläche von max. 799 qm sowie der notwendigen 
Nebenanlagen innerhalb des mit SO 2 gekennzeichneten 
Bereichs. 

Die Konkretisierung des Vorhabens erfolgt gemäß § 12 Abs. 3a BauGB 
im Rahmen der textlichen Festsetzungen des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes durch den Durchführungsvertrag und den Vorhaben- 
und Erschließungsplan. 
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• Sonstige Flächen gem. § 12 (4) BauGB 
Im nördlichen Randbereich werden die im Zufahrtsbereich des Plange-
bietes von der Haßleyer Straße gelegenen Flächen, die sich außerhalb 
des Vorhabengebietes befinden, im Hinblick auf mögliche erforderlich 
werdende Umgestaltungen im öffentlichen Verkehrsraum soweit nötig 
als „sonstige Flächen“ gem. § 12 (4) BauGB in den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan einbezogen und als „öffentliche Verkehrsfläche“ fest-
gesetzt. 
  
3.2 Maß der baulichen Nutzung  
3.2.1 Geschossigkeit und Baukörperhöhen 
Entsprechend dem konkret geplanten Vorhaben wird für das Plangebiet 
eine eingeschossige Bauweise festgesetzt.  
Die Baukörperhöhen werden im Sinne der Eindeutigkeit in Meter über 
NHN festgesetzt. Dabei geben die Festsetzungen einen gewissen 
Spielraum für die Baukörperhöhe im Hinblick auf die spätere Realisie-
rung und werden als Mindest- und Maximalhöhen festgesetzt. 
Das Dach ist nach Süden bzw. Osten geneigt und fällt an der südlichen 
bzw. östlichen Gebäudekante bis auf das Niveau des anstehenden Ge-
ländes (siehe Schnittzeichnungen im Vorhaben- und Erschließungs-
plan). Die Höhe der baulichen Anlage wird demnach entsprechend dem 
konkret geplanten Bebauungskonzept über verschiedene Höhen-
punkte, die für die Dachfläche festgesetzt werden, mit Mindest- und Ma-
ximalhöhen festgesetzt. Im Bereich des Firstes im Norden des 
Gebäudes variiert die Höhe demnach zwischen mind. 212,35 m ü.NHN 
und max. 212,85 m ü.NHN an der höchsten Stelle im zentralen Bereich 
des Gebäudes sowie mind. 208,15 m ü.NHN und max. 208,65 m ü.NHN 
im Westen bzw. mind. 210,10 m ü.NHN und max. 210,60 m ü.NHN im 
Osten des Gebäudes. Bezogen auf das Niveau der Stellplatzfläche ent-
spricht dies einer tatsächlichen Gebäudehöhe von max. ca. 8,50 m. 
Nach Süden fällt die Dachfläche bis auf eine Höhe von mind. 207,40 m 
ü.NHN und max. 207,90 m ü.NHN im Westen und mind. 208,30 m 
ü.NHN und max. 208,80 m ü.NHN im Osten ab. Der Übergang zum 
Ausgangsgelände wird als Böschung mit einer Breite von ca. 4,50 m 
und einer Neigung von ca. 370 - 400 gestaltet, die ebenfalls begrünt wird, 
sodass ein harmonischer vollständig begrünter Übergang von der be-
grünten Dachfläche bis zum Ausgangsgelände gewährleistet wird. 
Abstandsflächen über das Grundstück hinaus werden durch die ge-
plante Bebauung in südliche bzw. östliche Richtung nicht ausgelöst. 
Im nördlichen Eingangsbereich zur Haßleyer Straße ist die Anordnung 
einer Werbestele für die beiden im Plangebiet ansässigen Betriebe als 
selbständige Werbeanlage vorgesehen. Die maximal zulässige Höhe 
dieser Werbeanlagen, die entsprechend im Bebauungsplan festgesetzt 
wird, beträgt ebenfalls 212,25 bis 212, 75 m ü. NHN, d.h. bezogen auf 
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das derzeitige Geländeniveau in diesem Bereich von ca. 9,0 m über 
Grund. 
 
3.2.2 Bauweise  
Innerhalb des Vorhabenbereichs ist ein zusammenhängender Gebäu-
dekomplex geplant, der eine Ausdehnung von mehr als 50 m besitzt. 
Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für diese Bebauung zu 
schaffen, wird innerhalb des Vorhabenbereichs eine abweichende Bau-
weise in der Art festgesetzt, dass in einer grundsätzlich offenen Bau-
weise auch Gebäude mit einer Länge von mehr als 50 m zugelassen 
werden können.  
 
3.2.3 Überbaubare Flächen 
Die überbaubaren Flächen – durch Baugrenzen festgesetzt – umfassen 
mit einem geringen Spielraum das konkrete Vorhaben. Neben den 
überbaubaren Flächen für die verschiedenen Märkte wird im Bereich 
der Zufahrt von der Haßleyer Straße eine überbaubare Fläche zur Er-
richtung einer Werbestele (s.o.) festgesetzt.   
Selbstständige Werbeanlagen (unabhängig von den jeweiligen Markt-
gebäuden) sind nur innerhalb der festgesetzten überbaubaren Flächen 
zulässig. Für die Realisierung der o. g. Werbestele wurde dementspre-
chend eine separate überbaubare Fläche festgesetzt. 
 
3.2.4 Grund- und Geschossflächenzahl 
Entsprechend den Orientierungswerten für Obergrenzen gem. § 17 
BauNVO wird im Plangebiet eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,8 fest-
gesetzt. Die Flächen im Plangebiet wurden im Hinblick auf die Flächen-
anforderungen der im Plangebiet anzusiedelnden Märkte eng 
abgegrenzt, um die Beeinträchtigung der bestehenden öffentlichen 
Grünflächen möglichst gering zu halten. Aufgrund der Notwendigkeit 
der Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Stellplätzen, die 
erforderlich ist, um eine für die Kunden attraktive Erschließung der 
Märkte auch in Spitzenzeiten zu sichern, wird gem. § 19 (4) BauNVO 
festgesetzt, dass eine Überschreitung der GRZ durch Stellplätze bis zu 
einer GRZ von 0,95 zulässig ist. Damit werden die Orientierungswerte 
für die Obergrenze der GRZ des § 17 BauNVO für Sondergebiete über-
schritten. Aufgrund der im Plangebiet festgesetzten Begrünung der 
Dachfläche und der geplanten Eingrünung der Stellplatzflächen mit 
Bäumen (je 5 Stellplätze ein Baum) sind durch die nunmehr festge-
setzte Grundflächenzahl keine nachteiligen Umweltauswirkungen auf 
sonstige Schutzgüter (z.B. Klima) oder eine Beeinträchtigung der An-
forderungen an gesunde Arbeitsverhältnisse im Plangebiet zu erwar-
ten.  
Die Festsetzung einer Geschossflächenzahl bzw. Baumassenzahl ist 
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aufgrund der festgesetzten maximalen Höhe der baulichen Anlagen 
und Geschossigkeit zur Sicherung der städtebaulichen Ordnung ent-
behrlich. 
 
3.2.5 Solarenergienutzung auf Dachflächen 
Gemäß den Festlegungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
sind die Dachflächen des geplanten Baukörpers vollflächig zu begrü-
nen. Photovoltaikmodule sind nur in zwei Reihen im oberen Bereich der 
Dachfläche, die von der südlichen Seite kaum einsehbar ist, vorgese-
hen und zulässig.  
Mit dieser Belegung wird von den Vorgaben des § 42a BauO NRW bzw. 
der Verordnung zur Umsetzung der Solaranlagen-Pflicht nach  
§ 42a BauO NRW abgewichen, die bei der Errichtung von Gebäuden 
die Installation und den Betrieb von Photovoltaikanlagen auf mindes-
tens 30 Prozent der Bruttodachfläche eines Gebäudes vorschreibt (bei 
Nichtwohngebäuden ab 01.01.2024, bei Wohngebäude ab 
01.01.2025). Diese Pflicht entfällt, soweit ihre Erfüllung anderen öffent-
lich-rechtlichen Pflichten widerspricht, was durch die vorgenannte Fest-
setzung erfolgt. 
Dieser geringere Anteil der Photovoltaikanlagen wird gewählt, um ne-
ben der positiven klimatischen Wirkung eines begrünten Daches im vor-
liegenden Fall auch mögliche negative visuelle Wirkungen der 
Bebauung in dem bisher als öffentliche Grünfläche genutzten Bereich 
zu mindern. In der nunmehr vorgesehenen Gestaltung wirkt das Ge-
bäude in Richtung Süden mit Ausnahme zweier Notausgänge lediglich 
durch seine begrünte Dachfläche und stärkt damit den Charakter der 
südlich angrenzend verbleibenden Grünfläche 
 
3.3 Flächen für Stellplätze und Nebenanlagen 
Um die Auswirkungen des geplanten Vorhabens auch im Hinblick auf 
die davon ausgehenden Emissionen eindeutig zu definieren, sind Stell-
plätze i. S. d. § 12 BauNVO (mit Ausnahme von Fahrradstellplätzen) 
sowie Nebenanlagen wie z.B. die Einkaufswagensammelboxen im 
Plangebiet nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche oder 
den dafür festgesetzten Flächen zulässig. 
 
3.4 Festsetzungen zur baulichen Gestaltung 
Die Gestaltung der Märkte wird im Vorhaben- und Erschließungsplan 
detailliert dargestellt und über den Durchführungsvertrag zum Bebau-
ungsplan planungsrechtlich gesichert. Festsetzungen zur baulichen 
Gestaltung sind daher entbehrlich. 
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4 Erschließung 
4.1 Anbindung an das Straßennetz  
Die Anbindung des Plangebietes soll für den motorisierten Verkehr über 
eine Zufahrt von der Haßleyer Straße im Norden des Plangebietes er-
folgen. Aufgrund des in Richtung Süden stark ansteigenden Geländeni-
veaus wird die Zufahrt als Rampe angelegt, die den Höhenunterschied 
von ca. 2 m zwischen der Haßleyer Straße und dem Niveau der Stell-
platzanlage überwindet.  
Darüber hinaus besteht fußläufig eine direkte Anbindung an die unmit-
telbar südwestlich des Plangebietes an der Gerhart-Hauptmann-Straße 
und die südöstlich an der Max-Planck-Straße gelegenen Siedlungsbe-
reiche. Das Plangebiet erhält zudem im Westen und Osten jeweils eine 
fußläufige Anbindung an die Haßleyer Straße im Norden. 
Im Rahmen eines Verkehrsgutachtens7 wurde die heutige Vorbelastung 
des unmittelbar angrenzenden Knotenpunktes Haßleyer Straße / Karl-
Ernst-Osthaus-Straße ermittelt und mit den möglichen Neuverkehren 
des geplanten Bauvorhabens überlagert. Auf dieser Basis wurde die 
Leistungsfähigkeit und Verkehrsqualität des bestehenden Knotenpunk-
tes bewertet und die geeignete Ausgestaltung der Plangebietszufahrt 
von der Haßleyer Straße festgelegt. Für die betroffenen Knotenpunkte 
wurde in der Prognose darüber hinaus eine Verkehrszunahme durch 
einen Möbelmarkt und eine geplante SEWAG-Firmenzentrale mit ein-
bezogen. 
Ausgehend von den geplanten Verkaufsflächen wurde für das geplante 
Vorhaben eine Verkehrserzeugung von 1.025 Kfz/Tag jeweils im Ziel 
und Quellverkehr ermittelt. Diese verteilt sich auf 1.000 Kfz/Tag im Kun-
den- und Besucherverkehr sowie 16 Kfz/Tag im Beschäftigtenverkehr 
sowie 9 Kfz/Tag im Güter-/Lieferverkehr.  
Die Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte Haßleyer Straße / Karl-Ernst-
Osthaus-Straße sowie Haßleyer Straße / Plangebietszufahrt wurde je-
weils für die nachmittägliche Spitzenstunde (15.45 Uhr bis 16.45 Uhr) 
geprüft. Bedingt durch die zusätzlichen Kfz-Verkehre aus den geplan-
ten Einzelhandelsnutzungen ergeben sich zwar für den Knotenpunkt 
Verkehrszunahmen, diese führen jedoch nicht zu signifikant spürbaren 
Auswirkungen im Verkehrsablauf. Die verkehrlichen Kenngrößen der 
mittleren Wartezeiten und der Qualitätsstufen werden sich nach den 
vorliegenden HBS-Berechnungen gegenüber der bestehenden Ver-
kehrssituation nur geringfügig (für eine Fahrtrichtung) verändern und ist 
auch künftig in allen Fahrtrichtungen als „gut“ und damit grundsätzlich 
leistungsfähig einzustufen.  

 
 
7 ambrosius blanke verkehr.infrastruktur (Mai 2020): Neubau eines REWE-Marktes und 
eines Drogeriemarktes am Standort Haßleyer Straße in Hagen – Verkehrsgutachten 
Projekt Nr. 1915. Bochum 
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Für den Knotenpunkt der Plangebietszufahrt mit der Haßleyer Straße 
wurde von der Anlage einer Linksabbiegespur auf der Haßleyer Straße 
für die aus östlicher Richtung kommenden Fahrzeuge ausgegangen. 
Für die Ausfahrt aus dem Plangebiet wurde eine kombinierte Rechts-/ 
Linkseinbiegespur zu Grunde gelegt.  
In Betrachtung der jeweils kombinierten Fahrspuren als Mischströme 
ergibt sich mit einer mittleren Wartezeit von ca. 20 Sek. eine „befriedi-
gende“ Verkehrsqualität des Knotens.  
 
4.2 Ruhender Verkehr 
Innerhalb des Plangebietes kann auf den für Stellplätze festgesetzten 
Flächen ein Angebot von insgesamt 87 Stellplätzen geschaffen werden. 
Damit wird ein bauordnungsrechtlich ausreichendes Stellplatzangebot 
für die geplante Einzelhandelsnutzung planungsrechtlich gesichert.  
Neben den Stellplätzen für den motorisierten Verkehr sind darüber hin-
aus auch Fahrradstellplätze im Eingangsbereich des Lebensmittel-
marktes vorgesehen.  
Gem. § 48 (1a) BauO NRW ist beim Neubau eines für eine Solarnut-
zung geeigneten Parkplatzes mit mehr als 35 Stellplätzen für gewerbli-
che Nutzungen über der Stellplatzfläche eine Photovoltaikanlage zu 
installieren. Vor dem Hintergrund der bisher stark durchgrünten Situa-
tion im Plangebiet ist es das städtebauliche Ziel der Planung, eine in-
tensive Durchgrünung der Stellplatzfläche sicherzustellen. Von einer 
Überdeckung der Stellplatzflächen im Sinne des § 48 (1a) Satz 1 wird 
daher im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes abgese-
hen, da dies einer Durchgrünung der Stellplatzfläche entgegenstünde. 
Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird daher die Festsetzung 
getroffen, dass je angefangener 5 Stellplätze die Anpflanzung eines 
hochstämmigen Laubbaumes vorzunehmen ist. Damit entspricht der 
vorhabenbezogene Bebauungsplan der Anforderung des § 48 (1a) Satz 
3 BauO NRW, wonach für den Fall, dass eine Errichtung von Photvol-
taikanlagen nicht erfolgt, eine Begrünung der Stellplatzanlage im Ver-
hältnis von 1 Baum je 5 Stellplätze erfolgen solle.     
Darüber hinaus sieht der Vorhabenträger auch auf den Dachflächen in 
Teilen die Errichtung von Photovoltaikanlagen vor. 
 
4.3 Fußwegenetz 
Das Plangebiet ist über die entlang der Haßleyer Straße sowie der in 
Richtung Gerhart-Hauptmann-Straße und durch die angrenzende Park-
anlage in Richtung Max-Planck-Straße verlaufenden Gehwege fußläu-
fig aus den Siedlungsgebieten erreichbar. 
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4.4 Öffentlicher Personennahverkehr 
Das Plangebiet ist durch die auf der Haßleyer Straße (Haltestelle Ha-
gen Fernheizwerk) und der Karl-Ernst-Osthaus-Straße (Haltestelle He-
gen Emsterfeld) verkehrenden Buslinien E 30, 518, 519, 527, 534 und 
NE 2 an das Netz des öffentlichen Nahverkehrs angebunden. Die 
nächstgelegenen Haltestellen befinden sich an der Haßleyer Straße 
und der Karl-Ernst-Osthaus-Straße in einem Abstand von ca. 120 m.  
 
 
5 Umweltbelange 
5.1 Festsetzungen zur Grüngestaltung 
Das Plangebiet wird derzeit maßgeblich als städtische Park- und Grün-
anlage mit einem im südöstlichen Teilbereich umzäunten Bolzplatz ge-
nutzt. Die Fläche stellt sich überwiegend als Vielschnittrasen dar, 
welche von einer im zentralen Bereich befindlichen, geschotterten Flä-
che und Fußwegen untergliedert ist. Der südliche und der nördliche 
Rand des Plangebietes werden von Gehölzstreifen mit teils älteren Ge-
hölzen entlang der Fuß- und Radwege gesäumt. Darüber hinaus ste-
hen einige Gehölze jüngeren bis mittleren Alters zerstreut im Westen 
der Fläche. Im Osten des Plangebietes stockt zudem ein alter Sil-
berahorn. 
Für das Plangebiet gelten die Vorgaben der Baumschutzsatzung der 
Stadt Hagen vom 27.09.2018. Hiernach unterliegen 38 Einzelbäume 
der o. g. Satzung und sind im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens 
durch entsprechenden Ersatzpflanzungen zu kompensieren. Als Er-
satzpflanzung werden im Bereich der verbleibenden öffentlichen Grün-
flächen (außerhalb des Geltungsbereiches des vorliegenden 
Bebauungsplanes) 25 Bäume in Reihen und Gruppen zur Beschattung 
und Aufwertung der Grünflächen gepflanzt. Die übrigen 13 Bäume kön-
nen durch eine Ausgleichszahlung des Vorhabenträgers ersetzt oder 
von diesem in Abstimmung mit der Stadt Hagen an anderer Stelle im 
Hagener Stadtgebiet gepflanzt werden. Entsprechende Regelungen 
werden in den Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan aufgenommen. 
Das Grünkonzept sieht - um eine Begrünung des Standortes zu ge-
währleisten - Neuanpflanzungen gem. § 9 (1) Nr. 25a BauGB im Be-
reich der Stellplatzanlage sowie entlang der nördlichen und westlichen 
Plangebietsgrenze vor. Dabei ist je angefangener 5 Stellplätze die An-
pflanzung eines hochstämmigen Laubbaumes gem. folgender Pflanz-
liste vorgesehen:  
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Pflanzliste und Mindestpflanzqualitäten: 
Hochstamm, mind. 3x verpflanzt mit Drahtballierung, Stammumfang: 
16-18 cm. 
 Spitzahorn (Acer platanoides „Olmstedt“) 
 Blutpflaume (Prunus ceracifera „Nigra“) 
 Apfeldorn (Crataegus lavallei „Carrierei“) 
 Amberbaum (Liquidambar styraciflua) 
Pro Baum ist eine offene Pflanzfläche von mind. 12,0 m2, abgedeckt 
durch Rasengittersteine vorzusehen. Der anstehende Boden und Bau-
grund muss zur Pflanzung von Bäumen geeignet sein. Geeignet sind in 
der Regel schwach bindige bis bindige Böden (Bodengruppe 4 – 7 nach 
DIN 18915). Hier ist ggf. ein Austausch der anstehenden Böden erfor-
derlich. 
Die zeichnerisch festgesetzten Flächen sind mit geeigneten, standort-
gerechten Gehölzen, vorzugsweise aus heimischen Arten, zu bepflan-
zen und dauerhaft zu erhalten. Ausfall ist durch Neuanpflanzungen mit 
gleichartigen heimischen, standortgerechten Gehölzen in der darauffol-
genden Pflanzperiode zu ersetzen. 
Darüber hinaus wird festgesetzt, dass die offenen Bereiche sowie die 
Rasengitterflächen der Baumscheiben der Stellplatzanlage mit Rasen 
oder Bodendeckern zu begrünen sind. 
Zur weiteren Grüngestaltung des Vorhabenbereichs erfolgt zudem die 
Festsetzung einer Dachbegrünung für die zukünftigen baulichen Anla-
gen innerhalb der mit SO1 und SO2 gekennzeichneten Bereiche. Die 
Dachflächen sind entsprechend extensiv mit einer Substratschicht von 
mind. 10 cm zu begrünen und dauerhaft zu erhalten. Ausfall ist durch 
Neuanpflanzungen mit gleichartigen heimischen, standortgerechten 
Gehölzen in der darauffolgenden Pflanzperiode zu ersetzen.  
 
5.2 Eingriffs-, Ausgleichsbilanz 
Mit der Planung wird ein Eingriff in Natur und Landschaft gem. § 14 ff. 
BNatSchG vorbereitet, der gem. § 18 BNatSchG i. V. m. § 1a (3) 
BauGB im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung auszugleichen 
ist. 
Ausweislich des zum Planvorhaben erarbeiteten Umweltberichtes/ 
landschaftspflegerischen Begleitplanes8 ist mit Umsetzung der Planung 
ein Biotopwertdefizit in Höhe von rund 19.770 Biotopwertpunkten ver-
bunden, welches nicht plangebietsintern ausgeglichen werden kann. 
Für den naturschutzfachlichen Ausgleich des Planvorhabens sind 

 
 
8 WoltersPartner (04.09.2024): Umweltbericht mit landschaftspflegerischem Begleitplan 
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 6/19 (692) „Sondergebiet Einzelhandel 
Haßleyer Straße“. Coesfeld. 
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daher externe Kompensationsmaßnahmen erforderlich.  
Das mit der Umsetzung des Planvorhabens verbundene Ausgleichsde-
fizit wird im Ökokonto des RVR Ruhr ausgeglichen. Dieser unterhält ein 
anerkanntes Ökokonto (Mai 2019) auf Eigentumsflächen des RVR in 
Hagen-Eilpe und stellt die für den Ausgleich notwendigen Ökowert-
punkte zur Ablösung durch den Vorhabenträger zur Verfügung. 
Das Ökokonto umfasst das Flurstück 97 (tlw.), Flur 18 in der Gemar-
kung Hagen. Auf der Fläche erfolgte maßgeblich ein Waldumbau in di-
rekter Umgebung bzw. im Einzugsgebiet des Mäckinger Bachs. Hierzu 
wurden die naturfernen Wälder (Fichtenreinbestand) durch Umbau in 
naturnahe Laubmischwälder der potenziell natürlichen Vegetation über-
führt.  
Die notwendige Ablösung der Ökowertpunkte wird bis zum Satzungs-
beschluss des vorliegenden Bebauungsplanes vertraglich gesichert. 
 
5.3 Arten- und Biotopschutz 
Gemäß Handlungsempfehlung des Landes NRW9 ist im Rahmen einer 
artenschutzrechtlichen Prüfung festzustellen, ob Vorkommen europä-
isch geschützter Arten im Plangebiet aktuell bekannt oder zu erwarten 
sind und bei welchen dieser Arten aufgrund der Wirkungen des Vorha-
bens Konflikte mit artenschutzrechtlichen Vorschriften potenziell nicht 
ausgeschlossen werden können – bzw. ob und welche Maßnahmen zur 
Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte erforderlich werden.  
Für die Bewertung der artenschutzrechtlichen Belange wurde in Ab-
stimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde ein Artenschutzfachbei-
trag10 (Stufe I) erstellt. Hiernach können die im Plangebiet vorhandenen 
Strukturen für planungsrelevante Vogelarten sowie die Zwergfleder-
maus eine nicht essentielle Funktion als Nahrungshabitat übernehmen. 
Darüber hinaus können insbesondere störungstolerante europäische 
Vogelarten („Gebüschbrüter“) in den bestehenden Gehölzen der Grün-
fläche nicht ausgeschlossen werden. 
Folglich sind zur Einhaltung der artenschutzrechtlichen Vorgaben des 
§ 44 (1) BNatSchG Vermeidungsmaßnahmen im Rahmen einer nach-
folgenden Planumsetzung zu beachten. Diese umfasst eine zeitliche 
Vorgabe zur Entfernung von Gehölzen. Mit Realisierung des Planvor-
habens sind die zur Entfernung vorgesehenen Gehölze daher nicht in-
nerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten (01.03. – 30.09.) zu fällen / zu 

 
 
9 Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr NRW und des Mi-
nisteriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz 
(2010): Artenschutz in der Bauleitplanung und bei der baurechtlichen Zulassung von 
Vorhaben. Gemeinsame Handlungsempfehlungen. 
10 WoltersPartner (2020): Artenschutzprüfung (Stufe I) zum vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan Nr. 6/19 (692) „Sondergebiet Einzelhandel Haßlever Straße“. Coesfeld. 
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roden. Ein entsprechender Hinweis wurde in den Bebauungsplan auf-
genommen und ist im Rahmen der nachfolgenden Umsetzung zu be-
rücksichtigen.  
 
Die im Plangebiet vorhandenen Bäume unterliegen z. T. der vom Rat 
der Stadt Hagen am 27.09.2018 beschlossenen Satzung zur Pflege und 
zum Erhalt des Baumbestandes (Baumpflegesatzung). Der Baumbe-
stand im Plangebiet wurde eingemessen und die der Baumschutzsat-
zung unterliegenden Gehölze ermittelt (38 Stck.). Auf der 
Baugenehmigungsebene werden die entsprechenden Ersatzpflanzun-
gen festgelegt und dementsprechend gem. Baumpflegesatzung der 
Stadt ausgeglichen (vgl. Kap. 5.1).  
Das nächstgelegene FFH-Gebiet „Kalkbuchenwälder bei Hohenlim-
burg“ (DE-4611-301) befindet sich ca. 1,2 km östlich des Plangebietes. 
Auswirkungen auf die Schutz- und Erhaltungsziele (Erhaltung und För-
derung von Waldmeister- und Orchideen-Buchenwäldern sowie der na-
türlichen Kalkfelsformationen mit typischer Felsvegetation) sind 
aufgrund der bestehenden Entfernung nicht anzunehmen. 
 
5.4 Forstwirtschaftliche Belange 
Forstliche Belange sind von dem Planvorhaben nicht betroffen. 
 
5.5 Wasserwirtschaftliche Belange 
Wasserwirtschaftliche Belange werden durch das Planvorhaben nicht 
berührt. 
 
5.6 Belange des Klimaschutzes 
Durch die vorliegende Planung erfolgt die langfristige Sicherung bzw. 
Stärkung der Nahversorgungssituation in Hagen Emst im Sinne des 
Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes der Stadt Hagen.  
Bei Durchführung des Planvorhabens werden keine Strukturen bean-
sprucht, die eine maßgebliche Funktion im Sinne des (globalen) Klima-
schutzes (z. B. Wälder, bedeutende Gehölzstrukturen) übernehmen.  
Gleichwohl werden auf Grundlage der Klimaanalysekarte der Stadt Ha-
gen11 Flächen überplant, die einem „Parkklima“ zuzuordnen sind. Hier-
bei handelt es sich meist um bioklimatische Gunsträume ohne 
bedeutende Fernwirkung, jedoch mit Funktionen einer Kaltluftproduk-
tion.  
Im Rahmen der Umsetzung der Planung ist durch die zukünftige Be-
bauung die Entwicklung eines Siedlungsklimas bzw. Stadtrandklimas 
zu erwarten. Für eine klimaverträgliche Entwicklung der Fläche ist zur 
 
 
11 Stadt Hagen (2017): Klimaanalysekarte Stadt Hagen. Studie der Gruppe Stadtklima-
tologie des KVR im Auftrag des Umweltamtes der Stadt Hagen. 
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Reduzierung etwaiger nachteiliger Auswirkungen eine großflächige, ex-
tensive Dachbegrünung des zukünftigen Gebäudes vorgesehen. Auch 
die Stellplatzbereiche sind mit Laubbäumen zu durchgrünen.  
Darüber hinaus trägt das Vorhaben zu einer Nachverdichtung bereits 
anthropogen vorbelasteter und stellenweise teilversiegelter Flächen 
bei. Hiermit kann ggf. eine Flächeninanspruchnahme bislang unvorbe-
lasteter und (mikro-)klimatisch höherwertiger Bereich im freien Land-
schaftsraum vermieden werden. Die neuen Gebäude werden nach den 
aktuellen Vorschriften des Gebäudeenergiegesetz (GEG) errichtet. 
Dadurch werden bautechnische Standardanforderungen zum effizien-
ten Betriebsenergiebedarf sichergestellt. Auch wird in Teilen eine solar-
energetische Nutzung der Dachflächen zur Minimierung negativer 
Auswirkungen i. S. des Klimaschutzes planungsrechtlich gesichert. 
Mit dem geplanten Vorhaben werden weder Folgen des globalen Kli-
mawandels erheblich verstärkt, noch sind Klimaschutzbelange unver-
hältnismäßig negativ betroffen. 
 
5.7 Sparsamer Umgang mit Grund und Boden gem. 

§ 1a (2) BauGB 
Gemäß § 1a BauGB ist mit Grund und Boden sparsam und schonend 
umzugehen. Dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruch-
nahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Ent-
wicklung durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung 
und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Boden-
versiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Aufgrund feh-
lender Flächenpotenziale für die Entwicklung eines entsprechenden 
Einzelhandelsstandortes innerhalb der bereits baulich genutzten Berei-
che in Hagen Emst bestehen keine Alternativen zu der vorgesehenen 
Inanspruchnahme von bisher unbebauten Flächen. 
Im Sinne des § 1 a BauGB wird die Flächeninanspruchnahme auf das 
zwingend erforderliche Maß zur Verwirklichung des Planungszieles be-
grenzt. Mit der vollständigen Begrünung der Dachflächen werden zu-
dem die negativen Auswirkungen der zusätzlichen Versiegelung 
wirksam gemindert. 
 
5.8 Altlasten und Kampfmittel 
Das Plangebiet wurde bisher als öffentliche Grünfläche genutzt. Ein 
Verdacht von Altlasten oder Bodenverunreinigungen ist nicht bekannt.  
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5.9 Immissionsschutz 
Im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung12 wurden die Aus-
wirkungen der Errichtung der geplanten Märkte auf die in der Umge-
bung vorhandenen schutzbedürftigen Nutzungen gutachterlich 
untersucht.  
Zunächst ist grundsätzlich festzustellen, dass durch die Anordnung der 
Märkte im Süden des Plangebietes die mit der Stellplatzanlage, die den 
Märkten nördlich vorgelagert ist, verbundenen Emissionen von den 
südlich gelegenen Wohnbauflächen weitgehend abgeschirmt werden. 
Einzig in westlicher Richtung öffnet sich das Plangebiet in Richtung der 
bestehenden Wohnbebauung. Diese Öffnung ist allerdings aus städte-
baulichen Gründen von besonderer Bedeutung, da hiermit die räumli-
che Verknüpfung und fußläufige Anbindung an die westlichen Teile des 
Nahversorgungszentrums Emst sichergestellt wird. 
Als relevante Immissionsorte gem. TA Lärm wurden die Gebäude, an 
der Gerhart-Hauptmann-Straße 1 und 2 (IO 1, IO 3), westlich des Plan-
gebietes sowie an der Max-Planck-Straße 151 (IO 2) östlich des Plan-
gebietes jeweils mit ihrer dem Plangebiet zugewandten Fassade 
ausgewählt.  
Für die Immissionsorte IO 1 und IO 2 wurde der Schutzanspruch eines 
„Reinen Wohngebietes” gemäß § 3 BauNVO zu Grunde gelegt. Für den 
IO 3 wurde der Schutzanspruch eines „Allgemeinen Wohngebietes“ 
gem. § 4 BauNVO angenommen. Die Immissionsrichtwerte der TA 
Lärm sind für diese Gebietskategorien identisch mit den Orientierungs-
werten für Beurteilungspegel DIN 18005, die als Grundlage für die Be-
urteilung von Schallimmissionen im Rahmen der Bauleitplanung 
dienen. 
Als aktive Lärmschutzmaßnahme wurde an der westlichen Seite des 
Parkplatzes eine 3,25 m hohe Lärmschutzwand sowie eine 1,5 m hohe 
Lärmschutzwand an der westlichen Seite der Zufahrtsrampe von der 
Haßleyer Straße in den Berechnungen berücksichtigt, die entspre-
chend im vorhabenbezogenen Bebauungsplan festgesetzt sind. Die 
Schallschutzwände müssen eine flächenbezogene Masse von mindes-
tens 10 kg/m2 [DIN ISO 9613-2] bzw. ein bewertetes Schalldämm-Maß 
Rw von mindestens 25 dB [VDI 2720-1] aufweisen. Des Weiteren müs-
sen die Wände eine geschlossene Oberfläche ohne große Risse oder 
Lücken haben.  
Für die Ermittlung der zu erwartenden Geräuschemissionen wurden die 
durch Parkplatzverkehr, Liefer- und Ladetätigkeiten der Märkte sowie 
die erforderlichen Aufstellflächen der Außeneinheit des Verbund-

 
 
12 Normec Uppenkamp (Juli 2024):  Immissionsschutz-Gutachten Schallimmissions-
prognose gemäß TA Lärm zum BV Rewe Markt Hagen-Emst, Nr. I05 0009 19R-2. Ah-
aus 
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Gewerbekältesystems verursachten Geräusche beschrieben und beur-
teilt. Außerdem fließen Einzelschallquellen für den Be- und Entladebe-
trieb der LKWs, Einkaufswagenboxen und gebäudetechnische Anlagen 
in die Berechnung ein. Dabei wurde eine Nutzung des Parkplatzes für 
den Tageszeitraum zwischen 6.00 Uhr und 20.00 Uhr zu Grunde gelegt. 
Im Rahmen des Gutachtens wurden haustechnische Außenanlagen auf 
dem Dach des Lebensmittelvollsortimenters, die auch zur Nachtzeit be-
trieben werden, mit einem Emissionsverhalten immissionswirksamen 
Schallleistungspegel von 82,5 dB(A) berücksichtigt. 
Die Berechnungen des Schallgutachtens kommen zu dem Ergebnis, 
dass unter den o.g. Bedingungen die zu erwartenden Beurteilungspe-
gel die Orientierungswerte der DIN 18005 an den Immissionsorten IO 2 
und IO 3 durch das Vorhaben unterschritten bzw. am Immissionsort IO 
1 zur Tages- und Nachtzeit ausgeschöpft werden.  
Aus diesem Grunde wurde eine Betrachtung der Vorbelastungen im 
Umfeld des Plangebietes durchgeführt. 
Eine relevante Vorbelastung ist durch das nördlich der Haßleyer Straße 
befindliche Feuerwehrgerätehaus zu erwarten.  
Bei Feuerwehren ist grundsätzlich zwischen dem Regelbetrieb mit 
Übungen und Funktionsprüfungen sowie dem Betrieb im Einsatzfall zu 
unterscheiden.  
Für den Regelbetrieb wurden entsprechende Ansätze für eine zwei-
stündige Übung mit 50 Teilnehmern und einer Abfahrt aller Übungsteil-
nehmer in der ungünstigsten Nachtstunde berücksichtigt. 
Darüber hinaus wurden für den Einsatzfall drei Einsätze zur Tagzeit und 
ein Einsatz zur ungünstigsten Nachtstunde berücksichtigt. 
Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass die Orientierungswerte der 
DIN 18005 zur Tages- und Nachtzeit an den untersuchten Immission-
sorten IP02 und IP03 unter Berücksichtigung der Vorbelastung durch 
das Feuerwehrgerätehaus im Regelbetrieb weiterhin eingehalten bzw. 
unterschritten werden. Am Immissionsort IPO1 wird der Orientierungs-
wert zur Tages- und Nachtzeit durch die Gesamtbelastung um jeweils 
1 dB überschritten. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die lauteste Nachtstunde des ge-
planten Vorhabens (Anlieferung von Waren) nicht auf dieselbe lauteste 
Nachtstunde des Feuerwehrbetriebes außerhalb von Einsätzen (22:00 
bis 23:00 Uhr) fällt und somit die ermittelten Beurteilungspegel für den 
Regelbetrieb in der Praxis nicht auftreten werden. 
An den Immissionsorten IP02 und IP03 werden die Orientierungswerte 
zur Tageszeit auch unter Berücksichtigung der Vorbelastung durch das 
Feuerwehrgerätehaus im Einsatzfall eingehalten. Am Immissionsort 
IO 1 wird der Orientierungswert auch im Einsatzfall zur Tageszeit um 1 
dB überschritten.  
Im Einsatzfall des Feuerwehrgerätehauses werden die 
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Immissionsrichtwerte in der ungünstigsten Nachtstunde an den Immis-
sionsorten teilweise deutlich überschritten. Trotz der genannten Über-
schreitungen ist davon auszugehen, dass weiterhin gesunde 
Wohnverhältnisse bestehen, da die Orientierungswerte für Allgemeine 
Wohngebiete weiterhin gewährleistet sind. Zudem treten die Beurtei-
lungspegel nur auf, wenn die Anlieferung des Marktes mit einem Ein-
satz der Feuerwehr auf dieselbe Nachtstunde fallen sollte. Da es sich 
bei den Nutzern des Gerätehauses um freiwillige Feuerwehren handelt, 
ist mit nur wenigen Einsätzen im Jahr zu rechnen. Somit ist davon aus-
zugehen, dass dieser Fall nur sehr selten eintritt. 
Unter Berücksichtigung dieser besonderen Umstände und der Tatsa-
che, dass weiterhin an allen Immissionsorten gesunde Wohnverhält-
nisse sicher gewahrt sind, wird in der Abwägung der verschiedenen 
Belange dem städtebaulichen Ziel der Stärkung der Nahversorgung im 
Stadtteil Emst durch die Ansiedlung eines Lebensmittel- und eines Dro-
geriemarktes Vorrang eingeräumt. Die geringfügige Überschreitung der 
Orientierungswerte im Zusammenspiel mit der Nutzung des Feuer-
wehrgerätehauses wird demgegenüber als hinnehmbar eingestuft.   
Kurzzeitige Geräuschspitzen, die die geltenden Immissionsrichtwerte 
am Tag um mehr als 30 dB und/oder mehr als 20 dB nachts überschrei-
ten, sind nicht zu prognostizieren. Die Spitzenpegelkriterien nach Ziffer 
6.1 der TA Lärm werden somit ebenfalls eingehalten. 
 
Im Hinblick auf die Geräusche durch Verkehrsbewegungen auf öffentli-
chen Straßen ist nicht zu erwarten, dass eine Verdoppelung des Ver-
kehrsaufkommens, welches eine Erhöhung des Beurteilungspegels der 
Verkehrsgeräusche von 3 dB(A) ergeben würde, eintritt.  
Aufgrund der direkten Anbindung des Plangebietes an die Haßleyer 
Straße ist hier mit einer Vermischung der anlagenbezogenen Verkehre 
mit dem allgemeinen Verkehrsaufkommen auszugehen. Aus diesem 
Grund sind nach der TA Lärm keine besonderen Maßnahmen organi-
satorischer Art zur Begrenzung des Verkehrsaufkommens erforderlich. 
 
 
6 Ver- und Entsorgung  
6.1 Strom, Gas, Wasser 
Die Versorgung des Plangebietes mit Strom und Wasser wird durch den 
Anschluss an das bestehende Versorgungsnetz sichergestellt. Die Füh-
rung von Versorgungsleitungen hat unterirdisch zu erfolgen. 
Das Plangebiet wird durch eine Fernwärmeleitung und eine Wasserlei-
tung gequert, die im Rahmen der Umsetzung der Planung in westlicher 
Richtung verlegt werden, sodass diese nicht überbaut werden. Entspre-
chende Leitungsrechte sind soweit erforderlich im Bebauungsplan fest-
gesetzt. 
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6.2 Abwasserbeseitigung  
Die äußere entwässerungstechnische Erschließung ist durch die vor-
handene Mischwasserkanalisation in der Haßleyer Straße gegeben. 
Eine Versickerung des Niederschlagswassers ist im vorliegenden Fall 
aufgrund der bestehenden bindigen Böden mit geringer Durchlässigkeit 
im Plangebiet nicht möglich13.  
Das anfallende Schmutzwasser wird an den bestehenden Mischwas-
serkanal in der Haßleyer Straße angeschlossen.  
Die festgesetzte extensive Begrünung der Dachflächen wirkt sich ab-
flussmindernd auf die im Plangebiet anfallende Niederschlagswasser-
mengen aus. 
Das anfallende Regenwasser der befestigten Flächen wird über Ein-
läufe und Rinnen gesammelt und nach vorheriger Drosselung in das 
Kanalsystem eingeleitet.  
Bei Grundstücken, deren abflusswirksame Fläche größer als 800 m2 
ist, ist im Zuge des Genehmigungsverfahrens ein Überflutungsnach-
weis gemäß DIN 1986-100 zu führen. 
Im Rahmen der Überflutungsprüfung wird sichergestellt, dass im Falle 
eines Starkregenereignisses das über den Bemessungsregen hinaus 
anfallende Niederschlagswasser kurzzeitig auf schadlos überflutbaren 
Flächen zwischengespeichert werden kann. Sofern erforderlich wird 
das Niederschlagswasser ggf. kurzzeitig in unterirdische Speicher zwi-
schengespeichert.  
Abschließend erfolgt die konkrete Festlegung der Maßnahmen im Rah-
men des Überflutungsnachweises, der im Zuge des bauordnungsrecht-
lichen Genehmigungsverfahrens zu erbringen ist. 
Abfließendes Oberflächenwasser des Grundstückes verbleibt durch 
eine geplante Gefälleanordnung auf dem Grundstück und kann somit 
kontrolliert der öffentlichen Kanalisation zugeführt werden.  
Im Rahmen des Durchführungsvertrages werden entsprechende Rege-
lungen zur Umsetzung der Planung aufgenommen. 
 
 
7 Familienfreundliche Planung / Gender Planning 
Laut § 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne 
insbesondere zu berücksichtigen: die sozialen und kulturellen Bedürf-
nisse der Bevölkerung, insbesondere die Bedürfnisse der Familien, der 
jungen, alten und behinderten Menschen, unterschiedliche Auswirkun-
gen auf Männer und Frauen sowie die Belange des Bildungswesens 
und von Sport, Freizeit und Erholung. 
Durch die Ansiedlung zusätzlicher Einzelhandelsbetriebe zur 
 
 
13 Van Ewyk Ingenieurbüro (Mai 2023): Entwässerungskonzept zum vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan Nr. 6/19 REWE Hagen-Emst. Mönchengladbach 
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Nahversorgung wird die Versorgungssituation im Stadtteil Emst verbes-
sert. Weil dieser Standort an der Bebauung mit hoher Wohndichte an-
grenzt, kann der Lebensmittelmarkt von einer großen Zahl der Emster 
Bevölkerung auch zu Fuß erreicht werden. Die barrierefreie Erreichbar-
keit der Märkte ist dabei gewährleistet. Zudem befindet er sich im Nah-
bereich von zwei Bushaltestellen. 
Die Planung berücksichtigt daher die Bedürfnisse der Familien und der 
nichtmotorisierten Bevölkerung. Unterschiedliche Auswirkungen auf 
Männer und Frauen durch die Planung werden nicht gesehen.  
 
8 Denkmalschutz 
Fragen des Denkmalschutzes sind im Geltungsbereich dieses Vorha-
benbezogenen Bebauungsplans nicht direkt betroffen. Grundsätzlich 
können bei Bodeneingriffen Bodendenkmäler (Kultur- und/oder natur-
geschichtliche Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber 
auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbe-
schaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen 
und/oder pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt 
werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt Hagen als 
Untere Denkmalbehörde und/oder der LWL-Archäologie für Westfalen, 
Außenstelle Olpe Tel.: 02761 / 93750; Fax: 02761 / 937520, unverzüg-
lich anzuzeigen und die Entdeckungsstelle mindestens drei Werktage 
in unverändertem Zustand zu erhalten (§§ 16 und 17 Denkmalschutz-
gesetz NRW), falls diese nicht vorher von den Denkmalbehörden frei-
gegeben wird. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, 
das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche 
Erforschung bis zu 6 Monate in Besitz zu nehmen (§ 17 DSchG NW). 
 
 
9 Fragen der Realisierung / Durchführungsvertrag 
Zur Realisierung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wird ein 
Durchführungsvertrag zwischen der Stadt Hagen und dem Vorhaben-
träger abgeschlossen, der ergänzende Regelungen, insbesondere zur 
zeitlichen und finanziellen Abwicklung des Vorhabens und der Herstel-
lung der Erschließungsanlagen, trifft. Dem Abschluss des Durchfüh-
rungsvertrages wird vor dem Satzungsbeschluss zum 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan durch die Politik zugestimmt. 
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10 Flächenbilanz 
Gesamtfläche 0,92 ha - 100 % 
davon: 
Sonstiges Sondergebiet 0,89 ha - 97,4 % 
Öffentliche Verkehrsfläche 0,02 ha - 2,6 % 
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1 Vorbemerkung  
Die Stadt Hagen plant für eine Fläche im Osten des Stadtteils Hagen-
Emst, unmittelbar südlich der Haßleyer Straße die Aufstellung des vor-
habenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 6/19 (692) „Sondergebiet Ein-
zelhandel Haßleyer Straße“. Mit der Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist gem. § 2 (4) BauGB für die 
Belange des Umweltschutzes nach § 1 (6) Nr. 7 und § 1a BauGB eine 
Umweltprüfung durchzuführen in der die voraussichtlichen erheblichen 
Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht (UB) be-
schrieben und bewertet werden.  
Aufgrund der Vorgaben der Stadt Hagen ist zudem u. a. aufgrund der 
Lage des Plangebietes in einer städtischen Park- und Grünanlage ein 
landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) zu erarbeiten, der die fach-
gesetzlichen Anforderungen der §§ 14 ff BNatSchG erfüllt und insbe-
sondere folgende Inhalte konkretisiert: Bestandserhebung und 
(numerische) Bewertung des Vorhabens (auch nach dem Eingriff), Be-
schreibung der vorhabenbedingten Beeinträchtigungen und Benen-
nung und Darstellung der erforderlichen Ausgleichs-, Ersatz- und 
Vermeidungsmaßnahmen.  
Zudem ist die Erarbeitung einer Artenschutzprüfung nach der entspre-
chenden Verwaltungsvorschrift „Artenschutz in der Bauleitplanung und 
bei der baurechtlichen Zulassung von Vorhaben“ des Ministeriums für 
Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr NRW und des Minis-
teriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbrau-
cherschutz NRW vom 22.12.2012 erforderlich. Die Ergebnisse der 
vorliegenden Artenschutzprüfung (WoltersPartner, 2020) liegen in ei-
nem separaten Fachgutachten vor und werden ebenfalls im vorliegen-
den Umweltbericht / landschaftspflegerischen Begleitplan aufgegriffen 
und die aus artenschutzrechtlichen Gründen erforderlichen Vermei-
dungsmaßnahmen beschrieben. 
Inhaltlich und in der Zusammenstellung der Daten berücksichtigt der 
Umweltbericht die Vorgaben der Anlage zu §§ 2 (4) und 2a BauGB. 
Umfang und Detailierungsgrad des Umweltberichtes werden von der 
Stadt festgelegt und richten sich danach, was in angemessener Weise 
verlangt werden kann bzw. für die Abwägung der Umweltbelange er-
forderlich ist. Der Untersuchungsrahmen des Umweltberichts umfasst 
im wesentlichen das Plangebiet des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans. Je nach Erfordernis und räumlicher Beanspruchung des zu un-
tersuchenden Schutzgutes erfolgt eine Variierung dieses 
Untersuchungsraums in Abhängigkeit der zu erwartenden Wirkradien 
der zu betrachtenden Schutzgüter gem. Anlage 1 BauGB. 
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2 Methode 
Der vorliegende Umweltbericht mit landschaftspflegerischem Begleit-
plan wurde auf Grundlage vorhandener Unterlagen (s. Quellenver-
zeichnis) sowie örtlichen Bestandserfassungen (05/2019, 08/2023) 
erarbeitet und umfasst die Analyse des Untersuchungsraumes sowie 
eine Auswirkungsprognose der potenziell durch das Vorhaben hervor-
gerufenen erheblichen Beeinträchtigungen.  
Da mit einer nachfolgenden Umsetzung des Planvorhabens ein Eingriff 
in Natur und Landschaft vorbereitet wird, der im Rahmen der verbind-
lichen Bauleitplanung auszugleichen ist, wird der mit dem Vorhaben 
verbundene Eingriff in den Naturhaushalt ermittelt, bilanziert und der 
erforderliche Ausgleichsbedarf zur Kompensation dargestellt.  
Für die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 
6/19 (692) „Sondergebiet Einzelhandel Haßleyer Straße“ wurde eine 
städtebauliche Begründung als Teil der Planunterlagen erarbeitet. Hie-
rin werden die planungsrechtlichen Vorgaben eingehend dargelegt 
und die Festsetzungen zur baulichen Nutzung (Art und Maß, Geschos-
sigkeit, Baukörperhöhen, Bauweise, überbaubare Flächen, Festset-
zungen zur baulichen Gestaltung) sowie die beabsichtigte 
Erschließung des Plangebietes dargestellt. Auf eine Wiederholung der 
o. g. Punkte im Rahmen des vorliegenden Umweltberichtes / des land-
schaftspflegerischen Begleitplans wird daher im Detail verzichtet und 
auf die städtebauliche Begründung zum vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan verwiesen. Gleichwohl werden die grundsätzlichen Pla-
nungsabsichten als Grundlage für die im Umweltbericht geforderte 
Beschreibung und Bewertung der mit einer Planumsetzung verbunde-
nen Wirkfaktoren (bau- und betriebsbedingt) dargelegt (s. Kap. 5). 
 
 
3 Plangebiet / Bestandsaufnahme 
Das Plangebiet liegt im Osten des Stadtteils Hagen-Emst unmittelbar 
südlich der Haßleyer Straße, gegenüber dem neuen Gebäude der frei-
willigen Feuerwehr Eilpe-Delstern und umfasst eine Fläche von rund 
0,9 ha (Abb. 1). Es wird derzeit als städtische Park- und Grünanlage 
mit einem im südöstlichen Teilbereich umzäunten Bolzplatz genutzt. 
Die Fläche stellt sich überwiegend als Intensivrasen dar, welcher von 
einer im zentralen Bereich geschotterten Fläche und dem o. g. Bolz-
platz sowie Fußwegen untergliedert ist. Der südliche und der nördliche 
Rand des Plangebietes werden von Gehölzstreifen mit teils älteren Ge-
hölzen entlang der Fuß- und Radwege gesäumt. Darüber hinaus ste-
hen einige Gehölze jüngeren bis mittleren Alters zerstreut im Westen 
der Fläche. Im Osten des Plangebietes stockt zudem ein alter Sil-
berahorn. 
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Das Plangebiet wird im Norden durch die Haßleyer Straße, im Osten 
und Süden durch weitere städtische Grünflächen sowie Wohngebiete 
und im Westen durch einen Einkaufskomplex aus Supermarkt und Bä-
ckerei begrenzt. 
Im Umfeld des Plangebietes befinden sich in Richtung Süden und 
Westen großflächig Wohngebiete. Die A 45 verläuft östlich des Plan-
gebietes in Südost-Nordwest-Richtung (Abb. 1) und wird von Gehölz-
beständen begleitet. Zwischen der Haßleyer Straße und der A 45 
liegen Sportplätze, das o. g. Feuerwehrgerätehaus sowie eine Acker-
brache. Östlich der A 45 schließen sich landwirtschaftlicher Freiraum, 
Wälder und ein Steinbruch an. 
Das Plangebiet unterliegt durch die Funktion als städtische Park- und 
Grünanlage sowie der Lage im Siedlungsraum verschiedenen anthro-
pogenen Einflüssen. Hierzu zählen insbesondere Nutzungen durch 
Fußgänger und Radfahrer mitsamt Hunden sowie spielende Kinder. 
Die im zentralen Bereich geschotterte Fläche lässt darüber hinaus eine 
vormalig anderweitige, temporäre Nutzung vermuten, welche jedoch 
zwischenzeitlich augenscheinlich wieder aufgegeben wurde. Die teil-
versiegelten Bereich sind in der Örtlichkeit deutlich erkennbar und stel-
len ebenfalls eine Vorbelastung des Plangebietes dar. 
 

 
Abb. 1: Lage des Plangebietes im östlichen Stadtgebiet von Hagen-Emst 
(weiße Linie). Luftbild. Geobasis NRW 2016. 
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Abb. 2: Lage und Abgrenzung des Plangebietes (weiße Linie). Luftbild. Ge-
obasis NRW 2016. 
 

 
Abb. 3: Im Südosten des Plangebietes befindlicher Fußballplatz. Blick aus 
westlicher Richtung. 
 



 

 

10 

Umweltbericht mit Landschafts-
pflegerischem Begleitplan 
Stadt Hagen 
 

 

 
Abb. 4: Bestehende Baumgruppe im westlichen Teilbereich der Grünanlage. 
Blick aus westlicher Richtung. 
 

Die im Plangebiet vorhandenen Bäume unterliegen teilweise der vom 
Rat der Stadt Hagen am 27.09.2018 beschlossenen Satzung zur 
Pflege und zum Erhalt des Baumbestandes (Baumpflegesatzung). In-
wieweit die im Plangebiet bestehenden Bäume unter die Baumpflege-
satzung fallen wurde im Rahmen der Aufstellung des vorliegenden 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes geprüft. Hiernach unterliegen 
38 Einzelbäume der o.g. Satzung und sind durch entsprechende Er-
satzpflanzungen zu kompensieren.  
Als Ersatzpflanzung werden im Bereich der verbleibenden öffentlichen 
Grünfläche (außerhalb des eigentlichen Plangebietes; vgl. Darstellung 
im Vorhaben- und Erschließungsplan) 25 Bäume zur Beschattung und 
Aufwertung der Grünfläche gepflanzt. Die übrigen 13 Bäume können 
durch eine Ausgleichszahlung des Vorhabenträgers ersetzt oder von 
diesem in Abstimmung mit der Stadt Hagen an anderer Stelle im Ha-
gener Stadtgebiet gepflanzt werden. Entsprechende Regelungen wer-
den in den Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan aufgenommen. 
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Abb. 5: Gehölzbestand entlang der Haßleyer Straße. Blick aus östlicher Rich-
tung. 
 

 
Abb. 6: Zentraler Bereich des Plangebietes. Blick aus südlicher Richtung. 
 
 
4 Potentielle natürliche Vegetation 
Die Karte der potentiellen natürlichen Vegetation (PNV) Deutschlands 
stellt die mögliche Verbreitung der natürlichen Pflanzengesellschaften 
dar, die unter den aktuellen klimatischen und edaphischen Standort-
bedingungen vorherrschen würden (Suck & Bushart, 2010). Nach 
Maßgabe der Karte der potentiellen natürlichen Vegetation Deutsch-
lands (1: 500.000) ist für das Plangebiet als PNV „Buchenwälder Ba-
sen- und Kalkreicher Standorte“ und als Vegetationseinheit 
„Waldgersten-Buchenwälder“ (Code NcW) angegeben. Ebenfalls für 
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den Hagener Raum typisch und deutlich weiter verbreitet wären  
„Hainsimsen-Buchenwälder“ (Code LcG). 
Beim Blick auf die Detailkarte der PNV zeigt sich, dass im Geltungsbe-
reich des vorliegenden Plangebietes von der Entwicklung eines Wald-
gersten-Buchenwaldes im Komplex mit Waldmeister Buchenwald 
(c_N31) auszugehen wäre. Das Plangebiet wird dabei der kollinen Hö-
henstufe, d. h. der Tieflands- und Hügellandstufe zugeordnet. 
 
 
5 Einleitung 
5.1 Kurzdarstellung des Inhalts / Beschreibung des 

Vorhabens und möglicher Wirkfaktoren 
Der Rat der Stadt Hagen hat den Beschluss zur Aufstellung des vor-
habenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 6/19 (692) „Sondergebiet Ein-
zelhandel Haßleyer Straße“ gefasst, um die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Errichtung eines Lebensmittelvollsortimen-
ters mit einer Verkaufsfläche von 1.480 m2 inklusive eines Café mit 
Backshop und einer Verkaufsfläche von max. 20 m2 und einem Café-
bereich von 40m2 sowie der notwendigen Nebenanlagen innerhalb ei-
nes als Teilfläche A gekennzeichneten Bereiches zu schaffen. Zudem 
ist für einen als Teilfläche B gekennzeichneten Bereich des Plangebie-
tes der Bau eines Drogeriefachmarktes mit einer Verkaufsfläche von 
max. 799 m2 sowie der notwendigen Nebenanlagen vorgesehen. 
Die Bauflächen im Plangebiet werden – entsprechend dem oben for-
mulierten Planungsziel – als „Sonstige Sondergebiete“ festgesetzt.  
Im nördlichen Randbereich werden die im Zufahrtsbereich des Plan-
gebietes von der Haßleyer Straße gelegenen Flächen, die sich außer-
halb des Vorhabengebietes befinden, im Hinblick auf mögliche 
erforderlich werdende Umgestaltungen im öffentlichen Verkehrsraum 
soweit nötig als „sonstige Flächen“ gem. § 12 (4) BauGB in den vorha-
benbezogenen Bebauungsplan einbezogen und als „öffentliche Ver-
kehrsfläche“ festgesetzt. 
Das Maß der baulichen Nutzung wird gem. Orientierungswert für Son-
dergebiete mit 0,8 (Grundflächenzahl – GRZ) festgesetzt, allerdings ist 
eine Überschreitung der GRZ durch Stellplätze und ihre Zufahrten 
gem. § 19 (4) BauNVO bis zu einer GRZ von 0,95 zulässig. Damit ist 
planungsrechtlich zukünftig eine Flächeninanspruchnahme i. S. einer 
Versiegelung in Höhe von 95 % zulässig, während 5 % als unversie-
gelte Flächen auszugestalten sind.  
Die Festsetzung einer Geschossflächenzahl bzw. Baumassenzahl ist 
aufgrund der festgesetzten maximalen Höhe der baulichen Anlagen 
und Geschossigkeit zur Sicherung der städtebaulichen Ordnung ent-
behrlich. 
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Darüber hinaus trifft der Bebauungsplan Grünfestsetzungen in Form 
anzupflanzender Einzelbäume im Stellplatzbereich. Für je fünf Stell-
plätze ist ein Laubbaum als Hochstamm gem. Pflanzliste zu pflanzen. 
Pro Baum ist eine offene Pflanzfläche von mind. 12 m², abgedeckt 
durch Rasengittersteine vorzusehen. Der anstehende Boden und Bau-
grund muss zur Pflanzung von Bäumen geeignet sein (Bodengruppen 
4 – 7 nach DIN 18915).  
 
Pflanzliste und Pflanzqualitäten: 
Mindestpflanzqualität: HST, Stammumfang 16-18 cm, mind. 3x ver-
pflanzt mit Drahtballierung  
Spitzahorn (Acer platanoides „Olmstedt“) 
Blutpflaume (Prunus ceracifera „Nigra“) 
Apfeldorn (Crataegus lavallei „Carrierei“) 
Amberbaum (Liquidambar styraciflua) 
 
Für eine Eingrünung in nördliche und westliche Richtung werden zu-
dem entlang der Plangebietsgrenzen Flächen mit einer Pflanzbindung 
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 (1) 
Nr. 25a aufgenommen (vgl. Abb. 7). Die zeichnerisch festgesetzten 
Flächen zur Anpflanzung sind mit bodenständigen Gehölzen zu be-
pflanzen. 
Sonstige Vegetationsflächen im Sondergebiet sind mit Rasen oder Bo-
dendeckern zu begrünen. 
Die Dachflächen der innerhalb der Teilflächen A und B gelegenen bau-
lichen Anlagen sind extensiv mit einer Substratschicht von mind. 10 cm 
zu begrünen. 
Die Grünsubstanzen der Flächen zur Anpflanzung und / oder mit einem 
Erhaltungsgebot belegten Flächen sowie der gem. textlicher Festset-
zung 7.1 durchzuführenden Anpflanzungen sind dauerhaft zu erhalten. 
Ausfall ist durch Neuanpflanzungen mit gleichartigen heimischen, 
standortgerechten Gehölzen in der darauffolgenden Pflanzperiode zu 
ersetzen. 
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Abb. 7: Auszug aus dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 6/19 (692) 
„Sondergebiet Einzelhandel Haßleyer Straße“ der Stadt Hagen (Wolters-
Partner, 09/2024). 
 
Im Rahmen der nachfolgenden Planumsetzung sind verschiedene 
Wirkfaktoren zu erwarten, die zu negativen Auswirkungen auf die 
Schutzgüter führen können. Hierzu gehören: 
 
Anlagebedingte Wirkfaktoren 

o Gehölzfällung, Flächeninanspruchnahme 
Baubedingte Wirkfaktoren 

o Flächeninanspruchnahme/ Versiegelung/ 
o Verdrängung/ Vergrämung (Scheuchwirkungen durch 

optische und akustische Reize während der Bauphase) 
o Stoffeinträge bei Bautätigkeiten 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren 
o Vergrämung (Scheuchwirkungen durch optische und 

akustische Reize) 
 
In vorliegendem Fall ist maßgeblich eine Flächeninanspruchnahme der 
städtischen Park- und Grünanlage und damit die Entfernung von 
Gehölzbeständen verbunden. Eine Verdrängung/ Vergrämung ist 
insofern voraussichtlich nicht maßgeblich als dass die Flächen auch 
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zum jetzigen Zeitpunkt bereits genutzt werden und i. S. des Arten- und 
Biotopschutzes keine relevante Bedeutung gem. § 44 (1) BNatSchG 
übernehmen.  
Die baubedingten Auswirkungen sind auf einen kurzen Zeitraum 
beschränkt und enden mit einem Abschluss der Bauarbeiten. 
Relevante betriebsbedingte Auswirkungen sind aufgrund der 
Ausgestaltung des Vorhabens und der bereits vorliegenden 
anthropogenen Vorprägung (vgl. Kap. 3) nicht zu prognostizieren. 
 
5.2 Ziele des Umweltschutzes 
– Der Regionalplan Arnsberg – Obberbereiche Bochum und 

Hagen sowie der in Aufstellung befindliche Regionalplan Ruhr 
(Entwurfsfassung, Stand: Januar 2023) stellen das Plangebiet 
als „Allgemeine Siedlungsbereiche“ (ASB) dar. 

– Der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Hagen stellt 
das Plangebiet derzeit als „Grünflächen“ mit der 
Zweckbestimmung „Spielplatz“ dar. Im Rahmen der 108. 
Teiländerung des Flächennutzungsplanes erfolgt im 
Parallelverfahren eine Änderung dieser Darstellung 
entsprechend der dargestellten Planungskonzeption in 
„Sonderbaufläche“ mit der Zweckbestimmung „Großflächige 
Einzelhandelsbetriebe (SB)“.  

– Das Plangebiet liegt innerhalb des Geltungsbereiches des 
Landschaftsplanes „Hagen“ (1994). Hierin werden die Ziele 
und Maßnahmen für den Schutz von Natur und Landschaft 
verbindlich festgelegt. In der Festsetzungskarte (Abb. 8) sind 
keine konkreten Festsetzungen für das Plangebiet bzw. das 
auswirkungsrelevante Umfeld getroffen. Das Plangebiet liegt 
gem. Entwicklungskarte innerhalb des Entwicklungsraumes 
„Geplante Grünfläche Wolfshohl“ (Nr. 1.2.39). Der 
Entwicklungsraum umfasst Acker- und Brachflächen sowie 
benachbarte öffentliche Grünflächen und ist im FNP der Stadt 
Hagen als Grünfläche (Sportplatz) dargestellt. Der 
Entwicklungsraum grenzt in nördlicher Richtung an einen 
wertvollen Waldbestand.  

– Ziele des Umweltschutzes ergeben sich auch aus der 
Baumpflegesatzung der Stadt Hagen. Hiernach unterliegen 38 
Einzelbäume der o.g. Satzung und sind durch 
Ersatzpflanzungen zu kompensieren. Entsprechende 
Regelungen werden in den Durchführungsvertrag zum 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufgenommen (vgl. Kap. 
3). 
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Abb. 8: Auszug aus der Festsetzungskarte des Landschaftsplanes Hagen 
(1994). 
 
– Die nächstgelegenen Landschaftsschutzgebiete (LSG) 

befinden sich ca. 200 m nördlich (LSG Emst) bzw. 300 m östlich 
(LSG Hassley) des Plangebietes. 

– Das nächstgelegene Naturschutzgebiet (NSG Ochsenkamp) 
liegt in nördlicher Richtung jenseits der Bundesautobahn (BAB) 
45 in einer Entfernung von rund 200 m. 

– In einer Entfernung von rund 1.200 m liegt in östlicher Richtung 
das FFH-Gebiet „Kalkbuchenwälder bei Hohenlimburg“ (DE-
4611-301). Das Massenkalkgebiet zwischen Herbeck und 
Wesselbach bei Hagen-Hohenlimburg wird geprägt durch die 
Kuppen des Raffenbergs, der Hünenpforte sowie des 
Mastbergs und Weissensteins, die nach Osten hin zum 
Lennetal steil (felsenbildend) abfallen. Im Gebiet kommen 
neben Waldmeister-Buchenwäldern auch Orchideen-
Buchenwälder vor, die im Naturraum selten und damit von 
hoher Bedeutung sind. Auch sehr seltene Lebensraumtypen 
sind Kalkfelsen, Karsthöhlenrelikte sowie Kalktrockenrasen, die 
hier vorzufinden sind. Vorrangiges Schutzziel ist die Erhaltung 
und die Förderung von Waldmeister- und Orchideen-
Buchenwäldern sowie der natürlichen Kalkfelsformationen mit 
typischer Felsvegetation. Daneben bezieht sich der 
Schutzzweck auf Höhlen und Klüfte in den Felsbereichen. 
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Darüber hinaus werden die, auf den im Folgenden genannten Geset-
zen bzw. Richtlinien basierenden, Vorgaben für das Plangebiet, je 
nach Planungsrelevanz, inhaltlich bei der Betrachtung der einzelnen 
Schutzgüter konkretisiert. 
 

Tab. 2: Beschreibung der weiteren Umweltschutzziele, die für den vorliegenden 
Bauleitplan von Bedeutung sind und der Art, wie diese Ziele berücksichtigt wurden. 

Umweltschutzziele 
 
Mensch - Hier bestehen fachliche Normen, die insbesondere auf den Schutz des Men-

schen vor Immissionen (z.B. Lärm) und gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
zielen (z. B. Baugesetzbuch, TA Lärm, DIN 18005 Schallschutz im Städtebau).  

- Bezüglich der Erholungsmöglichkeit und Freizeitgestaltung sind Vorgaben im 
Baugesetzbuch (Bildung, Sport, Freizeit und Erholung) und im Bundesnatur-
schutzgesetz (Erholung in Natur und Landschaft) enthalten. 

- Aufgrund der wohnbaulich angrenzend genutzten Grundstücke wurden die zu 
erwartenden Lärmimmissionen gutachterlich untersucht und Schallschutzmaß-
nahmen (aktive Lärmschutzmaßnahmen: Lärmschutzwand) getroffen. 

Biotoptypen, 
Tiere und Pflanzen,  
Biologische Vielfalt, 
Arten- und Bio-
topschutz 

- Die Berücksichtigung dieser Schutzgüter ist gesetzlich im Bundesnaturschutzge-
setz, dem Landesnaturschutzgesetz NW, dem Bundeswaldgesetz und dem Lan-
desforstgesetz NRW und in den entsprechenden Paragraphen des 
Baugesetzbuches (u.a. zur Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushalts und der Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten 
und Lebensräume sowie Erhalt des Waldes wegen seiner Bedeutung für die Um-
welt und seiner ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Funktion) sowie der 
Bundesartenschutzverordnung vorgegeben.  

- Das nächstgelegene FFH-Gebiet „Kalkbuchenwälder bei Hohenlimburg“ (DE-
4611-301) befindet sich ca. 1,2 km östlich des Plangebietes. Auswirkungen auf 
die Schutz- und Erhaltungsziele (Erhaltung und Förderung von Waldmeister- und 
Orchideen-Buchenwäldern sowie der natürlichen Kalkfelsformationen mit typi-
scher Felsvegetation) sind aufgrund der bestehenden Entfernung nicht anzuneh-
men. 

Boden, Fläche und 
Wasser 

- Hier sind die Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes, des Bundes- und Lan-
desbodenschutzgesetzes (u.a. zum sparsamen und schonenden Umgang mit 
Grund und Boden, zur nachhaltigen Sicherung oder Wiederherstellung der Bo-
denfunktionen), der Bundesbodenschutzverordnung und bodenschutzbezogene 
Vorgaben des Baugesetzbuches (z.B. Bodenschutzklausel) sowie das Wasser-
haushaltsgesetz und das Landeswassergesetz (u.a. zur Sicherung der Gewäs-
ser zum Wohl der Allgemeinheit und als Lebensraum für Tier und Pflanze) die zu 
beachtenden gesetzlichen Vorgaben. 

- Dem Umweltschutzziel, eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden sowie 
Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen (vgl. § 1 Landes-
bodenschutzgesetz), wird durch eine Flächeninanspruchnahme im innerörtlichen 
Bereich / mit bestehenden Vorbelastungen in Form bereits teilversiegelter Berei-
che Rechnung getragen. 
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Umweltschutzziele 
 
Landschaft - Die Berücksichtigung dieses Schutzgutes ist gesetzlich im Bundesnaturschutz-

gesetz, dem Landesnaturschutzgesetz NW (u.a. zur Sicherung der Vielfalt, Ei-
genart und Schönheit sowie des Erholungswerts der Landschaft) und in den ent-
sprechenden Paragraphen des Baugesetzbuches vorgegeben. Gemäß § 10 
Landesnaturschutzgesetz sind als Entwicklungsziele für die Landschaft insbe-
sondere der Aufbau des Biotopverbundes und die Förderung der Biodiversität 
von Bedeutung. Der vorliegende Bauleitplan trägt den entsprechenden Zielen 
insofern Rechnung, als dass durch die innerörtliche Lage keine Flächen im Au-
ßenbereich oder auch Biotopverbundflächen überplant werden.  

Luft und Klima - Zur Erhaltung einer bestmöglichen Luftqualität und zur Vermeidung von schädli-
chen Umwelteinwirkungen sind die Vorgaben des Baugesetzbuches, des Bun-
desimmissionsschutzgesetzes und der TA Luft zu beachten. Indirekt enthalten 
über den Schutz von Biotopen das Bundesnaturschutzgesetz und direkt das Lan-
desnaturschutzgesetz NW Vorgaben für den Klimaschutz. 

- Es erfolgt die Nutzung teilweise vorbelasteter Flächen und Flächen im Innenbe-
reich der Stadt, wodurch eine weitere Flächeninanspruchnahme im Außenbe-
reich vermieden werden kann. 

Kultur- und  
Sachgüter 

- Bau- oder Bodendenkmale sind durch das Denkmalschutzgesetz unter Schutz 
gestellt. Der Schutz eines bedeutenden, historischen Orts- und Landschaftsbilds 
ist in den entsprechenden Paragraphen des Baugesetzbuchs bzw. des Bun-
desnaturschutzgesetzes vorgegeben. 

 
5.3 Beschreibung und Bewertung des derzeitigen Um-

weltzustands (Basisszenario) und der erheblichen 
Umweltauswirkungen der Planung während der Bau- 
und Betriebsphase 

Bei der Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Plan-
durchführung werden, soweit möglich, insbesondere die etwaigen er-
heblichen Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf die 
Schutzgüter beschrieben. Die Beschreibung umfasst dabei – sofern zu 
erwarten – die direkten, indirekten, sekundären, kumulativen, kurz- mit-
tel- und langfristigen, ständigen und vorübergehenden sowie positiven 
und negativen Auswirkungen. Den ggf. einschlägigen und auf europä-
ischer, Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene festgelegten Um-
weltschutzzielen soll dabei Rechnung getragen werden. 
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Tab. 3: Beschreibung des derzeitigen Umweltzustands und Auswirkungsprognose. 

5.3.1 Schutzgut Mensch 
 
Bestand - Das Plangebiet stellt sich als städtische Park- und Grünanlage mit eingezäuntem 

Fußballplatz (vgl. Abb. 3) dar und wird daher insbesondere von Anwohnern umlie-
gender Wohngebiete zur Erholungs- / Spielzwecken genutzt. Im zentralen Bereich 
der Fläche befindet sich eine bereits geschotterte / teilversiegelte Fläche. 

- Das Umfeld des Plangebietes ist überwiegend durch Wohnbebauung und Einkaufs-
möglichkeiten geprägt.  

- Unmittelbar gegenüber dem Plangebiet befindet sich an der Haßleyer Straße die 
Einsatzzentrale der freiwilligen Feuerwehr Eilpe-Delstern. Westlich davon liegt die 
Bezirkssportanlage Emst. 

- Im Plangebiet bestehen Vorbelastungen durch umliegende Nutzungen u. a. durch 
die Haßleyer Straße sowie die in einer Entfernung von rund 200 m verlaufende BAB 
45. 

- Zur Beurteilung der immissionsschutzrechtlichen Situation im Plangebiet ist eine 
schalltechnische Untersuchung1 erarbeitet worden, bei der die Auswirkungen der 
Errichtung der geplanten Märkte auf die in der Umgebung vorhandenen schutzbe-
dürftigen Nutzungen gutachterlich untersucht wurden. 

Baubedingte  
Auswirkungen 

- Im Zuge einer nachfolgenden Umsetzung des Planvorhabens können baubedingte 
Auswirkungen auf die umliegenden Anwohner i. S. v. Baustellenverkehren, Stau-
baufwirbelungen und vorübergehenden Lärmeinwirkungen auftreten. Das Maß der 
Erheblichkeitsschwelle wird dabei voraussichtlich aufgrund der lediglich temporären 
Beeinträchtigungen während der eigentlichen Bauphase und der gesetzlich gere-
gelten Arbeitszeiten nicht überschritten.  

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

- Der Immissionsschutz wurde in Form einer schalltechnischen Untersuchung be-
gutachtet (Normec Uppenkamp, Juli 2024). Als aktive Lärmschutzmaßnahme wurde 
an der westlichen Seite des Parkplatzes eine 3,25 m hohe Lärmschutzwand sowie 
eine 1,5 m hohe Lärmschutzwand an der westlichen Seite der Zufahrtsrampe von 
der Haßleyer Straße in den Berechnungen berücksichtigt, die entsprechend im vor-
habenbezogenen Bebauungsplan festgesetzt sind. Die Schallschutzwände müssen 
eine flächenbezogene Masse von mindestens 10 kg/m2 [DIN ISO 9613-2] bzw. ein 
bewertetes Schalldämm-Maß Rw von mindestens 25 dB [VDI 2720-1] aufweisen. 
Des Weiteren müssen die Wände eine geschlossene Oberfläche ohne große Risse 
oder Lücken haben. 

- Für die Ermittlung der zu erwartenden Geräuschemissionen wurden die durch 
Parkplatzverkehr, Liefer- und Ladetätigkeiten der Märkte sowie die erforderli-
chen Aufstellflächen der Außeneinheit des Verbund-Gewerbekältesystems verur-
sachten Geräusche beschrieben und beurteilt. Außerdem fließen 
Einzelschallquellen für den Be- und Entladebetrieb der LKW´s, Einkaufswagenbo-
xen und gebäudetechnische Anlagen in die Berechnung ein. Dabei wurde eine Nut-
zung des Parkplatzes für den Tageszeitraum zwischen 6.00 Uhr und 20.00 Uhr zu 
Grunde gelegt. Im Rahmen des Gutachtens wurden haustechnische Außenanlagen 
auf dem Dach des Lebensmittelvollsortimenters, die auch zur Nachtzeit betrieben 

 
1 Normec Uppenkamp (Juli 2024): Immissionsschutz-Gutachten Schallimmissionsprognose ge-
mäß TA Lärm zum Bauvorhaben Rewe Markt Hagen-Emst. Ahaus. 
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5.3.1 Schutzgut Mensch 
 

werden, mit einem Emissionsverhalten immissionswirksamen Schallleistungspegel 
von 82,5 dB(A) berücksichtigt. 
Die Berechnungen des Schallgutachtens kommen zu dem Ergebnis, dass zu erwar-
tende Beurteilungspegel die Immissionsrichtwerte zur Tagzeit einhalten bzw. aus-
schöpfen (Immissionsort IO1). Aus diesem Grund wurde eine Betrachtung der 
Vorbelastungen im Umfeld des Plangebietes durchgeführt. Eine relevante Vorbelas-
tung ist durch das nördlich der Haßleyer Straße befindliche Feuerwehrgerätehaus 
zu erwarten.  
Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass die Orientierungswerte der DIN 18005 
zur Tages- und Nachtzeit an den untersuchten Immissionsorten (IP02 und IP03) 
unter Berücksichtigung der Vorbelastung durch das Feuerwehrgerätehaus im Re-
gelbetrieb weiterhin eingehalten bzw. unterschritten werden. Am Immissionsort 
IPO1 wird der Orientierungswert zur Tages- und Nachtzeit durch die Gesamtbelas-
tung um jeweils 1 dB überschritten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die lauteste 
Nachtstunde des geplanten Vorhabens (Anlieferung von Waren) nicht auf dieselbe 
lauteste Nachtstunde des Feuerwehrbetriebes außerhalb von Einsätzen (22:00 bis 
23:00 Uhr) fällt und somit die ermittelten Beurteilungspegel für den Regelbetrieb in 
der Praxis nicht auftreten werden. Im Einsatzfall des Feuerwehrgerätehauses wer-
den die Immissionsrichtwerte in der ungünstigsten Nachtstunde an den Immission-
sorten teilweise deutlich überschritten. Trotz der genannten Überschreitungen ist 
davon auszugehen, dass weiterhin gesunde Wohnverhältnisse bestehen, da die 
Orientierungswerte für Allgemeine Wohngebiete weiterhin gewährleistet sind. Unter 
Berücksichtigung dieser besonderen Umstände und der Tatsache, dass weiterhin 
an allen Immissionsorten gesunde Wohnverhältnisse sicher gewahrt sind, wird in 
der Abwägung der verschiedenen Belange dem städtebaulichen Ziel der Stärkung 
der Nahversorgung im Stadtteil Emst durch die Ansiedlung eines Lebensmittel- und 
eines Drogeriemarktes Vorrang eingeräumt. Die geringfügige Überschreitung der 
Orientierungswerte im Zusammenspiel mit der Nutzung des Feuerwehrgerätehau-
ses wird demgegenüber als hinnehmbar eingestuft.   

- Kurzzeitige Geräuschspitzen, die die geltenden Immissionsrichtwerte am Tag um 
mehr als 30 dB und/ oder mehr als 20 dB nachts überschreiten, sind nicht zu prog-
nostizieren. Die Spitzenpegelkriterien nach Ziffer 6.1 der TA Lärm werden somit 
ebenfalls eingehalten.  

- Im Hinblick auf die Geräusche durch Verkehrsbewegungen auf öffentlichen Straßen 
ist nicht zu erwarten, dass eine Verdoppelung des Verkehrsaufkommens, welches 
eine Erhöhung des Beurteilungspegels der Verkehrsgeräusche von 3 dB(A) erge-
ben würde, eintritt. Aufgrund der direkten Anbindung des Plangebietes an die Haß-
leyer Straße ist hier mit einer Vermischung der anlagenbezogenen Verkehre mit 
dem allgemeinen Verkehrsaufkommen auszugehen. Von daher sind nach TA Lärm 
keine besonderen Maßnahmen organisatorischer Art zur Begrenzung des Verkehrs-
aufkommens erforderlich. 

- Insgesamt kann unter Berücksichtigung der durchgeführten schalltechnischen Un-
tersuchung in Bezug auf das beabsichtigte Vorhaben sichergestellt werden, dass 
mit einer nachfolgenden Umsetzung keine voraussichtlichen, erheblichen Auswir-
kungen auf die vorhandenen Wohnnutzungen entstehen. Der vorliegende 
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Bebauungsplan ist daher, unter Berücksichtigung der getroffenen Abwägung aus 
immissionsschutzrechtlicher Sicht vollzugsfähig. 

 
5.3.2 Schutzgut Biotoptypen, Tiere und Pflanzen, Biologische Vielfalt 
 
Bestand - Das Plangebiet ist maßgeblich durch die städtische Park- und Grünanlage sowie 

den im Südosten befindlichen Bolzplatz geprägt.  
- In den Randbereichen des Plangebietes bestehen lineare Gehölzstrukturen entlang 

von Fuß- und Radwegen. Auch die nördlich verlaufende Haßleyer Straße ist durch 
eine dichte Gehölzreihe von der Parkanlage getrennt. Darüber hinaus stocken im 
Westen der Fläche einige mittelalte Bäume (Bergahorn).  

- Im zentralen Bereich des Plangebietes besteht eine geschotterte / teilversiegelte 
Fläche. Die übrigen Bereiche stellen sich als Rasenflächen dar. 

- Die zu erwartenden Tiere und Pflanzen entsprechen voraussichtlich einem „Sied-
lungsspektrum“, d. h. sind relativ störungsunempfindlich und an menschliche Sied-
lungslagen gewöhnt.  

- Die biologische Vielfalt im Plangebiet ist aufgrund der vorhandenen Ausstattung mit 
Biotoptypen / Habitatstrukturen, der Lage im Siedlungsraum von Hagen-Emst und 
der relativ hohen Störungsintensität bedingt durch die Nutzung als Parkanlage von 
untergeordneter Bedeutung.  

Baubedingte  
Auswirkungen 

- Baubedingte Auswirkungen können durch die im Rahmen der Planumsetzung ent-
stehenden Störungen z. B. durch Bauverkehre (Licht, Lärm, Staub) nicht ausge-
schlossen werden. 

- Mit Durchführung des Planvorhabens werden die bestehenden Grünstrukturen ent-
fernt bzw. überbaut. Hierdurch entsteht ein erheblicher Eingriff in Natur und Land-
schaft, der im Sinne der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung im Rahmen der 
vorliegenden Planung auszugleichen ist. Insgesamt entsteht mit der Planung ein 
Biotopwertdefizit (vgl. Anhang), welches extern ausgeglichen wird. Eine plange-
bietsinterne Kompensation ist in vorliegendem Fall nicht möglich. Etwaige nachtei-
lige Effekte werden durch die vorgesehene Dachbegrünung sowie die 
anzupflanzenden Bäume – auch im Umfeld des Planvorhabens – soweit als möglich 
reduziert. Das mit der Umsetzung des Planvorhabens verbundene Ausgleichsdefizit 
wird im Ökokonto des RVR Ruhr ausgeglichen. Dieser unterhält eine Ökokontoflä-
che in Hagen-Eilpe, welche für den vorliegenden Ausgleich anteilig zur Verfügung 
steht. Das Ökokonto umfasst das Flurstück 97 (tlw.), Flur 18 in der Gemarkung Ha-
gen. Auf der Fläche erfolgte maßgeblich ein Waldumbau in direkter Umgebung des 
Mäckinger Bachs (vgl. Kap. 6.2). Das Kompensationserfordernis wird vertraglich ge-
sichert. 

- Artenschutzrechtliche Belange wurden im Rahmen einer Artenschutzprüfung (Stufe 
I) betrachtet (WoltersPartner, 2020). Die notwendigen Maßnahmen zur Vermeidung 
von Verbotstatbeständen gem. § 44 (1) BNatSchG werden bei der Umsetzung des 
Planvorhabens berücksichtigt (vgl. Kap. 5.3.3, „Biotop- und Artenschutz“). 

- Unter Beachtung und Umsetzung der erforderlichen Kompensations- und arten-
schutzrechtlichen Maßnahmen verbleiben keine voraussichtlichen, erheblichen Be-
einträchtigungen des Schutzgutes. 
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5.3.2 Schutzgut Biotoptypen, Tiere und Pflanzen, Biologische Vielfalt 
 
Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

- Durch den eigentlichen Betrieb - einschließlich der damit zwangsläufig verbundenen 
Verkehrsbewegungen - sind Auswirkungen in Form von Geräusch- und Ge-
ruchsemmissionen (Abgase) verbunden. Erhebliche betriebsbedingte Auswirkun-
gen auf die Schutzgüter Biotoptypen, Tiere und Pflanzen sowie biologische Vielfalt 
sind jedoch mit einer nachfolgenden Umsetzung des Planvorhabens nicht zu erwar-
ten. 

 
5.3.3 Schutzgut Arten- und Biotopschutz 
 
Bestand - Innerhalb des Plangebietes liegen keine gesetzlich geschützten Biotope.  

- Das nächstgelegene FFH-Gebiet „Kalkbuchenwälder bei Hohenlimburg“ (DE-4611-
301) befindet sich ca. 1,2 km östlich des Plangebietes.  

- Die im Plangebiet vorhandenen Bäume unterliegen z. T. der vom Rat der Stadt Ha-
gen am 27.09.2018 beschlossenen Satzung zur Pflege und zum Erhalt des Baum-
bestandes (Baumpflegesatzung). Der Baumbestand im Plangebiet wurde 
eingemessen und die der Baumschutzsatzung unterliegenden Gehölze ermittelt. 
Hiernach unterliegen insgesamt 38 Bäume der Satzung und sind auf der Baugeneh-
migungsebene durch entsprechende Ersatzpflanzungen auszugleichen.  

- Für die Bewertung der artenschutzrechtlichen Belange wurde in Abstimmung mit 
der Unteren Naturschutzbehörde ein Artenschutzfachbeitrag2 (Stufe I) erstellt. Hier-
nach können die im Plangebiet vorhandenen Strukturen für planungsrelevante Vo-
gelarten sowie die Zwergfledermaus eine nicht essentielle Funktion als 
Nahrungshabitat übernehmen. Darüber hinaus können insbesondere störungstole-
rante europäische Vogelarten (Gebüschbrüter) in den bestehenden Gehölzen nicht 
ausgeschlossen werden. 

Baubedingte  
Auswirkungen 

- Auswirkungen auf die Schutz- und Erhaltungsziele (Erhaltung und Förderung von 
Waldmeister- und Orchideen-Buchenwäldern sowie der natürlichen Kalkfelsformati-
onen mit typischer Felsvegetation) des nächstgelegenen FFH-Gebietes sind auf-
grund der bestehenden Entfernung nicht anzunehmen. 

- Die mit Umsetzung des Planvorhabens zu entfernenden Bäume, die der Baum-
schutzsatzung der Stadt Hagen unterliegen, werden auf der Baugenehmigungs-
ebene durch entsprechende Ersatzanpflanzungen ausgeglichen. Nach Angabe des 
Vorhabenträgers sind insgesamt 38 Bäume im Rahmen der nachfolgenden Umset-
zung zu fällen. Gem. erfolgter Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde 
können 25 Bäume zur Aufwertung der Grünflächen und zur Beschattung der Wege 
in Reihen und Gruppen vor Ort gepflanzt und damit ausgeglichen werden. Die übri-
gen 13 Bäume werden auf der Baugenehmigungsebene auf städtischen Grundstü-
cken auf Hagener Stadtgebiet kompensiert oder in Abstimmung mit der Unteren 
Naturschutzbehörde durch eine Ausgleichszahlung ersetzt. 

- Artenschutzrechtliche Belange wurden im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prü-
fung bewertet. Die notwendige Maßnahme zur Vermeidung von Verbotstatbestän-
den gem. § 44 (1) BNatSchG umfasst eine zeitliche Vorgabe die Entfernung von 
Gehölzen betreffend. Mit Realisierung des Planvorhabens sind die zur Entfernung 

 
2 WoltersPartner (2020): Artenschutzprüfung (Stufe I) zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
Nr. 6/19 (692) „Sondergebiet Vollsortimenter Emst“. Coesfeld 
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5.3.3 Schutzgut Arten- und Biotopschutz 
 

vorgesehenen Gehölze daher nicht innerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten (01.03. 
– 30.09.) zu fällen / zu roden. Ein entsprechender Hinweis wurde in den Bebauungs-
plan aufgenommen und ist im Rahmen der nachfolgenden Umsetzung zu beachten.  

- Unter Berücksichtigung der Vorgaben der Baumschutzsatzung sowie der Ergeb-
nisse der Artenschutzprüfung sind insgesamt keine erheblichen Auswirkungen zu 
erwarten. 

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

- Die betriebsbedingten Auswirkungen mit relevantem Bezug zum Schutzgut können 
Störungen durch Emissionen von Lärm und Licht umfassen. Darüber hinaus sind 
Bewegungen (insbesondere durch Personen / Menschen) geeignet, bestimmte Tier-
arten durch die Unterschreitung von spezifischen Fluchtdistanzen zu stören. 

- Die in vorliegendem Fall zu erwartenden Auswirkungen sind in Anbetracht der be-
reits bestehenden Nutzung des Plangebietes sowie der umliegenden Bereiche nicht 
geeignet erhebliche Beeinträchtigungen auf die o.g. Schutzgüter auszuüben.  

- Auswirkungen auf das nächstgelegene FFH-Gebiet können aufgrund der Entfer-
nung ausgeschlossen werden. 

 
5.3.4 Schutzgut Fläche 
 
Bestand - Das Schutzgut umfasst eine Fläche von insgesamt ca. 0,9 ha und befindet sich im 

innerörtlichen Bereich von Hagen, Stadtteil Emst. Es bestehen z. T. Vorbelastungen 
aufgrund teilversiegelter Flächen. 

Baubedingte  
Auswirkungen 

- Mit einer nachfolgenden Umsetzung des Planvorhabens erfolgt die Inanspruch-
nahme einer in Teilbereichen anthropogen vorgeprägten Fläche im innerörtlichen 
Bereich von Hagen, Stadtteil Emst. Es werden jedoch auch städtische Park- und 
Grünflächen bebaut die folglich für Naherholungsfunktionen nicht mehr zur Verfü-
gung stehen. 

- Aufgrund der getroffenen Festsetzungen im Hinblick auf die Grundflächenzahl 
(GRZ) ist von einer maximalen Flächenversiegelung von 95 % (GRZ 0,8 zzgl. Über-
schreitung) auszugehen. Um die Flächeninanspruchnahme baubedingt zu minimie-
ren ist ersatzweise eine Begrünung der zukünftigen Dachfläche vorgesehen. 
Gleichwohl ist eine baubedingte Flächeninanspruchnahme im Zuge von Bauvorha-
ben grundsätzlich unvermeidbar und dementsprechend in die Abwägung mit den 
Belangen der Bedarfsdeckung der örtlichen Bevölkerung mit Gütern des täglichen 
Bedarfs einzustellen. 

- Die mit der Planung nachfolgend verbundenen baubedingten Auswirkungen über-
schreiten die Erheblichkeitsschwelle, können jedoch bei allen Bauvorhaben grund-
sätzlich nicht vermieden werden. Durch die Inanspruchnahme des Schutzgutes im 
innerörtlichen Bereich und anthropogen vorgeprägter Flächen wird eine Flächenin-
anspruchnahme an anderer Stelle mit ggf. höherwertigen Ausprägungen vermieden. 

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

- Insgesamt überschreiten die mit der Planumsetzung verbundenen betriebsbeding-
ten Auswirkungen die Erheblichkeitsschwelle in Bezug auf das Schutzgut Fläche 
voraussichtlich nicht. 
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5.3.5 Schutzgut Boden 
 
Bestand - Gem. Angaben des Geologischen 

Dienstes NRW3 (Bodenkarte 1: 
50.000, vgl. nebenstehende Abb.) 
unterliegt dem Plangebiet eine Pa-
rabraunerde (Symbol in der Bo-
denkarte „L“). Der Boden ist als 
„fruchtbare Böden mit sehr hoher 
Funktionserfüllung als Regelungs- 
und Pufferfunktion / natürliche Bo-
denfruchtbarkeit“ als schutzwürdig 
eingestuft.  

- Die Wertzahlen der Bodenschät-
zung liegen im hohen Bereich, zwi-
schen 50 und 75 
Bodenwertpunkten. 

- Aufgrund der Lage im Siedlungsraum und der vorliegenden Nutzungen, bei denen 
Teilbereiche im Plangebiet geschottert bzw. teilversiegelt wurden, sind keine ur-
sprünglichen Bodenverhältnisse mehr anzunehmen. Das Schutzgut ist dementspre-
chend als anthropogen vorbelastet einzustufen.  

- Auch in den umliegenden Bereichen zum Plangebiet sind aufgrund der bestehenden 
Bebauung keine natürlichen Bodenverhältnisse mehr zu erwarten.  

Baubedingte  
Auswirkungen 

- Gegenüber der derzeitigen Nutzung wird der Versiegelungsgrad im Plangebiet deut-
lich erhöht. Bestehende Bodenfunktionen werden durch die beabsichtigte Bebauung 
/ die planungsrechtlich mögliche Versiegelung (GRZ 0,8 zzgl. Überschreitung 0,95) 
dauerhaft gestört. 

- Die Pedogenese (Bodenentwicklung) wird im Bereich bislang lediglich gering anth-
ropogen vorgeprägter Böden unterbunden. Die bestehenden Bodenprofile gehen 
baubedingt verloren. Der Eingriff stellt eine erhebliche Beeinträchtigung des Boden-
körpers dar und ist im Rahmen der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung auszu-
gleichen. Eine baubedingte Inanspruchnahme des Schutzgutes ist im Zuge von 
Bauvorhaben grundsätzlich unvermeidbar und dementsprechend in die Abwägung 
mit den Belangen der Bedarfsdeckung der örtlichen Bevölkerung mit Gütern des 
täglichen Bedarfs einzustellen. 

- Durch Baufahrzeuge können lokale Bodenverdichtungen durch Befahren - insbe-
sondere bei ungünstigen Witterungsverhältnissen - verbunden sein.  

- Bei Durchführung des Planvorhabens wird ein nicht vermehrbares Gut mit hohen 
Bodenwertzahlen überbaut. 

- Die mit der Planung nachfolgend verbundenen baubedingten Auswirkungen über-
schreiten die Erheblichkeitsschwelle, können jedoch im Rahmen der naturschutz-
fachlichen Eingriffsregelung im Zuge externer Ausgleichsmaßnahmen und dadurch 
bedingt i. d. R. auch bodenaufwertende Maßnahmen (z. B. Extensivierungsmaß-
nahmen) naturräumlich ausgeglichen werden. 

 
3 Geologischer Dienst NRW (o.J.): Bodenkarte 1: 50.000 Nordrhein-Westfalen. Online unter: 
www.geoportal.nrw. Abgerufen: 01.09.2023. 

Abb. 9: Ausschnitt aus der Bodenkarte (1 : 
50.000). Geologischer Dienst NRW. 
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5.3.5 Schutzgut Boden 
 
Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

- Unter Berücksichtigung der bestehenden Vorbelastungen ist nicht von einer erheb-
lichen Erhöhung des Eintrages von Schadstoffen (z.B. Reifenabrieb, Auftausalze) 
auszugehen. Ein Eintrag von bodenverunreinigenden Stoffen (Schmiermittel, Kraft-
stoffe) ist bei ordnungsgemäßem Betrieb von Fahrzeugen auszuschließen.  

- Insgesamt überschreiten die mit der Planumsetzung verbundenen betriebsbeding-
ten Auswirkungen die Erheblichkeitsschwelle in Bezug auf das Schutzgut Fläche / 
Boden voraussichtlich nicht. 

 
5.3.6 Schutzgut Wasser 
 
Bestand - Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine ausgewiesenen Oberflächengewäs-

ser. 
- Es sind keine Wasserschutzgebiete / festgesetzten Überschwemmungsgebiete im 

Plangebiet vorhanden. 
- Das Plangebiet liegt nach Angabe des Fachinformationssystems4 im Bereich des 

Grundwasserkörpers „Hagen-Iserlohner Massenkalk“. Der Grundwasserkörper wird 
gem. Fachinformationssystem hinsichtlich seines mengenmäßig und chemischen 
Zustandes als „gut“ bewertet (Gesamtergebnis, 3. Monitoringzyklus). 

- Für die vorliegende Planung wurde ein Entwässerungskonzept5 erarbeitet. 
Baubedingte  
Auswirkungen 

- Da keine Oberflächengewässer oder Wasserschutzgebiete im Plangebiet bzw. im 
Umfeld vorkommen, kann eine baubedingte voraussichtliche erhebliche Betroffen-
heit ausgeschlossen werden. 

- Bei einem erwartungsgemäß unfallfreien Betrieb der Baufahrzeuge und -maschinen 
sind baubedingte Verschmutzungen des Schutzgutes, z. B. durch Schmier- und Be-
triebsstoffe nicht anzunehmen. 

- Erhebliche Veränderungen der Grundwasserneubildungsrate sind – im Vergleich 
zum derzeitigen Zustand – nicht zu erwarten. 

- Insgesamt sind keine voraussichtlichen, erheblichen baubedingten Auswirkungen 
zu erwarten. 

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

- Aufgrund der zukünftigen Nutzung als Sondergebiet für den Einzelhandel ist nicht 
von erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut auszugehen.  

- Ein Eintrag von bodenverunreinigenden Stoffen ist bei ordnungsgemäßem Betrieb 
der zukünftigen Kunden- und Zulieferverkehre auszuschließen.  

- Die äußere entwässerungstechnische Erschließung ist durch die vorhandene 
Mischwasserkanalisation in der Haßleyer Straße gegeben. Eine Versickerung des 
Niederschlagswassers ist im vorliegenden Fall aufgrund der bestehenden bindigen 
Böden mit geringer Durchlässigkeit im Plangebiet nicht möglich (vgl. Van Ewyk In-
genieurbüro, Mai 2023). Die festgesetzte extensive Begrünung der Dachflächen 
wirkt sich abflussmindernd auf die im Plangebiet anfallende Niederschlagswasser-
mengen aus. Bei Grundstücken, deren abflusswirksame Fläche größer als 800 m2 

 
4 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW (2017): Fachinfor-
mationssystem ELWAS mit Auswertewerkzeug ELWAS-WEB. Online unter: http://www.elwas-
web.nrw.de/elwas-web/. Abgerufen: September 2023. 
5 Van Ewyk Ingenieurbüro (Mai 2023): Entwässerungskonzept zum vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan Nr. 6/19 REWE Hagen-Emst. Mönchengladbach. 
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5.3.6 Schutzgut Wasser 
 

ist, ist im Zuge des Genehmigungsverfahrens ein Überflutungsnachweis gemäß DIN 
1986-100 zu führen. 

- Insgesamt sind keine voraussichtlichen, betriebsbedingten Auswirkungen mit einer 
Überschreitung der Erheblichkeitsschwelle zu erwarten. 

 
5.3.7 Schutzgut Luft- und Klimaschutz 
 
Bestand - Nach Angabe des Fachinformationssystems des Landesamtes für Natur, Umwelt 

und Verbraucherschutz NRW6 (LANUV) wird das Plangebiet dem Klimatop inner-
städtischer Grünflächen zugeordnet. Umliegende Flächen werden einem Vorstadt-
klima zugeordnet. Der Bereich der BAB 45 wird als Industrieklima (offen) beurteilt.  

- Die Klimaanalyse in Bezug auf die 
nächtliche Situation stellt für die 
Grünfläche einen sehr hohen Kalt-
luftvolumenstrom dar. Eine Funk-
tion als 
Klimawandelvorsorgebereich liegt 
jedoch nicht vor. Die umliegenden 
Siedlungsbereiche zeigen nach An-
gabe des Fachinformationssystems 
keine Anhaltspunkte für eine nächt-
liche Überwärmung. 

- Nach Angabe der Klimaanalyse-
karte der Stadt Hagen7 (Abb. 10) ist 
das Plangebiet als „Parkklima“ zu 
bewerten. Je nach Bewuchs wer-
den die Temperatur- und Strah-
lungsamplituden mehr oder weniger 
stark gedämpft. Es handelt sich 
meist um bioklimatisch wertvolle „Klimaoasen“ ohne bedeutende Fernwirkung, je-
doch mit Funktionen einer Kaltluftproduktion (vgl. auch Angabe des Fachinformati-
onssystems). Umliegende Bereiche werden als „Stadtrandklima“ bewertet. Der 
Bereich der Haßleyer Straße wird als „Gewerbeklima“ dargestellt. Die Fläche der 
heutigen Feuerwehr wird im Plan noch als „Freilandklima“ dargestellt; aufgrund der 
zwischenzeitlich erfolgten Bebauung ist für diesen Bereich jedoch eher von einem 
„Stadt(rand)klima“ auszugehen. 

- Die BAB 45 wird im Klimakonzept der Stadt als Industrieklima bewertet. Hierbei han-
delt es sich um Gebiete mit erhöhten Luftschadstoff- / und Abwärmebelastungen. 
Flächenversiegelungen führen zu Aufheizungen, das Windfeld wird verändert, z. T. 
belastendes Mikroklima.  

 
6 Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (o.J.): Fachinforma-
tionssystem Klimaanpassung. Online unter: http://www.klimaanpassung-karte.nrw.de/. Abgeru-
fen: 01.09.2023. 
7 Stadt Hagen (2017): Klimaanalysekarte Stadt Hagen. Studie der Gruppe Stadtklimatologie des 
KVR im Auftrag des Umweltamtes der Stadt Hagen.  
 
 

Abb. 10: Ausschnitt aus der Klimaana-
lysekarte der Stadt Hagen. 
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5.3.7 Schutzgut Luft- und Klimaschutz 
 

- Das Blockheizkraftwerk Emst, nördlich des Plangebietes wird als „Emittent mit loka-
ler Bedeutung“ dargestellt.  

- Die Parkfläche mitsamt Baumbestand hat - bedingt durch ihre Größe / Funktion und 
die teilversiegelten Bereiche – für den (globalen) Klimaschutz keine Relevanz.  

- Die bestehenden Bäume übernehmen, in Abhängigkeit von Art und Belaubung, ver-
schiedene Filterfunktionen und binden Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre. 

Baubedingte  
Auswirkungen 

- Baubedingt sind mit Umsetzung des Vorhabens verschiedene Emissionen (Abgase, 
Staub etc.) durch Baufahrzeuge, Kräne und die notwendigen Materialanlieferungen 
zu erwarten. Hierbei handelt es sich um zeitlich, d. h. auf die eigentliche Bauphase 
befristete Auswirkungen, die daher voraussichtlich nicht die Erheblichkeitsschwelle 
überschreiten. 

- Das bislang dargestellte Klima innerstädtischer Grünflächen bzw. das Parkklima 
gem. Klimakonzept der Stadt Hagen wird sich aufgrund einer zunehmenden Bebau-
ung zugunsten eines Vorstadt- bzw. Siedlungsklimas / Stadt(rand)klimas verändern.  

- Zur Minimierung baubedingt negativer Einflüsse aufgrund zukünftiger Versiegelun-
gen (GRZ 0,8 zzgl. Überschreitung) erfolgt eine extensive Dachbegrünung innerhalb 
der festgesetzten Sondergebiete (Teilfläche A, Teilfläche B). Die zukünftigen Stell-
platzbereiche sind je 5 Stellplätze mit einem Laubbaum (Hochstamm) zu durchgrü-
nen. 

- Die baubedingten negativen Aspekte führen aufgrund der getroffenen Maßnahmen 
/ grünordnerischen Festsetzungen voraussichtlich nicht zu erheblichen Beeinträch-
tigungen des Schutzgutes. Eine Überschreitung der Erheblichkeitsschwelle ist inso-
fern nicht auszugehen, als dass auch bei einem Stadt(rand)klima noch 
ausreichende Luftaustauschprozesse und gute Bioklimate (vgl. Klimaanalysekarte 
Stadt Hagen) vorherrschen.  

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

- Es bestehen aufgrund der zentralen Lage günstige Voraussetzungen für eine fuß-
läufige Erreichbarkeit des zukünftigen Lebensmittelvollsortimenters / Drogeriemark-
tes. 

- Bei den zukünftigen Gebäuden entstehen durch den Betrieb - jedoch in Abhängig-
keit der tatsächlichen Bauweise - verschiedene Emissionen z. B. durch Wärmever-
luste.  

- Die betriebsbedingten negativen Aspekte führen insgesamt nicht zu voraussichtli-
chen, erheblichen Beeinträchtigungen auf das Schutzgut.  

 
5.3.8 Schutzgut Landschaft 
 
Bestand - Das Plangebiet befindet sich im Siedlungsbereich und ist durch die umliegende Be-

bauung aus landschaftsästhetischen Aspekten bereits deutlich vorbelastet.  
- Das Plangebiet ist durch o. g. Lage im Siedlungsbereich von der freien Landschaft 

her nicht einsehbar.  
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5.3.8 Schutzgut Landschaft 
 
Baubedingte  
Auswirkungen 

- Visuell sind Beeinträchtigungen im Rahmen einer Umsetzung des Planvorhabens 
nicht auszuschließen. Aufgrund ihres nur vorübergehenden Charakters (z.B. wäh-
rend der Bauphase) jedoch voraussichtlich nicht erheblich.  

- Das Landschaftsbild wird bei Durchführung der Planung aufgrund der derzeitigen 
Lage im Siedlungsbereich nicht neu gestaltet. Der bereits bestehende vorherr-
schende Einfluss des Siedlungsbereiches bleibt erhalten. Voraussichtliche, erhebli-
che Beeinträchtigungen sind  nicht anzunehmen. 

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

- Betriebsbedingte erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft sind nicht 
zu erwarten. 

 
5.3.9 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
 
Bestand - Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine Kultur- und Sachgüter im Sinne von Ob-

jekten mit gesellschaftlicher oder architektonischer Bedeutung von der Planung be-
troffen. 

- Nach Angabe des kulturland-
schaftlichen Fachbeitrages zur 
Landesplanung für den Regie-
rungsbezirk Arnsberg8 (Abb. 11) 
liegt das Plangebiet in der Kultur-
landschaft „Niederbergisches-
Märkisches Land“ (Nr. 20). Die 
Kulturlandschaft ist primär als 
Wirtschaftsraum definiert. Hier 
war im Tagebau Steinkohle ab-
baubar. Mit seiner langen Tradi-
tion der Metall- und 
Textilverarbeitung hatte der 
Raum einen wesentlichen Anteil 
an der Frühindustrialisierung in 
NRW.  

- Das Plangebiet befindet sich innerhalb des bedeutsamen Kulturlandschaftsberei-
ches „Raum Iserlohn – Altena – Lüdenscheid, Lennetal und Kalkbereich zwischen 
Hagen und Balve / Hönnetal“ (Nr. 21.01).  

- Der Fachbeitrag stellt zudem eine bedeutsame Sichtbeziehung von der BAB 45 in 
Richtung Kulturlandschaftsbereich „Ruhrtal“ (Nr. 14.31) dar (Hohensyburg).  

- Bodendenkmäler und archäologische Fundstellen sind aus dem Plangebiet nicht 
bekannt. 

 
8 Landschaftsverband Westfalen-Lippe / Landschaftsverband Rheinland (2007): Kulturlandschaft-
licher Fachbeitrag zur Landesplanung in Nordrhein-Westfalen. Münster / Köln. Online unter: 
https://www.lwl.org/dlbw/service/publikationen/kulturlandschaft. Abgerufen: August 2023. 
 
 

Abb. 11: Ausschnitt aus dem kulturland-
schaftlichen Fachbeitrag zur Landespla-
nung NRW. 
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5.3.9 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Baubedingte 
Auswirkungen 

- Eine erhebliche Betroffenheit von Kultur- und Sachgütern ist nicht zu erwarten.
- Im Fall von kulturhistorisch / kulturgeschichtlich wichtigen Bodenfunden sind die Vor-

schriften des Denkmalschutzgesetzes NRW zu beachten. Bei entsprechenden Bo-
denfunden sind die Erdarbeiten unverzüglich einzustellen und die Untere
Denkmalbehörde zu informieren.

- Erhebliche Auswirkungen im Zusammenhang mit den Angaben des kulturland-
schaftlichen Fachbeitrages sind baubedingt ebenfalls nicht zu erwarten. Das Bau-
vorhaben wird aufgrund seiner Höhenbeschränkung nicht zu einer Beeinflussung
von bedeutsamen Sichtbeziehungen führen.

- Insgesamt sind keine voraussichtlichen, erheblichen baubedingten Auswirkungen
zu erwarten.

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

- Voraussichtliche, betriebsbedingte Auswirkungen die das Maß der Erheblichkeit in
Bezug auf das Schutzgut „Kultur- und Sachgüter“ überschreiten sind nicht anzuneh-
men.

5.3.10 Wirkungsgefüge zwischen den Schutzgütern 

Bestand - Die Schutzgüter stehen in ihrer Ausprägung und Funktion untereinander in Wech-
selwirkung. Hieraus resultieren Auswirkungen auf die Struktur- und Artenvielfalt von
Flora und Fauna, aber auch Einflüsse auf den Boden- und Wasserhaushalt. Wech-
selwirkungen zwischen den Schutzgütern, die über diese „normalen“ ökosystema-
ren Zusammenhänge hinausgehen, bestehen nicht.

Baubedingte 
Auswirkungen 

- Es bestehen keine Wirkungsgefüge, die über die „normalen“ ökosystemaren Zu-
sammenhänge hinausgehen. Es ist voraussichtlich keine erhebliche Beeinträchti-
gung mit Durchführung des Planvorhabens zu erwarten.

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

- Es sind voraussichtlich keine erheblichen betriebsbedingten Wirkungszusammen-
hänge zu erwarten.

5.4 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands 
bei Nichtdurchführung der Planung (Nullvariante) 

Von einer deutlichen Änderung der bestehenden Strukturen im Plan-
gebiet ist bei Nichtdurchführung der Planung nicht auszugehen. Die 
Fläche würden voraussichtlich weiter in ihrem derzeitigen Umfang, d.h. 
maßgeblich als städtische Park- und Grünanlage mit Bolzplatz genutzt. 
Die unter die Baumschutzsatzung der Stadt fallenden Bäume würden 
an ihren jeweiligen Standorten entsprechend verbleiben sich altersbe-
dingt weiterentwickeln. Darüber hinaus ist für das Plangebiet keine na-
türliche Entwicklung aufgrund fachgesetzlicher Vorgaben des 
Naturschutzrechts zu prognostizieren. 
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5.5 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung 
und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

5.5.1 Bauphase 
Vermeidung / 
Verringerung 

Um mit Umsetzung der vorliegenden Planung nicht gegen artenschutzrechtliche 
Verbote gemäß § 44 (1) BNatSchG zu verstoßen, sind folgende Maßnahmen einzu-
halten:  
- Vorkommen sog. europäischer Vogelarten können im Plangebiet nicht sicher aus-

geschlossen werden. Um artenschutzrechtliche Verbote gem. § 44 (1) Nr. 1 (Tö-
tungsverbot) ausschließen zu können, ist daher in Anlehnung an § 39 BNatSchG 
eine Entfernung des Gehölzbestandes nur in der Zeit vom 01.10. bis zum 28.02. 
eines jeden Jahres durchzuführen.  

- Beschränkung der erforderlichen Arbeitsräume auf ein absolut notwendiges Mini-
mum. Zügige und gebündelte Abwicklung der Bauaktivitäten um Störungen zeitlich 
und räumlich zu minimieren.  

- Profilgerechter Abtrag und Lagerung des ausgehobenen Bodenmaterials. Insbeson-
dere der Oberboden sollte bei Zwischenlagerung gegenüber Erosion geschützt und 
soweit möglich wieder profilgerecht an gleicher Stelle eingebracht werden. 

- Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnah-
men (vor Beginn der Bauarbeiten ortsfeste Schutzzäune um ggf. betroffene Bäume 
anbringen, Boden im Wurzelbereich von Gehölzen nicht Befahren oder durch Mate-
rialablagerungen verdichten, ggf. Einsatz von Schutzvlies / Stahlplatte, freigelegtes 
Wurzelwerk mit Frostschutzmatten abdecken und bei Trockenheit bewässern, kein 
Bodenauftrag oder -abtrag im Wurzelbereich). 

- Im Fall von kulturhistorisch / kulturgeschichtlich wichtigen Bodenfunden sind 
die Vorschriften des Denkmalschutzgesetzes NRW zu beachten. Bei entsprechen-
den Bodenfunden sind die Erdarbeiten unverzüglich einzustellen und die Untere 
Denkmalbehörde zu informieren.  

- Altlasten oder schädliche Bodenveränderungen sind im Plangebiet nicht be-
kannt. Sollten sich jedoch bei Eingriffen in den Boden Anhaltpunkte für das Vorlie-
gen einer Altlast oder schädlichen Bodenveränderungen ergeben, so ist die Untere 
Bodenschutzbehörde der Stadt Hagen unverzüglich zu verständigen. In diesem Fall 
können weitere Auflagen formuliert werden (§ 2 Abs. 1 Landesbodenschutzgesetz). 

- Es ist sicherzustellen, dass keine wassergefährdenden Stoffe in den Untergrund 
gelangen. Es wird vorausgesetzt, dass Baumaschinen nur auf ausreichend gesi-
cherten Flächen außerhalb des Baufeldes betankt werden und im Falle einer Ver-
unreinigung eine sofortige Dekontamination bzw. ein Bodenaustausch 
vorgenommen wird. Jegliche anfallende Schmierstoffe und Arbeitsflüssigkeiten sind 
vorschriftsmäßig zu entsorgen. 
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5.5.2 Betriebsphase 
Vermeidung / 
Verringerung 

- Die bauliche Anordnung der Märkte auf der südlichen / südöstlichen Seite des Plan-
gebietes und die Errichtung der Stellplatzanlage auf der den Wohnnutzungen abge-
legenen nördlichen Seite reduziert die von dem Vorhaben ausgehenden 
betriebsbedingten Emissionen auf die südlich gelegene Wohnbebauung. Darüber 
hinaus werden aktive Lärmschutzmaßnahmen (Errichtung von Lärmschutzwänden) 
ergriffen.  

- Es besteht die Möglichkeit nachteilige Umweltauswirkungen z.B. durch die Nutzung 
erneuerbarer Energien und einen sparsamen und effizienten Energieeinsatz zu mi-
nimieren. Diese Maßnahmen bleiben jedoch dem Bauherren im Rahmen der Vor-
gaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) vorbehalten. Die neuen Gebäude 
werden zudem nach den aktuellen Vorgaben der Landesbauordnung NRW errichtet. 

Ausgleich - Mit der Planung wird ein Eingriff in Natur und Landschaft gem. § 14 ff BNatSchG 
vorbereitet, der gem. § 18 BNatSchG i.V.m. § 1a (3) BauGB auszugleichen ist. Das 
mit der Planung verbundene Biotopwertdefizit wurde ermittelt (vgl. Anhang) und wird 
entsprechend extern ausgeglichen. 

 
5.6 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 
Anderweitige alternative Planungsmöglichkeiten, die die Ziele und den 
Geltungsbereich des Bebauungsplans berücksichtigen (plankonforme 
Alternativen) und ein vergleichbares städtebauliches Entwicklungspo-
tenzial aufweisen, bestehen nicht. Im Rahmen der nunmehr getroffe-
nen Festsetzungen des Bebauungsplanes besteht die Möglichkeit die 
Anforderungen der Planung zu erfüllen und die Versorgung der Bevöl-
kerung mit Gütern des täglichen Bedarfs langfristig sicherzustellen.  
 
5.7 Beschreibung der erheblich nachteiligen 

Auswirkungen gemäß der zulässigen Vorhaben für 
schwere Unfälle oder Katastrophen einschließlich 
notwendiger Maßnahmen zur Vermeidung / Ausgleich 

Die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen lassen kein erhöh-
tes Risiko für schwere Unfälle oder Katastrophen erwarten, die zu vo-
raussichtlichen, erheblich nachteiligen Auswirkungen führen. Erhöhte 
Brandpotentiale der zu errichtenden Gebäude sind nicht zu erwarten. 
Eine ausreichende Löschwasserversorgung kann durch den Wasser-
versorger sichergestellt werden.  
Weitere Gefahrgutunfälle durch Industrietätigkeiten im Sinne der Se-
veso-Richtlinie und / oder verkehrsbedingten Gefahrgutunfällen sind in 
vorliegendem Fall ebenfalls nicht zu erwarten. 
 
5.8 Zusätzliche Angaben 
• Datenerfassung 
Die erforderliche Datenerhebung für die Umweltprüfung erfolgte an-
hand der erfolgten Ortsbegehungen sowie der Erfassung des Biotop-
bestandes im Plangebiet und seiner Umgebung. Darüber hinaus 
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wurden Fachinformationen ausgewertet. Eine Zusammenstellung der 
genutzten Quellen ist dem Literaturverzeichnis zu entnehmen.  
Weitergehende technische Verfahren wurden ggf. im Rahmen der Er-
stellung externer Gutachten erforderlich und sind diesen zu entneh-
men. Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der erforderlichen 
Angaben für den Umweltbericht traten nicht auf. 
 
• Monitoring 
Gem. § 4c BauGB sind die vom Bebauungsplan ausgehenden erheb-
lichen Umweltauswirkungen von den Gemeinden zu überwachen. Hie-
rin werden sie gem. § 4 (3) BauGB von den für den Umweltschutz zu-
ständigen Fachbehörden unterstützt. 
Die im Immissionsgutachten zugrunde gelegten Annahmen sind im 
Zuge der Baugenehmigung, wenn die konkreten schalltechnischen Ei-
genschaften der einzelnen Bau- und Gebäudeteile abschließend fest-
stehen und die endgültige Anordnung technischer Anlagen absehbar 
ist, zu prüfen. Unbenommen hiervon ist die fortlaufende Überprüfung 
während und nach Abschluss der Bauarbeiten gem. den entsprechend 
gutachterlich getroffenen Vorgaben und der resultierenden festgeleg-
ten Vorgaben.  
Die Umsetzung und Entwicklung der erforderlichen naturschutzfachli-
chen Ausgleichsmaßnahmen sind durch die zuständige Zulassungs- 
bzw. Genehmigungsbehörde entsprechend zu prüfen (vgl. Kap. 6). 
Die zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbote gem. § 44 (1) 
BNatSchG erforderlichen Maßnahmen sind zu berücksichtigen. Weite-
re Maßnahmen zum Monitoring beschränken sich auf die Prüfungen 
im Rahmen der ggf. erforderlichen baurechtlichen Zulassungsverfah-
ren. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass unerwartete Auswir-
kungen durch die Fachbehörden im Rahmen von bestehenden 
Überwachungssystemen und der Informationsverpflichtung nach § 4 
(3) BauGB gemeldet werden. 
 
5.9 Zusammenfassung 
Der Rat der Stadt Hagen hat den Beschluss zur Aufstellung des vor-
habenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 6/19 (692) „Sondergebiet Voll-
sortimenter Emst“ gefasst, um die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Errichtung eines Lebensmittelvollsortimen-
ters mit einer Verkaufsfläche von 1.480 m2 inklusive eines Café mit 
Backshop sowie der notwendigen Nebenanlagen zu schaffen. Zudem 
ist der Bau eines Drogeriefachmarktes mit einer Verkaufsfläche von 
max. 799 m2 sowie der notwendigen Nebenanlagen vorgesehen. 
Die Bauflächen im Plangebiet werden – entsprechend dem oben for-
mulierten Planungsziel – als „Sonstige Sondergebiete“ festgesetzt.  
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Im nördlichen Randbereich werden die im Zufahrtsbereich des Plan-
gebietes von der Haßleyer Straße gelegenen Flächen, die sich außer-
halb des Vorhabengebietes befinden, im Hinblick auf mögliche 
erforderlich werdende Umgestaltungen im öffentlichen Verkehrsraum 
soweit nötig als „sonstige Flächen“ gem. § 12 (4) BauGB in den vorha-
benbezogenen Bebauungsplan einbezogen und als „öffentliche Ver-
kehrsfläche“ festgesetzt. 
Das ca. 0,9 ha große Plangebiet liegt im Osten des Stadtteils Hagen-
Emst südlich der Haßleyer Straße. Das Plangebiet wird im Norden 
durch die Haßleyer Straße, im Osten und Süden durch weitere Rasen-
flächen sowie Wohngebiete und im Westen durch einen Einkaufskom-
plex aus Supermarkt und Bäckerei begrenzt. Es wird derzeit als 
städtische Park- und Grünanlage mit Bolzplatz für Zwecke der Naher-
holung genutzt. Die Fläche stellt sich überwiegend als Intensivrasen 
dar. Im zentralen Bereich besteht jedoch eine geschotterte Fläche. Im 
südöstlichen Teilbereich befindet sich ein eingezäunter Bolzplatz. Die 
Grünanlage ist mit Rad- und Fußwegen untergliedert. Der südliche und 
der nördliche Rand des Plangebietes wird von Gehölzstreifen mit teils 
älteren Gehölzstreifen gesäumt. Darüber hinaus stehen einige jüngere 
Gehölze zerstreut im Westen der Fläche. Baumhöhlen wurden im Rah-
men der Bestandserfassung nicht festgestellt. 
Im Rahmen der durchgeführten artenschutzrechtlichen Prüfung der 
Stufe I wurde das Habitatpotenzial für planungsrelevante Arten im 
Plangebiet, bzw. im unmittelbaren Umfeld anhand vorliegender Infor-
mationen sowie einer Bestandserfassung der Biotopstrukturen vor Ort, 
ermittelt.  
Hiernach können Vorkommen europäischer Vogelarten im Plangebiet 
nicht kategorisch ausgeschlossen werden. Um artenschutzrechtliche 
Verbote gem. § 44 (1) ausschließen zu können, ist in Anlehnung an § 
39 BNatSchG eine Entfernung des Gehölzbestandes nur in der Zeit 
vom 01.10. bis zum 28.02. eines jeden Jahres durchzuführen. 
Der Umweltbericht fasst die Ergebnisse der Umweltprüfung zusam-
men, in der die mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes voraussichtlich verbundenen erheblichen Umweltauswir-
kungen ermittelt und bewertet wurden. Der Umweltbericht kommt nach 
Prüfung der Schutzgüter zu dem Ergebnis, dass unter Berücksichti-
gung der Eingriffsregelung und der artenschutzrechtlichen Vorgaben - 
mit Ausnahme der Schutzgüter Boden und Fläche - keine voraussicht-
lichen erheblichen Beeinträchtigungen durch die Planung entstehen.  
Eine Inanspruchnahme der Schutzgüter Boden und Fläche ist bei allen 
Bauvorhaben grundsätzlich nicht zu vermeiden und dementsprechend 
in die Abwägung mit den Belangen der Bedarfsdeckung der örtlichen 
Bevölkerung mit Gütern des täglichen Bedarfs einzustellen. 
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Der Immissionsschutz wurde in Form einer schalltechnischen Untersu-
chung geprüft. Aktive Lärmschutzmaßnahmen werden ergriffen, um 
die Schutzbedürftigkeit der bestehenden Wohnbebauung sicherzustel-
len. Die Berechnungen des Schallgutachtens kommen - unter Berück-
sichtigung der zu errichtenden Lärmschutzwände – zu dem Ergebnis, 
dass weiterhin gesunde Wohnverhältnisse sichergestellt werden. Der 
Plan ist aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als vollzugsfähig zu be-
urteilen. 
Der mit der Planung verbundene Eingriff in Natur und Landschaft gem. 
§ 14 ff BNatSchG ist gem. § 18 BNatSchG i.V.m. § 1a (3) BauGB aus-
zugleichen. Mit der Planung entsteht ein Biotopwertdefizit, welches im 
Rahmen der vorliegenden verbindlichen Bauleitplanung in einem ex-
ternen Ökokonto ausgeglichen und vertraglich gesichert wird. 
Von einer Änderung der bestehenden Strukturen im Plangebiet ist bei 
Nichtdurchführung der Planung nicht auszugehen. Die Flächen würden 
voraussichtlich weiter in ihrem derzeitigen Umfang als städtische Park- 
und Grünanlage genutzt. 
Die erforderliche Datenerfassung für die Umweltprüfung erfolgte an-
hand von Erhebungen bzw. Bestandskartierungen des städtebauli-
chen und ökologischen Zustandes im Plangebiet sowie der 
unmittelbaren Umgebung. 
Darüber hinaus gehende, technische Verfahren wurden nicht erforder-
lich. Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der erforderlichen An-
gaben traten nicht auf. 
Gem. § 4c BauGB sind die vom Bebauungsplan ausgehenden erheb-
lichen Umweltauswirkungen von den Gemeinden zu überwachen. Hie-
rin werden sie gem. § 4 (3) BauGB von den für den Umweltschutz zu-
ständigen Behörden unterstützt.  
 
 
6 Eingriffsregelung 
Eingriffe im Sinne des §§ 13 ff BNatSchG sind Veränderungen der Ge-
stalt oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der 
belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspie-
gels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts 
oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können. 
Entstehen durch Eingriffe Beeinträchtigungen, so ist der Verursacher 
nach § 15 BNatSchG verpflichtet, zunächst Möglichkeiten zur Vermei-
dung oder Verringerung der Beeinträchtigungen zu prüfen oder bei un-
vermeidbaren Beeinträchtigungen die Höhe des erforderlich 
werdenden Ausgleichs zu ermitteln und die beeinträchtigten Funktio-
nen des Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederherzustellen. 
Die Anforderungen an den Eingriffsausgleich richten sich im Rahmen 
der vorliegenden Bauleitplanung jedoch gem. der § 1a (3) und § 200a 
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BauGB vorrangig nach den Vorgaben des Baugesetzbuches (vgl. 
hierzu § 18 (1) BNatSchG). 
 
6.1 Eingriffs-, Ausgleichsbilanz 
Zur Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung wird das Biotopwertverfah-
ren des Landes Nordrhein-Westfalen9 angewandt. 
Dieses Verfahren wird für den Bestand vor dem Eingriff gem. erfolgter 
Biotoptypenkartierung (Tab. 1) und den Zustand nach dem Eingriff 
(Tab. 2) gem. der getroffenen Festsetzungen des vorliegenden vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes durchgeführt. Die Biotopwertdiffe-
renz (Tab. 3) zeigt das mit dem Vorhaben verbundene 
Biotopwertdefizit. 
 
Tab. 1: Eingriffs-, Ausgleichsbilanz (Bestandsbewertung, August 2023). 

 
 
Tab. 2: Eingriffs-, Ausgleichsbilanz gem. Zielzustand nach Festsetzungen des 
VBP Nr. 6/19 (692) „Sondergebiet Einzelhandel Haßleyer Straße“. 

 
 
Tab. 3: Gesamtbilanz 

 
 
9 Landesamt für Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (2008): Numeri-
sche Bewertung von Biotoptypen für die Bauleitplanung in NRW, Recklinghausen. 
 
 

Code Beschreibung Fläche
(qm)

Grundwert Korrektur-
faktor

Gesamtwert Einzel-
flächenwert

1.1 Versiegelte Flächen (VF0) 350 0,0 1,0 0,0 0
1.3 Teilversiegelte Flächen (VF1) 2.032 1,0 1,0 1,0 2.032
4.5 Parkrasen (HM4) 3.877 2,0 1,0 2,0 7.754
7.2/ 7.4 Gehölzstreifen mit Einzelbäumen (BD3/ BF3) 2.915 5,0 1,0 5,0 14.575

Summe Bestand G1 9.174 24.361

Bewertungsparameter

Code Beschreibung Fläche
(qm)

Grundwert Korrektur-
faktor

Gesamtwert Einzel-
flächenwert

Sonstiges Sondergebiet (GRZ 0,8 zzgl. Überschreitung 0,95) 8.938
1.1 Versiegelte Fläche (95%) 8.491 0,0 1,0 0,0 0
Grünfläche im Sondergebiet (5 %) 447
4.5 ...davon allgem. Grünfläche im Sondergebiet 123 2,0 1,0 2,0 246
7.2 …davon Flächen mit Pflanzbindung1 324 5,0 0,8 4,0 1.296
Öffentliche Verkehrsfläche
1.1 Verkehrsfläche 237 0,0 1,0 0,0 0
Dachbegrünung (überlagernde Darstellung)
4.1 Extensive Dachbegrünung 4.500 0,5 1,0 0,5 2.250
Anzupflanzende Einzelbäume im Stellplatzbereich (außerhalb der Flächen mit Pflanzbindung, überlagernde Darstellung)

o.A. 5 Einzelbäume (a 40 m2) im Bereich v. Baumscheiben 200 5,0 0,8 4,0 800

Summe Planung G2 9.175 4.592

1) Aufgrund zukünftiger Funktionsverluste durch die Bebauung/ Störungen erfolgt eine geringfügige Abwertung mittels Korrekturfaktor.

Bewertungsparameter

Biotopwertdifferenz: Planung (G2) -  Bestand (G1) 4.591,80 -24.361,00 = -19.769,20

-19.770,00 Biotopwertpunkten.Mit Realisierung der Planung entsteht ein Biotopwertdefizit von rund



 

 

36 

Umweltbericht mit Landschafts-
pflegerischem Begleitplan 
Stadt Hagen 
 

 

6.2 Ausgleichsmaßnahmen 
Insgesamt ist mit der nachfolgenden Umsetzung des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplanes ein Biotopwertdefizit in Höhe von rund 
19.770 Biotopwertpunkten verbunden, welches – auch durch die ge-
troffenen grünordnerischen Festsetzungen (u.a. Dachbegrünung, Ein-
zelbäume) – nicht plangebietsintern kompensiert werden kann. 
Das mit der Umsetzung des Planvorhabens verbundene Ausgleichs-
defizit wird im Ökokonto des RVR Ruhr ausgeglichen. Dieser unterhält 
ein anerkanntes Ökokonto (Mai 2019) auf Eigentumsflächen des RVR 
in Hagen-Eilpe und stellt die für den Ausgleich notwendigen Ökowert-
punkte zur Ablösung durch den Vorhabenträger zur Verfügung. Das 
Ökokonto wurde – gleichsam wie der Eingriff – nach der „NRW-Bewer-
tungsmethode“ des Landesumweltamtes (vgl. Fußnote 9) bilanziert. 
Das Ökokonto umfasst das Flurstück 97 (tlw.), Flur 18 in der Gemar-
kung Hagen. Auf der Fläche erfolgte maßgeblich ein Waldumbau in 
direkter Umgebung bzw. im Einzugsgebiet des Mäckinger Bachs. 
Hierzu wurden die naturfernen Wälder (Fichtenreinbestand) durch Um-
bau in naturnahe Laubmischwälder der potenziell natürlichen Vegeta-
tion überführt.  
Die notwendige Ablösung der Ökowertpunkte wird bis zum Satzungs-
beschluss des vorliegenden Bebauungsplanes vertraglich gesichert. 
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Anhang 
 









Vorlage Drucksachen-Nr. 0366/2025 – Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6/19 (692) Sondergebiet Einzelhandel Hassleyer Straße 

 

Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB (23.05.2023; bis einschl. 31.05.2023) 

und der frühzeitigen Beteiligung der städtischen Dienststellen sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB (20.09.2019 bis einschließlich 20.10.2019) 

 

I. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit: 

Es ist folgende Stellungnahme eingegangen: 

1. Bürger*in 1, Klimabündnis, 58089 Hagen. 04.06.2023 

 

II. Frühzeitige Beteiligung der städtischen Dienststellen sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-

lange: 

Es sind folgende Stellungnahmen eingegangen: 

1. Landesbetrieb Straßen NRW, Regionalniederlassung Südwestfalen, Rheinstraße 8, 58097 Hagen, 18.09.2019 

2. GASCADE Gastransport GmbH Fachbereich GNL, 27.09.2019 

3. Fachbereich Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Bürgerdienste und Personenstandswesen - 32/03, Böhmerstraße 1, 58095 Hagen, 

24.10.2019 

4. PLEdoc GmbH, Netzauskunft, Gladbecker Straße 404, 45326 Essen, 30.09.2019 

5. Bezirksregierung Arnsberg, Dez. 35, Seibertz¬str. 2, 59821 Arnsberg, 30.09.2019: 

6. Stadt Hagen, Fachbereich Immobilien, Bauverwaltung und Wohnen, 60/1, 08.10.2019 
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7. Stadt Hagen, Servicezentrum Sport, Freiheitstraße 3, 58042 Hagen, 09.10.2019: 

8. ENERVIE Vernetzt GmbH N-E-T-P – Technischer Service, 14.10.2019: 

9. Stadt Hagen, Umweltamt, 69/3 (gebündelte Stellungnahme) 21.10.2019, 69/2 UWB extra, 25.10.2019 

10. SIHK, Bahnhofstraße 18, 58095 Hagen, 18.10.2019 

11. Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR, Eilper Straße 132-136, 58091 Hagen, 29.10.2019 

12. Stadt Hagen, Verkehrsplanung, 10.10.2019 

In den Stellungnahmen der städtischen Dienststellen sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Nrn. II. 2, 4-7 und 10 wurden 

keine Bedenken oder abwägungsrelevante Anregungen geäußert. Diese werden zur Kenntnis genommen. Die weiteren Stellungnahmen, über die 

ein Beschluss notwendig ist, werden in der Abwägungstabelle aufgeführt. Die restlichen Stellungnahmen sind in ALLRIS und in der jeweiligen 

Sitzung einzusehen. 

Eine aufgrund der Stellungnahme vorgenommene Änderung bzw. Ergänzung im Bebauungsplan, in der Begründung oder in Gutachten wird durch 

ein „X“ in der Spalte „Anpassung - Ja“ gekennzeichnet. 

 
 
 

 
Inhalte der Stellungnahme  
 

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 

Anpassung 

 
Ja 

 
Nein 

 

1. Klimabündnis Hagen, 04.06.2023 

Der Rat der Stadt Hagen hat am 26.9.19 den Climate Emer-
gency (Klimanotfall) ausgerufen. Die Notwendigkeit in allen Be-
reichen zu handeln ist sehr vielen Menschen bewusst. Bei der 
Planung des neuen Nahversorgers für Emst fordern wir Sie vom 
Klimabündnis Hagen auf, dieses in Ihren Planungen für den 
Neubau zu berücksichtigen und umzusetzen. 

Das Vorhaben könnte ein zukunftsweisendes Pilotprojekt im 
Hinblick auf die Klimawende werden. Dazu müssten alle Berei-
che daraufhin überprüft werden. Hier könnte ein Plus Energie-
Supermarkt entstehen, der sich in die vorgegebene Struktur 
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einpasst. Bitte überprüfen Sie die Planungen in den folgenden 
Bereichen. 

- BAUKÖRPER: Die Planungen sehen eine ansprechende Ar-
chitektur in das vorhandene Gelände mit Dachbegrünung vor. 

◦ Was geschieht mit den Fassaden? Wir schlagen begrünte o-
der mit Photovoltaikanlagen bestückte Fassaden vor! 

◦ Belegen Sie die Dachflächen ebenfalls mit Photovoltaikanla-
gen. 

◦  Wählen Sie die besten Dämmwerte für den Baukörper und 
eine CO2-bindende Bauweise (Holz statt Beton für Decken 
und Wände! Im Bauprozess wird häufig die größte Energie-
menge investiert, deshalb achten Sie darauf nachhaltige Ma-
terialien zu verwenden. 

 

 

 

 

 

 

 

- ENERGIE: Schöpfen Sie alle Möglichkeiten erneuerbare Ener-
gien zu nutzen aus!  
◦ Strom aus Photovoltaik sowohl an den Fassaden als auch 

über den Parkflächen und an den Schallschutzwänden, 
ebenfalls auf dem Dach…. 

◦ Woher wird die Wärmeenergie bezogen? Wahrscheinlich 
aus dem Heizwerk Emst, welches mit Erdgas betrieben 
wird? Entwickeln Sie ein innovativeres Konzept zu 

 
 
Die Gestaltung des Gebäudes in dieser Form 
ist das Ergebnis eines städtebaulichen Wettbe-
werbs, in dem der Vorhabenträger mit diesem 
Entwurf gewonnen hat. Ziel war damals und ist 
es heute, das Gebäude durch das ansteigende 
Gründach in die vorhandene Grünfläche visuell 
zu integrieren und den angrenzenden Anwoh-
nern eine begrünte Fassade/Dach als Gegen-
über zu bieten.  
 
Eine stärkere Belegung mit PV-Modulen, die 
den baulichen Charakter des Gebäudes stär-
ker in den Vordergrund stellen würde, wird da-
her nicht angestrebt. 
 
Die Anregungen zur Dachbegrünung werden 
teilweise berücksichtigt. 
 
Im Hinblick auf die verwendeten Baumateria-
lien werden dem Vorhabenträger vor dem Hin-
tergrund der erheblich gestiegenen Material-
kosten keine Vorgaben gemacht. 
 
Der Anspruch einer nachhaltigen Energiever-
sorgung durch die Vorhabenträgerin unabhän-
gig von der konkreten Gestaltung des Vorha-
bens wird durch ein übergeordnetes konzern-
weites Energieversorgungskonzept sicherge-
stellt 
 
 
Den Anregungen wird teilweise gefolgt. 
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Wärmeenergienutzung, welches in die bestehende Infra-
struktur der Nahwärmeversorgung eingebunden wird. 

 

◦ VERKEHR das Motto sollte lauten: Autoverkehr reduzieren – 
barrierefreier Vorzug für öffentliches Verkehrssystem, Fuß – und 
Radfahrer*innen: 

Die vorgestellte bisherige Verkehrsplanung stellt den PKW-
Verkehr eindeutig in den Vordergrund. 84 Stellplätze für 
PKWs sind geplant. Die Verordnung über notwendige Stell-
plätze für Kraftfahrzeuge und Fahrräder NRW vom 
14.3.2022 sieht pro 40 qm Verkaufsfläche einen Stellplatz 
vor: d.h.: 1600qm : 40qm = 40 Stellplätze. 

◦  Reduzieren Sie die PKW Stellplätze zugunsten von bestehen-
den Bäumen und Grünflächen, es handelt sich um einen 
Nahversorger. Schaut man sich bei Hagener Einkaufsmärk-
ten um, so sind dort überall die Parkplätze weit überdimensi-
oniert, d.h. weniger Parkplätze, mehr Grünflächen. 

◦  Bauen Sie für Nutzer*innen des öffentlichen Verkehrs Bushal-
testellen direkt vor dem Einkaufszentrum! 

◦  Gestalten Sie die Zuwegung für Fußgänger*innen und Rad-
fahrer*innen großzügig und  barrierefrei! 

◦  Trennen Sie Zufahrten/-wege für Fußgänger*innen und Rad-
fahrer*innen! 

◦  Planen Sie ausreichend Stellplätze für Fahrräder ! (Ge-
schäfte: 1 Stellplatz je 25 m² Verkaufsfläche => 84 Stell-
plätze lt. Bauverordnung) 

◦  Versehen Sie diese mit ansprechenden Systemen zur Siche-
rung der Räder (Metallbügel). Versehen Sie die Abstellmög-
lichkeiten mit genügend Platz zwischen den Stellplätzen, um 
auch mit Lastenfahrrädern einzukaufen oder mit Fahrradta-
schen bequem die Räder zu beladen. Planen Sie mehrere 
Abstellmöglichkeiten z.B. vor dem REWE Markt und vor der 

 
 
 
Aufgabe des Verkehrsgutachtens ist es, das 
künftige Verkehrsaufkommen realistisch abzu-
schätzen. Diese basiert auf fachlichen Maßstä-
ben und allgemein anerkannten Regelwerken.  
Die Festlegung der notwendigen Stellplätze im 
Plangebiet erfolgt auf Grundlage der Vorgaben 
der Bauordnung NRW unabhängig von den 
Ansätzen des Verkehrsgutachtens. 
 
Die Planung weist eine ausreichende Nut-
zungsqualität für Fußgänger und Radfahrer 
auf. Diese können die Märkte direkt auf kur-
zem Wege ohne Querung von Fahrgassen aus 
Richtung Süden erreichen. Eine ausreichende 
Zahl an Fahrradstellplätzen finden sich dem 
Gebäude direkt vorgelagert sowie innerhalb 
des Gebäudes westlich des Drogeriemarktes. 
Die Fußgänger werden dabei direkt vor dem 
Marktgebäude unter dem überkragenden Dach 
des Marktes wettergeschützt geführt ohne die 
Stellplatzfläche queren zu müssen 
 
Die Hinweise bzgl. der Anbindung des Plan-
gebietes an das Netz des öffentlichen Nahver-
kehrs werden zur Kenntnis genommen betref-
fen jedoch nicht die Inhalte der vorliegende 
Bauleitplanung. 
 
Weitere Angaben zu Fuß- und Radverkehr und 
Fahrradstellplätzen befinden sich unter I.4 in 
der Abwägungstabelle zur öffentlichen Ausle-
gung. 
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geplanten Drogerie! Landesbauordnung NRW 2022: Fahr-
radstellplätze sollten  
„1. einzeln leicht zugänglich sein, 
 2. eine Sicherung gegen Diebstahl ermöglichen und  
 3. eine Fläche von mindestens 1,5 Quadratmetern je Stell-
platz haben. 

(3) Für Anlagen, die mehr als zehn notwendige Stellplätze für 
Fahrräder außerhalb von Gebäuden aufnehmen, wird eine Über-
dachung empfohlen. Jeder elfte notwendige Stellplatz für Fahr-
räder muss durch eine zusätzliche Fläche von mindestens 1,5 
Quadratmetern zum Abstellen von Kinder- oder Lastenanhä-
ngern geeignet sein.“ 

◦ Der Investor könnte z.B. Leih- oder Leihlastenräder für den 
Einkauf anbietet? 

◦ Versehen Sie die Autoparkplätze mit Elektro Ladestationen! 
Diese könnten nachts, an Wochenenden oder Feiertagen für 
Anwohner*innen als Ladestationen vermietet werden! 

◦ Planen Sie die Parkplätze als offene wasserabführende Flä-
chen! 

◦ Gestalten Sie die Parkplätze nachhaltig! https://www.dega-
galabau.de/grundlagen-fuerdie nachhaltige-gestaltung-von-
grossparkplaetzen, QUlEPTY2MzAxMjcmTUlEP-
TUwMjc4.html 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
 
 
Die Überstellung der Stellplatzflächen wird vor 
dem Hintergrund der freizuhaltenden Rangier-
flächen, der freizuhaltenden Flächen entlang 
des öffentlichen Straßenraumes und der ge-
planten Baumpflanzungen nicht berücksichtigt. 
 
 
Ein Angebot von Leihrädern ist seitens des 
Vorhabenträgers mangels Praktikabilität an ei-
nem einzelnen Standort nicht vorgesehen 
 
Eine Nutzung von Elektroladestationen als ei-
genständige Nutzung auch außerhalb der Ge-
schäftszeiten ist schon aus Gründen des Im-
missionsschutzes nicht vorgesehen, da eine 
nächtliche Nutzung des Parkplatzes ausge-
schlossen ist. 
 
Die Gestaltung der Parkplätze ist durch Pflas-
terflächen und asphaltierte Fahrgassen vorge-
sehen. Eine Versickerung des Niederschlags-
wassers scheidet im Plangebiet aufgrund der 
Bodenverhältnisse aus. 
Auf den „freien“ Flächen werden Bäume und 
bienenfreundliche Stauden gepflanzt. 
 
Den Anregungen wird teilweise gefolgt. 
 
 
 
 

https://www.dega-galabau.de/grundlagen-fuerdie
https://www.dega-galabau.de/grundlagen-fuerdie
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- LEBENSMITTELPRODUKTION VOR ORT: 

◦ Es gibt mittlerweile Konzepte Lebensmittel vor Ort zu produ-
zieren. Der Investor könnte z.B. die Dachflächen dazu benut-
zen. 

 

- NUTZUNG DER BESTEHENDEN GEBÄUDE 

◦ Welches Nutzungskonzept für den bestehenden REWE Markt, 
die kleinen Geschäfte daneben und das Cafe/die Bäckerei gibt 
es? Emster vermissen einen Treffpunkt wie die ehemalige 
Emster Quelle. Könnte der Eigentümer Interesse haben, den 
bestehenden Markt z,B. in eine ansprechende Gastronomie 
mit Möglichkeiten für Begegnungen zu schaffen; der Vor-
schlag eines Mobilitätszentrums wurde bereits erörtert? 

◦ Wie könnte der sonnige Platz vor dem Cafe in einen anspre-
chenden Platz für die Emster Bürger*innen umgestaltet wer-
den? Die vorgestellten Planungen nehmen die Notwendigkeit 
für nachhaltiges Bauen kaum in ihre Planungen auf. Sie strah-
len den Charme des letzten Jahrtausends aus. 

Die Dachflächen sind durchgängig begrünt. 
 
Solche und ähnliche Vorgaben zur Lebensmit-
telproduktion können nicht im Rahmen der 
Bauleitplanung geregelt werden. 
 
 
 
Die Nachnutzung der Gebäude des bisherigen 
Marktes ist nicht Gegenstand des vorlegenden 
Planverfahrens und liegt auch nicht im Gel-
tungsbereich der Planung. 
 
 
 
 
Die Stadt Hagen unterstützt den Eigentümer 
zu gegebener Zeit eine möglichst attraktive 
Nachnutzung der Gebäude zu realisieren. 
 
Den Anregungen wird teilweise gefolgt. 
 

 

II. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange. Im Rahmen der Beteiligung sind folgende Stel-
lungnahmen eingegangen: 

 
 
 

 
Inhalte der Stellungnahmen  
 

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 

Anpassung 

 
Ja 

 
Nein 

 

1. Landesbetrieb Straßen NRW, Regionalniederlassung 

Südwestfalen, Rheinstraße 8, 58097 Hagen, 18.09.2019: 

Gegen den vorliegende Planung der Stadt Hagen bestehen von 
hier keine grundsätzlichen Bedenken.  

 
 
Der Hinweis, dass keine grundsätzli-
chen Bedenken gegen die Planung be-
stehen, wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

X 
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Im weiteren Verfahren ist ein Leistungsfähigkeitsnachweis für 
die geplante neue Anbindung an die L 704 zu erstellen und mit 
der Straßenbauverwaltung abzustimmen. Die Anbindung des 
Plangebietes an die L 704 muss verkehrsgerecht ausgebaut 
werden. Auf der Grundlage des Leistungsfähigkeitsnachweises 
ist für diese Anbindung ein detaillierter Entwurf aufzustellen und 
mit der Straßenbauverwaltung abzustimmen. 

Dieser Entwurf bildet dann die Grundlage für die öffentlich-recht-
liche Vereinbarung, die zu gegebener Zeit über die geplante Er-
schließung abgeschlossen werden muss. 

 

 

 

 

 

 

 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist soweit 
auszuweiten, dass alle notwendigen Flächen für die verkehrli-
chen Anlagen, einschließlich der Sichtfelder der neuen Anbin-
dung erfasst werden. 

 

 

 

 

 

 
Im Rahmen des erstellten Verkehrsgut-
achtens wurde die Leistungsfähigkeit 
und Verkehrsqualität des bestehenden 
Knotenpunktes bewertet und die geeig-
nete Ausgestaltung der Plangebietszu-
fahrt von der Haßleyer Straße festge-
legt. Für die betroffenen Knotenpunkte 
wurde in der Prognose darüber hinaus 
eine Verkehrszunahme durch einen 
Möbelmarkt und die Enervie-Firmen-
zentrale mit einbezogen. 
Ausgehend von den geplanten Ver-
kaufsflächen wurde für das geplante 
Vorhaben der Ziel- und Quellverkehr er-
mittelt und nachgewiesen, dass die für 
den Knotenpunkt zusätzlichen Ver-
kehrszunahmen nicht zu signifikant 
spürbaren Auswirkungen im Verkehrs-
ablauf führen.  
 
Der Anregung wurde gefolgt. 
 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungs-
planes wurde entsprechend erweitert, 
so dass die Hassleyer Straße teilweise 
mit im Plangebiet liegt. So ist der An-
schluss an das Straßennetz gewähr-
leistet. Über die Flächen, die im Bereich 
der Zuständigkeit des Landesbetriebs 
NRW liegen, wird eine straßenrechtli-
che Vereinbarung abgeschlossen. 
 
Der Anregung wurde gefolgt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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Nachfolgend aufgeführte Punkte sind im weiteren Verfahren zu 
beachten: 

Solange die inneren und besonders die äußeren verkehrlichen 
Erschließungsanlagen nicht zumindest einschließlich der Trag-
schicht fertig gestellt sind, gilt die Erschließung im Sinne von  
§ 123(2) BauGB nicht als gesichert. Vorher darf nicht mit der 
Durchführung von Einzelbauvorhaben begonnen werden. 

 

Anlagen der Außenwerbung im Bereich von freien Strecken der 
Bundesfernstraßen sind im Interesse der Sicherheit und Leich-
tigkeit des Verkehrs im Grundsatz nicht erwünscht. Um eine Be-
teiligung des Straßenbaulastträgers bei der Genehmigung von 
Werbeanlagen sicher zu stellen ist in die textlichen Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes ein Hinweis aufzunehmen, dass 
diese in jedem Einzelfall der Zustimmung bzw. der Genehmi-
gung der Straßenbauverwaltung gemäß 28 StrWG NRW bedür-
fen, wenn sie durch die Verkehrsteil-nehmer von der Landes-
straße aus eingesehen werden können. 

 

 

 

Bitte beteiligen Sie die Außenstelle Hagen am weiteren Verfah-
ren. 

 
Der Hinweis, dass die Erschließung im 
Sinne des BauGB erst als gesichert an-
gesehen werden kann, wenn die Er-
schließungsanlagen abschließend fer-
tiggestellt sind, wird zur Kenntnis ge-
nommen.  
 
 

Die Hinweise zur Anlage der Plange-
bietszufahrt werden zur Kenntnis ge-
nommen. Die Plangebietszufahrt wurde 
in Abstimmung mit dem Landesbetrieb 
Straßen NRW festgelegt.  
 
Da diese Maßnahmen außerhalb des 
Geltungsbereichs des Bebauungsplans 
liegen, werden sie separat in einer stra-
ßenrechtlichen Vereinbarung geregelt. 
 
Der Anregung wird gefolgt; sie hat 
keine Auswirkungen auf den B-Plan 
selbst. 
 
Der Anregung, den Landesbetrieb Stra-
ßen NRW im Rahmen des Weiteren 
Verfahrens zu beteiligen, wird ge-
folgt.  
Der Landesbetrieb als zuständiger Stra-
ßenbaulastträger wird in die Vertrags-
werke mit eingebunden. Es wird ein 
"Dreiecksvertrag" bzgl. der straßen-
rechtlichen Vereinbarung geschlossen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 

X 
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3. 
Fachbereich Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Bürger-

dienste und Personenstandswesen - 32/03, Böhmer-
straße 1, 58095 Hagen, 24.10.2019 

Antrag auf Luftbildauswertung beim KBD-WL wurde gestellt.  

Sobald ein Ergebnis vorliegt, werde ich Ihnen dieses umgehend 
zukommen lassen. 

Aktuell betrifft die Bearbeitungszeit vier bis sechs Wochen. Ich 
bitte dies bei Ihrer Fristsetzung zu berücksichtigen. 

 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. 
 
Es ist keine Abwägung erforderlich. 

  
 
 
 
 

X 

 
8. 

ENERVIE  Vernetzt GmbH N-E-T-P – Technischer Ser-
vice, 14.10.2019: 
 

• Keine grundsätzlichen Bedenken 

• Versorgung mit Wasser u. Strom ist gewährleistet 

• Verlegung der vorh. Leitungen erforderlich 

• Weitere Baumaßnahmen geplant 

 

 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen.  
 
Es ist keine Abwägung erforderlich 
 

  
 
 

X 

 
9. 

Stadt Hagen, Umweltamt, 69/3 (gebündelte Stellung-

nahme), 21.10.2019 und 25.10.2019: 
 
Das Plangebiet liegt im Landschaftsschutzgebiet ohne beson-
dere Schutzgebietsfestsetzung. 
Es ist vorgesehen für den V+E Plan einen landschaftspflegeri-
schen Begleitplan und eine Artenschutzprüfung durchzuführen. 
Der landschaftspflegerische Begleitplan muss die gesetzlichen 
Anforderungen des § 18 BNatSchG und 1 a BauGB erfüllen und 
folgende Inhalte in Text und Karte beinhaltet: 
•  Bestandserhebung Ist-Zustand (Nutzung, Biotoptypen, Land-

schaftsbild). 
•  Bestandsbewertung vor dem Eingriff. 
•  Beschreibung der vorhabenbedingten Beeinträchtigungen in 

den Naturhaushalt (Wasser, Bo­ den, Luft, Flora und Fauna) 
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sowie Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von 
Beeinträchtigungen (auch während der Bauphase). 

•  Bestandsbewertung nach dem Eingriff. 
•  Numerische Bewertung von Biotoptypen für die Bauleitpla-

nung in NRW Recklinghausen März 2008-(www. I-
anuv.nrw.de/natur/lebensraeume/numerische-bwwertung-von-
biotoptypen/). 

•  Benennung und Darstellung von Ausgleichs- und/oder Ersatz-
maßnahmen. 

 
Art und Umfang der Artenschutzprüfung richten sich nach der 
Verwaltungsvorschrift 'Artenschutz in der Bauleitplanung und bei 
der baurechtlichen Zulassung von Vorhaben Gemeinsame 
Handlungsempfehlung des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, 
Bauen, Wohnen und Verkehr NRW und des Ministeriums für Kli-
maschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher­ 
schutz NRW vom 22.12.2010" und dem "Methodenhandbuch 
zur Artenschutzprüfung in Nord­ rhein-Westfalen - Bestandser-
fassung und Monitoring “ (LANUV). 
 
Die Fläche des V+E Plans ist als Städtische Park- und Grünan-
lage gekennzeichnet und ist damit am Rande des Stadtteils ein 
bioklimatisch wertvoller innerstädtischer Ausgleichsraum. Vor­ 
handene Vegetationsstrukturen sind zu erhalten und auszu-
bauen. Das wird zurzeit vom Vorhabenträger noch überprüft. 
Auch bei kleineren Grünanlagen (<1ha), wie hier mit rund 6000 
m2, sollte der Erhalt und der Aufbau und die Schaffung differen-
zierter Mikroklimate vorgesehen sein, wobei es aber bioklima­ 
tisch voraussichtlich nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen 
kommen wird. Eine Vernetzung mit den direkt anschließenden 
Reihenhaussiedlungsräumen ist herzustellen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Artenschutzprüfung wurde durchge-
führt und hat ergeben, dass bei Umset-
zung des Planvorhabens Verbotstatbe-
stände gem. § 44 (1) BNatSchG (Tö-
tungsverbot) ausgeschlossen werden 
können. Essentielle Nahrungshabitate 
von Fledermäusen, die unter die Zu-
griffsverbote des § 44 (1) BNatSchG fal-
len, sind aufgrund der niedrigen Wertig-
keit der vorhandenen Strukturen im 
Plangebiet sowie der Kleinflächigkeit bei 
einer Umsetzung des Planvorhabens 
ebenfalls nicht betroffen. 
 
Ziel war damals und ist es heute, das 
Gebäude durch das ansteigende Grün-
dach in die vorhandene Grünfläche visu-
ell zu integrieren und zu vernetzen. Eine 
Aufwertung der Grünfläche durch ergän-
zende Baumpflanzungen erhöht den 
ökologischen Wert. Die Vernetzung mit 
den Hausgärten ist weiterhin gegeben. 
 
Es ist keine Abwägung erforderlich. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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Eine Begrünung der Dachflächen der geplanten Märkte und eine 
Bepflanzung der Stellplatzanlage mit Bäumen sind beabsichtigt. 
Allerdings sind auf dem neugeplanten Parkplatz lediglich 16 
Bäume vorgesehen. Als Anpassungsmaßnahme sollte möglichst 
ein größerer Bereich mit einer höheren Anzahl von Bäumen 
überschattet werden können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Baumpflegesatzung (Satzung zur 
Pflege und zum Erhalt des Baumbestan-
des in der Stadt Hagen, (Baumpflege-
satzung) vom 24.04.2019 ist im Rahmen 
des Bauantrags zu beachten, wird aber 
bei diesem Verfahren auch schon an 
dieser Stelle mit bedacht werden.  
 
Auf Seite 21 des LBP sind die Bäume 
aufgeführt (siehe Aufmaß inkl. Stamm-
umfang von Wiemers), die aufgrund der 
Baumpflegesatzung ersetzt werden 
müssen. Für 38 Bäume muss ein Stand-
ort gefunden werden; in diesem Zusam-
menhang hat der Fachbereich Verkehr, 
Immobilien, Bauverwaltung und Woh-
nen signalisiert, dass auf der angren-
zenden Grünfläche einige Bäume ge-
pflanzt werden können.  
Nach Abstimmung mit der UNB könnten 
21 Bäume zur Aufwertung der Grünflä-
che und Beschattung der Wege ein Rei-
hen und Gruppen gepflanzt werden 
(siehe Anlage). Die „fehlenden“ 17 
Bäume können auf einer anderen Flä-
che im Hagener Stadtgebiet vom Inves-
tor gepflanzt werden oder in Abstim-
mung mit der UNB durch eine Aus-
gleichszahlung ersetzt werden. 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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Seitens der der wasserrechtlichen Aspekte bestehen grundsätz-
lich keine Bedenken gegen das Vorhaben. 
 
Es wird begrüßt, dass das Projekt an das vorhandene Fernwär-
menetz angeschlossen wird. Analog zu den möglichen Förde-
rungen aus dem KfW-Programm wird vorgeschlagen, den Neu-
bau dieser gewerblich genutzten Nichtwohngebäude mit dem 
Ziel der Energieeinsparung und Minderung des CO2-Ausstoßes 
im Kaufvertrag z.B. als Effizienzgebäudestandard „KfW- Effi-
zienzgebäude 55“ vorzugeben. 
 
 
 
69/2 UWB (extra) 25.10.2019): 

Da das Grundstück erstmals bebaut wird, greift hier die Pflicht 
zur ortsnahen Beseitigung des Niederschlagswassers, wie sie in 
§ 55. Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes in Verbindung mit  
§ 44 Abs. 1 des Landeswassergesetzes gefordert ist. 
Vor diesem Hintergrund sollte eine Versickerung des Oberflä-
chenwassers der Parkplatzflächen in Form einer Flächenversi-
ckerung angestrebt werden. Da eine Versickerung im Massen-
kalk nicht ohne besondere Vorsicht vor Verunreinigungen des 
Grundwassers stattfinden darf, muss eine geeignete Flächen-
versickerung gewählt werden. Hierfür ist ein hydrogeologisches 
Gutachten zu erstellen und mit der Unteren Wasserbehörde ab-
zustimmen. Ein Überflutungsnachweis ist ebenfalls zu führen. 
Da nicht auszuschließen ist, dass die Dachbegrünung mit Ge-
fälle bei Starkregenereignissen zu Entwässerungsproblemen 
führt, sollte am Ende des Gefälles eine Mulde angeordnet wer-
den, die überschüssiges abfließendes Wasser abfangen kann. 
Dies ist ebenfalls im Vorfeld mit der UWB abzustimmen. 
 
69/2 UBB: 

Der Boden nimmt mit seinen vielfältigen Funktionen eine zent-
rale Stellung im Ökosystem ein und ist damit ein richtiger 

Der Hinweis, dass keine Bedenken ge-
gen das Vorhaben bestehen, wird zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Entwässerungsplanung ist abge-
schlossen und berücksichtigt die Vorga-
ben.  
 
Den Anregungen wird teilweise ge-
folgt. 
 
 
 
Zum einen hat die erfolgte Standortsu-
che und Alternativenprüfung ergeben, 

 
X 
 
 
 
 

X 
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Bestandteil unserer natürlichen Lebensgrundlage, die es zu 
schützen gilt. Daher wird sich aus bodenschutzrechtlicher Sicht 
gegen den V+E-Plan ausgesprochen, da mit dieser Planung den 
Planungsgrundsätzen im Rahmen der Umweltvorsorge in §1a 
Abs. 2 und §1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB nicht Rechnung getragen 
wird. Die Möglichkeiten der Kommune durch Wiedernutzbarma-
chung von Flächen den Grad der Bodenversiegelung zu redu-
zieren wurde nicht ausgeschöpft. Auf das Landesprogramm „Al-

lianz für die Fläche“ sei noch einmal ausdrücklich hingewiesen. 
 

dass im Stadtbezirk Emst, der die Ver-
sorgung dringend benötigt, keine alter-
nativen Flächen in ausreichender Größe 
vorhanden sind. Zum anderen wird aus 
dem erstellten Baugrundgutachten er-
sichtlich, dass der gesamte Standort 
anthropogen überformt ist und zahlrei-
che Anfüllungen unterschiedlichster Zu-
sammensetzung aufweist. Es handelt 
sich daher nicht um eine „jungfräuliche“ 
Fläche. 
 
Um die Flächeninanspruchnahme  trotz-
dem zu minimieren ist ersatzweise eine 
Begrünung der zukünftigen Dachfläche 
vorgesehen. 
Gleichwohl ist eine baubedingte Flä-
cheninanspruchnahme im Zuge von 
Bauvorhaben grundsätzlich unvermeid-
bar und dementsprechend in die Abwä-
gung mit den Belangen der Bedarfsde-
ckung der örtlichen Bevölkerung mit Gü-
tern des täglichen Bedarfs einzustellen. 
Die mit der Planung nachfolgend ver-
bundenen baubedingten Auswirkungen 
überschreiten die Erheblichkeits-
schwelle, können jedoch bei allen Bau-
vorhaben grundsätzlich nicht vermieden 
werden. Durch die Inanspruchnahme 
des Schutzgutes im innerörtlichen Be-
reich und anthropogen vorgeprägter Flä-
chen wird eine Flächeninanspruch-
nahme anderer Stelle mit ggf. höherwer-
tigen Ausprägungen vermieden. 
 
Der Anregung wird teilweise gefolgt. 
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10. 
Fachbereich Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Bürgerdienste 

und Personenstandswesen 32/03, Böhmerstraße 1, 58095 
Hagen, 24.10.2019: 
 
Ergebnis der Luftbildauswertung liegt vor (Anlagen) 
Es werden folgende Kampfmittelbeseitigungsmaßnahmen ange-
ordnet: 
Sondieren der zu bebauenden Flächen und Baugruben und die 
Anwendung der Anlage 1 TVV im Bereich der Bombardierung 
(gelbe Markierung), s. Anlage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wurde gefolgt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
11. 

Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR, Eilper Straße 132-136, 

58091 Hagen, 29.10.2019: 

gegen die Teiländerung zum FNP Nr.108 bestehen aus Sicht der 
WBH keine Bedenken. 

Zum BPIan 6/19 nimmt der WBH wie folgt Stellung: 

Das Plangebiet liegt im Stadtteil Hagen Emst und ist durch die 
Mischwasserkanalisation in der Haßleyer Straße entwässerungs-
technisch erschlossen. 

Zur Regenwasserbeseitigung hat sich der Wirtschaftsbetrieb Ha-
gen im Vorfeld mit der unteren Wasserbehörde abgestimmt und 
unterstützt den Ansatz, das Regenwasser in dem Karstgebiet 
über eine Flächenversickerung ortsnah gemäß den § 44 LWG 
und § 55 WHG zu beseitigen. 

Sollte eine Versickerung nicht oder nur teilweise möglich und ein 
Anschluss an die Mischwasserkanalisation unvermeidlich sein, so 
ist der Regenwasserabfluss aufgrund der hydraulischen hohen 
Belastung des vorhandenen WM-Kanals auf 10l/s zu drosseln. 

Die Regenwasserrückhaltung ist sodann für eine jährliche Regen-
häufigkeit von 0,2 zu bemessen und ein Überflutungsnachweis 
nach DIN 1986-100 bei einer abflusswirksamen Fläche größer 
800 m² zu führen. 
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Zum Überflutungsschutz sind die mit Ihnen in diesem Jahr abge-
stimmten textlichen Hinweise und Festsetzungen aufzunehmen. 
Je nach der sich entwickelnden Regenwasserbeseitigung sind 
ggf. noch Anpassungen vorzunehmen.  
 

 
Den Anregungen wird gefolgt. 

 
X 

 

12. Stadt Hagen, Fachbereich Stadtentwicklung, -planung 
und Bauordnung, 61/1, 10.10.2019: 
 

Hinweis zum erforderlichen Vertrag mit dem Landesbetrieb auf-
nehmen  

 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen und es wird ihm gefolgt. 
 
 

  
 
 

X 

 



           
                  
           

4.  Juni 2023

Alle Beteiligten Plamer*innen des Nahversorgers Emst

• Investoren für REWE 
• Hagener Lokalpolitik
• Stadtverwaltung Dr. Diepes, Frau Schweda
• Presse 

Betr. Neubau eines Nahversorgers Emst
Bezug: Öffentliche Anhörung am 23. 5. 23 in der Bolohschule

Pilotprojekt Plus Energie Markt – Resiliente Stadtplanung

Sehr geehrter Herr Dr. Diepes, sehr geehrte Frau Schweda, sehr geehrte Investoren der REWE, sehr 
geehrte Planer*innen, sehr geehrte Damen und Herren der Hagener Lokalpolitik, sehr geehrte 
Pressvertreter*in!

Der Rat der  Stadt Hagen hat am 26.9.19 den Climate Emergency (Klimanotfall) ausgerufen.  Die 
Notwendigkeit in allen Bereichen zu handeln ist sehr vielen Menschen bewusst. Bei der Planung 
des neuen Nahversorgers für Emst fordern wir Sie vom Klimabündnis Hagen auf, dieses in Ihren 
Planungen für den Neubau zu berücksichtigen und umzusetzen.

Das Vorhaben könnte ein zukunftsweisendes Pilotprojekt im Hinblick auf die Klimawende werden. 
Dazu müssten alle Bereiche daraufhin überprüft werden. Hier könnte ein Plus Energie 
Supermarkt entstehen, der sich in die vorgegebene Struktur einpasst. Bitte überprüfen Sie die 
Planungen in den folgenden Bereichen.

• BAUKÖRPER: Die Planungen sehen eine ansprechende Architektur in das vorhandene 
Gelände mit Dachbegrünung vor. 
◦ Was geschieht mit den Fassaden? Wir schlagen begrünte oder mit Photovoltaikanlagen 

bestückte Fassaden vor! 
◦ Belegen Sie die Dachflächen ebenfalls mit Photovoltaikanlagen.
◦ Wählen Sie die besten Dämmwerte für den Baukörper und eine CO2-bindende Bauweise 

(Holz statt Beton für Decken und Wände! Im Bauprozess wird häufig die größte 
Energiemenge investiert, deshalb achten Sie  darauf nachhaltige Materialien zu 
verwenden.

◦

• ENERGIE: Schöpfen Sie alle Möglichkeiten erneuerbare Energien zu nutzen aus! 
◦ Strom aus Photovoltaik sowohl an den Fassaden als auch über den Parkflächen und an 

den Schallschutzwänden, ebenfalls auf dem Dach….
◦ Woher wird die Wärmeenergie bezogen? Wahrscheinlich aus dem Heizwerk Emst, 

welches mit Erdgas betrieben wird? Entwickeln Sie ein innovativeres Konzept zu 
Wärmeenergienutzung, welches in die bestehende Infrastruktur der 
Nahwärmeversorgung eingebunden wird.

◦

• VERKEHR das Motto sollte lauten: Autoverkehr reduzieren – barrierefreier Vorzug 
für öffentliches Verkehrssystem, Fuß – und Radfahrer*innen: 



◦ Die vorgestellte bisherige Verkehrsplanung stellt den PKW-Verkehr eindeutig in den 
Vordergrund. 84 Stellplätze für PKWs sind geplant. Die Verordnung über notwendige 
Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Fahrräder NRW vom 14.3.2022 sieht pro 40 qm 
Verkaufsfläche  einen Stellplatz vor: d.h.: 1600qm : 40qm = 40 Stellplätze.

◦ Reduzieren Sie die PKW Stellplätze zugunsten von bestehenden Bäumen und 
Grünflächen, es handelt sich um einen Nahversorger. Schaut man sich bei Hagener 
Einkaufsmärkten um, so sind dort überall die Parkplätze weit überdimensioniert, d.h. 
weniger Parkplätze, mehr Grünflächen.

◦ Bauen Sie für Nutzer*innen des öffentlichen Verkehrs Bushaltestellen direkt vor dem 
Einkaufszentrum! 

◦ Gestalten Sie die Zuwegung für Fußgänger*innen und Radfahrer*innen großzügig und 
barrierefrei!

◦ Trennen Sie Zufahrten/-wege für Fußgänger*innen und Radfahrer*innen!
◦ Planen Sie ausreichend Stellplätze für Fahrräder !  (Geschäfte: 1 Stellplatz je 25 m² 

Verkaufsfläche => 84 Stellplätze lt. Bauverordnung) 
◦ Versehen Sie diese mit ansprechenden Systemen zur Sicherung der Räder (Metallbügel). 

Versehen Sie die Abstellmöglichkeiten mit genügend Platz zwischen den Stellplätzen, 
um auch mit Lastenfahrrädern einzukaufen oder mit Fahrradtaschen bequem die Räder 
zu beladen. Planen Sie mehrere Abstellmöglichkeiten z.B. vor dem REWE Markt und 
vor der geplanten Drogerie!
Landesbauordnung NRW 2022: Fahrradstellplätze sollten  „1. einzeln leicht 
zugänglich sein,

2. eine Sicherung gegen Diebstahl ermöglichen und

3. eine Fläche von mindestens 1,5 Quadratmetern je Stellplatz haben.
(3) Für Anlagen, die mehr als zehn notwendige Stellplätze für Fahrräder außerhalb 
von Gebäuden aufnehmen, wird eine Überdachung empfohlen. Jeder elfte notwendige 
Stellplatz für Fahrräder muss durch eine zusätzliche Fläche von mindestens 1,5 
Quadratmetern zum Abstellen von Kinder- oder Lastenanhängern geeignet sein.“ 

◦ Der Investor könnte z.B. Leih- oder Leihlastenräder für den Einkauf anbietet?
◦ Versehen Sie die Autoparkplätze mit Elektro Ladestationen!  Diese könnten nachts, an 

Wochenenden oder Feiertagen für Anwohner*innen als Ladestationen vermietet werden!
◦ Planen Sie die Parkplätze als offene wasserabführende Flächen!
◦ Gestalten Sie die  Parkplätze nachhaltig! https://www.dega-galabau.de/grundlagen-fuer-

die-nachhaltige-gestaltung-von-
grossparkplaetzen,QUlEPTY2MzAxMjcmTUlEPTUwMjc4.html 

• LEBENSMITTELPRODUKTION VOR ORT:
◦ Es gibt mittlerweile Konzepte Lebensmittel vor Ort zu produzieren. Der Investor könnte 

z.B. die Dachflächen dazu benutzen.

• NUTZUNG DER BESTEHENDEN GEBÄUDE
◦ Welches Nutzungskonzept für den bestehenden REWE Markt, die kleinen Geschäfte 

daneben und das Cafe/die Bäckerei gibt es? Emster vermissen einen Treffpunkt wie die 
ehemalige Emster Quelle. Könnte der Eigentümer Interesse haben, den bestehenden 
Markt z,B. in eine ansprechende Gastronomie mit Möglichkeiten für Begegnungen zu 
schaffen; der Vorschlag eines Mobilitätszentrums wurde bereits erörtert?

◦ Wie könnte der sonnige Platz vor dem Cafe in einen ansprechenden Platz für die Emster 
Bürger*innen umgestaltet werden?

https://www.dega-galabau.de/grundlagen-fuer-die-nachhaltige-gestaltung-von-grossparkplaetzen,QUlEPTY2MzAxMjcmTUlEPTUwMjc4.html
https://www.dega-galabau.de/grundlagen-fuer-die-nachhaltige-gestaltung-von-grossparkplaetzen,QUlEPTY2MzAxMjcmTUlEPTUwMjc4.html
https://www.dega-galabau.de/grundlagen-fuer-die-nachhaltige-gestaltung-von-grossparkplaetzen,QUlEPTY2MzAxMjcmTUlEPTUwMjc4.html


           

◦

Die vorgestellten Planungen nehmen die Notwendigkeit für nachhaltiges Bauen kaum in ihre 
Planungen auf. Sie strahlen den Charme des letzten Jahrtausend aus. 

Alle Beteiligten 
• Investoren
• Hagener Lokalpolitik
• Stadtverwaltung
• Emster Bürger*innen
• Presse 

könnten versuchen hier ein zukunftsweisendes Pilotprojekt zu realisieren. 
Fördermöglichkeiten dafür könnten sicherlich akquiriert werden. 

Suchen Sie das Gespräch mit den Emster Bürger*innen, diesen neuen Einkaufsmarkt zu 
gestalten!

Für das Klimabündnis Hagen



   

  
 
 
 
 
 

 

 
Teiländerung des Flächennutzungsplanes Nr. 108 –Einzelhandel Emst- 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6/19 (692) Sondergebiet Vollsortimenter Emst 
hier: Beteiligung der TöB gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
Ihr Schreiben vom 17.09.2019, Az.61/41 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die vorgesehene Teiländerung des Flächennutzungsplanes, sowie der vorhabenbezogene 
Bebauungsplan liegen südlich der L 704 im Abschnitt 1 zwischen den Stat. 1,335 und 1,446 
im Bereich der freien Strecke und von Stat. 1,446 bis Stat. 1,470 innerhalb der festgesetz-
ten Ortsdurchfahrt. 
Gegen den vorliegende Planung der Stadt Hagen bestehen von hier keine grundsätzlichen 
Bedenken.  
 
Im weiteren Verfahren ist ein Leistungsfähigkeitsnachweis für die geplante neue Anbindung 
an die L 704 zu erstellen und mit der Straßenbauverwaltung abzustimmen. 
Die Anbindung des Plangebietes an die L 704 muss verkehrsgerecht ausgebaut werden. 
Auf der Grundlage des Leistungsfähigkeitsnachweises ist für diese Anbindung ein detaillier-
ter Entwurf aufzustellen und mit der Straßenbauverwaltung abzustimmen. Dieser Entwurf 
bildet dann die Grundlage für die öffentlich-rechtliche Vereinbarung, die zu gegebener Zeit 
über die geplante Erschließung abgeschlossen werden muss. 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist soweit auszuweiten, dass alle 
notwendigen Flächen für die verkehrlichen Anlagen, einschließlich der Sichtfelder der neu-
en Anbindung erfasst werden. 
 
Nachfolgend aufgeführte Punkte sind im weiteren Verfahren zu beachten: 
 
Solange die inneren und besonders die äußeren verkehrlichen Erschließungsanlagen nicht 
zumindest einschließlich der Tragschicht fertig gestellt sind, gilt die Erschließung im Sinne 
von § 123(2) BauGB nicht als gesichert. Vorher darf nicht mit der Durchführung von Einzel-
bauvorhaben begonnen werden. 
 

Straßen.NRW-Betriebssitz · Postfach 10 16 53 · 45816 Gelsenkirchen · 

Telefon: 0209/3808-0 

Internet: www.strassen.nrw.de · E-Mail: kontakt@strassen.nrw.de 

 
Landesbank Hessen-Thüringen 

IBAN: DE20300500000004005815 BIC: WELADEDD 
Steuernummer: 319/5922/5316 

 

Regionalniederlassung Südwestfalen 

Außenstelle Hagen 

Rheinstraße 8  · 58097 Hagen  

Postfach 4203 · 58042 Hagen  

Telefon: 02331/8002-0 

kontakt.rnl.sw@strassen.nrw.de 

      

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen 

Regionalniederlassung Südwestfalen  - Außenstelle Hagen 

Postfach 4203 · 58042 Hagen  

 

 

Stadt Hagen 
Postfach 4249 
58042 Hagen 
      
      
      
      
      

Kontakt: Herr Thielicke 

Telefon: 02331-8002-205      

Fax: 02331-8002-209 

E-Mail: michael.thielicke@strassen.nrw.de 

Zeichen: L704/54.02.09 /SW-HA/4403 

 (Bei Antworten bitte angeben.) 

Datum: 18.09.2019 

Regionalniederlassung Südwestfalen 

Außenstelle Hagen 
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Anlagen der Außenwerbung im Bereich von freien Strecken der Bundesfernstraßen sind im 
Interesse der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs im Grundsatz nicht erwünscht. 
Um eine Beteiligung des Straßenbaulastträgers bei der Genehmigung von Werbeanlagen 
sicher zu stellen ist in die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes ein Hinweis auf-
zunehmen, dass diese in jedem Einzelfall der Zustimmung bzw. der Genehmigung der 
Straßenbauverwaltung gemäß 28 StrWG NRW bedürfen, wenn sie durch die Verkehrsteil-
nehmer von der Landesstraße aus eingesehen werden können. 
 
Bitte beteiligen Sie die Außenstelle Hagen am weiteren Verfahren. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag 
 
gez. Michael Thielicke 
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Lüdenscheid, 14.10 2019

Teiländerung des Flächennutzungsplanes Nr. 108 - Einzelhandel Emst- 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6/19 (692) Sondergebiet
Vollsortimenter Emst 
Ihr Zeichen: 61/41

Sehr geehrte Frau David,

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 17.09.2019.

Gegen das o. g. Planverfahren bestehen unsererseits keine grundsätzlichen Be­
denken.

Angrenzend an das ausgewiesene Gebiet bzw. darin unterhalten wir zahlreiche 
Einrichtungen für die Versorgung mit Gas, Wasser, Strom, Betriebsfernmeldekabel 
und Fernwärme. Die Versorgung des ausgewiesenen Gebietes mit Wasser und 
Strom ist gewährleistet.

Eine Versorgung mit Gas oder Fernwärme ist nur bei Nachweis der konkreten 
Nachfrage und unter Vorbehalt der Wirtschaftlichkeit der notwendigen Erschlie- 
ßungsinvestitionen gewährleistet.

Um den Umfang und die Dimensionierung für ein Versorgungskonzept festlegen zu 
können, benötigen wir frühzeitig Leistungsangaben.

Neue Baumstandorte in der Nähe unserer Versorgungsleitungen sind mit uns abzu­
stimmen.

Unsere auf dem Gelände betroffenen Versorgungsleitungen müssen umgelegt wer­
den. Dies ist bereits in Ihrer Kurzbegründung unter Punkt 6. Ver- und Entsorgung 
bzw. 6.1 vermerkt. Hierzu hat es auch im Vorfeld schon Kontakte zwischen der Stadt 
Hagen, ENERVIE Vernetzt GmbH und der CENTRUM BAU GmbH & Co. KG gege­
ben. Danach gehen wir davon aus, dass wir für die Umlegung eine geeignete Trasse 
auf dem v.g. Gelände nutzen können und die Umlegungskosten vom Verursacher

ENERVIE Vernetzt GmbH
Postanschrift: Lennestraße 2

58507 Lüdenscheid
Tel 02351 5675-0
Fax 02351 5675-21365

Geschäftsführer 
Wolfgang Hinz 
Volker Neumann

Amtsgericht Hagen: HRB 265 
Sitz der Gesellschaft: Hagen 
USt-IdNr.: DE811245756 
info@enervie-vernetzt.de 
www.enervie-vernetzt.de

Hypovereinsbank Member of UniCredit Bank AG
IBAN: DE48 3022 0190 0014 7131 15
BIC: HYVEDEMM414
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getragen werden. Die neuverlegten bzw. umgelegten Versorgungsleitungen müssten 
im Vorfeld wieder grundbuchlich gesichert werden.

Für die neue Versorgung werden weitere Leitungsneuverlegungen sowie die Errich­
tung neuer Versorgungsanlagen erforderlich. Dies ist davon abhängig, welcher 
Leistungsbedarf wo und von wem benötigt wird. Ob es sich bei den v.g. Versor­
gungsanlagen (z. B. neue Trafostationen) um Kundenstationen und/oder Ortsnetz­
stationen handelt, kann noch nicht vollständig beurteilt werden. Für diesen Fall muss 
gewährleistet sein, dass Stationsstandorte - unter Beachtung der Lastschwerpunkte 
- zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt werden können. Hierbei ist auch die Inan­
spruchnahme von Stellplätzen möglich.

Die Maßnahmen zur Leitungsneuverlegung, Leitungssicherung bzw. Errichtung von 
Versorgungsanlagen sind mit uns abzustimmen.

Darüber hinaus planen wirzz. eine Kabelverlegung zwischen unserem Umspann­
werk Emst und der Lützowstraße. Dabei werden wir auch den südlichen Gehweg der 
Haßleyer Straße vor dem neuen Einkaufszentrum in Anspruch nehmen. Des Weite­
ren werden wir eine neue Straßenquerung für diese Kabeltrasse mit 24 Kabelschutz­
rohren quer durch die Fahrbahn der Haßleyer Straße vornehmen.

Diese Querung wird etwa an der Stelle errichtet, an der der Gehweg neben der 
Fahrbahn in die heutige Grünfläche in Richtung Fußgänger-Tunnel Haßleyer Straße 
verspringt. Hier ist zu beachten, dass in diesem Bereich keine Einfahrt erstellt und 
der Gehweg in Richtung Karl-Ernst-Osthaus-Straße nicht verlegt/verändert wird.
Dies hätte sonst eine weitere Anpassung bzw. Umlegung unserer Versorgungslei­
tungen zur Folge.

Wir bitten Sie, sich vor Beginn von Tiefbauarbeiten bei unserer Planauskunft aktuelle 
Bestandsplanunterlagen einzuholen:

planauskunft@enervie-vernetzt.de

Damit eine Koordination auch in Bezug auf evtl, erforderlich werdende Sicherungs­
maßnahmen gewährleistet ist, muss vor Baubeginn mit unserer

Abteilung N-E-T-P - Netz- u. Anlagenplanung
- ® 0 23 51 / 56 75 - 2 22 48 (Herr Kukielka - für Strom)
- 0 23 51 56 75 - 2 22 45 (Herr Hähnel - für Gas/Wasser)

Abteilung N-E-N-N - Netztechnik Nord (S/GW)
- ® 0 23 51 / 56 75 - 2 23 42 (Herr Laskowski - für BFK) 

Abteilung F-E-R-G - Genehmigung/Planung/unterstützende Dienste 
® 0 23 51 / 56 75 - 2 51 11 (Herr Zander - für Fernwärme)

Verbindung aufgenommen werden, um die erforderlichen Maßnahmen zu erörtern

Mit freundlichen Grüßen

ENERVIE Vernetzt GmbH
Technischer Service

i. V. Andreas Klocke i. A. Erich Meyer
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Teiländerung FNP Nr. 108 -Einzelhandel Emst , vorhabenbezogener BPlan Nr. 6/19 - 
Sondergebiet Vollsortimenter Emst 
Hier: Stellungnahme der Unteren Wasserbehörde 
 
 
 
Grundsätzlich bestehen aus der Sicht der Unteren Wasserbehörde keine Bedenken ge-
gen das Vorhaben. Ausdrücklich begrüßt wird von hier aus die Dachbegrünung. 
 
Da das Grundstück erstmals bebaut wird, greift hier die Pflicht zur ortsnahen Beseitigung 
des Niederschlagswassers, wie sie in § 55, Abs. 2, des Wasserhaushaltsgesetzes in Ver-
bindung mit § 44, Abs. 1 des Landeswassergesetzes gefordert ist. 
 
Vor diesem Hintergrund sollte eine Versickerung des Oberflächenwassers der Parkplatz-
flächen in Form einer Flächenversickerung angestrebt werden. Da eine Versickerung im 
Massenkalk nicht ohne besondere Vorsicht vor Verunreinigungen des Grundwassers 
stattfinden darf, muss eine geeignete Flächenversickerung gewählt werden. Hierfür ist ein 
hydrogeologisches Gutachten zu erstellen und mit der Unteren Wasserbehörde abzu-
stimmen. Ein Überflutungsnachweis ist ebenfalls zu führen. 
 
Da nicht auszuschließen ist, dass die Dachbegrünung mit Gefälle bei Starkregenereignis-
sen zu Entwässerungsproblemen führt, sollte am Ende des Gefälles eine Mulde angeord-
net werden, die überschüssiges abfließendes Wasser abfangen kann. Dies ist ebenfalls 
im Vorfeld mit der UWB abzustimmen. 
 
 

Stadt Hagen   Postfach 4249   58042 Hagen 
 

      
An 
61/41 über 69/3 
vorab per Mail 
      
      
      

Umweltamt 

 
Rathaus I, Verwaltungshochhaus (Gebäudeteil C, , 

Rathausstr. 1n, 58095 Hagen 

Auskunft erteilt 

Frau Kohl, Zimmer C 904 

Tel. (02331) 207 3918 

Fax (02331) 207 2469 

E-Mail martina.kohl@stadt-hagen.de 

Datum und Zeichen Ihres Schreibens Mein Zeichen, Datum 

      69/201, 25.10.2019 







Dienststelle 
32/03 

24.10.2019 

Ihr Ansprechpartner 
Herr Bornfelder 
Tel.: 207 - 4859 
Fax: 207 – 2747 
manuel.bornfelder@stadt-hagen.de 

 

 

 

An 
61/41, Frau David 
 
 

 
 
 
Anlagen 7 Seiten 
 
 
 
Die beigefügten Unterlagen übersende ich Ihnen  
 

 zur Information 

 zur weiteren Veranlassung 

 mit Dank zurück 

 mit der Bitte um Stellungnahme bis       

 mit der Bitte um Rückgabe bis        

 zum Verbleib 

 
 
Bemerkungen: Haßleyer Str. / Bebauungsplanverfahren Einzelhandel Emst, Az. 32/03-
86/2019 
 

 Der Antrag auf Luftbildauswertung wurde geprüft. 
 Es werden folgende Kampfmittelbeseitigungsmaßnahmen angeordnet: 

     Sondieren der zu bebauenden Flächen und Baugruben und die Anwendung der Anlage 1 
TVV im Bereich der Bombardierung (gelbe Markierung), s. Anlage.  
 
Hinweis: 

Ist bei der Durchführung der Bauvorhaben der Erdaushub außergewöhnlich verfärbt oder 
werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und es ist 
unverzüglich der Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe durch die örtliche 
Ordnungsbehörde oder Polizei zu verständigen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Bornfelder 
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Vorlage Drucksachen-Nr. 0366/2025 – Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen 

Bebauungsplan Nr. 6/19 (692) Sondergebiet Einzelhandel Haßleyer Straße 

 

Ergebnis der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB (18.11.2024 bis 18.12.2024) und der Beteiligung 

der städtischen Dienststellen sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 

BauGB (18.11.2024 bis einschließlich 18.12.2024) 

 

I. Beteiligung der Öffentlichkeit: 

Es sind folgende Stellungnahmen eingegangen: 

1. Bürger*in 1, 58089 Hagen. 15.12.2024 

2. Bürger*in 2, 58089 Hagen. 15.12.2024 

3. Bürger*in 3, 58089 Hagen. 18.12.2024 

4. Klimabündnis Hagen, 58089 Hagen, 18.12.2024 

5. VCD KV Hagen-Märkischer Kreis e.V., 18.12.2024 

6. Bürger*in 4   (wortgleich mit Nr. I.4) 

 

II. Beteiligung der städtischen Dienststellen sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange: 

Es ist folgende Stellungnahme eingegangen: 

1. Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung, 26.11.2024 

2. Straßen NRW, 26.11.2024 

3. Amt für Brand- und Katastrophenschutz, 25.11.2024 

4. Enervie, 09.12.2024 und 19.11.2024 
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5. RVR, 45128 Essen, 18.12.2024 

6. SIHK, 18.12.2024 

7. Stadt Hagen, Fachbereich Verkehr, 26.11.2024 

8. Stadt Hagen, Umweltamt, 18.12.2024 

9. WBH, 28.11.2024 

10. LWL Archäologie, 21.11.2024 

11. Stadt Hagen, Bauordnung, 10.12.2024 

12. Stadt Gelsenkirchen, Arbeitskreis REHK östliches Ruhrgebiet, 29.11.2024 

 

In den Stellungnahmen der städtischen Dienststellen sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Nrn. II. 5  - 7, 
10 bis 12 wurden keine Bedenken oder abwägungsrelevante Anregungen geäußert. Diese werden zur Kenntnis genommen. Die 
weiteren Stellungnahmen, über die ein Beschluss notwendig ist, werden in der Abwägungstabelle aufgeführt. Die restlichen Stel-
lungnahmen sind in ALLRIS und in der jeweiligen Sitzung einzusehen. 
Eine aufgrund der Stellungnahme vorgenommene Änderung bzw. Ergänzung im Bebauungsplan, in der Begründung oder in Gut-
achten wird durch ein „X“ in der Spalte „Anpassung - Ja“ gekennzeichnet. 
 
I. Beteiligung der Bürger*innen im Rahmen der öffentlichen Auslegung 
   Im Rahmen der öffentlichen Auslegung sind folgende/keine Stellungnahmen eingegangen. 
 

 Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung Anpassung 

Ja Nein 

1. Bürger*in 1, 15.12.2024 

 
zu o.a. Vorhaben/Bebauungsplan nehmen ich wie folgt Stellung: 
 
1. Verstoß gegen das Entwicklungsgebot  
Der Bebauungsplan verstößt gegen das Entwicklungsgebot. Der 
bisherige Flächennutzungsplan sieht die geplante Nutzung nicht 
vor.  

 
 
 
 
 
Die Aussage, der Bebauungsplan verstoße gegen 
das Entwicklungsgebot aus dem Flächennut-
zungsplan, wird zurückgewiesen. Um die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
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Für die gleichzeitige Änderung des Flächennutzungsplans sind 
die Gründe nicht ersichtlich. Hier hat man sich durch die vorzei-
tige Veräußerung an den Investor hinsichtlich der Planung schon 
festgelegt und versucht nun im Nachhinein, es passend zu ma-
chen.  
 
 
 
 
Im Übrigen wurde die Wohnbevölkerung bis heute nicht ord-
nungsgemäß einbezogen. Die angebliche Anhörung erfolgte 
ohne Ankündigung zur Unzeit in einem anderen Stadtteil. Des-
halb wurde wohl auch nur ein sehr kleiner Raum dafür genutzt. 
Hier war kein Widerspruch zu erwarten. Die Verantwortlichen 
müssen sich daher auch nicht wundern, warum „bis heute keine 
Stellungnahmen eingegangen sind“. Wie wenig Wert die Stadt 
auf die Meinung der Mitbürger legt zeigt sich auch darin, dass 
nun erst durch den Zeitungsartikel vom 10.12.2024 der Bürger 
davon Kenntnis erlangte, dass der Bebauungsplan bereits seit 
dem 18.11.2024 im Rathaus ausliegt und nur noch rechtswirk-
sam bis zum 18.12.2024 dazu vorgetragen werden könne. Es 
hätte hier wenigstens ein Zeitungsartikel dazu erfolgen, wenn 
nicht die Anwohner des Plankomplexes persönlich informiert 
werden müssen. Schließlich kann nicht erwartet werden, dass 
sich der Bürger täglich im Rathaus über bevorstehende Projekte 
informiert.  
 
Hätte man die Wohnbevölkerung miteinbeziehen wollen, um 
sich mit ihren Argumenten ernsthaft auseinander zu setzen, 
hätte man sich eine größere Räumlichkeit in Emst suchen müs-
sen.  
 
2. Eingriff in den Naturschutz  
Das Planvorhaben sieht vor, eine sehr große Hecken- und 
Baumfläche (38 Bäume) abzutragen. Hier leben wichtige 

Aufstellung des Bebauungsplanes zu schaffen, er-
folgt parallel zu dem vorliegenden Bebauungs-
planverfahren die 108. Änderung des Flächennut-
zungsplanes zu der die Öffentlichkeit ebenfalls 
Stellungnahmen abgeben kann.  
 
Dieses Vorgehen ist „übliche“ Praxis. Der Anre-
gung wird nicht gefolgt. 
 
 
Die Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und 
der Änderung des Flächennutzungsplanes er-
folgte über die vorgeschriebenen Bekanntma-
chungsformate, die die Stadt Hagen üblicherweise 
nutzt.  
Die Bedenken gegen die nicht ordnungsgemäße 
Einbeziehung der Öffentlichkeit werden zurück-
gewiesen. 
 
 
 
 
 
 
Die Bedenken hinsichtlich der Größe der Räum-
lichkeiten für die frühzeitige Beteiligung der Öffent-
lichkeit werden zurückgewiesen. Diese waren aus-
reichend für die tatsächliche Teilnehmerzahl. 
 

Den Anregungen wird nicht gefolgt 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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geschützte Tierarten wie z.B. Singvögel. Diese für uns wichtigen 
Tiere werden sich selbst bei einer - teilweisen - Neubepflanzung 
nicht wieder ansiedeln.  
Der Bereich wird im Herbst zudem als Sammel-Platz von Staren 
(Zugvögel) genutzt.  
 
Die für die Artenschutzprüfung der Stufe 1 erforderliche Be-
standserfassung erfolgte 2019 und ist nach 5 Jahren nicht mehr 
zeitgemäß. Artenschutzrechtliche Konflikte wurden nicht hinrei-
chend betrachtet. Die dortigen Annahmen sind rein spekulativ. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Verstoß gegen Art.14 und letztlich ist auch die Verhältnismä-
ßigkeit nicht gewahrt  
 
Sicher entspricht es nicht städtebaulich korrekter Planung eine 
Bäckerei nebst Cafe in den Vollsortimenter mit einzubeziehen, 
wenn nebenan eine alteingesessene Bäckerei/Cafe existiert. 
Dies ist weder notwendig noch geboten. Eine Versorgungslücke 
besteht insofern nicht. Vielmehr wird ohne Not in die Existenz 
des Mieters Borggräfe und unser Eigentum eingriffen.  
 
Der bestehende Komplex wurde auch nicht in die Verträglich-
keitsanalyse einbezogen.  
 
Vollsortimenter/Drogerie  
 
Bis heute ist nicht konkret dargelegt, warum und warum an der 
geplanten Stelle ein Vollsortimenter/Drogerie notwendig ist. Die 
Verträglichkeitsanalyse lässt dies nicht erkennen.  
 

Die Anregungen hinsichtlich der Betroffenheit ein-
zelner in Teilen geschützter Tierarten durch die 
bauliche Inanspruchnahme des Plangebietes 
kann nicht gefolgt werden. 
Ausweislich der Artenschutzprüfung, deren Aus-
sagen weiterhin Bestand haben, werden mit der 
Planung vorbehaltlich der Einhaltung der dort for-
mulierten Vermeidungsmaßnahmen hinsichtlich 
der Gehölzfällungen im Übrigen keine arten-
schutzrechtlichen Verbotstatbestände vorbereitet. 
Die Ausgestaltung der Fläche, hat sich seit der Er-
stellung der Artenschutzrechtlichen Prüfung nicht 
geändert.  
 
Die Anregung hinsichtlich des Alters der Ar-
tenschutzprüfung wird zurückgewiesen. 
 
 
 
 
Ausweislich des „Einzelhandels-und Zentrenkon-
zept Hagen” sowie der „Teilfortschreibung Einzel-
handels- und Zentrenkonzept zum Standort Emst” 
weist der Stadtteil Emst kein bedarfsgerechtes An-
gebot für die wohnungsnahe Grundversorgung 
auf. Die westlich des Plangebietes an der Gerhart-
Hauptmann-Straße bestehenden Einzelhandels-
nutzungen sind quantitativ und qualitativ nicht aus-
reichend, um die umgebenden Wohnsiedlungsbe-
reiche angemessen zu versorgen. Die vorliegende 
Planung folgt den Empfehlungen des Zentrenkon-
zeptes, die Nahversorgungssituation in Emst 
durch die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes 
und eines Drogeriemarktes zu stärken. Die Aus-
sage, dass die Grundversorgung bereits durch die 
bestehenden Objekte gewährleistet sei, wird 
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Die Grundversorgung ist durch die bestehenden Objekte hinrei-
chend geregelt.  
 
 
 
 
 
 
Die Örtlichkeit ist willkürlich gewählt. Es kann kein Argument 
sein, eine Fläche allein deshalb zu wählen, weil hier ein entspre-
chend großer Raum zur Verfügung steht.  
 
 
Der Standort mitten in einer Bebauung und im Naturschutz ist 
gesetzwidrig. 
 
4. Eklatanter Verstoß gegen das Gebot der Rücksichtnahme  
 
Die Interessen der Wohnbevölkerung werden missachtet. Der 
geplante Lärmschutzwall ist nicht nur unzureichend, sondern 
auch eine hässliche Barriere, die die vorhandene Siedlungs-
struktur zerstört, statt zu harmonisieren. Das bisher gedeihliche 
Miteinander zwischen Wohnen und Ladengeschäften wird durch 
den massiven Baukörper mit seinen immissionsträchtigen Aus-
wirkungen jäh zerstört.  
 
Das Lärmgutachten vom 16.07.2024 sieht eine Berücksichti-
gung der Anwohner des betroffenen Komplexes der benach-
barten Ladenzeile Borggräfe nicht vor. Dort wohnen in der 
oberen Etage Familien, die durch die Immissionen der geplanten 
Anlagestark beeinträchtigt werden. Sie sind in das Gutachten 
Normec 7.1 aber gar nicht mit einbezogen.  
 
 
 
 

ausweislich der Ergebnisse der Teilfortschreibung 
des Einzelhandelskonzeptes zurückgewiesen. 
 
Die Anregung „der Standort sei willkürlich gewählt“ 
wird nicht gefolgt. Vielmehr wurden im Rahmen 
der „Teilfortschreibung Einzelhandels- und Zen-
trenkonzept zum Standort Emst” die Möglichkeiten 
einer Ansiedlung ergänzender Einzelhandelsein-
richtungen im Stadtteil Emst geprüft. Im Ergebnis 
ist festzustellen, dass im Stadtteil Emst keine al-
ternativen Entwicklungsflächen vorhanden sind.  
 
Zudem ist die Aussage, die Flächen des Plange-
bietes lägen in einem Naturschutzgebiet nicht zu-
treffend und wird daher zurückgewiesen.  
 
 
 
Die Anregung hinsichtlich eines unzureichenden 
Immissionsschutzes der Planung kann nicht ge-
folgt werden.  
 
 
 
 
 
Im Rahmen des Schallgutachtens wurden die 
maßgeblichen, d.h. am stärksten betroffenen Im-
missionsorte untersucht.  
Die genannten Wohnnutzungen befinden sich ge-
mäß der Festsetzung des dort geltenden Bebau-
ungsplanes innerhalb eines Allgemeinen Wohnge-
bietes. Der im Gutachten untersuchte Immissions-
ort IO 1 befindet sich jedoch in einem Reinen 
Wohngebiet und besitzt daher einen höheren Im-
missionsschutzanspruch als die seitens der 
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Bislang herrscht in dem gesamten Wohnbereich um den geplan-
ten Komplex absolute Ruhe. Die Bürger finden hier Entspan-
nung und nächtlichen Schlaf.  
 
 
 
Das beabsichtigte Vorhaben lässt eine hinreichende Auseinan-
dersetzung mit dem nächtlichen Ruhegebot vermissen. Die mo-
mentanen Öffnungszeiten gehen von 6 -18 Uhr. Ein störender 
Anlieferverkehr ist nicht vorhanden. Das Planobjekt soll bis 22 
Uhr betrieben werden. Dies wird nicht nur eine starke Geräusch-
entwicklung bis 22 Uhr, sondern auch nach 22 Uhr mit sich brin-
gen. Die Zuwege vor den Häusern Gerhart-Hauptmann-Str. 1A 
und IP01-03 werden von der Laufkundschaft des neuen Marktes 
lautstark auch vor den geplanten Lärmschutzwänden genutzt 
werden. Zudem sind auch die Bewohner der Gerhart-Haupt-
mann-Str. 1a davon stark betroffen.  
 
Darüber hinaus ist auch verstärkt mit Abfällen auf Gehwegen 
und privaten Flächen (Gärten/Hauswegen) zu rechnen. Dies 
wird zu einer unzumutbaren Belastung der Anwohner führen. 
 
Auswirkungen auf die bestehende Ladenzeile Borggräfe  
 
Entgegen der Darstellung im Zeitungsartikel vom 10.12.2024 ist 
die Stadt nicht mit uns und wohl auch nicht mit dem benachbar-
ten Eigentümer des bestehenden Rewe-Komplexes im Ge-
spräch.  
 
Die Stadt kommt heute bereits ihrer Verpflichtung nicht nach, 
den städtischen Bereich an der Gerhart-Hauptmann-Str.1a zu 

Einwenderin genannten Immissionsorte. Eine Un-
tersuchung dieser Immissionsorte war daher nicht 
erforderlich.   
 
Im Rahmen der Schallimmissionsprognose wurde 
dargestellt, dass unter Berücksichtigung konser-
vativer Emissionsansätze die Anforderungen der 
TA Lärm eingehalten werden. Ein Rechtsanspruch 
der Anwohner auf „absolute Ruhe“ besteht nicht. 
 
Von lärmrelevanten Immissionen durch Laufkund-
schaft von Supermärkten ist in der Regel nicht 
auszugehen. Verhaltensbezogen höhere 
Lärmemissionen durch Kommunikation außerhalb 
des Betriebsgeländes sind häufig nicht eindeutig 
der Anlage zuzuordnen. Ihnen kann somit im Rah-
men einer Schallimmissionsprognose nicht Rech-
nung getragen werden. Weiterhin sei zu erwäh-
nen, dass Lärmemissionen außerhalb des Be-
triebsgeländes nicht in den Anwendungsbereich 
der TA Lärm fallen. 
 
Eine unzumutbare Beeinträchtigung der Nachbar-
schaft durch Abfälle auf Gehwegen ist aufgrund 
der vorliegenden Bauleitplanung nicht zu erwar-
ten. 
 
 
Die vorliegende Bauleitplanung schafft ein neues 
verbessertes Angebot der Nahversorgung im 
Stadteil Emst. Die Stadt Hagen wird soweit ihr dies 
möglich ist, den Eigentümer auch bei einer mögli-
chen Neubesetzung der Ladenzeile unterstützen. 
Die Pflege des öffentlichen Raums wird seitens 
der Stadt nach den üblichen Standards vorgenom-
men. 
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pflegen. Es ist daher davon auszugehen, dass der dortige Be-
reich noch stärker verschmutzt. 
 
 
5. FNP Teiländerung Nr.108 
 
Die Änderung bezieht unser Grundstück mit ein. Hierzu wurden 
wir zu keiner Zeit gehört, erst recht nicht unsere Zustimmung 
eingeholt. Allein aus diesem Grunde ist die Teiländerung bereits 
rechtswidrig. Weiterer Vortrag bleibt uns vorbehalten. 
 
 
6. Entwässerungskonzept 
 
Die Versiegelung der jetzigen Bodenfläche durch das Bauvorha-
ben führt zu einer deutlichen Verstärkung des Niederschlags-
wasser. Dieses kann nicht durch geplante noch dazu zeitinten-
sive Dachbegrünungen abgefangen werden und führt zu einer 
Belastung desbestehenden Ladenkomplexes. Tief Bernd hat ge-
rade an dieser Stelle gezeigt, dass die Grün-Fläche unversiegelt 
Bestand haben muss. Das öffentliche Kanalsystem ist bereits 
jetzt bei Starkregen völlig überlastet. Versiegelt man nun noch 
die gesamte Plan-Fläche, wird dies zu Überschwemmungen füh-
ren.  
 

 
Den Anregungen kann nicht gefolgt werden. 
 
 
Die Änderung des Flächennutzungsplanes war so-
wohl Gegenstand der frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB als auch der öf-
fentlichen Auslegung gem. § 3(2) BauGB. 
Die Anregung, die Einwenderin wäre nicht zu den 
Änderungen des Flächennutzungsplanes gehört 
worden, werden zurückgewiesen. 
 
 
 
Wie in der Entwässerungskonzeption dargestellt, 
erfolgt ergänzend zu dem geplanten Gründach 
eine Rückhaltung des Niederschlagswassers im 
Plangebiet mit gedrosselter Einleitung in die Kana-
lisation. Die Fachbehörden - Untere Wasserbe-
hörde und der WBH - haben dem Konzept zuge-
stimmt. 
 
Die Anregung hinsichtlich der Entwässerung 
des Plangebietes wird zurückgewiesen. 

2. Bürger*in 2, am 15.12.2024 

 
Bisher ist Emst seit Jahren ohne eine Drogerie ausgekommen 
und auch der Rewe hat immer ausgereicht. Da Aldi am Wasser-
losental ohne Schwierigkeiten auch erreichbar ist. 
 
Der Platz wo nun gebaut werden soll, ist noch ein Teil der natur-
belassenen Bereiche die grade Emst auszeichnet, sowie das 
noch ein nicht komplett zugebauter Platz ist.  
 

 
 
Wie in der Begründung dargestellt, weist der 
Stadtteil Emst deutliche Defizite in der Nahversor-
gung auf.  
Gemäß § 1 (6) Nr. 8 BauGB. ist die Sicherstellung 
einer wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung 
ein wesentlicher in der Bauleitplanung zu berück-
sichtigender Belang.  
Vor diesem Hintergrund wurde im Rahmen der 
Teilfortschreibung des Einzelhandelskonzeptes 
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Der Bolzplatz wird von vielen Kindern genutzt und der Steinplatz 
viel von Älteren genutzt wird um Spiele zuspielen, sowie der Be-
reich viel von Hundebesitzer genutzt wird.  
 
Es war schon schade genug als damals der Spielplatz dort ab-
gerissen wurde und darauf nichts neues kam.  
 
Der Bolzplatz 500m weiter (Elmenhorststr) wurde auch bereits 
abgerissen.  
 
Es wird auf Emst immer mehr abgerissen und dafür Sachen ge-
baut die bisher nicht vermisst wurden. 
 
Auf der anderen Seite genau gegenüber wird nun ja auch weiter 
im Bereich Fußballplatz angebaut wo auch wieder Grünfläche 
weichen muss.  
 
Das gleiche ein Stück weiter wo ein ?Möbelgeschäft? gebaut 
werden sollte wo eine Einfahrt gebaut wurde und das ganze seit 
dem nicht weitergeführt wurde.  
Der alte Fußballplatz steht meines Wissens nach immer noch so 
wie es zuletzt war. Wo auch Gerüchte da sind, das dort auch ein 
Geschäftekomplex erstehen soll. 
Fazit ich würde sagen das es eine schon sehr lange geplante 
Sache ist, die immer wieder aufgenommen wird diese aber nicht 
benötigt wird. Sondern nur ein weiterer Luxus ist der dafür sorgt 
das die Bürger mehr Geldausgeben und die Stadt selber auch 
wieder mehr einnehmen können durch verschiedene Faktoren.  
Daher würde ich persönlich mich direkt gegen das Vorhaben ein-
setzen um "alte Werte " zu erhalten. 
 

für den Stadtteil Emst geprüft, wie dieses Defizit 
behoben werden kann. 
Im Ergebnis wurde festgestellt, dass im Stadtteil 
Emst keine andere Potenzialfläche für die Ent-
wicklung eines Nahversorgungszentrums zur Ver-
fügung steht.  
Vor diesem Hintergrund und aufgrund der Tatsa-
che, dass weiterhin im Stadtteil Emst ein ausrei-
chendes Angebot an Grün- und Spielflächen zur 
Verfügung steht, soll im Plangebiet dem Belang 
der Entwicklung eines Nahversorgungsstandortes 
Vorrang vor dem Erhalt der bestehenden Grünflä-
chen gegeben werden.  
 
Der Anregung gegen die Bebauung des Plange-
bietes durch Einzelhandelsnutzungen können 
nicht gefolgt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Anregungen kann nicht gefolgt werden. 

3. Bürger*in 3, am 18.12.2024 

 
am 04.04.2019 hat der Rat der Stadt Hagen das Radverkehrs-
konzept- Endbericht vom Oktober 2018-beschlossen. In den 
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Abschnitten 5.2.1 „Generelle Zielsetzungen“ wird detailliert auf 
verschiedene Thematik eingegangen. Der Rat hat sich insbe-
sondere verpflichtet den Ausbau der Infrastrukturen für den Rad-
verkehr voran zu treiben, Radfahrer möglichst frei von Umwegen 
an ihr Ziel zu bringen, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, die 
Infrastrukturen an die Anforderungen [...] anzupassen und eine 
Trennung vom Fußverkehr einer gemeinsamen Führung vorzu-
ziehen und die Regelbreiten der ERA 2010 [...] bei Neu-, Umbau 
anzusetzen.  
In dem Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6/19 (692) Son-
dergebiet Einzelhandel Haßleyer Straße und FNP-Teiländerung 
Nr. 108 und der mitgeltenden Unterlagen findet der Radverkehr 
hingegen keine oder nur sehr mangelhafte planungsrechtliche 
Berücksichtigung und Steuerung. 
 
Hierzu bitte ich um Beantwortung der folgenden Fragestellun-
gen: 
- Wie wird der Radfahrer in dem Planungskonzept als gleichwer-

tigen Verkehrsteilnehmer gewürdigt? 

- Wie wird das Fahrrad in der Planung berücksichtigt? 

- Wie wird das Planungsgebiet für Radfahrer aus den Neben-
straßen aus dem Wohngebiet bestmöglicherschlossen und 
wie werden die Bedürfnisse der Radfahrer gewürdigt? 

- Wo wird der Radfahrer vom Kfz-Verkehr und Fußgängern se-
pariert? 

- Wie wird der Radverkehr priorisiert um sicher und auf kurzem 
Weg den Planungsgebiet (hier zukünftige Haupteingang vom 
Einzelhandel) zu erreichen? 

- Wie wird die Netzlücke vom Kreuzungsbereich der Karl-Ernst-
Osthaus-Straße bis/vom Fuß/Radweg nach Haßley geschlos-
sen? 

- Wie erfolgt eine verkehrssichere Querung im Zu- und Abfahrts-
bereich für den Radverkehr? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Hinblick auf die allgemeine Standortwahl des 
Plangebietes ist zunächst festzustellen, dass aus-
weislich der Teilfortschreibung des Einzelhandels-
konzeptes der Stadt Hagen für den Stadtteil Emst 
keine alternativen Flächenpotenziale im Stadtteil 
Emst für die Ansiedlung eines Nahversorgungs-
zentrums gegeben sind.  
 
Im Rahmen der Planung wird die Erschließung des 
Plangebiets sowohl für die motorisierten wie auch 
die nicht motorisierten Verkehrsteilnehmer sicher-
gestellt. Radfahrer können, sofern das Plangebiet 
von der Haßleyer Straße aus befahren wird, ge-
meinsam mit den PKW die Fahrgassen der Stell-
platzanlage nutzen. Eine Separierung ist hier auf-
grund der geringen Geschwindigkeiten auf der 
Stellplatzanlage nicht erforderlich. 
Vielmehr ist die gegenseitige Rücksichtnahme der 
Verkehrsteilnehmer auf diesen gemischt genutz-
ten Flächen geboten. 
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 Der Radverkehr und seine Infrastruktur ist für dieses Bauvor-

haben in geeigneter Weise planungsrechtlich zu steuern und 
zu sichern. Dies betrifft in dem vorliegenden Fall, insb. aber 
nicht abschließend die Ausarbeitung und Stellungnahme zu 
folgenden planungsrechtlichen Maßnahmenvorschlägen:  

 
- eine sichere Radverkehrsführung und sichere Verkehrsinfra-

struktur entlang der Haßleyer Str., u.a. bestehend aus 
- Umwandlung der Standstreifen in einen Radweg mit Einrich-

tungsführung (mind. auf Höhe der Kreuzungsbereich Karl-
Ernst-Osthaus-Straße bis zum Fuß/Radweg nach Haßley) 

- Fahrradfreundliche Kreuzungslösungen, verkehrssichere Ge-
staltung des Zu- und Abfahrtbereich, hier insb. Herstellung ei-
ner Radwegüberfahrt im Bereich der Zu- und Abfahrt (hier z.B. 
hergestellt unter Berücksichtigung einer Kombination aus Teil-
aufplasterung des Einmündungsbereichs(Radwegüberfahrt) 
und einer Furt, die um rund 5 m (PKW-Länge) abgesetzt ist) 

- Herstellung der Sichtbeziehungen für den Fuß- und Radver-
kehr 

- Sichere Überleitung des Radverkehrs auf den benutzerpflich-
ten gemeinsamen Fuß- und Radweg (nach Haßley) Herstel-
lung von Radabstellanlagen und ihre zugehörige Infrastruktur 
auf dem Gelände. Dies betrifft insb. die Herstellung von 
Radabstellanlagen nach Stellplatz VO NRW für Fahrräder in 
einer ausreichenden Anzahl und Größe, sowie in geeigneter 
Beschaffenheit (inkl. Lastenradstellplatz, Stellplatz für Fahrrä-
der mit Gepäckstaschen, Stellplatz Fahrräder mit Kinderanhä-
ngern) sichere Erschließung des Geländes für Fahrräder von 
der rückseitigen Seite (z.B. von der Gerhardt-Hauptmann-
Straße) Konkreten Maßnahmen sind hierfür im Bebauungs-
plan Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6/19(692) fest-
zusetzen. Es ist auf Grundlage der o.g. Beschlüsse und Ziel-
setzungen des Rates der Stadt Hagen zur Förderung des Rad-
verkehrs zu begründen, aus welchen Gründen die genannten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Maßnahmen im öffentlichen Straßenraum außer-
halb des Plangebietes sind nicht Gegenstand der 
vorliegenden Bauleitplanung.  
 
Eine Abwägung hierzu ist nicht erforderlich. 
 
 
Im Hinblick auf die äußere Erschließung des Plan-
gebiets für Fußgänger und Radfahrer ist fest-zu-
stellen, dass das Plangebiet zum einen mehrere 
Zugänge an die Haßleyer Straße erhält und an den 
von der Gerhart-Hauptmann-Straße zur Haß-leyer 
Straße verlaufenden Fußweg angebunden wird. 
Die Fußgänger werden dabei direkt vor dem 
Marktgebäude unter dem überkragenden Dach 
des Marktes wettergeschützt geführt ohne die 
Stellplatzfläche queren zu müssen. 
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Maßnahmenvorschläge planerisch, operativ oder finanziell 
bisher keine Berücksichtigung gefunden haben oder bisher 
nicht im Bebauungsplan Nr. 6/19 (692) festgesetzt sind. 

 
 

4. Klimabündnis Hagen u.a., am 18.12.2024 

Hagen hat 2019 den Klimanotstand ausgerufen. Bundespolitisch 
besteht das Ziel, den Gebäudebestand bis 2045 klimaneutral 
auszurichten. Die Notwendigkeit in allen Bereichen zu handeln 
ist sehr vielen Menschen bewusst. Bei der Planung des neuen 
Vollsortimenters für Emst fordern wir Sie vom Klimabündnis Ha-
gen auf, dieses in Ihren Planungen für den Neubau zu berück-
sichtigen und umzusetzen. Die Zeit ist knapp bis 2045! Ein heute 
gebautes Gebäude ist 2045 nur 20 Jahre alt und wird zu den 
moderneren Exemplaren im Gesamtbestand zählen. Maximal 
ambitionierte Klima- und Umweltstandards sind daher Pflicht. 
 
Zu dem oben genannten Bebauungsplan nehmen wir wie folgt 
Stellung: 
 
Zum BAUKÖRPER 
 
Bei dem geplanten Objekt handelt es sich um einen Nahversor-
ger. Die Erschließung und der gesamte Baukörper sind dem 
Quartier aber abgewandt und damit „vom Auto hergedacht". Das 
ist eine sehr grundsätzliche Kritik! 
Im Vorhaben- und Erschließungsplan bzw. Durchführungsver-
trag zum Bebauungsplan sollen unbedingt festgelegt werden: 
 

• Fassadengestaltung: Begrünung oder Besatz mit PV-Modu-
len 

 

• Baumaterialien: besten Dämmwerte und Einsatz von nach-
haltigen wiederverwendbaren Materialien 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregung, Festlegungen im Durchführungs-
vertrag zur Fassadengestaltung, zur Dachbegrü-
nung, zur Energieversorgung zu treffen, wird be-
rücksichtigt. 
Im Hinblick auf die verwendeten Baumaterialien 
werden dem Vorhabenträger vor dem Hintergrund 
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• Dachbegrünung: Die vorgegebene Substratstärke von 10cm 
erscheint angesichts anderer jüngst verabschiedeter B-
Pläne (z.B. Nr. 7/20 (702) Wohnbebauung Buschstraße mit 
20cm Substratstärke) wenig ambitioniert. 

 

• Eine klimaneutrale Energieversorgung - insbesondere mit 
Blick auf die anstehende kommunale Wärmeplanung. 

 

• Da die unmittelbare Erlebbarkeit des begrünten Baukörpers 
aufgrund der hohen Einzäunung, der Notausgänge und der 
nötigen Dachaufbauten ohnehin stark reduziert sein wird 
(negative visuelle Wirkung), fordern wir zusätzlich zum ge-
planten Gründach eine höhere Ausnutzung für PV-Module, 
mindestens auf dem Niveau der BauO NRW. Der Entwurf der 
Begründung zum B-Plan überzeugt uns in diesem Punkt 
nicht. Denn die geplanten Festsetzungen zum Gründach aus 
klimatischen Gründen lassen sich auch mit einer Erfüllung 
der Solarpflicht baulich-technisch umsetzen. Wir sehen hier 
eine mindestens klimaneutrale Energieversorgung mit on-
site Erzeugung, die ggf. sogar überschüssige Energie ins 
Quartier abgeben kann. 

 
 

Zu ENERGIE: 

• Strom aus Photovoltaik sollte auch über den Parkflächen 
und Schallschutzwänden errichtet werden, wie es u.a. 
die Bauordnung NRW seit 1.1.2024 vorsieht (30% der 
Dachfläche). 

• Nach 3.2.5: Solarenergienutzung auf Dachflächen (Be-
gründung) soll PV-Module nur auf einem kleinen Teil des 
Daches installiert werden. Die Begründung dazu (Nut-
zung als Gründach) ist nicht nachvollziehbar und setzt 
falsche Prioritäten. Denn 

der erheblich gestiegenen Materialkosten keine 
Vorgaben gemacht. 
 
 
 
 
 
 
Ziel ist es, das Gebäude durch das ansteigende 
Gründach in die vorhandene Grünfläche visuell zu 
integrieren. Eine stärkere Belegung mit PV-Modu-
len, die den baulichen Charakter des Gebäudes 
stärker in den Vordergrund stellen würde, wird da-
her nicht angestrebt. Die Anregung, das geplante 
Gründach stärker mit PV-Modulen zu belegen, 
wird nicht gefolgt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung, einen größeren Anteil der Dachflä-
che mit PV-Modulen zu versehen, wird aus og. 
Gründen nicht berücksichtigt. 
Gleichwohl wird der Anspruch einer nachhaltigen 
Energieversorgung durch die Vorhabenträgerin 
unabhängig von der konkreten Gestaltung des 
Vorhabens durch ein übergeordnetes konzernwei-
tes Energieversorgungskonzept sichergestellt. 
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• Photovoltaiknutzung auf Gründachflächen sind sehr gut 
möglich und ergänzen sich (Module bleiben bei starker 
Einstrahlung kühler und Gründach wird geschont). 

• Damit der Charakter des Gründaches nicht vollständig 
beeinträchtigt wird, könnte dies nur in Teilbereichen vor-
gesehen werden (allerdings deutlich flächiger als es der 
Entwurf vorsieht). 

• Auch wäre es möglich, grüne PV-Module zu verwenden 
(siehe z.B.https:// www.futurasun.com/de/silk-nova-
green/ ) 

• Ergänzend und ersatzweise sollte die Lärmschutzwand 
ab einer bestimmten Höhe mit Modulen besetzt werden. 

• Auch ließen sich überdachte Teilbereiche des Parkplat-
zes (trotz der neugepflanzten Bäume) gut verwenden. 
 
 

Zum Verkehr (Bezug Begründung B-Plan und Verkehrsgut-
achten): 

 

• Der gesamte Entwurf öffnet sich zur Haßleyer Straße 
und wendet sich vom Wohngebiet ab! Sieht so eine inte-
grierte Stadtplanung aus? 

• Die Verkehrsplanung stellt den PKW Verkehr eindeutig 
in den Vordergrund. Die Zuwegung von der Lan-
desstrasse dafür wird großzügig umgebaut. Es ist nur 
von PKW- und Lieferverkehr die Rede. 

• Fuß- und Radverkehr kommen kaum vor. 

• Auf S. 10 Verkehrsgutachten wird auf der Käuferseite 
eine MIV von 80 % und ein PKW- Besetzungsgrad von 
1,2 angenommen. Gerechnet wird dann mit 70% MIV 
und Besetzungsgrad von 1,3 Personen, 

• Man kann den Eindruck haben, dass die Zahlen so ge-
wählt wurden, dass zum Schluss ein Verkehrsaufkom-
men von 1000 PKW/Tag herauskommt. 

• In jedem Fall ist der MIV-Anteil zu hoch angesetzt. Denn 
schließlich will die Stadt Hagen hier ein 

 
 
Eine Nutzung der Lärmschutzwand wird aufgrund 
der geringen Dimensionierung nicht berücksich-
tigt. 
 
Die Überstellung der Stellplatzflächen wird vor 
dem Hintergrund der freizuhaltenden Rangierflä-
chen, der freizuhaltenden Flächen entlang des öf-
fentlichen Straßenraumes und der geplanten 
Baumpflanzungen nicht berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
Durch die Ausrichtung des Marktes werden die mit 
der Nutzung des Marktes verbundenen Lärmemis-
sionen wirksam von der Wohnbebauung fernge-
halten. Zudem ist eine Erschließung des Plange-
bietes für den motorisierten Verkehr nur von der 
Haßleyer Straße aus möglich. 
Aufgabe des Verkehrsgutachtens ist es, das künf-
tige Verkehrsaufkommen realistisch abzuschät-
zen. Diese basiert auf fachlichen Maßstäben und 
allgemein anerkannten Regelwerken.  
Die Festlegung der notwendigen Stellplätze im 
Plangebiet erfolgt auf Grundlage der Vorgaben der 
Bauordnung NRW unabhängig von den Ansätzen 
des Verkehrsgutachtens. 
Den Bedenken in Bezug auf die Annahmen des 
Verkehrsgutachtens können nicht gefolgt wer-
den. 
 

https://www.futurasun.com/de/silk-nova-green/
https://www.futurasun.com/de/silk-nova-green/
https://www.futurasun.com/de/silk-nova-green/
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Nahversorgungszentrum errichten und den Modal-Split 
deutlich Richtung ÖPNV und Rad-/ Fußverkehr verän-
dern. 

• Wer (zu viele) PKW-Stellplätze sät, wird MIV ernten. (frei 
nach Daniel Goeudevert) 

• Die Qualität für Fuß- und Radfahrende muss erhöht wer-
den. 

• Die Versiegelung der Flächen muss begrenzt werden. 
(siehe Hagener Klimaanpassungsstrategie) Daher bitte 
hier Festsetzungen für den B-Plan prüfen, die versicke-
rungsfähiges Material vorgeben. 
 
 

 
Zum ÖPNV 

• Der öffentliche Personennahverkehr muss in einem fort-
schrittlichen Konzept eine wichtige Rolle übernehmen. 
Daher stellen sich uns die folgenden Fragen: 

• Gibt es für Nutzer*innen des öffentlichen Verkehrs Bus-
haltestellen direkt vor dem Einkaufszentrum? Oder müs-
sen diese Personen erst 300m von der Bushaltestelle in 
der Karl Ernst Osthausstrasse mit mehreren Straßen-
überquerungen laufen? 

• Wie wird die Zuwegung von dort gestaltet? Es sieht in 
den Zeichnungen so aus, als wären dies unzureichend. 

 

• Wenn die Bürger*innen von der Bushaltestelle kommen 
und über die Haßleyerstr. gehen wollen, wie breit ist dort 
der Bürgersteig? Wird der Radverkehr auch über diesen 
Bürgersteig geführt? Beide sollten getrennt voneinander 
geführt werden. 

 
Zu Radfahrer*innen und Fußgänger*innen 

• Dasselbe gilt für den Fuß- und Radverkehr. Die Fragen 
dazu lauten: 

Die Planung weist eine ausreichende Nutzungs-
qualität für Fußgänger und Radfahrer auf. Diese 
können die Märkte direkt auf kurzem Wege ohne 
Querung von Fahrgassen aus Richtung Süden er-
reichen. Eine ausreichende Zahl an Fahrradstell-
plätzen finden sich dem Gebäude direkt vorgela-
gert sowie innerhalb des Gebäudes westlich des 
Drogeriemarktes. 
 
Die Gestaltung der Parkplätze ist durch Pflaster-
flächen und asphaltierte Fahrgassen vorgesehen 
und mit den entsprechenden Fachämtern abge-
stimmt. Eine Versickerung des Niederschlagswas-
sers scheidet im Plangebiet aufgrund der vorlie-
genden Bodenverhältnisse aus. 
 
Die Entwicklungsfläche Gerhart-Hauptmann 
Straße/Haßleyer Straße schließt sich unmittelbar 
an die bestehende Ladenzeile an der Gerhart-
Hauptmann Straße mit Rewe, Bäckerei/Café und 
Kiosk/Postshop an. Damit besteht eine nahversor-
gungsbezogene Vorprägung des Standortes. 
Auch ist über die Haltestelle Emsterfeld eine un-
mittelbare Einbindung in das Hagener ÖPNV-Netz 
(Buslinien 518, 519, 527, 535) gegeben, sodass 
aus dem Siedlungsbereich Emst eine gute Er-
reichbarkeit des Standortes auch außerhalb des 
motorisierten Individualverkehrs gegeben ist. Im 
fußläufig erreichbaren Nahbereich (1.000 m-Fuß-
wegentfernung) wohnen aktuell ca. 5.100 Perso-
nen; damit kann knapp die Hälfte der Emster Ein-
wohner den Geschäftsbereich auch fußläufig er-
reichen. 
 
Die weiteren Hinweise bzgl. der Anbindung des 
Plangebietes an das Netz des öffentlichen 
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• Wie großzügig sind die Zugänge für Fußgänger*innen 
zum Gelände geplant? 

• Wie ist der Radweg von der Max Planckstrasse geplant? 
Er sollte separat zu den Fußwegen sein. 

• Wird der Fußweg von der Gerhart Hauptmannstrasse 
neu ausgebaut? Sind auf diesem Weg auch PKWs und 
Radfahrer*innen vorgesehen? Auf eine getrennte Ver-
kehrsführung ist zu achten! Können in der Stichstrasse 
weiter PKWS parken? 

• Wenn die Fußgänger*innen auf das Gelände des 
Bauobjektes kommen, gibt es dann eine getrennte Weg-
führungen für die Fußgänger*innen unabhängig von den 
PKWs? In den Unterlagen und im Protokoll der Bauan-
hörung sieht es so aus, als müssten die Fußgänger*in-
nen aus allen Richtungen über die Parkflächen der Au-
tos laufen. Das ist unverantwortlich und gefährlich für die 
Fußgänger*innen. Wie breit sind die getrennten Fuß-
wege? 

• Gibt es getrennte Zufahrten/-wege für Fußgänger*innen 
und Radfahrer*innen? 

• Laut VBP Hassleyer Str. sind für Fahrräder nur die Flä-
che von ca. zwei Autostellplätzen auf dem Parkplatz ein-
geplant. Das entspricht etwa VIER Fahrradstellplätzen! 
Sie sind auch nicht wie in der Begründung am Eingangs-
bereich der Einkaufsmärkte vorgesehen, sondern am 
hinteren Rand des Gebäudes! 

• Sowohl die Anzahl der Fahrradparkplätze sollte erhöht 
werden, 

• als auch die Lage, direkt am Eingang der Märkte. Dazu 
könnte man in einem ersten Schritt die drei überzähligen 
Stellplätze (siehe ruhender Verkehr) nutzen. Zusätzlich 
ist zu fordern: 

• Die Fahrradstellplätze sind mit ansprechenden Syste-
men zur Sicherung der Räder zu versehen (Metallbügel). 

Nahverkehrs werden zur Kenntnis genommen, be-
treffen jedoch nicht die Inhalte der vorliegende 
Bauleitplanung.  
 
Eine Abwägung hierzu ist nicht erforderlich. 
 
 
 
 
 
Im Hinblick auf die äußere Erschließung des Plan-
gebiets für Fußgänger und Radfahrer ist festzu-
stellen, dass das Plangebiet zum einen mehrere 
Zugänge an die Haßleyer Straße erhält und an den 
von der Gerhart-Hauptmann-Straße zur Haßleyer 
Straße verlaufenden Fußweg angebunden wird. 
Die Fußgänger werden dabei direkt vor dem 
Marktgebäude unter dem überkragenden Dach 
des Marktes wettergeschützt geführt ohne die 
Stellplatzfläche queren zu müssen. 
 
 
 
 
Die Radfahrer können zudem auch direkt über die 
Zufahrt von der Haßleyer Straße das Gelände er-
reichen. Die bauordnungsrechtlich erforderlichen 
Stelllätze für Fahrräder werden dem Markt unmit-
telbar vorgelagert sowie wettergeschützt in einem 
Raum westlich des Drogeriemarktes angeboten. 
Hier sind auch Stellplätze für Lastenräder vorge-
sehen. 
Eine Reduzierung der festgelegten Zahl an PKW-
Stellplätzen ist daher nicht vorgesehen. 
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• Der Platz zwischen den Stellplätzen muss breit genug 
sein, um auch mit Fahrradtaschen bequem die Räder zu 
beladen. 

• Ist Platz für Lastenräder vorgesehen? 

• Die Fahrradplätze sollten überdacht werden. 

• Absprachen mit dem Investor zu treffen, ob er z.B. Leih-
räder oder Leihlastenräder für den Einkauf anbieten 
kann. 

 
Zu Ruhender Verkehr 4.3 S. 16ff 

 

• 87 Stellplätze für PKWs sind geplant (Geschäfte lt. Bauver-
ordnung: 1 Stellplatz je 25 m² Verkaufsfläche => 84 Stell-
plätze). Sind so viele Stellplätze wirklich notwendig? Die 
meiste Zeit des Jahres nicht! Mindestens diese überzähli-
gen Plätze sollten für zusätzliche Fahrradparkplätze ver-
wendet werden. Fragen zu den Parkplätzen: 
 
 
 

• Sind Elektro-Ladestationen vorgesehen? Gibt es ein Kon-
zept, diese Ladestationen nachts, an Wochenenden oder 
Feiertagen für Anwohner*innen als Ladestationen zu ver-
mieten? 
 
 

• Wie nachhaltig werden die Parkplätze gestaltet? 
https://www.dega-galabau.de/grundlagen-fuer-die-nach-
haltige-gestaltung-von-rossparkplaet-
zen,QUlEPTY2MzAxMjcmTUlEPTUwMjc4.html 

 

Zum Baumschutz 

• Lt Plan sollen 68 Bäume gerodet werden, von denen 38 
unter die Baumschutzsatzung fallen. Ersetzt werden nur 28 

 
 
 
 
Ein Angebot von Leihrädern ist seitens des Vorha-
benträgers mangels Praktikabilität an einem ein-
zelnen Standort nicht vorgesehen. 
 
 
 
 
Die im Plangebiet vorgesehenen Stellplätze sind 
erforderlich, um den bauordnungsrechtlich erfor-
derlichen Bedarf zu decken. 
Ein ergänzendes Angebot an Fahrradstellplätzen 
wird in einem im Westen des Gebäudes im An-
schluss an den Drogeriemarkt gelegenen Raum 
vorgehalten. Hier sind insgesamt weitere 31 Fahr-
radstellplätze darunter ca. 6 Stellplätze für Lasten-
räder vorgesehen. 
 
Eine Nutzung von Elektroladestationen als eigen-
ständige Nutzung auch außerhalb der Geschäfts-
zeiten ist schon aus Gründen des Immissions-
schutzes nicht vorgesehen, da eine nächtliche 
Nutzung des Parkplatzes ausgeschlossen ist. 
 
Die Gestaltung der Parkplätze ist durch Pflaster-
flächen und asphaltierte Fahrgassen vorgesehen. 
Eine Versickerung des Niederschlagswassers 
scheidet im Plangebiet aufgrund der Bodenver-
hältnisse aus. 
 
 
 

https://www.dega-galabau.de/grundlagen-fuer-die-nachhaltige-gestaltung-von-grossparkplaetzen%2CQUlEPTY2MzAxMjcmTUlEPTUwMjc4.html
https://www.dega-galabau.de/grundlagen-fuer-die-nachhaltige-gestaltung-von-grossparkplaetzen%2CQUlEPTY2MzAxMjcmTUlEPTUwMjc4.html
https://www.dega-galabau.de/grundlagen-fuer-die-nachhaltige-gestaltung-von-grossparkplaetzen%2CQUlEPTY2MzAxMjcmTUlEPTUwMjc4.html
https://www.dega-galabau.de/grundlagen-fuer-die-nachhaltige-gestaltung-von-grossparkplaetzen%2CQUlEPTY2MzAxMjcmTUlEPTUwMjc4.html
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Bäume, 10 werden finanziell kompensiert. Es gibt keine An-
gabe zur Größe und dem zu pflanzenden Ort. In der Stadt 
wären sie für den Klimaschutz und die Luftqualität viel wich-
tiger. 
 

 

 

 

 

 

 
NACHNUTZUNG DER BESTEHENDEN GEBÄUDE 

 

• Welches Nutzungskonzept für den bestehenden REWE 
Markt die kleinen Geschäfte daneben und das Cafe/Bäcke-
rei gibt es? Emster vermissen einen Treffpunkt wie die ehe-
malige Emster Quelle. Könnte der Eigentümer Interesse 
haben den bestehenden Markt in eine ansprechende Gast-
ronomie mit Möglichkeiten für Begegnungen zu schaffen? 
 

• Wie könnte der sonnige Platz vor dem Cafe´ in einen an-
sprechenden Platz für die Emster Bürger*innen umgestal-
tet werden? 

 

Die Kompensation der zu fällenden Bäume erfolgt 
in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbe-
hörde teilweise (28 Stck.) unmittelbar im An-
schluss an das Plangebiet und in Teilen durch eine 
finanzielle Kompensation. Seitens der Stadt Ha-
gen werden die Gelder für die Pflanzung von Bäu-
men im Stadtgebiet verwendet. Die Grö0e der zu 
pflanzenden Bäume ist festgelegt und zwar 
Stammumfang 16 – 18 cm. 
 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genom-
men. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
 
Die Nachnutzung der Gebäude des bisherigen 
Marktes ist nicht Gegenstand des vorlegenden 
Planverfahrens. Die Stadt Hagen unterstützt den 
Eigentümer zu gegebener Zeit eine möglichst at-
traktive Nachnutzung der Gebäude zu realisieren 
und eine Aufwertung des Platzes in Zusammen-
hang mit dem Neubau umzusetzen. 
 
 
Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 

5. VCD KV Hagen-Märkischer Kreis e.V., 18.12.2024 

 
Das Projekt dient der Nahversorgung und sollte von allen 
Verkehrsteilnehmern auf kurzen und sicheren Wegen er-
reichbar sein.  Die Planung beschäftigt sich aber haupt-
sächlich mit dem motorisierten Individualverkehr. PKWs 
fahren von der Haßleyer Straße aus von vorne auf das Ge-
bäude zu, während zu Fuß-Gehende und Radfahrende 

 
 
 
Grundsätzlich ergibt sich die Größe der geplanten 
Stellplatzanlage durch die bauordnungsrechtlich 
notwendige Zahl der Stellplätze. Eine unmittel-
bare Verknüpfung der Eingänge der Märkte mit 
der Stellplatzanlage ist unabdingbar für die Funk-
tionsfähigkeit der Anlage, da Lebensmittelmärkte 
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sich von hinten bzw. von der Seite nähern und dann um 
das Gebäude herum gehen müssen. Die nächstgelegenen 
ÖPNV-Haltestellen sind ein Stück entfernt und die Wege 
zum Markt unklar. Die Verkehrsführung für die Autofahrer 
wird ausführlich erläutert, während dies für die anderen 
Verkehrsteilnehmer nicht geschieht. Es ist nicht ersichtlich, 
ob die Fußwege breit genug, barrierefrei und vom anderen 
Verkehr abgetrennt sind und ob es sich um gemeinsame 
Fuß- und Radwege handelt. 
Offensichtlich gibt es auch keinen separaten Zugang auf 
dem Gelände für zu Fuß-Gehende und Radfahrende, son-
dern sie müssen über die Parkfläche der Autos gehen. 
Während eine sehr große –aus unserer Sicht zu große -
Anzahl von Parkplätzen geplant sind, sollen für Fahrräder 
anscheinend Stellplätze im Umfang von nur 2 Autoplätzen 
vorgesehen werden. Das ist definitiv zu wenig Platz, insbe-
sondere wenn man an Satteltaschen und Lastenfahrräder 
denkt. Bei den Fahrradplätzen wird auch nicht erläutert, wie 
ein sicheres und gegen Regen geschütztes Abstellen er-
reicht werden soll. Im Sinne einer notwendigen und im 
Masterplan „Nachhaltige Mobilität“ angestrebten Verkehrs-
wende ist eine modifizierte Planung nötig, die sich nicht fast 
ausschließlich an den Bedürfnissen des motorisierten Indi-
vidualverkehrs ausrichtet, sondern alle Verkehrsteilnehmer 
im Blick hat. 
 
 

weiterhin in hohem Maße von PKW-Kunden fre-
quentiert werden.  
Da die an- und abfahrenden PKW gleichzeitig 
eine der wesentlichen Emissionsquellen für den 
Betrieb der Märkte im Hinblick auf die angren-
zende Wohnbebauung darstellen, wurden die 
Märkte so platziert, dass das Marktgebäude die 
Wohnnutzungen gegenüber den Schallemissio-
nen der Stellplatzanlage abschirmt. Von daher er-
folgt keine Ausrichtung des Marktes in südlicher 
Richtung zu den bestehenden Wohngebieten. 
Westlich des neuen Baukörpers wird die vorhan-
dene Anbindung an den Bestand aufgewertet; er-
gänzend ist der Zugang über den Weg und die 
Treppe zur Haßleyer Straße gegeben. 
So sind die unmittelbare Nähe und eine gute Er-
reichbarkeit der Märkte auch für nicht motorisierte 
Verkehrsteilnehmer gegeben und ist auch unab-
hängig von der Zufahrt der PKW nachgewiesen. 
Zum einen erfüllt die Planung auch bzgl. der ge-
planten Zahl der Fahrradstellplätze die bauord-
nungsrechtlichen Anforderungen, zum anderen 
ist ergänzend zu den im Außenraum vorgesehe-
nen Abstellmöglichkeiten im westlichen Teil des 
Gebäudes ein separater Abstellraum für Fahrrä-
der und Lastenräder vorgesehen, in dem ca. 30 
Stellplätze vorgesehen sind. Die Realisierung die-
ses Raumes wird im Rahmen des Durchfüh-
rungsvertrages gesichert. 
 
Die Anregungen werden zurückgewiesen. 
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II. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Im Rahmen der Beteiligung 
sind folgende Stellungnahmen eingegangen: 

 
                  

 Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung Anpassung 

Ja Nein 

1. 32/03 FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung 26.11.2024 

 
Ich verweise auf meinen Bescheid vom 24.10.2019 
 
32/03, 24.10.2019 
 
- Der Antrag auf Luftbildauswertung wurde geprüft.  
- Es werden folgende Kampfmittelbeseitigungsmaßnahmen angeord-

net:  
Sondieren der zu bebauenden Flächen und Baugruben und die An-
wendung der Anlage 1 TVV im Bereich der Bombardierung (gelbe 
Markierung), s. Anlage. 

 
Hinweis:  
Ist bei der Durchführung der Bauvorhaben der Erdaushub außerge-
wöhnlich verfärbt oder werden verdächtige Gegenstände beobachtet, 
sind die Arbeiten sofort einzustellen und es ist unverzüglich der 
Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe durch die örtliche 
Ordnungsbehörde oder Polizei zu verständigen.  
 

1. Thematik und Anwendungsbereich  

Die örtliche Ordnungsbehörde ist für die Gefahrenabwehr und somit 
auch für den Schutz vor den von Kampfmitteln ausgehenden Gefah-
ren zuständig. Zur Unterstützung der örtlichen Ordnungsbehörden un-
terhält das Land NRW bei den Bezirksregierungen Arnsberg und Düs-
seldorf einen staatlichen Kampfmittelbeseitigungsdienst, der auf An-
forderung der örtlichen Ordnungsbehörde Verdachtsflächen auf 
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Kampfmittelbelastung untersucht, bewertet und räumt. Der Bedarfs-
träger (z.B. Bauherr, Architekt, Unternehmer usw.) wendet sich daher 
grundsätzlich an die örtliche Ordnungsbehörde.  
 
Ermittelt der staatliche Kampfmittelbeseitigungsdienst anhand seiner 
Luftbilder, Räumdokumentation oder sonstigen Unterlagen einen hin-
reichenden Indikator für eine Kampfmittelbelastung, so überprüft er 
diesen Verdacht durch Erkundung, Detektion und feststellenden Bo-
deneingriff vor Ort. Wird hierdurch die Kampfmittelbelastung bestätigt, 
so leitet der Kampfmittelbeseitigungsdienst in Abstimmung mit der ört-
lichen Ordnungsbehörde die Räumung ein. Da eine Gefahr durch 
Kampfmittel real existiert, wird diese Räummaßnahme vom Kampfmit-
telbeseitigungsdienst selbst oder von einer von ihm beauftragten 
Räumfirma durchgeführt. Erst nach Abschluss der Räummaßnahme 
ist dann ein sicherer Eingriff in den Baugrund durch andere Beteiligte 
möglich.  
 
Liegen dem Kampfmittelbeseitigungsdienst für die betreffende Fläche  
keine hinreichenden Indikatoren für eine konkrete, jedoch für eine dif-
fuse Kampfmittelbelastung vor, so teilt er dieses der örtlichen Ord-
nungsbehörde in seiner Stellungnahme mit; gegebenenfalls mit wei-
teren Empfehlungen. Die örtlichen Ordnungsbehörde entscheidet 
dann darüber, ob und welche Sicherheitsmaßnahmen anzuwenden 
sind.  
 
Für diesen Fall einer nicht verortbaren Kampfmittelbelastung ohne 
konkreten Indikator kann der Kampfmittelbeseitigungsdienst der örtli-
chen Ordnungsbehörde die Anwendung der im vorliegenden Merk-
blatt festgelegten Regeln und Maßnahmen empfehlen. Folgt die örtli-
chen Ordnungsbehörde der Empfehlung, so ordnet sie deren Anwen-
dung an. Zweck dieses Merkblatts ist es, den untersuchenden Stellen 
und Firmen eine relativ sichere, eigenverantwortliche Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben zu ermöglichen, ohne dabei von Beginn an den Kampf-
mittelbeseitigungsdienst beteiligen zu müssen. Es sollen sowohl der 
Verwaltungs- als auch der Organisationsauf wand begrenzt werden.  
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Das Merkblatt richtet sich deshalb an diejenigen Firmen und Dienste,  
- die Untergrunderkundungen durchführen, 
- die vor der Durchführung von energiereichen Baugrundeingriffen 
Bohrungen zur Sicherheitsdetektion einbringen 
 
2. Gefährdung 

Kampfmittel enthalten in der Regel Explosivstoffe; sie können auch 
andere chemische Verbindungen (z.B. Rauchentwickler, Gifte, usw.) 
enthalten. Ihre Gefahr liegt darin, dass sie durch Energieeintrag (z.B. 
Druck, Schlag, Reibung, Wärme usw.) ausgelöst werden können. Ihr 
Zustand ist unwägbar. Kampfmittel mit Explosivstoffen wirken In der 
Regel durch Luftstoß, Bodenstoß, Splitterwurf (Primärsplitter), Feuer 
und Wärme sowie durch die vom Luftstoß in Bewegung gesetzten 
Wurfstücke (Sekundarsplitter) des Umgebungsmaterials. 
 
Kampfmittel werden entweder oberflächennah ausgelegt, von erdge-
bundenen Waffen ausgebracht oder von Luftfahrzeugen abgeworfen. 
Bereits während des Krieges und hauptsächlich nach Kriegsende wur-
den Kampfmittel auch In Vertiefungen (Graben, Krater, Gewässer 
usw.) verkippt. Oftmals sind sie auch in nicht geräumten Trümmerbe-
reichen und Halden unerkannt verblieben. Die Endlage der Kampfmit-
tel im Boden bestimmt sich daher aus ihrer Art, ihrer Form, ihrer Ein-
dringgeschwindigkeit und der verzögernden Wirkung des Bodens. Da 
diese Parameter bei Fundmunition nicht bekannt sind. Ist grundsätz-
lich bis zu einer Tiefe von 8m unterhalb der Geländeoberkante (GOK) 
mit Kampfmitteln zu rechnen (Gefährdungsband). 
 
Bezugsebene für die Bewertung der Kampfmittelbelastung ist die 
GOK zum Zeitpunkt des Kriegsendes (08.Mal 1945) 
 
3. Grundsätze 

Bei den nach Kriegsende vorgenommenen Geländeaufhöhungen 
(Aufschüttungen, Auffüllungen) ist deren Schichtdicke vorab zumin-
dest abzuschätzen und mit den ersten Sondierungen zu ermitteln. Bei 
der Festlegung der Tiefe des Baugrundeingriffs Ist diese Schichtdicke 
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zu berücksichtigen. Das Gefährdungsband (8m) beginnt unterhalb der 
nach Kriegsende angelegten Aufhöhung. Liegt durchgängig anste-
hender Fels in einer Tiefe von weniger als 8m unter GOK, so endet 
das Gefährdungsband dort. Die Verwitterungszone und Klüftugen gel-
ten nicht als anstehender Fels. 
 
Alle Arbeiten des baugrundengritts sind grundsätzlich ohne Gewalt-
anwendung und erschütterungsarm durchzuführen. Die Vorrichtun-
gen und Maschinen sind so zu betreiben, dass auftretende Wider-
stände erkannt werden. 
 
Die Detektion nach Kampfmitteln wird immer vom Kampfmittelbeseiti-
gungsdienst durchgeführt. Der Arbeitsablauf ist mit dem Kampfmittel-
beseitigungsdienst abzustimmen damit keine Verzögerungen eintre-
ten und der Kampfmittelbeseitigungsdienst die Punkte kurzfristig frei-
geben oder Folgemaßnahmen einleiten kann. 
 
4. Untergrunderkundungen 

Es können Schlitz- und Rammkernsondierungen bis zum Durchmes-
ser von 80mm sowie Rammsondierungen nach DIN 409420 durchge-
führt werden. Beim Auftreten von plötzlichen, ungewöhnlichen Wider-
ständen im Gefährdungsband, bei denen erkennbar ist, dass ein wei-
teres Vortreiben der Sonde nicht mehr möglich ist (z.B. bei einem 
Springen des Fallgewichts der Rammsonde), ist die Sondierung sofort 
aufzugeben. Der neue Ansatzpunkt muss einen Abstand von mindes-
tens 2m haben. 
 
Es können Bohrungen bis zu einem Durchmesser von 120mm durch-
geführt werden. Die Bohrungen dürfen nur drehend mit Schnecke und 
nichtschlagend ausgeführt werden. Bohrkronen als Schneidwerkzeug 
sowie Rüttel- und Schlagvorrichtungen dürften nicht verwendet wer-
den. Beim Auftreten von plötzlichen, ungewöhnlichen Wiederständen 
im Gefährdungsband (8m), ist die Bohrung sofort aufzugeben. Der 
neue Ansatzpunkt muss einen Abstand von mindestens 2m haben. 
 
Spülverfahren mit Spüllanze können sinngemäß verwendet werden 
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Schürfungen können mit der gebotenen Vorsicht (z.B. schichtweiser 
Abtrag) durchgeführt werden, wobei der Boden ständig zu beobachten 
ist (Metallteile, Verfärbungen, Geruch, Hindernisse, Widerstände 
usw.) 
 
5. Sicherheitsüberprüfungen 
 
Vor der Ausführung von Spezialtiefbaumaßnahmen (z.B. Bau von 
Spundwänden, Bohrpfahlwänden, Schlitzwänden, Verankerungen, 
usw.) veranlasst der bedarfsträger die Einbringung von Sondierboh-
rungen. 
 
-  Bei Soundwänden, Bohrpfahlwänden, Schlitzwänden, Verankerun-

gen und ähnlichen, linienförmigen Eingriffsarten sind die Bohrungen 
senkrecht entlang der Mittelachse im Abstand von 1,5m einzubrin-
gen. 

-  Kann im Bereich von Ankern nicht senkrecht in der Ebene der An-
kerachse gebohrt werden, so ist eine Schrägbohrung ab der Anker-
stelle in Achsenrichtung des Ankers durchzuführen. 

-  Bei Einzelpunkten (Bohrpfählen, Rüttelstopfverfahren usw.) mit ei-
nem Durchmesser vom bis zu 1m ist je Ansatzpunkt mittig eine 
senkrechte Bohrung einzubringen 

-  Bei Stützpfählen mit einem Durchmesser von größer 1m sind drei 
senkrechte Bohrungen einzubringen. Die Bohrungen sind die Eck-
punkte eines gleichseitigen Dreiecks mit 2m Seitenlänge; der An-
satzpunkt des Stützpfahls liegt im Mittelpunkt dieses Dreiecks.  

-  Beim „Berliner Verbau" gelten die o.a. Vorgaben zum Bohrpfahl und 
zum Anker Im Falle schrag zu setzender Stützpfähle großer Durch-
messer und sonstiger besonderer Malnahmen wird die rechtzeitige 
Verbindungsaufnahme mit dem KBD noch vor Beginn der Bautätig-
keit empfohlen. 

 
In Abhängigkeit von den örtlichen Verhältnissen kann der Kampfmit-
telbeseitigungsdienst andere bohrlochabstände vorgeben. Haben 
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Untergrunderkundungen spezifische Hinweise ergeben, so kann der 
KBD in Abhängigkeit von den örtlichen Verhältnissen ein anderes Ge-
fährdungsband definieren (z.B. geringere Bohrtiefen).  
 

Die Bohrungen dürfen nur drehend mit Schnecke und nicht schlagend 
ausgeführt werden. Bohrkronen als Schneidwerkzeug sowie Rüttel- 
und Schlagvorrichtungen dürfen nicht verwendet werden. Beim Auf-
treten von plötzlichen, ungewöhnlichen Widerständen im Gefähr-
dungsband (8m), ist die Bohrung sofort aufzugeben. Der neue Ansatz-
punkt muss einen Abstand von mindestens 2m haben. 
 

Spülverfahren mit Spüllanze können sinngemäß verwendet werden. 
 
Die Bohrlöcher sind mit PVC-Rohr (frei von Ferrometallen) zu verroh-
ren (Innendurchmesser mindestens 60mm; Rohrunterseite mit Stop-
fen gegen Aufspülen von Erdreich verschlossen, Wasser im Rohr ist 
belanglos; Rohr 0,3m über GOK abgeschnitten. 
 
6. Maßnahmen des Ausführenden 

Ergibt sich aus dem Widerstand beim Bohr-/Spulvorgang oder aus an-
deren Sachverhalten der Verdacht, dass ein Kampfmittel vorhanden 
ist, sind folgende Maßnahmen durchzuführen: 
 

- Baugrundeingriff (Bohren, Rammen, Schürfen, Spülen) einstellen, 
- Bohr- oder Spülloch mit PVC-Rohr verrohren: Innendurchmesser 
mindestens 60mm; Rohrunterseite mit Stopfen gegen Aufspülen ver-
schlossen (Wasser im Rohr ist belanglos), 

- gegen Auftrieb Sichern, 
- sofortige Mitteilung an den Kampfmittelbeseitigungsdienst. 
 
7. Zusammenfassung 
 
Bei den Untergrunduntersuchungen (Nr.4.) wird der Kampfmittelbe-
seitigungsdienst dann eingeschaltet, wenn der Ausführende einen 
Kampfmittelverdacht feststellt. 
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Bei den Sicherheitsüberprüfungen (Nr.5.) kann der Ausführende die 
Bohrungen oder Einspülungen selbst vornehmen. Die Bohrlochdetek-
tion nach Kampfmitteln nimmt nur der staatliche Kampfmittelräum-
dienst vor. Deshalb wird empfohlen, dass der Ausführende seine 
Maßnahme terminlich mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst ab-
stimmt, um Wartezeiten zu vermeiden. Zudem informiert er den 
Kampfmittelbeseitigungsdienst, wenn er einen Kampfmittelverdacht 
feststellt 
 
8. Ansprechstellen 
 
Die Ansprechstellen das staatlichen Kampfmittelbeseitigungsdienstes 
NRW sind für die  
 
- Regierungsbezirke Arnsberg, Detmold und Münster: 
Bezirksregierung Arnsberg 
Dezernat 22 - Kampfmittelbeseitigung 
In der Krone 31 
58099 Hagen - Bathey 
Tel: 02331 - 69270 
Fax: 02331 - 69274 
Email: krd.hagen@cityweb.de 
 
- Regierungsbezirke Düsseldorf und Köln: 
Bezirksregierung Düsseldorf 
Dezernat 22 - Kampfmittelbeseitigung 
Postfach 300 865 
40408 Düsseldorf 
Tel: 0211 – 475 – 2155 
Fax: 0211 – 475 – 2976 
Email: poststelle@bezreq-duesseldorf.nrw.de 
 
9. Ausgabestand 
 
Ausgabestand das Merkblatts: 01.06.2005  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregungen und Hinweise werden dem 
Vorhabenträger für die Realisierung des Vor-
habens zur Verfügung gestellt.  
 
Die Hinweise zu den im Rahmen der Umset-
zung der Planung zu berücksichtigenden 
Kampfmittelbeseitigungsmaßnahmen wer-
den zur Kenntnis genommen. 
 
Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
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2. Straßen NRW, 26.11.2024 

 
Grundsätzlich verweise ich zu Ihren Verfahren zunächst auf meine 
Stellungnahme vom 20.10.2019, seinerzeitiger Ansprechpartner der 
Straßenbauverwaltung Herr Thielicke. 
 
Das Vorhaben befindet sich im Zuge der L 704 im Abschnitt 1 etwa 
zwischen Station 1,326 und Station 1,532, wobei der Bereich von Sta-
tion 1,326 bis Station 1,446 außerhalb der festgesetzten Ortsdurch-
fahrt an sogenannter freier Strecke liegt und sich damit in der Baulast 
des Landes NRW befindet. Der Bereich von Station 1,446 bis Station 
1,532 befindet sich innerhalb der festgesetzten Ortsdurchfahrt und da-
mit im Zuständigkeitsbereich der Stadt Hagen als Baulastträgerin. 
 
Grundsätzliche Bedenken gegen Ihre Vorhaben bestehen auch wei-

terhin nicht, es sind aber folgende Punkte zwingend zu beachten: 
 
-Gem. § 28 Abs. 1 des Straßen-und Wegegesetzes des Landes NRW 

(StrWG NRW) besteht ein Werbeverbot an Landesstraßen außer-
halb der festgesetzten Ortsdurchfahrten in einer Entfernung bis zu 
20 vom befestigten Fahrbahnrand. Im Übrigen stehen Werbeanla-
gen den baulichen Anlagen des § 25 Abs. 1 und des § 27 StrWG 
NRW gleich. D.h. sie dürfen nicht sichtbehindernd errichtet werden 
und es sind ggf. entsprechende anbaurechtliche Erlaubnisse einzu-
holen. Soweit genehmigungsfähige Werbeanlagen außerhalb der 
Werbeverbotszonen gewünscht werden, ist eine Beteiligung des 
Straßenbaulastträgers bei der Genehmigung von Werbeanlagen si-
cherzustellen. In die textlichen Festsetzungen des Bebauungspla-
nes ist ein Hinweis aufzunehmen, dass Werbeanlagen in der Wer-
beverbotszone nicht aufgestellt werden dürfen und Werbeanlagen 
außerhalb der Werbeverbotszone in jedem Einzelfall der Zustim-
mung bzw. der Genehmigung der Straßenbauverwaltung gemäß 28 
StrWG NRW bedürfen, wenn sie durch die Verkehrsteilnehmer von 
der Landesstraße aus eingesehen werden können. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis, dass keine grundsätzlichen Be-
denken gegen die Planung bestehen, wird 
zur Kenntnis genommen. 
 
Entsprechende Regelungen im Straßen- und 
Wegegesetz werden berücksichtigt und mit 
Straßen.NRW abgestimmt. Der Hinweis auf 
die Regelungen des Straßen- und Wegege-
setzes NRW wird zur Kenntnis genom-
men.  
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- Solange die inneren und besonders die äußeren verkehrlichen Er-
schließungsanlagen nicht zumindest einschließlich der Trag-
schicht fertig gestellt sind, gilt die Erschließung im Sinne von § 
123(2) BauGB nicht als gesichert. Vorher darf nicht mit der Durch-
führung von Einzelbauvorhaben begonnen werden. 

 
Folgende weitere Punkte bitte ich außerdem zu beachten bzw. zu be-

rücksichtigen.  
 
- Eine Erschließung des Geländes zur L 704 sollte nach Möglichkeit  

innerhalb der festgesetzten Ortsdurchfahrt angelegt werden. Soweit 
für die Erschließung des Geländes Eingriffe auf die Straßeninfra-
struktur der L 704 an freier Strecke erforderlich werden (z.B. die An-
legung einer Linksabbiegespur an freier Strecke, auch wenn die ei-
gentliche Erschließung innerhalb der OD erfolgt oder auch Erschlie-
ßung unmittelbar an freier Strecke), ist hierüber eine öffentlich-
rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Hagen und der Stra-
ßenbauverwaltung abzuschließen. Im Übrigen verweise ich hin-
sichtlich der Erschließung auf mein Schreiben vom 20.10.2019, ins-
besondere auf die Aussagen hinsichtlich des erforderlichen Leis-
tungsfähigkeitsnachweises und notwendiger Detailpläne. 

 
- Das vorhandene Straßenbegleitgrün im Bereich der freien Strecke 

ist beizubehalten. 
 
- Grundsätzlich ist der Charakter der freien Strecke an der freien 

Strecke beizubehalten, d.h., dass die Gewerbefläche von der 
freien Strecke aus nicht frei sichtbar sein sollte und ggf. Sicht-
schutz durch Begrünung oder andere Maßnahmen zu berücksich-
tigen ist. 

- Vor dem betroffenen Gelände auf der südlichen Straßenseite ent-
lang der L 704 sowohl innerhalb, als auch außerhalb der festge-
setzten OD befindet sich ein Fußweg mit dem Zusatzzeichen 
"Radfahrer frei". Der Weg wird ab Station 1,371 weiter südlich ab-
geführt, verlässt zunächst das Straßengebiet der L 704 und kreuzt 
die L 704 dann mittels einer Unterführung bei Station 1,238. Die 

 
 
Der Hinweis, dass die Erschließung im Sinne 
des BauGB erst als gesichert angesehen 
werden kann, wenn die Erschließungsanla-
gen abschließend fertiggestellt sind, wird 
zur Kenntnis genommen.  
 
 
Die Hinweise zur Anlage der Plangebietszu-
fahrt werden zur Kenntnis genommen. Die 
Plangebietszufahrt wurde in Abstimmung mit 
dem Landesbetrieb Straßen NRW festge-
legt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Grünflächen zwischen Parkplatz und 
Straße werden in Abstimmung mit Stra-
ßen.NRW neu bepflanzt und ökologisch auf-
gewertet. 
 
Die Hinweise zur Führung der Fuß- und Rad-
wege werden zur Kenntnis genommen und 
im Rahmen der Umsetzung der Planung be-
rücksichtigt. 
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Führung für den Fuß-und Radverkehr ist auch bei Realisierung ei-
ner unmittelbaren Erschließung zur L 704 auf Dauer sicherzustel-
len und verkehrssicher zu gestalten. Wünschenswert wäre es hier 
den Weg zu verbreitern, um einen regelgerechten Rad-/Gehweg 
anzulegen. 

 
- Vor der Realisierung einer konkreten Bebauung ist die Straßenbau-

verwaltung gem. § 25 StrWG NRW am Baugenehmigungsverfahren 
zu beteiligen. 

 
Zu Ihrer Kenntnis ist dieser Mail auch ein Planauszug beigefügt, in 
dem die Grenze zwischen festgesetzter OD und freier Strecke darge-
stellt ist. Der Bereich der L 704 der zusätzlich gelb gestrichelt darge-
stellt ist, ist der Bereich der festgesetzten OD. Ich möchte explizit da-
rauf hinweisen, dass das gelbe Ortseingangsschild nicht an der OD-
Grenze steht, sondern an freier Strecke. Da es sich hierbei jedoch 
nur um ein Straßenverkehrszeichen nach StVO handelt, welches 
straßenverkehrsrechtliche Wirkung erzeugt, ändert es an den stra-
ßenrechtlichen Belangen, die im StrWG NRW definiert sind, nichts. 

 
 

 
 
 
 
 
Der Anregung, den Landesbetrieb Straßen 
NRW im Rahmen des Baugenehmigungs-
verfahrens zur beteiligen, wird gefolgt. 
 
 
 
Der Landesbetrieb als zuständiger Straßen-
baulastträger ist bereits in die Vertragswerke 
mit eingebunden. Es wird ein "Dreiecksver-
trag" bzgl. der straßen-rechtlichen Vereinba-
rung geschlossen. 
 
Den Anregungen von Straßen.NRW wird 
gefolgt. 
 
 

3. Amt für Brand- und Katastrophenschutz, 25.11.2024 

 
Folgende Inhalte wurden überprüft: 
Löschwasserversorgung: 
 
O Keine Auflagen 
X Auflagen: §14 BauO NRW 2018 
Im Zuge der verkehrsmäßigen Erschließung und Erweiterung des 
Rohrnetzes ist die Anordnung von Unterflurhydranten nach DIN EN 
14 339 NW 80 erforderlich. 
Für das Bebauungsgebiet wird eine Löschwassermenge gemäß den 
technischen Regeln des Arbeitsblattes W 405 benötigt. 
 

 
 
 
 
 
 
Die Hinweise bzgl. der erforderliche Lösch-
wassermengen und den erforderlichen Ret-
tungswegen werden zur Kenntnis genom-
men und im Rahmen des bauordnungs-
rechtlichen Genehmigungsverfahrens be-
rücksichtigt. 
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Die Lage der Hydranten ist so anzuordnen, dass ein Zustellen nicht 
möglich ist. 
O Wohngebiet 
Für ein Wohngebiet ist eine Löschwassermenge von 48m³/h für einen 
Zeitraum von 2h notwendig. 
X Gewerbegebiet 
Für ein Gewerbegebiet ist eine Löschwassermenge von 96m³/h für 
einen Zeitraum von 2h notwendig. 
O Industriegebiet 
Für ein Industriegebiet ist eine Löschwassermenge von 192m³/h für 
einen Zeitraum von 2h notwendig. 
O Hinweise: 
Zugänglichkeit der Grundstücke und baulichen Anlagen, Rettungs-
wege: 
 
O Keine Auflagen 
 
X Auflagen: 
Zugänglichkeit: 
Für die Erreichbarkeit der zu errichtenden baulichen Anlagen im  
Schadensfall sind die Vorgaben § 5 der BauO NRW 2018 „Zugänge 
und Zufahrten auf den Grundstücken“ anzuwenden. 
 
Zweiter Rettungsweg: 
GK 1-3Der zweite Rettungsweg zur Menschenrettung aus Gebäuden 
bis zur GK3 führt übernotwendige Fenster an  einer anleiterbaren 
Stelle des Hauses über tragbare Leitern der Feuerwehr. Für diese 
tragbaren Leitern sind entsprechende Aufstellflächen vorzusehen. 
 
GK 4-5 
Der zweite Rettungsweg zur Menschenrettung aus Gebäuden von der 
GK4 bis GK5 führt über notwendige Fenster an einer anleiterbaren 
Stelle des Hauses über Kraftfahrdrehleitern der Feuerwehr. 
Für diese Kraftfahrdrehleitern sind entsprechende Aufstellflächenvor-
zusehen. Gemäß § 5 der BauO NRW 2018. 
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O Hinweise: 
Sonstiges: 
 
X Keine Auflagen 
O Auflagen: 
O Hinweise: 
 
Wenn der Bebauungsplan, wie in dem Konzept / Antrag umgesetzt 
wird, sowie die Auflagen der Brandschutzdienststelle beachtet wer-
den, bestehen aus Sicht der Brandschutzdienststelle gegen die Ge-
nehmigung keine Bedenken. 
 

 
 
 
 
 
Die Hinweise werden an den Vorhabenträ-
ger weitergeleitet. 
 
Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 

8. Stadt Hagen, Umweltamt, 18.12.2024 

 
Gegen den B-Plan bestehen grundsätzlich keine Bedenken.  
 
Von Seiten der unteren Naturschutzbehörde bestehen bei Beachtung 
und Umsetzung der nachfolgenden Hinweise keine grundsätzlichen 
Bedenken gegen das Vorhaben.  
 
Die externe Kompensation (Ökopunkte) muss im B-Plan textlich und 
kartographisch beschrieben und festgesetzt werden. Eine Erwähnung 
in den Anlagen zum B-Plan ist nicht ausreichend.  
 
Baumpflegesatzung  -  Folgende Bäume innerhalb von Bebauungs-
plänen fallen unter die Baumpflegesatzung der Stadt Hagen: 
 
1. Festgesetzte Bäume (unabhängig von Stammumfang oder  Abstän-

den) 

2. Bäume in Grünflächen mit der Festsetzung Baumpflanzungen (un-
abhängig von Stammumfang und Abständen) 

3. Bäume in Grünflächen ohne Festsetzung Baumpflanzungen (dann 
abhängig von Stammumfang und Abständen). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregung, die externen Kompensations-
maßnahmen im Bebauungsplan textlich und 
kartographisch festzusetzen, wird dahinge-
hend berücksichtigt, dass die Umsetzung der 
entsprechenden Maßnahmen in den Durch-
führungsvertrag aufgenommen und so pla-
nungsrechtlich gesichert werden. 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise zur Berücksichtigung des Be-
bauungsplanes bzw. der 
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Sollen Bäume vor Satzungsbeschluss des hier betrachteten B-Plans 
gefällt werden, sind die Bäume anhand des aktuell gültigen B-Plans 
zu betrachten und die Baumpflegesatzung muss im Rahmen des B-
Planverfahrens abgearbeitet werden. 
 
Sollen Bäume nach Satzungsbeschluss des hier betrachteten B-
Plans, aber vor Beantragung einer Baugenehmigung gefällt werden, 
so sind die Fällungen im Rahmen der Baumpflegesatzung vorab direkt 
mit der unteren Naturschutzbehörde, Hr. Przybyla abzuhandeln. 
 
Die Untere Bodenschutzbehörde hat folgende Anmerkungen: 
 
1. Die Auswertung des Altlastenverdachtsflächenkatasters hat erge-

ben, dass im Bereich o.g. Planung an der Haßleyer Str. derzeit 
keine Altlasten oder schädlichen Bodenveränderungen bekannt 
sind. Eine Kennzeichnung ist daher nicht erforderlich. 

2.Nach dem Baugrundgutachten von 2019 sind auf der Fläche Anfül-
lungen vorhanden mit möglicherweise lokal auftretenden Verunrei-
nigung. Die Auffüllungen sind als Baugrund nicht bzw. nur bedingt 
geeignet. Ob die anfallenden Aushubmaterialien auf dem Grund-
stück wiederverwertet werden können (z.B. als Gebäudehinterfül-
lung), kann erst nach Vorlagen entsprechender Untersuchungen 
gem. Ersatzbaustoffverordnung (EBV) beurteilt werden. Die UBB 
behält sich vor, im Bauverfahren ein entsprechendes Bodenkonzept 
zu fordern.  

3.Zum Schutz des Bodens sind bei der Planung und Durchführung die 
Vorgaben der DIN 19639 sowie die DIN 19731 -Verwertung von Bo-
denmaterial-und die DIN 18915 -Vegetationstechniken im Land-
schaftsbau-Bodenarbeiten-zu beachten.  

 
Folgende Hinweise sollten in den B-Plan aufgenommen werden: 
 
1. Für den B-Plan gilt, dass nach § 4 Abs. 1 Bundesbodenschutzge-

setz (BBodSchG) in Verbindung mit § 7 BbodSchG sich jeder so zu 

Baumpflegesatzung im Falle der Beseitigung 
von bestehenden Bäumen werden zur 
Kenntnis genommen. Die durch die Planung 
betroffenen Baumstandorte wurden im Rah-
men des landschaftspflegerischen Begleit-
planes dargestellt und entsprechende Er-
satzpflanzungen festgelegt.  
 
Den Anregungen wurde gefolgt. 
 
 
 
Der Hinweis, dass keine Altlasten oder 
schädlichen Bodenveränderungen im Plan-
gebiet bekannt sind, wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
Der Hinweis auf möglicherweise auftretende 
Verunreinigungen innerhalb der im Plange-
biet vorhandenen Auffüllungen und die ggf. 
eingeschränkte Eignung der Auffüllungen als 
Baugrund wird zur Kenntnis genommen. 
Der Hinweis, dass im Rahmen der Umset-
zung der Planung ggf. ein Bodenkonzept er-
forderlich wird, wird zur Kenntnis genom-
men. Eine orientierende Baugrunduntersu-
chung liegt bereits vor. 
 
Der Hinweis auf die zum Schutz des Bodens 
im Rahmen der Planumsetzung zu berück-
sichtigenden DIN-Normen wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

X 
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verhalten hat, dass schädliche Bodenveränderungen nicht hervor-
gerufen werden. 

2. Nach § 1 Landesbodenschutzgesetz (LbodSchG) soll mit Grund 
und Boden sparsam und schonend umgegangen werden, dabei 
sind Bodenversiegelungen auf das not-wendigste Maß zu begren-
zen. Ist das nicht möglich, sind entsprechende Ausgleichsmaßna-
hen vor Ort vorzusehen (z.B. Fassadenbegrünung, Gründächer…) 

3. Sollten Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Altlast oder schädli-
chen Bodenveränderung auf dem Gelände festgestellt werden, so 
ist die Untere Bodenschutzbehörde gemäß § 2 Abs. 1 Landesbo-
denschutzgesetz NRW unverzüglich zu verständigen. In diesem 
Fall behält sich die Untere Bodenschutzbehörde weitere Auflagen 
vor. 

4. Mutterboden ist in einen nutzbaren Zustand zu erhalten und vor 
Vernichtung oder Vergeudung zu schützen. Ein ggf. erforderlicher 
Massenausgleich hat möglichst innerhalb des Baugebietes zu erfol-
gen.  

 
Der Anschluss der Raumwärmeversorgung an das in diesem Bereich 
vorhandene Fernwärmenetzgebiet Emst ist vorzusehen. 
 
 
Zu den vertretenden Belangen (gewerbliche Immissionen) wird Stel-
lunggenommen. 
 
Das Schallgutachten ist in Bezug auf die von hier zu vertretenden Be-
langen nachvollziehbar und plausibel, jedoch wurden einige immissi-
onsschutzrechtliche Aspekte nicht berücksichtigt. 
 
In dem Schallgutachten werden die Einzelhandelseinrichtungen, wel-
che sich im Westen des Plangebietsbefinden, nicht als relevante Vor-
belastung berücksichtigt. Dabei wirft die Verlagerung des Vollsorti-
menters, vom bisherigen Standort an der Karl-Ernst-Osthaus-Straße 
90 in das Plangebiet, einen potentiellen immissionsschutzrechtlichen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregung die unter der Nr. 1-4 genann-
ten Hinweise werden in die Planurkunde des 
Bebauungsplanes aufgenommen. 
 
 
 
Den Anregungen wird gefolgt. 
 
 
Der Hinweis auf den erforderlichen An-
schluss der Raumwärmeversorgung an das 
Fernwärmenetz in Emst wird zur Kenntnis 
genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
Im Rahmen der schalltechnischen Untersu-
chung wurden die Auswirkungen der beste-
henden Handelsnutzungen auf die verschie-
denen Immissionsorte geprüft. Im Ergebnis 
wurde festgestellt, dass die Nutzung der 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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Konflikt auf. An dem bisherigen baugenehmigten Standort des REWE-
Marktes, besteht die prinzipielle Möglichkeit einer Nachnutzung. Da-
her ist der Standort Karl-Ernst-Osthaus-Straße 90 voll-umfänglich als 
Vorbelastung zu berücksichtigen. Alternativ muss der Eigentümer der 
Gewerbeimmobilie auf die bestehende Baugenehmigung verzichten 
und die Verzichtserklärung vorlegen. 
 
 
 
 
 
Im Schallgutachten ist das „Worst Case“ Szenario zu betrachten, da-
her ist das Zusammentreffen eines Feuerwehreinsatzes und die 
nächtliche Anlieferung zu berücksichtigen. 
 
 
 
In Bezug auf die Überschreitung der Immissionsrichtwerte um 1 dB(A) 
an dem maßgeblichen Immissionsort, muss dauerhaft sichergestellt 
sein, dass die Überschreitung nicht mehr als 1 dB(A)beträgt. Das be-
deutet, dass die Baugenehmigungsinhaber*innen aller betrieblichen 
Nutzungen, die auf die maßgeblichen Immissionspunkte einwirken, 
unwiderruflich auf zukünftige lärmrelevante Änderungen verzichten 
müssen. Die Verzichtserklärungen sind dabei vorzulegen. 
 
Zudem sind schutzbedürftige Räume (z.B.: Büronutzungen) innerhalb 
des Plangebiets zu betrachten. Diesem Aspekt wurde in dem vorlie-
genden Schallgutachten keine Rechnung getragen. 
 

bestehenden Handelsimmobile schalltech-
nisch für die Lärmbelastung im Bereich der 
Immissionsorte nicht relevant ist und von da-
her nicht berücksichtigt wurde. 
 
Den Bedenken hinsichtlich der Nichtberück-
sichtigung des bisherigen Standorts an der 
Karl-Osthaus-Straße als Vorbelastung im 
Rahmen des Schallgutachtens wird nicht 
gefolgt. 
 
Die Anregung, im Schallgutachten als 
„Worst-Case” das Zusammentreffen eines 
Feuerwehreinsatzes und der nächtlichen An-
lieferung zu betrachten, wurde berücksich-
tigt. 
 
Der Hinweis, auf die im Rahmen des Bauge-
nehmigungsverfahrens vorzulegenden Ver-
zichtserklärungen seitens des Vorhabenträ-
gers bzgl. späterer lärmrelevanter Änderun-
gen am Vorhaben, die auf die maßgeblichen 
Immissionsorte einwirken, wird zur Kennt-
nis genommen. 
 
Im Rahmen des konkreten Vorhabens sind 
zur Haßleyer Straße keine schutzbedürftigen 
Räume wie etwa Büros vorgesehen. Insofern 
sind Festsetzungen hierzu entbehrlich. 

9. WBH, 28.11.2024 

Gegen den Bebauungsplan bestehen aus Sicht des WBH grundsätz-
lich keine Bedenken.  
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In der Begründung Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6/19 
(692) „Sondergebiet Einzelhandel Haßleyer Straße“ bitte ich um fol-
gende Anpassungen:  
 
Im Kapitel 6.2, Seite 25 ist bitte der 4. Absatz wie folgt zu ergänzen:  
 
Das anfallende Regenwasser der befestigten Flächen wird über Stra-
ßeneinläufe und Entwässerungsrinnen in einer privaten Rückhaltung 
gesammelt und gedrosselt in die öffentliche Mischwasserkanalisatin 
in der Haßleyer Straße eingeleitet. Das Volumen der Rückhaltung ist 
auf ein 5-jährliches Niederschlagsereignis auszulegen. Die Drossel-
wassermenge beträgt 10 l/s.  
 
Aus Sicht des WBH ist es wichtig, dass die Planer von Anfang an alle 
notwendigen Einschränkungen kennen. Diese sind in der Begründung 
zum Bebauungsplan Nr. 6/19 (692) „Sondergebiet Einzelhandel Haß-
leyer Straße“ nicht ausreichend berücksichtigt. Daher möchte ich Sie 
bitten die Textbausteine zum Thema Überflutungsschutz im An-
schluss an Kapitel 6.2 „Abwasserbeseitigung“ gem. Anlage 1, Seite 1 
zu ergänzen. Diese sind in einem neuen Unterverzeichnis 6.3 „Über-
flutungsschutz“ einzufügen.  
 
Außerdem möchte ich darum bitten die textlichen Hinweise im B-Plan 
zum Thema Überflutungsschutz durch die aktuellen Hinweise aus An-
lage 1, Seite 2 (textliche Hinweise) zu ersetzen und die Maßnahmen 
zum Überflutungsschutz (§ 9 (1) Nr. 16c BauGB) als textliche Festset-
zung gem. Anlage 1, Seite 2 im B-Plan zu berücksichtigen. 
 
In der Begründung Teil A, Teiländerung Nr. 108 Flächennutzungsplan 
bitte ich um folgende Anpassungen:  
 
Im Kapitel 5.2, Seite 13 ist bitte der 3. Absatz wie folgt zu ergänzen:  
 
Das anfallende Regenwasser der befestigten Flächen wird über Stra-
ßeneinläufe und Entwässerungsrinnen in einer privaten Rückhaltung 
gesammelt und gedrosselt in die öffentliche Mischwasserkanalisatin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregung, die Begründung um die ge-
nannten Textbausteine zu ergänzen, wird 
berücksichtigt. 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
 
 
 
Die Anregung, die textlichen Hinweise in der 
Planzeichnung um die genannten Textbau-
steine zu ergänzen, wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregung, die Begründung des Flä-
chennutzungsplanes zu ergänzen, wird be-
rücksichtigt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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in der Haßleyer Straße eingeleitet. Das Volumen der Rückhaltung ist 
auf ein 5-jährliches Niederschlagsereignis auszulegen. Die Drossel-
wassermenge beträgt 10 l/s.  
 
Auch hier sind die die Textbausteine zum Thema Überflutungsschutz 
im Anschluss an Kapitel 5.2 „Abwasserbeseitigung“ gem. Anlage 2, 
Seite 1 in einem neuen Unterverzeichnis 5.3 „Überflutungsschutz“ ein-
zufügen.  
  

 
 
 
 
 
 
Den Anregungen wird gefolgt. 
 

 
 
 
 
 

X 

 
 
Bearbeitet im Auftrag der Stadt Hagen 
Coesfeld, im Januar 2025/April 2025 
 
 
WOLTERS PARTNER 
Stadtplaner GmbH 
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Rewe Supermarkt Haßleyer Straße
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr.6/19 (692)
FNP - Teiländerung Nr.108

Sehr geehrte Frau David,
Sehr geehrte Damen und Herren,

zu o.a. Vorhaben/Bebauungsplan nehmen ich wie folgt Stellung:

1. 
Verstoß gegen das Entwicklungsgebot

Der Bebauungspan verstößt gegen das Entwicklungsgebot. Der bisherige Flächennutzungsplan
sieht die geplante Nutzung nicht vor.

Für die gleichzeitige Änderung des Flächennutzungplans sind die Gründe nicht ersichtlich. Hier
hat man sich durch die vorzeitige Veräußerung an den Investor hinsichtlich der Planung schon
festgelegt und versucht nun im Nachhinein, es passend zu machen. 

Im Übrigen wurde die Wohnbevölkerung bis heute nicht ordnungsgemäß einbezogen. Die
angebliche Anhörung erfolgte ohne Ankündigung zur Unzeit in einem anderen Stadtteil.
Deshalb wurde wohl auch nur ein sehr kleiner Raum dafür genutzt. Hier war kein Widerspruch
zu erwarten. Die Verantwortlichen müssen sich daher auch nicht wundern, warum „bis heute
keine Stellungnahmen eingegangen sind“. Wie wenig Wert die Stadt auf die Meinung der
Mitbürger legt zeigt sich auch darin, dass nun erst durch den Zeitungsartikel vom 10.12.2024
der Bürger davon Kenntnis erlangte, dass der Bebauungsplan bereits seit dem 18.11.2024 im
Rathaus ausliegt und nur noch rechtswirksam bis zum 18.12.2024 dazu vorgetragen werden
könne. Es hätte hier wenigstens ein Zeitungsartikel dazu erfolgen, wenn nicht die Anwohner
des Plankomplexes persönlich informiert werden müssen. Schließlich kann nicht erwartet
werden, dass sich der Bürger täglich im Rathaus über bevorstehende Projekte informiert.

Hätte man die Wohnbevölkerung miteinbeziehen wollen, um sich mit ihren Argumenten
ernsthaft auseinander zu setzen, hätte man sich eine größere Räumlichkeit in Emst suchen
müssen. 

2.
Eingriff in den Naturschutz

Das Planvorhaben sieht vor, eine sehr große Hecken- und Baumfläche (38 Bäume)
abzutragen. Hier leben wichtige geschützte Tierarten wie z.B. Singvögel.  Diese für uns
wichtigen Tiere werden sich selbst bei einer - teilweisen -  Neubepflanzung nicht wieder
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und Bauordnung
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ansiedeln.
Der Bereich wird im Herbst zudem als Sammel-Platz von Staren (Zugvögel) genutzt.

Die für die Artenschutzprüfung der Stufe 1 erforderliche Bestandserfassung erfolgte 2019 und
ist nach 5 Jahren nicht mehr zeitgemäß. Artenschutzrechtliche Konflikte wurden nicht
hinreichend betrachtet. Die dortigen Annahmen sind rein spekulativ.

3.
Verstoß gegen Art.14 und
letztlich ist auch die Verhältnismäßigkeit nicht gewahrt

Sicher entspricht es nicht städtebaulich korrekter Planung eine Bäckerei nebst Cafe in den
Vollsortimenter mit einzubeziehen, wenn nebenan eine alteingesessene Bäckerei/Cafe existiert.
Dies ist weder notwendig noch geboten. Eine Vesorgungslücke besteht insofern nicht. Vielmehr
wird ohne Not in die Existenz des Mieters Borggräfe und unser  Eigentum eingriffen. 

Der bestehende Komplex wurde auch nicht in die Verträglichkeitsanalyse einbezogen.

Vollsortimenter/Drogerie

Bis heute ist nicht konkret dargelegt, warum und warum an der geplanten Stelle ein
Vollsortimenter/Drogerie notwendig ist. Die Verträglichkeitsanalyse läßt dies nicht erkennen.

Die Grundversorgung ist durch die bestehenden Objekte hinreichend geregelt.

Die Örtlichkeit ist willkürlich gewählt. Es kann kein Argument sein, eine Fläche allein deshalb zu
wählen, weil hier eine entsprechend großer Raum zur Verfügung steht.

Der Standort mitten in einer Bebauung und im Naturschutz ist gesetzwidrig.

4. 
Eklatanter Verstoß gegen das Gebot der Rücksichtnahme

Die Interessen der Wohnbevölkerung werden mißachtet. Der geplante Lärmschutzwall ist nicht
nur unzureichend sondern auch eine häßliche Barriere, die die vorhandene Siedlungsstruktur
zerstört statt zu harmonisieren. Das bisher gedeihliche Miteinander zwischen Wohnen und
Ladengeschäften wird durch den massiven Baukörper mit seinen immissionsträchtigen
Auswirkungen jäh zerstört.

Das Lärmgutachten vom 16.07.2024 sieht eine Berücksichtigung der Anwohner des
betroffenen Komplexes der benachbarten Ladenzeile Borggräfe nicht vor. Dort
wohnen in der oberen Etage Familien, die durch die Immissionen der geplanten Anlage
stark beeinträchtigt werden. Sie sind in das Gutachten Normec 7.1 aber gar nicht
mit einbezogen. 

Bislang herrscht in dem gesamten Wohnbereich um den geplanten Komplex absolute Ruhe.
Die Bürger finden hier Entspannung und nächtlichen Schlaf.

Das beabsichtigte Vorhaben lässt eine hinreichende Auseinandersetzung mit dem nächtlichen
Ruhegebot vermissen. Die momentanen Öffnungszeiten gehen von 6 -18 Uhr. Ein störender
Anlieferverkehr ist nicht vorhanden. Das Planobjekt soll bis 22 Uhr betrieben werden. Dies wird
nicht nur eine starke Geräuschentwicklung bis 22 Uhr, sondern auch nach 22 Uhr mit sich
bringen.  Die Zuwege vor den Häusern Gerhart-Hauptmann-Str. 1A und IP01-03 werden von
der Laufkundschaft des neuen Marktes lautstark auch vor den geplanten Lärmschutzwänden
genutzt werden. Zudem sind auch die Bewohner der Gerhart-Hauptmann-Str.1a davon stark
betroffen.

Darüber hinaus ist auch verstärkt mit Abfällen auf Gehwegen und privaten Flächen



(Gärten/Hauswegen) zu rechnen. Dies wird zu einer unzumutbaren Belastung der Anwohner
führen.

Auswirkungen auf die bestehende Ladenzeile Borggräfe

Entgegen der Darstellung im Zeitungsartikel vom 10.12.2024 ist die Stadt nicht mit uns und
wohl auch nicht mit dem benachbarten Eigentümer des bestehenden Rewe-Komplexes im
Gespräch. 

Die Stadt kommt heute bereits ihrer Verpflichtung nicht nach, den städtischen Bereich an der
Gerhart-Hauptmann-Str.1a zu pflegen. Es ist daher davon auszugehen, dass der dortige
Bereich noch stärker verschmutzt.

5.
FNP Teiländerung Nr.108

Die Änderung bezieht unser Grundstück mit ein. Hierzu wurden wir zu keiner Zeit gehört, erst
recht nicht unsere Zustimmung eingeholt. Allein aus diesem Grunde ist die Teiländerung
bereits rechtswidrig. Weiterer Vortrag bleibt uns vorbehalten.

6.
Entwässerungskonzept

Die Versiegelung der jetzigen Bodenfläche durch das Bauvorhaben führt zu einer deutlichen
Verstärkung des Niederschlagswasser. Dieses kann nicht durch geplante noch dazu
zeitintensive Dachbegrünungen abgefangen werden und führt zu einer Belastung des
bestehenden Ladenkomplexes. Tief Bernd hat gerade an dieser Stelle gezeigt, dass die Grün-
Fläche unversiegelt Bestand haben muss. Das öffentliche Kanalsystem ist bereits jetzt bei
Starkregen völlig überlastet. Versiegelt man nun noch die gesamte Plan-Fläche, wird dies zu
Überschwemmungen führen. 

Freundlich grüßt Sie
Sabine Busche



Stellungnahme
Stellungnehmer: Anonym

Eingegangen am: 15.12.2024

Verfahren: Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6/19 (692) Sondergebiet Einzelhandel Haßleyer
Straße und FNP-Teiländerung Nr. 108

StN-ID: 1036030

Gliederungspunkt: Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6/19 (692) Sondergebiet Einzelhandel Haßleyer
Straße und FNP-Teiländerung Nr. 108

Bissher ist emst seit Jahren ohne eine Drogerie ausgekommen und auch der rewe hat immer ausgereicht. Da
aldi am wasserlosental ohne Schwierigkeiten auch erreichbar ist.

Der Platz wo nun gebaut werden soll ist noch ein teil der naturbelassenen Bereiche die grade emst auszeichnet,
sowie das noch ein nicht komplett zugrbauter Platz ist. 

Der Bolzplatz wird von vielen Kindern genutzt und der steinplatz viel von älteren genutzt wird um spiele zu
spielen ,sowie der Bereich viel von Hundebesitzer genutzt wird. 

Es war schon schade genug als damals der spielplatz dort abgerissen wurde und darauf nichts neues kam. 

Der Bolzplatz 500m weiter (elmenhorststr) wurde auch bereits abgerissen. 

Es wird auf emst immer mehr abgerissen und dafür sachen gebaut die bissher nicht vermisst wurden.

Auf der anderen Seite genau gegenüber wird nun ja auch weiter im Bereich Fußballplatz angebaut wo auch
wieder Grünfläche weichen muss. 

Das gleiche ein Stück weiter wo ein ?möbelgeschäft? gebaut werden sollte wo eine Einfahrt gebaut wurde und
das ganze seit dem nicht weitergeführt wurde. 

Der alte Fußballplatz steht meines Wissens nach immernoch so wie es zuletzt war. Wo auch Gerüchte da sind
das dort auch ein geschäftekomplex erstehen soll.

Fazit ich würde sagen das es eine schon sehr lange geplante Sache ist die immer wieder aufgenommen wird
diese aber nicht benötigt wird. Sondern nur ein weiterer Luxus ist der dafür sorgt das die Bürger mehr Geld
ausgeben und die stadt selber auch wieder mehr einnehmen können durch verschiedene Faktoren. 

Daher würde ich persönlich mich direkt gegen das Vorhaben einsetzen um "alte Werte " zu erhalten. 



Stellungnahme
       Stellungnehmer:

Eingegangen am: 18.12.2024
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Gliederungspunkt: Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6/19 (692) Sondergebiet Einzelhandel Haßleyer
Straße und FNP-Teiländerung Nr. 108

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 04.04.2019 hat der Rat der Stadt Hagen das Radverkehrskonzept- Endbericht vom Oktober 2018-
beschlossen. In den Abschnitten 5.2.1 „Generelle Zielsetzungen“ wird detailliert auf verschiedene Thematik
eingegangen. Der Rat hat sich insbesondere verpflichtet den Ausbau der Infrastrukturen für den Radverkehr
voran zu treiben, Radfahrer möglichst frei von Umwegen an ihr Ziel zu bringen, die Verkehrssicherheit zu
erhöhen, die Infrastrukturen an die Anforderungen [...] anzupassen und eine Trennung vom Fußverkehr einer
gemeinsamen Führung vorzuziehen und die Regelbreiten der ERA 2010 [...] bei Neu-, Umbau anzusetzen. 

In dem Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6/19 (692) Sondergebiet Einzelhandel Haßleyer Straße und
FNP-Teiländerung Nr. 108 und der mitgeltenden Unterlagen findet der Radverkehr hingegen keine oder nur sehr
mangelhafte planungsrechtliche Berücksichtigung und Steuerung.

Hierzu bitte ich um Beantwortung der folgenden Fragestellungen:

Wie wird der Radfahrer in dem Planungskonzept als gleichwertigen Verkehrsteilnehmer gewürdigt?
Wie wird das Fahrrad in der Planung berücksichtigt?
Wie wird das Planungsgebiet für Radfahrer aus den Nebenstraßen aus dem Wohngebiet bestmöglich
erschlossen und wie werden die Bedürfnisse der Radfahrer gewürdigt?
Wo wird der Radfahrer vom Kfz-Verkehr und Fußgängern separiert?
Wie wird der Radverkehr priorisiert um sicher, und auf kurzem Weg den Planungsgebiet (hier zukünftige
Haupteingang vom Einzelhandel) zu erreichen?
Wie wird die Netzlücke vom Kreuzungsbereich der Karl-Ernst-Osthaus-Straße bis/vom Fuß/Radweg nach
Haßley geschlossen?
Wie erfolgt eine verkehrssichere Querung im Zu- und Abfahrtsbereich für den Radverkehr?

Der Radverkehr und seine Infrastruktur ist für dieses Bauvorhaben in geeigneter Weise planungsrechtlich zu
steuern und zu sichern.  Dies betrifft in dem vorliegenden Fall, insb. aber nicht abschließend die Ausarbeitung
und Stellungnahme zu folgenden planungsrechtlichen Maßnahmenvorschlägen:

eine sichere Radverkehrsführung und sichere Verkehrsinfrastruktur entlang der Haßleyer Str., u.a.
bestehend aus

Umwandlung der Standstreifen in einen Radweg mit Einrichtungsführung (mind. auf Höhe der
Kreuzungsbereich Karl-Ernst-Osthaus-Straße bis zum Fuß/Radweg nach Haßley)
Fahrradfreundliche Kreuzungslösungen, verkehrssichere Gestaltung des Zu- und Abfahrtberiech,
hier insb. Herstellung einer Radwegüberfahrt im Bereich der Zu- und Abfahrt (hier z.B. hergestellt
unter Berücksichtigung einer Kombination aus Teilaufplasterung des Einmündungsbereichs
(Radwegüberfahrt) und einer Furt, die um rund 5 m (PKW-Länge) abgesetzt ist)
Herstellung der Sichtbeziehungen für den Fuß- und Radverkehr
Sichere Überleitung des Radverkehrs auf den benutzerpflichten gemeinsamen Fuß- und Radweg
(nach Haßley)

Herstellung von Radabstellanlagen und ihre zugehörige Infrastruktur auf dem Gelände. Dies betrifft insb.



           

die Herstellung von Radabstellanlagen nach Stellplatz VO NRW für Fahrräder in einer ausreichenden
Anzahl und Größe, sowie in geeigneter Beschaffenheit (inkl. Lastenradstellplatz, Stellplatz für Fahrräder
mit Gepäckstaschen, Stellplatz Fahrräder mit Kinderanhängern)
sichere Erschließung des Geländes für Fahrräder von der rückseitigen Seite (z.B. von der Gerhardt-
Hauptmann-Straße)

Konkreten Maßnahmen sind hierfür im Bebauungsplan Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6/19
(692) festzusetzen. Es ist auf Grundlage der o.g. Beschlüsse und Zielsetzungen des Rat der Stadt Hagen
zur Förderung des Radverkehrs zu begründen aus welchen Gründen die genannten
Maßnahmenvorschläge planerisch, operativ oder finanziell bisher keine Berücksichtigung gefunden
haben oder bisher nicht im Bebauungsplan Nr. 6/19 (692) festgesetzt sind.

Mit freundlichen Grüßen,











Stellungnahme
Stellungnehmer: Anonym

Eingegangen am: 18.12.2024
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Straße und FNP-Teiländerung Nr. 108

Guten Tag,

im Anhang finden Sie die Stellungnahme des VCD-Hagen-MK,

MfG Udo Pfeiffer

Anhänge

Stellungnahme zu dem neuen REWE-Marke.pdf
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Das Projekt dient der Nahversorgung und sollte von allen Verkehrsteilnehmern auf 
kurzen und sicheren Wegen erreichbar sein. Die Planung beschäftigt sich aber 
hauptsächlich mit dem motorisierten Individualverkehr. PKWs fahren von der Haßleyer 
Straße aus von vorne auf das Gebäude zu, während zu Fuß-Gehende und 
Radfahrende sich von hinten bzw. von der Seite nähern und dann um das Gebäude 
herum gehen müssen. Die nächstgelegenen ÖPNV-Haltestellen sind ein Stück entfernt 
und die Wege zum Markt unklar. Die Verkehrsführung für die Autofahrer wird 
ausführlich erläutert, während dies für die anderen Verkehrsteilnehmer nicht geschieht. 
Es ist nicht ersichtlich, ob die Fußwege breit genug, barrierefrei und vom anderen 
Verkehr abgetrennt sind und ob es sich um gemeinsame Fuß- und Radwege handelt. 
Offensichtlich gibt es auch keinen separaten Zugang auf dem Gelände für zu Fuß-
Gehende und Radfahrende, sondern sie müssen über die Parkfläche der Autos gehen. 
Während eine sehr große – aus unserer Sicht zu große - Anzahl von Parkplätzen 
geplant sind, sollen für Fahrräder anscheinend Stellplätze im Umfang von nur 2 
Autoplätzen vorgesehen werden. Das ist definitiv zu wenig Platz, insbesondere wenn 
man an Satteltaschen und Lastenfahrräder denkt. Bei den Fahrradplätzen wird auch 
nicht erläutert, wie ein sicheres und gegen Regen geschütztes Abstellen erreicht 
werden soll.  
Im Sinne einer notwendigen und im Masterplan „Nachhaltige Mobilität“ angestrebten 
Verkehrswende ist eine modifizierte Planung nötig, die sich nicht fast ausschließlich an 
den Bedürfnissen des motorisierten Individualverkehrs ausrichtet, sondern alle 
Verkehrsteilnehmer im Blick hat. 
 
Mfg Udo Pfeiffer 
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                                                        18.12.24

Betr. Neubau eines Vollsortimenter Emst

Bezug: Stellungnahme zum „Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6/19 (692) Sondergebiet
Einzelhandel Haßleyer Straße und FNP-Teiländerung Nr. 108“

Hagen hat 2019 den Klimanotstand ausgerufen. Bundespolitisch besteht das Ziel, den Gebäudebestand bis
2045 klimaneutral auszurichten. Die Notwendigkeit in allen Bereichen zu handeln ist sehr vielen Menschen
bewusst. Bei der Planung des neuen Vollsortimenters für Emst fordern wir Sie vom Klimabündnis Hagen auf,
dieses in Ihren Planungen für den Neubau zu berücksichtigen und umzusetzen. Die Zeit ist knapp bis 2045! Ein
heute gebautes Gebäude ist 2045 nur 20 Jahre alt und wird zu den moderneren Exemplaren im Gesamtbestand
zählen. Maximal ambitionierte Klima- und Umweltstan-dards sind daher Pflicht. 

Zu dem oben genannten Bebauungsplan nehmen wir wie folgt Stellung: 

Zum BAUKÖRPER 

Bei dem geplanten Objekt handelt es sich um einen Nahversorger. Die Erschließung und der gesamte
Baukörper sind dem Quartier aber abgewandt und damit „vom Auto her gedacht". Das ist eine sehr
grundsätzliche Kritik!

Im Vorhaben- und Erschließungsplan bzw. Durchführungsvertrag zum Bebauungsplan sollen unbedingt
festgelegt werden: 

Fassadengestaltung: Begrünung oder Besatz mit PV-Modulen 

Baumaterialien: besten Dämmwerte und Einsatz von nachhaltigen wiederverwendbaren
Materialien 

Dachbegrünung: Die vorgegebene Substratstärke von 10cm erscheint angesichts anderer jüngst
verabschiedeter B-Pläne (z.B. Nr. 7/20 (702) Wohnbebauung Buschstraße mit 20cm
Substratstärke) wenig ambitioniert. 

Eine klimaneutrale Energieversorgung - insbesondere mit Blick auf die anstehende kommunale

https://beteiligung.nrw.de/portal/hagen/beteiligung/themen/1010328
https://beteiligung.nrw.de/portal/hagen/beteiligung/themen/1010328


Wärmeplanung.

Da die unmittelbare Erlebbarkeit des begrünten Baukörpers aufgrund der hohen Einzäunung, der
Notausgänge und der nötigen Dachaufbauten ohnehin stark reduziert sein wird (negative visuelle
Wirkung), fordern wir zusätzlich zum geplanten Gründach eine höhere Ausnutzung für PV-Module,
mindestens auf dem Niveau der BauO NRW. Der Entwurf der Begründung zum B-Plan überzeugt
uns in diesem Punkt nicht. Denn die geplanten Festsetzungen zum Gründach aus klimatischen
Gründen lassen sich auch mit einer Erfüllung der Solarpflicht baulich-technisch umsetzen. Wir
sehen hier eine mindestens klimaneutrale Energieversorgung mit on-site Erzeugung, die ggf. sogar
überschüssige Energie ins Quartier abgeben kann.

Zu ENERGIE: 

Strom aus Photovoltaik sollte auch über den Parkflächen und Schallschutzwänden errichtet
werden, wie es u.a. die Bauordnung NRW seit 1.1.2024 vorsieht (30% der Dachfläche).

Nach 3.2.5: Solarenergienutzung auf Dachflächen (Begründung) soll PV-Module nur auf einem
kleinen Teil des Daches installiert werden. Die Begründung dazu (Nutzung als Gründach) ist nicht
nachvollziehbar und setzt falsche Prioritäten. Denn 

Photovoltaiknutzung auf Gründachflächen sind sehr gut möglich und ergänzen sich (Module
bleiben bei starker Einstrahlung kühler und Gründach wird geschont). 

Damit der Charakter des Gründaches nicht vollständig beeinträchtigt wird, könnte dies nur in
Teilbereichen vorgesehen werden (allerdings deutlich flächiger als es der Entwurf vorsieht).

Auch wäre es möglich, grüne PV-Module zu verwenden (siehe z.B.https://
www.futurasun.com/de/silk-nova-green/ )

Ergänzend und Ersatzweise sollte die Lärmschutzwand ab einer bestimmten Höhe mit
Modulen besetzt werden. 

Auch ließen sich überdachte Teilbereiche des Parkplatzes (trotz der neugepflanzten Bäume)
gut verwenden. 

Zum Verkehr (Bezug Begründung B-Plan und Verkehrsgutachten): 

Der gesamte Entwurf öffnet sich zur Haßleyer Straße und wendet sich vom Wohngebiet ab! Sieht
so eine integrierte Stadtplanung aus?

Die Verkehrsplanung stellt den PKW Verkehr eindeutig in den Vordergrund. Die Zuwegung von der
Landstrasse dafür wird großzügig umgebaut. Es ist nur von PKW- und Lieferverkehr die Rede.
Fuß- und Radverkehr kommen kaum vor.

Auf S. 10 Verkehrsgutachten wird auf der Käuferseite eine MIV von 80 % und ein PKW-
Besetzungsgrad von 1,2 angenommen. Gerechnet wird dann mit 70% MIV und Besetzungsgrad
von 1,3 Personen,

Man kann den Eindruck haben, dass die Zahlen so gewählt wurden, dass zum Schluss ein
Verkehrsaufkommen von 1000 PKW/Tag herauskommt. 

In jedem Fall ist der MIV-Anteil zu hoch angesetzt. Denn schließlich will die Stadt Hagen hier ein
Nahversorgungszentrum errichten und den Modal-Split deutlich Richtung ÖPNV und Rad-/
Fußverkehr verändern. 

Wer (zu viele) PKW-Stellplätze sät, wird MIV ernten. (frei nach Daniel Goeudevert)

https://www.futurasun.com/de/silk-nova-green/
https://www.futurasun.com/de/silk-nova-green/


Die Qualität für Fuß- und Radfahrende muss erhöht werden.

Die Versiegelung der Flächen muss begrenzt werden. (siehe Hagener Klimaanpassungsstrategie)
Daher bitte hier Festsetzungen für den B-Plan prüfen, die versickerfähiges Material vorgeben. 

Zum ÖPNV

Der öffentliche Personennahverkehr muss in einem fortschrittlichen Konzept eine wichtige Rolle
übernehmen. Daher stellen sich uns die folgenden Fragen: 

Gibt es für Nutzer*innen des öffentlichen Verkehrs Bushaltestellen direkt vor dem
Einkaufszentrum? Oder müssen diese Personen erst 300m von der Bushaltestelle in der
Karl Ernst Osthausstrasse mit mehreren Straßenüberquerungen laufen? 

Wie wird die Zuwegung von dort gestaltet? Es sieht in den Zeichnungen so aus, als wären
dies unzureichend. 

Wenn die Bürger*innen von der Bushaltestelle kommen und über die Haßleyerstr. gehen
wollen, wie breit ist dort der Bürgersteig? Wird der Radverkehr auch über diesen Bürgersteig
geführt? Beide sollten getrennt voneinander geführt werden.

Zu Radfahrer*innen und Fußgänger*innen

Dasselbe gilt für den Fuß- und Radverkehr. Die Fragen dazu lauten: 

Wie großzügig sind die Zugänge für Fußgänger*innen zum Gelände geplant?

Wie ist der Radweg von der Max Planckstrasse geplant? Er sollte separat zu den Fußwegen sein.

Wird der Fußweg von der Gerhart Hauptmannstrasse neu ausgebaut? Sind auf diesem Weg auch
PKWs und Radfahrer*innen vorgesehen? Auf eine getrennte Verkehrsführung ist zu achten!
Können in der Stichstrasse weiter PKWS parken?

Wenn die Fußgänger*innen auf das Gelände des Bauobjektes kommen, gibt es dann eine
getrennte Wegführungen für die Fußgänger*innen unabhängig von den PKWs? In den Unterlagen
und im Protokoll der Bauanhörung sieht es so aus, als müssten die Fußgänger*innen aus allen
Richtungen über die Parkflächen der Autos laufen. Das ist unverantwortlich und gefährlich für die
Fußgänger*innen. Wie breit sind die getrennten Fußwege?

Gibt es getrennte Zufahrten/-wege für Fußgänger*innen und Radfahrer*innen?

Laut VBP Hassleyer Str. sind für Fahrräder nur die Fläche von ca. zwei Autostellplätzen auf dem
Parkplatz eingeplant. Das entspricht etwa VIER Fahrradstellplätzen! Sie sind auch nicht wie in der
Begründung am Eingangsbereich der Einkaufsmärkte vorgesehen, sondern am hinteren Rand des
Gebäudes! 

Sowohl die Anzahl der Fajhrradparkplätze sollte erhöht werden, 

als auch die Lage, direkt am Eingang der Märkte. Dazu könnte man in einem ersten Schritt die drei
überzähligen Stellplätze (siehe ruhender Verkehr) nutzen. Zusätzlich ist zu fordern:

Die Fahrradstellplätze sind mit ansprechenden Systemen zur Sicherung der Räder zu versehen
(Metallbügel).

Der Platz zwischen den Stellplätzen muss breit genug sein, um auch mit Fahrradtaschen bequem
die Räder zu beladen. 

Ist Platz für Lastenräder vorgesehen?



             

          

                  

           

Die Fahrradplätze sollten überdacht werden.

Absprachen mit dem Investor zu treffen, ob er z.B. Leihräder oder Leihlastenräder für den Einkauf
anbieten kann. 

Zu Ruhender Verkehr 4.3 S. 16ff

87 Stellplätze für PKWs sind geplant (Geschäfte lt. Bauverordnung: 1 Stellplatz je 25 m² Verkaufsfläche
=> 84 Stellplätze). Sind so viele Stellplätze wirklich notwendig? Die meiste Zeit des Jahres
nicht! Mindestens diese überzähligen Plätze sollten für zusätzliche Fahrradparkplätze verwendet werden.
Fragen zu den Parkplätzen: 

Sind Elektro-Ladestationen vorgesehen? Gibt es ein Konzept, diese Ladestationen nachts, an
Wochenenden oder Feiertagen für Anwohner*innen als Ladestationen zu vermieten?

Wie nachhaltig werden die Parkplätze gestaltet? https://www.dega-galabau.de/grundlagen-fuer-
die-nachhaltige-gestaltung-von-grossparkplaetzen,QUlEPTY2MzAxMjcmTUlEPTUwMjc4.html

Zum Baumschutz

Lt Plan sollen 68 Bäume gerodet werden, von denen 38 unter die Baumschutzsatzung fallen.
Ersetzt werden nur 28 Bäume, 10 werden finanziell kompensiert. Es gibt keine Angabe zur Größe
und dem zu pflanzenden Ort. In der Stadt wären sie für den Klimaschutz und die Luftqualität viel
wichtiger.

NACHNUTZUNG DER BESTEHENDEN GEBÄUDE

Welches Nutzungskonzept für den bestehenden REWE Markt die kleinen Geschäfte daneben und
das Cafe/Bäckerei gibt es? Emster vermissen einen Treffpunkt wie die ehemalige Emster Quelle.
Könnte der Eigentümer Interesse haben den bestehenden Markt in eine ansprechende
Gastronomie mit Möglichkeiten für Begegnungen zu schaffen?

Wie könnte der sonnige Platz vor dem Cafe´ in einen ansprechenden Platz für die Emster
Bürger*innen umgestaltet werden?

Stellvertretend für das Klimabündnis Hagen

https://www.dega-galabau.de/grundlagen-fuer-die-nachhaltige-gestaltung-von-grossparkplaetzen,QUlEPTY2MzAxMjcmTUlEPTUwMjc4.html
https://www.dega-galabau.de/grundlagen-fuer-die-nachhaltige-gestaltung-von-grossparkplaetzen,QUlEPTY2MzAxMjcmTUlEPTUwMjc4.html


 

 
 
-----Ursprüngliche Nachricht----- 
Von: Michaela.Willeke@strassen.nrw.de <Michaela.Willeke@strassen.nrw.de>  
Gesendet: Dienstag, 26. November 2024 12:45 
An: Hoppmann, Jendrik <Jendrik.Hoppmann@stadt-hagen.de> 
Betreff: WG: Einzelhandel Emst FNP-Teiländerung 108 B-Plan Nr. 6-19 - TöB-Beteiligung 
 
 
Absender E-Mail: Michaela.Willeke@strassen.nrw.de  
 
Sehr geehrter Herr Hoppmann, 
 
grundsätzlich verweise ich zu Ihren Verfahren zunächst auf meine Stellungnahme vom 20.10.2019, 
seinerzeitiger Ansprechpartner der Straßenbauverwaltung Herr Thielicke. 
 
Das Vorhaben befindet sich im Zuge der L 704 im Abschnitt 1 etwa zwischen Station 1,326 und 
Station 1,532, wobei der Bereich von Station 1,326 bis Station 1,446 außerhalb der festgesetzten 
Ortsdurchfahrt an sogenannter freier Strecke liegt und sich damit in der Baulast des Landes NRW 
befindet. Der Bereich von Station 1,446 bis Station 1,532 befindet sich innerhalb der festgesetzten 
Ortsdurchfahrt und damit im Zuständigkeitsbereich der Stadt Hagen als Baulastträgerin. 
 
Grundsätzliche Bedenken gegen Ihre Vorhaben bestehen auch weiterhin nicht, es sind aber folgende 
Punkte zwingend zu beachten: 
 
- Gem. § 28 Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes NRW (StrWG NRW) besteht ein 
Werbeverbot an Landesstraßen außerhalb der festgesetzten Ortsdurchfahrten in einer Entfernung 
bis zu 20 vom befestigten Fahrbahnrand. Im Übrigen stehen Werbeanlagen den baulichen Anlagen 
des § 25 Abs. 1 und des § 27 StrWG NRW gleich. D.h. sie dürfen nicht sichtbehindernd errichtet 
werden und es sind ggf. entsprechende anbaurechtliche Erlaubnisse einzuholen. Soweit 
genehmigungsfähige Werbeanlagen außerhalb der Werbeverbotszonen gewünscht werden, ist eine 
Beteiligung des Straßenbaulastträgers bei der Genehmigung von Werbeanlagen sicherzustellen. In 
die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes ist ein Hinweis aufzunehmen, dass Werbeanlagen 
in der Werbeverbotszone nicht aufgestellt werden dürfen und Werbeanlagen außerhalb der 
Werbeverbotszone in jedem Einzelfall der Zustimmung bzw. der Genehmigung der 
Straßenbauverwaltung gemäß 28 StrWG NRW bedürfen, wenn sie durch die Verkehrsteilnehmer von 
der Landesstraße aus eingesehen werden können. 
 
- Solange die inneren und besonders die äußeren verkehrlichen Erschließungsanlagen nicht 
zumindest einschließlich der Tragschicht fertig gestellt sind, gilt die Erschließung im Sinne von § 
123(2) BauGB nicht als gesichert. Vorher darf nicht mit der Durchführung von Einzelbauvorhaben 
begonnen werden. 
 
Folgende weitere Punkte bitte ich außerdem zu beachten bzw. zu berücksichtigen.  
 
-Eine Erschließung des Geländes zur L 704 sollte nach Möglichkeit innerhalb der festgesetzten 
Ortsdurchfahrt angelegt werden. Soweit für die Erschließung des Geländes Eingriffe auf die 
Straßeninfrastruktur der L 704 an freier Strecke erforderlich werden (z.B. die Anlegung einer 
Linksabbiegespur an freier Strecke, auch wenn die eigentliche Erschließung innerhalb der OD erfolgt 
oder auch Erschließung unmittelbar an freier Strecke), ist hierüber eine öffentlich-rechtliche 
Vereinbarung zwischen der Stadt Hagen und der Straßenbauverwaltung abzuschließen. Im Übrigen 

mailto:Michaela.Willeke@strassen.nrw.de
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verweise ich hinsichtlich der Erschließung auf mein Schreiben vom 20.10.2019, insbesondere auf die 
Aussagen hinsichtlich des erforderlichen Leistungsfähigkeitsnachweises und notwendiger 
Detailpläne. 
 
-Das vorhandene Straßenbegleitgrün im Bereich der freien Strecke ist beizubehalten. 
 
-Grundsätzlich ist der Charakter der freien Strecke an der freien Strecke beizubehalten, d.h., dass die 
Gewerbefläche von der freien Strecke aus nicht frei sichtbar sein sollte und ggf. Sichtschutz durch 
Begrünung oder andere Maßnahmen zu berücksichtigen ist. 
 
-Vor dem betroffenen Gelände auf der südlichen Straßenseite entlang der L 704 sowohl innerhalb, als 
auch außerhalb der festgesetzten OD befindet sich ein Fußweg mit dem Zusatzzeichen "Radfahrer 
frei". Der Weg wird ab Station 1,371 weiter südlich abgeführt, verlässt zunächst das Straßengebiet 
der L 704 und kreuzt die L 704 dann mittels einer Unterführung bei Station 1,238. Die Führung für 
den Fuß- und Radverkehr ist auch bei Realisierung einer unmittelbaren Erschließung zur L 704 auf 
Dauer sicherzustellen und verkehrssicher zu gestalten. Wünschenswert wäre es hier den Weg zu 
verbreitern, um einen regelgerechten Rad-/Gehweg anzulegen. 
 
- Vor der Realisierung einer konkreten Bebauung ist die Straßenbauverwaltung gem. § 25 StrWG 
NRW am Baugenehmigungsverfahren zu beteiligen. 
 
 
Zu Ihrer Kenntnis ist dieser Mail auch ein Planauszug beigefügt, in dem die Grenze zwischen 
festgesetzter OD und freier Strecke dargestellt ist. Der Bereich der L 704 der zusätzlich gelb 
gestrichelt dargestellt ist, ist der Bereich der festgesetzten OD. Ich möchte explizit darauf hinweisen, 
dass das gelbe Ortseingangsschild nicht an der OD-Grenze steht, sondern an freier Strecke. Da es sich 
hierbei jedoch nur um ein Straßenverkehrszeichen nach StVO handelt, welches 
straßenverkehrsrechtliche Wirkung erzeugt, ändert es an den straßenrechtlichen Belangen, die im 
StrWG NRW definiert sind, nichts. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Michaela Willeke 
Abteilung Betrieb und Verkehr 
Sachgebietsleitung Anbau, Sondernutzung, Recht, Planungen Dritter 
---------------------------------------- 
Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Regionalniederlassung Südwestfalen 
Rheinstraße 8 
58097 Hagen 
Und 
Untere Industriestraße 20 
57250 Netphen 
Telefon: 02331 / 8002 - 140 
Mobil: 01523 / 6950783 
Fax: 0211/87565-1172361 
 
Mehr erfahren? Spannende Jobs finden? 
www.strassen.nrw.de 
 
 

http://www.strassen.nrw.de/


 
 
 
-----Ursprüngliche Nachricht----- 
Von: SW-Betrieb-Verkehr <SW-Betrieb-Verkehr@strassen.nrw.de>  
Gesendet: Dienstag, 19. November 2024 13:13 
An: SW-Anbau-Sondernutzung-Recht <SW-Anbau-Sondernutzung-Recht@strassen.nrw.de> 
Cc: Kontakt-RNL-SW <Kontakt.RNL.SW@strassen.nrw.de> 
Betreff: WG: Einzelhandel Emst FNP-Teiländerung 108 B-Plan Nr. 6-19 - TöB-Beteiligung 
 
 
 
-----Ursprüngliche Nachricht----- 
Von: Kontakt-RNL-SW <Kontakt.RNL.SW@strassen.nrw.de>  
Gesendet: Dienstag, 19. November 2024 09:40 
An: SW-Betrieb-Verkehr <SW-Betrieb-Verkehr@strassen.nrw.de> 
Betreff: WG: Einzelhandel Emst FNP-Teiländerung 108 B-Plan Nr. 6-19 - TöB-Beteiligung 
 
 
Guten Morgen, 
 
mit der Bitte um Rückmeldung und Bearbeitung oder Weiterleitung an die zuständige Stelle. 
 
Danke und viele Grüße 
 
Jessica Hofer 
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 ENERVIE Vernetzt GmbH 
 Technischer Service  
 BIS-Support/Netzdokumentation 
 Lennestr. 2 
 58507 Lüdenscheid 
 Tel.: 02351 / 5675-22292 
 E-Mail: planauskunft@enervie-vernetzt.de 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir erteilen Ihnen diese Planauskunft aufgrund Ihrer besonderen Anforderung. 

 

Bauvorhaben: 

 

Empfänger:   

 

 

 

 
Die Planauskunft besteht aus den folgenden Unterlagen: 

 Aktuelle Leitungsschutzbedingungen 

 Planunterlagen gemäß Protokoll 

 Protokoll 

 

Wichtige Hinweise zum Schutz unserer Leitungen und Anlagen: 

Die mit diesem Schreiben erteilten Auskünfte verlieren 4 Wochen nach 
Ausstellungsdatum ihre Gültigkeit! 

Bei der Bauausführung und im Falle einer Weitergabe an Dritte (Subunternehmer 
und/oder Mitarbeiter der ausführenden Baustelle) sind die aktuellen 
Leitungsschutzbedingungen auf der Baustelle bekannt zu machen. Die Einhaltung 
der Leitungsschutzbedingungen ist zu gewährleisten. 

 

 

Lüdenscheid, 

Anerkannt und bestätigt: 

  
Datum/Unterschrift/Firmenstempel 

Empfänger 

Diese Seite bitte sofort unterschrieben an ENERVIE Vernetzt zurücksenden! 

Hagen , Hassleyer Str. 55 

Stadt Hagen Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung 

Rathausstr. 11  

58095 Hagen 

  

19.11.2024, 10:15 
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Aktuelle Leitungsschutzbedingungen der ENERVIE Vernetzt GmbH (Stand: 04/2024) 
 
 
Hinweise zur Ausführung von Bau- bzw. Erdarbeiten und zur Vermeidung von Schäden an erdverlegten 
Versorgungsleitungen und -anlagen. 
 
Von diesen Anlagen und Leitungen gehen Gefährdungen aus. Wir weisen insbesondere ausdrücklich auf folgende 
Gefahren hin: 

- Achtung: Bei der Beschädigung von unter Spannung stehenden Kabeln besteht Lebensgefahr in 
Folge einer möglichen Körperdurchströmung und Lichtbogeneinwirkung! 

- Achtung: Bei ausströmendem Gas besteht Brand- und Explosionsgefahr! 
- Achtung: Bei ausströmendem Wasser besteht die Gefahr der Ausspülung und Unterspülung sowie 

der Überflutung! 
 
Jeder Ausführende von Erdarbeiten hat bei Durchführung solcher Arbeiten auf öffentlichen und privaten Grundstücken, 
unabhängig vom Vorhandensein grundbuchlicher Eintragungen zu Versorgungsleitungen, mit dem Vorhandensein 
unterirdisch verlegter Versorgungsleitungen und –anlagen zu rechnen und die erforderliche Sorgfalt zu wahren, um 
deren Beschädigung zu verhindern. 
 
Wir weisen darauf hin, dass sich auch Versorgungsleitungen- und anlagen anderer Rechtsträger im Versorgungsgebiet 
der ENERVIE Vernetzt GmbH befinden können. 
 
Vor jeder Art von Erdarbeiten (z.B. auch Planierungsarbeiten) ist daher rechtzeitig eine aktuelle Planauskunft 
einzuholen. Die Plan-Ausdrucke verlieren ihre Gültigkeit nach vier Wochen ab Ausstellungsdatum. 
Vor Einsichtnahme in die Lagepläne darf mit den Erdarbeiten nicht begonnen werden. 
 

Folgende Zuständigkeiten sind zu berücksichtigen: 

 In Bereichen unserer 110/220 kV Hochspannungsleitungen bitte unbedingt vor 
Baubeginn Herrn Schulze benachrichtigen  
(Tel.: 02351 / 5675 – 22537, E-Mail: Alexander.Schulze@enervie-vernetzt.de). 

 In Bereichen der Fernwärmeleitungen der Mark-E Aktiengesellschaft in Hagen-Emst und Herdecke bitte 
unbedingt vor Baubeginn Herrn Roth benachrichtigen  
(Tel.: 02330 / 602 - 25292; Mobil: 0151/ 14000175, E-Mail: Franz.Roth@enervie-gruppe.de). 

 In Bereichen der Fernwärmeleitungen der Stadtwerke Lüdenscheid GmbH in Lüdenscheid bitte unbedingt vor 
Baubeginn Herrn Gaschina benachrichtigen  
(Mobil: 0170 / 3375510, E-Mail: Andreas.Gaschina@enervie-gruppe.de). 

 In Bereichen der Betriebsfernmeldekabel (BFK) und LWL-Leitungen der ENERVIE Vernetzt GmbH bitte 
unbedingt vor Baubeginn Herrn Söhnchen benachrichtigen  
(Tel.: 02351 / 5675 - 22970; E-Mail: bfk@enervie-vernetzt.de). 

 In Bereichen der Telekommunikationskabel der TeleMark Telekommunikationsgesellschaft Mark mbH bitte 
unbedingt vor Baubeginn Herrn Böhl benachrichtigen  
(Tel.: 02351 / 8839 – 208; Mobil: 0170 / 7854533; E-Mail: a.boehl@telemark.de). 

 In Bereichen der Strom-, Gas- und Wasserleitungen bitte unbedingt vor Baubeginn einen Mitarbeiter unter 
entsprechender Nummer aus der folgenden Tabelle benachrichtigen: 
 

Gemeinde Strom Gas / Wasser 

Altena 02351 / 5675-22035   

Finnentrop 02351 / 5675-22035   

Hagen 02351 / 5675-23935 02351 / 5675-23801 

Halver 02351 / 5675-21315 
Stadtwerke Halver GmbH 
02353 / 9185-13 

Herdecke 02351 / 5675-23935   

Herscheid 02351 / 5675-22037 02351 / 5675-23451 

Kierspe 02351 / 5675-22036 
Stadtwerke Kierspe GmbH 
02359 / 2968-25 

Lüdenscheid 02351 / 5675-21315 02351 / 5675-23451 

Meinerzhagen 02351 / 5675-22036   

Nachrodt-Wiblingwerde 

 
 
02351 / 5675-22342 

Wasserbeschaffungsverband 
Wiblingwerde 
02351 / 5675-21518 

Neuenrade 02351 / 5675-22038   



Planauskunft 
 Lennestr. 2 
 58507 Lüdenscheid 
 Tel.: 02351 / 5675-22292 

Seite 2 von 3 
 

Plettenberg 02351 / 5675-22038 02351 / 5675-22204 

Schalksmühle 02351 / 5675-21315 02351 / 5675-23451 

Schwerte 02351 / 5675-22342   

Werdohl 02351 / 5675-22037 02351 / 5675-22203 

 
Die erteilten Planauskünfte enthalten Angaben zur Lage von Versorgungsanlagen und -leitungen in dem Netzgebiet der 
ENERVIE Vernetzt GmbH, soweit es sich dabei um Versorgungsanlagen und -leitungen in den ehemaligen Netzgebieten 
der Mark-E Aktiengesellschaft sowie der Stadtwerke Lüdenscheid GmbH handelt. 
 

Die Planauskünfte enthalten außerdem Angaben zu folgenden Versorgungsanlagen und -leitungen: 

- zur Lage von Fernwärmeleitungen im Netzgebiet der Mark-E Aktiengesellschaft; 
- zur Lage von Fernwärmeleitungen im Netzgebiet der Stadtwerke Lüdenscheid GmbH; 
- zur Lage von Telekommunikationskabeln der TeleMark Telekommunikationsgesellschaft Mark mbH im Bereich des 

ehemaligen Netzgebietes der Stadtwerke Lüdenscheid GmbH; 
- zur Lage von Wasserleitungen im Netzgebiet der Stadtwerke Kierspe GmbH sowie zur Lage von Gasleitungen im 

Netzgebiet der Stadtwerke Kierspe GmbH; 
- zur Lage von Wasser- und Abwasserleitungen im Netzgebiet der Stadtwerke Halver GmbH; 
- zur Lage von Wasserleitungen im Netzgebiet der Stadtwerke Lüdenscheid GmbH; 
- zur Lage von Wasserleitungen im Netzgebiet des Wasserbeschaffungsverbandes Wiblingwerde; 
- zur Lage von Wasserleitungen im Netzgebiet des Wasserbeschaffungsverbandes Jubach, Umkreis Lüdenscheid; 
- zur Lage von Straßenbeleuchtungsanlagen und -leitungen im Netzgebiet der Stadt Lüdenscheid. 

Die Auskunft bezüglich dieser Versorgungsanlagen und -leitungen Dritter erfolgt, soweit es sich nicht um 
Versorgungsanlagen und –leitungen des eigenen Netzgebietes der ENERVIE Vernetzt GmbH handelt, im Auftrag der 
jeweiligen Gesellschaft bzw. Stadt bzw. des jeweiligen Verbandes. 
 
Sofern von ENERVIE Vernetzt GmbH übergebene Unterlagen Angaben über weitere Leitungen/ Anlagen fremder 
Leitungs- bzw. Anlageninhaber enthalten, übernimmt ENERVIE Vernetzt GmbH keine Gewähr für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit dieser Angaben. Sofern Dritte, insbesondere die Mark-E Aktiengesellschaft oder die Stadtwerke 
Lüdenscheid GmbH, derartige Unterlagen im Auftrag der ENERVIE Vernetzt GmbH übergeben haben, gilt der 
Gewährleistungsausschluss auch für den Dritten. 
Die Auskunft über die Lage dieser fremden Leitungen und Anlagen ist in diesen Fällen bei den entsprechenden 
Eigentümern bzw. Anlageninhabern einzuholen. 
Soweit von ENERVIE Vernetzt GmbH übergebene Unterlagen Angaben zu Leitungen / Anlagen enthalten, die nicht Teil 
ihres eigenen Netzgebiets sind, über die ENERVIE Vernetzt GmbH aber gemäß oben aufgeführter Bestimmungen im 
Auftrag Dritter Auskunft erteilt, ist die Haftung der ENERVIE Vernetzt GmbH wegen Erteilung unrichtiger und/ oder 
unvollständiger Angaben ausgeschlossen, soweit die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der Angaben auf Mitteilungen 
bzw. Vorgaben des jeweiligen Leitungsinhabers bzw. des jeweiligen Dritten zurückzuführen ist. 
 
Versorgungleitungen und –anlagen liegen nicht nur in oder an öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen, sondern 
werden auch durch private Grundstücke aller Art (z.B. Gärten, Felder, Wiesen, Wälder u.a.) geführt. 
In der Nähe der Versorgungsleitungen und –anlagen sowie an sonstigen besonders gefährdeten Stellen (z.B. 
Kreuzungen, Näherungen, Abzweigungen) sind die Erdarbeiten in Handschachtung auszuführen. 
Über die Tiefenlage der Versorgungsleitungen und –anlagen können keine verbindlichen Angaben gemacht werden. 
Die Einzeichnung der Versorgungsleitungen und –anlagen vermittelt nur eine Übersicht. Die Darstellung ist insoweit nicht 
maßstäblich. Den Ausführenden der Bau- bzw. Erdarbeiten obliegt die Bestimmung der Lage der vorhandenen 
Leitungen (z.B. durch Quergräben in Handschachtung oder Suchgerät). 
Vor der Durchführung von grabenlosen Verlegeverfahren sind kreuzende Versorgungsleitungen und –anlagen erst frei 
zu schachten. 
 
Maße dürfen aus dem Planwerk nicht abgegriffen werden. Die örtliche Anzeige der Lage der 
Versorgungsleitungen und –anlagen darf nur unter Nutzung der in den Planunterlagen nachgewiesenen 
Einmessungszahlen erfolgen. Stillgelegte Versorgungsleitungen und –anlagen sind in der Regel in den Plänen 
nicht enthalten. 
 
Sofern aufgrund der Einmessungszahlen eine örtliche Wiederherstellung der Versorgungsleitungen und –
anlagen nicht möglich ist, ist der Ausführende der Bau- bzw. Erdarbeiten und ggf. auch ein etwaiger 
Auftraggeber verpflichtet, sich vor Beginn der Arbeiten mit den zuständigen Mitarbeitern der ENERVIE Vernetzt 
GmbH bezüglich einer örtlichen Einweisung abzustimmen. Die ENERVIE Vernetzt GmbH ist berechtigt, mit der 
Abstimmung und der Einweisung Dritte, insbesondere die Mark-E Aktiengesellschaft und die Stadtwerke 
Lüdenscheid GmbH zu beauftragen. 
 
 
Werden Versorgungsleitungen und -anlagen oder Warnbänder an Stellen, die in keinem Plan eingezeichnet sind, 
angetroffen bzw. freigelegt, so ist die ENERVIE Vernetzt GmbH unverzüglich zu verständigen. Die Arbeiten sind in 
diesem Bereich zu unterbrechen, bis mit dem zuständigen Mitarbeiter der ENERVIE Vernetzt GmbH Einvernehmen über 
das weitere Vorgehen hergestellt ist. 
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Die Ausführenden der Bau- bzw. Erdarbeiten sowie ggf. auch deren Auftraggeber haften für alle Schäden, die durch die 
Arbeiten entstehen.  
Beschädigungen sind der ENERVIE Vernetzt GmbH bzw. den dritten Unternehmen, für die die ENERVIE Vernetzt 
GmbH den Netzservice in Dienstleistung erbringt, sofort zu melden. 
 
 
 

Störungshotlines der ENERVIE Vernetzt GmbH 
  
 Strom: 
    
 Zentrale Störungs-Hotline Strom im ehemaligen Netzgebiet der  
                                                                             Mark-E Aktiengesellschaft 0800 / 12399 11 
  
 Zentrale Störungs-Hotline Strom im ehemaligen Netzgebiet der 
                                                             Stadtwerke Lüdenscheid GmbH 02351 / 157 - 330 
 
 
 Gas: 
 
 Zentrale Störungs-Hotline Gas im ehemaligen Netzgebiet der 
                                                                         Mark-E Aktiengesellschaft 
                        sowie für die Gemeinden Werdohl und Plettenberg 0800 / 12399 22 
 
 Zentrale Störungs-Hotline Gas im ehemaligen Netzgebiet der  
                                                                Stadtwerke Lüdenscheid GmbH 
                                                            (Lüdenscheid, Schalksmühle) 02351 / 157 - 360 
 
 
 Wasser: 
 
 Zentrale Störungs-Hotline Wasser im ehemaligen Netzgebiet der 
                                                                               Mark E Aktiengesellschaft 
                              sowie für die Gemeinden Werdohl und Plettenberg 0800 / 12399 33 
 
 Zentrale Störungs-Hotline Wasser im Netzgebiet der 
                                                 Stadtwerke Lüdenscheid GmbH 
                                 (Lüdenscheid, Schalksmühle, Herscheid) 02351 / 157 - 350 
 
 
 
 
 
 

Störungshotlines dritter Unternehmen 
  
 Stadtwerke Kierspe GmbH: 
    
 Zentrale Störungs-Hotline Gas und Wasser der Stadtwerke Kierspe GmbH 02359 / 555 
  
 
 Stadtwerke Halver GmbH: 
 
 Zentrale Störungs-Hotline Wasser der Stadtwerke Halver GmbH 02353 / 91850 
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108. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Hagen – Ein-
zelhandel Emst –, Anfrage gem. § 34 Landesplanungsgesetz NRW 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
per E-Mail vom 18.11.2024 bitten Sie um unsere Stellungnahme ge-
mäß § 34 LPlG NRW zur 108. Änderung des Flächennutzungsplans 
(FNP) der Stadt Hagen. 
 
Die Bauleitplanung dient der Realisierung eines Lebensmittelvoll-
sortimenters mit 1.480 qm Verkaufsfläche, eines Cafés mit Back-
shop mit 20 qm Verkaufsfläche und eines Drogeriemarkts mit 799 
qm Verkaufsfläche. Die Ansiedlungen dienen der städtebaulichen 
Zielsetzung, den Änderungsbereich als Standort für ein Nahversor-
gungszentrum (Zentraler Versorgungsbereich) zu entwickeln. Der 
Geltungsbereich der Planänderung umfasst eine ca. 1,16 ha große 
Fläche südlich der Haßleyer Straße und östlich der Bebauung an der 
Gerhart-Hauptmann-Straße im Stadtteil Emst. Die Fläche ist derzeit 
im Flächennutzungsplan als Grünfläche, teilweise mit der Zweckbe-
stimmung „Spielplatz“ dargestellt. Im Sinne der vorgesehenen Ent-
wicklung soll die genannte Darstellung geändert und eine Sonder-
baufläche mit der Zweckbestimmung „Großflächige Einzelhandels-
betriebe (SB)“ dargestellt werden. Dabei wird im Flächennutzungs-
plan nur die allgemeine Art der baulichen Nutzung dargestellt. 
 
Maßgeblich für die raumordnerische Beurteilung sind die Festlegun-
gen des Regionalplans Ruhr (RP Ruhr), des Landesentwicklungs-
plans Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) sowie des Bundesraumord-
nungsplans Hochwasserschutz (BRPH).  
 
1. Ziele der Raumordnung 
Im Regionalplan Ruhr wird der Geltungsbereich der Flächennut-
zungsplanänderung als Allgemeiner Siedlungsbereich festgelegt. 

Stadt Hagen 

Fachbereich Stadtentwicklung, 

-planung und Bauordnung 

Postfach 4249 

58042 Hagen 

- per E-Mail -  

Claudia Schablowski 

schablowski@rvr.ruhr 

T + 49 (0)201 2069-6356 

F + 49 (0)201 2069 -578 

 

Ihr Zeichen  
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Unser Zeichen  
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Referat 15 

Regionalplanungsbehörde 

18.12.2024 

Essen, 

 
 
 
 
 



Seite 2, 18.12.2024 

Der Erläuterungskarte 2 ist zu entnehmen, dass sich der Ände-
rungsbereich innerhalb eines Zentralörtlich bedeutsamen Allgemei-
nen Siedlungsbereichs (ZASB) liegt. 
 
Aufgrund der Lage innerhalb eines ASB wird Ziel 6.5-1 des LEP er-
füllt, demgemäß Kern- und Sondergebiete für Vorhaben im Sinne 
des § 11 Abs. 3 BauNVO nur in regionalplanerisch festgelegten ASB 
dargestellt und festgesetzt werden dürfen. 
 
Ebenso wird Ziel 6.5-2 des LEP entsprochen, demnach Kern- und 
Sondergebiete für Vorhaben im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO mit 
zentrenrelevanten Kernsortimenten nur in bestehenden ZVB sowie 
in neu geplanten ZVB […] dargestellt und festgesetzt werden dür-
fen. Das Vorhaben mit nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten 
befindet sich innerhalb des zu entwickelnden zentralen Versor-
gungsbereichs „Nahversorgungszentrum Emst“. 
 
Gemäß Ziel 6.5-3 des LEP dürfen ZVB von Gemeinden, durch die 
Darstellung und Festsetzung von Kern- und Sondergebieten für 
Vorhaben im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO mit zentrenrelevanten 
Sortimenten, nicht wesentlich beeinträchtigt werden. Dies wurde 
durch das „Gutachten für die geplante Verlagerung eines REWE-
Marktes und die Ansiedlung eines Drogeriefachmarktes in Hagen-
Emst“ von Stadt+Handel aus 04/2024 hinreichend belegt. 
 
Neben den o.g. zu beachtenden Zielen werden ferner folgend auf-
gelistete Grundsätze des RP Ruhr und des LEP NRW berührt und 
sind im Rahmen der Bauleitplanung entsprechend zu berücksichti-
gen: 

• Grundsatz 1.2-2 RP Ruhr – Siedlungsentwicklung auf Zent-
ralörtlich bedeutsame Allgemeine Siedlungsbereiche 
(ZASB) ausrichten 

• Grundsatz 1.9-1 RP Ruhr – Einzelhandelskonzepte 
• Grundsatz 1.9-2 RP Ruhr – Anbindung an den ÖPNV  
• Grundsatz 2.1-4 RP Ruhr – Ortsränder gestalten 
• Grundsatz 6.2-1 LEP NRW – Ausrichtung auf zentralörtlich 

bedeutsame Allgemeine Siedlungsbereiche 
 
Die Grundsätze und deren Erläuterungen sind in Gänze dem jeweili-
gen Planwerk zu entnehmen. In der Planbegründung wird eine ent-
sprechende inhaltliche Auseinandersetzung mit den genannten 
Grundsätzen vorausgesetzt. 
 
Im Hinblick auf die Festlegungen des BRPH sind im Besonderen die 
Risiken von Hochwassern, einschließlich der davon möglicherweise 
betroffenen empfindlichen und schutzwürdigen Nutzungen (Ziel 
I.1.1 BRPH) sowie die Auswirkungen des Klimawandels im Hinblick 
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auf Hochwasserereignisse durch oberirdische Gewässer oder Stark-
regen (Ziel I.2.1 BRPH) nach Maßgabe der bei öffentlichen Stellen 
verfügbaren Daten vorausschauend zu prüfen. Hochwasserminimie-
rende Aspekte sollen berücksichtigt und auf eine weitere Verringe-
rung von Schadenspotenzialen soll hingewirkt werden (Grundsatz 
II.1.1 BRPH). Das natürliche Wasserversickerungs- und Wasserrück-
haltevermögen des Bodens ist, soweit es hochwassermindernd 
wirkt, zu erhalten (Ziel II.1.3 BRPH).  
 
Die Vorgaben des BRPH wurden in Kapitel 1.4 der Begründung Teil 
A zur 108. Teiländerung des Flächennutzungsplans umfassend ge-
prüft und abgewogen. Insofern ist davon auszugehen, dass die Pla-
nung im Einklang mit den Festlegungen des BRPH steht.  
 
2. Einzelhandelserlass 
Gemäß Kapitel 4.3.3 des Einzelhandelserlasses NRW 2021 ist bei 
der Darstellung eines Sondergebiets nach § 11 Abs. 3 BauNVO die 
Festlegung der Zweckbestimmung zwingend erforderlich. Darüber 
hinaus sollte auch die Verkaufsfläche im Flächennutzungsplan dar-
gestellt werden, sofern das Sondergebiet hinsichtlich der Einzelhan-
delsentwicklung eine Bedeutung für das gesamte Gemeindegebiet 
oder sogar darüber hinaus gehend hat (vgl. OVG Münster, Urteil 
vom 30.09.2009, 10 A 1676/08).  
 
Andernfalls kann es sowohl an der hinreichenden Berücksichtigung 
der städtebaulichen Belange (z.B. Erhalt und Entwicklung zentraler 
Versorgungsbereiche und Sicherung der verbrauchernahen Versor-
gung der Bevölkerung) als auch an der Abstimmung mit den Nach-
barkommunen (§ 2 Abs. 2 BauGB) mangeln. Der Flächennutzungs-
plan kann seiner bestehenden Aufgabe Nutzungskonflikte zu lösen, 
nach einschlägiger Rechtsprechung regelmäßig nur dann gerecht 
werden, wenn derartige Verkaufsflächenbeschränkungen schon auf 
dieser Ebene feststehen. Andernfalls lassen sich die möglichen Aus-
wirkungen nicht abschätzen, was regelmäßig zu einem Abwägungs-
fehler führt. 
 
3. Stellungnahme des Dezernats 35 der Bezirksregierung Arnsberg 
Mit E-Mail vom 29.11.2024 werden aus Sicht des Dezernats 35 der 
Bezirksregierung Arnsberg zur Bauleitplanung folgende Anregun-
gen bzw. Hinweise vorgebracht: 
 

„Zu der o. g. FNP-Änderung der Stadt Hagen nehme ich aus 
Sicht des Dezernats 35.2 – Städtebau – wie folgt Stellung: 
 
Die Aussagen zur Ermittlung der Eingriffe und den daraus 
resultierenden Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen im Um-
weltbericht sind unvollständig. In der Begründung zum Vor-
habenbezogenen Bebauungsplan 6/19 (692) wird in Kap. 
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5.2 auf einen Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) 
bzw. den Umweltbericht zum Bebauungsplan mit Aussagen 
zum Biotopwertdefizit sowie externen Kompensationsmaß-
nahmen im Ökokonto des RVR Ruhr verwiesen. Gem. Recht-
sprechung (OVG Lüneburg, Urteil v. 09.10.2008 – 12 KN 
12/07; BVG, Beschluss v. 26.04.2006 – 4 B 7/06.) sollte be-
reits auf Ebene des FNP dem Grunde nach die Art des Ein-
griffs, der Umfang des Eingriffs (Quantität) und der Bedarf 
an Kompensation dargestellt werden. Die Aussagen auf 
Ebene des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes zur Er-
mittlung der Eingriffe und den daraus resultierenden Ein-
griffs- und Ausgleichsmaßnahmen sollten entsprechend der 
Ebene des FNP im Umweltbericht ergänzt werden. 
 
Im Zusammenhang mit den Planungen für den Neubau eines 
REWE-Marktes und eines Drogeriemarktes am Standort 
Haßleyer Straße wurde ein Verkehrsgutachten mit Aussagen 
zu der heutigen Vorbelastung des Knotenpunktes Haßleyer 
Straße / Karl-Ernst-Osthaus-Straße und den möglichen 
Neuverkehren durch das geplante Bauvorhaben erstellt. Die 
wesentlichen Auswirkungen dieses Verkehrsgutachtens soll-
ten auch auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung do-
kumentiert werden. 
 
Im vorliegenden Umweltbericht zur Änderung des FNP wer-
den keine Aussagen zu Starkregenereignissen getroffen. 
Vor dem Hintergrund einer grundsätzlichen Zunahme von 
Starkregenereignissen sollten entsprechende Aussagen er-
gänzt und bewertet sowie Starkregenvorsorge als ein Ab-
wägungsbelang berücksichtigt werden. 
 
Im Hinblick auf eine problemlose Genehmigung der 108. Än-
derung des FNP der Stadt Hagen empfehle ich, die Unterla-
gen bis zum Feststellungsbeschluss entsprechend nachzu-
bessern und anschließend dem Antrag auf Genehmigung 
gem. § 6 BauGB beizufügen.“ 

 
4. Fazit 
Die 108. Änderung des Flächennutzungsplans ist an die Ziele der 
Raumordnung angepasst.  
 
Die vorstehende Entscheidung bezieht sich ausschließlich auf § 34 
LPlG NRW. Weitere Genehmigungen oder Entscheidungen nach an-
deren gesetzlichen Vorschriften bleiben hiervon unberührt. 
 
Abschließend möchten wir Sie auf die vierte Änderung des LPlG 
NRW hinweisen, die am 11.06.2024 im Gesetz- und Verordnungs-
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blatt des Landes NRW bekanntgemacht worden ist (GV. NRW. Aus-
gabe 2024 Nr. 15 vom 11.6.2024) und am 12.06.2024 in Kraft getre-
ten ist. Die Novelle umfasst u.a. eine Neuausgestaltung des § 34 LPlG 
NRW (Beratung der Gemeinden zur Anpassung der Bauleitplanung). 
Von der bisherigen zweistufigen Beteiligung der Regionalplanungs-
behörde im Sinne der bisherigen Abschnitte 1 und 5 des § 34 wird 
zugunsten einer einstufigen Beteiligung im Sinne einer "Kann"-Be-
stimmung" abgewichen. Die entsprechende Frist ist auf einen Monat 
festgesetzt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

 
Markus Gerber 
- Leiter Referat Regionalplanung - 
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6/19 (692) „Sondergebiet Einzelhandel Hassleyer 
Straße“ und FNP-Teiländerung Nr. 108 Einzelhandel Emst - Veröffentlichung im Internet nach 
§ 3 Abs. 2 BauGB und Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
nach § 4 Abs. 2  
 
 
 
Sehr geehrter Herr Hoppmann, 
 
gegen den Bebauungsplan bestehen aus Sicht des WBH grundsätzlich keine Bedenken.  

In der Begründung Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6/19 (692) „Sondergebiet Einzelhandel 
Hassleyer Straße“ bitte ich um folgende Anpassungen:  

Im Kapitel 6.2, Seite 25 ist bitte der 4. Absatz wie folgt zu ergänzen: 

Das anfallende Regenwasser der befestigten Flächen wird über Straßeneinläufe und 
Entwässerungsrinnen in einer privaten Rückhaltung gesammelt und gedrosselt in die öffentliche 
Mischwasserkanalisatin in der Haßleyer Straße eingeleitet. Das Volumen der Rückhaltung ist auf ein 
5-jährliches Niederschlagsereignis auszulegen. Die Drosselwassermenge beträgt 10 l/s. 

Aus Sicht des WBH ist es wichtig, dass die Planer von Anfang an alle notwendigen Einschränkungen 
kennen. Diese sind in der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 6/19 (692) „Sondergebiet Einzelhandel 
Hassleyer Straße“ nicht ausreichend berücksichtigt. Daher möchte ich Sie bitten die Textbausteine 
zum Thema Überflutungsschutz im Anschluss an Kapitel 6.2 „Abwasserbeseitigung“ gem. Anlage 1, 
Seite 1 zu ergänzen. Diese sind in einem neuen Unterverzeichnis 6.3 „Überflutungsschutz“ 
einzufügen. 

Außerdem möchte ich darum bitten die textlichen Hinweise im B-Plan zum Thema Überflutungsschutz 
durch die aktuellen Hinweise aus Anlage 1, Seite 2 (textliche Hinweise) zu ersetzen und die 
Maßnahmen zum Überflutungsschutz (§ 9 (1) Nr. 16c BauGB) als textliche Festsetzung gem. Anlage 
1, Seite 2 im B-Plan zu berücksichtigen.  

Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR · Postfach 42 49 · 58042 Hagen 

Per E-Mail 
 
Stadt Hagen 
FB 61/4H 
Herr Hoppmann 
Rathausstr. 11 
58095 Hagen  

Fachbereich Entwässerungsplanung, 

Grundstücksentwässerung und 

Kanaldatenbank 

Fachgruppe Entwässerung und 

Stellungnahmen 

 Eilper Straße 132 - 136, 58091 Hagen 

Gebäude „A“ 
Auskunft erteilt: 
 

Kontakt:  Frau Röllke 

Tel.:  02331 3677-155 

Mobil:   

Fax:  02331 3677-5999 

E-Mail:  sroellke@wbh-hagen.de 

Datum und Zeichen Ihres Schreibens Mein Zeichen, Datum 

18.11.2024 WBH/0200, 28.11.2024 



 
 
 

In der Begründung Teil A, Teiländerung Nr. 108 Flächennutzungsplan bitte ich um folgende 
Anpassungen:  

Im Kapitel 5.2, Seite 13 ist bitte der 3. Absatz wie folgt zu ergänzen: 

Das anfallende Regenwasser der befestigten Flächen wird über Straßeneinläufe und 
Entwässerungsrinnen in einer privaten Rückhaltung gesammelt und gedrosselt in die öffentliche 
Mischwasserkanalisatin in der Haßleyer Straße eingeleitet. Das Volumen der Rückhaltung ist auf ein 
5-jährliches Niederschlagsereignis auszulegen. Die Drosselwassermenge beträgt 10 l/s. 

Auch hier sind die die Textbausteine zum Thema Überflutungsschutz im Anschluss an Kapitel 5.2 
„Abwasserbeseitigung“ gem. Anlage 2, Seite 1 in einem neuen Unterverzeichnis 5.3 
„Überflutungsschutz“ einzufügen. 

 
Für etwaige Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
_________________ 
Adriano Rosin 
Fachleitung 
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Bebauungsplan Nr. 692 – Sondergebiet Einzelhandel Haßleyer Straße und Teilände-
rung des Flächennutzungsplanes Nr. 108 Einzelhandel Emst 
Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
Hier: Stellungnahme des Umweltamtes 
 
 
 
Gegen den B-Plan  bestehen grundsätzlich keine Bedenken.  
 

Von Seiten der unteren Naturschutzbehörde bestehen bei Beachtung und Umsetzung der 

nachfolgenden Hinweise keine grundsätzlichen Bedenken gegen das Vorhaben. 

 

Die externe Kompensation (Ökopunkte) muss im B-Plan textlich und kartographisch be-

schrieben und festgesetzt werden. Eine Erwähnung in den Anlagen zum B-Plan ist nicht 

ausreichend. 

 

Baumpflegesatzung 

 

Folgende Bäume innerhalb von Bebauungsplänen fallen unter die Baumpflegesatzung der 

Stadt Hagen: 

  

Stadt Hagen   Postfach 4249   58042 Hagen 
 

      
61/4H 
      
im Hause 

Umweltamt 

 
Verwaltungshochhaus, Rathausstr. 11, 58095 Hagen 

Auskunft erteilt 

Herr Wittkowski, Zimmer C1010 

Tel. (02331) 207 3763 

Fax (02331) 207 2469 

E-Mail hans-joachim.wittkowski@stadt-hagen.de 

Datum und Zeichen Ihres Schreibens Mein Zeichen, Datum 

18.12.2024 69/30, 18.12.2024 
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1. Festgesetzte Bäume (unabhängig von Stammumfang oder Abständen) 

 

2. Bäume in Grünflächen mit der Festsetzung Baumpflanzungen (unabhängig von 

Stammumfang und Abständen) 

 

3. Bäume in Grünflächen ohne Festsetzung Baumpflanzungen (dann abhängig von 

Stammumfang und Abständen). 

 

Sollen Bäume vor Satzungsbeschluss des hier betrachteten B-Plans gefällt werden, sind 

die Bäume anhand des aktuell gültigen B-Plans zu betrachten und die Baumpflegesatzung 

muss im Rahmen des B-Planverfahrens abgearbeitet werden. 

 

Sollen Bäume nach Satzungsbeschluss des hier betrachteten B-Plans, aber vor Beantra-

gung einer Baugenehmigung gefällt werden, so sind die Fällungen im Rahmen der Baum-

pflegesatzung vorab direkt mit der unteren Naturschutzbehörde, Hr. Przybyla abzuhandeln. 

 

Die Untere Bodenschutzbehörde hat folgende Anmerkungen:  

 

1. Die Auswertung des Altlastenverdachtsflächenkatasters hat ergeben, dass im Be-

reich o.g. Planung an der Haßleyer Str. derzeit keine Altlasten oder schädlichen Bo-

denveränderungen bekannt sind. Eine Kennzeichnung ist daher nicht erforderlich. 

 

2. Nach dem Baugrundgutachten von 2019 sind auf der Fläche Anfüllungen vorhanden 

mit möglicherweise lokal auftretenden Verunreinigung. Die Auffüllungen sind als 

Baugrund nicht bzw. nur bedingt geeignet. Ob die anfallenden Aushubmaterialien 

auf dem Grundstück wiederverwertet werden können (z.B. als Gebäudehinterfül-

lung), kann erst nach Vorlagen entsprechender Untersuchungen gem. Ersatzbau-

stoffverordnung (EBV) beurteilt werden. Die UBB behält sich vor, im Bauverfahren 

ein entsprechendes Bodenkonzept zu fordern.  

 

3. Zum Schutz des Bodens sind bei der Planung und Durchführung die Vorgaben der 

DIN 19639 sowie die DIN 19731 -Verwertung von Bodenmaterial- und die DIN 18915 

-Vegetationstechniken im Landschaftsbau-Bodenarbeiten- zu beachten.  

 

Folgende Hinweise sollten in den B-Plan aufgenommen werden: 

 

1. Für den B-Plan gilt, dass nach § 4 Abs. 1 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) 

in Verbindung mit § 7 BBodSchG sich jeder so zu verhalten hat, dass schädliche 

Bodenveränderungen nicht hervorgerufen werden. 

 

2. Nach § 1 Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) soll mit Grund und Boden sparsam 

und schonend umgegangen werden, dabei sind Bodenversiegelungen auf das not-

wendigste Maß zu begrenzen. Ist das nicht möglich, sind entsprechende Ausgleichs-

maßnahen vor Ort vorzusehen (z.B. Fassadenbegrünung, Gründächer…) 

 

3. Sollten Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Altlast oder schädlichen Bodenverän-

derung auf dem Gelände festgestellt werden, so ist die Untere Bodenschutzbehörde 
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gemäß § 2 Abs. 1 Landesbodenschutzgesetz NRW unverzüglich zu verständigen. In 

diesem Fall behält sich die Untere Bodenschutzbehörde weitere Auflagen vor. 

 

4. Mutterboden ist in einen nutzbaren Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder 

Vergeudung zu schützen.  Ein ggf. erforderlicher Massenausgleich hat möglichst in-

nerhalb des Baugebietes zu erfolgen.  

 

Der Anschluss der Raumwärmeversorgung an das in diesem Bereich vorhandene Fern-

wärmenetzgebiet Emst ist vorzusehen. 

 

Zu den vertretenden Belangen (gewerbliche Immissionen) wird Stellung genommen. 

 

Das Schallgutachten ist in Bezug auf die von hier zu vertretenden Belange nachvollziehbar 

und plausibel, jedoch wurden einige immissionsschutzrechtliche Aspekte nicht berücksich-

tigt. 

 

In dem Schallgutachten werden die Einzelhandelseinrichtungen, welche sich im Westen 

des Plangebiets befinden, nicht als relevante Vorbelastung berücksichtigt. Dabei wirft die 

Verlagerung des Vollsortimenters, vom bisherigen Standort an der Karl-Ernst-Osthaus-

Straße 90 in das Plangebiet, einen potentiellen immissionsschutzrechtlichen Konflikt auf. 

An dem bisherigen baugenehmigten Standort des REWE-Marktes, besteht die prinzipielle 

Möglichkeit einer Nachnutzung. Daher ist der Standort Karl-Ernst-Osthaus-Straße 90 voll-

umfänglich als Vorbelastung zu berücksichtigen. Alternativ muss der Eigentümer der Ge-

werbeimmobilie auf die bestehende Baugenehmigung verzichten und die Verzichtserklä-

rung vorlegen. 

 

Im Schallgutachten ist das „Worst Case“ Szenario zu betrachten, daher ist das Zusammen-

treffen eines Feuerwehreinsatzes und die nächtliche Anlieferung zu berücksichtigen. 

 

In Bezug auf die Überschreitung der Immissionsrichtwerte um 1 dB(A) an dem maßgebli-

chen Immissionsort, muss dauerhaft sichergestellt sein, dass die Überschreitung nicht mehr 

als 1 dB(A) beträgt. Das bedeutet, dass die Baugenehmigungsinhaber*innen aller betrieb-

lichen Nutzungen, die auf die maßgeblichen Immissionspunkte einwirken, unwiderruflich 

auf zukünftige lärmrelevante Änderungen verzichten müssen. Die Verzichtserklärungen 

sind dabei vorzulegen. 

 

Zudem sind schutzbedürftige Räume (z.B.: Büronutzungen) innerhalb des Plangebiets zu 

betrachten. Diesem Aspekt wurde in dem vorliegenden Schallgutachten keine Rechnung 

getragen. 

 

 

 

 

gez. Wittkowski 



Abgabe einer Stellungnahme §13a BauGB

Bauvorhaben: BauGV Teiländerung B-Plan - B-Plan Nr. 6-19(692)
Straße / Hausnummer: Haßleyer Str.

Aktenzeichen: Nr.108

Bauherr/in / Antragsteller/in: Stadt Hagen
Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung
Herr Hoppmann 
Rathausstr.
58095 Hagen

Geprüfte Unterlagen: Lageplan_BPlan 6/19 (692)  18.09.2024
Lageplan_FNP 2024

Die Stellungnahme wurde auf der Grundlage der am 22.11.2024, von 61/5 zur Verfügung 
gestellten Unterlagen erstellt. 

Amt für Brand- und Katastrophenschutz
Feuer und Rettungswache 1 

Bergischer Ring 87, 58095 Hagen

Raum: 2.07

Auskunft durch:

Abteilung Vorbeugende Gefahrenabwehr

Herr BA Simon Voß

Tel.: 02331/374-1218

E-Mail: simon.voss@stadt-hagen.de

Stadt Hagen – Postfach 4249 – 58042 Hagen

An:

Herrn Hoppmann
Rathausstr. 11
58095 Hagen

Mein Zeichen, Datum: 

37/300, 25.11.2024

Zeichen und Datum Ihres Schreibens:

B-Plan Nr. 6-19, 22.11.2024



Folgende Inhalte wurden überprüft:

Löschwasserversorgung:

 

O Keine Auflagen

X Auflagen: §14 BauO NRW 2018

Im Zuge der verkehrsmäßigen Erschließung und Erweiterung des Rohrnetzes ist die 
Anordnung von Unterflurhydranten nach DIN EN 14 339 NW 80 erforderlich.
Für das Bebauungsgebiet wird eine Löschwassermenge gemäß den technischen Regeln 
des Arbeitsblattes W 405 benötigt.

Die Lage der Hydranten ist so anzuordnen, dass ein Zustellen nicht möglich ist.

O Wohngebiet

Für ein Wohngebiet ist eine Löschwassermenge von 48m³/h für einen Zeitraum von 2h 
notwendig. 

X Gewerbegebiet

Für ein Gewerbegebiet ist eine Löschwassermenge von 96m³/h für einen Zeitraum von 2h 
notwendig. 

O Industriegebiet

Für ein Industriegebiet ist eine Löschwassermenge von 192m³/h für einen Zeitraum von 2h 
notwendig. 

O Hinweise: 

Zugänglichkeit der Grundstücke und baulichen Anlagen, Rettungswege:

O Keine Auflagen

X Auflagen: 

Zugänglichkeit:

Für die Erreichbarkeit der zu errichtenden baulichen Anlagen im Schadensfall sind die 
Vorgaben § 5 der BauO NRW 2018 „Zugänge und Zufahrten auf den Grundstücken“ 
anzuwenden.

Zweiter Rettungsweg:

GK 1-3
Der zweite Rettungsweg zur Menschenrettung aus Gebäuden bis zur GK3 führt über 
notwendige Fenster an einer anleiterbaren Stelle des Hauses über tragbare Leitern der 
Feuerwehr. Für diese tragbaren Leitern sind entsprechende Aufstellflächen vorzusehen.

STADT HAGEN
Stadt der FernUniversität
Briefadresse: Postfach 4249, 58042 Hagen
Paketadresse: Rathausstr. 11, 58095 Hagen
Vermittlung: 02331/207-5000

Sparkasse Hagen (BLZ 450 500 01)
Kto.-Nr. 100 000 444
IBAN DE 23450500010100000444 
BIC WELADE3HXXX
weitere Banken unter www.hagen.de/bankverbindungen



GK 4-5
Der zweite Rettungsweg zur Menschenrettung aus Gebäuden von  der GK4 bis GK5  führt 
über notwendige Fenster an einer anleiterbaren Stelle des Hauses über Kraftfahrdrehleitern 
der Feuerwehr.Für diese Kraftfahrdrehleitern sind entsprechende Aufstellflächen 
vorzusehen. Gemäß § 5 der BauO NRW 2018.

O Hinweise: 

Sonstiges:

X Keine Auflagen

O Auflagen: 

O Hinweise: 

Wenn der Bebauungsplan, wie in dem Konzept / Antragt umgesetzt wird, sowie die Auflagen 
der Brandschutzdienststelle beachtet werden, bestehen aus Sicht der 
Brandschutzdienststelle gegen die Genehmigung keine Bedenken.

Hagen, 25.11.2024

Gez. i.A. Simon Voß BA

STADT HAGEN
Stadt der FernUniversität
Briefadresse: Postfach 4249, 58042 Hagen
Paketadresse: Rathausstr. 11, 58095 Hagen
Vermittlung: 02331/207-5000

Sparkasse Hagen (BLZ 450 500 01)
Kto.-Nr. 100 000 444
IBAN DE 23450500010100000444 
BIC WELADE3HXXX
weitere Banken unter www.hagen.de/bankverbindungen
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Entwässerungskonzept                Mönchengladbach, 12.05.2023 
 
 
Bauvorhaben: Entwässerungskonzept zum vorhabenbezogenen BPlan Nr.6/19  
 REWE Hagen-Emst, Haßleyer Straße 61 in 58093 Hagen 
 Gemarkung Eppenhausen; Flur 14; Flurstück 1693 
  
Bauherr: Erste REWE Dortmund Immobiliengesellschaft mbH 
 Asselner Hellweg 1-3 
 44309 Dortmund 
 
Geplant/Historie: Errichtung eines Lebensmittelvollsortiment-Marktes sowie eines 

Drogerie-Marktes nebst gemeinsamem Parkplatz und Ladezonen mit 
verkehrstechnischer Anbindung im Norden des Projektgrundstückes zur 
Haßleyer Straße. Im Nordwesten sowie Südosten wird der 
Baufeldbereich durch Bebauung, im Süden durch eine Grünfläche mit 
anschließender Bebauung begrenzt 

 

 
Auszug Vorplanung ROCHO Architekten 
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Das Projektgrundstück wird derzeit als Grünfläche bzw. Freizeitanlage genutzt und war in 
der Vergangenheit nicht bebaut. 
 

 

 
Auszug aus amtlichem Lageplan, Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur, Dipl.-Ing. Walter Wiemes 

 

 
Abbildung 4 aus Gutachten zur Baugrunduntersuchung  
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Grundlagenermittlung: 
 
Stellungnahme, Anforderungen der Unteren Wasserbehörde: 
 
Es bestehen keine Bedenken gegen das geplante Bauvorhaben.  
Hier wurde bereits im Vorfeld auf eine Begrünung der Dachflächen hingewiesen. 
Dadurch können die Abflussmengen der befestigten Dachflächen um 50% reduziert werden. 
Im Rahmen der Erstbebauung des Grundstückes ist eine ortsnahe Beseitigung des  
Niederschlagswassers gemäß §55, Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes in Verbindung mit 
§44, Abs. 1 des Landeswassergesetzes gefordert und anzustreben.   
Vor diesem Hintergrund sollte die Versickerung des Oberflächenwassers durch ein  
hydrologisches Gutachten geprüft werden.  
Ein Überflutungsnachweis gemäß DIN 1986-100 ist ebenfalls zu führen. 
 
 
Baugrunduntersuchung, Prüfung, Angaben zur Versickerung, Gutachten aus 2019, 
GEOEXPERTS: 
 
Gemäß Baugrunduntersuchung liegt folgende lokale Schichtenfolge vor: 
 

 
Beispiel Bohrprofil aus Baugrunduntersuchung 
 

- Oberflächenbefestigung und Auffüllungen 
- Schluffe 
-Massenkalk 
 
Aussage zur Versickerungsfähigkeit: 
 
Durch Bodenuntersuchungen zur Prüfung des Versickerungspotentials des Untergrundes,  
siehe „Gutachten Baugrunduntersuchung“ vom 18.12.2019 durch GEO EXPERTS, konnten  
die Anregungen und Gedanken der Unteren Wasserbehörde zur Versickerung des  
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Niederschlagswassers der befestigten Flächen, Dachflächen nicht aufgenommen werden. 
Als Ergebnis der Untersuchungen kann laut fachtechnischer Beurteilung festgehalten werden,  
dass gemäß Richtlinien des Arbeitsblattes A 138 des ATV-Regelwerkes bzw. des  
Arbeitsblattes DWA A138 die vorhandenen Bodenarten und ermittelten Durchlässigkeiten  
eine Versickerung von Niederschlagswasser nicht erlauben.      
 
Im Gutachten wird auf folgenden Sachverhalt hingewiesen: 
 
„Da die Entwässerung im Bereich des Projektgrundstuckes mit den Feldarbeiten 
Auffüllungen, gewachsene bindige Boden (erfahrungsgemäß mit einem kf-Wert < 1x10-6 m/s) erbohrt 
wurde, ist eine Versickerung anfallenden Tagwassers gemäß geltendem Regelwerk (/9/) nicht 
möglich. Eine Versickerung von Niederschlagswasser in den verkarstungsfähigen Massenkalk ist nicht 
zu empfehlen.“ 

 
Kanaltechnische Anbindung des Grundstückes: 
 
Das bestehende Grundstück entwässert derzeit über einen Mischwasserkanal DN  
400 Steinzeug zur Haßleyer Straße. Gemäß Aussage des Kanalbetriebes ist hier  
noch Einleitungspotential gegeben. Eine verbindliche Auskunft zur  
Anschlussmöglichkeit und Einleitungsmenge des Grundstückes, kann hier im 
Rahmen der Genehmigungsplanung angefragt werden. 

 

 
Auszug aus Kanalbestand, Kreuzungsbereich Haßleyer Straße/Karl-Ernst-Osthaus-Straße, WBH  

 

 
Beschreibung der geplanten Entwässerung des Plangebietes 
 
Schmutzwasser: 
Das anfallende Schmutzwasser wird getrennt nach Abwasserarten (Grauwasser,  
Schwarzwasser, behandlungsbedürftiges Abwasser auf dem Grundstück bis zum  
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Übergabeschacht, unter Berücksichtigung der Rückstauebene gemäß  
DIN 1986-100, an den geplanten Kanalhausanschluss an den öffentlichen  
Mischwasserkanal angeschlossen. 
 
Niederschlagswasser: 
Eine Versickerung des Niederschlagswassers der befestigten Flächen kann aufgrund der  
Bodenverhältnisse ausgeschlossen werden. 
 
Zur Verringerung der Abflussmengen sind begrünte Dachflächen mit Extensivbegrünung  
geplant.  
 
Des Weiteren ist geplant das Niederschlagswasser der befestigten Fahr- und Parkflächen  
sowie das anfallende Niederschlagswasser der Dachflächen, ebenfalls auf dem Grundstück  
im Trennsystem unter Berücksichtigung der Vorgaben der WBH gedrosselt, gemäß  
Einleitungsbeschränkung mit x l/s x ha in den öffentlichen Kanal unter Berücksichtigung der  
Rückstauebene gemäß DIN 1986-100 an der Einleitungsstelle ein zuleiteten.  
 
Aufgrund der Flächengröße der zu entwässernden befestigten Flächen wir  
höchstwahrscheinlich eine Drosselung der Abwassermengen mit Anschluss zur Haßleyer an  
das Schachtbauwerk, den Endschacht 396324408 erforderlich sein.  
 

 
Beispiel einer möglichen Anlage: Fränkische Rohrwerke, Unterirdische Regenwasserrückhaltung mit Wirbeldrossel,  
Einleitungsbegrenzung mit Xl/s x ha (Vorgaben der WBH aus Netzberechnung), SWL 60, für Schwerlastverkehr befahrbar. 
 

Im Rahmen der Überflutungsprüfung wird sichergestellt, dass im Falle eines   
Starkregenerereignisses, das über den Bemessungsregen hinaus anfallende  
Niederschlagswasser kurzzeitig auf schadlos überflutbaren Flächen zwischengespeichet  
werden kann. Stehen diese Flächen nicht zu Verfügung kann dieses Niederschlagswasser  
kurzzeitig in unterirdische Speicher zwischengespeichert werden. Dieses gilt im Zuge des  
Überflurtungsnachweises zu prüfen und dementsprechende Maßnahmen zu planen. 
 
Abfließendes Oberflächenwasser des Grundstückes verbleibt durch eine geplante  
Gefälleanordnung mit dementsprechenden Tiefpunktanordnung auf dem Grundstück und  
Kann somit kontrolliert der öffentlichen Kanalisation zugeführt.  
 
Dieses kann durch eine Kombination aus unterirdischen wie auch aus oberirdischen  
Bauwerken, Transportrinnen (Muldenrinnen) in Kombination mit Regenrückhaltebecken  
erfolgen. 
 
Die Ausarbeitung der Grundstücksentwässerung wird im Zuge und unter Berücksichtigung  
der objektspezifischen Rahmenbedingungen unter Einhaltung der gültigen DIN-Normen und  
Regelblätter auf aktuellem Stand der Technik in Zusammenarbeit mit der Unteren  
Wasserbehörde und der WBH in der dafür vorgesehenen Planungsstufe abgestimmt.  
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 Die Dimensionierung der Regenwasser-, Grund- und Sammelleitungen 
für die befestigten Park-und Fahrflächen werden gemäß DIN 1986-100 
und DIN EN 752 mit der dafür entsprechenden Regenspende nach 
KOSTRA DWD 2020 durchgeführt. 
 
Ein Überflutungsnachweis, als Nachweis der zwischenzeitlich 
schadlosen Überflutung des Grundstückes, für Grundstücke > 800 m² 
gemäß DIN 1986-100:16 wird ebenfalls durchgeführt.  
 

 Die Dimensionierung der Regenwasser-, Grund- und Sammelleitungen 
für die Dachentwässerung wird mit der dafür entsprechenden 
Regenspende nach KOSTRA DWD 2020  

 nachgewiesen. 
 
 Abflussbeiwerte:  
 Cm= 0,9; Cs= 1,0 für Dach- Betonflächen 
 Cm= 0,7; Cs= 0,9 für Pflasterflächen 
 Cm= 0,3; Cs= 0,5 für Gründach 
 

Materialien: Grundsätzlich werden für die Entwässerungsanlagen, die in der DIN 
aufgeführten und vom Prüfungsausschuss für Grundstücks-
entwässerungsanlagen zugelassenen Werkstoffe und Materialien 
verwendet. 

 
Schmutz- und Regenwasser: Muffenloses gusseisernes 

Abflussrohr (SML) 
Einrichtungsanschlüsse:  Kunststoffrohr (HT) 

 Grundleitungen (im Gebäude): Kunststoffrohr (KG 2000) 
 Sammelleitung (Außenfläche): Kunststoffrohr (KG/SN8) 

 

Bemerkung:  Alle Schachtbauwerke werden nach DIN EN 476, DIN V 4034-1 in 
Verbindung mit DIN EN 1917 und eingebaut. Schacht-abdeckungen 
nach DIN 1229 / EN 124. 

 
 
  
 

 Mönchengladbach, den 12.05.2023 
          

 
 VAN EWYK Ingenieurbüro                                                                         
 Tiefbau/Kanalsanierung/Grundstücksentwässerung                     
 Stefan van Ewyk 
 Dipl.-Ing. Bauingenieurwesen (FH-Aachen) 
   
 DWA/HKC Zertifizierter Sachkundiger Hochwasserpass 
 

           

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
Nr. 6/19 (692) 

„Sondergebiet Vollsortimenter Emst“ 

Artenschutz-
prüfung der 
Stufe I 
 
 

 

 

Stadt Hagen 



 

 
2 

VBP 6/19 (692) 
ASP I 
Stadt Hagen 
 

 

1	 Einleitung 3	

2	 Bestandsbeschreibung 3	

3	 Potentielles Arteninventar 4	

4	 Vorkommen planungsrelevanter Arten 4	

5	 Auswirkungsprognose und Maßnahmen 7	
 
 

Inhaltsverzeichnis 



 

 
3 

VBP 6/19 (692) 
ASP I 
Stadt Hagen 
 

 

1 Einleitung 
Gemäß Handlungsempfehlung des Landes NRW* ist im Rahmen der 
Bauleitplanung und bei der Genehmigung von Vorhaben eine arten-
schutzrechtliche Prüfung erforderlich.  
Diese erfolgt in einem dreistufigen Verfahren: In vorliegendem Fall 
werden die mit Umsetzung der Planung verbundenen artenschutz-
fachlichen Belange nach Aktenlage erstellt (Stufe I). Zudem erfolgte 
im Mai 2019 zur Potential-Abschätzung eine Bestandserfassung. Im 
folgenden wird geprüft, ob Vorkommen geschützter Arten im Plange-
biet aktuell bekannt oder zu erwarten sind und bei welchen dieser 
Arten aufgrund der Wirkungen des Vorhabens Konflikte mit arten-
schutzrechtlichen Vorschriften gem. § 44 (1) BNatSchG potenziell 
nicht ausgeschlossen werden können. Sofern auf Basis der vorlie-
genden Untersuchungstiefe möglich, werden Maßnahmen zur Ver-
meidung artenschutzrechtlicher Konflikte genannt. 
Alle nicht planungsrelevanten Arten werden im Rahmen der vorlie-
genden Artenschutzprüfung nicht vertiefend betrachtet. Nach Kiel** 
müssen sie jedoch im Rahmen von Planungs- oder Zulassungsver-
fahren zumindest pauschal berücksichtigt werden; dies geschieht 
i.d.R. durch allgemeine Vermeidungsmaßnahmen (z.B. durch zeitli-
che Vorgaben hinsichtlich der Entfernung von Gehölzen).  
 
2 Bestandsbeschreibung 
Das Plangebiet liegt im Osten des Stadtteils Hagen-Emst südlich der 
Haßleyer Straße und umfasst eine Fläche von rund 0,9 ha. Es wird 
derzeit als Stadtpark mit Bolzplatz zur Erholung genutzt. Die Fläche 
stellt sich überwiegend als Intensivrasen dar, der von einer Splittflä-
che und dem Bolzplatz sowie Fußwegen unterbrochen wird. Der süd-
liche und der nördliche Rand des Plangebietes werden von 
Gehölzstreifen mit teils älteren Gehölzen gesäumt. Darüber hinaus 
stehen einige jüngere Gehölze zerstreut im Westen der Fläche. 
Baumhöhlen wurden im Rahmen der Bestandserfassung nicht fest-
gestellt. 
Das Plangebiet wird im Norden durch die Haßleyer Straße, im Osten 
und Süden durch weitere Rasenflächen sowie Wohngebiete und im 
Westen durch einen Einkaufskomplex aus Supermarkt und Bäckerei 
begrenzt. 
Im Umfeld des Plangebietes befinden sich in Richtung Süden und 
Westen großflächig Wohngebiete. Die A 45 verläuft östlich des Plan-
gebietes in Südost-Nordwest-Richtung und wird von Gehölzbestän-
den begleitet. Zwischen der Haßleyer Straße und der A 45 liegen 
Sportplätze, ein Feuerwehrgerätehaus sowie eine Ackerbrache. Öst-
lich der A 45 schließen sich landwirtschaftlicher Freiraum, Wälder und 
ein Steinbruch an. 

* Ministerium für Wirtschaft, 
Energie, Bauen, Wohnen und 
Verkehr NRW und des 
Ministeriums für Klimaschutz, 
Umwelt, Landwirtschaft, Natur 
und Verbraucherschutz vom 
22.12.2010: Artenschutz in der 
Bauleitplanung und bei der 
baurechtlichen Zulassung von 
Vorhaben. Gemeinsame 
Handlungsempfehlungen.  

** Kiel, E.-F. (2015): Geschützte 
Arten in Nordrhein-Westfalen. 
Einführung. Online unter: 
http://artenschutz.naturschutzin
formationen.nrw.de/artenschutz
/web/babel/media/einfuehrung_
geschuetzte_arten.pdf 
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In Bezug auf das Höhlenpotential der stockenden Gehölze ist von 
einem geringen bzw. fehlenden Potential auszugehen. Die vorkom-
menden Gehölze sind überwiegend Gebüsche und Bäume mit einem 
geringen Brusthöhendurchmesser (< 30 cm). Einzig einzelne Bäume 
erreichen einen leicht höheren Brusthöhendurchmesser. Bei der er-
folgten Bestandsaufnahme konnten keine für Höhlenbrüter oder Fle-
dermäuse nutzbaren Baumhöhlen festgestellt werden. 
 
3 Potentielles Arteninventar 
Laut Abfrage des Fachinformationssystems (FIS) des Landesumwelt-
amtes NRW (LANUV) können im Plangebiet (Messtischblatt 4611, 
Quadrant 1) unter Berücksichtigung der relevanten Lebensraumtypen 
(Kleingehölze, Alleen, Bäume, Gebüsche, Hecken, vegetationsarme 
oder -freie Biotope, Gärten, Parkanlagen, Siedlungsbrachen, Gebäu-
de) potentiell 34 planungsrelevante Arten vorkommen (s. Tab. 1). 
Dazu gehören 6 Säugetier-, 26 Vogelarten, eine Amphibien und eine 
Reptilienart. 
Weitere Hinweise auf Vorkommen planungsrelevanter Arten liegen 
gem. Landschaftsinformationssammlung (@LINFOS) für das Plange-
biet bzw. das auswirkungsrelevante Umfeld nicht vor. 
 
4 Vorkommen planungsrelevanter Arten 
Unter Berücksichtigung der Bestandsbeschreibung (s.o.), Vorbelas-
tung und Ausstattung des Plangebietes und dessen Umgebung mit 
Biotopstrukturen ist davon auszugehen, dass das Plangebiet in erster 
Linie durch sog. Ubiquisten, d.h. Tier- und Pflanzenarten mit einer 
großen Anpassungsbreite gekennzeichnet ist. Neben der Isolation 
durch die umgebende Bebauung sind vor allem Vorbelastungen 
durch Lärm und Licht sowie Störungen durch die Erholungsnutzung 
maßgeblich für die potentiell vorkommenden planungsrelevanten Ar-
ten. 
In Bezug auf Säugetiere ist jedoch ein faktisches Vorkommen der 
Zwergfledermaus nicht gänzlich auszuschließen. Die Art zählt zur 
Gruppe der „Gebäudefledermäuse“ und kommt als Kulturfolger vor-
wiegend im Siedlungs- bzw. siedlungsnahen Bereich vor. Dement-
sprechend können auch einzelne Tiere innerhalb des Plangebietes 
und in dessen Umgebung nicht kategorisch ausgeschlossen werden. 
Bedeutende Strukturen, die auf eine besondere Eignung als Lebens-
raum für Zwergfledermäuse schließen lassen, liegen nicht vor. Rele-
vante Leitstrukturen sind nicht vorhanden. Quartiere in den Gehölzen 
sind nicht anzunehmen. Fledermausarten, die strukturreiche Land-
schaften mit hohem Wald- und/oder Gewässeranteil bevorzugen sind 
im Plangebiet nicht zu erwarten (Wasser-, Fransen- und Kleine Bart-
fledermaus, Großes Mausohr und Braunes Langohr).  
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Tab. 1: Planungsrelevante Arten für Quadrant 1 im Messtischblatt 4611, 
Stand: Juni 2019. Status: N = Nachweis ab dem Jahr 2000 vorhanden, B = 
Brutnachweis ab dem Jahr 2000 vorhanden; Erhaltungszustände: G = güns-
tig, U = unzureichend, S = schlecht, unbek. = unbekannt. Na = Nahrungsha-
bitat, FoRu = Fortpflanzungs- und Ruhestätte, Ru = Ruhestätte, () = 
potentielles Vorkommen, ! = Hauptvorkommen. KlGehoel = Kleingehölze, 
Alleen, Bäume, Gebüsche, Hecken; oVeg = Vegetationsarme oder -freie 
Biotope; Gaert = Gärten, Parkanlagen, Siedlungsbrachen; Gebaeu = Ge-
bäude. 
 
Art Status KlGehoel oVeg Gaert Gebaeu
Wissenschaftlicher	Name Deutscher	Name
Säugetiere
Myotis	daubentonii Wasserfledermaus N G Na Na FoRu
Myotis	myotis Großes	Mausohr N U Na (Na) FoRu!
Myotis	mystacinus Kleine	Bartfledermaus N G Na Na FoRu!
Myotis	nattereri Fransenfledermaus N G Na (Na) FoRu
Pipistrellus	pipistrellus Zwergfledermaus N G Na Na FoRu!
Plecotus	auritus Braunes	Langohr N G FoRu,	Na Na FoRu
Vögel
Accipiter	gentilis Habicht B G (FoRu),	Na Na
Accipiter	nisus Sperber B G (FoRu),	Na Na
Alcedo	atthis Eisvogel B G (Na)
Anthus	trivialis Baumpieper B U FoRu
Asio	otus Waldohreule B U Na Na
Bubo	bubo Uhu B G (FoRu)
Buteo	buteo Mäusebussard B G (FoRu)
Carduelis	cannabina Bluthänfling B unbek. FoRu (Na) (FoRu),	(Na)
Charadrius	dubius Flussregenpfeifer B U FoRu!
Delichon	urbica Mehlschwalbe B U Na FoRu!
Dryobates	minor Kleinspecht B G Na Na
Dryocopus	martius Schwarzspecht B G (Na)
Falco	tinnunculus Turmfalke B G (FoRu) Na FoRu!
Hirundo	rustica Rauchschwalbe B U- (Na) Na FoRu!
Lanius	collurio Neuntöter B G- FoRu!
Locustella	naevia Feldschwirl B U FoRu
Milvus	milvus Rotmilan B U (FoRu)
Passer	montanus Feldsperling B U (Na) Na FoRu
Pernis	apivorus Wespenbussard B U Na
Phoenicurus	phoenicurus Gartenrotschwanz B U FoRu FoRu FoRu
Saxicola	rubicola Schwarzkehlchen B U+ FoRu
Scolopax	rusticola Waldschnepfe B G (FoRu)
Serinus	serinus Girlitz B unbek. FoRu!,	Na
Strix	aluco Waldkauz B G Na Na FoRu!
Sturnus	vulgaris Star B unbek. Na FoRu
Tyto	alba Schleiereule B G Na Na FoRu!
Amphibien
Alytes	obstetricans Geburtshelferkröte N S Ru (Ru) (Ru)
Reptilien
Coronella	austriaca Schlingnatter N U (FoRu) (FoRu) FoRu

Erhaltungszustand	in	
NRW	(KON)

 
 
Da bei Umsetzung des Planvorhabens kein Abbruch von Gebäuden 
geplant ist, können Verbotstatbestände gem. § 44 (1) BNatSchG (Tö-
tungsverbot) ausgeschlossen werden. Essentielle Nahrungshabitate 
von Fledermäusen, die unter die Zugriffsverbote des § 44 (1) 
BNatSchG fallen, sind aufgrund der niedrigen Wertigkeit der vorhan-
denen Strukturen im Plangebiet sowie der Kleinflächigkeit bei einer 
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Umsetzung des Planvorhabens ebenfalls nicht betroffen. 
In Bezug auf die gemäß Messtischblattabfrage potentiell vorkom-
menden planungsrelevanten Vogelarten wird deutlich, dass bei 
Durchführung des Planvorhabens insbesondere der Wegfall der Ge-
hölzstrukturen von Bedeutung sein könnte. Da bei der Bestandsauf-
nahme jedoch keine Baumhöhlen festgestellt werden konnten, sind 
die Gehölze für Höhlenbrüter, die auf ein ausreichendes Vorkommen 
von Alt-/Totholz angewiesen sind, voraussichtlich nicht von Bedeu-
tung (Kleinspecht, Schwarzspecht, Waldkauz, Star). Eine Nutzung 
der Bäume als Horststandorte für Greifvögel (Habicht, Sperber, Mäu-
sebussard) wird aufgrund der Größe und der Vorbelastung des Ge-
bietes sowie der Habitatpräferenzen der genannten Arten nicht 
angenommen. Ein Brutplatz des Turmfalken ist innerhalb des Plan-
gebietes auszuschließen. Ein Vorkommen von überfliegenden Greif-
vögeln der genannten Arten kann jedoch nicht ausgeschlossen 
werden. Allerdings übernimmt das Plangebiet aufgrund seiner inten-
siven Nutzung höchstens eine untergeordnete Rolle als Nahrungs- 
bzw. Jagdhabitat. Auch Girlitz und Bluthänfling, die unter anderem 
Gärten und Parkanlagen besiedeln, können ebenfalls nicht vollstän-
dig ausgeschlossen werden. Aufgrund der umliegenden Strukturen, 
wie dem Teil des Parks der erhalten bleiben soll, der Gärten und der 
Brache ist jedoch nicht von einer erheblichen Beeinträchtigung der 
beiden Arten auszugehen. 
Die Freiflächen des Plangebietes übernehmen aufgrund der intensi-
ven Nutzung keine Bedeutung für potentielle Offenlandarten. Vogelar-
ten, die in strukturreichen (Halb)Offenlandschaften (Baumpieper, 
Waldohreule, Rotmilan, Wespenbussard, Schleiereule) vorkommen 
sind im Plangebiet daher nicht zu erwarten, ebenso Arten gebüsch-
reicher Extensivgrünländer (Neuntöter, Feldschwirl) und/oder Heiden 
(Gartenrotschwanz, Schwarzkehlchen). Gewässerliebende Arten wie 
Eisvogel, Flussregenpfeifer, Mehl- und Rauchschwalbe finden im 
Plangebiet keine geeigneten Habitate vor. Feldsperling und Uhu mei-
den das Innere von Städten und sind daher im Plangebiet nicht zu 
erwarten. Die Waldschnepfe als Bewohner größerer Waldkomplexe 
kann ausgeschlossen werden. 
Gemäß erfolgter Messtischblattabfrage sind im Plangebiet Vorkom-
men von Amphibien (Geburtshelferkröte) und Reptilien (Schlingnat-
ter) möglich. Aufgrund der erfolgten Bestandsaufnahme und der 
dabei erfassten Biotopstrukturen können Vorkommen der beiden Ar-
ten und damit eine artenschutzrechtliche Betroffenheit im Sinne des § 
44 (1) BNatSchG ausgeschlossen werden. 
Laut Auskunft der unteren Naturschutzbehörde Hagen (mdl. Mittei-
lung von Herrn Gockel am 04.07.2019) sind keine Vorkommen pla-
nungsrelevanter Arten im Plangebiet und dessen näherem Umfeld 
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bekannt. 
In der Landschaftsinformationssammlung NRW (@LINFOS) sind 
ebenfalls keine Fundpunkte planungsrelevanter Arten im Plangebiet 
und dessen Umfeld verzeichnet. 
 
5 Auswirkungsprognose und Maßnahmen 
Mit Realisierung des Planvorhabens ist die Entfernung von Gehölzen 
verbunden, die für europäische Vogelarten (Gebüschbrüter) von Be-
deutung sein könnten. Im Sinne des allgemeinen Artenschutzes ist 
daher eine Entfernung von Gehölzen nicht innerhalb der Brut- und 
Aufzuchtzeiten (01.03.–30.09.) durchzuführen.  
Entsprechende Hinweise zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Kon-
flikte werden in den Bebauungsplan aufgenommen und sind im Rah-
men der Umsetzung zu beachten. 
 
 
 
Bearbeitet für die Stadt Hagen  
im Auftrag des Vorhabenträgers  
 
Coesfeld, im November 2019  
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Zusammenfassung 

Gegenstand des vorliegenden schalltechnischen Gutachtens ist die Aufstellung des Bebauungsplanes 

Nr. 6/19 Sondergebiet Vollsortiment Emst  mit dem Ziel, ein Sondergebiet für Einzelhandel 

zu schaffen. Das Plangebiet befindet sich am östlichen Rand des Stadtteiles Emst. 

 

Um die Vollzugsfähigkeit des Bebauungsplans sicherzustellen, sind im Rahmen der Bauleitplanung die 

schalltechnischen Auswirkungen der Planung (Gewerbe) auf die außerhalb des Plangebietes bestehenden 

schutzbedürftigen Nutzungen zu ermitteln, zu bewerten und in die städtebauliche Abwägung einzustellen. 

Im Rahmen der Prognose wurden dabei folgende Situationen untersucht und dargestellt: 

 

Gewerbelärm 

 Beurteilung der auf die nächstgelegene Wohnnutzung einwirkenden Gewerbelärmgeräusche aus 

dem geplanten Einzelhandel. Vergleich der ermittelten Geräuscheinwirkungen mit den 

Orientierungswerten der [DIN 18005]. Bei Bedarf Darlegung erforderlicher Lärmminderungs-

maßnahmen bzw. textlicher Festsetzungen für den B-Plan. 

 

Hierzu wurde eine Schallimmissionsprognose erstellt. Die Planungsgrundlagen und die getroffenen 

Annahmen und Voraussetzungen werden in der Langfassung des vorliegenden Berichts erläutert. 

 

Die schalltechnischen Untersuchungen haben in Hinblick auf die im Rahmen der Bauleitplanung anzu-

strebenden Orientierungswerte bzw. der jeweiligen im Baugenehmigungsverfahren heranzuziehenden 

Immissionsrichtwerte Folgendes ergeben:  

 

Ergebnisse Gewerbelärm  

 Die geltenden Immissionsrichtwerte werden zur Tageszeit und in der ungünstigsten vollen 

Nachtstunde durch das gegenständliche Vorhaben an den maßgeblichen Immissionsorten unter 

Berücksichtigung der im Gutachten beschriebenen Grundlagen und Rahmenbedingungen 

eingehalten bzw. am IP01 ausgeschöpft. 

 

 Unter Berücksichtigung der Vorbelastung durch das nördlich gelegene Feuerwehrgerätehaus 

werden die Immissionsrichtwerte zur Tageszeit sowohl im Regelbetrieb als auch im Einsatzfall 

eingehalten bzw. am IP01 um 1 dB überschritten. Nach Nr. 3.2.1 Abs. 3 der [TA Lärm] soll für die zu 

beurteilende Anlage die Genehmigung wegen einer Überschreitung der Immissionsrichtwerte 

aufgrund der Vorbelastung auch dann nicht versagt werden, wenn dauerhaft sichergestellt ist, dass 

diese Überschreitung nicht mehr als 1 dB(A) beträgt. 
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In der ungünstigsten vollen Nachtstunde werden die Immissionsrichtwerte unter Berücksichtigung des 

Regelbetriebs des Feuerwehrgerätehauses, außerhalb von Einsätzen, eingehalten bzw. am IP01 um 1 dB 

überschritten. Nach Nr. 3.2.1 Abs. 3 der [TA Lärm] soll für die zu beurteilende Anlage die Genehmigung 

wegen einer Überschreitung der Immissionsrichtwerte aufgrund der Vorbelastung auch dann nicht versagt 

werden, wenn dauerhaft sichergestellt ist, dass diese Überschreitung nicht mehr als 1 dB(A) beträgt. 

 

 Unter Berücksichtigung konservativer Ansätze für den Einsatzfall des Feuerwehrgerätehauses werden 

die Immissionsrichtwerte in der ungünstigsten Nachtstunde an den Immissionsorten teilweise deutlich 

überschritten. Die Untersuchungsergebnisse zeigen jedoch, dass diese Überschreitung schon allein 

durch die konservative Betrachtung der Vorbelastung ausgelöst wird. Trotz der genannten 

Überschreitungen ist davon auszugehen, dass gesunde Wohnverhältnisse gewährleistet sind. Es ist 

davon auszugehen, dass eine ergänzende Sonderfallprüfung nach 3.2.2 der [TA Lärm] zu dem 

Ergebnis kommt, dass diese Überschreitungen einer Genehmigung nicht entgegenstehen. 

 

 Kurzzeitige Geräuschspitzen, die die geltenden Immissionsrichtwerte am Tag um mehr als 30 dB und 

mehr als 20 dB nachts überschreiten, sind nicht zu prognostizieren. Die Spitzenpegelkriterien nach 

Ziffer 6.1 der [TA Lärm] werden somit ebenfalls eingehalten. 

 

Anmerkungen 

Die Untersuchungsergebnisse gelten insbesondere unter Einhaltung der in Kapitel 6 beschriebenen 

Lärmminderungsmaßnahmen in Form von Lärmschutzwänden. 
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1 Grundlagen 

[16. BImSchV] Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutz-

gesetzes, Verkehrslärmschutzverordnung vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), 

die durch Artikel 1 der Verordnung vom 18. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2269) 

geändert worden ist 

[BImSchG] Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftver-

unreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge, 

Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 

17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. 

April 2019 (BGBl. I S. 432) geändert worden ist 

[DIN 4109-1] Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen. 2018-01 

[DIN 18005]  Schallschutz im Städtebau - Grundlagen und Hinweise für die Planung.  

2023-07 

[DIN 18005 Bbl. 1]  Schallschutz im Städtebau  Beiblatt 1: Schalltechnische Orientierungswerte 

für die städtebauliche Planung. 2023-07 

[DIN 18005-2] Schallschutz im Städtebau, Lärmkarten - Kartenmäßige Darstellung von 

Schallimmissionen. 1991-09 

[DIN ISO 9613-2] Akustik - Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teil 2: 

Allgemeines Berechnungsverfahren. 1999-09 

[HLfU Heft 192] Technischer Bericht zur Untersuchung der Lkw- und Ladegeräusche auf 

Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen, 

Schriftenreihe der Hessischen Landesanstalt für Umwelt, Heft 192. 1995 

[HLUG Heft 3] Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen durch 

Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungs-

lagern, Speditionen und Verbrauchermärkten sowie weiterer typischer 

Geräusche insbesondere von Verbrauchermärkten, Hessisches Landesamt 

für Umwelt und Geologie, Lärmschutz in Hessen, Heft 3. 2005 

[IG I 7 - 501-1/2] Korrektur redaktioneller Fehler beim Vollzug der Technischen Anleitung zum 

Schutz gegen Lärm  TA Lärm, Schreiben des BMUB/Dr. Hilger an die 

obersten Immissionsschutzbehörden der Länder sowie das Bundes-

ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur und das Eisenbahn-

Bundesamt. 07.07.2017 

[Piorr 2001] Zum Nachweis der Einhaltung von Geräuschimmissionswerten mittels 

Prognose, Piorr, D., Zeitschrift für Lärmbekämpfung 48 (2001) Nr. 5 
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[PLS] Untersuchung von Schallemissionen aus Parkplätzen, Autohöfen und 

Omnibusbahnhöfen sowie von Parkhäusern und Tiefgaragen, Bayerisches 

Landesamt für Umwelt. 6. überarbeitete Auflage 2007-08 

[RLS-19] Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, Forschungsgesellschaft für 

Straßen- und Verkehrswesen FGSV. Ausgabe 2019 (inkl. Korrektur 02/2020) 

[TA Lärm] Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutz-

gesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm  TA Lärm) vom  

26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), zuletzt geändert durch Bekannt-

machung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5), in Kraft 

getreten am 9. Juni 2017, redaktionell korrigiert durch Schreiben des BMUB 

vom 07.07.2017 (IG I 7 - 501-1/2) 

[VDI 2719] Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen. 1987-08 

[VDI 2720-1] Schallschutz durch Abschirmung im Freien. 1997-03 

[VDI 2571] Schallabstrahlung von Industriebauten. 1976-08 (zurückgezogen) 

 

Hinweis: Die im gegenständlichen Bericht dokumentierte Untersuchung wurde auf Basis bzw. unter Berücksichtigung der im obenstehenden 
Grundlagenverzeichnis genannten Regelwerke durchgeführt. Die Ergebnisse sind somit  wenn nicht anders gekennzeichnet  entlang den 
entsprechenden Anforderungen ermittelt. Vom Kunden bereitgestellte Daten sind dabei als solche gekennzeichnet und können sich auf 
die Validität der Ergebnisse auswirken. Die Entscheidungsregeln zur Konformitätsbewertung basieren auf den angewendeten Vorschriften, 
Normen, Richtlinien und sonstigen Regelwerken. Meinungen und Interpretationen sind von Konformitätsaussagen abgegrenzt. Der 
gegenständliche Bericht enthält entsprechende Äußerungen im Kapitel Diskussion/Beurteilung. 

 

Weitere verwendete Unterlagen (Stand, zur Verfügung gestellt durch): 

 deutsche Grundkarte (© Land NRW (2024) dl-de/by-2-0), 

 Lagepläne (Wolters Partner Architekten & Stadtplaner GmbH, Rocho Architekten, REWE DORTMUND SE & Co. KG), 

 Anlagen- und Betriebsbeschreibung (REWE Dortmund SE & Co. KG), 

 Windstatistik der Wetterstation Lüdenscheid (1994-2010, DWD). 

 

Ein Ortstermin wurde am 25.03.2019 durchgeführt. 
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2 Veranlassung und Aufgabenstellung 

Gegenstand des vorliegenden schalltechnischen Gutachtens ist die seitens des Auftraggebers geplante 

Entwicklung eines REWE-Marktes einschließlich eines Drogeriemarktes. Die planungsrechtliche Grundlage des 

Vorhabens soll über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr.  

mit der Ausweisung als Sondergebiet (SO) erfolgen. 

 

Das Plangebiet liegt im Osten des Stadtteils Hagen-Emst, südlich der Haßleyers Straße und umfasst ca. 0,9 ha. 

Es wird im Norden durch die Haßleyer Straße, im Westen durch gemischt genutzte Gebäude mit 

Einzelhandelseinrichtungen sowie Wohnbebauung begrenzt. Im Osten und Süden begrenzen Rasenflächen 

und in Teilen die angrenzende Wohnnutzung das Plangebiet. 

 

 

Abbildung 1: Darstellung des Plangebietes (Stand 28.08.19) 
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Um dem allgemeinen Grundsatz der Konfliktbewältigung Rechnung zu tragen, war im Rahmen der Bauleit-

planung die schalltechnische Umsetzbarkeit der Planung in Hinblick auf die außerhalb des Geltungs-

bereiches befindlichen Emissionsquellen (Gewerbe) zu prüfen.  

 

Vorliegend war hinsichtlich des zu erwartenden Gewerbelärms der Nachweis zu erbringen, dass durch die 

geplante Nutzung des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans die schalltechnischen Anforderungen der 

[DIN 18005] bzw. der [TA Lärm] in Bezug auf die angrenzende schutzbedürftige Nutzung eingehalten werden. 

Des Weiteren waren die schalltechnischen Auswirkungen der im Zusammenhang mit der Planung stehenden 

veränderten Verkehrssituation auf die außerhalb des Plangebietes bestehenden schutzbedürftigen 

Nutzungen zu ermitteln.  

 

Hierzu wird eine Schallimmissionsprognose erstellt. Sollten die vorgegebenen Anforderungen nicht 

eingehalten werden, sind geeignete Maßnahmen zur Lärmminderung aufzuzeigen. 
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3 Grundlage für die Ermittlung und Beurteilung der Immissionen 

3.1 Schallschutz im Städtebau 

3.1.1 Orientierungswerte der DIN 18005 

Zur Berücksichtigung des Schallschutzes im Rahmen der städtebaulichen Planung sind Hinweise in der 

[DIN 18005] gegeben. In [DIN 18005 Bbl. 1] sind für die unterschiedlichen Gebietsnutzungen schalltechnische 

Orientierungswerte angegeben, deren Einhaltung oder Unterschreitung wünschenswert ist, um die mit der 

Eigenart des betreffenden Baugebietes verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor 

Lärmbelastungen zu erfüllen. Sie sind keine Richt- oder Grenzwerte im Sinne des Immissionsschutzrechts. Diese 

Orientierungswerte sind in [DIN 18005] zusammengefasst. 

 

Tabelle 1: Schalltechnische Orientierungswerte der DIN 18005 Bbl. 1 

Gebietseinstufung 

Orientierungswerte in dB(A) 

Verkehrslärma Industrie-, Gewerbe-  
und Freizeitlärm sowie 

Geräusche von vergleichbaren 
öffentlichen Anlagen 

tags 

6:00 - 22:00 
Uhr 

nachts 

22:00 - 6:00 
Uhr 

tags 

6:00 - 22:00 
Uhr 

nachts 

22:00 - 6:00 Uhr 

Reine Wohngebiete (WR) 50 40 50 35 

Allgemeine Wohngebiete (WA),  
Kleinsiedlungsgebiete (WS), 
Wochenendhausgebiete, 
Ferienhausgebiete, 
Campingplatzgebiete 

55 45 55 40 

Friedhöfe, Kleingartenanlagen, 
Parkanlagen 

55 55 55 55 

Besondere Wohngebiete (WB) 60 45 60 40 

Dorfgebiete (MD), Dörfliche 
Wohngebiete (MDW), Mischgebiete (MI), 
Urbane Gebiete (MU) 

60 50 60 45 

Kerngebiete (MK) 63 53 60 45 

Gewerbegebiete (GE) 65 55 65 50 

Sonstige Sondergebiete (SO) sowie 
Flächen für den Gemeinbedarf, soweit 
sie schutzbedürftig sind, je nach 
Nutzungsartb 

45 - 65 35 - 65 45 - 65 35 - 65 

Industriegebiete (GI)c --- --- --- --- 
a Die dargestellten Orientierungswerte gelten für Straßen-, Schienen- und Schiffsverkehr. Abweichend davon schlägt die WHO 
 für den Fluglärm zur Vermeidung gesundheitlicher Risiken deutlich niedrigere Schutzziele vor. 
b Für Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen, Kurgebiete oder Pflegeeinrichtungen ist ein hohes Schutzniveau anzustreben. 
c Für Industriegebiete kann kein Orientierungswert angegeben werden. 
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Die [DIN 18005] bzw. [DIN 18005 Bbl. 1] enthält folgende Anmerkung und Hinweise: 

 

Die Orientierungswerte haben vorrangig Bedeutung für die Planung von Neubaugebieten mit 

schutzbedürftigen Nutzungen und für die Neuplanung von Flächen, von denen Schallemissionen 

ausgehen und auf vorhandene oder geplante schutzbedürftige Nutzungen einwirken können. Da die 

Orientierungswerte allgemein sowohl für Großstädte als auch für ländliche Gebiete gelten, können örtliche 

Gegebenheiten in bestimmten Fällen ein Abweichen von den Orientierungswerten nach oben oder unten 

erfordern.  

 

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Verkehrswegen und 

in Gemengelagen, lassen sich die Orientierungswerte oft nicht einhalten. Wo im Rahmen der Abwägung 

mit plausibler Begründung von den Orientierungswerten abgewichen wird, weil andere Belange 

überwiegen, sollte möglichst ein Ausgleich durch andere geeignete Maßnahmen (z.B. geeignete 

Gebäudeanordnung und Grundrissgestaltung, bauliche Schallschutzmaßnahmen  insbesondere für 

Schlafräume) vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert werden. 

 

Die Beurteilungspegel der Geräusche verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehr, Industrie und 

Gewerbe, Freizeitlärm) werden wegen der unterschiedlichen Einstellung der Betroffenen zu verschiedenen 

Arten von Geräuschquellen jeweils für sich allein mit den Orientierungswerten verglichen und nicht addiert.  

 

Die Orientierungswerte sollten bereits auf den Rand der Bauflächen oder der überbaubaren 

Grundstücksflächen in den jeweiligen Baugebieten oder der Flächen sonstiger Nutzung bezogen werden.  

 

Bei Außen- und Außenwohnbereichen gelten grundsätzlich die Orientierungswerte des Zeitbereichs 

 dB ist selbst bei nur teilweise geöffnetem Einfachfenster ungestörter 

Schlaf häufig nicht mehr möglich. 

 

3.2 Anforderungen der TA Lärm 

Zur Beurteilung von Anlagen, die als genehmigungsbedürftige und nicht genehmigungsbedürftige Anlagen 

den Anforderungen des zweiten Teils des [BImSchG] unterliegen, ist die [TA Lärm] heranzuziehen. Die 

[TA Lärm] beschreibt das Verfahren zur Ermittlung der Geräuschbelastungen und stellt die Grundlage für die 

Beurteilung der Immissionen dar. 
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Immissionsrichtwerte 

In der [TA Lärm] werden Immissionsrichtwerte genannt, bei deren Einhaltung im Regelfall ausgeschlossen 

werden kann, dass schädliche Umwelteinwirkungen im Einwirkungsbereich gewerblicher oder industrieller 

Anlagen vorliegen. Die Immissionsrichtwerte gelten akzeptorbezogen. Dies bedeutet, dass die energetische 

Summe der Immissionsbeiträge aller relevant einwirkenden Anlagen, für die die [TA Lärm] gilt, den 

Immissionsrichtwert nicht überschreiten soll. In Abhängigkeit der Nutzung des Gebietes, in dem die 

schutzbedürftigen Nutzungen liegen, gelten die in Tabelle 2 zusammengefassten Immissionsrichtwerte. 

 

Tabelle 2: Immissionsrichtwerte in Abhängigkeit der Gebietsnutzung für die Beurteilungszeiträume Tag und Nacht; 
Immissionsorte außerhalb von Gebäuden  

Gebietsnutzung Immissionsrichtwerte (IRW) in dB(A) 

Beurteilungszeitraum Tag Beurteilungszeitraum Nacht 

Kurgebiete, Krankenhäuser und 
Pflegeanstalten 

45 35 

Reine Wohngebiete (WR) 50 35 

Allgemeine Wohngebiete (WA), 
Kleinsiedlungsgebiete (WS) 

55 40 

Mischgebiete (MI), Dorfgebiete (MD), 
Kerngebiete (MK) 

60 45 

Urbane Gebiete (MU) 63 45 

Gewerbegebiete (GE) 65 50 

Industriegebiete (GI) 70 70 

 

 

Weiterhin dürfen gemäß [TA Lärm] einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen die Immissionsrichtwerte am Tag 

(IRWTmax) um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht (IRWNmax) um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. 

 

Anmerkung: Die Art der bezeichneten Gebiete und Einrichtungen ergibt sich aus den Festlegungen in den 

Bebauungsplänen. Sonstige in Bebauungsplänen festgesetzte Flächen für Gebiete und Einrichtungen sowie 

Gebiete und Einrichtungen, für die keine Festsetzungen bestehen, sind entsprechend der Schutzbedürftigkeit 

zu beurteilen. 

 

In Tabelle 3 werden die für Immissionsrichtwerte relevanten Beurteilungszeiträume aufgeführt. 
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Tabelle 3:  Beurteilungszeiträume nach TA Lärm 

Bezeichnung Beurteilungszeitraum Beurteilungszeit 

Tag 6:00 bis 22:00 Uhr 16 Stunden 

Nacht 22:00 bis 6:00 Uhr 
volle Nachtstunde mit dem 
höchsten Beurteilungspegel 

(z. B. 5:00 bis 6:00 Uhr) 

 

 

Immissionsort 

Die maßgeblichen Immissionsorte befinden sich gemäß [TA Lärm] bei bebauten Flächen 0,5 m außerhalb vor 

der Mitte des geöffneten Fensters des vom Geräusch am stärksten betroffenen schutzbedürftigen Raumes 

[DIN 4109-1]. Bei unbebauten oder bebauten Flächen, die keine Gebäude mit schutzbedürftigen Räumen 

enthalten, befinden sie sich an dem am stärksten betroffenen Rand der Fläche, wo nach dem Bau- und 

Planungsrecht Gebäude mit schutzbedürftigen Räumen erstellt werden dürfen. Ist der schutzbedürftige 

Raum mit der zu beurteilenden Anlage baulich verbunden oder geht es um Körperschallübertragungen bzw. 

die Einwirkung tieffrequenter Geräusche, handelt es sich bei dem am stärksten betroffenen 

schutzbedürftigen Raum um den maßgeblichen Immissionsort. 

 

Seltene Ereignisse 

Können bei selten auftretenden betrieblichen Besonderheiten1 auch bei Einhaltung des Standes der Technik 

zur Lärmminderung die Immissionsrichtwerte nicht eingehalten werden, kann eine Überschreitung zugelassen 

werden. Die Höhe der zulässigen Überschreitung kann einzelfallbezogen festgelegt werden; folgende 

Immissionshöchstwerte dürfen dabei nicht überschritten werden: 

 

 Beurteilungszeitraum Tag 70 dB(A), 

 Beurteilungszeitraum Nacht 55 dB(A). 

 

Einzelne Geräuschspitzen dürfen diese Werte in Kur-, Wohn- und Mischgebieten tags um nicht mehr als 20 dB, 

nachts um nicht mehr als 10 dB überschreiten.  

 

  

 
1  Definierter Zeitraum gemäß Ziffer 7.2 TA Lärm: an nicht mehr als 10 Tagen oder Nächten eines Kalenderjahres und an 

nicht mehr als zwei aufeinander folgenden Wochenenden. 
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Gemengelagen 

Für das Aneinandergrenzen von gewerblich bzw. industriell genutzten Gebieten und Wohngebieten 

(Gemengelagen) wird gemäß Ziffer 6.7 [TA Lärm] die folgende Regelung getroffen: 

zum Wohnen dienende Gebiete aneinandergrenzen (Gemengelage), können die für die zum Wohnen 

dienenden Gebiete geltenden Immissionsrichtwerte auf einen geeigneten Zwischenwert der für die 

aneinandergrenzenden Gebietskategorien geltenden Werte erhöht werden, soweit dies nach der 

gegenseitigen Pflicht zur Rücksichtnahme erforderlich ist. 

 
Die Immissionsrichtwerte für Kern-, Dorf- und Mischgebiete sollen dabei nicht überschritten werden. Es ist 

vorauszusetzen, dass der Stand der Lärmminderungstechnik eingehalten wird. Für die Höhe des 

Zwischenwertes nach Absatz 1 ist die konkrete Schutzwürdigkeit des betroffenen Gebietes maßgeblich. 

Wesentliche Kriterien sind die Prägung des Einwirkungsgebiets durch den Umfang der Wohnbebauung 

einerseits und durch Gewerbe- und Industriebetriebe andererseits, die Ortsüblichkeit eines Geräusches 

und die Frage, welche der unverträglichen Nutzungen zuerst verwirklicht wurde. 

 
Liegt ein Gebiet mit erhöhter Schutzwürdigkeit nur in einer Richtung zur Anlage, so ist dem durch die 

Anordnung der Anlage auf dem Betriebsgrundstück und die Nutzung von Abschirmungsmöglichkeiten 

 

 

Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit 

Kriterien für einen Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit sind in der [TA Lärm] unter Ziffer 6.5 

aufgeführt. Die betreffenden Zeiträume am Tag sind wie folgt definiert: 

 

 an Werktagen  6:00  7:00 Uhr 20:00  22:00 Uhr, 

 an Sonn- und Feiertagen  6:00  9:00 Uhr 13:00  15:00 Uhr 20:00  22:00 Uhr. 

 
Für die aufgeführten Zeiten ist gemäß [TA Lärm] in 

 
 Reinen und Allgemeinen Wohngebieten,  

 Kleinsiedlungsgebieten,  

 in Kurgebieten sowie für Krankenhäuser und Pflegeanstalten 

 
bei der Ermittlung des Beurteilungspegels die erhöhte Störwirkung von Geräuschen durch einen Zuschlag von 

6 dB(A) zu berücksichtigen.  
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Vor-, Zusatz- und Gesamtbelastung 

Die o. a. Immissionsrichtwerte sind akzeptorbezogen. Das heißt, dass zur Beurteilung der Gesamtbelastung 

neben den von der zu beurteilenden Anlage verursachten Immissionen (Zusatzbelastung) auch eine evtl. 

vorliegende Vorbelastung durch Anlagen, für die die [TA Lärm] gilt, heranzuziehen ist.  

Die Definition gemäß der [TA Lärm] lautet folgendermaßen: 

 

 Vorbelastung: Geräuschimmissionen von allen Anlagen, für die die [TA Lärm] gilt,  

  ohne die Betriebsgeräusche der zu beurteilenden Anlage, 

 Zusatzbelastung: Immissionsbeitrag durch die zu beurteilende Anlage, 

 Gesamtbelastung: Immissionen aller Anlagen, für die die [TA Lärm] gilt. 

 
Eine Vorbelastung in dem zu beurteilenden Gebiet muss gemäß Ziffer 3.2.1 [TA Lärm] nicht ermittelt werden, 

wenn die von der zu beurteilenden Anlage ausgehende Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte am 

maßgeblichen Immissionsort um mindestens 6 dB(A) unterschreitet.  

 
Die Genehmigung für die zu beurteilende Anlage soll auch dann nicht versagt werden, wenn die 

Immissionsrichtwerte aufgrund der Vorbelastung überschritten werden und dauerhaft sichergestellt ist, dass 

diese Überschreitung nicht mehr als 1 dB(A) beträgt. 

 
Verkehrsgeräusche 

Fahrgeräusche auf dem Betriebsgrundstück sowie bei Aus- und Einfahrt, die im Zusammenhang mit dem 

Betrieb der Anlage entstehen, sind der zu beurteilenden Anlage zuzurechnen und zusammen mit den 

übrigen zu berücksichtigenden Anlagengeräuschen bei der Ermittlung des Beurteilungspegels zu erfassen 

und zu beurteilen. 

 
Geräusche des An- und Abfahrverkehrs auf öffentlichen Verkehrsflächen in einem Abstand von bis zu 500 m 

von dem Betriebsgrundstück sollen durch Maßnahmen organisatorischer Art soweit wie möglich vermindert 

werden, soweit 

 
 sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche für den Tag oder die Nacht rechnerisch um 

mindestens 3 dB(A) erhöhen, 

 keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist und 

 die Immissionsgrenzwerte der [16. BImSchV] erstmals oder weitergehend überschritten werden. 
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Die Immissionsgrenzwerte betragen nach der [16. BImSchV] in: 

 

 Wohngebieten tags 59 dB(A)  nachts 49 dB(A), 

 Mischgebieten tags 64 dB(A)  nachts 54 dB(A). 

 
In Gewerbe- und Industriegebieten sind die Geräusche des An- und Abfahrverkehrs auf öffentlichen 

Verkehrsflächen nicht zu betrachten.  
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4 Beschreibung des Vorhabens 

Nachfolgend werden die schalltechnisch relevanten Betriebsvorgänge tabellarisch dargestellt. 

 

Tabelle 4: Betriebsbeschreibung Tageszeitraum 

Betriebsvorgang Beschreibung Emissionsansatz 

Fahrbewegungen (7 - 20 Uhr) 

Lkw  Anlieferung REWE Lkw-Fahrbewegungen von der 
Zufahrt Haßleyerstr. bis zur 
Anlieferzone 

Anzahl: 4 Lkw; 3 Kühl-Lkw / Tag 

Pkw- Verkehr Kunden Lkw-Fahrbewegungen von der 
Zufahrt Haßleyerstr. auf den 
Kundenparkplatz 

Anzahl: 3.279 Bewegungen / Tag  

Kundenparkplatz REWE Parkplatzgeräusche Bezugsgröße: 1.577 m²  

Kundenparkplatz Drogeriemarkt Parkplatzgeräusche Bezugsgröße: 700 m²  

Fahrbewegungen (6 - 7 Uhr/20 - 22 Uhr; Ruhezeit nach Nr.6.5 [TA Lärm]) 

Lkw  Anlieferung REWE Lkw-Fahrbewegungen von der 
Zufahrt Haßleyerstr. bis zur 
Anlieferzone 

Anzahl: 2 Kühl-Lkw / Tag 

Lkw  Anlieferung Drogeriemarkt Lkw-Fahrbewegungen von der 
Zufahrt Haßleyerstr. bis vor den 
Drogeriemarkt 

Anzahl: 1 Lkw / Tag 

Ladegeräusche  

Entladung Paletten 

(REWE) 

Entladung innerhalb der 
geschlossenen Anlieferzone 
mittels Überladebrücke und 
Hubwagen 

Anzahl: 15 Paletten pro Lkw 

Entladung Rollcontainer 

(REWE) 

Entladung innerhalb der 
geschlossenen Anlieferzone 
mittels Überladebrücke 

Anzahl: 2 Rollcontainer pro Lkw 

Entladung Paletten 

(Drogerie) 

Entladung innerhalb der halb 
geöffneten Anlieferzone mittels 
Ladebordwand und Hubwagen 

Anzahl: 20 Paletten pro Lkw 

Fassadenabstrahlungen  

Anlieferzone REWE Abstrahlung über die Fassaden 
und das Tor der Anlieferzone 

--- 

Anlieferzone Drogerie Abstrahlung über die Decke und 
das Tor der Anlieferzone 

--- 

stationäre Anlagen und Aggregate im Freien  

Haustechnik REWE Kühl- und Lüftungstechnik auf 
dem Dach östlich der Verladung 

Kontinuierlicher Betrieb 
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Tabelle 5: Betriebsbeschreibung Nachtzeitraum 

Betriebsvorgang Beschreibung Emissionsansatz 

Fahrbewegungen  

Lkw  Anlieferung REWE Lkw-Fahrbewegungen von der 
Zufahrt Haßleyerstr. bis zur 
Anlieferzone 

Anzahl: 1 Kühl-Lkw / lauteste 
Nachtstunde 

Ladegeräusche  

Entladung Paletten Entladung innerhalb der 
geschlossenen Anlieferzone 
mittels Überladebrücke und 
Hubwagen 

Anzahl: 15 Paletten pro Lkw 

Entladung Rollcontainer Entladung innerhalb der 
geschlossenen Anlieferzone 
mittels Überladebrücke 

Anzahl: 2 Rollcontainer pro Lkw 

Fassadenabstrahlungen  

Anlieferzone Abstrahlung über die Fassaden 
und das Tor der Anlieferzone 

--- 

stationäre Anlagen und Aggregate im Freien  

Haustechnik REWE Kühl- und Lüftungstechnik auf 
dem Dach östlich der Verladung 

Kontinuierlicher Betrieb 

 

 

Tabelle 6:  Geräuschspitzen 

Betriebsvorgang Tageszeitraum  

6 - 22 Uhr 

Nachtzeitraum  

lauteste Nachtstunde 

Türen schlagen ja nein 
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5 Beschreibung der Emissionsansätze 

5.1 Parkplatzgeräusche 

Auf Parkplätzen werden durch Fahrbewegungen, Ein- und Ausparkvorgänge sowie je nach Nutzung noch 

durch weitere Vorgänge Geräuschemissionen verursacht. Empfehlungen zur Berechnung von Schall-

emissionen aus Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von Parkhäusern und Tiefgaragen 

werden in [PLS] genannt. 

 

Beschreibung des Berechnungsverfahrens 

Zur Ermittlung der von ebenerdigen Parkplätzen abgestrahlten Schallemissionen werden zwei Berechnungs-

verfahren beschrieben. Für den Fall, dass sich das Verkehrsaufkommen auf den Fahrgassen einigermaßen 

genau bzw. flächenproportional abschätzen lässt, können die Geräuschemissionen nach dem sog. 

getrennten Verfahren bestimmt werden. Hierbei werden die Schallanteile des Ein- und Ausparkverkehrs und 

die des Fahrverkehrs getrennt berechnet und zu einem Gesamt-Emissionspegel zusammengefasst. Lässt sich 

das Verkehrsaufkommen auf den Fahrgassen nicht ausreichend genau abschätzen, so werden die 

Geräuschemissionen mit dem vereinfachten, sogenannten zusammengefassten Verfahren berechnet. Die 

er pauschal angesetzte 

Schallanteil der durchfahrenden Kfz eher überschätzt wird. 

 

Im vorliegenden Fall lässt sich das Verkehrsaufkommen auf den Fahrgassen nicht ausreichend genau 

abschätzen, sodass das zusammengefasste Verfahren angewandt wird. Der Schallleistungspegel des 

Parkplatzes wird auf der Grundlage folgender Beziehung berechnet: 

 

 in dB(A) 

 
mit 

 

 in dB(A). 
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Hierbei ist: 
LW0= 63 dB(A) der Ausgangsschallleistungspegel für eine Bewegung pro Stunde, 
KPA der Zuschlag für Parkplatzart,  
KI der Zuschlag für die Impulshaltigkeit, 
KD der Zuschlag zur Berücksichtigung der durchfahrenden Kfz 2, 
KStrO der Zuschlag für unterschiedliche Fahrbahnoberflächen nach Kapitel 8.2.1 der Studie3, 
N die Bewegungshäufigkeit (Bewegungen je Bezugsgröße und Stunde), 
B die Bezugsgröße (hier: Nettoverkaufsfläche in m²), 
f die Anzahl der Stellplätze je Einheit der Bezugsgröße. 

 

Die Anzahl f der Stellplätze je Bezugsgröße ist in der Parkplatzlärmstudie für die jeweilige Parkplatzart 

vorgegeben. Im vorliegenden Fall eines Verbrauchermarktes ist der Wert für f mit 0,07 Stellplätzen/m²-Netto-

Verkaufsfläche anzusetzen.  

 

Bei der Berechnung des Schallleistungspegels wurden weiterhin folgende Annahmen und Voraussetzungen 

berücksichtigt: 

 

 Der Einfluss lärmarmer Einkaufswagen wird bei den Berechnungen nicht berücksichtigt.  

 Die Fahrbahnoberflächen in den Fahrgassen des Parkplatzes werden asphaltiert hergestellt. 

 

Frequentierung des Parkplatzes 

Die im Rahmen der Prognose angesetzte Frequentierung des Parkplatzes durch Mitarbeiter und Kunden 

beruht auf einer konservativen Schätzung des Betreibers auf der Grundlage seiner Erfahrungswerte. Die 

Frequentierungsdaten sind in Abschnitt 4 angegeben. 

 

Die im Rahmen der Prognose angesetzte Frequentierung des Parkplatzes durch Mitarbeiter und Kunden 

basiert auf den in [PLS] aufgeführten Anhaltswerten für die im vorliegenden Fall betrachtete Parkplatzart. 

Folgende Ansätze werden gewählt: 

 

Tabelle 7: Frequentierung des Parkplatzes nach den Anhaltswerten der PLS 

Parkplatzart Einheit B0 der Bezugsgröße B N = Bewegungen/(B0  

Tag 
6:00 bis 22:00 Uhr 

ungünstigste 
Nachtstunde 

REWE 1 m² Netto-Verkaufsfläche 0.1 -- 

Drogerie 1 m² Netto-Verkaufsfläche 0.1 -- 

 

 
2  Der nach PLS ermittelte Schallanteil KD gilt auch für Parkplätze mit mehr als 150 Stellplätzen. Eine Aufteilung in kleinere 

Parkplatzflächen ist nicht zwangsläufig erforderlich. 

3  Der Korrekturwert KStrO für die unterschiedlichen Fahrbahnoberflächen entfällt bei Parkplätzen an Einkaufsmärkten mit 
asphaltierten oder mit Betonsteinen gepflasterten Oberflächen, da die Pegelerhöhung durch klappernde 
Einkaufswagen pegelbestimmend und im Zuschlag KPA für die Parkplatzart bereits enthalten ist. 
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Abweichend von den Angaben der [PLS] wird für die Drogerie sowie den REWE-Markt ein Verbundeffekt von 

10 % angesetzt, da Kunden bei einer Anfahrt teilweise beide Märkte nutzen. 

 

Schallemission des Parkplatzes 

Gemäß [PLS] berechnet sich unter Berücksichtigung der angegebenen Bewegungshäufigkeiten folgender 

Schallleistungspegel LWATm in dB(A): 

 

Tabelle 8: Schallemission des Parkplatzes 

Bez. Bezugsgröße B Wert für B in m² bzw. Anzahl N 
Tag 

N 
Nacht 

KPA KI KD KStrO LWATm 

Tag 
LWATm 

Nacht 

h-1 h-1 dB dB dB dB dB(A) dB(A) 

PREWE Netto-Verkaufsfläche 1577 0.09 --  3 4 5. 0 96.5 --  

PDrogerie Netto-Verkaufsfläche 700 0.09 -- 3 4 4 0 92.0 -- 

 

 

Kurzzeitige Geräuschspitzen 

Spitzenpegel von Einzelereignissen werden durch das Schlagen von Türen, das Starten des Motors oder das 

Schließen von Heck- bzw. Kofferraumdeckeln verursacht. Hierfür ist mit Schallleistungspegeln von bis zu 

LWAmax = 99,5 dB(A) zu rechnen. 

 

Verkehrsaufkommen auf den Fahrgassen 

In der schalltechnischen Prognose wird entsprechend [PLS] für das Vorbeifahrgeräusch Pkw folgender 

Schallleistungspegel angesetzt: 

 

Tabelle 9:  Emissionsparameter Pkw-Fahrbewegung 

Geräuschquelle Schallleistungspegel Geräuschspitzen 

Pkw-Fahrbewegung LWA = 92,5 dB(A)4 --- 

 

 

  

 
4  Basierend auf einem in PLS genannten mittleren Maximalpegel für die beschleunigte Abfahrt/Vorbeifahrt von 

67 dB(A) in 7,5 m Abstand. 
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Anmerkung: Bei der Emissionsberechnung sind ggf. noch Korrekturen für die von Asphaltbelägen 

abweichenden Fahrbahnoberflächen (hierbei wird KStrO* nach der [PLS] anstelle von DSD,SDT,FzG(v) nach 

Tabelle 4b der [RLS-19] verwendet) und für Steigungen > 2 % und Gefälle < 6 % (DLN,Pkw nach Formel 7a der 

[RLS-19]) zu berücksichtigen. 

 

Im vorliegenden Fall werden asphaltierte Fahrgassen bzw. Fahrgassen mit Betonsteinpflasterung ohne Fase 

 3 mm) ausgeführt. Hierfür ist keine Korrektur KStrO* gemäß [PLS] zu berücksichtigen. 

 

Die Zuschläge für die Längsneigung von Straßen bzw. Fahrwegen auf dem Betriebsgelände werden auf der 

Grundlage der [RLS-19] ermittelt. Im Hinblick auf die Anwendung für den innerbetrieblichen Fahrverkehr 

werden diese Zuschläge in entsprechenden Klassen der Längsneigung zusammengefasst. Dabei wird im 

Sinne einer konservativen Prognose der jeweilige Zuschlag innerhalb einer Klasse aufgerundet. Für die 

unterschiedlichen Fahrwege auf dem Betriebsgelände werden in Abhängigkeit von der Steigung bzw. dem 

Gefälle des Weges und der Geschwindigkeit5 v = 30 km/h Zuschläge nach Tabelle 10 vergeben: 

 

Tabelle 10:  Zuschläge für Pkw für Längsneigung 

 Längsneigung g in % DLN,Pkw in dB 

G
ef

äl
le

 

-11 bis -12 3,0 

- 9 bis -10 2,0 

-7 bis -8 1,0 

St
ei

gu
ng

 

3 bis 7 0,5 

8 bis 12 1,0 

 

 

Die Fahrwege auf dem Betriebsgelände weisen in Teilen Steigungs- bzw. Gefällestrecken mit Neigungen von 

ca. 3% und 8% auf. Die erhöhte Geräuschemission auf diesen Teilstrecken sind gemäß [RLS-19] durch den 

Zuschlag DLN,Pkw mit 0,5 dB bzw. 1,0 dB  für Steigung und 1,0 dB für Gefälle zu berücksichtigen. Konservativ 

werden für alle Teilstrecken mit Steigung/Gefälle Zuschläge von 1,0 dB berücksichtigt. 

 

5.2 Geräusche von Lkw 

Lkw erzeugen eine Vielzahl an Geräuschemissionen. Deren Ermittlung und Berechnungsverfahren werden im 

Folgenden aufgeführt. 

 
5  Die Vergabe von Zuschlägen für Längsneigungen von Straßen beginnt gemäß RLS-19 bei einer Geschwindigkeit v=30 

km/h. 
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5.2.1 Fahrvorgänge 

In der schalltechnischen Prognose wird entsprechend [HLUG Heft 3] für das Vorbeifahrgeräusch eines Lkws 

folgender längenbezogener Schallleistungspegel angesetzt: 

 

Tabelle 11:  Emissionsparameter Fahrvorgänge Lkw 

Geräuschquelle 
Längen- und zeitbezogener 

Schallleistungspegel 
Schallleistungspegel Geräuschspitzen 

Fahrvorgänge Lkw LWA ,1h = 63 dB(A) LWA = 105 dB(A)6 LWA,max = 108 dB(A)7 

 

 

Anmerkung: Bei der Emissionsberechnung sind ggf. noch Korrekturen für die von Asphaltbelägen 

abweichenden Fahrbahnoberflächen (hierbei wird KStrO* nach der [PLS] anstelle von DSD,SDT,FzG(v) nach 

Tabelle 4b der [RLS-19] verwendet) und für Steigungen > 2 % und Gefälle < 4 % (DLN,Lkw1 bzw. DLN,Lkw2 nach 

Formel 7b bzw. 7c der [RLS-19]) zu berücksichtigen. 

 

Die Zuschläge für die Längsneigung von Straßen bzw. Fahrwegen auf dem Betriebsgelände werden auf der 

Grundlage der [RLS-19] ermittelt. Im Hinblick auf die Anwendung für den innerbetrieblichen Fahrverkehr 

werden diese Zuschläge in entsprechenden Klassen der Längsneigung zusammengefasst. Dabei wird im 

Sinne einer konservativen Prognose der jeweilige Zuschlag innerhalb einer Klasse aufgerundet. Für die 

unterschiedlichen Fahrwege auf dem Betriebsgelände werden in Abhängigkeit von der Steigung bzw. dem 

Gefälle des Weges und der Geschwindigkeit8 v = 30 km/h Zuschläge nach Tabelle 12 vergeben: 

  

 
6   dB 

auch für geringere Motorleistungen herangezogen. Der längen- und stundenbezogene Emissionsansatz impliziert 
einen Schallleistungspegel von LWA = 105 dB(A) unter Berücksichtigung einer Geschwindigkeit von 15 km/h. 

7  siehe Absat  

8  Die Vergabe von Zuschlägen für Längsneigungen von Straßen beginnt gemäß RLS-19 bei einer Geschwindigkeit v=30 
km/h. 
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Tabelle 12: Zuschläge für die Fahrzeuggruppen Lkw1 und Lkw2 für Längsneigung 

  Längsneigung g in % DLN,Lkw1 in dB Längsneigung g in % DLN,Lkw2 in dB 

G
ef

äl
le

 -9 bis -12 1,0 
-10 bis -12 3,0 

-7 bis -9 2,0 

-5  bis -8 0,5 
-5 bis -6 1,0 

St
ei

gu
ng

 

3 bis 5 1,0 
3 bis 4 1,0 

5 bis 7 2,0 

6 bis 8 2,0 

8 bis 9 3,0 

9 bis 12 3,0 
10 bis 12 4,0 

 

 

Die Fahrwege auf dem Betriebsgelände weisen in Teilen Steigungs- bzw. Gefällestrecken mit Neigungen von 

ca. 3 % und 8 % auf. Die erhöhte Geräuschemission auf diesen Teilstrecken sind gemäß [RLS-19] durch den 

Zuschlag DLN,Lkw1 mit 1,0 dB (3 %) bzw. 2 dB (8 %) für Steigung und 0,5 dB (8%) für Gefälle sowie DLN,Lkw2 mit 1 dB 

(3 %) bzw. 3 dB (8 %) für Steigung und 2 dB (8 %) für Gefälle zu berücksichtigen. Konservativ werden die 

Zuschläge nachfolgend 3 dB für Steigungen und 2 dB für Gefälle berücksichtigt 

 

Kurzzeitige Geräuschspitzen 

Beim Ablassen der Bremsluft, Schlagen von Aufbauten, beschleunigter Abfahrt etc. können kurzzeitig 

wesentlich höhere Geräusche auftreten. Für diese Einzelereignisse wird gemäß [PLS] ein mittlerer Maximal-

Schallleistungspegel von LWA,max =97,5 bis 105,5 dB(A) angegeben.  

 

Tritt allerdings der ungünstigste Fall ein, wird der mittlere Maximal-Schallleistungspegel für Geräusche von 

Betriebsbremsen von LWA,max =108 dB(A) gemäß [HLUG Heft 3] angesetzt. 

 

5.2.2 Weitere Lkw-Geräusche 

Neben den Lkw-Vorbeifahrgeräuschen gibt es noch weitere Geräuschemissionen [HLfU Heft 192], [PLS]; 

deren unterschiedliche Emissionsdaten werden im Folgenden dargestellt.  



 

Gutachten-Nr.: I05000919R-2 Textteil - Langfassung 
Projekt: Schallimmissionsprognose gemäß TA Lärm zum BV Rewe Markt Hagen-Emst Seite 26 von 44 

Leerlauf- und Rangiergeräusche 

Der Leerlaufbetrieb von Lkw, der z. B. auf Fahrzeugwaagen stattfinden kann, und Rangiervorgänge sind 

nach der o. a. Untersuchung ggf. zusätzlich zu den Zufahrtsstrecken zu berücksichtigen. Dabei wird ein 

Schallleistungspegel LWA für die Leerlaufgeräusche in Höhe von 94 dB(A) genannt. Beim Rangieren von Lkw 

ergeben sich unabhängig von der Motorleistung mittlere Schallleistungspegel, die ca. 5 dB über dem Wert 

des Leerlaufgeräusches liegen. 

 

Tabelle 13:  Emissionsparameter Leerlauf und Rangieren Lkw 

Geräuschquelle Schallleistungspegel Geräuschspitzen 

Leerlaufgeräusch Lkw 

Rangieren eines Lkws 

LWA =  94 dB(A) 

LWA,1h =  84 dB(A)9 
LWAmax = 108 dB(A) 

 

 

5.3 Geräusche bei der Be- und Entladung von Lkw im Bereich der Anlieferungszone 

Die Anlieferungszone des REWE-Marktes befindet sich an der Westfassade am östlichen Ende 

Gebäudekomplexes. Während der Anlieferung erfolgen Abstell- und Startvorgänge von Lkw sowie Be- und 

Entladevorgänge von Paletten und Rollcontainern. 

 

Die Verladung findet in einer eingehausten Verladezone statt, die sich am östlichen Ende des Gebäudes 

befindet. 

 

Die geplante Anlieferzone des Drogeriemarktes befindet sich westlich der Eingangsbereiche der jeweiligen 

Geschäfte. Während der Anlieferung fährt ein Lkw teilweise in die Lagerhalle ein, wo anschließend Paletten 

be- und entladen werden.  

 

Die Ermittlung der Geräuschemissionen von Lkw-Geräuschen und Ladevorgängen erfolgt auf der Grundlage 

des [HLfU Heft 192] und der [PLS].  

 

Ladevorgänge in der Anlieferungszone 

Bei der Be- und Entladung der Lkw finden unterschiedliche Schallereignisse statt. Die Emissionsansätze gemäß 

[HLfU Heft 192] für die Verladung von Waren werden nachstehend aufgeführt. 

 

  

 
9  Der Schallleistungspegel LWA,1h für einen Rangiervorgang je Stunde ergibt sich bei einer mittleren Rangierdauer von 

zwei Minuten pro Vorgang. 
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Tabelle 14:  Geräuschemission für einen Vorgang je Stunde bei der Be- und Entladung von Lkw im Bereich der 
Anlieferungszone 

Verladesituation Vorgänge 
LWAT,1h 

in dB(A) 
LWAmax 

in dB(A) 

Beschreibung REWE  Sortiment 

Be
la

d
un

g
 Paletten mit Hubwagen 87.5 

114 Rampenart Einhausung Rollcontainer (RC) 74.7 

Torrand ohne Abdichtung --- --- 

Überladeart Überladebrücke Festsetzen der Ladung 79,5 102 

Ladefläche Holz mit Plane 

En
tla

d
un

g
 Paletten mit Hubwagen 85.9 

114 

  

Rollcontainer (RC) 74.7 

--- --- 

Festsetzen der Ladung 79,5 102 

 
 
Tabelle 15:  Geräuschemission für einen Vorgang je Stunde bei der Be- und Entladung von Lkw im Bereich der 

Anlieferungszone 

Verladesituation Vorgänge 
LWAT,1h 

in dB(A) 
LWAmax 

in dB(A) 

Beschreibung REWE - Frischesortiment 

Be
la

d
un

g
 Paletten mit Hubwagen 87.7 

114 Rampenart Einhausung Rollcontainer (RC) 72.4 

Torrand ohne Abdichtung --- --- 

Überladeart Überladebrücke Festsetzen der Ladung 79.5 102 

Ladefläche Riffelblech 

En
tla

d
un

g
 Paletten mit Hubwagen 86.2 

114 

  

Rollcontainer (RC) 72.4 

--- --- 

Festsetzen der Ladung 79,5 102 

 
 
Tabelle 16:  Geräuschemission für einen Vorgang je Stunde bei der Be- und Entladung von Lkw im Bereich des 

Drogeriemarktes 

Verladesituation Vorgänge 
LWAT,1h 

in dB(A) 
LWAmax 

in dB(A) 

Beschreibung Drogerie 

Be
la

d
un

g
 Paletten mit Hubwagen 91.7 

114 Rampenart Teilweise Einhausung --- --- 

Torrand ohne Abdichtung --- --- 

Überladeart Ladebordwand Festsetzen der Ladung 79,5 102 

Ladefläche Holz mit Plane 

En
tla

d
u

ng
 Paletten mit Hubwagen 87,9 

114 

  

--- --- 

--- --- 

Festsetzen der Ladung 79,5 102 
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Die Schallleistungspegel gelten für jeweils einen Vorgang, bezogen auf eine Stunde Beurteilungszeitraum. 

Das Festsetzen der Ladung wird je Lkw berücksichtigt. Für die Schallimmissionsprognose werden folgende 

Anzahlen von Lkw bzw. zu entladenden Paletten/Rollcontainern je Lkw berücksichtigt: 

 

Tabelle 17:  Berücksichtigte Anzahlen an Vorgängen in der Schallimmissionsprognose (Tageszeitraum) 

Vorgang Tageszeitraum 
7:00-20:00 Uhr 

Ruhezeitraum 
6:00-7:00 Uhr/ 

20:00-22:00 Uhr 

Anzahl 
Lkw 

Paletten 
je Lkw 

RC 
je Lkw 

Anzahl 
Lkw 

Paletten 
je Lkw 

RC 
je Lkw 

REWE  Frischesortiment 3 15 4 1 15 4 

REWE  Sortiment 1 15 4 1 15 4 

Drogerie 1 10 --- --- --- --- 

 

 

Tabelle 18:  Berücksichtigte Anzahlen an Vorgängen in der Schallimmissionsprognose (Nacht) 

Vorgang Lauteste Nachstunde 
5:00-6:00 Uhr 

Anzahl 
Lkw 

Paletten 
je Lkw 

RC 
je Lkw 

Anlieferung 1 15 2 

 

 

Ermittlung des Innenpegels im Bereich der Anlieferungszone 

Aufgrund der eingehausten Rampe werden die Ladeflächen der Lieferfahrzeuge innerhalb einer Umbauung 

stehen. Unter Zugrundelegung der oben genannten Emissionsdaten lässt sich der Innenpegel LI in dB(A) in 

Anlehnung an [VDI 2571] wie folgt abschätzen: 

 

 in dB(A). 

Hierbei ist: 
Lw der in den Raum abgestrahlte Schallleistungspegel in dB(A), 
A die äquivalente Absorptionsfläche der Raumbegrenzungsflächen in m². 

 

  



 

Gutachten-Nr.: I05000919R-2 Textteil - Langfassung 
Projekt: Schallimmissionsprognose gemäß TA Lärm zum BV Rewe Markt Hagen-Emst Seite 29 von 44 

Tabelle 19: Berechnung des in den Raum abgestrahlten Gesamt-Beurteilungsschallleistungspegels der Verladung 
des REWE-Marktes (Tageszeitraum) 

Vorgang 

Schall-
leistungs-

pegel LWA,1h 

in dB(A) 

Einwirkzeit  
 
 

in h 

Beurteilungs-
zeitraum  

 
 

in h 

Zeitkorrektur  
 
 

in dB 

Schall-
leistungs-
pegel LWA 

in dB(A) 

Beladen 60 Pal - Kühl 105.4 1.0 16.0 -12.0 93.4 

Beladen 8 RC - Kühl 75.4 1.0 16.0 -12.0 63.4 

Beladen 15 Pal  99.2 1.0 16.0 -12.0 87.2 

Beladen 2 RC 77.7 1.0 16.0 -12.0 65.7 

Entladung 60 Pal Kühl 103.8 1.0 16.0 -12.0 91.8 

Entladung 8 RC - Kühl 81.4 1.0 16.0 -12.0 69.4 

Entladen 15 Pal  97.6 1.0 16.0 -12.0 85.6 

Entladen 2 RC 77.7 1.0 16.0 -12.0 65.7 

Festsetzen 85.5 1.0 16.0 -12.0 73.5 

Kühlaggregat 97.0 1.0 16.0 -12.0 85.0 

Splittgerät 70.0 16.0 16.0 0.0 70.0 

An-/ Abdocken 93.0 1.0 16.0 -12.0 81.0 

Gesamt-Schallleistungspegel LWA,Tag in dB(A) 97.0 

 

Tabelle 20: Berechnung des in den Raum abgestrahlten Gesamt-Beurteilungsschallleistungspegels der Verladung 
des REWE-Marktes (Nachtzeitraum) 

Vorgang 

Schall-
leistungs-

pegel LWA,1h 

in dB(A) 

Einwirkzeit  
 
 

in h 

Beurteilungs-
zeitraum  

 
 

in h 

Zeitkorrektur  
 
 

in dB 

Schall-
leistungs-
pegel LWA 

in dB(A) 

Entladung 15 Pal, 1 Kühl-

Lkw 
99.4 1.0 1.0 0.0 

99.4 

Entladung 2 RC, 1 Kühl-

Lkw 
75.4 1.0 1.0 0.0 

75.4 

Entladung 15 Pal, 1 Kühl-

Lkw 

99.4 
1.0 1.0 0.0 

98.0 

Entladung 2 RC, 1 Kühl-

Lkw 

75.4 
1.0 1.0 0.0 

75.4 

Kühlaggregat 97.0 0.3 1.0 -6.0 91.0 

Festsetzen 79.5 1.0 1.0 0.0 79.5 

An-/ Abdocken 87.0 1.0 1.0 0.0 87.0 

Splittgerät 70.0 1.0 1.0 0.0 70.0 

Gesamt-Schallleistungspegel LWA,Nacht in dB(A) 102.3 
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Tabelle 21: Berechnung des in den Raum abgestrahlten Gesamt-Beurteilungsschallleistungspegels der Verladung 
des Drogeriemarktes (Nachtzeitraum) 

Vorgang 

Schall-
leistungs-

pegel LWA,1h 

in dB(A) 

Einwirkzeit  
 
 

in h 

Beurteilungs-
zeitraum  

 
 

in h 

Zeitkorrektur  
 
 

in dB 

Schall-
leistungs-
pegel LWA 

in dB(A) 

Beladen 15 Pal 103.5 1.0 16.0 -12.0 91.4 

Entladung 15 Pal 99.7 1.0 16.0 -12.0 87.6 

Festsetzen 79.5 1.0 16.0 -12.0 67.5 

An-/ Abdocken 87.0 1.0 16.0 -12.0 75.0 

Gesamt-Schallleistungspegel LWA,Nacht in dB(A) 102.3 

 

 

Tabelle 22: Berechnung der äquivalenten Absorptionsfläche A der Verladung des REWE-Marktes in m² 

Begrenzungsfläche Länge 

 
 

in m 

Höhe/Breite 

 
 

in m 

Bauteilfläche 

 

in m² 

Mittlerer Schall-
absorptionsgrad s 

Äquivalente 
Absorptions-

fläche Ai 

in m² 

Wand Süd 20,9 6,0 125,3 0,1 12,5 

Wand Nord 20,9 6,0 125,3 0,1 12,5 

Wand Ost 10,9 6,0 65,4 0,1 6,5 

Ein- und Ausfahrt West 10,9 6,0 65,4 0,1 6,5 

Decke 20,9 10,9 227,6 0,1 22,8 

Boden 20,9 10,9 227,6 0,1 22,8 

äquivalente Absorptionsfläche Ages in m²  83,7 

 

 

Tabelle 23: Berechnung der äquivalenten Absorptionsfläche A der Verladung des Drogeriemarktes in m² 

Begrenzungsfläche Länge 

 
 

in m 

Höhe/Breite 

 
 

in m 

Bauteilfläche 

 

in m² 

Mittlerer Schall-
absorptionsgrad s 

Äquivalente 
Absorptions-

fläche Ai 

in m² 

Wand Süd 20,9 6,0 125,3 0,1 12,5 

Wand Nord 6.0 7.0 42.0 0.1 4.2 

Wand Ost 5.3 2.3 11.8 0.1 1.2 

Wand West 7.0 7.0 49.0 0.1 4.9 

Decke 9.5 7.0 66.5 0.1 6.7 

Boden 45.0 1.0 45.0 0.1 4.5 

Tor 45.0 1.0 45.0 0.1 4.5 

äquivalente Absorptionsfläche Ages in m²  50.9 
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In Anlehnung an [VDI 2571] lässt sich der Innenpegel im Bereich der Anlieferungszone wie nachfolgend 

beschrieben abschätzen. 

 

Tabelle 24: Innenpegel Verladezone für den Tages- und Nachtzeitraum 

Beurteilungszeitraum LI 
in dB(A) 

REWE  Tageszeitraum 83.8 

REWE  Nachtzeitraum 89.1 

Drogerie  Tageszeitraum 82.0 

 

 

5.4 Geräusche von Einkaufswagen-Depots 

Auf Betriebsgrundstücken von Verbraucherzentren entstehen beim Entnehmen und Einstellen von 

Einkaufswagen Geräusche im Bereich der Sammelboxen. Anhaltswerte für die Schallemissionen dieser 

Vorgänge werden in [HLUG Heft 3] genannt. Hiernach ist für ein Ereignis pro Stunde folgender 

Schallleistungspegel bei Verwendung des Takt-Maximal-Pegelverfahrens anzusetzen: 

 
Tabelle 25: Emissionsparameter Geräusche von Einkaufswagen-Depots  

Geräuschquelle 
Schallleistungs-

pegel je Vorgang 
Anzahl der 
Vorgänge 

Gesamtschall-
leistungspegel 

Geräuschspitzen 

Entnehmen und 
Einstellen von 
Einkaufswagen mit 
Kunststoffkörben 

REWE-Markt 

LWAT,1h = 66 dB(A) 

1924 über einen 
Zeitraum von 

13 h/d oder 148 je 
Stunde 

LWAT,1h = 98,8 dB(A) LWAmax =  99 dB(A) 

Entnehmen und 
Einstellen von 
Einkaufswagen mit 
Kunststoffkörben 

Drogerie 

LWAT,1h = 66 dB(A) 

910 über einen 
Zeitraum von 

13 h/d oder 70 je 
Stunde 

LWAT,1h = 95,6 dB(A) LWAmax =  99 dB(A) 

 

 

5.5 Geräuschquellen von im Freien betriebenen technischen Anlagen 

Die gegenständlichen Planungen sehen technische Anlagen vor, die im Freien betrieben werden. Die 

immissionsschutztechnisch relevanten Anlagen und Aggregate sind in Tabelle 26 angegeben. 

 
Tabelle 26:  Emissionsparameter von im Freien betriebenen technischen Anlagen 

Anlagenbezeichnung Standort/Lage Schallleistungspegel LWA 
in dB(A) 

Tag Nacht 

Haustechnik REWE auf dem Dach östlich der Anlieferung 82.5 82.5 
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Detaillierte technische Spezifikationen konnten zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht abschließend 

festgelegt werden, sodass Angaben zur Schallemission dieser Geräuschquellen herstellerseitig nicht zur 

Verfügung stehen. Daher werden den zu berücksichtigenden Geräuschquellen im Rahmen der Prognose-

rechnungen die in Tabelle 26 angegebenen Schallemissionskontingente in Form von zulässigen Schall-

leistungspegeln LWA in dB(A) zugewiesen. Diese Schallleistungspegel sind als Gewährleistungspegel zu 

verstehen und vom Hersteller oder Lieferanten der Anlage nachzuweisen. Die Geräuschemissionen aller 

genannten Quellen müssen einzeltonfrei im Sinne der [TA Lärm] sein. Die Inbetriebnahme von Anlagenteilen 

mit höheren Schallemissionen ist nur zulässig, wenn die schalltechnischen Auswirkungen unter Einbeziehung 

aller weiteren relevanten Geräuschquellen gutachterlich geprüft und freigegeben worden sind. 
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6 Erforderliche Maßnahmen zur Immissionsminderung 

Um unzulässige Überschreitungen der Immissionsrichtwerte am Immissionsort IP01 zu vermeiden, ist es 

erforderlich, Maßnahmen zur Lärmminderung in die Planung des Bauvorhabens einzubeziehen.  

Die Aufstellung einer bis zu 3,25 Meter hohen Lärmschutzwand östlich des Parkplatzes sowie einer 

Lärmschutzwand entlang der Einfahrt, wie es die folgenden Abbildungen verdeutlichen, sind erforderlich. 

 

Abbildung 2: Position erforderlicher Lärmminderungsmaßnahmen 

Teilansicht (Abb. 3) 

h = 1,5 m ( OK 205,6 m ü NN) 

l = ca. 17 m 
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Abbildung 3: Teilansicht der geplanten Schallschutzwand 
 

Schalldämm-Maß 

Die Schallschutzwände müssen flächenbezogene Massen von mindestens 10 kg/m² [DIN ISO 9613-2] bzw. ein 

bewertetes Schalldämm-Maß Rw von mindestens 25 dB [VDI 2720-1] aufweisen. Darüber hinaus müssen die 

Wände geschlossene Oberflächen ohne offene Spalten oder Fugen aufweisen.  

 

Bei den Schallschutzwände kommen u. a. Holz- oder Stahlblechsysteme, Ziegel- oder Betonsysteme sowie 

teilweise transparente Systeme (Glas, Kunststoff) in Frage. Eine Kombination zwischen den genannten 

Systemen ist ebenfalls möglich. 

 

Bei Holz-Systemen kann die Dichtigkeit durch Einlegen von Dichtstreifen zwischen den einzelnen Brettern oder 

durch eine Nut- und Feder-Verbretterung erreicht werden. Es ist eine Dicke von mindestens 25 mm zu 

empfehlen. 

 

Schallabsorptionseigenschaften 

Die Schallschutzwand muss eine flächenbezogene Masse von mindestens 10 kg/m² [DIN ISO 9613-2] bzw. ein 

bewertetes Schalldämm-Maß Rw von mindestens 25 dB [VDI 2720-1] aufweisen. Des Weiteren muss die Wand 

eine geschlossene Oberfläche ohne große Risse oder Lücken haben. Bei der Schallschutzwand kommen 

u. a. Holz-Systeme, Ziegel- oder Betonsysteme sowie teilweise transparente Systeme (Glas, Kunststoff) in 

Frage. Eine Kombination zwischen den genannten Systemen ist ebenfalls möglich. 
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7 Ermittlung der Immissionen und Diskussion der Untersuchungsergebnisse 

7.1 Untersuchte Immissionsorte 

Auf der Grundlage eines am 25.03.2019 durchgeführten Ortstermins sowie nach Rücksprache mit der 

zuständigen Genehmigungsbehörde werden im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung die in 

Abbildung 4 dargestellten Immissionsorte betrachtet. 

 

 

Abbildung 4: Lage der im Rahmen der Schallimmissionsprognose betrachteten Immissionsorte 
  

© Land NRW (2024) dl-de/by-2-0 
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Die Immissionsorte IP01 und IP02 liegen im Geltungsbereich des Bebauungsplangebietes Nr. 13/62, der eine 

Gebietsnutzung als Reines Wohngebiet (WR) festsetzt. Der Immissionsort IP03 liegt nicht im Geltungsbereich 

eines Bebauungsplanes und wird im Rahmen dieses Gutachtens entsprechend eines Allgemeinen 

Wohngebietes (WA) berücksichtigt. 

 

Hierfür gelten die in Tabelle 27 angegebenen Immissionsrichtwerte gemäß [TA Lärm] für die Tages- und 

Nachtzeit: 

 

Tabelle 27: Untersuchte Immissionsorte mit Angabe der jeweiligen Gebietsnutzung und der Immissionsrichtwerte 
nach TA Lärm für die Tages- und Nachtzeit 

Immissionsort 
IP-Nr./Bezeichnung, Fassade, Geschoss 

Gebiets-
nutzung 

Immissionsrichtwerte (IRW) in 
dB(A) 

Tag Nacht 

IP01/ Gerhart-Hauptmann-Straße 1, NO-Fassade, 1. OG 

IP02/ Max-Planck-Straße 151, NW-Fassade, 2. OG 

IP03/ Gerhart-Hauptmann-Straße 2, NO-Fassade, 7. OG 

WR 

WR 

WA 

50 

50 

55 

35 

35 

40 

 

 

7.2 Beschreibung des Berechnungsverfahrens 

Die Berechnung der Geräuschimmissionen in der Umgebung des betrachteten Vorhabens erfolgt gemäß 

[DIN ISO 9613-2]. Hierzu wird die qualitätsgesicherte Software MAPANDGIS der Kramer Software GmbH, 

St. Augustin, in ihrer aktuellen Softwareversion (2.0.0.2) verwendet. 

 

Die Schallausbreitungsberechnung wird mit A-bewerteten Oktav-Schallpegeln im Frequenzbereich von 63 Hz 

bis 8.000 Hz durchgeführt. Abhängig von der Datenlage werden teilweise A-bewertete Schallpegel mit einer 

Schwerpunktfrequenz von 500 Hz verwendet. Die Abschirmung sowie die Reflexion durch Gebäude sowie 

die Abschirmung durch natürliche und künstliche Geländeverformungen werden  soweit vorhanden bzw. 

schalltechnisch relevant  berücksichtigt. Im Falle einer für die Berechnungen relevanten Topografie des 

Untersuchungsgebietes wird diese in das Berechnungsmodell eingestellt. 

 

Nach dem Berechnungsverfahren der [DIN ISO 9613-2] wird zunächst der äquivalente Dauerschalldruck-

pegel LAT(DW) in dB(A) unter schallausbreitungsgünstigen Witterungsbedingungen10 berechnet: 

 

  in dB(A). 

  

 
10  Diese Bedingungen gelten für die Mitwindausbreitung oder gleichwertig für Schallausbreitung bei gut entwickelter, 

leichter Bodeninversion, wie sie üblicherweise nachts auftritt. 
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Hierbei ist: 
LAT(DW) der A-bewertete Mitwindpegel am Immissionsort, 
LW der Schallleistungspegel der Geräuschquelle, 
DC die Richtwirkungskorrektur, 
A = Adiv + Aatm + Agr + Abar, 
Adiv die Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung, 
Aatm die Dämpfung aufgrund von Luftabsorption, 
Agr die Dämpfung aufgrund des Bodeneffektes, 
Abar die Dämpfung aufgrund von Abschirmung. 

 

Die Dämpfung aufgrund des Bodeneffektes wird im gegenständlich angewendeten alternativen 

Berechnungsverfahren der [DIN ISO 9613-2] oktavunabhängig11 berechnet.  

 

Aufbauend auf dem LAT(DW) wird der A-bewertete Langzeit-Mittelungspegel LAT(LT) berechnet, bei dem eine 

breite Palette von Witterungsbedingungen berücksichtigt wird. Diese Witterungsbedingungen werden 

gemäß [DIN ISO 9613-2] durch die meteorologische Korrektur Cmet berücksichtigt: 

 

  in dB(A). 

 

Die meteorologische Korrektur wird dabei wie folgt ermittelt: 

 

 wenn , 

 wenn . 

Hierbei ist: 
hs die Höhe der Quelle in Meter, 
hr die Höhe des Aufpunktes in Meter, 
dp der Abstand zwischen Quelle und Aufpunkt, projiziert auf die horizontale Bodenebene in Meter, 
C0 ein von den örtlichen Wetterstatistiken für Windgeschwindigkeit und richtung sowie vom Temperatur-

gradienten abhängiger Faktor in dB. 

 

Der Faktor C0 wird basierend auf den Vorgaben der [DIN ISO 9613-2] berücksichtigt bzw. berechnet. 

 

. 

Hierbei ist: 
 Mitwindwinkel für die Ausbreitung von der Quelle zum Immissionsort, 

i Laufindex der Windsektoren, 
Li( ) windrichtungsabhängige Pegeldämpfung in dB des i-ten Sektors, 
hi( ) relative Häufigkeit in Prozent der Windrichtung im i-ten Sektor. 

 
11  Formeln (10,11) der DIN ISO 9613-2 
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Die Windrichtungsverteilung wird hierzu den Daten der Wetterstation Lüdenscheid entnommen. Die grafische 

Darstellung der AK-Statistik kann im Anhang eingesehen werden. 

 

Die einzelnen Geräuschquellen mit deren Emissionspegeln und die Parameter der Schallausbreitungs-

berechnung können dem Anhang entnommen werden. 

 

7.3 Untersuchungsergebnisse und Beurteilung der Geräuschimmissionen 

7.3.1 Beurteilungspegel 

Die prognostizierten Geräuscheinwirkungen für das geplante Verbraucherzentrum sind auf der Grundlage 

der in den vorherigen Kapiteln beschriebenen Betriebsbedingungen und Emissionsansätzen mit folgenden 

Beurteilungspegeln Lr für die Beurteilungszeiträume Tag und Nacht als energetische Summe der Schalldruck-

pegel LAT(LT) aller Einzelquellen anzugeben: 

 

Tabelle 28: Untersuchte Immissionsorte mit Angabe der jeweiligen Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm sowie den 
Beurteilungspegeln für die Tages- und Nachtzeit (Zusatzbelastung) 

Immissionsort 
IP-Nr./Bezeichnung, Fassade, Geschoss 

IRWT 

in dB(A) 
Lr,T 

in dB(A) 
IRWN 

in dB(A) 
Lr,N 
in 

dB(A) 

IP01/ Gerhart-Hauptmann-Straße 1, NO-Fassade, 1. OG 

IP02/ Max-Planck-Straße 151, NW-Fassade, 2. OG 

IP03/ Gerhart-Hauptmann-Straße 2, NO-Fassade, 7. OG 

50 

50 

55 

50 

40 

44 

35 

35 

40 

35 

32 

34 

 

 

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass die geltenden Immissionsrichtwerte zur Tageszeit an den unter-

suchten Immissionsorten eingehalten bzw. am IP01 ausgeschöpft werden. 

 

In der ungünstigsten vollen Nachtstunde werden die Immissionsrichtwerte ebenfalls eingehalten bzw. am IP01 

ausgeschöpft. 

 

7.3.2 Betrachtung der Vorbelastung 

Eine relevante Vorbelastung ist von dem nördlich des Vorhabens gelegenen Feuerwehrgerätehaus der 

Löschzüge Elpe-Delstern, Eppenhausen und Holthausen zu erwarten. Bei Feuerwehren ist grundsätzlich der 

Regelbetrieb mit Übungen und Funktionsprüfungen sowie der Betrieb im Einsatzfall zu unterscheiden. Für den 

Regelbetrieb wird nachfolgend eine zweistündige Übung mit 50 Teilnehmern berücksichtigt. Maßgebliche 

Schallemissionen gehen dabei vom Betrieb der Einsatzfahrzeuge, Probebetrieb von z. B. Kraftstromerzeugern, 

von Pumpen und Kettensägen sowie von der An- und Abfahrt bzw. der Kommunikation der anwesenden 

Feuerwehrleute aus. Konservativ wird die Abfahrt aller Übungsteilnehmer in der ungünstigsten Nachtstunde 

berücksichtigt. 
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Weiterhin werden in der Tageszeit insgesamt drei Einsätze und in der lautesten Nachtstunde ein Einsatz mit 

jeweils drei Einsatzfahrzeugen berücksichtigt. Maßgebliche Emissionen gehen hier von der An- und 

Abfahrfahrt der Einsatzkräfte, den abrückenden und rückkehrenden Einsatzfahrzeugen aus.  

 

Alle berücksichtigten Betriebsbedingungen und Emissionsansätze können dem Anhang A entnommen 

werden. 

 

Die prognostizierten Geräuscheinwirkungen für das bestehende Feuerwehrgerätehaus sind auf der 

Grundlage der in vorher beschriebenen Betriebsbedingungen mit folgenden Beurteilungspegeln Lr für die 

Beurteilungszeiträume Tag und Nacht als energetische Summe der Schalldruckpegel LAT(LT) aller 

Einzelquellen im Regelbetrieb (R) sowie im Einsatzfall inkl. Regelbetrieb (E) anzugeben: 

 

Tabelle 29: Untersuchte Immissionsorte mit Angabe der jeweiligen Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm sowie den 
Beurteilungspegeln für die Tages- und Nachtzeit (Vorbelastung) 

Immissionsort 
IP-Nr./Bezeichnung, Fassade, Geschoss 

IRWT 

in 
dB(A) 

Lr,VB,T 
in dB(A) 

IRWN 

in 
dB(A) 

Lr,VB,N 
in dB(A) 

R E R E 

IP01/ Gerhart-Hauptmann-Straße 1, NO-Fassade, 1. OG 

IP02/ Max-Planck-Straße 151, NW-Fassade, 2. OG 

IP03/ Gerhart-Hauptmann-Straße 2, NO-Fassade, 7. OG 

50 

50 

55 

45 

41 

43 

45 

42 

44 

35 

35 

40 

25 

33 

26 

38 

38 

37 

 

 

Die prognostizierten Geräuscheinwirkungen für die Gesamtbelastung, bestehend aus dem 

gegenständlichen Vorhaben sowie des Feuerwehrgerätehauses, sind auf der Grundlage der vorher 

ermittelten Beurteilungspegeln mit folgenden Beurteilungspegeln Lr für die Beurteilungszeiträume Tag und 

Nacht als energetische Summe der Schalldruckpegel LAT(LT) anzugeben: 

 

Tabelle 30: Untersuchte Immissionsorte mit Angabe der jeweiligen Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm sowie den 
Beurteilungspegeln für die Tages- und Nachtzeit (Gesamtbelastung) 

Immissionsort 
IP-Nr./Bezeichnung, Fassade, Geschoss 

IRWT 

in 
dB(A) 

Lr,GB,T 
in dB(A) 

IRWN 

in 
dB(A) 

Lr,GB,N 
in dB(A) 

R E R E 

IP01/ Gerhart-Hauptmann-Straße 1, NO-Fassade, 1. OG 

IP02/ Max-Planck-Straße 151, NW-Fassade, 2. OG 

IP03/ Gerhart-Hauptmann-Straße 2, NO-Fassade, 7. OG 

50 

50 

55 

51 

44 

47 

51 

44 

47 

35 

35 

40 

36 

35 

35 

40 

39 

39 
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Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass die geltenden Immissionsrichtwerte zur Tageszeit an den unter-

suchten Immissionsorten IP02 und IP03 unter Berücksichtigung der Vorbelastung eingehalten bzw. 

unterschritten werden. Am Immissionsort IP01 wird der Immissionsrichtwert zur Tageszeit durch die 

Gesamtbelastung um 1 dB überschritten. 

Nach Nr. 3.2.1 Abs. 3 der [TA Lärm] soll für die zu beurteilende Anlage die Genehmigung wegen einer 

Überschreitung der Immissionsrichtwerte aufgrund der Vorbelastung auch dann nicht versagt werden, wenn 

dauerhaft sichergestellt ist, dass diese Überschreitung nicht mehr als 1 dB(A) beträgt. 

 

Die Erweiterung der Öffnungszeit von aktuell 20:00 Uhr auf 22:00 Uhr ist somit nicht ohne weiteres 

durchführbar, da dadurch zwangsläufig unzulässige Überschreitungen der geltenden Immissionsrichtwerte 

hervorgerufen werden.  

 

In der ungünstigsten vollen Nachtstunde werden die Immissionsrichtwerte unter Berücksichtigung des 

Regelbetriebs des Feuerwehrgerätehauses, außerhalb von Einsätzen, an dem Immissionsort IP03 

unterschritten, an dem Immissionsort IP02 ausgeschöpft und am Immissionsort IP01 um 1 dB überschritten. 

Nach Nr. 3.2.1 Abs. 3 der [TA Lärm] soll für die zu beurteilende Anlage die Genehmigung wegen einer 

Überschreitung der Immissionsrichtwerte aufgrund der Vorbelastung auch dann nicht versagt werden, wenn 

dauerhaft sichergestellt ist, dass diese Überschreitung nicht mehr als 1 dB(A) beträgt. 

Weiterhin ist zu erwähnen, dass die lauteste Nachtstunde des gegenständlichen Vorhabens (Anlieferung von 

Waren) nicht auf dieselbe lauteste Nachtstunde des Feuerwehrbetriebes außerhalb von Einsätzen (22:00 bis 

23:00 Uhr) fällt und somit die in Tabelle 30 genannten Beurteilungspegel für den Regelbetrieb in der Praxis 

nicht auftreten werden. 

 

Unter Berücksichtigung konservativer Ansätze für den Einsatzfall des Feuerwehrgerätehauses werden die 

Immissionsrichtwerte in der ungünstigsten Nachtstunde an den Immissionsorten teilweise deutlich 

überschritten. Die Untersuchungsergebnisse zeigen jedoch, dass diese Überschreitung schon allein durch die 

konservative Betrachtung der Vorbelastung ausgelöst wird. Trotz der genannten Überschreitungen ist davon 

auszugehen, dass gesunde Wohnverhältnisse gewährleistet sind. Weiterhin treten die in Tabelle 30 genannten 

Beurteilungspegel nur auf, wenn die Anlieferung des REWE-Marktes mit einem Einsatz der Feuerwehr auf 

dieselbe Nachtstunde fallen. Da es sich bei den Nutzern des Gerätehauses um freiwillige Feuerwehren 

handelt, ist mit nur wenigen Einsätzen im Jahr zu rechnen. Somit ist davon auszugehen, dass dieser Fall nur 

sehr selten eintritt.  

 

Aus den vorher genannten Gründen ist davon auszugehen, dass eine ergänzende Sonderfallprüfung nach 

3.2.2 der [TA Lärm] zu dem Ergebnis kommt, dass diese Überschreitungen einer Genehmigung nicht 

entgegenstehen. 
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7.3.3 Kurzzeitige Schalldruckpegelspitzen 

Die Immissionsrichtwerte für kurzzeitige Schalldruckpegelspitzen (tags IRWT+30 dB; nachts IRWN+20 dB) 

werden an den untersuchten Immissionsorten deutlich unterschritten. 

 

7.3.4 Zuzurechnender Fahrverkehr im öffentlichen Verkehrsraum 

Im Hinblick auf die Geräusche durch Verkehrsbewegungen auf öffentlichen Verkehrsflächen bis zu einem 

Abstand von 500 m Weglänge ab dem Betriebsgelände ist gemäß Ziffer 7.4 [TA Lärm] zu prüfen, ob diese 

durch Maßnahmen organisatorischer Art vermindert werden können, soweit die in Kapitel 3 dieses 

Gutachtens angegebenen, kumulativ geltenden Kriterien erfüllt werden. 

 

Die Untersuchung, ob eine derartige Prüfung erforderlich ist, liefert das folgende Ergebnis: 

 

Die verkehrliche Erschließung des Betriebsgeländes an die öffentlichen Verkehrsflächen erfolgt über einen 

Anschluss an die Haßleyer Straße. Das Verkehrsaufkommen über diesen Anschluss ist in Kapitel 4 angegeben. 

 

 Es ist davon auszugehen, dass sich die Beurteilungspegel durch die Verkehrsgeräusche am Tag oder 

in der Nacht nicht rechnerisch um mindestens 3 dB erhöhen. 

 Für den anlagenbezogenen Verkehr kann mit einer Vermischung mit dem allgemeinen Verkehrs-

aufkommen gerechnet werden. 

 

Eine Prüfung, ob organisatorische Maßnahmen eine Verringerung der Geräuschimmissionen bewirken 

können, ist somit nicht erforderlich. 
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8 Angaben zur Qualität der Prognose 

Ausbreitungsberechnung gemäß DIN ISO 9613-2 

Die Dämpfung von Schall, der sich im Freien zwischen einer Schallquelle und einem Aufpunkt ausbreitet, 

fluktuiert aufgrund der Schwankungen in den Witterungsbedingungen auf dem Ausbreitungsweg sowie 

durch Dämpfung oder Abschirmung des Schalls durch Boden, Bewuchs und Hindernisse. 

 

Für das Prognoseverfahren der [DIN ISO 9613-2] wird eine geschätzte Unsicherheit für die Berechnung der 

Immissionspegel LAT(DW) unter Anwendung der Gleichungen 1 bis 10 mit breitbandig emittierenden 

Geräuschquellen angegeben. Die Unsicherheit wird in Abhängigkeit der mittleren Höhe von Schallquelle und 

Immissionsort in Tabelle 5 der Norm wie folgt beziffert (Tabelle 31): 

 

Tabelle 31: Geschätzte Unsicherheit für das Prognoseverfahren gemäß [DIN ISO 9613-2] 

Mittlere Höhe von Quelle und 
Immissionsort 

 
in m 

Genauigkeit bei einem Abstand 
zwischen Quelle und Empfänger  

von 0 < d < 100 m 
in dB 

Genauigkeit bei einem Abstand 
zwischen Quelle und Empfänger  

von 100 m < d < 1000 m 
in dB 

0 < h < 5 ± 3 ± 3 

5 < h < 30 ± 1 ± 3 

 

 

Die geschätzten Genauigkeitswerte beschränken sich dabei auf den Bereich der Bedingungen, die für die 

Gültigkeit der entsprechenden Gleichungen der [DIN ISO 9613-2] festgelegt sind und sind unabhängig von 

Unsicherheiten in der Bestimmung der Schallemissionswerte. 

 

Da es sich bei dem Prognoseverfahren der [DIN ISO 9613-2] um ein Verfahren der Genauigkeitsklasse 2 

handelt, kann davon ausgegangen werden, dass sich die Schätzung der Unsicherheit auf einen Bereich von 

± 2 Standardabweichungen bezieht. Somit entspricht die Genauigkeitsschätzung der [DIN ISO 9613-2] bei 

der Betrachtung einer Einzelquelle gemäß [Piorr 2001] einer Standardabweichung Prog von 1,5 dB. 

 

Schallemissionspegel 

Die im Rahmen dieser Prognose eingesetzten Schallleistungspegel für die maßgeblichen Schallquellen 

basieren auf Angaben aus der einschlägigen Fachliteratur, insbesondere Studien und Berichten unter-

schiedlicher Landesbehörden oder stellen Vorgaben hinsichtlich des max. zulässigen Wertes dar. Die 

Emissionsansätze beziehen sich dabei in der Regel im Rahmen eines konservativen Maximalansatzes auf den 

schalltechnisch ungünstigsten Betriebszustand bzw. auf die aus schalltechnischer Sicht ungünstigste 

Anlagenauslastung. 
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Betriebsbedingungen 

Die Angaben über die voraussichtlichen Betriebsbedingungen wurden beim Betreiber erfragt und unter 

Berücksichtigung der Betriebsgröße auf Plausibilität geprüft. Im Rahmen eines konservativen Ansatzes wurden 

die Fahrzeugbewegungen der oberen Erwartungsgrenze entsprechend angesetzt. 

 

Prognosesicherheit 

Die Prognosesicherheit der gegenständlichen Schallimmissionsprognose wird im Hinblick auf die oben 

genannten Randbedingungen und vorausgesetzt der Einhaltung der im Gutachten beschriebenen 

Betriebsweisen und Rahmenbedingungen summarisch mit +0 dB/-3 dB abgeschätzt. 
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Die Unterzeichner erstellten dieses Gutachten unabhängig und nach bestem Wissen und Gewissen.

Als Grundlage für die Feststellungen und Aussagen der Sachverständigen dienten die vorgelegten und im 

Gutachten zitierten Unterlagen sowie die Auskünfte der Beteiligten.

B.Eng. Ben Faßbender

Projektleiter

Berichtserstellung und Auswertung

                      

                       

                      

M.Sc. Pasquale Czeckay

Fachkundiger Mitarbeiter

Prüfung und Freigabe
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Anhang 

 

 

 

 

 

 

 

Verzeichnis des Anhangs 

A Tabellarische Emissionskataster 

B Grafische Emissionskataster 

C Dokumentation der Immissionsberechnungen 

D Immissionspläne 

E Lagepläne 

F Windstatistik 
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A Tabellarische Emissionskataster 
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Legende Emissionsberechnung TA Lärm 
Berechnungen gemäß DIN ISO 9613-2 
Zeichen Einheit Bedeutung 
Nr. - Laufende Emissionsquellenortskennzahl 

 
Emissionsquellen mit gleichen Koordinaten (bei ggf. unterschiedlicher Höhe) haben gleiche 
Nummern. 

Kommentar - Bezeichnung der Emissionsquelle 
Gruppe - Bezeichnung der Emissionsquellengruppe 
RW Ost/HW Nord m Koordinatenangabe 
hQ m Höhe der Emissionsquelle 

 
Index = D  Die Quelle befindet sich über einem Dach. 

DO dB Richtwirkungsmaß 
KT dB Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit 
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit 
Lw dB(A) Schallleistungspegel der Emissionsquelle 

 

entnommen werden. 

num.Add. dB Korrekturfaktor 
 
num.Add. = leer  keine numerische Addition bei der entsprechenden Emissionsquelle 
berücksichtigt. 

Bez.Abst. m Messabstand zur Emissionsquelle 
 
Bez.Abst. = leer  Lw/LmE stellt den bereits berechneten Emissionswert dar. 

Messfl./Anz. m²/- Eintragung der Messfläche/Fläche des schallabstrahlenden Bauteils oder 
Anzahl der Fahrzeuge auf der dazugehörigen Teilstrecke. 
 
Messfl./Anz. = leer  Lw/LmE stellt den bereits berechneten Emissionswert dar. 

Anz. - Eintragung der Anzahl der Fahrzeuge auf der dazugehörigen Teilstrecke, 
getrennt nach Beurteilungszeiträumen. 
 
Anz. = leer  Lw/LmE stellt den bereits berechneten Emissionswert dar. 

MM dB Minderungsmaßnahme an der Emissionsquelle 
 
MM = leer  keine Minderung bei der entsprechenden Emissionsquelle berücksichtigt. 

Einw.T min Einwirkzeit der Emissionsquelle 
RwID - Bezug zum verwendeten Schalldämmspektrum 

 
RwID = leer  keine Schalldämmung bei der entsprechenden Emissionsquelle berücksichtigt. 

ST - Statusfeld 
 
ST = 1  Die Emissionsquelle ist eine kurzzeitige Geräuschspitze. 
ST = -1  Die Emissionsquelle ist nicht in den Berechnungen berücksichtigt. 
ST = leer  Die Emissionsquelle ist eine Standard-Emissionsquelle. 

T/RZ/N - Tageszeit/Ruhezeit/Nachtzeit 
Lw/Lp Input dB(A) Grundlegender Schallleistungspegel/-druckpegel der Emissionsquelle 

Hinweis: Bei den aufgelisteten Spalten ist zu beachten, dass je nach Projekt nicht alle Spalten für die Berechnungen 
genutzt bzw. entsprechend dokumentiert werden. 
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Vorbelastung: 

Tag: 

Nr Kommentar Gruppe hQ 
 

m 

DO 
 

dB 

KT 
 

dB 

KI 
 

dB 

Lw/Lm
E 
T 

dB(A) 

Lw/Lm
E 

RZ 
dB(A) 

num 
Add 
dB 

num 
Add RZ 

dB 

Bez 
Abst 

m 

Messfl 
m² 

Anz 

Anz 
T 

Anz 
RZ 

MM 
 

dB 

EinwT 
T 

min 

EinwT 
RZ 
min 

Rw 
ID 

ST Lw/Lp 
Input 
dB(A) 

501 Übung/Ausbildung - An/Abfahrt Pkw Feuerwehr (Regelbetrieb) 0,5 0 0 0,0 92,0 109,0 0,0 0,0 0 0,0 0 50 0 0,3 0,3     92,0 

502 Übung/Ausbildung - Parkplatz Feuerwehr (Regelbetrieb) 0,5 0 0 0,0 67,0 84,0 0,0 0,0 0 0,0 0 50 0 60,0 60,0   0 67,0 

503 Übung/Ausbildung - Lkw Rangieren Feuerwehr (Regelbetrieb) 1,0 0 0 0,0 84,2 90,2 0,0 0,0 0 0,0 0 4 0 0,0 60,0   0 84,2 

504 Übung/Ausbildung - Lkw Leerlauf Feuerwehr (Regelbetrieb) 1,0 0 0 0,0 94,0 94,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 120,0   0 94,0 

505 Übung/Ausbildung - Kommunikation Feuerwehr (Regelbetrieb) 1,6 0 0 0,0 85,5 85,5 0,0 0,0 0 0,0 0 1 0 0,0 180,0   0 85,5 

506 Übung/Ausbildung - Kettensäge Feuerwehr (Regelbetrieb) 0,5 0 0 0,0 105,0 105,0 0,0 0,0 0 0,0 0 1 0 0,0 10,0   0 105,0 

507 Übung/Ausbildung - Kraftstromerzeuger Feuerwehr (Regelbetrieb) 0,5 0 0 0,0 96,0 96,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 120,0   0 96,0 

508 Übung/Ausbildung - Feuerlöschkreiselpumpe Feuerwehr (Regelbetrieb) 0,5 0 0 0,0 86,0 86,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 120,0   0 86,0 

509 Einsatzkräfte - Parkplatz Feuerwehr (Einsatz) 0,5 0 0 0,0 83,0 86,0 0,0 0,0 0 0,0 40 80 0 60,0 60,0   0 67,0 

510 Einsatzfahrzeuge - An/Abfahrt Lkw Feuerwehr (Einsatz) 1,0 0 0 0,0 111,0 114,0 0,0 0,0 0 0,0 4 8 0 0,2 0,2   0 105,0 

511 Einsatzfahrzeuge - An/Abfahrt Pkw Feuerwehr (Einsatz) 0,5 0 0 0,0 102,8 98,0 0,0 0,0 0 0,0 12 4 0 0,2 0,2   0 92,0 

512 Einsatzfahrzeug - Rangieren Feuerwehr (Einsatz) 1,0 0 0 0,0 87,2 90,2 0,0 0,0 0 0,0 2 4 0 60,0 60,0   0 84,2 

513 Einsatzkräfte - An/Abfahrt Pkw Feuerwehr (Einsatz) 0,5 0 0 0,0 108,0 111,0 0,0 0,0 0 0,0 40 80 0 0,3 0,3   0 92,0 

514 Raumluft/Absaugung Feuerwehr (Einsatz) 12,3 0 0 0,0 78,0 81,0 0,0 0,0 0 0,0 2 4 0 10,0 10,0   0 75,0 

515 Raumluft/Absaugung Feuerwehr (Einsatz) 12,3 0 0 0,0 78,0 81,0 0,0 0,0 0 0,0 2 4 0 10,0 10,0   0 75,0 

516 Raumluft/Absaugung Feuerwehr (Einsatz) 2,0 D 0 0 0,0 78,0 81,0 0,0 0,0 0 0,0 2 4 0 10,0 10,0   0 75,0 

 

Nacht: 

Nr Kommentar Gruppe hQ 
 

m 

DO 
 

dB 

KT 
 

dB 

KI 
 

dB 

Lw/LmE 
N 

dB(A) 

num 
Add 
dB 

Bez 
Abst 

m 

Messfl 
m² 

Anz 

Anz 
N 

MM 
 

dB 

EinwT 
N 

min 

Rw 
ID 

ST Lw/Lp 
Input 
dB(A) 

501 Übung/Ausbildung - An/Abfahrt Pkw Feuerwehr (Regelbetrieb) 0,5 0 0 0,0 109,0 0,0 0 0,0 50 0 0,3     92,0 

502 Übung/Ausbildung - Parkplatz Feuerwehr (Regelbetrieb) 0,5 0 0 0,0 84,0 0,0 0 0,0 50 0 60,0   0 67,0 

509 Einsatzkräfte - Parkplatz Feuerwehr (Einsatz) 0,5 0 0 0,0 83,0 0,0 0 0,0 40 0 60,0   0 67,0 

510 Einsatzfahrzeuge - An/Abfahrt Lkw Feuerwehr (Einsatz) 1,0 0 0 0,0 111,0 0,0 0 0,0 4 0 0,2   0 105,0 

511 Einsatzfahrzeuge - An/Abfahrt Pkw Feuerwehr (Einsatz) 0,5 0 0 0,0 101,0 0,0 0 0,0 8 0 0,2   0 92,0 

512 Einsatzfahrzeug - Rangieren Feuerwehr (Einsatz) 1,0 0 0 0,0 87,2 0,0 0 0,0 2 0 60,0   0 84,2 

513 Einsatzkräfte - An/Abfahrt Pkw Feuerwehr (Einsatz) 0,5 0 0 0,0 108,0 0,0 0 0,0 40 0 0,3   0 92,0 

514 Raumluft/Absaugung Feuerwehr (Einsatz) 12,3 0 0 0,0 75,0 0,0 0 0,0 1 0 10,0   0 75,0 

515 Raumluft/Absaugung Feuerwehr (Einsatz) 12,3 0 0 0,0 75,0 0,0 0 0,0 1 0 10,0   0 75,0 

516 Raumluft/Absaugung Feuerwehr (Einsatz) 2,0 D 0 0 0,0 75,0 0,0 0 0,0 1 0 10,0   0 75,0 
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Zusatzbelastung: 

Tag: 

Nr Kommentar Gruppe hQ 
 

m 

DO 
 

dB 

KT 
 

dB 

KI 
 

dB 

Lw/LmE 
T 

dB(A) 

Lw/LmE 
RZ 

dB(A) 

num 
Add 
dB 

num 
Add RZ 

dB 

Bez 
Abst 

m 

Messfl 
m² 

Anz 

Anz 
T 

Anz 
RZ 

MM 
 

dB 

EinwT 
T 

min 

EinwT 
RZ 
min 

Rw 
ID 

ST Lw/Lp 
Input 
dB(A) 

100 REWE Parkplatz 0,5 0 0 0,0 94,6 94,6 -1,9 -1,9 0 0,0 0 0 0 780,0 180,0   0 96,5 

101 Drogerie Parkplatz 0,5 0 0 0,0 90,1 90,1 -1,9 -1,9 0 0,0 0 0 0 780,0 180,0   0 92,0 

103 PKW Ausfahrt Steigung Parkplatz 0,0 0 0 0,0 128,2 93,0 1,0 1,0 0 0,0 3279 0 0 0,1 0,0   0 92,0 

106 PKW Zufahrt Steigung Parkplatz 0,0 0 0 0,0 128,2 93,0 1,0 1,0 0 0,0 3279 0 0 0,1 0,0   0 92,0 

201 Lkw-Verkehr Zufahrt Steigung REWE - Anlieferung 1,0 0 0 0,0 114,0 111,0 3,0 3,0 0 0,0 4 2 0 0,1 0,1   0 105,0 

203 Lkw-Verkehr REWE - Anlieferung 1,0 0 0 0,0 111,0 108,0 0,0 0,0 0 0,0 4 2 0 0,7 0,7   0 105,0 

204 Kühlaggregat REWE - Anlieferung 3,0 0 0 0,0 101,8 100,0 0,0 0,0 0 0,0 3 2 0 0,7 0,7   0 97,0 

205 Lkw-Verkehr Ausfahrt Steigung REWE - Anlieferung 1,0 0 0 0,0 113,0 110,0 2,0 2,0 0 0,0 4 2 0 0,1 0,1   0 105,0 

207 Rangieren REWE - Anlieferung 1,0 0 0 0,0 90,2 87,2 0,0 0,0 0 0,0 4 2 0 60,0 60,0   0 84,2 

208 Tor REWE - Anlieferung 4,0 3 0 0,0 69,9 69,9 0,0 0,0 0 16,0 0 0 0 780,0 180,0 3 0 85,9 

210 Nordfassade REWE - Anlieferung 7,0 3 0 0,0 62,7 62,7 0,0 0,0 0 192,0 0 0 0 780,0 180,0 2 0 85,9 

212 Westfassade REWE - Anlieferung 7,0 3 0 0,0 58,9 58,9 0,0 0,0 0 80,0 0 0 0 780,0 180,0 2 0 85,9 

214 Dach REWE - Anlieferung 7,0 0 0 0,0 65,8 65,8 0,0 0,0 0 245,0 0 0 0 780,0 180,0 1 0 85,9 

301 Lkw-Verkehr Ausfahrt Steigung Drogerie - Anlieferung 1,0 0 0 0,0 107,0 107,0 2,0 2,0 0 0,0 1 0 0 0,1 0,0   0 105,0 

301 Lkw-Verkehr Zufahrt Steigung Drogerie - Anlieferung 1,0 0 0 0,0 108,0 108,0 3,0 3,0 0 0,0 1 0 0 0,1 0,0   0 105,0 

302 Lkw-Verkehr Drogerie - Anlieferung 1,0 0 0 0,0 105,0 105,0 0,0 0,0 0 0,0 0 1 0 0,4 0,0   0 105,0 

303 Rangieren Drogerie - Anlieferung 1,0 0 0 0,0 84,2 84,2 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0 60,0 0,0   0 84,2 

304 Verladezone Drogerie - Anlieferung 5,0 3 0 0,0 89,8 89,8 0,0 0,0 0 25,0 0 0 0 780,0 180,0 4 0 80,8 

305 Dach Drogerie - Anlieferung 7,0 0 0 0,0 53,3 53,3 0,0 0,0 0 45,0 0 0 0 780,0 180,0 1 0 80,8 

400 Haustechnik Sonstige Quellen 0,5 0 0 0,0 82,5 82,5 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0 780,0 180,0   0 82,5 

401 EKW-Depot Sonstige Quellen 205,0 A 0 0 0,0 95,6 66,0 0,0 0,0 0 0,0 910 0 0 60,0 0,0   0 66,0 

402 EKW-Depot Sonstige Quellen 205,4 A 0 0 0,0 98,8 66,0 0,0 0,0 0 0,0 1924 0 0 60,0 0,0   0 66,0 

SP01 Türen schlagen Spitzenpegel 0,5 0 0 0,0 99,5 99,5 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0 780,0 180,0   1 99,5 

 
Nacht: 

Nr Kommentar Gruppe hQ 
 

m 

DO 
 

dB 

KT 
 

dB 

KI 
 

dB 

Lw/LmE 
N 

dB(A) 

num 
Add 
dB 

Bez 
Abst 

m 

Messfl 
m² 

Anz 

Anz 
N 

MM 
 

dB 

EinwT 
N 

min 

Rw 
ID 

ST Lw/Lp 
Input 
dB(A) 

201 Lkw-Verkehr Zufahrt Steigung REWE - Anlieferung 1,0 0 0 0,0 108,0 3,0 0 0,0 1 0 0,1   0 105,0 

203 Lkw-Verkehr REWE - Anlieferung 1,0 0 0 0,0 105,0 0,0 0 0,0 1 0 0,7   0 105,0 

204 Kühlaggregat REWE - Anlieferung 3,0 0 0 0,0 97,0 0,0 0 0,0 1 0 0,7   0 97,0 

205 Lkw-Verkehr Ausfahrt Steigung REWE - Anlieferung 1,0 0 0 0,0 107,0 2,0 0 0,0 1 0 0,1   0 105,0 

207 Rangieren REWE - Anlieferung 1,0 0 0 0,0 84,2 0,0 0 0,0 1 0 60,0   0 84,2 

209 Tor - Nacht REWE - Anlieferung 4,0 3 0 0,0 69,9 0,0 0 16,0 0 0 60,0 3 0 85,9 

211 Nordfassade - Nacht REWE - Anlieferung 7,0 3 0 0,0 62,7 0,0 0 192,0 0 0 60,0 2 0 85,9 

213 Westfassade - Nacht REWE - Anlieferung 7,0 3 0 0,0 58,9 0,0 0 80,0 0 0 60,0 2 0 85,9 

215 Dach - Nacht REWE - Anlieferung 7,0 0 0 0,0 69,0 0,0 0 245,0 0 0 60,0 1   89,1 

400 Haustechnik Sonstige Quellen 0,5 0 0 0,0 82,5 0,0 0 0,0 0 0 60,0   0 82,5 
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B Grafische Emissionskataster 
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C Dokumentation der Immissionsberechnungen 
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Legende Immissionsberechnung TA Lärm 
Berechnungen gemäß DIN ISO 9613-2 
Zeichen Einheit Bedeutung 
Nr. - Laufende Emissionsquellenortskennzahl 

 
Emissionsquellen mit gleichen Koordinaten (bei ggf. unterschiedlicher Höhe) haben gleiche 
Nummern. 

Kommentar - Bezeichnung der Emissionsquelle 
Gruppe - Bezeichnung der Emissionsquellengruppe 
LAT dB(A) Schalldruckpegel der Emissionsquelle am Immissionspunkt. 

 
Je nach Berechnungsart ist LAT mit oder ohne Berücksichtigung von Minderungsmaßnahmen 
angegeben. 

DC dB Richtwirkungskorrektur 
 
Enthält KO sowie DO. DI ist separat ausgewiesen. 

DT dB Korrekturwert für die Einwirkzeit im Verhältnis zum Beurteilungszeitraum. 
+RT dB Zuschlag für Tageszeiten erhöhter Empfindlichkeit 
MM dB Minderungsmaßnahme an der Emissionsquelle 

 
MM = leer  keine Minderung bei der entsprechenden Emissionsquelle berücksichtigt. 

KT/KI dB Zuschlag für Ton-, Informations- und Impulshaltigkeit 
Cmet dB Meteorologie-Korrektur-Faktor 

 
Die Größe ist abhängig von der Lage des Immissionsortes zur Emissionsquelle und der 
Hauptwindrichtung in dem jeweiligen Gebiet. 

d(p) m Horizontaler (projizierter) Abstand der Emissionsquelle zum Immissionsort. 
 
Bei Berechnungen mit Geländeberücksichtigung gibt der Wert die Strecke zwischen Emissionsquelle 
und Immissionsort an. Die Berechnung erfolgt softwareintern und ist bei Linien- bzw. Flächenquellen 
u. U. nicht händisch überprüfbar. 

DI dB Richtwirkungsmaß 
Abar dB Die Dämpfung aufgrund von Abschirmung. 
Adiv dB Die Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung 

 
Die Berechnung erfolgt softwareintern und ist u. U. nicht händisch überprüfbar. 

Aatm dB Die Dämpfung aufgrund von Luftabsorption. 
Agr dB Die Dämpfung aufgrund des Bodeneffekts. 
Refl.Ant. dB Reflexionsanteil an senkrechten Oberflächen und Decken bzw. Wänden. 

 
Ist energetisch im LAT enthalten. 

Lw dB(A) Schallleistungspegel der Emissionsquelle 
 

entnommen werden. 
T/RZ/N - Tageszeit/Ruhezeit/Nachtzeit 

Hinweis: Bei den aufgelisteten Spalten ist zu beachten, dass je nach Projekt nicht alle Spalten für die Berechnungen 
genutzt bzw. entsprechend dokumentiert werden. 
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Gewerbelärm 

Berechnungen für den Tageszeitraum (6:00 Uhr bis 22:00 Uhr) 

Immissionsort/ 
Bezeichnung, Fassade, Geschoss 

Beurteilungspegel  
Lr,T in dB(A) 

Höhe des 
IO 

in m 
Vorbelastung Zusatzbelastung 

IP01/ Gerhart-Hauptmann-Straße 1, NO-Fassade, 1. OG 45,8 50,0 5,00 

IP02/ Max-Planck-Straße 151, NW-Fassade, 2. OG 42,7 40,4 8,00 

IP03/ Gerhart-Hauptmann-Straße 2, NO-Fassade, 7. OG 44,0 43,9 20,00 

 

 

Der maßgebliche Immissionsort ist im vorliegenden Fall der Immissionsort IP01, bezogen auf den 

Beurteilungszeitraum Tag. Auf der Grundlage der schalltechnischen Berechnungen ist hier eine 

Überschreitung am ehesten zu erwarten12. 

 

Der Übersichtlichkeit halber wird die detaillierte Dokumentation der Schallausbreitungsberechnung 

nachfolgend nur für den maßgeblichen Immissionsort aufgeführt. Die Detailergebnisse liegen auch für alle 

weiteren Immissionsorte vor und können auf Anforderung zur Verfügung gestellt werden. 

 

 

 

  

 
12  

Ort zu erwarten sein, der weiter entfernt als andere Einwirkungsorte liegt. 
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Vorbelastung: 

  
IP01/ Gerhart-Hauptmann-Straße 1 
NO-Fassade 1. OG                                     

Nr Kommentar Gruppe LAT 
T 

dB(A) 

DC 
 

dB 

DT 
 

dB 

+RT 
 

dB 

MM 
 

dB 

KT/K
I 
 

dB 

Cmet 
T 

dB 

Cmet 
RZ 
dB 

d(p) 
 

m 

DI 
 

dB 

Abar 
 

dB 

Adiv 
 

dB 

Aatm 
 

dB 

Agr 
 

dB 

Refl 
Ant 
dB 

Lw/Lm
E T 

dB(A) 

Lw/Lm
E 

RZ 
dB(A) 

208 Tor REWE - Anlieferung 14,6 6,0 0,0 1,9 0 0,0 1,4 1,4 127,7 0 4,9 53,1 0,2 3,6 - 69,9 69,9 

210 Nordfassade REWE - Anlieferung 5,9 6,0 0,0 1,9 0 0,0 0,9 0,9 139,8 0 5,8 53,9 0,3 3,5 - 62,7 62,7 

212 Westfassade REWE - Anlieferung 4,5 6,0 0,0 1,9 0 0,0 0,9 0,9 128,1 0 4,4 53,2 0,2 3,4 - 58,9 58,9 

304 Verladezone Drogerie - Anlieferung 37,1 5,9 0,9 - 0 0,0 0 - 39,9 0 15,2 43,0 0,1 0,2 - 90,7 - 

501 Übung/Ausbildung - An/Abfahrt Pkw Feuerwehr (Regelbetrieb) 18,6 3,0 27,8 5,9 0 0,0 1,8 1,8 124,1 0 5,0 52,9 0,7 3,9 -9,3 92,0 109,0 

502 Übung/Ausbildung - Parkplatz Feuerwehr (Regelbetrieb) 8,0 3,0 5,0 5,9 0 0,0 1,6 1,6 126,2 0 13,1 53,0 0,9 3,8 -25,9 67,0 84,0 

503 Übung/Ausbildung - Lkw Rangieren Feuerwehr (Regelbetrieb) 32,2 3,0 12,0 6,0 0 0,0 - 1,3 101,7 0 0,2 51,2 0,6 3,5 - - 90,2 

504 Übung/Ausbildung - Lkw Leerlauf Feuerwehr (Regelbetrieb) 39,0 3,0 9,0 6,0 0 0,0 - 1,3 101,7 0 0,2 51,2 0,6 3,5 - - 94,0 

505 Übung/Ausbildung - Kommunikation Feuerwehr (Regelbetrieb) 32,9 3,0 7,3 6,0 0 0,0 - 1,1 101,8 0 0,2 51,2 0,2 3,4 - - 85,5 

506 Übung/Ausbildung - Kettensäge Feuerwehr (Regelbetrieb) 38,6 3,0 19,8 6,0 0 0,0 - 1,4 101,7 0 0,3 51,2 1,0 3,6 - - 105,0 

507 Übung/Ausbildung - Kraftstromerzeuger Feuerwehr (Regelbetrieb) 39,8 3,0 9,0 6,0 0 0,0 - 1,4 101,7 0 0,2 51,2 1,6 3,6 - - 96,0 

508 Übung/Ausbildung - Feuerlöschkreiselpumpe Feuerwehr (Regelbetrieb) 29,8 3,0 9,0 6,0 0 0,0 - 1,4 101,7 0 0,2 51,2 1,6 3,6 - - 86,0 

509 Einsatzkräfte - Parkplatz Feuerwehr (Einsatz) 10,6 3,0 8,0 4,8 0 0,0 1,6 1,6 126,2 0 13,1 53,0 0,9 3,8 -23,3 83,0 86,0 

510 Einsatzfahrzeuge - An/Abfahrt Lkw Feuerwehr (Einsatz) 31,8 3,0 32,4 4,8 0 0,0 1,3 1,3 101,7 0 0,2 51,1 0,6 3,6 26,7 111,0 114,0 

511 Einsatzfahrzeuge - An/Abfahrt Pkw Feuerwehr (Einsatz) 17,2 3,0 34,6 2,4 0 0,0 1,5 1,5 103,1 0 0,6 51,3 0,6 3,7 12,5 102,8 98,0 

512 Einsatzfahrzeug - Rangieren Feuerwehr (Einsatz) 32,7 3,0 8,0 4,8 0 0,0 1,3 1,3 101,7 0 0,2 51,2 0,6 3,5 28,2 87,2 90,2 

513 Einsatzkräfte - An/Abfahrt Pkw Feuerwehr (Einsatz) 21,2 3,0 30,8 4,8 0 0,0 1,8 1,8 124,1 0 5,0 52,9 0,7 3,9 -6,8 108,0 111,0 

514 Raumluft/Absaugung Feuerwehr (Einsatz) 11,5 3,0 15,8 4,8 0 0,0 0 0 132,5 0 2,6 53,4 0,9 2,2 - 78,0 81,0 

515 Raumluft/Absaugung Feuerwehr (Einsatz) 12,4 3,0 15,8 4,8 0 0,0 0 0 120,7 0 3,0 52,6 0,9 1,9 - 78,0 81,0 

516 Raumluft/Absaugung Feuerwehr (Einsatz) 16,3 3,0 15,8 4,8 0 0,0 0 0 114,2 0 0,0 52,1 0,8 1,4 - 78,0 81,0 

    Sum 45,8                                 

 

Zusatzbelastung: 

  
IP01/ Gerhart-Hauptmann-Straße 1 
NO-Fassade 1. OG                                     

Nr Kommentar Gruppe LAT 
T 

dB(A) 

DC 
 

dB 

DT 
 

dB 

+RT 
 

dB 

MM 
 

dB 

KT/K
I 
 

dB 

Cmet 
T 

dB 

Cmet 
RZ 
dB 

d(p) 
 

m 

DI 
 

dB 

Abar 
 

dB 

Adiv 
 

dB 

Aatm 
 

dB 

Agr 
 

dB 

Refl 
Ant 
dB 

Lw/Lm
E T 

dB(A) 

Lw/Lm
E 

RZ 
dB(A) 

100 REWE Parkplatz 41,7 3,0 0,0 1,9 0 0,0 0,8 0,8 77,0 0 5,1 48,7 0,4 3,1 27,3 94,6 94,6 

101 Drogerie Parkplatz 48,4 3,0 0,0 1,9 0 0,0 0 0 40,0 0 3,5 43,0 0,3 1,0 35,2 90,1 90,1 

103 PKW Ausfahrt Steigung Parkplatz 34,9 3,0 41,6 - 0 0,0 0,7 - 63,6 0 3,3 47,1 0,3 3,1 - 128,2 - 

106 PKW Zufahrt Steigung Parkplatz 32,2 3,0 41,6 - 0 0,0 0,5 - 59,7 0 6,7 46,5 0,2 2,9 - 128,2 - 

201 Lkw-Verkehr Zufahrt Steigung REWE - Anlieferung 28,2 3,0 37,6 3,0 0 0,0 0,1 0,1 60,6 0 3,9 46,7 0,3 2,6 - 114,0 111,0 

203 Lkw-Verkehr REWE - Anlieferung 29,2 3,0 29,4 3,0 0 0,0 0,5 0,5 74,7 0 5,0 48,5 0,3 2,8 15,7 111,0 108,0 

204 Kühlaggregat REWE - Anlieferung 24,0 3,0 29,1 3,4 0 0,0 0,1 0,1 68,8 0 3,5 47,8 0,4 2,1 8,0 101,8 100,0 

205 Lkw-Verkehr Ausfahrt Steigung REWE - Anlieferung 26,4 3,0 39,4 3,0 0 0,0 0,2 0,2 64,3 0 2,1 47,2 0,3 2,8 - 113,0 110,0 

207 Rangieren REWE - Anlieferung 25,6 3,0 9,9 3,0 0 0,0 1,5 1,5 116,7 0 4,9 52,3 0,6 3,8 22,4 90,2 87,2 

208 Tor REWE - Anlieferung 14,6 6,0 0,0 1,9 0 0,0 1,4 1,4 127,7 0 4,9 53,1 0,2 3,6 - 69,9 69,9 

210 Nordfassade REWE - Anlieferung 5,9 6,0 0,0 1,9 0 0,0 0,9 0,9 139,8 0 5,8 53,9 0,3 3,5 - 62,7 62,7 

212 Westfassade REWE - Anlieferung 4,5 6,0 0,0 1,9 0 0,0 0,9 0,9 128,1 0 4,4 53,2 0,2 3,4 - 58,9 58,9 

214 Dach REWE - Anlieferung 11,7 3,0 0,0 1,9 0 0,0 0,4 0,4 137,8 0 1,7 53,8 0,3 3,1 -0,6 65,8 65,8 

301 Lkw-Verkehr Zufahrt Steigung Drogerie - Anlieferung 15,6 3,0 41,6 - 0 0,0 0,1 - 60,6 0 3,9 46,7 0,3 2,6 - 108,0 - 

301 Lkw-Verkehr Ausfahrt Steigung Drogerie - Anlieferung 15,6 3,0 41,6 - 0 0,0 0,2 - 64,3 0 2,1 47,2 0,3 2,8 - 107,0 - 

302 Lkw-Verkehr Drogerie - Anlieferung 21,6 3,0 34,2 - 0 0,0 0 - 50,2 0 4,4 45,0 0,2 1,9 - 105,0 - 

303 Rangieren Drogerie - Anlieferung 23,2 3,0 12,0 - 0 0,0 0 - 43,6 0 7,0 43,8 0,2 1,3 -0,9 84,2 - 

304 Verladezone Drogerie - Anlieferung 37,1 5,9 0,9 - 0 0,0 0 - 39,9 0 15,2 43,0 0,1 0,2 - 90,7 - 

305 Dach Drogerie - Anlieferung 14,8 2,8 0,0 1,9 0 0,0 0 0 39,1 0 0,3 42,8 0,1 0,0 - 53,3 53,3 

400 Haustechnik Sonstige Quellen 12,6 3,0 0,0 1,9 0 0,0 2 2 153,6 0 17,3 54,7 0,3 4,2 10,1 82,5 82,5 

401 EKW-Depot Sonstige Quellen 31,7 3,0 12,0 - 0 0,0 0 - 37,5 0 11,6 42,5 0,1 0,7 - 95,6 - 

402 EKW-Depot Sonstige Quellen 23,1 3,0 12,0 - 0 0,0 1,1 - 90,2 0 12,0 50,1 0,2 3,4 - 98,8 - 

    Sum 50,0                                 

SP01 Türen schlagen Spitzenpegel 55,7 2,9 0,0 0,0 0 0,0 0 0 18,3 0 10,9 36,3 0,0 0,0 45,5 99,5 99,5 
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Gewerbelärm 

Berechnungen für den Nachtzeitraum (22:00 Uhr bis 6:00 Uhr) 

Immissionsort/ 
Bezeichnung, Fassade, Geschoss 

Beurteilungspegel  
Lr,N in dB(A) 

Höhe des 
IO 

in m 
Vorbelastung Zusatzbelastung 

IP01/ Gerhart-Hauptmann-Straße 1, NO-Fassade, 1. OG 38,4 35,4 5,00 

IP02/ Max-Planck-Straße 151, NW-Fassade, 2. OG 37,9 31,5 8,00 

IP03/ Gerhart-Hauptmann-Straße 2, NO-Fassade, 7. OG 37,1 33,9 20,00 

 

 

Der maßgebliche Immissionsort ist im vorliegenden Fall der Immissionsort IP01, bezogen auf den 

Beurteilungszeitraum Nacht. Auf der Grundlage der schalltechnischen Berechnungen ist hier eine 

Überschreitung am ehesten zu erwarten13. 

 

Der Übersichtlichkeit halber wird die detaillierte Dokumentation der Schallausbreitungsberechnung 

nachfolgend nur für den maßgeblichen Immissionsort aufgeführt. Die Detailergebnisse liegen auch für alle 

weiteren Immissionsorte vor und können auf Anforderung zur Verfügung gestellt werden. 

 

 

 

  

 
13  

Ort zu erwarten sein, der weiter entfernt als andere Einwirkungsorte liegt. 
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Vorbelastung: 

  
IP01/ Gerhart-Hauptmann-Straße 1 NO-Fassade 
1. OG                               

Nr Kommentar Gruppe LAT 
N 

dB(A) 

DC 
 

dB 

DT 
 

dB 

MM 
 

dB 

KT/KI 
 

dB 

Cmet 
N 

dB 

d(p) 
 

m 

DI 
 

dB 

Abar 
 

dB 

Adiv 
 

dB 

Aatm 
 

dB 

Agr 
 

dB 

Refl 
Ant 
dB 

Lw/LmE 
N 

dB(A) 

209 Tor - Nacht REWE - Anlieferung 12,6 6,0 0,0 0 0,0 1,4 127,5 0 4,9 53,1 0,2 3,6 - 69,9 

211 Nordfassade - Nacht REWE - Anlieferung 3,9 6,0 0,0 0 0,0 0,9 139,8 0 5,8 53,9 0,3 3,5 - 62,7 

213 Westfassade - Nacht REWE - Anlieferung 2,6 6,0 0,0 0 0,0 0,9 128,1 0 4,4 53,1 0,2 3,4 - 58,9 

501 Übung/Ausbildung - An/Abfahrt Pkw Feuerwehr (Regelbetrieb) 24,6 3,0 22,8 0 0,0 1,8 124,1 0 5,0 52,9 0,7 3,9 -3,3 109,0 

502 Übung/Ausbildung - Parkplatz Feuerwehr (Regelbetrieb) 14,1 3,0 0,0 0 0,0 1,6 126,2 0 13,1 53,0 0,9 3,8 -19,8 84,0 

509 Einsatzkräfte - Parkplatz Feuerwehr (Einsatz) 13,1 3,0 0,0 0 0,0 1,6 126,2 0 13,1 53,0 0,9 3,8 -20,8 83,0 

510 Einsatzfahrzeuge - An/Abfahrt Lkw Feuerwehr (Einsatz) 34,3 3,0 24,4 0 0,0 1,3 101,7 0 0,2 51,1 0,6 3,6 29,2 111,0 

511 Einsatzfahrzeuge - An/Abfahrt Pkw Feuerwehr (Einsatz) 23,8 3,0 24,4 0 0,0 1,5 103,1 0 0,6 51,3 0,6 3,7 19,1 101,0 

512 Einsatzfahrzeug - Rangieren Feuerwehr (Einsatz) 35,2 3,0 0,0 0 0,0 1,3 101,7 0 0,2 51,2 0,6 3,5 30,7 87,2 

513 Einsatzkräfte - An/Abfahrt Pkw Feuerwehr (Einsatz) 23,7 3,0 22,8 0 0,0 1,8 124,1 0 5,0 52,9 0,7 3,9 -4,3 108,0 

514 Raumluft/Absaugung Feuerwehr (Einsatz) 11,0 3,0 7,8 0 0,0 0 132,5 0 2,6 53,4 0,9 2,2 - 75,0 

515 Raumluft/Absaugung Feuerwehr (Einsatz) 11,9 3,0 7,8 0 0,0 0 120,7 0 3,0 52,6 0,9 1,9 - 75,0 

516 Raumluft/Absaugung Feuerwehr (Einsatz) 15,8 3,0 7,8 0 0,0 0 114,2 0 0,0 52,1 0,8 1,4 - 75,0 

    Sum 38,4                           

 

 

Zusatzbelastung: 

  
IP01/ Gerhart-Hauptmann-Straße 1 NO-Fassade 1. 
OG                               

Nr Kommentar Gruppe LAT 
N 

dB(A) 

DC 
 

dB 

DT 
 

dB 

MM 
 

dB 

KT/KI 
 

dB 

Cmet 
N 

dB 

d(p) 
 

m 

DI 
 

dB 

Abar 
 

dB 

Adiv 
 

dB 

Aatm 
 

dB 

Agr 
 

dB 

Refl 
Ant 
dB 

Lw/LmE 
N 

dB(A) 

201 Lkw-Verkehr Zufahrt Steigung REWE - Anlieferung 29,4 3,0 27,8 0 0,0 0,1 60,6 0 3,9 46,7 0,3 2,6 - 108,0 

203 Lkw-Verkehr REWE - Anlieferung 30,5 3,0 19,5 0 0,0 0,5 74,7 0 5,0 48,5 0,3 2,8 17,0 105,0 

204 Kühlaggregat REWE - Anlieferung 25,7 3,0 19,5 0 0,0 0,1 68,8 0 3,5 47,8 0,4 2,1 9,6 97,0 

205 Lkw-Verkehr Ausfahrt Steigung REWE - Anlieferung 27,7 3,0 29,5 0 0,0 0,2 64,3 0 2,1 47,2 0,3 2,8 - 107,0 

207 Rangieren REWE - Anlieferung 26,8 3,0 0,0 0 0,0 1,5 116,7 0 4,9 52,3 0,6 3,8 23,6 84,2 

209 Tor - Nacht REWE - Anlieferung 12,6 6,0 0,0 0 0,0 1,4 127,5 0 4,9 53,1 0,2 3,6 - 69,9 

211 Nordfassade - Nacht REWE - Anlieferung 3,9 6,0 0,0 0 0,0 0,9 139,8 0 5,8 53,9 0,3 3,5 - 62,7 

213 Westfassade - Nacht REWE - Anlieferung 2,6 6,0 0,0 0 0,0 0,9 128,1 0 4,4 53,1 0,2 3,4 - 58,9 

215 Dach - Nacht REWE - Anlieferung 12,4 3,0 0,0 0 0,0 0,4 138,4 0 2,0 53,8 0,3 3,2 -4,2 69,0 

400 Haustechnik Sonstige Quellen 10,7 3,0 0,0 0 0,0 2 153,6 0 17,3 54,7 0,3 4,2 8,1 82,5 

    Sum 35,4                           
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D Immissionspläne 

Beim Vergleich von Schallimmissionsplänen mit den an den diskreten Immissionsorten ermittelten 

Beurteilungspegeln ist Folgendes zu beachten: 

 

Als Immissionsort außerhalb von Gebäuden gilt allgemein die Position 0,5 m außerhalb vor der Mitte des 

geöffneten Fensters von schutzbedürftigen Räumen nach [DIN 4109-1]. Dementsprechend werden die 

Schallreflexionen am eigenen Gebäude nicht berücksichtigt. Die so berechneten Beurteilungspegel 

werden tabellarisch angegeben.  

 

Bei der Berechnung der Schallimmissionspläne werden Schallreflexionen an Gebäuden generell mit 

berücksichtigt, sodass unmittelbar vor den Gebäuden gegenüber den Gebäudelärmkarten um bis zu 3 dB 

höhere Immissionspegel dargestellt werden. Dies ist nicht gleichzusetzen mit den Beurteilungspegeln, die 

mit den entsprechenden Immissionsrichtwerten zu vergleichen sind. 
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E Lagepläne 
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F Windstatistik 
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Ausgangssituation 1 

1 Ausgangssituation 
In Hagen-Emst ist innerhalb des ZVB NVZ Emst die Verlagerung und Erweiterung 

des Rewe-Marktes von der Karl-Ernst-Osthaus-Straße 90 an die Haßleyer Straße 

sowie die Neuansiedlung eines Drogeriefachmarktes an der Haßleyer Straße ge-

plant. Zudem ist ein Bäcker als Konzessionär innerhalb des Rewe-Marktes vorge-

sehen.  

Konkret wird folgende Planung avisiert:  

 Verlagerung/Erweiterung des Rewe-Marktes von 435 m² (inkl. Bäcker) auf 

1.480 m² GVKF (zzgl. Bäcker mit 20 m² VKF und 40 m² Cafébereich); 

 Neuansiedlung eines Drogeriefachmarktes mit 799 m² GVKF. 

Das Planvorhaben überschreitet die Schwelle zur Großflächigkeit 

(> 800 m² VKF/1.200 m² BGF). Das Planvorhaben ist somit neben Kerngebieten 

nur in festgesetzten Sondergebieten zulässig. Mehr als unwesentliche Auswirkun-

gen auf den Bestand oder die Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche 

und/oder die integrierte Nahversorgung können demnach nicht per se ausge-

schlossen werden. Stadt + Handel wurde angefragt, die zu erwartenden absatz-

wirtschaftlichen und städtebaulichen Auswirkungen des Planvorhabens zu unter-

suchen und letztlich zu bewerten, ob mit Auswirkungen auf die Versorgung der 

Bevölkerung im Sinne § 11 Abs. 3 BauNVO zu rechnen ist. 

Als Grundlage für das weitere Planverfahren werden im vorliegenden Gutachten 

folgende Punkte untersucht und bewertet: 

Absatzwirtschaftliche und städtebauliche Auswirkungen  

 Auswirkungen auf den Bestand und/oder die Entwicklungsmöglichkeiten 

der zentralen Versorgungsbereiche und/oder die integrierte Nahversorg-

ung im Untersuchungsraum, 

Einordnung gemäß kommunalplanerischer Grundlagen 

 Einordnung in das Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Stadt Hagen1 

sowie die Teilfortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts Ha-

gen zum Standort Emst. 

Einordnung gemäß regionalplanerischer Grundlagen 

 Einordnung in das Regionale Einzelhandelskonzept für das Östliche Ruhr-

gebiet und angrenzende Bereiche 20202. 

 

1  BBE Handelsberatung GmbH (2023): Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Stadt Hagen, Neuerarbeitung 

2022/2023, Köln. Im Folgenden als EHZK Hagen 2023 benannt.  

2  Junker + Kruse Stadtforschung Planung (2020): Regionales Einzelhandelskonzept für das Östliche Ruhrgebiet 

und angrenzen de Bereiche - 3. Fortschreibung, Dortmund. Im Folgenden als REHK 2020 benannt. 



 

Ausgangssituation 2 

Einordnung gemäß landesplanerischer Grundlagen 

 Einordnung in die relevanten Vorgaben des Landesentwicklungsplan Nord-

rhein-Westfalen 20193. 

Auf Grund der nicht auszuschließenden lebensmittelbezogenen Nachnutzung des 

bisherigen Standortes des Rewe-Marktes (vorhandenes Baurecht) an der Karl-

Ernst-Osthaus-Straße 90 mit 435 m² GVKF (inkl. Bäckerei) wird im Sinne eines 

Worst Case-Szenarios von einer Nachnutzung durch einen strukturprägenden Le-

bensmittelanbieter ausgegangen. Dementsprechend wird die Verlagerung des 

Rewe-Marktes als Neuansiedlung behandelt, um dem Worst Case-Szenario zu 

entsprechen. Eine Nachnutzung durch einen klassischen Lebensmittelanbieter, er-

scheint jedoch bezüglich der nicht marktgängigen Gesamtverkaufsfläche von 

435 m² des Rewe-Bestandsmarktes (inkl. Bäckerei) als unwahrscheinlich.  

Diese Ausgangssituation unterstreicht den Worst Case-Charakter der in dieser 

Verträglichkeitsanalyse getroffenen Annahme einer Neuansiedlung des Rewe-

Markts. 

 

 

3  Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen (2019): 

Landesentwicklungsplan Nordrhein Westfalen, Düsseldorf. Im Folgenden als LEP NRW 2019 benannt. 
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2 Methodik 
Im Folgenden wird die dem Gutachten zu Grunde liegende Methodik dargestellt. 

Angebotsanalyse 

Es werden angesichts der vorliegenden Planungskonzeption sowie der städtebau-

lichen Ausgangslage die Sortimente Nahrungs- und Genussmittel (inkl. Getränke, 

Tabakwaren)4 und Drogeriewaren (inkl. kosmetische Erzeugnisse und Körperpfle-

gemittel, Wasch-, Putz-, Reinigungsmittel)5 (= nahversorgungsrelevant gem. Sor-

timentsliste Hagen; vgl. EHZK Hagen 2023, S. 128 f.) für untersuchungsrelevant 

eingeschätzt.  

Für die Erstellung dieses Verträglichkeitsgutachtens hat Stadt + Handel die be-

stehenden Daten im Untersuchungsraum im Februar 2024 aktualisiert. Die Erhe-

bung erfolgte durch eine Standortbegehung und sortimentsgenaue Verkaufsflä-

chenerfassung (differenziert nach innen- und außenliegender Verkaufsfläche) der 

im Sinne der Untersuchungsfragen relevanten Betriebe bzw. Sortimente im Un-

tersuchungsraum (s. u.) wie folgt: 

 Innerhalb zentraler Versorgungsbereiche: Erfassung des kompletten Be-

stands im untersuchungsrelevanten Sortiment im Haupt- und Randsorti-

ment; 

 Außerhalb zentraler Versorgungsbereiche: Erfassung strukturprägender 

Angebotsstandorte im untersuchungsrelevanten Hauptsortiment (mind. 

300 m² VKF)6. 

Die aktuelle Rechtsprechung zur Verkaufsflächendefinition des Bundesverwal-

tungsgerichtes (u. a. BVerwG 4 C 14.04 und BVerwG 4 C 1.16) vom November 

2005 bzw. 2016 findet im Rahmen der Bestandsüberprüfung Anwendung. 

Die Analyse des Einzelhandelsbestandes dient in erster Linie der methodischen 

Grundlage zur Sortimentsbetrachtung und den absatzwirtschaftlichen Berech-

nungen.  

Die von Stadt + Handel ausgewiesenen Werte für einzelne Lagen in Hagen (z. B. 

zentraler Versorgungsbereich) weichen aufgrund des zeitlichen Versatzes zwi-

schen beiden Verkaufsflächenerhebungen sowie der unterschiedlichen Erhe-

bungsmethodik (s. o.) zum Teil von den Angaben im EHZK Hagen 2023 ab. 

 

4  Im Folgenden werden die Warengruppen zusammengefasst als Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmit-

tel bezeichnet. 

5  Im Folgenden werden die Warengruppen zusammengefasst als Sortiment Drogeriewaren bezeichnet. 

6  Nach fachlichem Dafürhalten kann, unter Berücksichtigung der spezifischen örtlichen Gegebenheiten, diesen 

Einzelhandelsbetrieben (außerhalb zentraler Versorgungsbereiche) eine nennenswerte Relevanz für die Ver-

sorgung der Bevölkerung attestiert werden. Neben der Struktur der örtlichen Bestandsbetriebe findet insbe-

sondere auch die Dimensionierung des Planvorhabens hierbei Berücksichtigung. Im vorliegenden Gutachten 

werden diese Betriebe, in Bezug auf die Untersuchungsfragestellung, als strukturprägende Wettbewerber be-

zeichnet. Konzessionäre des untersuchungsrelevanten Hauptsortiments wurden, sofern diese eine Funktions-

einheit mit dem strukturprägenden Betrieb bilden, mit in die Berechnung mitaufgenommen. Aufgrund des Be-

triebstyps und der Sortimentsstruktur des Planvorhabens wird das Sortiment Drogeriewaren der strukturprä-

genden Lebensmittelanbieter ebenfalls berücksichtigt, da es sich hier um typische Mitnahmeartikel im Zuge 

des Versorgungseinkaufs handelt. 



 

Methodik 4 

Umsatzschätzung (Bestandsumsatz/Umsatzprognose) 

Zur Beurteilung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen des Planvorhabens 

wird eine Umsatzschätzung der untersuchungsrelevanten Betriebe und Sorti-

mente im Untersuchungsraum durchgeführt7. Basis für die Umsatzschätzung der 

untersuchungsrelevanten Einzelhandelsstrukturen sowie für die Umsatzprognose 

des in Rede stehenden Planvorhabens bilden: 

 Branchen- und betriebsübliche Leistungskennziffern (u. a. EHI handelsda-

ten aktuell, Retail Real Estate Report Germany der Hahn-Gruppe), 

 Kennwerte aus Unternehmensveröffentlichungen, 

 laufende Auswertung von Fachliteratur, 

 Kennwerte aus Einzelhandelsgutachten aus dem Untersuchungsraum. 

Nachfrageanalyse 

Die Datenbasis der Nachfrageseite basiert auf sortimentsspezifischen, postleit-

zahlbezogenen IfH-Kaufkraftkennziffern aus dem Jahr 2022 (Eigene Berechnun-

gen) für die Stadt Hagen sowie auf Einwohnerzahlen auf Straßenabschnitts-

ebene seitens der GfK 2023 und IT.NRW 2024. 

Städtebauliche Analyse 

Als Grundlage wurden die Abgrenzungen und Analysen der zentralen Versor-

gungsbereiche der kommunalen Einzelhandelskonzepte herangezogen. Die Innen-

städte, städtische Nebenzentren sowie Nahversorgungszentren sind städtebau-

rechtlich und landesplanerisch ein Schutzgut im Sinne des BauGB, der BauNVO 

und des LEP NRW 2019. 

Hierauf basierend können Auswirkungen auf die Entwicklung der ausgewiesenen 

zentralen Versorgungsbereiche durch das Planvorhaben ermittelt und dargestellt 

werden. 

Absatzwirtschaftliche Auswirkungen  

Die Ermittlung der durch das Planvorhaben potenziell ausgelösten Umsatzumver-

teilungen ist ein wichtiger Analyseschritt der Auswirkungsanalyse. Aus diesem 

wird erkennbar, von welchen Einzelhandelsstandorten und somit letztlich aus wel-

chen Kommunen und wiederum aus welchen städtebaulichen Lagen eine Um-

satzumverteilung in welcher Größenordnung zu erwarten sein wird. Damit steht 

ein absatzwirtschaftliches Untersuchungsergebnis fest, das Rückschlüsse auf die 

daraus resultierenden Auswirkungen zulässt.  

Die Berechnung der Umsatzumverteilung erfolgt basierend auf einem Gravitati-

onsmodell. Gemäß der aktuellen Rechtsprechung ist ein sogenannter realitätsna-

her Worst Case Fall8 in die Untersuchung einzustellen. 

 

7  Alle Angaben zu Kaufkraft, Flächenproduktivitäten und Umsatz in Euro sind Bruttowerte. 

8  Aus fachgutachterlicher Sicht ist es weder notwendig noch von der Rechtsprechung gefordert, alle Eckdaten 

möglichst nachteilig für das Vorhaben einzustellen. Dies wird im Übrigen auch nicht in der Grundsatzentschei-

dung des OVG NRW (Preussen-Park-Entscheidung, vgl. OVG NRW, Urteil vom 07. Dezember 2000, 7A D 

60/99.NE) gefordert. Vielmehr ist eine realistische Worst Case-Betrachtung und Bewertung von Vorhaben 
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Eingangswerte für die Umsatzumverteilungsberechnung sind neben den Daten 

des Planvorhabens, die ermittelten Verkaufsflächen, die Flächenproduktivitäten 

gemäß Unternehmensveröffentlichungen und Branchenfachliteratur sowie die 

daraus resultierenden Umsatzsummen. Berücksichtigung finden innerhalb der 

Umsatzumverteilungsberechnung folgende Parameter: 

 die Gesamtattraktivität der erfassten Standorte unter Einbeziehung der 

Entfernung zum Vorhabenstandort, 

 Agglomerationswirkungen in den bestehenden Zentren, 

 Verkaufsflächenausstattung der untersuchten Betriebe, 

 großräumige und siedlungsstrukturelle verkehrliche Anbindung der unter-

suchten Betriebe, 

 Wettbewerbsrelevanz der Anbieter und Angebotsstandorte zum Planvor-

haben. 

Auf dieser Grundlage werden sodann Umsatzumverteilungen im Worst Case er-

mittelt. 

Die Anwendung einer fixen Umsatzumverteilungsgröße, wie etwa die in der Recht-

sprechung wiederholt angeführte 10 %-Größenordnung, ist allerdings sowohl 

fachlich als auch gemäß der aktuellen Rechtsprechung allein nicht zielführend. Bei 

kleinräumiger Betrachtungsweise innerhalb der Siedlungs- und Zentrenstruktur 

kann die Schwelle möglicher negativer städtebaulicher Auswirkungen je nach 

städtebaulicher Ausgangslage bereits bei deutlich weniger als 10 % liegen (vgl. VG 

Arnsberg 4 K 572/04; OVG Berlin-Brandenburg 3 D 7/03.NE). Gleichzeitig können 

bei Umsatzumverteilungen von über 10 % im Einzelfall negative Auswirkungen 

fehlen. Die 10 %-Größenordnung ist insofern als „Faustformel“ zu verstehen, die 

sowohl unter- als auch überschritten werden kann und im Einzelfall gleichwohl 

aufgrund der konkreten Umstände keine schädlichen bzw. nicht unwesentlichen 

Auswirkungen zu erwarten sind. 

Städtebauliche Auswirkungen des Planvorhabens  

Die zu erwartenden Umsatzumverteilungen werden für die zentralen Versor-

gungsbereiche und sonstigen Standortbereiche im Untersuchungsraum darge-

stellt und mit den Ergebnissen der Bestandsaufnahme des Städtebaus verknüpft 

und bewertet. Dadurch werden die Auswirkungen anhand vorhabenspezifischer 

Kenngrößen ebenso ablesbar wie anhand absatzwirtschaftlicher Varianten im 

Sinne eines realitätsnahen städtebaulichen Worst Case. 

Dynamische Wirkungsanalyse 

Da es sich bei dem Planvorhaben um ein Bauvorhaben in Form einer Verlage-

rung/Erweiterung und Neuansiedlung handelt, wird der Markteintrittszeitpunkt 

der in Rede stehenden Märkte mit gewisser zeitlicher Verzögerung stattfinden. 

Mit einer Marktreife des realisierten Planvorhabens ist in frühestens vier Jahren 

 

gefordert, die„...die realistischerweise zu erwartenden Entwicklungen in den Blick nimmt“. Vgl. BVerwG, Urteil 

vom 27. März 2013, 4 CN 6.11. 
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zu rechnen (2028). Aufgrund dieses Zeitrahmens sind Veränderungen im Nach-

fragevolumen bis zur vollständigen Marktwirksamkeit zu berücksichtigen. Diesbe-

züglich relevante Faktoren sind insbesondere die Bevölkerungszahl im Einzugsbe-

reich und die Kaufkraftentwicklung pro Einwohner im relevanten Sortimentsbe-

reich (hier: Entwicklung der Kaufkraft für den stationären Einzelhandel auf Basis 

der Entwicklungsdynamik in der Branche und der Entwicklung der Onlineanteile).  

In den kommenden vier Jahren (bis zur vollkommenen Marktreife des Planvorha-

bens) ist gemäß der Prognose von IT.NRW eine leicht negative Entwicklung der 

Bevölkerung im Untersuchungsraum zu erwarten (s. Kapitel 4.13.1). 

Die Ableitung der sortimentsspezifischen Nachfrageentwicklung zum Prognose-

jahr 2028 erfolgt anhand einer Auswertung der Entwicklungsdynamik der jeweili-

gen Branche auf Basis der sortimentsspezifischen Kaufkraftentwicklungen der 

vergangenen 10 Jahre (IfH 2012 - 2022) sowie unter Berücksichtigung der Ent-

wicklung des Onlineanteils in den jeweiligen Branchen und der Ableitung einer 

Prognose auf Basis des HDE Online-Monitors 2020 - 2023. Dabei wurden die in 

den letzten Jahren einhergehenden Impulse und Einflüsse auf die Ausprägung der 

Branchenzahlen (bspw. COVID-19, Inflation, Wirtschaftskrise) berücksichtigt und 

i. S. eines Worst Case-Ansatzes möglichst nachteilig für die jeweilige Branche aus-

gelegt. 

Für den Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel und das Sortiment Dro-

geriewaren wird auf dieser Basis eine positive jährliche Umsatzentwicklung des 

stationären Handels bis Ende 2028 prognostiziert (+ 4,8 %). Das heißt, es wird ein 

überdurchschnittliches Wachstum der Branche im Vergleich zur Entwicklung der 

Onlineanteile prognostiziert (s. Kapitel 4.3).  

Im Zuge der mit der hohen Inflationsrate verbundenen Effekte, ist für den Sorti-

mentsbereich Nahrungs- und Genussmittel sowie Drogeriewaren aus fachlicher 

Sicht folgendes festzuhalten:  

 die in den vergangenen und auch zukünftigen Monaten hohe Inflationsrate 

wirkt sich negativ auf die Umsätze aus, da die Verbraucher durch die stei-

genden Preise die Ausgaben zunehmend sorgfältiger planen und auch auf 

günstigere Produkte ausweichen. Dies kommt insbesondere den Lebens-

mitteldiscountern und teilweise auch den Drogeriemarktketten als Dis-

countanbieter zugute. Gleichzeitig steigen im Zuge des erhöhten Preisni-

veaus auch die Verbrauchsausgaben im Handel; 

 weiterhin geringes Marktvolumen des Onlinehandels am Gesamtmarkt 

(vgl. HDE Online-Monitor 2023) und logistische Herausforderungen (Kühl-

kette (Nahrungs- und Genussmittel), Mindestbestellwert, Verfügbarkei-

ten) sowie bei kurzfristig gefragten Verbrauchsartikeln im Segment Dro-

geriewaren; 

 Abfederung der kostenseitigen Effekte durch staatliches Eingreifen (Ver-

schuldung). 

Positive pandemiebedingte Effekte auf die Kaufkraft im Sortimentsbereich Nah-

rungs- und Genussmittel sind in den für die vorliegende Analyse zugrunde geleg-

ten Kaufkraftdaten bereits teilweise berücksichtigt (IfH 2022). Inwieweit die po-

sitive Entwicklung der Kaufkraft im Bereich Nahrungs- und Genussmittel der letz-
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ten Jahre angesichts der wesentlichen Auswirkungen der Inflation/Preissteige-

rung weiterhin anhält, ist derzeit noch nicht abschließend abzusehen. Angesichts 

dessen wird im Sinne des Worst Case-Ansatzes auf eine Berücksichtigung der po-

sitiven Kaufkraftentwicklung verzichtet und lediglich die Einwohnerprognose für 

den Untersuchungsraum zugrunde gelegt 

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Prognose werden die für das Planvor-

haben relevanten konkreten und bis zum erwarteten Markteintritt des Planvorha-

bens realisierten Einzelhandelsvorhaben berücksichtigt9. Dabei sind die konkret, 

planungsrechtlich abgesicherten weiteren Einzelhandelsvorhaben ebenso in die 

Prognose einzubeziehen, wie absehbare Schließungen von vorhabenrelevanten 

Einzelhandelsbetrieben im Einzugsgebiet. Eine entsprechende Darstellung erfolgt 

in Kapitel 4.2. 

 

 

 

 

 

 

9  Huma-Urteil vom 01.12.2015 - AZ 10 D 91/13.NE. 
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3 Standortbeschreibung 
3.1 MAKROSTANDORT 

Die kreisfreie Stadt Hagen mit 189.783 Einwohnern10 befindet sich im Zentrum des 

Bundeslandes Nordrhein-Westfalen im Regierungsbezirk Arnsberg. Der Landes 

entwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) weist Hagen die Funktion ei-

nes Oberzentrums im Ballungsgebiet des südöstlichen Ruhrgebietes zu.  

Im Norden grenzt Hagen an das Oberzentrum Dortmund. Im Osten befinden sich 

in unmittelbarer Nähe die beiden Mittelzentren Schwerte und Iserlohn sowie das 

Grundzentrum Nachrodt-Wiblingwerde. Im Süden grenzen die Grundzentren 

Schalksmühle und Breckerfeld sowie im Westen die Mittelzentren Ennepetal, Ge-

velsberg, Wetter und Herdecke an. 

Abbildung 1:  Lage in der Region 

 
Quelle: Eigene Darstellung; Kartengrundlage: OpenStreetMap – veröffentlicht unter ODbL. 

„Die Stadt weist mit den Autobahnen A 1, A 45 und A 46 sowie den Bundes- bzw. 
Landesstraßen B 54, B 226 und B 7/L 700 insgesamt eine sehr gute Verkehrsan-
bindung auf. In den 1970er Jahren wurden nach den Plänen einer autogerechten 
Stadt aufgeständerte Hochstraßen realisiert (u.a. Hochstraße an der Altenhage-
ner Brücke, Volmetalbrücke).  

Hagen ist von jeher ein bedeutender Eisenbahnknotenpunkt gewesen. Der Haupt-
bahnhof ist ein wichtiger Fern-, Regional- und S-Bahnhof im südöstlichen Ruhr-

 

10  Quelle: IT.NRW 2024 (Stand: 31.12.2022) 
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gebiet. Im Güterverkehr zählt der Bahnhof Hagen-Vorhalle zu den größten Ran-
gierbahnhöfen in Deutschland. Eine Anbindung im Regionalverkehr ist auch über 
die Bahnhöfe Vorhalle, Wehringhausen, Heubing und Westerbauer (S 5, S 8 bzw. 
S 9), Oberhagen, Dahl und Rummenohl (Volmetalbahn) sowie Hohenlimburg 
(Ruhr Sieg-Express bzw. -Bahn) gegeben.  

Im Straßenpersonennahverkehr verfügt Hagen über ein ausgedehntes Netz von 
41 Buslinien, da runter zwei Schnellbuslinien, darüber hinaus 10 Nachtexpressli-
nien. Damit bestehen auch Verbindungen nach Dortmund, Witten, Gevelsberg 
und Schwerte.“ (EHZK Hagen 2023, S. 27) 

Die Stadt Hagen gliedert sich in fünf Stadtbezirke, die sich wiederum in 13 statis-

tische Bezirke unterteilen. Der Vorhabenstandort befindet sich im statistischen 

Bezirk Emst.  

3.2 MIKROSTANDORT 

Der Bestandsmarkt als auch der Vorhabenstandort befinden sich gem. EHZK Ha-

gen 2023 (Teilfortschreibung zum Standort Emst) innerhalb des zentralen Ver-

sorgungsbereichs NVZ Emst.  

Im unmittelbaren Umfeld des Vorhabenstandortes befinden sich direkt angren-

zend sowohl in westlicher als auch südlicher Richtung Wohnsiedlungsbereiche die 

vorwiegend durch Ein- und Mehrfamilienhausbebauung geprägt sind. Zudem 

schließt in westlicher Richtung der Bestandsmarkt des Rewe an den Vorhaben-

standort an. Die nördlichen Bereiche auf der gegenüberliegenden Seite der Haß-

leyer Str. sind durch Freizeitsportanlagen sowie das Spritzenhaus der Freiwilligen 

Feuerwehr Eilpe-Delstern geprägt. 

Der Vorhabenstandort weist einen räumlich-funktionalen Bezug zur Wohnbebau-

ung auf und ist damit unterstützend zur Lageausweisung (ZVB NVZ Emst) als 

städtebaulich integriert einzuordnen. 
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Abbildung 2:  Mikrostandort des Planvorhabens 

 
Quelle: Darstellung: Stadt + Handel; Kartengrundlage: OpenStreetMap – veröffentlicht unter ODbL. 

Die Erreichbarkeit mittels MIV ist über die Haßleyer Straße gegeben. Über diese 

besteht im Norden Anschluss an die Eppenhauser Straße (B 7), in Richtung Wes-

ten an die Volmestraße (B 54) sowie in Richtung Süden an die Straße Volmeab-

stieg/Zur Hünenpforte (L 693) sowie an die Autobahn 45. Die Anbindung an um-

liegende Wohngebiete ist zudem über diverse Nebenstraßen gegeben. Der Vorha-

benstandort verfügt über betriebseigene Parkplätze. Die Erreichbarkeit mittels 

MIV ist folglich als sehr gut zu bewerten. 

Die Erreichbarkeit mittels ÖPNV ist über die Bushaltepunkte „Hagen Fernheiz-

werk“ und „Hagen Emsterfeld“ gegeben, welche sich in rd. 100 m bzw. rd. 200 m 

fußläufiger Entfernung nord- bzw. nordwestlich des Vorhabenstandortes befin-

den. Die Anbindung an den ÖPNV ist demnach als gut zu bewerten. 

Die nächstgelegenen strukturprägenden Wettbewerber sind der nordwestlich, an 

der Karl-Ernst-Osthaus-Straße verortete Getränkemarkt Getränke Hoffmann 

(rd. 1 km) sowie der Lebensmittelvollsortimenter Depo Hagen (rd. 1 km) an der 

Eppenhauser Straße.  
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4 Markt- und Standortanalyse 
In diesem Analyseschritt werden die für das Planvorhaben relevanten räumlichen 

Strukturen das Einzugsgebiet sowie Angebots- und Nachfragekennziffern aufbe-

reitet, dargestellt und mit Blick auf das Planvorhaben bewertet. Es erfolgt außer-

dem eine Kurzbeschreibung der zentralen Versorgungsbereiche im Untersu-

chungsraum. 

4.1 EINZUGSGEBIET UND ABLEITUNG DES 
UNTERSUCHUNGSRAUMES 

Einzugsgebiet 

Grundsätzlich ist anzumerken, dass Einzugsgebiete nicht als statische Gebilde an-

zusehen sind, sondern vielmehr als modellhafte Abbildung eines Teilraumes, aus 

dem potenziell der wesentliche Kundenanteil des betrachteten Vorhabens 

stammt. Mögliche diffuse Zuflüsse von außerhalb liegen in der Natur der Sache. 

Das Einzugsgebiet endet deshalb nicht an den dargestellten Grenzen. Aus den 

über das abgegrenzte Einzugsgebiet hinausgehenden Bereichen ist mit gewissen 

Streuumsätzen zu rechnen.  

Bei der Abgrenzung des perspektivischen Einzugsgebiets haben ergänzend zur 

Angebots- und Nachfragesituation insbesondere folgende Punkte Berücksichti-

gung gefunden: 

 die zu erwartende Attraktivität und Anziehungskraft des Planvorhabens 

(u. a. Branche, Betreiber, Größe, Standorteigenschaften); 

 die projektrelevante Wettbewerbssituation, wie z. B. die Entfernung und 

Attraktivität der relevanten Wettbewerber im engeren und weiteren 

Standortumfeld; 

 die verkehrlichen, topographischen und naturräumlichen Gegebenheiten 

im Untersuchungsraum; 

 die sich durch Raum-Zeit-Distanzen ergebenden Einkaufsorientierungen 

der Wohnbevölkerung. 

Das Kerneinzugsgebiet umfasst die Siedlungsbereiche südlich der Eppenhauser 

Straße zwischen Emster Straße im Westen und A45 im Osten. Im Süden wird das 

Kerneinzugsgebiet durch ein Waldstück limitiert, welches als naturräumliche Bar-

riere fungiert. Des Weiteren umfasst das Kerneinzugsgebiet den Siedlungsbereich 

Haßley östlich der A45 der über die Haßleyer Str. sehr gut an den Vorhabenstand-

ort angebunden ist und für den der Vorhabenstandort den nächstgelegenen Ein-

kaufsstandort darstellt. Eine weitere Ausdehnung in Richtung Norden und Wes-

ten wird durch den zunehmenden Wettbewerbsdruck weiterer strukturprägender 

Lebensmittelanbieter verhindert (u.a. Rewe, EDEKA, PENNY). In Richtung Osten 

ist eine weitere Ausdehnung aufgrund zunehmender Raum-Zeit-Distanzen nicht 

gegeben. Im Kerneinzugsgebiet ist mit der höchsten Marktdurchdringung zu rech-

nen. 
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Das erweiterte Einzugsgebiet umfasst darüber hinaus im Osten die Stadtteile 

Holthausen und Herbeck. Im Süden schließt es Delstern bis auf Höhe der B 54, 

welche als städtebauliche Barriere dient, mit ein. Eine weitere Ausdehnung ist auf-

grund zunehmender Raum-Zeit-Distanzen nicht gegeben. Im Westen wird das er-

weiterte Einzugsgebiet durch die B 54 bzw. den Flusslauf der Volme eingeschränkt 

und reicht im Nordwesten bis auf Höhe des Friedhofs Remberg. Hier limitieren die 

umfassenden Angebotsstrukturen im ZVB HZ Innenstadt eine weitere Ausdeh-

nung des erweiterten Einzugsgebietes. Im Norden schließt es die Siedlungsberei-

che bis auf Höhe der in West-Ost-Richtung verlaufenden Haldener Straße/Ber-

chumer Straße mit ein. Hier verhindert insbesondere der systemgleiche Rewe-

Markt an der Lützowstraße eine weitere Ausdehnung des erweiterten Einzugsge-

bietes. Aufgrund der vorhandenen Wettbewerbsstrukturen und der vorhandenen 

Raum-Zeit-Distanzen ist mit einer deutlich geringeren Marktdurchdringung als im 

Kerneinzugsgebiet zu rechnen. 

Ableitung des Untersuchungsraumes 

Der Untersuchungsraum orientiert sich zunächst an den oben abgeleiteten Ein-

zugsgebieten des Planvorhabens, wird allerdings weiter gefasst als die Einzugs-

gebiete. Dies stellt sicher, dass auch die Überschneidungen von Einzugsgebieten 

weiterer Angebotsstandorte (insbesondere der systemgleichen Wettbewerber) 

mit dem Einzugsgebiet des Planvorhabens hinsichtlich ihrer absatzwirtschaftli-

chen Bedeutung berücksichtigt werden. Durch die Überschneidung der Einzugs-

gebiete ergeben sich für die Angebotsstandorte konsequenterweise Auswirkun-

gen, welche in der Analyse der absatzwirtschaftlichen und städtebaulichen Aus-

wirkungen berücksichtigt werden müssen. 

Der Untersuchungsraum umfasst die Siedlungsbereiche des statistischen Bezirks 

Hagen-Emst sowie Gebietsteile der Hagener statistischen Bezirke Hohenlimburg, 

Eilpe, Mittelstadt und Hochschulviertel.  

Im Norden limitieren die Saarlandstraße, die Sauerlandstraße, die Sudfeldstraße 

und die Hammacherstraße den Untersuchungsraum. Eine weitere Ausdehnung ist 

angesichts ausgeprägter Raum-Zeit-Distanzen nicht gegeben. Im Westen 

schließt der Untersuchungsraum die Bereiche bis zur Volmestraße (B 54) sowie 

den ZVB HZ Innenstadt mit ein. Eine weitere Ausdehnung des Untersuchungsrau-

mes ist insbesondere durch die im ZVB HZ Innenstadt vorhandenen umfangrei-

chen Angebotsstrukturen nicht gegeben. Im Südwesten reicht der Untersu-

chungsraum ebenfalls bis zur Volmestraße (B 54) und schließt den ZVB NZ Eilpe 

mit ein. Eine weitere Ausdehnung ist angesichts der Angebotsstrukturen im ZVB 

NVZ Eilpe sowie der Wirkung der B 54 als städtebauliche Barriere nicht gegeben. 

Im Osten schließt der Untersuchungsraum die Angebotsstrukturen in den zentra-

len Versorgungsbereichen NZ Hohenlimburg und NVZ Elsey, die umliegenden 

Siedlungsbereiche sowie die Angebots- und Siedlungsstrukturen südlich der A 46 

mit ein. Die im Osten vorhandenen Angebotsstrukturen wirken limitierend auf die 

Ausweitung des Untersuchungsraumes. Im Südosten limitieren zunehmende 

Raum-Zeit-Distanzen den Untersuchungsraum.  

Abbildung 3 stellt den Untersuchungsraum, die Wettbewerbsstandorte sowie das 

Einzugsgebiet (unterteilt in Kerneinzugsgebiet und erweitertes Einzugsgebiet) 

des Planvorhabens dar. 
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Abbildung 3:  Einzugsgebiet des Planvorhabens und Untersuchungsraum  

 

Quelle: Darstellung: Stadt + Handel; Kartengrundlage: OpenStreetMap – veröffentlicht unter ODbL; Erhebung: Bestandsdaten aktuali-

siert Stadt + Handel 02/2024; ZVB-Abgrenzung: EHZK Hagen 2023 (zzgl. Teilfortschreibung Standort NVZ Emst). 

Insgesamt befinden sich sechs zentrale Versorgungsbereiche (HZ Innenstadt, NZ 

Hohenlimburg, NVZ Emst, NVZ Eilpe, NVZ Eppenhausen, NVZ Elsey) im Untersu-

chungsraum.  

Mobilitätsaspekte - insbesondere unter Berücksichtigung der verkehrsgünstigen 

Lage des Vorhabenstandorts - und Zufallseinkäufe führen zu einer leicht über den 

Untersuchungsraum hinausgehenden Streuung der Umsatzherkunft. Dieser 

„Streuumsatz“ wird im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel als auch 

im Sortiment Drogeriewaren mit 10 % für die Berechnungen angenommen.  

Relevanter Verflechtungsbereich des Planvorhabens 

In der Teilfortschreibung EHZK Hagen 2023 zum Standort Emst wird ein Versor-

gungsbereich (Verflechtungsbereich) für das Nahversorgungszentrum Emst ab-

gegrenzt. Dieser Versorgungsbereich entspricht dem statistischen Bezirk Emst 

mit ca. 10.700 Einwohner11. 

In der nachfolgenden Abbildung werden die Nahversorgungsbezogene Verflech-

tungsbereiche der zentralen Versorgungsbereiche dargestellt (s. Abbildung 4).  

 

11  Quelle: BBE Handelsberatung GmbH (2023): Teilfortschreibung – Einzelhandels- und Zentrenkonzept Hagen 

zum Standort Emst, Köln.  
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Abbildung 4:  Nahversorgungsbezogene Verflechtungsbereiche der zentralen Versorgungsbe-
reiche   

 

Quelle: BBE Handelsberatung GmbH (2023): Teilfortschreibung – Einzelhandels- und Zentrenkonzept Hagen zum Standort Emst, Köln. 

Eigene Hervorhebung (schwarz): Verflechtungsbereich des ZVB NVZ Emst. 

Dieser Versorgungsbereich basiert nicht abschließend auf den verkehrlichen, to-

pographischen und naturräumlichen Gegebenheiten, kann jedoch aufgrund seiner 

Leitidee der stadtweiten Versorgungskonzeption durch die ausgewiesenen ZVB 

als definiertes Versorgungsgebiet herangezogen werden. 

Bevölkerungsprognose 

Aktuell leben 49.477 Einwohner12 im Untersuchungsraum. Nach den Bevölkerungs-

prognosen des IT.NRW wird für die Stadt Hagen bis Ende 2028 eine leicht nega-

tive Bevölkerungsentwicklung von rd. - 0,8 % prognostiziert13. Im Prognosejahr 

 

12  Quelle: Eigene Berechnungen nach IT.NRW 2024 (Stand: 31.12.2022). 

13  Nach Einwohneranteilen gewichteter Wert. 
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2028 leben voraussichtlich 49.071 Einwohner im Untersuchungsraum (s. Tabelle 

1). 

Tabelle 1: Bevölkerung im Untersuchungsraum nach Kommunen (inkl. Prognose 2028) 

Kommune 
Bevölkerung (Stand: 

31.12.2022) 
Bevölkerung  

(Prognose 2028) 
Bevölkerungsentwicklung 

in % 

Hagen* 49.477 49.071 - 0,8 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis IT.NRW 2024; * Teilbereiche im Untersuchungsraum. 

4.2 ANGEBOTSANALYSE 

Angebotsrelevante Annahmen 

Wie in Kapitel 2 geschildert, werden im Sinne einer dynamischen Wirkungsanalyse 

absehbare Veränderungen am relevanten Bestand im Rahmen dieser Untersu-

chung berücksichtigt. Dies betrifft konkrete, planungsrechtlich abgesicherte wei-

tere Einzelhandelsvorhaben sowie absehbare Schließungen von vorhabenrelevan-

ten Einzelhandelsbetrieben im dargestellten Untersuchungsraum. Nach Abstim-

mung mit den Kommunen im Untersuchungsraum sind Stadt + Handel zum Zeit-

punkt der Erstellung der vorliegenden Verträglichkeitsanalyse keine relevanten 

Marktveränderungen bekannt. 

Auf Grund der nicht auszuschließenden lebensmittelbezogenen Nachnutzung des 

bisherigen Standortes des Rewe-Marktes (vorhandenes Baurecht) an der Karl-

Ernst-Osthaus-Straße 90 mit 435 m² GVKF (inkl. Bäckerei) wird im Sinne eines 

Worst Case-Szenarios von einer Nachnutzung durch einen strukturprägenden Le-

bensmittelanbieter ausgegangen. 

Relevante Angebotsstrukturen im Untersuchungsraum 

Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel 

Im Untersuchungsraum sind neun Lebensmitteldiscounter angesiedelt. Die Anbie-

ter weisen Gesamtverkaufsflächen zwischen 750 und 1.200 m² und durchschnitt-

lich rd. 1.020 m² VKF auf. Des Weiteren sind acht Lebensmittelsupermärkte14 

(zzgl. einem zugehörigen Getränkemarkt) mit Gesamtverkaufsflächen zwischen 

400 und 2.500 m² und durchschnittlich rd. 1.100 m² VKF im Untersuchungsraum 

verortet.  

Das Angebot im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel wird durch einen 

Biomarkt, drei Getränkemärkte (stand alone) und einen weiteren strukturprägen-

den Anbieter (Süßwaren-Outlet) arrondiert. 

Insgesamt befinden sich 15 der 22 strukturprägenden Anbieter innerhalb von zent-

ralen Versorgungsbereichen. 

Die Verkaufsflächenausstattung im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genuss-

mittel im Untersuchungsraum ist aktuell als unterdurchschnittlich einzustufen 

(rd. 0,36 m² VKF NuG/EW)15. Insbesondere im vollsortimentierten Segment (VS, 

 

14  inkl. Bestandsmarkt Rewe 

15  Bundesdeutscher Durchschnitt: 0,41 m² VKF NuG/EW, Quelle: Eigene Berechnung auf Basis EHI 2023; Ver-

kaufsflächen strukturprägender (VKF > 300 m², inkl. Nonfood-Flächen). 
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VM, SB-W) ist eine deutlich unterdurchschnittliche Verkaufsflächenausstattung 

festzustellen (rd. 0,18 m² VKF NuG/EW)16. Dies ist zum einen auf das Fehlen eines 

Verbrauchermarktes bzw. SB-Warenhauses zurückzuführen. Zum anderen weist 

der überwiegende Teil der Vollsortimenter im Untersuchungsraum eine für den je-

weiligen Betreiber eher unterdurchschnittliche Verkaufsflächenausstattungen 

auf. In diesem Bereich ist somit eine gewisse Unterversorgung festzustellen. Die 

Lebensmitteldiscounter sind vorwiegend gut ausgestattet und weisen insgesamt 

eine durchschnittliche Verkaufsflächenausstattung über dem Bundesdurch-

schnitt auf (rd. 0,19 m² VKF NuG/EW)17. 

Die Analyse des Einzelhandelsbestands im Sortimentsbereich Nahrungs- und Ge-

nussmittel ergab – unter Berücksichtigung der in Kapitel 2 beschriebenen Erhe-

bungsmethodik – folgende Werte für Verkaufsflächen und Umsätze: 

Tabelle 2: Verkaufsfläche und Umsatz im Untersuchungsraum (bezogen auf untersuchungs-
relevante Angebotsstrukturen; siehe Kapitel Methodik) 

Kommune Lagedetail 
Nahrungs- und Genussmittel 

VKF in m² 
Umsatz in Mio. 

Euro 

Hagen* 

ZVB HZ Innenstadt 
(LIDL, Netto Marken-Discount, Rewe, Süßwa-
ren Outet, kleinteiliges) 

4.300 28,4 

ZVB NZ Hohenlimburg 
(ALDI Nord, Rewe, kleinteiliges) 

1.800 13,1 

ZVB NVZ Elsey 
(Rewe, ALDI Nord, kleinteiliges) 

2.500 17,0 

ZVB NVZ Eilpe 
(LIDL, Rewe zzgl. Getränkemarkt, kleinteiliges) 

4.200 28,2 

ZVB NVZ Emst** 
(Rewe (Bestandsmarkt Planvorhaben), klein-
teiliges) 

400 2,6 

ZVB NVZ Eppenhausen 
(PENNY, EDEKA, Bioladen) 

1.900 12,3 

sonstige Lage 
(3x Getränkemarkt, ALDI Nord, Rewe, LIDL, 
Depo Hagen) 

4.500 23,2 

GESAMT*** 19.700 124,7 

sonstige Fachgeschäfte nicht erhoben**** - 11,5 

Quelle: VKF: Bestandsdaten aktualisiert Stadt + Handel 02/2024; Umsatzschätzung: Berechnung Stadt + Handel auf Basis EHI 2023 und 

Hahn Gruppe 2023/2024; VKF auf 100 m², Umsätze auf 0,1 Mio. Euro gerundet; * Teilbereich der Kommune (siehe Untersuchungsraum, 

Kapitel 4.1); ** inkl. Bestandsmarkt des Rewe; *** Differenzen zur Gesamtsumme rundungsbedingt möglich; **** Plausibilisierung von Um-

sätzen aus Fachgeschäften bzw. Betrieben mit sehr rudimentären Randsortiment, die aufgrund der Erhebungsmethodik nicht erhoben 

wurden (bspw. Tankstellen, Hof-Verkäufen, Bäcker/Metzger außerhalb ZVB). 

Die Angebotssituation im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel 

konzertiert sich auf die ausgewiesenen zentralen Versorgungsbereiche. Insbeson-

dere der ZVB HZ Innenstadt sowie das NVZ Eilpe stellen dabei einen Angebots-

 

16  Bundesdeutscher Durchschnitt: 0,25 m² VKF NuG/EW, Quelle: Eigene Berechnung auf Basis EHI 2023; Ver-

kaufsflächen strukturprägender (VKF > 300 m², inkl. Nonfood-Flächen). 

17  Bundesdeutscher Durchschnitt: 0,16 m² VKF NuG/EW, Quelle: Eigene Berechnung auf Basis EHI 2023; Ver-

kaufsflächen strukturprägender (VKF > 300 m², inkl. Nonfood-Flächen). 
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schwerpunkt dar. Allerdings weisen auch die sonstigen Lagen außerhalb der zent-

ralen Versorgungsbereich ein ausgedehntes Angebot im Untersuchungsraum auf. 

Dort befinden sich auch die drei (stand alone) Getränkemärkte. Es ist somit zu 

konstatieren, dass die nächstgelegenen Wettbewerber an Kopplungs- als auch 

Einzelstandorten zu verorten sind. 

Es sei zudem darauf hingewiesen, dass die Bestandsmärkte im Untersuchungs-

raum (insb. Vollsortimenter, Lebensmitteldiscounter) deutlich erhöhte Flächen-

leistungen aufweisen. Dies ist insbesondere auf die unterdurchschnittliche Ver-

kaufsflächenausstattung im Untersuchungsraum als auch im Verflechtungsbe-

reich zurückzuführen. Dabei weisen überwiegend die Vollsortimenter im Raum für 

den jeweiligen Betreiber unterdurchschnittliche Verkaufsflächendimensionierun-

gen auf, wodurch eine geringere Fläche pro Sortiment realisiert wird, was sich po-

sitiv auf die Flächenleistung der Märkte auswirkt (geringere Verkehrsfläche im 

Markt). Lebensmitteldiscounter verfügen typischerweise aufgrund der Angebots-

struktur und des Angebotsspektrums im Vergleich zu vollsortimentierten Lebens-

mittelbetrieben über eine höhere Flächenleistung (Fokussierung auf absolute 

Schnelldreher-Produkte und weniger Auswahl und somit kaum „Ladenhüter“). In 

Zusammenschau sind demzufolge erhöhte Flächenleistungen in den zentralen 

Versorgungsbereichen, als auch sonstigen Lagen zu konstatieren. Dabei ist fest-

zuhalten, dass es trotz der erhöhten Flächenproduktivitäten weiterhin zu Kauf-

kraftabflüssen aus dem Untersuchungsraum kommt (vgl. Kapitel 4.3 – Zentralität 

95 %, hier insb. auch Lieferdienste). 

Sortiment Drogeriewaren 

Im Untersuchungsraum wird das Sortiment Drogeriewaren durch insgesamt vier 

klassische Drogeriefachmärkte (dm, 3x Rossmann), ein Drogeriekaufhaus (Müller) 

sowie Parfümerien abgedeckt. Diese Anbieter (allesamt) im Untersuchungsraum 

weisen Gesamtverkaufsflächen zwischen rd. 380 und 2.000 m² auf.  

Vier der fünf strukturprägenden Drogeriefachmärkte sind innerhalb von zentralen 

Versorgungsbereichen verortet. Drei davon befinden sich im ZVB HZ Innenstadt 

(dm, Rossmann, Müller). Im ZVB NVZ Elsey befindet sich ein weiterer Rossmann. 

Lediglich der Rossmann an der Straße Bergischer Ring befindet sich faktisch au-

ßerhalb eines ZVB, jedoch in direkter Nachbarschaft zum ZVB HZ Innenstadt. 

Die Analyse des Einzelhandelsbestands im Sortiment Drogeriewaren ergab – un-

ter Berücksichtigung der in Kapitel 2 beschriebenen Erhebungsmethodik – fol-

gende Werte für Verkaufsflächen und Umsätze: 
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Tabelle 3: Verkaufsfläche und Umsatz im Untersuchungsraum (bezogen auf untersuchungs-
relevante Angebotsstrukturen; siehe Kapitel Methodik) 

Kommune Lagedetail 
Drogeriewaren 

VKF in m² Umsatz in Mio. Euro 

Hagen* 

ZVB HZ Innenstadt 
(Müller, Douglas, dm, Rossmann) 

2.700 18,0 

ZVB NZ Hohenlimburg 200 1,1 

ZVB NVZ Elsey 
(Rossmann) 

700 4,7 

ZVB NVZ Eilpe 400 2,8 

ZVB NVZ Emst** < 100 < 0,2 

ZVB NVZ Eppenhausen 200 1,1 

sonstige Lage 
(Rossmann) 

600 4,1 

GESAMT*** 4.800 31,8 

sonstige Fachgeschäfte nicht erhoben**** - 1,0 

Quelle: VKF: Bestandsdaten aktualisiert Stadt + Handel 02/2024; Umsatzschätzung: Berechnung Stadt + Handel auf Basis EHI 2023 und 

Hahn Gruppe 2023/2024; VKF auf 100 m², Umsätze auf 0,1 Mio. Euro gerundet; * Teilbereich der Kommune (siehe Untersuchungsraum, 

Kapitel 4.2); ** inkl. Bestandsmarkt des Rewe; *** Differenzen zur Gesamtsumme rundungsbedingt möglich; **** Plausibilisierung von Um-

sätzen aus Fachgeschäften bzw. Betrieben mit sehr rudimentären Randsortiment, die aufgrund der Erhebungsmethodik nicht erhoben 

wurden (bspw. Apotheken außerhalb ZVB). 

Der Großteil des Angebots im Sortiment Drogeriewaren ist im ZVB HZ Innenstadt 

sowie nachgelagert im ZVB NVZ Elsey verortet. Die übrigen Lagen im Untersu-

chungsraum werden im Sortiment Drogeriewaren bislang hauptsächlich über die 

Randsortimente der ansässigen Lebensmittelmärkte (Ausnahme Rossmann am 

Bergischen Ring) mitversorgt. 

4.3 NACHFRAGEANALYSE 

Für die Bewertung des Planvorhabens hinsichtlich seiner Auswirkungen auf die 

Bestandsstrukturen im Untersuchungsraum sind neben der Kenntnis der ange-

botsseitigen Rahmenbedingungen auch die monetären Gegebenheiten auf der 

Nachfrageseite von Bedeutung. Anhand der ansässigen Bevölkerung und der ein-

zelhandelsrelevanten Kaufkraftdaten im Untersuchungsraum lässt sich das in ei-

nem Gebiet vorhandene einzelhandelsrelevante, sortimentsgruppenbezogene 

Kaufkraftpotenzial ermitteln. 

Insgesamt wird im Untersuchungsraum eine im Vergleich zum Bundesdurch-

schnitt leicht unterdurchschnittliche einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffer 

(rd. 98) erzielt (IfH Köln 2022).  

Unter Berücksichtigung der ermittelten Einwohnerzahl ergibt sich ein Kaufkraft-

potenzial für den Untersuchungsraum im Sortimentsbereich Nahrungs- und Ge-

nussmittel von rd. 143,3 Mio. Euro/Jahr und für das Sortiment Drogeriewaren von 

rd. 19,3 Mio. Euro/Jahr.  

Im definierten Verflechtungsbereich des NVZ Emst (s. Abbildung 4) ist eine deut-

lich höhere Kaufkraftkennziffer von rd. 108 gegeben (IfH Köln 2022). Folglich ist 

ergibt sich bei einer angenommen Einwohnerzahl zum Ende des Jahres 2022 von 
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10.696 Einwohnern18 ein Kaufkraftpotenzial im Sortimentsbereich Nahrungs- und 

Genussmittel von rd. 34,1 Mio. Euro und im Sortiment Drogeriewaren von rd. 4,8 

Mio. Euro.  

Die nachfolgende Tabelle stellt die einzelhandelsrelevante Kaufkraft in den unter-

suchungsrelevanten Sortimentsbereichen dar. 

Tabelle 4: Einzelhandelsrelevante Kaufkraft in den untersuchungsrelevanten Sortimentsbe-
reichen 

Kommune 
Einwohner  

(Stand: 31.12.2022) 
Kaufkraft NuG Sortiment 

in Mio. Euro 
Kaufkraft Drog Sorti-

ment in Mio. Euro 

Hagen** 49.477 143,3 19,3 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis: Kaufkraft: IfH Köln 2022; Einwohnerzahlen: IT.NRW 2024; Kaufkraftwerte auf 0,1 Mio. Euro ge-

rundet; * Differenzen zur Gesamtsumme rundungsbedingt möglich; ** Teilbereiche im Untersuchungsraum. 

Die Zentralität19 im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel beträgt so-

mit aktuell – bezogen auf den Untersuchungsraum und auf die erfassten Be-

standsstrukturen und die aufgrund der Erhebungsmethodik nicht erfassten 

Strukturen – rd. 95 %. Im definierten Verflechtungsbereich des NVZ Emst ergibt 

sich eine aktuelle Zentralität im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel 

von rd. 31 %. 

Die leicht geringere Zentralität im Untersuchungsraum begründet sich insbeson-

dere aufgrund der im vorangegangenen Kapitel dargestellten unterdurchschnitt-

lichen Ausstattungswerte im vollsortimentierten Bereich. Zudem befindet sich 

bspw. nördlich und östlich des Untersuchungsraums ein Kaufland SB-Warenhaus 

als auch ein Marktkauf, welche ein weitreichendes Einzugsgebiet aufweisen und 

somit eine gewisse Kaufkraft aus dem Untersuchungsraum abziehen. Hinzu kom-

men Umsatzanteile bei Online-Lieferdiensten. Es sind somit Kaufkraftabflüsse zu 

konstatieren. Die geringe Zentralität im Verflechtungsbereich erklärt sich eben-

falls durch die deutlich unterdurchschnittliche Verkaufsflächenausstattung, was 

wiederum auf ein Angebotsdefizit zurückzuführen ist, sodass keine bedarfsge-

rechte Versorgung i. S. der Stadt der kurzen Wege gewährleisten werden kann. 

Somit kommt es zu signifikanten Kaufkraftabflüssen in die angrenzenden Sied-

lungsbereiche mit weiteren Wettbewerbern, aber auch zu größeren Einkauf-

standorten (Kaufland, Marktkauf) außerhalb des Untersuchungsraums. 

Die Zentralität im Sortiment Drogeriewaren liegt – bezogen auf den Untersu-

chungsraum und auf die erfassten Bestandsstrukturen und die aufgrund der Er-

hebungsmethodik nicht erfassten Strukturen – bei rd. 170 %.  Im definierten Ver-

flechtungsbereich des NVZ Emst ergibt sich eine aktuelle Zentralität im Sortiment 

Drogeriewaren von rd. 12 %. Die hohe Zentralität im Untersuchungsraum ist ins-

besondere auf den Zuschnitt des Untersuchungsraumes zurückzuführen. So be-

findet sich insbesondere der ZVB HZ Innenstadt im Randbereich des Untersu-

chungsraumes. Dieser verfügt wie in Kapitel 4.2 dargelegt über ein umfassendes 

 

18  Quelle: BBE Handelsberatung GmbH (2023): Teilfortschreibung – Einzelhandels- und Zentrenkonzept Hagen 

zum Standort Emst, Köln. 

19  Die Einzelhandelszentralität (im Folgenden: Zentralität) ermittelt sich anhand der Relation aus dem Einzel-

handelsumsatz einer Kommune oder sonstigen Gebietseinheit zur vor Ort vorhandenen einzelhandelsrelevan-

ten Kaufkraft (Umsatz-Kaufkraft-Relation). Bei einem Wert von über 100 % sind im Saldo Kaufkraftzuflüsse, 

bei einem Wert unter 100 % dagegen im Saldo Kaufkraftabflüsse anzunehmen. 
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Angebot im Sortiment Drogeriewaren und übernimmt somit eine Versorgungs-

funktion für das gesamte Stadtgebiet und teilweise auch darüber hinaus für die 

umliegenden kleineren Kommunen (Kopplungseinkäufe im Zuge des „Shoppingbe-

suches“ der Hagener Innenstadt). Auch der ZVB NVZ Elsey befindet sich im Rand-

bereich des Untersuchungsraumes, sodass der innerhalb dieses ZVB verortete 

Drogeriefachmarkt ebenfalls eine Versorgungsfunktion für gewisse Teilbereich 

außerhalb des Untersuchungsraums übernimmt.  

Berücksichtigung der Entwicklung des Nachfragepotenzials (s. Kapitel 2) 

Unter Berücksichtigung eines Genehmigungs- und Bauzeitraums von etwa 2 – 3 

Jahren, sowie einer Zeitspanne von einem weiteren Jahr bis zum Eintritt der voll-

ständigen Marktwirksamkeit des Planvorhabens wird die Nachfragesituation im 

Folgenden für 2028 abgebildet. Folgende Einflussfaktoren sind für die Entwick-

lung der Nachfragesituation von Relevanz: 

 Bevölkerungsentwicklung im Untersuchungsraum bis 2028; 

 Entwicklungsdynamik der Branche Nahrungs- und Genussmittel (auf Basis 

IFH 2012 – 2022); 

 Entwicklung des Onlineanteils (auf Basis HDE Online-Monitor 2020 – 

2023). 

Wie bereits in Kapitel 4.1 dargestellt, ist in der Stadt Hagen mit einer leicht nega-

tiven durchschnittlichen Bevölkerungsentwicklung von – rd. 0,8 % bis Ende 2028 

zu rechnen20. 

Anhand der Entwicklungsdynamik der letzten 10 Jahre sowie unter Berücksichti-

gung der zu erwartenden Entwicklung des sortimentsspezifischen Online-Anteils 

lässt sich bis Ende 2028 eine Entwicklung der Kaufkraft für den stationären Ein-

zelhandel im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel und Sortiment Dro-

geriewaren von + rd. 4,8 % ableiten. Diese positiven Effekte werden im Sinne eines 

Worst Case-Szenarios nicht berücksichtigt, sodass nachfolgend ausschließlich die 

prognostizierte leicht negative Einwohnerentwicklung in der Berechnung Berück-

sichtigung findet. 

In Summe ergibt sich somit für den Untersuchungsraum eine durchschnittliche 

Entwicklung der Nachfrage im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel 

um – rd. 0,8 % bzw. rd. 1,2 Mio. Euro auf rd. 142,1 Mio. Euro. Für das Sortiment 

Drogeriewaren ergibt sich eine Kaufkraft von rd. 19,2 Mio. Euro (- rd. 0,2 Mio. Euro) 

im Jahr 2028. 

In der folgenden absatzwirtschaftlichen Betrachtung (s. Kapitel 6.2) findet diese 

leicht negative Kaufkraftentwicklung Berücksichtigung. 

 

20  Berechnungen Stadt + Handel auf Basis Bevölkerungsstand/-vorausberechnung IT.NRW (Stichtage 31.12.2022 

und 31.12.2028). 
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4.4 STÄDTEBAULICH-FUNKTIONALE ANALYSE DER ZENTRALEN 
VERSORGUNGSBEREICHE IM UNTERSUCHUNGSRAUM  

Grundlage für die Bewertung der städtebaulichen Auswirkungen, welche aus dem 

Planvorhaben resultieren, bilden städtebaulich-funktionale Analysen der möglich-

erweise durch die ausgelösten Umsatzumverteilungen betroffenen zentralen Ver-

sorgungsbereiche. In diesem Kapitel werden die im Untersuchungsraum gelege-

nen zentralen Versorgungsbereiche dargestellt. Die Analyse und Würdigung der 

absatzwirtschaftlichen und städtebaulichen Auswirkungen des Planvorhabens er-

folgt für alle Bestandsstrukturen sowie alle zentralen Versorgungsbereiche des in 

Kapitel 4.1 dargestellten Untersuchungsraumes. 

Für die städtebaulichen Analysen der im Untersuchungsraum gelegenen zentralen 

Versorgungsbereiche wurde auf das EHZK Hagen 2023, auf die Teilfortschreibung 

des EHZK Hagen 2023 zum Standort Emst sowie auf eigene Vor-Ort-Analysen 

zurückgegriffen. Nachfolgend wird die städtebauliche Analyse mit den wesentli-

chen Inhalten dargestellt.  
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Tabelle 5:  Steckbrief ZVB HZ Innenstadt  

Lage  

Verortung Kernstadt Hagen 

Distanz zum Vorhaben ca. 2,8 km Fahrdistanz 

Einbindung in das Umfeld 
Siedlungsintegrierte Lage mit signifikantem Bezug zur Wohnbebauung. Hohe Mantel-
bevölkerung 

Einzelhandelsstruktur 

Angebotsstruktur 

Die Angebotsstruktur im Hauptzentrum ist geprägt durch Angebote aus allen Waren-
gruppen und Bedarfsstufen. Es ist somit ein umfassendes Innenstadtangebot gegeben, 
mit einem deutliche Angebotsschwerpunkt im Sortimentsbereich Bekleidung. Es liegt 
eine Angebotsmischung aus großflächigen Betrieben und kleinteiligem Fachangebot 
vor. Ergänzt wird das Einzelhandelsangebot durch Gastronomie- und Dienstleistungs-
angebote sowie durch zahlreiche öffentliche- und verwaltungstechnische Einrichtun-
gen. 

Relevante Magnetbetriebe LIDL, Netto Marken-Discount, Rewe, Müller, dm, Rossmann, Douglas 

Verkehrliche Anbindung 

MIV & ÖPNV 

Der zentrale Versorgungsbereich ist mit dem motorisierten Individualverkehr über die 
Ringanlage (B 54/L700) sowie mehrere Zufahrtsstraßen erreichbar. 
Die Anbindung an den ÖPNV erfolgt über den westlich des ZVB liegenden Hauptbahn-
hof sowie eine Vielzahl an Bushaltepunkten innerhalb des ZVB (u.a. „Schwenke“, „Volks-
park“ und „Galerie, Stadtmitte“). 

Städtebauliche Struktur 

Struktur & Erscheinungs-
bild 

Der dichteste Einzelhandelsbesatz ist entlang der Hauptfunktionsachse Elberfelder 
Straße sowie innerhalb der Rathaus Galerie sowie der Volme-Galerie auszumachen. 
Der ZVB ist in verschiedene Geschäftslagen gegliedert zu dem u. a. der Hauptge-
schäftsbereich entlang der Elberfelder Straße sowie das Dienstleitungs- und Verwal-
tungsviertel an der Bahnhof-/Körnerstraße gehören. Durch den hohen Geschäftsbe-
satz sowie eine Verkehrsberuhigte Zone ist eine gewisse Aufenthaltsqualität gegeben. 

Versorgungsfunktion  

Einschätzung der Versor-
gungsfunktion 

Gesamtstädtische Versorgungsfunktion und regionale Ausstrahlung. 

Abgrenzung des ZVB 
(Veränderungen im dargestellten 
Einzelhandelsbesatz möglich) 

 
Quelle: Eigene Darstellung nach EHZK Hagen 2023, S. 139 – 141; Bewertung Ampelsystem: grün = günstige Ausgangslage; gelb = mäßige 

Ausgangslage; rot = eher ungünstige Ausgangslage. 
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Tabelle 6:  Steckbrief ZVB NZ Hohenlimburg  

Lage  

Verortung Kernstadt Hagen 

Distanz zum Vorhaben ca. 4,5 km Fahrdistanz 

Einbindung in das Umfeld Wohnintegrierte Lage mit Bezug zur Wohnbebauung in insb. südlicher Richtung. 

Einzelhandelsstruktur 

Angebotsstruktur 

Die Angebotsstruktur im Nebenzentrum ist überwiegend geprägt durch Angebote aus
dem kurzfristigen Bedarfsbereich. Dort stellen insbesondere zwei Lebensmittelmärkte 
den Großteil der Verkaufsfläche dar. Darüber hinaus wird das Angebot durch kleintei-
lige, zentrentypischen Einzelhandelsbesatz geprägt. Zahlreiche Gastronomiebetrieb 
arrondieren das Angebot des Nebenzentrums. 

Relevante Magnetbetriebe Rewe, ALDI Nord 

Verkehrliche Anbindung 

MIV & ÖPNV 

Der zentrale Versorgungsbereich ist mit dem motorisierten Individualverkehr über die 
B 7 sowie die Bahnstraße aus Richtung Süden erreichbar.  
Die Anbindung an den ÖPNV erfolgt über den südlich direkt angrenzenden Bahnhof 
Hohenlimburg sowie mehrere Bushaltepunkte im Randbereich als auch innerhalb des 
ZVB. 

Städtebauliche Struktur 

Struktur & Erscheinungs-
bild 

Die Innenstadt von Hohenlimburg erstreckt sich zwischen dem Flusslauf der Lenne im 
Norden und der Eisenbahntrasse im Süden. Im Osten des NZ stellen die beiden Mag-
netbetriebe Rewe und ALDI Nord den Abschluss des ZVB dar. Der Hauptgeschäftsbe-
reich erstreckt sich entlang der Freiheitsstraße. Querachsen stellen die Lohmannstraße 
und die Herrenstraße, die über einen ergänzenden Besatz publikumsintensiver Nutzun-
gen verfügen. In den Seitenstraßen sind nur vereinzelnd Dienstleistungsnutzungen vor-
handen. Der zentrale Versorgungsbereich ist überwiegend verkehrsberuhigt und weist 
eine hohe Aufenthaltsqualität auf. Durch die kleinteilige altstadttypische Grundstücks-
und Gebäudestruktur sind überwiegend kleinere Ladeneinheiten prägend. 

Versorgungsfunktion  

Einschätzung der Versor-
gungsfunktion 

Versorgungsfunktion für den Stadtteil Hohenlimburg (ohne Elsey). 

Abgrenzung des ZVB 
(Veränderungen im dargestellten 
Einzelhandelsbesatz möglich) 

 
Quelle: Eigene Darstellung nach EHZK Hagen 2023, S. 139 – 141; Bewertung Ampelsystem: grün = günstige Ausgangslage; gelb = mäßige 

Ausgangslage; rot = eher ungünstige Ausgangslage. 
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Tabelle 7:  Steckbrief ZVB NVZ Elsey  

Lage  

Verortung Kernstadt Hagen 

Distanz zum Vorhaben ca. 5,6 km Fahrdistanz 

Einbindung in das Umfeld 
Wohnintegrierte Lage mit signifikantem Bezug zur Wohnbebauung. Hohe Mantelbe-
völkerung 

Einzelhandelsstruktur 

Angebotsstruktur 

Die Angebotsstruktur im Hauptzentrum ist geprägt durch Angebote aus allen Waren-
gruppen und Bedarfsstufen. Es ist somit ein umfassendes Innenstadtangebot gegeben, 
mit einem deutliche Angebotsschwerpunkt im Sortimentsbereich Bekleidung. Es liegt 
eine Angebotsmischung aus großflächigen Betrieben und kleinteiligem Fachangebot 
vor. Ergänzt wird das Einzelhandelsangebot durch Gastronomie- und Dienstleistungs-
angebote sowie durch zahlreiche öffentliche- und verwaltungstechnische Einrichtun-
gen. 

Relevante Magnetbetriebe ALDI Nord, Rewe, Rossmann 

Verkehrliche Anbindung 

MIV & ÖPNV 
Der zentrale Versorgungsbereich ist mit dem motorisierten Individualverkehr über die
B 7 sowie weitere kleine Nebenstraßen (Esserstraße, Möllerstraße) erreichbar. 
Die Anbindung an den ÖPNV erfolgt über mehrere Bushaltepunkte innerhalb des ZVB. 

Städtebauliche Struktur 

Struktur & Erscheinungs-
bild 

Das Nahversorgungszentrum Elsey ist entlang der Möllerstraße zwischen Esserstraße 
und Lindenbergstraße in der Ortsmitte von Elsey gelegen. Die Möllerstraße ist durch 
eine Wohn- und Geschäftshausbebauung mit Einzelhandels-, Dienstleistungs- und 
Gastronomienutzungen im Erdgeschoss charakterisiert. Der Geschäftsbereich weist 
eine stabile Nutzungsstruktur ohne Leerstände auf, gleichzeitig sind jedoch auch keine 
Entwicklungsflächen verfügbar. Kleinteilige Grünflächen sowie der diversifizierte Ge-
schäftsbesatz sorgen für eine gewisse Aufenthaltsqualität. 

Versorgungsfunktion  

Einschätzung der Versor-
gungsfunktion 

Versorgungsfunktion für die Siedlungsbereiche Elsey, Henkhausen/Reh 

Abgrenzung des ZVB 
(Veränderungen im dargestellten 
Einzelhandelsbesatz möglich) 

 
Quelle: Eigene Darstellung nach EHZK Hagen 2023, S. 225 – 227; Bewertung Ampelsystem: grün = günstige Ausgangslage; gelb = mäßige 

Ausgangslage; rot = eher ungünstige Ausgangslage. 
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Tabelle 8:  Steckbrief ZVB NVZ Eilpe  

Lage  

Verortung Kernstadt Hagen 

Distanz zum Vorhaben ca. 3,4 km Fahrdistanz 

Einbindung in das Umfeld 
Wohnintegrierte Lage mit signifikantem Bezug zur Wohnbebauung. Hohe Mantelbe-
völkerung 

Einzelhandelsstruktur 

Angebotsstruktur 

Die Angebotsstruktur im NVZ ist geprägt durch eine Mischung an großflächigen Le-
bensmittelmärkten, Bekleidungs- und Schuhfachmärkten sowie kleinteiligen nahver-
sorgungsangeboten. Zudem wird das Angebot durch zahlreiche Ärzte und Gesund-
heitsdienstleistungen ergänzt.  

Relevante Magnetbetriebe Rewe (zzgl. Getränkemarkt), ALDI Nord, LIDL 

Verkehrliche Anbindung 

MIV & ÖPNV 

Der zentrale Versorgungsbereich ist mit dem motorisierten Individualverkehr über die 
B 54, welche nördlich des ZVB verläuft gut erreichbar. Zudem führt die Eilper Str. direkt 
durch den ZVB, an welche zahlreiche Nebenstraßen angebunden sind. 
Die Anbindung an den ÖPNV erfolgt über den innerhalb des ZVB gelegenen Bushalt-
punkt „Physiomed“. 

Städtebauliche Struktur 

Struktur & Erscheinungs-
bild 

Den städtebaulichen Mittelpunkt stellt der Bleichplatz dar. Den Einzelhandelsschwer-
punkt bildet das südlich angrenzende Eilpe-Center, das neben Lebensmittel- und Fach-
märkten auch kleinteilige Geschäfts- und Dienstleistungsstrukturen um einen großen 
Kundenparkplatz aufweist. Der Geschäftsbereich erstreckt sich entlang der Eilper 
Straße zwischen Selbecker Straße und Wippermann-Passage und umfasst damit alle 
strukturprägen den Versorgungsangebote. Es handelt sich um einen eher funktional 
geprägten Bereich mit einer gewissen Auslegung auf Autokunden, sodass nur eine ge-
ringe Aufenthaltsqualität besteht. 

Versorgungsfunktion  

Einschätzung der Versor-
gungsfunktion 

Nahversorgungsfunktion für die Siedlungsbereiche Eilpe, Selbecke, Delstern 

Abgrenzung des ZVB 
(Veränderungen im dargestellten 
Einzelhandelsbesatz möglich) 

 
Quelle: Eigene Darstellung nach EHZK Hagen 2023, S. 237 – 238; Bewertung Ampelsystem: grün = günstige Ausgangslage; gelb = mäßige 

Ausgangslage; rot = eher ungünstige Ausgangslage. 
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Tabelle 9:  Steckbrief (zu entwickelndes) ZVB NVZ Emst  

Lage  

Verortung Kernstadt Hagen 

Distanz zum Vorhaben Vorhaben befindet sich innerhalb des benannten ZVB  

Einbindung in das Umfeld 
Wohnintegrierte Lage mit Bezug zur Wohnbebauung in südliche und westliche Rich-
tung.  

Einzelhandelsstruktur 

Angebotsstruktur 

Die Angebotsstruktur im NVZ Emst ist aktuell durch einen kleinformatigen Rewe sowie 
kleinteilige Fachgeschäfte (Bäcker) gekennzeichnet. Das NVZ ist somit insbesondere 
auf die Nahversorgung der angrenzenden Wohnbevölkerung ausgelegt.  
Der Stadtteil Emst weist keine bedarfsgerechte wohnungsnahe Versorgung auf, so-
dass mit der Festlegung dieses zu entwickelnden NVZ die Basis für eine erhebliche Ver-
besserung der Nahversorgungssituation gelegt wurde. In diesem Zusammenhang soll 
ein städtebaulich integrierter und bereits einzelhandelsspezifisch vorgeprägter Stand-
ort als Positivstandort zur Schließung der qualitativen und quantitativen Angebotslü-
cke ausgebildet werden. Das hier untersuchte Vorhaben kann dabei eine Schlüsselrolle 
einnehmen. 

Relevante Magnetbetriebe aktuell: Rewe; perspektivisch: Rewe, Drogeriefachmarkt 

Verkehrliche Anbindung 

MIV & ÖPNV 

Der zentrale Versorgungsbereich ist mit dem motorisierten Individualverkehr über die 
Haßleyer Str. und die Karl-Ernst-Osthaus-Straße erreichbar.  
Die Anbindung an den ÖPNV erfolgt über die beiden innerhalb des ZVB liegenden Bus-
haltestellen („Emsterfeld“, „Fernheizkraftwerk“) gegeben. 

Städtebauliche Struktur 

Struktur & Erscheinungs-
bild 

Der Einzelhandelsbesatz ist aktuell ausschließlich innerhalb einer größeren Immobilie 
verortet. In der befinden sich der kleinflächige Rewe als auch die weiteren Nutzungen. 
Im Zuge der projektierten Ansiedlung ist an der Haßleyer Str. eine umfassende Entwick-
lung geplant, wo sich voraussichtlich zukünftig der zentrale Einkaufsbereich des NVZ 
wiederfinden wird. Der ZVB weist eine gewisse Aufenthaltsqualität auf, die sich aller-
dings aufgrund der geringen Angebote etwas zu relativieren ist. Zudem weisen die Be-
standsstrukturen kein modernes Erscheinungsbild auf. 

Versorgungsfunktion  

Einschätzung der Versor-
gungsfunktion 

Versorgungsfunktion für den gesamten Stadtbezirk Emst. 

Abgrenzung des ZVB 
(Veränderungen im dargestellten 
Einzelhandelsbesatz möglich) 

 
Quelle: Eigene Darstellung nach EHZK Hagen 2023- Teilfortschreibung Standort Emst, S. 10 – 13; Bewertung Ampelsystem: grün = güns-

tige Ausgangslage; gelb = mäßige Ausgangslage; rot = eher ungünstige Ausgangslage. 
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Tabelle 10:  Steckbrief ZVB NVZ Eppenhausen 

Lage  

Verortung Östlich im Stadtbezirk Mittelstadt 

Distanz zum Vorhaben ca. 1,5 km Fahrdistanz 

Einbindung in das Umfeld 
Wohnintegrierte Lage mit signifikantem Bezug zur Wohnbebauung. Hohe Mantelbe-
völkerung 

Einzelhandelsstruktur 

Angebotsstruktur 

Das Angebot im ZVB stellt eine wohnungsnahe Grundversorgung dar. Der Angebots-
schwerpunkt des ZVB liegt im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel, was 
den Grundversersorgungscharakter unterstreicht. Neben den großen Lebensmittel-
märkten ergänzen kleinteilige Fachgeschäfte mit Nahversorgungsbezug das Angebot. 
Ergänzt wird der ZVB durch gastronomische und dienstleistungsbezogene Angebote. 

Relevante Magnetbetriebe EDEKA, PENNY, Bioladen 

Verkehrliche Anbindung 

MIV & ÖPNV 

Der zentrale Versorgungsbereich ist mit dem motorisierten Individualverkehr über den 
Straßenzug Eppenhauser/Rembergstraße (B 7), die eine radiale Verkehrsachse zwi-
schen den östlichen Hagener Stadtteilen und der Innenstadt darstellt.  
Die Anbindung an den ÖPNV ist über die im ZVB liegende Bushaltestelle „Eppenhauser 
Brunnen“ gegeben. 

Städtebauliche Struktur 

Struktur & Erscheinungs-
bild 

Der Einzelhandelsbesatz zieht sich entlang der Eppenhauser Straße. Zwischen Brun-
nenstraße und Rissestraße ist eine Verdichtung des Einzelhandelsbesatzes mit unter-
schiedlichen Nutzungen festzustellen. Teilweise sind Funktionsunterbrechungen durch 
Wohnbebauung zu konstatieren. Der ZVB wird durch mehrgeschossige Gebäudestruk-
turen geprägt. Daraus lässt sich ableiten das es sich überwiegend um Mixed-Use-Im-
mobilien (Erdgeschoss = Geschäft, obere Etagen = Wohnen, Büro) handelt. Aufgrund 
der stark frequentierten B 7 ist eine eher geringe Aufenthalts- und Verweilqualität ge-
geben.  

Versorgungsfunktion  

Einschätzung der Versor-
gungsfunktion 

Versorgungsfunktion für die angrenzenden Siedlungsbereiche von Eppenhausen, Rem-
berg und Emst. 

Abgrenzung des ZVB 
(Veränderungen im dargestellten 
Einzelhandelsbesatz möglich) 

 
Quelle: Eigene Darstellung nach EHZK Hagen 2023, S. 152 – 144; Bewertung Ampelsystem: grün = günstige Ausgangslage; gelb = mäßige 

Ausgangslage; rot = eher ungünstige Ausgangslage.  
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4.5 BEWERTUNG DER ANGEBOTS- UND NACHFRAGESEITIGEN 
STRUKTUREN 

Im Hinblick auf die im Anschluss folgende Bewertung des Planvorhabens hinsicht-

lich der absatzwirtschaftlichen und städtebaulichen Auswirkungen sind folgende 

räumliche, quantitative und qualitative Rahmenbedingungen von besonderer Be-

deutung: 

 Aus nahversorgungsstruktureller bzw. räumlicher Sicht ist die Ausstattung 

mit nahversorgungsrelevanten Angeboten im hergeleiteten Untersu-

chungsraum als weitestgehend flächendeckend zu bewerten (s. Kapitel 

4.1), wenngleich insbesondere im Vorhabenumfeld eine gewisse Versor-

gungslücke insb. im Sortiment Drogeriewaren besteht. Zudem weisen die 

vollsortimentierten Angebotsstruktur eher unterdurchschnittliche Ver-

kaufsflächen auf.  

 Der Vorhabenstandort weist einen unmittelbaren Anschluss an Wohnbe-

bauung auf und dient absehbar einer Verbesserung der Versorgungssitua-

tion im Bezirk Emst. Folglich besteht eine räumlich-funktionaler Bezug zur 

umliegenden Wohnbebauung. 

 Der Untersuchungsstandort befindet sich innerhalb des ZVB NVZ Emst 

und weist eine gute inner- und überörtliche MIV-Anbindung auf. Der 

Standort ist über die beiden Bushaltestellen „Emsterfeld“ und „Fernheiz-

kraftwerk“ an das ÖPNV-Netz angeschlossen (s. Kapitel 3.2). 

 Die quantitative Verkaufsflächenausstattung im Sortimentsbereich Nah-

rungs- und Genussmittel im Untersuchungsraum ist als leicht unterdurch-

schnittlich im Vergleich zum Bundesdurchschnitt einzuschätzen (rd. 

0,36 m² VKF NuG/EW). Dabei liegen insb. die Ausstattungswerte im Be-

reich der vollsortimentierten Lebensmittelmärkten unter dem Bundes-

durchschnitt. Dies ist vor allem auf die unterdurchschnittlichen Verkaufs-

flächen der einzelnen Betriebe im Vergleich zum Durchschnitt des jeweili-

gen Betreibers zurückzuführen.  

 Die Zentralität im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel beträgt 

im Untersuchungsraum rd. 95 %. Das bedeutet, dass im Untersuchungs-

raum weniger als die zur Verfügung stehende Kaufkraft von den Bestands-

strukturen gebunden werden kann. Somit kommt es zu Kaufkraftabflüs-

sen zu Angebotsstrukturen außerhalb des Untersuchungsraumes. Dies ist 

auf die beschriebe unterdurchschnittlichen Verkaufsflächenausstattung 

im vollsortimentierten Bereich sowie großformatige Angebotsstrukturen 

außerhalb des Untersuchungsraumes (z. B. Kaufland, Marktkauf) zurück-

zuführen. Im definierten Verflechtungsbereich des NVZ Emst ist eine aktu-

elle Zentralität im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel von ge-

ringen rd. 31 % gegeben. Demzufolge fließt signifikante Kaufkraft aus dem 

Verflechtungsbereich ab. Das Planvorhaben trägt somit zur Erfüllung der 

Versorgungsfunktion des perspektivischen ZVB bei. 

 Das Sortiment Drogeriewaren weist einen deutlichen Angebotsschwer-

punkt in der Innenstadt Hagens auf. Des Weiteren befindet sich der Ross-

mann am Bergischen Ring in direkter Nähe zum ZVB. Das Angebot ist dem-
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zufolge stark konzentriert auf den ZVB HZ Innenstadt und direkt angren-

zende Bereiche. Die sehr hohe Zentralität (rd. 170 %) lässt auf signifikante 

Kaufkraftzuflüsse von außerhalb des Untersuchungstraumes schließen. 

Diese erhöhten Kennwerte im Sortiment Drogeriewaren sind durch den 

Zuschnitt des Untersuchungsraumes sowie die zahlreichen Angebotsstruk-

turen im HZ Innenstadt und die damit einhergehende Strahlkraft ins Um-

land zu relativieren. Im definierten Verflechtungsbereich des NVZ Emst ist 

eine aktuelle Zentralität im Sortiment Drogeriewaren von sehr geringen 

rd. 12 % gegeben. Demzufolge fließt der überwiegende Teil der Kaufkraft 

im zu versorgenden Bereich des NVZ Emst im Sortiment Drogeriewaren 

ab, insbesondere zu den Angebotsstrukturen im ZVB HZ Innenstadt bzw. 

den Rossmann direkt angrenzend daran. In diesem Zusammenhang würde 

das Planvorhaben auch im Segment Drogeriewaren eine bestehende sig-

nifikante Versorgungslücke schließen und das Angebotsdefizit ausglei-

chen. 

 Der Untersuchungsraum weist eine leicht unterdurchschnittliche Kauf-

kraftkennziffer von rd. 98 (IfH 2022) auf. Die Kaufkraftkennziffer im Ver-

sorgungsbereich des NVZ Emst liegt mit rd. 108 deutlich über dem Durch-

schnitt. 

 Bis zum Prognosehorizont (2028) ist für den Untersuchungsraum ein 

durchschnittlicher Rückgang Bevölkerungsrückgang und damit auch ein 

Rückgang der Nachfrage um – rd. 0,8 % bzw. rd. 1,2 Mio. Euro im Sorti-

mentsbereich Nahrungs- und Genussmittel und um – rd. 0,2 Mio. Euro im 

Sortiment Drogeriewaren zu erwarten (s. Kapitel 4.3). Demnach ist per-

spektivisch von einer leicht niedrigeren Nachfragebasis auszugehen. Die 

negative Prognose wirkt sich auf das Planvorhaben sowie auf die Be-

standsstrukturen gleichermaßen aus. 

 Die qualitative Angebotssituation im Sortimentsbereich Nahrungs- und 

Genussmittel stellt sich heterogen dar. So sind einige moderne und markt-

gängige Märkte mit adäquaten Verkaufsflächendimensionierungen im Un-

tersuchungsraum vertreten. Dies betrifft jedoch größtenteils die Lebens-

mitteldiscounter wo hingen die Vollsortimenter eher geringe Verkaufsflä-

chen aufweisen. Insbesondere der Bestandsmarkt des Planvorhaben weist 

kein marktgängiges Format und Erscheinungsbild auf. Insgesamt besteht 

ein gewisser Angebotsschwerpunkt im Discountsegment. Demzufolge ist 

ein vergleichsweise qualitativ geringeres Angebot im vollsortimentierten 

Segment zu konstatieren. 

 Die qualitative Angebotssituation im Sortiment Drogeriewaren stellt 

ebenfalls unvorteilhaft dar. Es ist ein gewisses Ungleichgewicht in Bezug 

auf die räumliche Verteilung der Drogeriefachmärkte festzustellen, 

wodurch die Nahversorgung insb. im Umfeld des Vorhabenstandortes lei-

det. In weiten Teilen außerhalb des Bereiches ZVB HZ Innenstadt findet 

somit die Nahversorgung im Sortiment Drogeriewaren – so auch im Stadt-

bezirk Emst – ausschließlich über die Randsortimente der Lebensmittelan-

bieter statt. Die qualitative Nahversorgungssituation ist folglich aus fach-

gutachterlicher Sicht als verbesserungsbedürftig zu bewerten. 
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 Im Hinblick auf mögliche Auswirkungen ist relevant: im Sortimentsbereich 

Nahrungs- und Genussmittel sind 15 der 22 genannten strukturprägenden 

Anbieter innerhalb eines zentralen Versorgungsbereiches verortete. Es ist 

anzunehmen, dass vorhabenbedingte Umsatzumverteilungen sich insbe-

sondere für die in räumlicher Nähe befindlichen Lebensmittelvollsortimen-

ter im Untersuchungsraum ergeben werden. Im Sortiment Drogeriewaren 

befinden sich fünf der sechs genannten strukturprägenden Anbieter inner-

halb eines zentralen Versorgungsbereiches. Es ist anzunehmen, das vorha-

benbedingte Umsatzumverteilungen sind insb. für die systemgleichen Dro-

geriefachmärkte im Bereich des ZVB HZ Innenstadt sowie für den Ross-

mann knapp außerhalb der Innenstadt ergeben werden. Zudem werden 

auch die Lebensmittelmärkte, die aktuell die Nahversorgung über ihre 

Randsortimente gewährleisten, von gewissen Umsatzumverteilungen 

(Rückholeffekte) betroffen sein.  
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5 Vorhabendaten 
In diesem Kapitel erfolgt, unter Berücksichtigung der verschiedenen Einflussgrö-

ßen, die Herleitung einer Umsatzprognose für das Planvorhaben. 

5.1 SORTIMENTE UND VERKAUFSFLÄCHEN 

Bei dem Planvorhaben handelt es sich um ein großflächiges Einzelhandelsvorha-

ben mit einem nahversorgungsrelevanten Kernsortiment. Der Sortimentsschwer-

punkt des Planvorhabens liegt im Bereich Nahrungs- und Genussmittel und Dro-

geriewaren.  

Der Anteil der innenstadtrelevanten Sortimente liegt bei Lebensmittelmärkten in 

der Regel bei max. 10 %, dies ist auch vorliegend der Fall. Für den Drogeriefach-

markt wird ein betreibertypischer Verkaufsflächenanteil (dm und Rossmann) im 

Sortiment Drogeriewaren von rd. 60 % zu Grunde gelegt.  

Das Flächenprogramm des Planvorhabens stellt sich nach Sortimenten unterglie-

dert wie folgt dar. 

Tabelle 11: Sortimente und Verkaufsflächen des Planvorhabens 

Sortimente VKF-Anteil in % VKF Planung in m² 

Rewe 

Nahrungs- und Genussmittel 80 1.184 

Drogeriewaren 10 148 

sonstige Sortimente 10 148 

Rewe Gesamt 100 1.480 

Bäcker im Rewe (exkl. 40 m² Café-Bereich21) 

Nahrungs- und Genussmittel 100 20 

Drogeriefachmarkt     

Nahrungs- und Genussmittel 15 120 

Drogeriewaren 60 479 

Sonstige Sortimente 25 200 

Drogeriefachmarkt Gesamt 100 799 

GESAMT 100 2.299 

Gesamt Nahrungs- und Genussmittel 58 1.324 

Gesamt Drogeriewaren 27 627 

Gesamt sonstige Sortimente 15 348 

Quelle: Verkaufsfläche: Angaben des Vorhabenträgers; Verkaufsflächenaufteilung: vergleichbare Planvorhaben nach Erhebungen von 

Stadt + Handel 2008 – 2024. 

 

21  Gemäß Rechtsprechung zur Verkaufsflächendefinition des Bundesverwaltungsgerichtes (u. a. BVerwG Urteil 

vom 09.11.2016 - 4 C 1.16 und VG Ansbach Urteil vom 25.06.2013 - AN 9 K 11.02368) zählen lediglich die Theken-

bereiche, nicht aber Cafés oder Imbisse (Gastronomie), Dienstleistungsbereiche usw. die in Einzelhandelsbe-

trieben integriert sind zur Verkaufsfläche. 
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Für das Planvorhaben ergibt sich demnach eine Gesamtverkaufsfläche von 

2.299 m² (exkl. Café-Bereich). Die Verkaufsfläche für den Sortimentsbereich Nah-

rungs- und Genussmittel wird mit 1.324 m² projektiert. 

Im Sortiment Drogeriewaren wird eine Verkaufsfläche von 627 m² erreicht. Die 

sonstigen Sortimente werden auf 348 m² Verkaufsfläche angeboten. Bei den 

sonstigen Sortimenten handelt es sich um Artikel aus mehreren unterschiedlichen 

Sortimentsbereichen. Pro Sortiment wird somit eine relativ geringe Verkaufsflä-

che erreicht. 

Waren aus den sonstigen Sortimenten stellen üblicherweise „klassische“ Mitnah-

meartikel dar und werden i. d. R. im Zuge eines regulären Versorgungseinkaufs 

nachgefragt. Insofern werden die sonstigen Sortimente im weiteren Verlauf der 

Analyse nicht tiefergehend betrachtet. Dies gilt insb. auch aufgrund des jeweils 

geringen Umsatzanteils (s. folgendes Kapitel) der genannten Sortimente. 

5.2 UMSATZPROGNOSE DES PLANVORHABENS 

Wie bereits einleitend erläutert ist eine lebensmittelbezogene Nachnutzung der 

nach Verlagerung des Rewe-Marktes freistehenden Bestandsfläche nicht voll-

kommen auszuschließen. In diesem Zusammenhang wird die Verlagerung des 

Rewe-Marktes im vorliegenden Gutachten als Neuansiedlung angesehen. 

Durch die Auswertung fachwissenschaftlicher Grundlagen sowie unter Beachtung 

der standortspezifischen Rahmenbedingungen für den Untersuchungsraum und 

den Mikrostandort wird die zu erwartenden Flächenproduktivitäten des Rewe-

Marktes und des Drogeriefachmarktes im realitätsnahen Worst Case prognosti-

ziert.  

Die durchschnittliche Flächenproduktivität22 des Betreibers Rewe beträgt rd. 

4.510 Euro/m² VKF pro Jahr bei einer durchschnittlichen Gesamtverkaufsfläche 

von rd. 1.543 m². 

Für den Drogeriefachmarkt steht derzeit noch kein Betreiber fest. Im Sinne des 

gewählten und gerichtlich geforderten Worst Case-Ansatzes ist für den Droge-

riefachmarkt von der Ansiedlung des in Deutschland leistungsstärksten Drogerie-

warenanbieters auszugehen. Der Betreiber dm stellt derzeit den leistungsstärks-

ten Anbieter im Sortiment Drogeriewaren dar (vgl. Hahn 2023/24). Die durch-

schnittliche Flächenproduktivität des Betreibers dm beträgt rd. 7.409 Euro/m² 

VKF pro Jahr23 bei einer durchschnittlichen Gesamtverkaufsfläche von 633 m²; 

Durch den Neubau des Rewe-Marktes und die Neuansiedlung eines Drogeriefach-

marktes erfolgt eine zusätzliche Attraktivierung des Standortbereiches. Die fol-

gende Herleitung der künftigen Flächenproduktivität für die einzelnen Bestand-

teile des Planvorhabens berücksichtigt diese Veränderungen in Form einer Bewer-

tung der Wirkung des Gesamtvorhabens. Ergänzend werden die damit einherge-

hende gesteigerte Gesamtattraktivität des Vorhabenstandortes, die Umsatzre-

levanz sowie die sich dadurch verändernden Flächenproduktivitäten berücksich-

tigt. 

 

22  Quelle: Hahn Retail Estate Report 2023/2024. 

23  Quelle: Hahn Retail Estate Report 2023/2024. 
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Angebots- und nachfrageseitige Faktoren 

 Der Untersuchungsraum weist ein leicht unterdurchschnittliches Kauf-

kraftniveau auf (rd. 98 vgl. IfH 2022). Das heißt das Kaufkraftniveau liegt 

rd. 2 % unterhalb des Bundesdurchschnittswertes. Die Kaufkraftkennziffer 

im Versorgungsbereich des NVZ Emst liegt mit rd. 108 deutlich über dem 

Durchschnitt. 

 Im Rahmen der Kaufkraft- und Einwohnerentwicklung für den Untersu-

chungsraum ist mit einem leichten Rückgang des Nachfragepotenzials um 

– rd. 0,8 % bis zum Prognosejahr 2028 zu rechnen.  

 Die Verkaufsflächenausstattung im Sortimentsbereich Nahrungs- und Ge-

nussmittel im Untersuchungsraum (rd. 0,36 m² VKF/EW) liegt unter dem 

Bundesdurchschnitt. Bei einer Realisierung des Vorhabens und einer le-

bensmittelbezogenen Nachnutzung des Bestandsmarktes würde die Ver-

kaufsflächenausstattung auf rd. 0,39 m² VKF NuG/EW ansteigen und 

folglich weiterhin leicht unter dem Bundesdurchschnitt (rd. 0,41 m² 

VKF/EW) liegen. 

 Die Zentralität im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel im Un-

tersuchungsraum i. H. v. rd. 95 % signalisiert einen geringen Kaufkraftab-

fluss. Im definierten zu versorgenden Bereich des NVZ Emst (s. Abbildung 

4) beträgt die Zentralität aktuell rd. 31 %. Demnach können die Bestands-

strukturen im zu versorgenden Gebiet des NVZ Emst als auch im Untersu-

chungsraum aktuell nicht das gegebene rechnerische Kaufkraftpotenzial 

binden. Im vollsortimentierten Bereich (zu dem das Planvorhaben Rewe 

zählt) bestehen aufgrund der dargestellten deutlich unterdurchschnittli-

chen Verkaufsflächenausstattung in diesem Bereich deutlich höhere per-

spektivisch zu hebende Umsätze. 

 Im Kerneinzugsgebiet des Planvorhabens sind mit dem Lebensmittelmarkt 

Depo sowie dem Bestandsmarkt des Rewe nur zwei weitere kleinflächige 

Lebensmittelmärkte vorhanden. Es besteht darüber hinaus ein ausgepräg-

ter Wettbewerb durch die Anbieter im ZVB NVZ Eppenhausen sowie die 

zahlreichen Angebotsstrukturen im ZVB HZ Innenstadt. 

 Das Angebotsnetz stellt sich als relativ flächendeckend dar, wenngleich 

insbesondere die Lebensmittelvollsortimenter eher keine markttypischen 

Verkaufsflächendimensionierungen aufweisen. Die nächstgelegenen 

Wettbewerber befinden sich in Einzel- als auch Agglomerationslagen. 

 Die Zentralität von rd. 170 % im Sortiment Drogeriewaren deutet auf ein 

ausgeprägtes Angebot im Sortiment Drogeriewaren hin, wobei relativie-

rend die ungleiche räumliche Verteilung der Anbieter im Untersuchungs-

raum sowie der Zuschnitt des Untersuchungsraums zu berücksichtigen ist. 

Durch den signifikanten Angebotsschwerpunkt im Westen des Untersu-

chungsraums (ZVB HZ Innenstadt + knapp außerhalb Rossmann) ist von 

einem gewissen Wettbewerb für den geplanten Drogeriefachmarkt aus-

zugehen. Unter Betrachtung der Zentralität für den definierten Verflech-

tungsbereich des NVZ Emst (rd. 12 %) wird jedoch ebenfalls ersichtlich das 

eine Versorgungslücke im statistischen Bezirk Emst besteht und somit sig-

nifikante Umsatzrückholpotenziale gegeben sind. 
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 In den zentralen, nördlichen und östlichen Gebietsteilen des Untersu-

chungsraumes – so auch im statistischen Bezirk Emst (Versorgungsbe-

reich) - findet eine Nahversorgung im Sortiment Drogeriewaren aus-

schließlich über die Randsortimente der Lebensmittelanbieter statt. Die 

zum Planvorhaben nächstgelegen strukturprägenden Drogeriemärkte be-

finden sich im ZVB HZ Innenstadt in rd. 2,8 km Entfernung. Folglich über-

nimmt das Planvorhaben (Drogeriefachmarkt) primär eine Nahversor-

gungsfunktion für die Bevölkerung im statistischen Bezirk Emst sowie er-

gänzend auch Versorgungsfunktionen für die Bevölkerung im Wohnbezirk 

Eppenhausen, in Holthausen, für den südlichen Bereich des Wohnbezirks 

Halden/Herbeck sowie für den nördlichen Bereich des Wohnbezirks 

Delstern (entspricht dem erweiterten Einzugsgebiet, s. Kapitel 4.1). 

Es ist ein leicht unterdurchschnittliches Kaufkraftniveau gegeben, 

wobei im definierten Versorgungsbereich (statistischer Bezirk 

Emst) des NVZ Emst ein erhöhtes Kaufkraftniveau festzustellen 

ist. Bis zum Prognosejahr ist von einer leicht negativen Entwick-

lung der Nachfragesituation auszugehen. 

 

Rewe-Markt 

Im Untersuchungsraum ist aktuelle eine leicht unterdurchschnittli-

che Verkaufsflächenausstattung gegeben. Diese verbessert sich 

bei Realisierung des Planvorhabens und einer Lebensmittelbezoge-

nen Nachnutzung des Bestandsmarktes, verbleibt jedoch weiter-

hin leicht unter dem Bundesdurchschnitt. Über das Kerneinzugsge-

biet hinausgehend ist eine verstärkte Wettbewerbssituation fest-

zustellen. Unter Berücksichtigung dieser Bewertungsaspekte und 

der gegebenen Umsatzrückholeffekte aufgrund der niedrigen 

Zentralität ist ein leichter Anstieg der Flächenproduktivität des 

Rewe-Marktes im Vergleich zur bundesdurchschnittlichen Flä-

chenproduktivität des Betreibers Rewe anzunehmen. 

 

Drogeriefachmarkt 

Das „Fehlen“ eines strukturprägenden Wettbewerbers im zentra-

len Untersuchungsraum (auch in Hagen-Emst) lässt grundsätzlich 

eine positive Abweichung von der durchschnittlichen Flächenpro-

duktivität der regional tätigen Betreiber erwarten. Zu berücksich-

tigen ist jedoch auch, dass mit den ausgeprägten Angebotsstruk-

turen im westlichen Bereich des Untersuchungsraumes, sowie des 

Rossmann-Drogeriefachmarktes im NVZ Elsey im Osten des Un-

tersuchungsraumes eine relevante Wettbewerbssituation im Un-

tersuchungsraum besteht. In der Summe ist aus fachgutachterli-

cher Sicht hinsichtlich der angebotsseitigen Faktoren des Droge-

riefachmarktes von einer durchschnittlichen Flächenproduktivität 

auszugehen. 

 

Standortspezifische Rahmenbedingungen 

 Der Vorhabenstandort befindet sich innerhalb des NVZ Emst.  
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 Das Planvorhaben stellt perspektivisch einen modernen und marktgängi-

gen Kopplungsstandort innerhalb des NVZ dar. Die Märkte profitieren so-

mit von ausgeprägten Kopplungsvorteilen. 

 Der Standort des Planvorhabens weist eine gute MIV- und ÖPNV-Anbin-

dung auf. 

 Die projektierte Verkaufsfläche des Planvorhabens Rewe entspricht na-

hezu, der der durchschnittlichen Flächenproduktivität zugrundeliegenden 

durchschnittlichen Verkaufsflächen von Rewe-Märkten. Daraus lässt sich 

ableiten, dass der Rewe unter Betrachtung dieses Aspektes eine für den 

Betreiber durchschnittliche Flächenproduktivität erreicht. 

 Für den Drogeriefachmarkt ist zu berücksichtigen, dass die leistungs-

stärksten Drogeriefachmärkte i. d. R. in den Innenstadtlagen oder in gro-

ßen Stadtteil-/Stadtbezirkszentren sowie in Einkaufscentern und attrak-

tiven Fachmarktstandorten verortet sind. Der Mikrostandort weist dem-

nach aus fachgutachterlicher Sicht keine für die Betreiber besonderen 

Standortvorteile auf, die eine Steigerung oder Minimierung der angenom-

men durchschnittlichen Sortiment Drogeriewaren plausibilisieren können. 

Rewe-Markt 

Eine gute MIV-Anbindung und ein ÖPNV-Anschluss entsprechen 

grundsätzlichen Standortanforderungen von Lebensmittelmärk-

ten. Durch perspektivischen Kopplungseffekte ist allerdings von ei-

ner leicht überdurchschnittlichen Lagegunst auszugehen (insb. im 

Vergleich zu schwächeren Solitärstandorten).  

 

Drogeriefachmarkt 

Der Drogeriefachmarkt profitiert ebenfalls von Kopplungseffek-

ten. Im Vergleich zu den leistungsstärksten Drogeriefachmärkten 

in Innenstadtlagen, Stadtteilzentren oder attraktiven Fachmarkt-

standorten, sind die zu erwartenden Kopplungseffekte des Plan-

vorhabens allerdings zu relativieren. Folglich ist von einer unter-

durchschnittlichen Lagegunst des Drogeriefachmarktes auszuge-

hen. 

 

Ableitung Flächenproduktivität 

In der Zusammenführung der Argumente ist davon auszugehen, dass der Rewe 

nach Ansiedlung eine für den Betreiber etwa durchschnittliche Flächenproduk-

tivität von rd. 4.500 Euro/m² erreichen wird.  

Im Sinne eines Worst Case-Ansatzes und unter Beachtung des sog.- Pulheim-

Urteil24, welches darauf abzielt, dass ein Vorhaben den Wettbewerb ausdünnen 

 

24  "Der Senat hat schon in den Urteilen vom 2.10.2013 ausgeführt, dass bei einer realitätsnahen worst-case Be-

trachtung zu berücksichtigen ist, dass die für die Beurteilung von Kaufkraftverlusten relevanten Wettbewerbs-

umfelder nicht statisch sind, sondern Veränderungen unterliegen, und in Rechnung zu stellen ist, dass die An-

siedlung eines neuen großen Einzelhandelsbetriebes zu einer nicht unwesentlichen Lichtung der Wettbewerbs-

dichte führen kann." (OVG NRW - Urteil vom 28.09.2016 - 7 D 96/14.NE) 
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und damit eine sehr hohe Leistungsfähigkeit erzielen kann, wird in einer oberen 

Variante eine Flächenproduktivität von rd. 6.000 Euro/m² VKF für den Rewe-

Markt angenommen. Das Planvorhaben lässt ebendiese höhere Leistungsfähig-

keit aufgrund der marktgerechten Dimensionierung sowie der Kopplungsef-

fekte mit einem Drogeriefachmarkt i. S. e. Worst Case erwarten.  

Für den Bäcker, der gemäß Planvorhaben als Konzessionär im Rewe-Markt in-

tegriert ist, wird auf Basis von Auswertungen handelsspezifischer Fachliteratur 

ein jährlicher Umsatz von rd. 0,3 Mio. Euro p. a. angenommen.  

Für den Drogeriefachmarkt ist unter Zusammenführung der oben dargelegten 

Argumente von einer niedrigeren Flächenproduktivitäten von rd. 6.500 Euro/m² 

im Vergleich zu den angenommen Durchschnittswerten des leistungsstärksten 

Drogeriewarenanbieters dm auszugehen. Im Sinne eines Worst Case-Ansatzes 

wird in einer oberen Variante eine Flächenproduktivität von rd. 6.900 Euro/m² 

VKF angenommen. 

Demnach ergeben sich folgende Umsätze am Standort (im Worst Case): 

Tabelle 12: Flächenproduktivitäten und Umsatzprognose des Vorhabens 

Sortimente 

nach Ansiedlung 

Flächenproduktivität in 
Euro/m² VKF 

Umsatz  
in Mio. Euro 

Rewe-Markt   

Nahrungs- und Genussmittel 

6.000 

7,1 

Drogeriewaren 0,9 

sonstige Sortimente  0,9 

Rewe Gesamt* 8,9 

Bäcker im Rewe (exkl. 40 m² Café-Bereich)25   

Nahrungs- und Genussmittel - 0,3 

Drogeriefachmarkt   

Nahrungs- und Genussmittel 

6.900 

0,8 

Drogeriewaren 3,3 

sonstige Sortimente  1,4 

Drogeriefachmarkt Gesamt* 5,5 

GESAMT* - 14,7 

Gesamt Nahrungs- und Genussmittel* - 8,2 

Gesamt Drogeriewaren* - 4,2 

Gesamt sonstige Sortimente* - 2,3 
Quelle: Flächenproduktivitäten, Umsatzschätzung/-prognose: Berechnung Stadt + Handel auf Basis laufender Auswertung einzelhandels-

spezifischer Fachliteratur (u. a. Hahn Gruppe 2023/2024); Werte auf 100 Euro bzw. 0,1 Mio. Euro gerundet; * Differenzen zur Gesamt-

summe rundungsbedingt möglich. 

Unter Zugrundelegung der oben genannten Daten wird für das Planvorhaben ein 

perspektivischer Jahresumsatz von rd. 14,7 Mio. Euro prognostiziert. Davon ent-

fallen rd. 8,2 Mio. Euro auf das Sortiment Nahrungs- und Genussmittel.  

 

25  Gemäß Rechtsprechung zur Verkaufsflächendefinition des Bundesverwaltungsgerichtes (u. a. BVerwG Urteil 

vom 09.11.2016 - 4 C 1.16 und VG Ansbach Urteil vom 25.06.2013 - AN 9 K 11.02368) zählen lediglich die Theken-

bereiche, nicht aber Cafés oder Imbisse (Gastronomie), Dienstleistungsbereiche usw. die in Einzelhandelsbe-

trieben integriert sind zur Verkaufsfläche. 
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Im Sortiment Drogeriewaren wird ein perspektivischer Jahresumsatz von rd. 4,2 

Mio. Euro prognostiziert.  

Auf die sonstigen Sortimente entfallen rd. 2,3 Mio. Euro des Gesamtumsatzes. 

Dieser Umsatz verteilt sich auf mehrere verschiedene Sortimente, wodurch pro 

Sortiment ein relativ geringer Umsatzanteil erreicht wird. Angesichts dieses deut-

lich geringen Umsatzanteils in den sonstigen Sortimenten sind keine städtebau-

lich negativen Auswirkungen auf Bestand oder Entwicklungsmöglichkeiten von 

zentralen Versorgungsbereichen oder sonstigen Nahversorgungsstrukturen im 

Untersuchungsraum in diesen Warengruppen zu erwarten. Insofern werden diese 

Sortimente im weiteren Verlauf der Analyse nicht tiefergehend betrachtet. 
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6 Auswirkungsanalyse 
In den folgenden Kapiteln werden die Auswirkungen des Planvorhabens hinsicht-

lich der im Kontext der Untersuchungsfragen relevanten Aspekte dargestellt. Un-

ter Berücksichtigung der landes- und regionalplanerischen Vorgaben werden fol-

gende Fragen beantwortet: 

 Wie ordnet sich das Planvorhaben in die Ziele und Grundsätze des EHZK 

Hagen 2023 ein? 

 Wie ordnet sich das Planvorhaben in die Vorgaben des REHK 2020 ein? 

 Welche absatzwirtschaftlichen und städtebaulichen Auswirkungen gehen 

von dem Planvorhaben aus? 

 Wie ordnet sich das Planvorhaben in die Vorgaben des LEP NRW 2019 ein?  

6.1 EINORDNUNG DAS EHZK HAGEN 2023  

Nachfolgend werden die für das Planvorhaben relevanten Ziele und Grundsätze 

des EHZK Hagen 2023 dargestellt und das Planvorhaben hinsichtlich der Ziele und 

Grundsätze bewertet. 

6.1.1 Standortbezogene Empfehlungen für den ZVB NVZ Emst 

„[…] Unter städtebaulichen und versorgungsstrukturellen Aspekten kann der 
zu entwickelnde zentrale Versorgungsbereich zentrale Funktionen des kurz-, 
mittel- oder langfristigen Bedarfs erfüllen. 

Um der angestrebten Funktion eines Nahversorgungszentrums gerecht zu 
werden, wird empfohlen, den Angebotsschwerpunkt auf nahversorgungsbe-
zogene Angebote zu legen und zentrenrelevante Sortimente nur als unter-
geordnete Angebote zuzulassen. Hinsichtlich der Dimensionierung des An-
gebotes im Nahversorgungszentrum stellt der zugewiesene Verflechtungs-
bereich für das Nahversorgungszentrum Emst mit aktuell ca. 10.700 Ein-
wohnern den limitierenden Faktor dar. 

Das zu entwickelnde Nahversorgungszentrum Emst ordnet sich sinnvoll in 
das beschlossene Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Hagen 
2022/2023 ein und schafft die Voraussetzungen für eine geordnete Einzel-
handelsentwicklung im Stadtteil Emst, der aktuell ein erhebliches Nahver-
sorgungsdefizit aufweist.“ (Teilfortschreibung EHZK Hagen 2023, S. 17) 

Zudem werden genaue Nutzungsvorstellungen zur Sicherung einer adäquaten 

Nahversorgung gegeben:  

 „Lebensmittelsupermarkt mit Vollsortiment an Nahrungs- und Genuss-
mitteln und leistungsfähiger Drogeriewarenabteilung 

 ggf. Drogeriemarkt 

 Ergänzende nahversorgungsbezogene Angebote/Sortimente: Bäckerei, 
Metzgerei, ggf. Feinkost/ Reformwaren/Bioartikel, Kiosk/Schreibwaren, 
Apotheke, Blumen, Zooartikel 
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 ggf. Sortimente des „persönlichen Bedarfs“: Basisangebote an Bekleidung 
und Wäsche, Optik, Bücher, Geschenkartikel (kleinteiliger Einzelhan-
del/Randsortimente) 

 Ergänzende kleinteilige nahversorgungsbezogene Dienstleistungen/Gast-
ronomie: u.a. Kreditinstitut (SB-Servicebereich), Post(shop), Friseur, Reini-
gung, Schneiderei, Schuster, Café/Restaurant/Imbiss und Gesundheits-
dienstleistungen.“ (Teilfortschreibung EHZK Hagen 2023, S. 13) 

Diesbezüglich ist festzuhalten:  

 Das Planvorhaben weist ein nahversorgungsrelevantes Kernsortiment 

(Nahrungs- und Genussmittel, Drogeriewaren) auf. 

 Bei dem Planvorhaben handelt es sich um eine Ansiedlung innerhalb des 

NVZ Emst.  

 Das Planvorhaben besteht aus einem Lebensmittelvollsortimenter (Rewe) 

zzgl. Konzessionär (Bäcker) sowie einem Drogeriefachmarkt (Betreiber 

noch nicht bekannt) und entsprecht somit den obersten Nutzungsvorstel-

lungen des entwickelnden NVZ Emst laut dem EHZK Hagen 2023.  

 Die angemessene Dimensionierung und Ausrichtung auf den definierten 

Verflechtungsbereich werden im nachfolgenden Kapitel dargestellt (s. Ka-

pitel 6.1.2). 

Das Planvorhaben entspricht den Vorstellungen zur Entwicklung des ZVB NVZ 

Emst unter der Prämisse, dass das Einzelhandelsvorhaben eine angemessene 

Dimensionierung und Ausrichtung auf den Verflechtungsbereich aufweist. 

6.1.2 Allgemeine Empfehlungen EHZK Hagen 2023 

8.4 Empfehlungen für die zentralen Versorgungsbereiche als Vorrangstandort 

für den zentrenrelevanten Einzelhandel 

„Vorrangiges Ziel für Ansiedlungs- oder Erweiterungsvorhaben von Einzel-
handelsbetrieben mit Schwerpunkten in zentren- und nahversorgungsrele-
vanten Kernsortimenten ist es, diese in den zentralen Versorgungsberei-
chen zu konzentrieren. 

Die Nebenzentren sollen (großflächige) zentrenrelevante Einzelhandelsbe-
triebe aufnehmen, die sich an der Versorgungsbedeutung der Zentren für 
den jeweiligen Stadtbezirk orientieren. Auch für die Nahversorgungszen-
tren stellt das zu versorgende Verflechtungsgebiet den Anhaltspunkt für 
die (kleinflächigen) Betriebe mit zentrenrelevanten Sortimenten dar.“ 
(EHZK Hagen 2023, S. 116 f.) 

Das EHZK Hagen 2023 definiert dazu Ansiedlungsregeln zur Steuerung der zu-

künftigen Einzelhandelsentwicklung. Diese stellen sich wie folgt dar:  
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Abbildung 5:  Ansiedlungsregeln nach Standort und Sortiment   

 

Quelle: BBE Handelsberatung GmbH (2023): Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Stadt Hagen, Neuerarbeitung 2022/2023, Köln. 

Verflechtungsbereiche der ZVB sind in Abbildung 4 dargestellt. 

Gemäß EHZK Hagen 2023 ist die Ansiedlung von großflächigen Einzelhandelsvor-

haben mit nahversorgungsrelevantem Kernsortiment grundsätzlich in Zentralen 

Versorgungsbereichen möglich. Dabei ist zu beachten, dass sich großflächige Vor-

haben in Nahversorgungszentren grundsätzlich an dem definierten Versorgungs-

gebiet (Verflechtungsbereich) orientieren müssen. Dieser Verflechtungsbereich 

stellt die Basis für die Bewertung einer angemessen Dimensionierung dar.  

Nachweis der angemessen Dimensionierung 

Dem ZVB NVZ Emst wurde der gesamte statistische Bezirk Emst als zu versor-

gender Bereich (Verflechtungsbereich) zugeordnet (s. Abbildung 4). 

Nach den Angaben der Teilfortschreibung des EHZK Hagen 2023 zum Standort 

Emst leben zum Ende des Jahres 2022 10.696 Einwohner innerhalb des Verflech-

tungsbereiches26. Unter Zugrundelegung des in Emst vorherrschenden Kaufkraft-

niveaus von rd. 108 (IfH Köln 2022) ist ein Kaufkraftpotenzial im Sortimentsbe-

reich von rd. 34,1 Mio. Euro und im Sortiment Drogeriewaren von rd. 4,8 Mio. Euro 

im definierten Verflechtungsbereich gegeben.  

 

26  Im Sinne eines Worst Case-Ansatzes bleiben die projektierten (zum Teil schon begonnen) Wohnbauentwick-

lungen im Stadtteil Hagen-Emst bis zum Prognosejahr 2028 für die nachfolgende Berechnung unberücksich-

tigt. Dementsprechend wird ausschließlich auf die Angaben in der Teilfortschreibung des EHZK Hagen 2023 

zum Standort Emst zurückgegriffen. 
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Tabelle 13: Prüfung einer angemessenen Dimensionierung in Bezug auf den definierten Ver-
flechtungsbereich (NuG, Drog) 

Parameter 

Definierter Verflechtungsbereich 

Sortimentsbereich 
Nahrungs- und Ge-

nussmittel 

Sortiment Drogerie-
waren 

Einwohner – definierter Verflechtungsbereich (s. Abbildung 4) 10.696 

Kaufkraft NuG/Drog in Mio. Euro 34,1 4,8 

Umsatz Planvorhaben NuG/Drog in Mio. Euro (Worst Case) 8,2 4,2 

Rechnerische Kaufkraftabschöpfung in % 24 87 

Quelle: Eigene Berechnung; Kaufkraft: IfH 2022, Einwohner: Teilfortschreibung EHZK Hagen 2023 zum Standort Emst, S. 5; Werte gerun-

det. 

Bezüglich der Prüfung einer angemessenen Dimensionierung in Bezug auf den 

Verflechtungsbereich kann somit festgehalten werden:  

 Die Berechnung der Kaufkraftabschöpfung zeigt, dass durch das Planvor-

haben im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel zukünftig ein 

Anteil der sortimentsspezifischen Kaufkraft von rd. 24 % rechnerisch ge-

bunden wird. Dem Planvorhaben kann somit eine Versorgungsbedeutung 

zugeschrieben werden, die für den definierten Verflechtungsbereich ein-

deutig als angemessen zu bewerten ist.  

 Im Sortiment Drogeriewaren ist eine Kaufkraftabschöpfung von rd. 87 % 

im definierten Verflechtungsbereich zu konstatieren. Dabei ist festzuhal-

ten, dass das Planvorhaben nicht die gesamte Kaufkraft im zu versorgen-

den Bereich abschöpft, sodass für die weiteren Wettbewerber in diesem 

Sortiment (vorwiegend HZ Innenstadt) weiterhin gewisse Kaufkraftpo-

tenziale (rd. 0,6 Mio. Euro) zur Verfügung stehen. Durch das Planvorhaben 

erfährt die Nahversorgung im Sortiment Drogeriewaren eine signifikante 

Verbesserung, sodass die bestehende Nahversorgungslücke im Umfeld des 

Vorhabenstandortes (zentraler Bereich Untersuchungsraum) geschlossen 

werden kann (s. Abbildung 6). Unter Berücksichtigung dieser Bewertungs-

aspekte ist eine angemessene Dimensionierung zu attestieren. Dies gilt 

insbesondere unter Berücksichtigung des im Vergleich zum Segment Nah-

rungs- und Genussmittel deutlich weitmaschigeren Angebotsnetzes. 

Das Planvorhaben ist in seiner Gesamtbetrachtung als angemessen dimensio-

niert und auf den definierten Verflechtungsbereich ausgerichtet zu bewerten.  
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Abbildung 6:  Versorgungslücke im Sortiment Drogeriewaren 

 

Quelle: Darstellung: Stadt + Handel; Kartengrundlage: OpenStreetMap – veröffentlicht unter ODbL; Erhebung: Bestandsdaten aktuali-

siert Stadt + Handel 02/2024; ZVB-Abgrenzung: EHZK Hagen 2023 (zzgl. Teilfortschreibung Standort NVZ Emst). 

Somit ist insgesamt zu den Empfehlungen unter 8.4 festzuhalten:  

 Das Planvorhaben weist gem. Sortimentsliste Hagen ein nahversorgungs-

relevantes Kernsortiment (Nahrungs- und Genussmittel, Drogeriewaren) 

auf. 

 Das Planvorhaben befindet sich innerhalb des zentralen Versorgungsbe-

reichs Nahversorgungszentrum Emst. 

 Das Planvorhaben ist als großflächiges Einzelhandelsvorhaben zu bewer-

ten welches nachweislich auf die Versorgung der Bevölkerung im definier-

ten Verflechtungsbereich (hier: statistischer Bezirk Emst) ausgerichtet ist 

(s. Tabelle 13).  

 Das Planvorhaben trägt aus nahversorgungsstruktureller Sicht zu einer 

wesentlichen Verbesserung der Versorgungssituation im Stadtteil Hagen-

Emst, insbesondere in dessen östlichen Bereich, bei. Ferner ist auch ange-

sichts der eher abgesetzten Lage (insb. Haßley) eine entsprechende Kauf-

kraftabschöpfung zu begründen. 

Das Planvorhaben ist als kongruent zu den relevanten allgemeinen Empfehlun-

gen und Zielen des EHZK Hagen 2023 zu bewerten. 

 

Insgesamt ist das Planvorhaben nach den vorangegangenen Ausführung als 

vollumfänglich kongruent zu den relevanten allgemeinen als auch Standortbe-

zogenen Empfehlungen und Zielen des EHZK Hagen 2023 zu bewerten.  
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6.2 EINORDNUNG IN DAS REGIONALE EINZELHANDELSKONZEPT 
FÜR DAS ÖSTLICHE RUHRGEBIET UND ANGRENEZDE 
BEREICHE (2020) 

Das Regionale Einzelhandelskonzept für das östliche Ruhrgebiet und angrenzende 

Bereiche (REHK 2020) definiert sechs übergeordnete Ziele die den übergeordne-

ten Rahmen hinsichtlich der Sicherung und vor allem auch Stärkung der Versor-

gungsstrukturen in der Region bilden, welche im Folgenden dargestellt werden: 

(1) Stärkung der hierarchisch gegliederten polyzentralen Struktur unter be-
sonderer Berücksichtigung der Versorgungsfunktion der zentralen Versor-
gungsbereiche  

(2) Großflächige Einzelhandelsvorhaben innerhalb und außerhalb städtischer 
Zentren sind städtebaulich und insbesondere auch regional verträglich zu 
gestalten 

(3) Ansiedlungen, Erweiterungen oder Verlagerungen von großflächigen Ein-
zelhandelsbetrieben sollen nach einheitlichen Kriterien bewertet werden. 
Regional konsensfähige Planungen sollen schneller und mit weniger Ab-
stimmungsaufwand realisiert werden. 

(4) Konsequente Anwendung des bauplanungsrechtlichen Instrumentariums 

(5) Stärkung einer flächendeckenden, wohnortnahen Grundversorgung (Sor-
timente der kurzfristigen Bedarfsdeckung) 

(6) Investitions- und Planungssicherheit soll gewährleistet werden. 

(vgl. Junker und Kruse 2020, S.33f.) 

Aus diesen übergeordneten Zielen ergeben sich übergeordnete Steuerungsregeln 

zur Ansiedlung großflächiger Einzelhandelsbetriebe. Im Folgenden wird das in 

Rede stehende Planvorhaben in die für das Vorhaben relevante Steuerungsregel 

eingeordnet. 

Das Planvorhaben weist mit einem Anteil von rd. 85 % einen eindeutigen Schwer-

punkt in nahversorgungsrelevanten Sortimenten auf. Das Planvorhaben fällt so-

mit grundsätzlich nicht unter die Prüfkulisse der Steuerungsregel 1, sondern unter 

Steuerungsregel 3 des REHK 2020 (wird im Nachgang geprüft). 

Steuerungsregel 1: Vorhaben mit zentrenrelevanten Kernsortimenten  

„Für großflächige Einzelhandelsvorhaben mit zentrenrelevanten Kernsorti-
menten sind gemäß § 11 (3) Baunutzungsverordnung Kern- oder Sonderge-
biete auszuweisen. Im Sinne des LEP NRW dürfen entsprechende Vorhaben 
nur in regionalplanerisch festgelegten Allgemeinen Siedlungsbereichen 
(ASB) dargestellt und festgesetzt werden.  

Großflächige Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Kernsortimen-
ten müssen in zentralen Versorgungsbereichen liegen. Dabei muss ein ange-
messenes Verhältnis zwischen der Funktion des jeweiligen zentralen Versor-
gungsbereiches und der maximalen Größenordnung des Vorhabens herge-
stellt werden.“ (REHK 2020, S. 35) 

Für die Überprüfung der Einhaltung der Steuerungsregel 1 wird im REHK 2020 

folgendes Prüfschema bereitgestellt: 
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„Wenn ein großflächiges Vorhaben auf mindestens 50 % seiner Verkaufs-
fläche (oder mindestens 800 m²) zentrenrelevante Sortimente anbietet, 
ist ein entsprechender Sortimentsschwerpunkt anzunehmen. […] 

 Lage in einem zentralen Versorgungsbereich 

 Lage im Allgemeinen Siedlungsbereich (ASB) 

 Umsatz (sortimentsspezifisch) des Vorhabens übersteigt nicht die lokale 
Kaufkraft der planenden Gemeinde (ggf. auch Teilbereich) 

 angemessenes Verhältnis zwischen der Funktion des zentralen Versor-
gungsbereiches und der maximalen Größenordnung des Vorhabens“ 
(REHK 2020, S. 75) 

Diesbezüglich ist festzuhalten:  

 Planvorhaben ist im ZVB NVZ Emst verortet.  Nach dem Regionalplan Ruhr 

befindet sich der Vorhabenstandort im Allgemeinen Siedlungsbereich 

(ASB)27. 

 Der sortimentsspezifische Umsatz des Planvorhabens übersteigt nicht die 

im zu versorgenden Gebiet des NVZ Emst gegebene Kaufkraft (s. Tabelle 

13). 

 Damit steht das Planvorhaben in nachweislich insgesamt angemessen 

Verhältnis zum zu versorgenden Gebiet des NVZ Emst (s. Kapitel 6.1.2). 

Das Planvorhaben ist grundsätzlich nicht in die Steuerungsregel 1 des REHK 

2020 einzuordnen. Dennoch ist das Planvorhaben konform zur Steuerungsregel 

1 des REHK 2020. 

Steuerungsregel 3: Vorhaben mit nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten 

„[…] Standorte für großflächige Einzelhandelsbetriebe mit nahversor-
gungsrelevanten Kernsortimenten sollen sich in zentralen Versorgungsbe-
reichen oder ergänzend in wohnsiedlungsräumlich integrierten Lagen be-
finden. In zentralen Lagen muss ein angemessenes Verhältnis zwischen der 
Funktion des jeweiligen zentralen Versorgungsbereichs und der maximalen 
Größenordnung des Planvorhabens hergestellt werden.  

[…] 

Gemäß der Zielsetzung des LEP NRW dürfen Kerngebiete und Sonderge-
biete für Vorhaben i.S.v. § 11 (3) Baunutzungsverordnung nur in regional-
planerisch festgelegten Allgemeinen Siedlungsbereichen (ASB) dargestellt 
und festgesetzt werden.“ (REHK 2020, S. 36f.) 

Für die Überprüfung der Einhaltung der Steuerungsregel 3 wird im REHK 2020 

folgendes Prüfschema bereitgestellt: 

„Planvorhaben mit nahversorgungsrelevantem Sortimentsschwerpunkt 

[…] 

 

27  Quelle: Regionalverband Ruhr (2023): Regionalplan Ruhr – Zeichnerische Festsetzung, Blatt 28. 
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 Lage in einem zentralen Versorgungsbereich oder an einem Nahversor-
gungsstandort (außerhalb des Nahbereiches eines bestehenden oder zu 
entwickelnden zentralen Versorgungsbereiches) 

 Lage im Allgemeinen Siedlungsbereich (ASB) 

 Tragfähigkeit (im Kernsortiment Lebensmittel) in Abhängigkeit von der 
Versorgungsaufgabe innerhalb der Kommune bzw. im Nahbereich 

 keine negativen städtebaulichen Auswirkungen i.S.v. § 11 (3) BauNVO“ 
(REHK 2020, S. 76f.) 

Diesbezüglich ist festzuhalten:  

 Das Planvorhaben weist mit einem Anteil von rd. 85 % einen eindeutigen 

Schwerpunkt in nahversorgungsrelevanten Sortimenten auf. Hiervon ent-

fallen rd. 58 % der Gesamtverkaufsfläche auf den Sortimentsbereich Nah-

rungs- und Genussmittel und weitere rd. 27 % auf das Sortiment Droge-

riewaren. 

 Das Planvorhaben ist innerhalb des Zentralen Versorgungsbereichs NVZ 

Emst verortet. Nach dem Regionalplan Ruhr befindet sich der Vorhaben-

standort im Allgemeinen Siedlungsbereich (ASB)28. 

 Das Planvorhaben übernimmt in Bezug auf den zu versorgenden Bereich 

des NVZ Emst eine Versorgungsfunktion für den gesamten statistischen 

Bezirk Emst. In Bezug auf diese Versorgungsfunktion ist das Planvorhaben 

nachweislich als angemessen dimensioniert und auf die definierte Versor-

gungsaufgabe ausgerichtet zu bewerten (s. Kapitel 6.1.2).  

 Städtebaulich negative Auswirkungen durch das Planvorhaben auf den 

Bestand und die Entwicklungsmöglichkeiten von zentralen Versorgungsbe-

reichen und/oder die wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung im Unter-

suchungsraum sind nicht zu erwarten (s. 6.4). 

 Der Einzugsbereich des Planvorhabens reicht nicht in eine benachbarte 

Kommune (s. Kapitel 4.1). 

Das Planvorhaben ist als konform zur Steuerungsregel 3 des REHK 2020 zu be-

werten.  

 

Das Planvorhaben ist konform zu den Zielen und Grundsätzen des REHK 2020. 

6.3 ABSATZWIRTSCHAFTLICHE AUSWIRKUNGEN 

Die Umsatzumverteilungen in dem untersuchungsrelevanten Sortimentsbereich 

Nahrungs- und Genussmittel und Drogeriewaren liefern eine wichtige Grundlage 

für die weitergehende städtebaulich-funktionale Bewertung des Planvorhabens. 

Unter Berücksichtigung der leicht negativen Entwicklung des sortimentsspezifi-

schen Kaufkraftvolumens (s. Kapitel 4.3) werden die zu erwartenden Umsatzum-

 

28  Quelle: Regionalverband Ruhr (2023): Regionalplan Ruhr – Zeichnerische Festsetzung, Blatt 28. 
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verteilungen des Planvorhabens im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmit-

tel und im Sortiment Drogeriewaren insgesamt leicht verstärkt. Die Darstellung 

der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen sowie die städtebauliche Würdigung 

erfolgt aufgrund der Aufgaben- und Zielstellung dieses Gutachtens für den Prog-

nosehorizont 2028. 

Mobilitätsaspekte und Zufallseinkäufe führen aufgrund der guten Einsehbarkeit 

und der guten Verkehrsanbindung des Vorhabenstandortes zu einer leicht über 

den Untersuchungsraum hinausgehenden Streuung der Umsatzherkunft. Dieser 

„Streuumsatz“ wird im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel und Sor-

timent Drogeriewaren mit 10 % für die Berechnungen angenommen. Demnach 

werden im Sinne des Worst Case-Ansatzes 90 % des Vorhabenumsatzes umver-

teilungsrelevant für die Betriebe in. 

Die Umsatzumverteilungen, welche aus dem Planvorhaben resultieren, stellen sich 

in dem untersuchungsrelevanten Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel 

und Drogeriewaren wie folgt dar: 
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Tabelle 14: Umsatzumverteilungen im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel 
(Worst Case)  

Kommune Lagedetail 

Prognose 2028 

Perspektivische  
Umsätze 

max. Umsatzumverteilung 

in Mio. Euro in % 

Hagen 

ZVB HZ Innenstadt 
(LIDL, Netto Marken-Discount, 
Rewe, Süßwaren Outet, kleintei-
liges) 

28,2 0,1 < 1 

ZVB NZ Hohenlimburg 
(ALDI Nord, Rewe, kleinteiliges) 

13,0 0,4 3 

ZVB NVZ Elsey 
(Rewe, ALDI Nord, kleinteiliges) 

16,9 0,3 2 

ZVB NVZ Eilpe 
(LIDL, Rewe zzgl. Getränke-
markt, kleinteiliges) 

27,9 1,3 5 

ZVB NVZ Emst** 
(Rewe (Bestandsmarkt Planvor-
haben), kleinteiliges) 

2,6 1,3 ~ 50 

ZVB NVZ Eppenhausen 
(PENNY, EDEKA, Bioladen) 

12,2 1,8 15 

sonstige Lage 
(3x Getränkemarkt, ALDI Nord, 
Rewe, LIDL, Depo Hagen) 

23,0 2,0 9 

Für die Bestandsstrukturen im Untersuchungs-
raum umverteilungsneutraler Vorhabenumsatz 
(‚Streuumsatz‘) i. H. v. 10 % des Vorhabenum-
satzes 

0,8 

GESAMT*** (Worst Case) 123,7 8,2 - 

Quelle: Verkaufsfläche: Bestandsdaten aktualisiert Stadt + Handel 02/2024; Umsatzschätzung/-prognose: Berechnung Stadt + Handel 

auf Basis EHI 2023 und Hahn Gruppe 2023/2024 sowie ständige Auswertung von Fachliteratur; Verkaufsflächen auf 100 m² gerundet, 

Umsätze auf 0,1 Mio. Euro gerundet; * ohne Planvorhaben inkl. Bestandsmarkt des Rewe; ** empirisch nicht mehr valide darstellbar; *** 

Differenzen zur Gesamt-/Zwischensumme rundungsbedingt möglich. 

Von dem Planvorhaben resultiert eine Umsatzumverteilung im Sortimentsbereich 

Nahrungs- und Genussmittel von max. rd. 8,2 Mio. Euro, davon 90 % zu Lasten 

von Wettbewerbern im Untersuchungsraum. 
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Tabelle 15: Umsatzumverteilungen im Sortiment Drogeriewaren (Worst Case)  

Kommune Lagedetail 

Prognose 2028 

Perspektivische  
Umsätze 

max. Umsatzumverteilung 

in Mio. Euro in % 

Hagen 

ZVB HZ Innenstadt 
(LIDL, Netto Marken-Discount, 
Rewe, Süßwaren Outet) 

17,8 1,8 10 

ZVB NZ Hohenlimburg 
(ALDI Nord, Rewe) 

1,1 ** ** 

ZVB NVZ Elsey 
(Rewe, ALDI Nord) 

4,6 0,5 11 

ZVB NVZ Eilpe 
(LIDL, Rewe zzgl. Getränke-
markt) 

2,7 0,3 11 

ZVB NVZ Emst* 
(Rewe-Bestandsmarkt) 

0,2 0,2 ~ 100 

ZVB NVZ Eppenhausen 
(PENNY, EDEKA, Bioladen) 

1,1 0,2 16 

sonstige Lage 
(3x Getränkemarkt, ALDI Nord, 
Rewe, LIDL, Depo Hagen) 

4,1 0,7 18 

Für die Bestandsstrukturen im Untersuchungs-
raum umverteilungsneutraler Vorhabenumsatz 
(‚Streuumsatz‘) i. H. v. 10 % des Vorhabenum-
satzes 

0,4 

GESAMT*** (Worst Case) 31,6 4,2 - 

Quelle: Verkaufsfläche: Bestandsdaten aktualisiert Stadt + Handel 02/2024; Umsatzschätzung/-prognose: Berechnung Stadt + Handel 

auf Basis EHI 2023 und Hahn Gruppe 2023/2024 sowie ständige Auswertung von Fachliteratur; Verkaufsflächen auf 100 m² gerundet, 

Umsätze auf 0,1 Mio. Euro gerundet; * ohne Planvorhaben; ** empirisch nicht mehr valide darstellbar; *** Differenzen zur Gesamt-/Zwi-

schensumme rundungsbedingt möglich. 

Von dem Planvorhaben resultiert eine Umsatzumverteilung im Sortiment Droge-

riewaren von max. rd. 4,2 Mio. Euro, davon 90 % zu Lasten von Wettbewerbern 

im Untersuchungsraum. 

Grundsätzlich ist hinsichtlich der Versorgung im Sortiment Drogeriewaren zu be-

rücksichtigen, dass am Vorhabenstandort eine Versorgungslücke im Sortiment 

Drogeriewaren besteht (s. Abbildung 6), die perspektivisch durch das Planvorha-

ben geschlossen werden kann. Folglich übernehmen derzeit die Lebensmittel-

märkte im Umfeld des Vorhabenstandortes eine wesentliche Versorgungsfunk-

tion im Sortiment Drogeriewaren durch ihr Angebot im Randsortiment.  

Es wird deutlich, dass der avisierte Drogeriefachmarkt insbesondere zur Verbes-

serung der qualitativen und räumlichen Versorgung im Untersuchungsraum bei-

trägt. Gemäß erfolgter Prüfung weist der Markt perspektivisch eine angemessene 

Dimensionierung für seinen konzeptionell zugeordneten zu versorgenden Bereich 

auf (s. Kapitel 6.1.2). Dies ist hinsichtlich der städtebaulichen Einordnung der ab-

satzwirtschaftlichen Auswirkungen entsprechend zu würdigen. 
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6.4 STÄDTEBAULICHE EINORDNUNG DER 
ABSATZWIRTSCHAFTLICHEN AUSWIRKUNGEN 

Aufbauend auf den absatzwirtschaftlichen Ergebnissen aus der Umsatzumver-

teilungsberechnung erfolgt deren städtebauliche Einordnung. Die städtebauli-

chen Konsequenzen für die im Untersuchungsraum verorteten ZVB und die rele-

vanten sonstigen Lagen (mit entsprechend vorhandenen Angebotsstrukturen) 

werden für den Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel und das Sorti-

ment Drogeriewaren im Folgenden aufgezeigt. 

Stadt Hagen 

Auswirkungen auf den ZVB Hauptzentrum Innenstadt 

Im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel werden Umsatzumverteilun-

gen i. H. v. max. 0,1 Mio. Euro bzw. max. < 1 % auf die Bestandsstrukturen im ZVB 

Hauptzentrum Innenstadt induziert. Im Sortiment Drogeriewaren werden Um-

satzumverteilungen i. H. v. max. 1,8 Mio. Euro bzw. max. 10 % induziert.  

 Die Umsatzumverteilungen im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genuss-

mittel tangieren insb. den im HZ verorteten Betriebsgleichen Lebensmit-

telsupermarkt Rewe sowie deutlich nachgelagert die beiden Lebensmittel-

discounter LIDL und Netto Marken-Discount. 

 Im Sortiment Drogeriewaren tangieren die Umsatzumverteilungen insbe-

sondere die beiden klassischen Drogeriefachmärkte Rossmann und dm so-

wie das Drogeriekaufhaus Müller. Deutlich nachgelagert wird die Parfüme-

rie Douglas von gewissen Umsatzumverteilungen tangiert. 

Negative Auswirkungen wie Marktaufgaben/-umstrukturierungen sind nicht zu 

erwarten: 

 Die betroffenen Märkte profitieren von der Lage im Stadtzentrum mit 

dem Alleinstellungsmerkmals dieses Angebots in der Kommune und der 

damit einhergehenden Strahlkraft in das gesamte Stadtgebiet und über 

die Stadtgrenze hinaus. Es ist folglich von einem erhöhten Kundenaufkom-

men und somit auch einer erheblichen Besuchergrundfrequenz auszuge-

hen.  

 Der Hauptbahnhof nördlich des Hauptzentrums stellt eine sehr gute An-

bindung an den Regional- und Fernverkehr der Deutschen Bahn dar. Zu-

dem besteht eine sehr gute Anbindung in das Busliniennetz, wodurch das 

Zentrum und die betroffenen Märkte für eine nennenswerte Mantelbevöl-

kerung erreichbar sind.  

 Die Lebensmittelmärkte im HZ sind bereits am Markt etabliert und profi-

tieren von den signifikanten Kopplungseffekten mit den weiteren Nut-

zungsstrukturen (Einzelhandel, Dienstleistung, Gastronomie, öffentliche 

Einrichtung). Zudem verfügen insb. die beiden Lebensmitteldiscounter 

über marktgerechte Verkaufsflächenausstattungen. 

 Die Drogeriemärkte dm und Rossmann sowie das Drogeriekaufhaus Müller 

sind langjährige Bestandsmärkte und somit am Markt etabliert. Die 

Märkte profitieren ebenfalls von signifikanten Kopplungsvorteilen durch 
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die umfassende Angebotsstruktur im Hauptzentrum. Ist zudem anzumer-

ken, dass die Drogeriefachmärkte aufgrund der beschriebenen Lagen im 

Stadtzentrum und der damit einhergehenden Versorgungsfunktion sowie 

der geringen Ausstattung mit weiteren Fachmärkten im Sortiment Droge-

riewaren (nur zwei weitere) im Untersuchungsraum, eine deutlich über-

durchschnittliche Flächenproduktivität erzielen. Durch die Etablierung ei-

nes weiteren Drogeriefachmarktes am Vorhabenstandort kann die beste-

hende Versorgungslücke (insb. Statistischer Bezirk Hagen-Emst sowie 

Statistischer Bezirk Hagen-Dahl) geschlossen werden. Die Umsatzumver-

teilungen dürften sich dementsprechend im Wesentlichen aus Umorientie-

rungen bestehender Kundenströme im Zuge der Schließung einer Versor-

gungslücke induzieren. Die durch die Anbieter in der Innenstadt ausgelös-

ten Verkehre würden sich dadurch verbessern. 

 Die betroffenen Märkte werden aufgrund der vorstehenden Standortvor-

teile, trotz der durch das Planvorhaben induzierten Umsatzumverteilun-

gen, weiterhin marktadäquate Flächenproduktivitäten erzielen und auch 

weiterhin von Kopplungseffekten im Zuge des „Shopping-Einkaufs“ in der 

Innenstadt profitieren. 

Für die kleinflächigen Angebotsstrukturen, welche im Einzelnen nicht im direkten 

oder zumindest nur im begrenzten Wettbewerb mit dem angedachten Planvor-

haben stehen, sind ebenso keine wesentlichen Auswirkungen zu erwarten. 

Städtebaulich negative Auswirkungen auf den ZVB Hauptzentrum Innenstadt 

Hagen in seinem heutigen Bestand und seinen Entwicklungsmöglichkeiten sind 

nicht zu erwarten. 

Auswirkungen auf den ZVB NZ Hohenlimburg 

Im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel werden Umsatzumverteilun-

gen i. H. v. max. 0,4 Mio. Euro bzw. max. 3 % auf die Bestandsstrukturen im ZVB 

NZ Hohenlimburg induziert. Im Sortiment Drogeriewaren werden Umsatzumver-

teilungen in nicht mehr empirisch darstellbarer Höhe induziert, wodurch keine ne-

gativen Auswirkungen zu erwarten sind. 

 Die Umsatzumverteilungen im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genuss-

mittel tangieren insb. den im ZVB verorteten Betriebsgleichen Lebensmit-

telsupermarkt Rewe sowie deutlich nachgelagert den Lebensmitteldis-

counter ALDI Nord. 

Negative Auswirkungen wie Marktaufgaben/-umstrukturierungen sind nicht zu 

erwarten: 

 Die beiden Lebensmittelmärkte sind bereits am Markt etabliert und verfü-

gen über signifikante Kopplungsvorteile mit den weiteren im ZVB verorte-

ten Angebotsstrukturen.  

 Der ZVB bzw. die Märkte sind aufgrund der sehr guten Anbindung an den 

ÖPNV (u. a. Bahnhof Hohenlimburg in direkter Nähe) sowie über die Bahn-

straße an den MIV für eine nennenswerte Mantelbevölkerung erreichbar. 

 Der ZVB weist angesichts der räumlichen Fahrdistanz von rd. 4,5 km zum 

Planvorhaben ein weitestgehend differentes Einzugsgebiet auf. 
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 Angesichts der monetär als auch prozentual als gering einzustufenden 

Umsatzumverteilungen können die Märkte auch nach Ansiedlung des Plan-

vorhabens marktadäquate Flächenleistungen erzielen. 

Für die kleinflächigen Angebotsstrukturen, welche im Einzelnen nicht im direkten 

oder zumindest nur im begrenzten Wettbewerb mit dem angedachten Planvor-

haben stehen, sind ebenso keine wesentlichen Auswirkungen zu erwarten. 

Städtebaulich negative Auswirkungen auf den ZVB NZ Hohenlimburg in seinem 

heutigen Bestand und seinen Entwicklungsmöglichkeiten sind nicht zu erwarten. 

Auswirkungen auf den ZVB NVZ Elsey 

Im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel werden Umsatzumverteilun-

gen i. H. v. max. 0,3 Mio. Euro bzw. max. 2 % auf die Bestandsstrukturen im ZVB 

NVZ Elsey induziert. Im Sortiment Drogeriewaren werden Umsatzumverteilungen 

i. H. v. max. 0,4 Mio. Euro bzw. max. 9 % induziert.  

 Die Umsatzumverteilungen im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genuss-

mittel tangieren wie im ZVB NZ Hohenlimburg vorrangig den im ZVB NVZ 

Elsey verorteten betriebsgleichen Lebensmittelsupermarkt Rewe sowie 

nachgelagert den Lebensmitteldiscounter ALDI Nord. 

 Im Sortiment Drogeriewaren tangieren die Umsatzumverteilungen insbe-

sondere den im NVZ verorteten Drogeriefachmarkt Rossmann. 

Negative Auswirkungen wie Marktaufgaben/-umstrukturierungen sind nicht zu 

erwarten: 

 Die Lebensmittelmärkte sind bereits am Markt etabliert und verfügen über 

signifikante Kopplungsvorteile mit den weiteren im ZVB verorteten Ange-

botsstrukturen. Auch in diesem Fall ist angesichts der räumliche Fahrdis-

tanz von rd. 5,6 km von weitestgehend differenten Einzugsgebieten im 

Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel auszugehen. Somit sind 

die induzierten Umsatzumverteilungen auf monetärer als auch prozentu-

aler Basis als sehr gering einzuschätzen. Die Lebensmittelmärkte können 

somit auch nach Umsatzumverteilungen marktadäquate Flächenleistun-

gen erzielen. 

 Der Rossmann stellt den östlichsten Drogeriefachmarkt in der Stadt Ha-

gen dar und übernimmt insbesondere eine Versorgungsfunktion für die 

Siedlungsgebiete östlich des Flusses Lenne. Aufgrund dieser naturräumli-

chen Barriere sowie der genannten Fahrdistanz (rd. 5,6 km) sind auch im 

Sortiment Drogeriewaren weitestgehend differente Einzugsgebiete fest-

zustellen. Zudem verfügt der Markt über eine den aktuellen Ansprüchen 

entsprechende Verkaufsflächenausstattung und weist eine moderne 

Marktgestaltung auf (Eröffnung 02/2020). Ferner profitiert der Ross-

mann von Kopplungseffekte mit dem benachbarten ALDI Nord-Lebens-

mitteldiscounter sowie den weiteren Anbietern innerhalb des ZVB. Bei den 

induzierten Umsatzumverteilungen handelt es sich somit im Wesentlichen 

um Umorientierungen bestehender Kundenströme im Zuge der Schließung 

einer Versorgungslücke im weiteren Umfeld des Stadtteils Hagen-Emst. 

Für den Drogeriefachmarkt ist angesichts vorstehender Ausführungen 
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weiterhin davon auszugehen, dass dieser eine marktadäquate Flächenleis-

tungen erzielen kann.   

Für die kleinflächigen Angebotsstrukturen, welche im Einzelnen nicht im direkten 

oder zumindest nur im begrenzten Wettbewerb mit dem angedachten Planvor-

haben stehen, sind ebenso keine wesentlichen Auswirkungen zu erwarten. 

Städtebaulich negative Auswirkungen auf den ZVB NVZ Elsey in seinem heuti-

gen Bestand und seinen Entwicklungsmöglichkeiten sind nicht zu erwarten. 

Auswirkungen auf den ZVB NVZ Eilpe 

Im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel werden Umsatzumverteilun-

gen i. H. v. max. 1,3 Mio. Euro bzw. max. 5 % auf die Bestandsstrukturen im ZVB 

NVZ Eilpe induziert. Im Sortiment Drogeriewaren werden Umsatzumverteilungen 

i. H. v. max. 0,5 Mio. Euro bzw. max. 11 % induziert.  

 Die Umsatzumverteilungen im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genuss-

mittel tangieren insb. den im ZVB verorteten großen betriebsgleichen Le-

bensmittelmarkt Rewe sowie deutlich nachgelagert die beiden Lebensmit-

teldiscounter LIDL und ALDI Nord. 

 Im Sortiment Drogeriewaren tangieren die Umsatzumverteilungen man-

gels eines strukturprägenden Drogeriefachmarktes ebenfalls die genann-

ten Lebensmittelmärkte. Diese stellen eine Grundversorgung sicher und 

offerieren das Sortiment Drogeriewaren über ihre Randsortimente. 

Negative Auswirkungen wie Marktaufgaben/-umstrukturierungen sind nicht zu 

erwarten: 

 Der ZVB verfügt durch die Nähe zur B 54 über eine sehr gute MIV-Anbin-

dung und durch die beiden Bushaltpunkte „Physiomed“ und „Kurfürsten-

straße“ innerhalb des ZVB ebenfalls über eine ortsübliche ÖPNV-Anbin-

dung. Die Märkte sind somit für eine nennenswerte Mantelbevölkerung er-

reichbar.  

 Der Flusslauf der Volme sowie die Bundesstraße B 54 stellen zudem eine 

naturräumliche bzw. städtebauliche Barriere dar, sodann sind deutlich Un-

terschiede im Einzugsgebiet zu konstatieren. Diese differenten Einzugsge-

biete werden nicht zuletzt durch die deutlich Fahrdistanz von rd. 3,4 km 

verstärkt. 

 Der Rewe ist innerhalb eines Fachmarktstandortes verortet, verfügt über 

eine marktgerechte und größere Gesamtverkaufsfläche als das Planvor-

haben, profitiert von Kopplungseffekten mit dem benachbarten Lidl sowie 

diversen, am Fachmarktstandort verorteten Angebotsstrukturen. Zudem 

ist der Rewe bereits am Markt etabliert, da es sich um einen langjährigen 

Bestandsmarkt handelt. Gleiches gilt entsprechend für den benachbarten 

LIDL. 

 Der ALDI Nord weist eine marktgerechte Verkaufsflächenausstattung so-

wie eine moderne Ladendesign auf und befindet sich in einer städtebaulich 

integrierten Lage. Als Lebensmitteldiscounter weist er zudem einen diffe-

renten Betriebstyp zum Planvorhaben auf. 
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 Die hohen prozentualen Umsatzumverteilungen im Sortiment Drogerie-

waren sind angesichts der vergleichsweise moderaten Umsatzumvertei-

lungen und den geringen monetären Auswirkungen pro Betrieb zu relati-

vieren. So macht das Sortiment Drogeriewaren bei den Lebensmittelmärk-

ten rd. 10 % des Gesamtumsatzes aus, wodurch von verträglichen Um-

satzumverteilungen bezogen auf den Gesamtumsatz für alle betroffenen 

Märkte auszugehen ist. 

 Insgesamt ist somit angesichts der vor allem prozentual moderat einzu-

stufenden Umsatzumverteilungen davon auszugehen, dass die Lebensmit-

telmärkte im ZVB NVZ Eilpe weiterhin marktadäquate Flächenleistungen 

erzielen können.  

Für die kleinflächigen Angebotsstrukturen, welche im Einzelnen nicht im direkten 

oder zumindest nur im begrenzten Wettbewerb mit dem angedachten Planvor-

haben stehen, sind ebenso keine wesentlichen Auswirkungen zu erwarten. 

Städtebaulich negative Auswirkungen auf den ZVB NVZ Eilpe in seinem heuti-

gen Bestand und seinen Entwicklungsmöglichkeiten sind nicht zu erwarten. 

Auswirkungen auf den ZVB NVZ Emst (Vorhabenstandort) 

Im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel werden Umsatzumverteilun-

gen i. H. v. max. 1,3 Mio. Euro bzw. rd. 50 % auf die Bestandsstrukturen im ZVB 

NVZ Emst induziert. Im Sortiment Drogeriewaren werden Umsatzumverteilungen 

i. H. v. max. 0,2 Mio. Euro bzw. rd. 100 % induziert.  

 Die Umsatzumverteilungen im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genuss-

mittel sowie im Sortiment Drogeriewaren tangieren den einzigen struktur-

prägenden Lebensmittelmarkt Rewe (Bestandsmarkt des Planvorhabens 

Rewe) im ZVB.  

 Wie eingangs beschrieben wird das Planvorhaben wie eine Neuansiedlung 

behandelt. Somit werden auch die Auswirkungen auf den Bestandsmarkt 

des Rewe dargestellt. Aufgrund der räumlichen Nähe zum angedachten 

Planvorhaben werden signifikante Umsatzumverteilungen in beiden Sorti-

mentsbereichen für den Standort induziert. Eine Nachbelegung mit einem 

vergleichbaren Konzept (kleinteiliger Lebensmittelsupermarkt) ist dem-

nach nicht zu erwarten. 

Negative Auswirkungen auf das Nahversorgungszentrum im Ganzen sind nicht zu 

erwarten: 

 Im Rahmen eines Worst Case-Szenarios wurden die Verlagerung sowie Er-

weiterung des Planvorhabens als Neuansiedlung behandelt. Grund für 

diese Annahme ist die Gesamtverkaufsfläche im Bestand von 435 m² (inkl. 

Bäcker), die eine Nachnutzung durch einen strukturprägenden Lebensmit-

telanbieter nicht völlig ausschließen lässt. Im Sortiment Drogeriewaren 

wird der Bestandsmarkt nahezu keinen Umsatz mehr machen können, auf-

grund des perspektivisch direkt angrenzenden Drogeriefachmarktes. Nach 

Berechnungen von Stadt + Handel wird die Flächenproduktivität im Sorti-

mentsbereich Nahrungs- und Genussmittel des Bestandsmarktes in einen 

grenzwertigen Bereich für die Nachnutzung durch einen wettbewerbsrele-
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vanten Lebensmittelanbieter sinken. Folglich ist die Nachnutzung durch ei-

nen vergleichbaren Supermarkt bzw. Discounter als unwahrscheinlich ein-

zustufen. Eine Nachnutzung durch einen Spezialanbieter aus dem Sorti-

mentsbereich Nahrungs- und Genussmittel (z. B. ethnisch geprägter Su-

permarkt, Getränkemarkt) oder die Nachnutzung durch einen Anbieter mit 

einem zum Planvorhaben differenten Hauptsortiment stellen demnach 

grundsätzlich ein realitätsnäheres Szenario dar.  

 Bei einem aus fachgutachterlicher Sicht zu erwartendem Ausbleiben einer 

Nachnutzung durch einen strukturprägenden Lebensmittelanbieter bleibt 

die Funktionsfähigkeit des ZVB NVZ Emst jedoch durch die Ansiedlung des 

Planvorhabens gewahrt und wird eher signifikant gestärkt. Daran knüpft 

das Urteil des OVG Berlin-Brandenburg an, in dem Sinne das von einem 

Planvorhaben innerhalb des ZVB per se keine negativen städtebaulichen 

Auswirkungen auf den eigenen zentralen Versorgungbereich möglich sind 

bzw. es zu keinem Kaufkraftabzug aus dem zentralen Versorgungbereich 

kommen kann29.  

Für die kleinflächigen Angebotsstrukturen, welche im Einzelnen nicht im direkten 

oder zumindest nur im begrenzten Wettbewerb mit dem angedachten Planvor-

haben stehen, sind ebenso keine negativen Auswirkungen zu erwarten, sondern 

diese können ebenfalls durch die steigende Frequenz im ZVB profitieren. 

Städtebaulich negative Auswirkungen auf den ZVB NVZ Emst in seinem heuti-

gen Bestand und seinen Entwicklungsmöglichkeiten sind nicht zu erwarten. Viel-

mehr ist von einer deutlichen Stärkung des ZVB auszugehen. 

Auswirkungen auf den ZVB NVZ Eppenhausen 

Im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel werden Umsatzumverteilun-

gen i. H. v. max. 1,8 Mio. Euro bzw. max. 15 % auf die Bestandsstrukturen im ZVB 

NVZ Eppenhausen induziert. Im Sortiment Drogeriewaren werden Umsatzumver-

teilungen i. H. v. max. 0,2 Mio. Euro bzw. max. 16 % induziert.  

 Die Umsatzumverteilungen im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genuss-

mittel tangieren insb. den im ZVB verorteten systemgleichen Lebensmit-

telsupermarkt EDEKA sowie deutlich nachgelagert den Lebensmitteldis-

counter PENNY.  

 Im Sortiment Drogeriewaren tangieren die Umsatzumverteilungen man-

gels eines strukturprägenden Drogeriefachmarktes ebenfalls die genann-

ten Lebensmittelmärkte. Diese stellen eine Grundversorgung sicher und 

offerieren das Sortiment Drogeriewaren über ihre Randsortimente. 

Negative Auswirkungen wie Marktaufgaben/-umstrukturierungen sind nicht zu 

erwarten: 

 Die Märkte im ZVB NVZ Eppenhausen profitieren von einer sehr guten 

MIV-Anbindung durch die Lage an der Eppenhauser Straße, die eine radi-

alen Verkehrsachse zwischen den östlichen Hagener Stadtteilen und der 

 

29  Vgl. OVG Berlin-Brandenburg – Beschluss vom 17.12.2014 (10 N 66.12). 
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Innenstadt darstellt. Mit der Bushaltestelle „Eppenhauser Brunnen“ be-

steht des Weiteren eine ortübliche Anbindung in das ÖPNV-Netz. Somit 

sind die Märkte für eine signifikante Mantelbevölkerung gut erreichbar. Die 

Märkte profitieren aufgrund dieser Verkehrslage von gewissen Pendlerver-

kehren in die Innenstadt.  

 Das NVZ besteht großenteils aus den drei strukturprägenden Lebensmit-

telmärkten PENNY, EDEKA und einem Bioladen. Aufgrund dieser Kombi-

nation aus drei verschiedenen Betriebstypen (Bio, Vollsortiment, Discount) 

profitieren die Märkte gegenseitig von straken Kopplungseffekten. Gleich-

zeitig wird durch weitere ergänzende Nutzungen die bestehenden Kopp-

lungseffekte verstärkt, sodass mit einer gewissen Besuchergrundfrequenz 

im NVZ zu rechnen ist.  

 Es ist insgesamt anzumerken, dass es sich bei den induzierten Umsatzum-

verteilungen des NVZ Eppenhausen um überwiegend Umsatzrückholef-

fekte handelt, die auf eine geringere Marktdurchdringung angesichts der 

Schließung einer gewissen Versorgungslücke bzw. eines Versorgungsdefi-

zites im Stadtteil Emst zurückzuführen ist (s. dazu geringe Zentralität in 

Verflechtungsbereich des NVZ Emst – s. Kapitel 4.3 und 4.5). 

 Das gewisse Einzugsgebietsüberschneidung gegeben sind ist angesichts 

einer Fahrdistanz von rd. 1,5 nicht zu verneinen. Es ist jedoch festzuhalten, 

dass nach dem EHZK Hagen 2023 der zu versorgende Bereich des NVZ Ep-

penhausen eher in Richtung Norden und damit die statistischen Bezirke 

Remberg und Eppenhausen umfasst und sodann die Einzugsgebietsüber-

schneidungen zu relativieren sind. 

 Der EDEKA-Markt stellt den nächstgelegenen, im direkten Wettbewerb 

zum Planvorhaben stehenden, strukturprägenden Lebensmittelvollsorti-

menter dar. Dieser ist bereits am Markt etabliert und profitiert von einer 

guten verkehrlichen Erreichbarkeit. Er stellt derzeit neben dem Rewe-Be-

standsmarkt des Planvorhabens den nächstgelegenen Lebensmittelvoll-

sortimenter für die Bevölkerung in Emst dar. Aufgrund des Versorgungs-

defizites insbesondere im vollsortimentierten Angebotsbereich in Verbin-

dung mit den Kopplungseffekten im ZVB NVZ Eppenhausen ist aus fach-

gutachterlicher Sicht davon auszugehen, dass der EDEKA eine deutlich hö-

here Marktdurchdringung als der Rewe-Bestandsmarkt und somit eine im 

Vergleich zum Bundesdurchschnitt des Betreibers überdurchschnittliche 

Flächenleistung aufweist. Die als hoch zu bezeichnenden einzelbetriebli-

chen Umsatzumverteilungen für den EDEKA sind demzufolge zu relativie-

ren. Nach Umsatzumverteilungen kann der Markt weiterhin eine markt-

adäquate Flächenleistung (rd. 5.000 Euro/m² VKF) erzielen, sodass ein 

wirtschaftlicher Fortbestand des Marktes prinzipiell nicht in Frage zu stel-

len ist. 

 Der PENNY-Markt an der Eppenhauser Straße profitiert von seiner guten 

verkehrlichen Erreichbarkeit, einem entsprechenden Parkplatzangebot 

und von der marktgerechten/modernen Ausstattung/Ladendesign. Des 

Weiteren handelt es sich bei dem PENNY um einen zum Planvorhaben dif-

ferenten Betriebstyp, wodurch in einigen Segmenten eher geringe Ange-
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botsüberschneidungen gegeben sind (insb. Markenprodukte und Sorti-

mentsbreite). Nach Ansiedlung des Planvorhabens kann der PENNY-Markt 

weiterhin eine leicht überdurchschnittliche Flächenleistung im Vergleich 

zum Durchschnitt des Betreibers PENNY erreichen. 

 Der Biomarkt stellt ebenfalls einen zum Planvorhaben abweichenden Be-

triebstyp dar, sodass beide Märkte nur in Teilsortimenten Angebotsüber-

scheidungen aufweisen und grundsätzlich auf differente Kundenstämme 

ausgerichtet sind. In Verbindung mit dem direkt angeschlossenen Bäcker, 

den zahlreichen „Probierstationen“ innerhalb des Biomarktes sowie dem 

angesprochenen vorwiegend differenten Angebotsspektrum ist eine in 

Summe sehr positive Kundenansprache bzw. ein gewisser positiver 

Charme/Reiz gegeben. Zudem weist der Biomarkt ein modernes Erschei-

nungsbild auf. Somit kann der Biomarkt auch nach Umsatzumverteilung 

eine marktadäquate Flächenleistung erzielen, sodass auch bei diesem Be-

trieb der wirtschaftliche Fortbestand nicht in Frage zu stellen ist.  

 Die hohen prozentualen Umsatzumverteilungen im Sortiment Drogerie-

waren sind angesichts der vergleichsweise moderaten Umsatzumvertei-

lungen und den geringen monetären Auswirkungen pro Betrieb zu relati-

vieren. So macht das Sortiment Drogeriewaren bei den Lebensmittelmärk-

ten rd. 10 % des Gesamtumsatzes aus, wodurch von verträglichen Um-

satzumverteilungen bezogen auf den Gesamtumsatz für alle betroffenen 

Märkte auszugehen ist. 

 Insgesamt ist festzuhalten, dass der ZVB NVZ Eppenhausen hohe Um-

satzumverteilungen zu erwarten hat, da das Planvorhaben die aktuell zu 

den genannten Betrieben abfließende Kaufkraft perspektivisch binden 

kann und somit Kundenumorientierungen als Hauptgrund für die Um-

satzumverteilungen zu nennen ist. Dennoch ist festzuhalten, dass die Be-

triebe aktuell deutlich erhöhte Flächenleistungen, aufgrund der signifikan-

ten Unterausstattung generieren, und mit Ansiedlung des Planvorhabens 

diese überdurchschnittlichen Flächenproduktivitäten auf ein durchschnitt-

liches Maß befördert werden und damit ein Fortbestand der Märkte nicht 

in Frage zu stellen ist. 

Für die kleinflächigen Angebotsstrukturen, welche im Einzelnen nicht im direkten 

oder zumindest nur im begrenzten Wettbewerb mit dem angedachten Planvor-

haben stehen, sind ebenso keine wesentlichen Auswirkungen zu erwarten. 

Städtebaulich negative Auswirkungen auf den ZVB NVZ Eppenhausen in seinem 

heutigen Bestand und seinen Entwicklungsmöglichkeiten sind nicht zu erwarten. 

Auswirkungen auf die sonstigen Lagen in Hagen 

Vom angedachten Planvorhaben gehen im Sortimentsbereich Nahrungs- und Ge-

nussmittel Umsatzumverteilungen i. H. v. max. rd. 2,0 Mio. Euro bzw. max. 9 % 

auf die Bestandsstrukturen in den sonstigen Lagen in Hagen aus. Im Sortiment 

Drogeriewaren werden Umsatzumverteilungen i. H. v. max. 0,7 Mio. Euro bzw. 

max. 18 % auf die Bestandsstrukturen in den sonstigen Lagen induziert. 
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 Diese tangieren im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel v. a. 

den betriebsgleichen Rewe an der Lützowstraße sowie den Lebensmittel-

discounter ALDI Nord im Westen von Hagen-Emst. 

 Im Sortiment Drogeriewaren wird insbesondere der Fachmarkt für Droge-

riewaren Rossmann am Bergischen Ring, knapp außerhalb des Hauptzent-

rums Innenstadt von gewissen Umsatzumverteilungen tangiert. Nachge-

lagert werden moderate Umsatzumverteilungen auf die Lebensmittelan-

bieter induziert, die Drogeriewaren als Randsortiment führen und ange-

sichts der räumliche Ungleichverteilung der Drogeriefachmärkte eine ge-

wisse Grundversorgung übernehmen. 

Negative Auswirkungen auf die integrierte Nahversorgung sind nicht zu erwarten: 

 Der Rewe-Markt an der Lützowstraße weist eine städtebaulich integrierte 

Lage und somit eine nennenswerte Mantelbevölkerung auf und ist bereits 

am Markt etabliert. Durch die Verortung inmitten eines durch Mehrfamili-

enhäuser geprägten Wohngebiets profitiert er zudem von einer hohen 

Mantelbevölkerung. Angesichts der monetär wie prozentual als noch mo-

derat einzustufenden Umsatzumverteilungen sowie aufgrund der Distanz 

zum Planvorhaben (rd. 2,2 km Fahrdistanz) weitestgehend differenten 

Einzugsgebiete ist von einer weiterhin marktadäquaten Flächenleistung 

des Rewe auszugehen. Da es sich um einen Betriebsgleichen Anbieter han-

delt ist davon auszugehen, dass bei eine Realisierung des Planvorhabens 

nicht zu Lasten des Rewe-Marktes an der Lützowstraße gehen wird.  

 Für den Lebensmitteldiscounter ALDI Nord (Wasserloses Tal) ergibt sich 

ebenfalls nach der Umsatzumverteilung eine weiterhin marktadäquate 

Flächenleistung. Die durch das Planvorhaben induzierten absatzwirt-

schaftlichen Auswirkung deuten zwar auf eine Intensivierung des Wettbe-

werbs hin, gleichzeitig bestehen jedoch weiterhin ausreichend Kaufkraft-

potenziale im Stadtteil Hagen-Emst (Planvorhaben schöpft nur 19 % NuG-

Kaufkraft ab). Zudem unterscheiden sich die Betriebe hinsichtlich ihres Be-

triebstyps und sind folglich auf unterschiedliche Kundenstämme ausge-

legt. 

 Der Spezialanbieter Depo (mediterranes Angebot) an der Eppenhauser 

Str. stellt ebenfalls einen nahegelegenen strukturprägenden Wettbewer-

ber dar. Dieser verfügt allerdings aufgrund seiner Angebotsstruktur (me-

diterran) über ein diffuses Einzugsgebiet und ist somit nicht vorwiegend 

auf die Kaufkraft im näheren Umfeld angewiesen, sodann steht der Markt 

in nur begrenztem Wettbewerb zum Planvorhaben. Der Markt kann folg-

lich auch nach Ansiedlung des Planvorhaben eine marktadäquate Flächen-

leistung erzielen. 

 Im Sortiment Drogeriewaren ist von den Umsatzumverteilungen insbeson-

dere der strukturprägende Rossmann (Bergischer Ring) betroffen, welcher 

einen der nächstgelegenen Drogeriefachmärkte zum Planvorhaben dar-

stellt. Dieser ist bereits am Markt etabliert und profitiert von gewissen 

Kopplungseffekten mit benachbarten Einzelhandelsangeboten (u.a. Kik). 

Zu berücksichtigen ist jedoch auch, dass der Rossmann bereits heute in 

Wettbewerbsdruck zu den umfangreichen Angebotsstrukturen innerhalb 
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des ZVB HZ Innenstadt steht. Angesichts der als hoch zu bezeichnenden 

einzelbetrieblichen Umsatzumverteilungen sind vorhabenbedingte Auswir-

kungen für den Rossmann (Bergischer Ring) nicht auszuschließen. Bei einer 

Marktaufgabe des Rossmann würde es jedoch zu keiner Verschlechterung 

der Nahversorgung kommen, da im benachbarten ZVB HZ Innenstadt ein 

ausreichendes Angebot vorhanden ist.  

 Einzustellen ist in die Überlegungen zudem, dass durch das Planvorhaben 

eine deutliche qualitative Optimierung der Nahversorgung in Emst sowie 

eine Verbesserung der Drogeriewarenversorgung im Wohnbezirk Eppen-

hausen, im südlichen Bereich des Wohnbezirks Halden/Herbeck sowie im 

nördlichen Bereich des Wohnbezirks Delstern erfolgt. 

 Des Weiteren sind vergleichsweise moderate Umsatzumverteilungen im 

Sortiment Drogeriewaren für die strukturprägenden Lebensmittelanbie-

ter festzustellen. Diese sind angesichts der geringen monetären Auswir-

kungen pro Betrieb zu relativieren. So macht das Sortiment Drogeriewa-

ren bei den Lebensmittelmärkten nur rd. 10 % des Gesamtumsatzes aus, 

wodurch mit verträglichen Umsatzumverteilungen bezogen auf den Ge-

samtumsatz für alle betroffenen Märkte auszugehen ist. 

Städtebaulich negative Auswirkungen auf die integrierte Nahversorgung in Ha-

gen in ihrem heutigen Bestand und ihren Entwicklungsmöglichkeiten nicht zu 

erwarten. 

 

Zwischenfazit hinsichtlich der städtebaulichen Einordnung der absatzwirt-

schaftlichen Auswirkungen 

Städtebaulich negative Auswirkungen durch das Planvorhaben auf den Bestand 

und die Entwicklungsmöglichkeiten von zentralen Versorgungsbereichen 

und/oder die wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung im Untersuchungsraum 

sind nicht zu erwarten. 

Dies gilt insbesondere unter dem Aspekt, dass es sich bei den dargestellten Um-

satzumverteilungen um einen Worst Case handelt, der aus der Annahme resul-

tiert, dass es durch die Ansiedlung des Planvorhabens zu einer Lichtung der 

Wettbewerbsdichte kommen könnte und damit eine höhere Leistungsfähigkeit 

zu erwarten wäre. Die vorstehenden Ausführungen zeigen jedoch, dass es zu 

keiner Marktschließung kommen wird, sondern sich die aktuell überdurch-

schnittlichen Flächenproduktivitäten lediglich normalisieren (etwa auf die 

Durchschnittswerte der jeweiligen Betreiber). Dies begründet sich nicht zuletzt 

auf die quantitative sowie qualitative Unterausstattung im Einzugsgebiet.  
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6.5 EINORDNUNG IN DIE LANDESPLANERISCHEN 
ZIELSTELLUNGEN (LEP NRW 2019) 

Im Folgenden werden die für die vorliegende Verträglichkeitsanalyse relevanten 

Vorgaben des Landesrechts (LEP NRW 2019) dargestellt. 

6.5-1. Ziel Standorte des großflächigen Einzelhandels nur in Allgemeinen Sied-

lungsbereichen 

 „Kerngebiete und Sondergebiete für Vorhaben im Sinne des § 11 Absatz 3 
Baunutzungsverordnung dürfen nur in regionalplanerisch festgelegten All-
gemeinen Siedlungsbereichen dargestellt und festgesetzt werden.“ 

Bzgl. 6.5-1 Ziel ist festzuhalten: 

 Der Vorhabenstandort befindet sich gemäß derzeit gültigem Regionalplan 

Ruhr innerhalb des Allgemeinen Siedlungsbereichs (ASB)30. 

Das Vorhaben ist konform zu 6.5-1 Ziel des LEP NRW 2019. 

6.5-2 Ziel Standorte des großflächigen Einzelhandels mit zentrenrelevanten 

Kernsortimenten nur in zentralen Versorgungsbereichen 

 „Dabei dürfen Kerngebiete und Sondergebiete für Vorhaben im Sinne des 
§ 11 Absatz 3 Baunutzungsverordnung mit zentrenrelevanten Kernsorti-
menten nur:  

- in bestehenden zentralen Versorgungsbereichen sowie  

- in neu geplanten zentralen Versorgungsbereichen in städtebaulich 
integrierten Lagen, die aufgrund ihrer räumlichen Zuordnung sowie 
verkehrsmäßigen Anbindung für die Versorgung der Bevölkerung 
zentrale Funktionen des kurz-, mittel- oder langfristigen Bedarfs 
erfüllen sollen,  

dargestellt und festgesetzt werden.“ 

Bzgl. 6.5-2 Ziel ist festzuhalten: 

 Das Planvorhaben weist gem. Hagener Sortimentsliste mit einem Anteil 

von rd. 85 % einen eindeutigen Schwerpunkt in nahversorgungsrelevanten 

(zentrenrelevant) Sortimenten auf. 

 Der Vorhabenstandort befindet sich gemäß Teilfortschreibung des EHZK 

Hagen 2023 zum Standort Emst innerhalb der Abgrenzungen des ZVB NVZ 

Emst. 

Das Vorhaben ist konform zu 6.5-2 Ziel des LEP NRW 2019 

6.5-3. Ziel Beeinträchtigungsverbot: 

 „Durch die Darstellung und Festsetzung von Kerngebieten und Sonderge-
bieten für Vorhaben im Sinne des § 11 Absatz 3 Baunutzungsverordnung 

 

30  Quelle: Regionalverband Ruhr (2023): Regionalplan Ruhr – Zeichnerische Festsetzung, Blatt 28. 
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mit zentrenrelevanten Sortimenten dürfen zentrale Versorgungsbereiche 
von Gemeinden nicht wesentlich beeinträchtigt werden.“ 

Bzgl. 6.5-3. Ziel ist festzuhalten: 

 Entsprechend der erfolgten Analyse möglicher absatzwirtschaftlicher 

Auswirkungen und deren städtebaulichen Bewertung in Kapitel 6.2 und 6.4 

werden durch das Planvorhaben keine wesentlichen Beeinträchtigungen 

auf zentrale Versorgungsbereiche ausgelöst. 

Das Vorhaben ist demnach konform zu 6.5-3 Ziel des LEP NRW 2019. 

 

Das Planvorhaben ist kongruent zu den relevanten Zielen/Grundsätzen des LEP 

NRW 2019. 
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7 Zusammenfassung  
In Hagen-Emst ist innerhalb des ZVB NVZ Emst die Verlagerung und Erweiterung 

des Rewe-Marktes von der Karl-Ernst-Osthaus-Straße 90 an die Haßleyer Straße 

sowie die Neuansiedlung eines Drogeriefachmarktes an der Haßleyer Straße ge-

plant. Zudem ist ein Bäcker als Konzessionär innerhalb des Rewe-Marktes vorge-

sehen.  

Konkret wird folgenden Planung avisiert:  

 Verlagerung/Erweiterung des Rewe-Marktes von 435 m² (inkl. Bäcker) auf 

1.480 m² GVKF (zzgl. Bäcker mit 20 m² VKF und 40 m² Cafébereich); 

 Neuansiedlung eines Drogeriefachmarktes mit 799 m² GVKF. 

Der Vorhabenstandort befindet sich innerhalb des in der Teilfortschreibung zum 

EHZK Hagen 2023 zum Standort Emst ausgewiesenen Nahversorgungszentrums 

Emst mit dem statistischen Bezirk Hagen-Emst als seinen definierten zu versor-

genden Bereich. Das Planvorhaben übernimmt somit perspektivisch eine entspre-

chende Versorgungsfunktion für den Verflechtungsbereich Hagen-Emst. Zusätz-

lich kann durch den projektierten Drogeriefachmarkt die qualitative Angebotssi-

tuation im Sortiment Drogeriewaren deutlich verbessert und eine räumliche Ver-

sorgungslücke geschlossen werden. 

Stadt + Handel wurde angefragt, die zu erwartenden absatzwirtschaftlichen und 

städtebaulichen Auswirkungen des Planvorhabens zu untersuchen und letztlich zu 

bewerten, ob mit Auswirkungen für die Versorgung der Bevölkerung im Sinne § 11 

Abs. 3 BauNVO zu rechnen ist. 

Einordnung gemäß kommunalplanerischer Grundlagen 

 Der Vorhabenstandort befindet sich innerhalb des in der Teilfortschrei-

bung zum EHZK Hagen 2023 zum Standort Emst ausgewiesenen Nahver-

sorgungszentrums Emst mit dem statistischen Bezirk Hagen-Emst als sei-

nen definierten zu versorgenden Bereich.  

 Dem Planvorhaben kommt eine hohe Bedeutung für die Versorgung der im 

statistischen Bezirk Hagen-Emst lebenden Einwohner zu. Das Vorhaben 

ist angesichts seiner rechnerischen Kaufkraftabschöpfung (deutlich unter 

100 %) als angemessen dimensioniert für die Funktion des NVZ Emst zu 

bewerten (s. Kapitel 6.1). 

 Städtebaulich negative Auswirkungen auf den Bestand und die Entwick-

lungsmöglichkeiten zentraler Versorgungsbereiche und die integrierte 

Nahversorgung in Hagen sind nicht zu erwarten (s. Kapitel 6.2 und 6.4). 

Das Planvorhaben ist konform zu den Vorgaben des EHZK Hagen 2023.  

Einordnung gemäß regionalem Einzelhandelskonzept für das östliche Ruhrgebiet 

und angrenzende Bereiche (REHK 2020) 

Das Planvorhaben ist konform zur relevanten Steuerungsregel 3 des REHK 

2020.  
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Absatzwirtschaftliche und städtebauliche Auswirkungen:  

Städtebaulich negative Auswirkungen durch das Planvorhaben auf den Bestand 

und die Entwicklungsmöglichkeiten zentraler Versorgungsbereiche und/oder die 

integrierte Nahversorgung im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO sind nicht zu erwar-

ten (s. 6.2 und 6.4). 

Einordnung gemäß landesplanerischer Grundlagen 

Das Planvorhaben ist konform zu den landesplanerischen Zielstellungen des LEP 

NRW 2019. 

 

Das Planvorhaben ist konform hinsichtlich konzeptioneller Aspekte (EHZK Ha-

gen 2023, REHK 2020) sowie zu den normativen Aspekten (§ 11 Abs. 3 BauNVO 

sowie LEP NRW). 
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1. ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG 

In der Stadt Hagen ist an der Haßleyer Straße in unmittelbarer Nähe zum signalisierten Knotenpunkt 

Haßleyer Straße / Karl-Ernst-Osthaus-Straße ist der Neubau eines Rewe-Marktes und eines Droge-

riemarktes vorgesehen. Die Kfz-seitige Anbindung des Vorhabens soll über die Haßleyer Straße durch 

Aufweitung des bestehenden Knotens mit der Feuerwehrzufahrt erfolgen.  

Im Zuge des Genehmigungsverfahrens ist der Nachweis einer angemessenen Verkehrserschließung 

zu erbringen. Hierzu ist die Vorbelastung des bestehenden Knotenpunktes Haßleyer Straße / Karl-

Ernst-Osthaus-Straße zu ermitteln und mit den Neuverkehren des geplanten Bauvorhabens zu maß-

gebenden Prognose-Verkehrsbelastungen zu überlagern. Auf der Basis der Prognose-Frequenzen ist 

dann die Leistungsfähigkeit, Verkehrsqualität und Sicherheit des Knotenpunktes Haßleyer Straße / 

Karl-Ernst-Osthaus-Straße zu bewerten. Darüber hinaus ist die geeignete Bau- und Betriebsform des 

neuen Knotenpunktes zwischen der Haßleyer Straße und der Zufahrt zum Vorhaben festzulegen. 

Dabei sind auch die Rückstaulängen in der Haßleyer Straße zu berücksichtigen.  

 

 

Abbildung 1: Lage des geplanten Vorhabens mit Bezug zum umgebenden Straßennetz  
(Kartengrundlage: „© OpenStreetMap-Mitwirkende“ www.openstreetmap.org)  
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2. ANALYSE-VERKEHRSSITUATION 

Zur Beschreibung der bestehenden Verkehrssituation wurden am Dienstag, den 24. September 2019 

am Knotenpunkt Haßleyer Straße / Karl-Ernst-Osthaus-Straße im Zeitraumen zwischen 15.00 und 

18.00 Uhr am Nachmittag eine Verkehrszählung durchgeführt. Die Verkehrsbelastungen wurden 

abbiegescharf unterteilt nach Pkw und Lieferwagen, Lkw und Bussen, Lastzügen, motorisierten Zwei-

rädern sowie Fahrrädern erhoben. Die Zählergebnisse als Grundlage der Leistungsfähigkeits-

berechnungen sind im Anhang 1 als Stundenwerte dokumentiert und in der Abbildung 2 übersichtlich 

zusammengefasst. Zur Bestimmung der tatsächlichen Spitzenstunden erfolgt eine differenzierte 

Betrachtung der erhobenen Kfz-Frequenzen in 15-Minuten-Intervallen (vgl. Tabelle 1). Im Ergebnis 

zeigt sich, dass am Knotenpunkt Haßleyer Straße / Karl-Ernst-Osthaus-Straße die Spitzenstunde am 

Nachmittag zwischen 15.45 und 16.45 Uhr auftritt.  

 

 Haßleyer Straße (West) Karl-Ernst-Osthaus-Straße Haßleyer Straße (Ost) 

Σ  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

15.00 - 15.15 47 54 61 27 41 56 286 

15.15 - 15.30 46 57 62 28 38 64 295 

15.30 - 15.45 37 43 68 26 42 67 283 

15.45 - 16.00 46 79 65 35 46 86 357 

        

16.00 - 16.15 89 79 57 35 39 83 382 

16.15 - 16.30 62 79 56 29 48 87 361 

16.30 - 16.45 72 72 62 32 47 82 367 

16.45 - 17.00 66 75 51 28 40 76 336 

        

17.00 - 17.15 63 67 59 31 39 69 328 

17.15 - 17.30 66 63 54 35 41 58 317 

17.30 - 17.45 55 62 47 27 36 66 293 

17.45 - 18.00 48 53 53 23 37 56 270 

Tabelle 1: ANALYSE-Verkehrsbelastungen [Kfz/h] in 15-Minuten-Intervallen am Knotenpunkt 
Haßleyer Straße / Karl-Ernst-Osthaus-Straße 

15.00 - 16.00 Uhr .............. 1.221 Kfz/h 

15.15 - 16.15 Uhr .............. 1.317 Kfz/h 

15.30 - 16.30 Uhr .............. 1.383 Kfz/h 

15.45 - 16.45 Uhr: ............. 1.467 Kfz/h Nachmittagsspitze 

16.00 - 17.00 Uhr: ............. 1.446 Kfz/h 

16.15 - 17.15 Uhr .............. 1.392 Kfz/h 

16.30 - 17.30 Uhr .............. 1.348 Kfz/h 

16.45 - 17.45 Uhr: ............. 1.274 Kfz/h 

17.00 - 18.00 Uhr: ............. 1.208 Kfz/h 
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Abbildung 2a: ANALYSE-Verkehrsbelastungen [Kfz/h] in den Nachmittagsstunden (in Klammern: 
Anzahl der Fahrzeuge im Schwerverkehr) 
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Abbildung 2b: ANALYSE-Verkehrsbelastungen [Kfz/h] in der Nachmittagsspitzenstunde (in 
Klammern: Anzahl der Fahrzeuge im Schwerverkehr) 
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3. GRUNDLAGEN DER BERECHNUNGSANSÄTZE ZUM NEUVERKEHR 

Für die Festlegung der verkehrlich relevanten Bestimmungsgrößen der geplanten Nutzungen werden 

die Grundlagen und Empfehlungen des aktuellen Richtlinienwerkes und der praxisnahen Literatur 

sowie daneben auch die Erfahrungswerte des Gutachters aus ähnlichen Untersuchungen herangezo-

gen. Die maßgeblichen Vorgaben zur Bestimmung des zu erwartenden Verkehrsaufkommens finden 

sich in: 

 Bosserhoff, D. 

Programm Ver_Bau: Abschätzung des Verkehrsaufkommens durch Vorhaben der Bauleit-

planung mit Excel-Tabellen am PC  

 Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen  

Hinweise zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen (FGSV, 2008) 

 Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung  

Integration von Verkehrsplanung und räumlicher Planung. Teil 2: Abschätzung der Verkehrs-

erzeugung durch Vorhaben der Bauleitplanung. Heft 42 der Schriftenreihe der Hessischen 

Straßen- und Verkehrsverwaltung, Wiesbaden, 2000 / 2005. 

Die Studie der Hessischen Straßen- und Verkehrsverwaltung (HSVV) „Integration von Verkehrs-

planung und räumlicher Planung, Teil 2: Abschätzung der Verkehrserzeugung durch Vorhaben der 

Bauleitplanung“ veröffentlicht im Heft 42 der Schriftenreihe der Hessischen Straßen- und Verkehrs-

verwaltung, 2005, „enthält Grundsätze und Empfehlungen, was bei Vorhaben der Bauleitplanung zu 

berücksichtigen ist, wenn mit möglichst wenig neuem Straßenbau ein Maximum an verkehrlichem 

Nutzen zum Wohl aller Bürgerinnen und Bürger erreicht werden soll, und es erlaubt eine schnelle Ab-

schätzung des durch die Planung erzeugten Verkehrsaufkommens. Diese Abschätzung ist vor allem 

erforderlich zur Beurteilung der verkehrserzeugenden Wirkung von Vorhaben der Bauleitplanung und 

zur Überprüfung der Leistungsfähigkeit ihrer Anbindung an das vorhandene Straßennetz. Der 1998 

erstmals erstellte Leitfaden wird inzwischen auch bundesweit genutzt. Bei Vorhabenträgern und Pla-

nungsbüros entstand der Wunsch nach einer Veröffentlichung des Leitfadens. 

Auf dieser Grundlage wurde von dem Autor der Hessischen Studie, Herrn Dr. Bosserhoff, mittlerweile 

das Programm Ver_Bau zur Abschätzung des Verkehrsaufkommens durch Vorhaben der Bauleit-

planung mit Excel-Tabellen am PC entwickelt. Mit diesem Programm kann nicht nur die Gesamt-

verkehrserzeugung einer Nutzung ermittelt werden, sondern auch die detaillierte tageszeitliche Vertei-

lung des Ziel- und Quellverkehrsaufkommens, auf deren Grundlage die maßgeblichen stündlichen 

Verkehrsmengen für die Überprüfung der Knotenleistungsfähigkeit bestimmt werden. 

Mit den nachfolgend beschriebenen Ansätzen werden die nutzungsbedingten Kfz-Verkehrsbelas-

tungen vollständig als Neuverkehre angesehen. Dies würde im vorliegenden Fall bedeuten, dass 

durch den geplanten Neubau mit vergrößerter Verkaufsfläche nur Kundenfrequenzen erzeugt werden, 

die heute noch nicht das umgebende Straßennetz befahren.  

Hinsichtlich der Abschätzung des Verkehrsaufkommens im Kundenverkehr mit Abgrenzung zwischen 

dem durch das Bauvorhaben hervorgerufenen Kfz-Verkehrsaufkommen und dem reinen Neuverkehrs-

anteil sind auch nach den Erfahrungen des Hessischen Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen 

(2001 / 2005) im Grundsatz unterschiedliche, abmindernde Aspekte zu beachten.  
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Mitnahmeeffekt:  

Bei Wegen / Fahrten zu einer neuen Einzelhandelseinrichtung, insbesondere in integrierter Lage, han-

delt es sich in der Regel nicht ausschließlich um Neuverkehr. Ein Teil der Kunden befindet sich auf der 

Fahrt zu einem räumlich an anderer Stelle gelegenen Ziel, z.B. Fahrt von der Arbeit nach Hause, und 

tätigt seinen Einkauf als Zwischenstop. Dieser Anteil kann in Abhängigkeit der Lage des Standortes 

(d.h. Länge des erforderlichen Umwegs im Vergleich zum normalen Fahrtweg) und der Güte der 

Anbindung an das vorhandene Verkehrsnetz mit 5 - 35% angenommen werden. In Einzelfällen sind 

bis zu 50% möglich. Der Anteil ist bei (teil)integrierten Einrichtungen höher als bei nicht-integrierten 

Einrichtungen und an Normalwerktagen (Montag - Freitag) höher als an Samstagen. Darüber hinaus 

ist der Anteil branchenabhängig. Bei Einrichtungen mit Angeboten für die Alltagsversorgung (Lebens-

mittel) bzw. den Alltagsgebrauch (Baumarkt) liegt er eher am oberen Wert der Bandbreite.  

Verbundeffekt:  

Bei mehreren räumlich zusammen liegenden Einzelhandelseinrichtungen verschiedener Branchen 

kann das gesamte Kundenaufkommen aus der Summe der Kunden jeder einzelnen Branche (z.B. 

Lebensmittel-, Möbel- und Bau-/Gartenmarkt) abgeschätzt werden. Da ein Teil der Kunden bei einem 

Besuch des Gebiets mehrere dort vorhandene Märkte aufsucht, ist das gesamte Kundenaufkommen 

um einen Faktor von 10 - 30% geringer als die Summe der Kundenaufkommen der einzelnen Märkte, 

wenn sie nicht räumlich zusammen angeordnet wären. Bei nicht-integrierter Lage und großem Ein-

zugsbereich (d.h. langen Entfernungen zu den Wohnungen) ist der Wert höher als bei integrierter 

Lage. Ein Verbundeffekt ist für Einkaufszentren nicht anzusetzen, wenn der Kundenverkehr gemäß 

den o.a. spezifischen Verkehrserzeugungswerten (d.h. nicht für die einzelnen Geschäfte getrennt) 

abgeschätzt wird. Einkaufszentren umfassen zwar per Definition Geschäfte verschiedener Branchen, 

der Verbundeffekt ist jedoch bereits bei den spezifischen Verkehrserzeugungswerten für die Einrich-

tungen berücksichtigt. Ein Verbundeffekt kann auch eintreten bei räumlich zugeordneten Einzel-

handels- und Freizeiteinrichtungen. 

Konkurrenzeffekt:  

Falls zu einem bestehenden Markt in räumlicher Nähe ein weiterer Markt der gleichen Branche hinzu-

kommt (z.B. ein zusätzlicher Baumarkt oder ein zusätzliches Schuh- bzw. Textilgeschäft), kann davon 

ausgegangen werden, dass das Kundenpotential der Branche z.T bereits ausgeschöpft ist. Daher ist 

bei der Abschätzung des Aufkommens des hinzukommenden Marktes ein Abschlag von mindestens 

15% anzunehmen. Die Höhe des Abschlags hängt vor allem ab von der Größe des Einzugsbereichs 

bzw. der Anzahl potentieller Kunden. 

Im vorliegenden Fall wird für die beiden Einzelhandelsnutzungen eines Supermarktes und eines 

Drogeriemarktes ein Verbundeffekt von 25% in Ansatz gebracht. Weitere abmindernde Effekte, z.B. 

Konkurrenzeffekte, Mitnahmeeffekte, werden vernachlässigt.  
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4. VORHABENBEZOGENES KFZ-VERKEHRSAUFKOMMEN 

Grundlage der Abschätzung der verkehrlichen Auswirkungen des geplanten Vorhabens sind die vom 

Architekturbüro Rocho mit Schreiben vom 13. März 2020 übermittelten Nutzungsvorgaben: 

 Rewe-Markt (Vollsortimenter) .............. ca. 1.500 m2 

DM-Markt (Drogerie) ..................................... 700 m2 

 

Kunden- und Besucherverkehr 

Für die Verkehrserzeugung sind die Beschäftigten und Kunden im Einkaufsverkehr die bestimmenden 

Schlüsselgrößen. Beim Einzelhandel liegt die Zahl der Kunden deutlich über der Zahl der Beschäftig-

ten. Aus diesem Grund überwiegt der Kundenverkehr (Einkauf) gegenüber dem durch die Beschäftig-

ten verursachten Verkehrs, aber auch gegenüber dem Güterverkehr. 

Nach den Hinweisen zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen (FGSV 2006) wird 

das Verkehrsaufkommen von Einrichtungen des Einzelhandels durch die Anzahl der Kunden 

bestimmt. Die Anzahl der Kunden und Besucher ist bei Einrichtungen des Einzelhandels näherungs-

weise proportional zur Verkaufsfläche. Kunden setzen sich dabei aus Kassen- und Schaukunden 

zusammen. Im Mittel ergibt sich die Zahl der Kunden aus der Multiplikation der Kassenkunden mit 

dem Faktor 1,2. Branchenspezifisch sind auch höhere Werte anzusetzen; z.B. kommen bei Möbel-

häusern auf einen Kassenkunden etwa 5 Schaukunden. Im großflächigen Einzelhandel treten im 

Kunden- und Besucherverkehr zwischen 0,1 und 2,0 Wege von Kunden und Besuchern je m2 Ver-

kaufsfläche auf. Die Kundenzahl ist von Art und Branche der Einzelhandelseinrichtung abhängig. 

Das Verkehrsaufkommen großflächiger Einzelhandelseinrichtungen sollte wegen seiner Höhe (durch 

große Verkaufsflächen) und des hohen MIV-Anteils (infolge umfangreichen Gepäcktransports und oft 

ungünstiger Erschließung im Umweltverbund) immer abgeschätzt werden. Unter großflächigem Ein-

zelhandel sind nach der Hessischen Straßen- und Verkehrsverwaltung (2005) zu verstehen: 

− Waren- oder Kaufhäuser mit Waren verschiedener Branchen mit Bedienung; Lage in den Zentren 

der Städte. 

− SB-Warenhäuser mit Waren verschiedener Branchen i.d.R. ohne Bedienung; Lage meist am Rand 

der Städte. 

− Größere Supermärkte (ca. 700 - 1.200 m2 Verkaufsfläche) mit Selbstbedienung; Lage meist in der 

Nähe zu Wohngebieten 

− Discounter: Geschäfte mit gegenüber Supermärkten eingeschränktem Warensortiment und günsti-

gerem Preis, Größe klein- oder großflächig; Lage integriert in Wohngebieten oder mit zunehmen-

der Tendenz am Rand von Wohngebieten mit hohem Parkplatzangebot. 

− Verbrauchermärkte: Lebensmittelmärkte mit ergänzendem Sortiment an Gebrauchs- und Ver-

brauchsgütern und Selbstbedienung; Lage oft nur teilweise nahe zu Wohngebieten. 

− Fachmärkte verschiedener Branchen (z.B. Bau-, Garten- und Möbelmärkte) mit Selbstbedienung; 

Lage nur teilweise nahe zu Wohngebieten. 

− Einkaufszentren (räumlich konzentriertes Angebot überwiegend kleinteiliger Fach- und Spezial-

geschäfte verschiedener Branchen, Gastronomie und andere Dienstleistungen, i.d.R. kombiniert 

mit Lebensmittelmärkten und Fachmärkten); Lage in Zentren oder am Rand. 
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− Factory-Qutlet-Center: Ansammlung von i.d.R. mehreren Ladeneinheiten mit einer Gesamt-

verkaufsfläche von ca. 5.000 bis 40.000 m2, wo Warenhersteller ihre eigenproduzierten Sortimente 

(60-70% Bekleidung, 10-20% Schuhe und Lederwaren, nur ausnahmsweise Waren des kurzfristi-

gen Bedarfs) direkt und deutlich (30-40%, z.T bis 80%) unter dem üblichen Ladenpreis an den 

Endverbraucher verkaufen; Lage an Kfz-orientierten Standorten meist „auf der grünen Wiese“ (nur 

z.T. fabriknah) mit einem Einzugsbereich von bis zu 90 Pkw-Fahrminuten. 

Wieviele der Wege mit dem MIV zurückgelegt werden, hängt vor allem ab von der Notwendigkeit des 

Transportes größeren Gepäcks, d.h. der Art der Einzelhandelseinrichtung, der Erschließung des 

Gebietes durch die Verkehrsmittel des Umweltverbundes, dem Angebot an Kurzzeitparkplätzen und 

dem Angebot an Wohnungen im Umfeld, von denen aus die Einzelhandelseinrichtungen auf kurzen 

Wegen zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreicht werden können. Hauptkriterien sind die Art und Lage 

der Einzelhandelseinrichtung: 

− Kleinflächiger Einzelhandel hat anders als großflächiger Einzelhandel weniger umfangreichen 

Gepäcktransport zur Folge und erfordert wegen der Nähe zu Wohnungen selten eine Pkw-

Nutzung. 

− Eine integrierte Lage, d.h. Lage innerhalb von Gebieten mit Wohnnutzung oder angrenzend an 

Gebiete mit Wohnnutzung, hat einen geringeren MIV-Anteil zur Folge, weil wegen kurzer Wege 

Einkäufe auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad erledigt werden. In der Regel ist auch eine akzeptable 

ÖPNV-Erschließung vorhanden. Dies gilt insbesondere für die in zentralen Bereichen gelegenen 

Warenhäuser. 

− Eine nicht-integrierte Lage, d.h. Lage in größerer Entfernung zu Wohngebieten (z.B. an Stadtein-

/ Ausfallstraßen) oder „auf der grünen Wiese“ hat einen sehr hohen MIV-Anteil zur Folge, weil der 

NMIV-Anteil nahezu gleich Null ist. Teilweise ist selbst bei akzeptabler ÖPNV-Erschließung der 

ÖPNV-Anteil gering. 

Folgende Faktoren sind für die Verkehrsmittelwahl der Kunden wichtig: 

− Art der Einzelhandelseinrichtung, z.B. bei Möbel-Märkten mit Selbstbedienung wie IKEA wegen 

des Gepäcktransportes MIV-Anteil nahezu 100%. 

− Lage der Einzelhandelseinrichtung (integriert / nicht-integriert bzw. Innenstadt / Wohngebiet / 

Randlage / „Grüne Wiese“, d.h. Vorhandensein fußläufig oder mit dem Fahrrad gut erreichbarer 

Wohnungen im Plangebiet oder Umfeld. 

− Umfang und Häufigkeit des Einkaufs je Nutzer, bei integrierter Lage häufige Einkäufe mit kleinen 

Warenmengen und geringem Bedarf für die Pkw-Nutzung, bei nicht-integrierter Lage wenige Ein-

käufe mit dafür großen Warenmengen und hohem Bedarf für die Pkw-Nutzung. 

− Qualität der Erschließung im ÖPNV, z.B. Entfernung zur Haltestelle, Bus- oder Schienenverkehr, 

Einsatz von Zubringerbussen zur Einzelhandelseinrichtung durch den Investor. 

− Qualität des ÖPNV-Angebotes, z.B. Bedienungshäufigkeit zu Verkaufszeiten, Reisezeiten zu den 

wichtigen Zielen. 

− Parkraumangebot und Kosten, vor allem ausreichende Kurzzeitparkplätze für den Kundenverkehr. 

− Vorhandensein und Attraktivität eines Lieferservice, d.h. keine Notwendigkeit zur Pkw-Benutzung, 

weil die gekauften Waren durch den Verkäufer oder Dritte zum Wohnort des Käufers gebracht 

werden. 
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Bei Lage der Einzelhandelseinrichtungen in Wohngebieten oder Gebieten mit Mischnutzung (i.d.R. 

kleinflächiger Einzelhandel oder Warenhäuser) ist der MIV-Anteil wegen der geringen Entfernung zu 

Wohnungen, besserer ÖPNV-Erschließung und geringerem Parkraumangebot deutlich niedriger als 

bei Lage in Gewerbe- und Sondergebieten „auf der grünen Wiese“ mit hohem Parkraumangebot 

(großflächiger Einzelhandel). 

Beim kleinflächigen Einzelhandel (i.d.R. Einkaufsverkehr für den täglichen Bedarf) beträgt der MIV-

Anteil in Abhängigkeit von der Lage der Geschäfte zu den Wohnungen 10-60%; bei Einrichtungen mit 

guter Erschließung im Umweltverbund, d.h. zentrale, Haltestellenentfernung max. 300 m, mit ausrei-

chendem Parkplatzangebot können i.d.R. 40% angenommen werden. 

Beim großflächigen Einzelhandel in nicht-integrierter Lage werden fast alle Wege mit dem Pkw abge-

wickelt. In integrierter Lage sind bei Supermärkten / Discountern, Lebensmittelverbrauchermärkten, 

Einkaufszentren und Waren-/Kaufhäusern sowie bestimmten Fachmärkten hohe Anteile im Umwelt-

verbund möglich. Der MIV-Anteil beträgt in Abhängigkeit von der Art der Einzelhandelseinrichtung und 

Lage und damit verbunden der Erschließung im Umweltverbund 30-100%. In zentralen Lagen von 

Großstädten mit attraktivem ÖPNV-Anschluss und geringem Parkraumangebot sind deutlich niedri-

gere Anteile von bis zu nur 10% möglich. 

Im konkreten Anwendungsfall werden für den DM-Markt die Kennwerte im kleinflächigen Einzelhandel 

und für den Rewe-Markt die Mittelwerte im großflächigen Einzelhandel für einen Supermarkt aus dem 

Programm Ver_Bau (Stand Mai 2015) zugrunde gelegt.  

Rewe-Markt (Vollsortimenter): 1.500 m2 VK ∙ 1,00 Kunden/m2 VK = 1.500 Kunden 

DM-Markt (Drogerie): 700 m2 VK ∙ 1,39 Kunden/m2 VK = 973 Kunden 

  ____________ 

  2.473 Kunden 

Im vorliegenden Fall werden trotz der zu erwartenden, starken Nahversorgungsfunktion für die umlie-

genden Wohnbereiche ein relativ hoher MIV-Anteil von 80% und ein Pkw-Besetzungsgrad von 1,2 

Personen pro Fahrzeug in Ansatz gebracht. Das zu erwartende Kfz-Aufkommen im Kunden - und 

Besucherverkehr der Einzelhandelsnutzungen an einem Normalwerktag ergibt sich somit zu  

2.473 Kunden x 70% MIV / 1,3 Pers./Pkw = 1.332 Kfz/Tag 

abzgl. 25% Verbundeffekt 

1.332 Kfz/Tag x 75% = 1.000 Kfz/Tag 

Die tageszeitliche Verteilung des Kfz-Verkehrs im Einkaufs- und Besorgungsverkehr ist nach den em-

pirischen Erfahrungswerten der Gutachter abhängig von der Ladenöffnungszeit. In der Tabelle 2 sind 

typische Tagesverteilungen im Ziel- und Quellverkehr für unterschiedliche Öffnungszeiten (7.00 - 

20.00 Uhr, 7.00 – 22.00 Uhr und 8.00 - 20.00 Uhr) dargestellt. Es wird die Öffnungszeit des bereits 

bestehenden Kaufpark-Marktes von 8.00 bis 20.00 Uhr zugrunde gelegt. In den maßgeblichen 

Stundenintervallen am Nachmittag eines Normalwerktages zwischen 15.00 und 18.00 Uhr sind 

demnach im vorliegenden Fall folgende Zusatzverkehre zu erwarten:  

 Zielverkehr Quellverkehr 

15.00 - 16.00 Uhr: ................ 108 Kfz/h...................... 100 Kfz/h 
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16.00 - 17.00 Uhr: ................ 102 Kfz/h...................... 106 Kfz/h 

17.00 - 18.00 Uhr: ................ 103 Kfz/h...................... 107 Kfz/h 

 __________ __________ 

Gesamtkundenverkehr: ...... 1.000 Kfz/Tag............... 1.000 Kfz/Tag 

 

 Öffnungszeit 

7.00 - 20.00 

Öffnungszeit 

7.00 - 22.00 

Öffnungszeit 

8.00 - 20.00 

 
Zielverkehr 

[%] 

Quellverkehr 

[%] 

Zielverkehr 

[%] 

Quellverkehr 

[%] 

Zielverkehr 

[%] 

Quellverkehr 

[%] 

6.00 – 7.00 0,6 - 1,5 - - - 

7.00 – 8.00 3,6 3,2 2,6 1,4 1,3 - 

8.00 – 9.00 5,4 4,4 5,5 2,5 5,9 3,7 

9.00 – 10.00 8,5 7,3 6,7 5,5 7,9 7 

10.00 – 11.00 8,8 8,4 8,3 6,4 8,4 7,4 

11.00 – 12.00 9,6 9,7 8,9 8,7 9,8 9,6 

12.00 – 13.00 9,0 9,3 8,0 9,0 10,3 10,6 

13.00 – 14.00 7,0 7,8 6,9 8,1 8,8 9,7 

14.00 – 15.00 7,1 6,3 7,1 7,5 8 8,1 

15.00 – 16.00 8,8 8,8 8,4 6,9 10,8 10 

16.00 – 17.00 9,7 10,0 9,3 9,6 10,2 10,6 

17.00 – 18.00 10,1 10,2 7,2 8,5 10,3 10,7 

18.00 – 19.00 7,5 8,1 6,6 8,3 6,5 8,5 

19.00 – 20.00 4,3 5,6 5,8 7,5 1,8 3,5 

20.00 – 21.00 - 0,9 4,1 5,3 - 0,6 

21.00 – 22.00 - - 3,1 4,1 - - 

22.00 – 23.00 - - - 0,7 - - 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabelle 2: Prozentuale Tagesverteilung des Kunden- und Besucherverkehrs von Lebensmittel-

märkten bei unterschiedlichen Ladenöffnungszeiten 

 

Beschäftigtenverkehr 

Der Beschäftigtenverkehr im Einzelhandel ergibt sich durch die Multiplikation der Beschäftigtenzahl 

mit einer mittleren Wegehäufigkeit. Im vorliegenden Fall wird eine Wegehäufigkeit von 2 Wegen für 

alle Beschäftigtem und Werktag unterstellt. In dieser spezifischen Wegehäufigkeit sind Zu- und 

Abschläge z.B. für Teilzeitarbeit, Schichtarbeit, Mittagspendeln und Nichtanwesenheit am Arbeitsplatz 

für Urlaub, Krankheit und Fortbildung sowie Wege in Ausübung des Berufes enthalten.  

Der MIV-Anteil im Beschäftigtenverkehr liegt in der Regel zwischen 30 und 90% und hängt stark von 

der Erreichbarkeit im Umweltverbund und damit von der Lage des Gebietes ab. Bei innenstadtnaher 
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Lage (i.d.R kleinflächiger Einzelhandel in Wohngebieten oder Warenhäuser in Gebieten mit Misch-

nutzung) mit attraktiver ÖV- bzw. NMIV-Erschließung und oft ungünstigem Angebot an Dauerpark-

plätzen wird der MIV-Anteil am unteren Wert der Bandbreite liegen, bei Lage auf der „Grünen Wiese“ 

(z.B. großflächiger Einzelhandel in Gewerbe- oder Sondergebieten) ohne attraktive ÖV-Erschließung 

mit ausreichendem Angebot an Dauerparkplätzen am oberen Wert.  

Der Pkw-Besetzungsgrad sollte nach den Hinweisen zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von 

Gebietstypen (FGSV 2006) mit 1,1 Personen/Pkw angesetzt werden. Der MIV-Anteil wird mit 50% 

angesetzt. Darüber hinaus wird eine Beschäftigtendichte von 1 Beschäftigten je 65 m2 Verkaufsfläche 

angenommen.  

2.200 m2 VK ∙ 1 Beschäftigte / 65 m2 VK = 34 Beschäftigte 

Im Beschäftigtenverkehr ergibt sich somit an einem Normalwerktag ein Tagesverkehrsaufkommen im 

Kfz-Verkehr von 

34 Beschäftigte ∙ 2 Fahrten/Tag ∙ 50% MIV / 1,1 Pers/Fz = 31 Fahrzeugbewegungen pro Tag, 

d.h. 16 Kfz/Tag jeweils im Ziel- und Quellverkehr 

 

Güterverkehr / Lieferverkehr 

Der Güterverkehr ist im Allgemeinen im Einzelhandel gegenüber dem Kunden- und Besucherverkehr 

von untergeordneter Bedeutung. Die Höhe des Güterverkehrs hängt unter anderem davon ab, ob 

täglich frische Waren angeboten werden und in welchem Umfang die verschiedenen Waren 

gesammelt wenigen Lkw (in der Regel von einem Zentrallager) oder in vielen verschiedenen Lkw 

(direkt vom Hersteller) angeliefert werden. Zu beachten ist auch, dass zur Berücksichtigung von 

hintereinanderliegenden Zielen bei der Tourenplanung z.B. von Paketdiensten, Abfallentsorgung, 

Belieferung von Märkten gleicher Sorte durchaus gewisse Abminderungsanteile zwischen einzelnen 

Nutzungen auftreten können.  

Als Berechnungsannahme wird ein Ansatz von 0,9 Fahrten je 100 m2 Verkaufsfläche angenommen. 

Ein Viertel des Fahrzeugaufkommen wird dem Lkw-Verkehr zugeordnet.  

2000 m2 VK ∙ 0,90 Fahrten / 100 m2 VK = 18 Fahrzeugbewegungen pro Tag,  

d.h. 9 Kfz/Tag jeweils im Ziel- und Quellverkehr 

 

Überlagerung des Kfz-Verkehrsaufkommens im Einzelhandel 

In der Überlagerung unterschiedlicher Fahrtzweckgruppen ist für die geplanten Einzelhandelsnutzun-

gen an einem Normalwerktag ein Zusatzverkehrsaufkommen (Neuverkehr) im Kfz-Verkehr von insge-

samt 1.025 Kfz/Tag jeweils im Ziel- und Quellverkehr zu erwarten, differenziert nach  

 1.000 Kfz/Tag im Kunden- und Besucherverkehr 

 +    16 Kfz/Tag im Beschäftigtenverkehr  

 +    9 Kfz/Tag im Güterverkehr / Lieferverkehr  
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5. VERTEILUNG DES ZUSATZVERKEHRS 

Die räumliche Verteilung des nutzungsbedingten Kfz-Verkehrsaufkommens erfolgt nach Einschätzung 

der Verkehrslagegunst und unter Berücksichtigung der durch Zählung vor Ort erhobenen Fahrtrich-

tungsrichtungsverteilung. Für den Kunden-, Besucher- und Beschäftigtenverkehr werden folgende 

Verteilungsannahmen zugrunde gelegt. 

Der Zielverkehr (Zufluss) erreicht das geplante Vorhaben zu  

 50 % aus westlicher Richtung über die Haßleyer Straße, 

 30 % aus südlicher Richtung über die Karl-Ernst-Osthaus-Straße, 

 20 % aus östlicher Richtung über die Haßleyer Straße. 

Der Quellverkehr (Abfluss) verlässt das geplante Vorhaben zu  

 50 % in westliche Richtung über die Haßleyer Straße, 

 30 % in südliche Richtung über die Karl-Ernst-Osthaus-Straße, 

 20 % in östliche Richtung über die Haßleyer Straße. 

Die sich aus diesen Verteilungsansätzen ergebenden Zusatzverkehre in der Nachmittagsspitzen-

stunde an den umgebenden Knotenpunkten sind in der Abbildung 5 übersichtlich dargestellt. In den 

Nachmittagsstunden werden keine Güterverkehre angenommen; insofern sind die in der Abbildung 5 

dargestellten Kfz-Frequenzen gleichbedeutend mit Pkw-Verkehren.  

 

 
 

Karl-Ernst-Osthaus-Straße 

31 

51 

53 

32 
Haßleyer Straße 

ZUSATZ 

Nachmittagsspitze 

 

Haßleyer Straße 

Zufahrt REWE-Markt 

85 21 

82 

20 

 

Abbildung 3: ZUSATZ-Verkehrsbelastungen in der Nachmittagsspitzenstunde (in Klammern: 
Anzahl der Fahrzeuge im Schwerverkehr) 

 

 

 

 



Neubau eines Rewe-Marktes und eines Drogeriemarktes am Standort Haßleyer Straße in Hagen 

lankeb

mbrosiusa

b

 
 

 
- 14 - 

6. PROGNOSE-VERKEHRSBELASTUNGEN 

Zur Beschreibung der Prognose-Verkehrssituation sind nach den Vorgaben neben den vorhaben-

bezogenen Kfz-Verkehrs auch die Zusatzverkehre aus einer geplanten SEWAG Firmenzentrale und 

einem Möbelhaus in räumlicher Nähe des geplanten Vorhabens zu berücksichtigen.  

Aus der Machbarkeitsuntersuchung zur Anbindung der geplanten SEWAG-Firmenzentrale in Hagen 

Haßley des Büros Brilon Bondzio Weiser, Mai 2009, wurde für die Haßleyer Straße in der Nachmit-

tagsspitzenstunde ein Zusatzverkehrsaufkommen von 1 Kfz/h in der Fahrtrichtung von Westen nach 

Osten und von 18 Kfz/h in der Fahrtrichtung von Osten nach Westen prognostiziert. Darüber hinaus 

wird in der verkehrlichen Untersuchung zur Ansiedlung eines Möbelhauses an der Haßleyer Straße in 

Hagen des Büros squadra, November 2010, ein vorhabenbezogenes Verkehrsaufkommen für die 

Haßleyer Straße in der Nachmittagsspitzenstunde von 45 Kfz/h in der Fahrtrichtung von Westen nach 

Osten und von 46 Kfz/h in der Fahrtrichtung von Osten nach Westen angegeben.  

Unter Berücksichtigung der heutigen Richtungsverteilung am Knotenpunkt Haßleyer Straße / Karl-

Ernst-Osthaus-Straße wird das Verkehrsaufkommen aus beiden Vorhaben mit 65% aus/in westlicher 

Richtung über die Haßleyer Straße und mit 35% aus/in südlicher Richtung über die Karl-Ernst-

Osthaus-Straße angenommen. 
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Abbildung 4: PROGNOSE-Verkehrsbelastungen [Kfz/h] in der Nachmittagsspitzenstunde (in 
Klammern: Anzahl der Fahrzeuge im Schwerverkehr) 

 

Die für die Überprüfung der Leistungsfähigkeit der unmittelbar betroffenen Knotenpunkte zugrunde 

gelegten Prognose-Verkehrsbelastungen ergeben sich durch die Überlagerung der Vorbelastung 

(Analyse-Zähldaten einschließlich Verkehrszunahme der SEWAG-Firmenzentrale und eines Möbel-

hauses) mit den vorhabenbezogenen Kfz-Verkehren eines REWE-Marktes und eines Drogeriemark-

tes. In der maßgeblich zu betrachtenden Spitzenstunde am Nachmittag eines Normalwerktages 

werden folgende Verkehrszunahmen angesetzt. 
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   Zusatz   Zunahme  

Haßleyer Straße / Karl-Ernst-Osthaus-Straße 

 Nachmittagsspitze Analyse ............................ 1.467 Kfz/h 

 Zusatz SEWAG ............... 1.486 Kfz/h ...............19 Kfz/h ............. 1,3% 

 Zusatz Möbelhaus ........... 1.558 Kfz/h ...............91 Kfz/h ............. 6,2% 

 Zusatz REWE/Drogerie ... 1.744 Kfz/h .............167 Kfz/h ........... 18,9% 

Haßleyer Straße / Zufahrt REWE-Markt 

 Nachmittagsspitze Analyse ............................... 918 Kfz/h 

 Zusatz SEWAG .................. 937 Kfz/h ...............19 Kfz/h ............. 2,1% 

 Zusatz Möbelhaus ........... 1.009 Kfz/h ...............91 Kfz/h ............. 9,9% 

 Zusatz REWE/Drogerie ... 1.236 Kfz/h .............208 Kfz/h ........... 34,6% 
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7. ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSFÄHIGKEIT NACH HBS 

7.1 GRUNDLAGEN DER BERECHNUNGEN 

Die Überprüfung der Leistungsfähigkeit an den unmittelbar betroffenen Knotenpunkten erfolgt auf der 

Grundlage der Berechnungsverfahren nach dem Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrs-

anlagen HBS (Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, 2015) mit Hilfe von EDV-

gestützten Rechenprogrammen der Technischen Universität Dresden (Prof. Dr.-Ing. habil. Werner 

Schnabel, Arbeitsgruppe Verkehrstechnik).  

Als wesentliches Kriterium zur Beschreibung der Qualität des Verkehrsablaufs an Knotenpunkten 

ohne Lichtsignalanlage wird die mittlere Wartezeit der Kraftfahrzeugströme angesehen. Maßgeblich 

sind dabei die Wartezeiten bei gegebenen Weg- und Verkehrsbedingungen sowie bei guten Straßen-, 

Licht- und Witterungsverhältnissen. Bei Knotenpunkten ohne Lichtsignalanlage ist es auf Grund der 

straßenverkehrsrechtlich festgelegten Rangfolge der Verkehrsströme nicht möglich, das Qualitäts-

niveau für einzelne Verkehrsströme durch Steuerungsmaßnahmen zu beeinflussen. Daher ist die 

Qualität des Verkehrsablaufs jedes einzelnen Nebenstroms getrennt zu berechnen. Bei der zusam-

menfassenden Beurteilung der Verkehrssituation in einer untergeordneten Zufahrt ist die schlechteste 

Qualität aller beteiligten Verkehrsströme für die Einstufung des gesamten Knotenpunktes maßgebend. 

Als maximaler Grenzwert einer ausreichenden Verkehrsqualität wird für jeden Fahrzeugstrom eines 

Knotenpunktes 45 s Wartezeit angesetzt (vgl. Brilon, Großmann, Blanke, 1993 und HBS, 2001). Die 

einzelnen Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs A bis F, mit den in der Tabelle 3 dargestellten Grenz-

werten der mittleren Wartezeit, können folgendermaßen charakterisiert werden. 

Stufe A: Die Mehrzahl der Verkehrsteilnehmer kann nahezu ungehindert den Knotenpunkt passie-

ren. Die Wartezeiten sind sehr gering. 

Stufe B: Die Abflussmöglichkeiten der wartepflichtigen Verkehrsströme werden vom bevorrechtig-

ten Verkehr beeinflusst. Die dabei entstehenden Wartezeiten sind gering. 

Stufe C: Die Verkehrsteilnehmer in den Nebenströmen müssen auf eine merkbare Anzahl von 

bevorrechtigten Verkehrsteilnehmern achten. Die Wartezeiten sind spürbar. Es kommt 

zur Bildung von Stau, der jedoch weder hinsichtlich seiner räumlichen Ausdehnung noch 

bezüglich der zeitlichen Dauer eine starke Beeinträchtigung darstellt. 

Stufe D: Die Mehrzahl der Verkehrsteilnehmer in den Nebenströmen muss Haltevorgänge, 

verbunden mit deutlichen Zeitverlusten, hinnehmen. Für einzelne Verkehrsteilnehmer 

können die Wartezeiten hohe Werte annehmen. Auch wenn sich vorübergehend ein 

merklicher Stau in einem Nebenstrom ergeben hat, bildet sich dieser wieder zurück. Der 

Verkehrszustand ist noch stabil. 

Stufe E: Es bilden sich Staus, die sich bei der vorhandenen Belastung nicht mehr abbauen. Die 

Wartezeiten nehmen sehr große und dabei stark streuende Werte an. Geringfügige Ver-

schlechterungen der Einflussgrößen können zum Verkehrszusammenbruch (d.h. ständig 

zunehmende Staulänge) führen. Die Kapazität wird erreicht. 

Stufe F: Die Anzahl der Verkehrsteilnehmer, die in einem Verkehrsstrom dem Knotenpunkt je 

Zeiteinheit zufließen, ist über eine Stunde größer als die Kapazität für diesen Verkehrs-

strom. Es bilden sich lange, ständig wachsende Schlangen mit besonders hohen Warte-

zeiten. Diese Situation löst sich erst nach einer deutlichen Abnahme der Verkehrsstärken 

im zufließenden Verkehr wieder auf. Der Knotenpunkt ist überlastet. 
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Die Qualitätsstufe D beschreibt die Mindestanforderungen an die Verkehrsqualität eines Knoten-

punktes bzw. eines Verkehrsstroms. Sie sollte im Allgemeinen auch in der Spitzenstunde für alle 

Ströme an einem Knotenpunkt eingehalten werden. Die Stufe E sollte nur in besonderen Ausnahme-

fällen einer Bemessung zugrunde gelegt werden. 

 

Qualitätsstufe Mittlere Wartezeit 

A 

B 

C 

D 

 10 sec 

 20 sec 

 30 sec 

 45 sec 

E 

F 

> 45 sec 

-- 

Tabelle 3: Grenzwerte der mittleren Wartezeit für Fahrzeugverkehr auf der Fahrbahn an Knoten-

punkten ohne Lichtsignalanlage und Kreisverkehrsplätzen für verschiedene Qualitäts-

stufen (Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen, FGSV 2015) 

Die Regelungsart „rechts vor links“ nach § 8 StVO Abs. 1 (alle Knotenpunktzufahrten sind 

gleichrangig) erlaubt keine feste Zuordnung von Haupt- und Nebenströmen. Das HBS-Verfahren 

verzichtet deshalb auf eine Berechnung der Kapazität. Es stützt sich pragmatisch auf eine einfach zu 

ermittelnde Eingangsgröße der Summe der Kfz-Verkehrsstärken aller Zufahrten. Das Verfahren gilt 

nur für Knotenpunkte mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von bis zu 50 km/h und bis zu vier 

einstreifigen Knotenpunktzufahrten. Mit der Eingangsgröße der Summe der Kfz-Verkehrsstärken aller 

Zufahrten wird die größte mittlere Wartezeit in einer der Zufahrten ermittelt. Diese wird einer 

Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs nach Tabelle 4 zugeordnet. In dem Bereich der Qualitätsstufe F 

funktioniert die Regelungsart „rechts vor links“ nicht mehr. 

 

Qualitätsstufe Kreuzung  

Mittlere Wartezeit 

Einmündung 

Mittlere Wartezeit 

A 

B 

C 

D 

 10 sec 

 15 sec 

 20 sec 

 10 sec 

 15 sec 

E 

F 

 25 sec 

> 25 sec 

 20 sec 

> 20 sec 

Tabelle 4: Grenzwerte der mittleren Wartezeit an Knotenpunkten ohne Lichtsignalanlage mit 

Rechts-vor-Links-Regelung für verschiedene Qualitätsstufen 

(Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen, FGSV 2015) 
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Da in Knotenzufahrten und vor Fußgängerfurten Sperrungen und Freigaben in ständiger Folge wech-

seln, ergeben sich an Knotenpunkten mit Lichtsignalanlagen zwangsläufig Behinderungen (Warte-

vorgänge) für die einzelnen Verkehrsteilnehmer. Als Kriterium zur Beschreibung der Verkehrsqualität 

wird die Wartezeit verwendet. Beim Kfz-Verkehr und bei Fahrzeugen des ÖPNV gilt als Kriterium die 

mittlere Wartezeit auf einem Fahrstreifen. Bei Fußgänger- und Radverkehrsströmen gilt als Kriterium 

die maximale Wartezeit, die auf die vollständige Querung einer Zufahrt bezogen ist. Das gilt für den 

Radverkehr auch dann, wenn er auf der Fahrbahn gemeinsam mit dem Kfz-Verkehr geführt wird. Über 

die Verkehrsqualität hinaus ist die Länge des Rückstaus von Bedeutung. Sie kann für die Bemessung 

von Knotenpunkten maßgebend werden, wenn die Gefahr besteht, dass hierdurch andere Verkehrs-

ströme oder der Verkehrsfluss an einem benachbarten Knotenpunkt beeinträchtigt werden. Zur Eintei-

lung der Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs gelten für die einzelnen Verkehrsarten die Grenzwerte 

der mittleren oder der maximalen Wartezeit nach Tabelle 5. Als maximaler Grenzwert einer ausrei-

chenden Verkehrsqualität wird im Kraftfahrzeugverkehr eine mittlere Wartezeit von 70 s Wartezeit 

angesetzt (Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen HBS 2015). 

 

Qualitätsstufe Kfz-Verkehr 

Mittlere Wartezeit 

ÖPNV auf 

Sonderfahrstreifen 

Mittlere Wartezeit  

Fußgänger- und 

Radverkehr 

Maximale Wartezeit 

A 

B 

C 

D 

 20 sec 

 35 sec 

 50 sec 

 70 sec 

 5 sec 

 15 sec 

 25 sec 

 40 sec 

 30 sec 

 40 sec 

 55 sec 

 70 sec 

E 

F 

> 70 sec 

- 

 60 sec 

> 60 sec 

 85 sec 

> 85 sec 

Tabelle 5: Grenzwerte der mittleren Wartezeit an Knotenpunkten mit Lichtsignalanlage für ver-

schiedene Qualitätsstufen 

(Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen, FGSV 2015) 

Die einzelnen Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs A bis F, mit den in der Tabelle 5 dargestellten 

Grenzwerten der mittleren Wartezeit, können folgendermaßen charakterisiert werden. 

Stufe A: Die Wartezeiten sind für die jeweils betroffenen Verkehrsteilnehmer sehr kurz. 

Stufe B: Die Wartezeiten sind für die jeweils betroffenen Verkehrsteilnehmer kurz. Alle während 

der Sperrzeit auf dem betrachteten Fahrstreifen ankommenden Kraftfahrzeuge können in 

der nachfolgenden Freigabezeit weiterfahren.  

Stufe C: Die Wartezeiten sind für die jeweils betroffenen Verkehrsteilnehmer spürbar. Nahezu alle 

während der Sperrzeit auf dem betrachteten Fahrstreifen ankommenden Verkehrsteil-

nehmergruppen können in der nachfolgenden Freigabezeit weiterfahren. Auf dem be-

trachteten Fahrstreifen tritt im Kfz-Verkehr am Ende der Freigabezeit nur gelegentlich ein 

Rückstau auf.  
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Stufe D: Die Wartezeiten sind für die jeweils betroffenen Verkehrsteilnehmer beträchtlich. Auf dem 

betrachteten Fahrstreifen tritt im Kfz-Verkehr am Ende der Freigabezeit häufig ein Rück-

stau auf. 

Stufe E: Die Wartezeiten sind für die jeweils betroffenen Verkehrsteilnehmer sehr lang. Auf dem 

betrachteten Fahrstreifen tritt im Kfz-Verkehr am Ende der Freigabezeit in den meisten 

Umläufen ein Rückstau läuft. 

Stufe F: Die Wartezeiten sind für die jeweils betroffenen Verkehrsteilnehmer sehr lang. Auf dem 

betrachteten Fahrstreifen wird die Kapazität im Kfz-Verkehr überschritten. Der Rückstau 

wächst stetig. Die Kraftfahrzeuge müssen bis zur Weiterfahrt mehrfach vorrücken 

Für die Überprüfung der Leistungsfähigkeit von signalisierten Knotenpunkten können Formblätter 

nach den Berechnungsverfahren des Handbuchs für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen 

HBS (Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, 2015) verwendet werden.  

Formblatt: Ausgangsdaten 

Dargestellt sind für jede Signalgruppe Angaben zur Verkehrsbelastung (q) in Kfz/h mit 

Anteil des Schwerverkehrs (SV) in % auf der Grundlage der Analyse- bzw. Prognose-

Verkehrsbelastungen, die vorhandenen Grünzeiten (tF) auf Basis des aktuellen 

Signalprogramms sowie die Kennzeichnung von Mischfahrstreifen (MIF) mit entspre-

chender Sättigungsverkehrsstärke (qs).  

Formblatt: Mischfahrstreifen 

Die Sättigungsverkehrsstärke für Mischfahrstreifen wird aus den unterschiedlichen 

Parametern für die unterschiedlichen Fahrtrichtungen berechnet. Neben den Angaben 

zur Verkehrsbelastung (q und SV) wird in der Berechnung im Allgemeinen der Einfluss 

der Fahrstreifenbreite, des Abbiegeradius, der Fahrbahnlängsneigung und des Fuß-

gängerverkehrs berücksichtigt.  

Formblatt: Berechnung der Sättigungsverkehrsstärke und Ermittlung der maßgebenden Ströme 

Auf der Grundlage der Ausgangsdaten werden die Angleichungsfaktoren, die Sätti-

gungsverkehrsstärken sowie die Flussverhältnisse bestimmt. Gegebenenfalls ergeben 

sich gewisse Einflüsse durch querende Fußgänger, durch die Längsneigung und die 

Fahrstreifenbreite. Die Sättigungsverkehrsstärken werden in zahlreichen 

Anwendungsfällen nur durch die Grünzeiten und die Schwerverkehrsanteile bestimmt.  

Formblatt: Bewertung der Verkehrsqualität im Kfz-Verkehr 

Vorgaben für die Berechnungen pro Signalgruppe bzw. Fahrstreifen sind die Um-

laufzeit (tu), der Untersuchungszeitraum (i.a. T = 60 min), die vorhandenen Frei-

gabezeiten (tF), die Verkehrsbelastungen (q) und die Sättigungsverkehrsstärken (qs). 

Bei Eingabe der statischen Sicherheit (S) gegen Überstauung wird die Länge des 

erforderlichen Stauraums für den Fahrstreifen ermittelt.  

Maßgebendes Bewertungskriterium für die Einstufung des Verkehrsablaufes nach 

Qualitätsstufen (QSV) ist die mittlere Wartezeit (w) im Kfz-Verkehr. 

Formblatt: Bedingt verträgliche Linksabbieger 

Dieses Formblatt wird verwendet für Linksabbiegeströme, denen keine eigene Phase 

zur Verfügung steht und zusammen mit dem Gegenverkehr freigegeben werden.  
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In Abhängigkeit von den Verkehrsbelastungen im Linksabbiegestrom und im Gegen-

verkehr sowie den signaltechnischen Vorgaben (Vorlaufzeit für die Linksabbieger, 

Freigabezeit mit Durchsetzen und Nachlaufzeit für die Linksabbieger) werden u.a. die 

mittleren Wartezeiten, die Stufe der Verkehrsqualität und die Stauraumlänge berech-

net.  

Sofern Linksabbiegen mit Durchsetzen zu berücksichtigen ist, sind die Ergebnisse für 

die entsprechende Signalgruppe in dem Formblatt „Bewertung der Verkehrsqualität“ 

nicht enthalten, da hier die Wartepflicht gegenüber dem Gegenverkehr innerhalb der 

Berechnungen nicht berücksichtigt werden. Die maßgebenden Berechnungs-

ergebnisse (Wartezeiten, Staulängen, Qualitätsstufen) sind dann in dem Formblatt 

„Bedingt verträgliche Linksabbieger“ dokumentiert. Dieser Einfluss wird jeweils in einer 

zusammenfassenden Tabelle der Berechnungsprotokolle berücksichtigt. 

Für eine überschlägige Bewertung der Grundleistungsfähigkeit signalisierter Knotenpunkte kann 

grundsätzlich auch das Verfahren der Addition kritischer Fahrzeugströme AKF nach Gleue angewen-

det werden. Dieses Verfahren findet in der Regel Anwendung bei der Vordimensionierung von neuen 

Knotenpunkten sowie in Fällen, in denen für den zu betrachtenden Knotenpunkt keine Festzeit-

programme zur Verfügung stehen oder eine verkehrsabhängige Steuerung der Signalanlagen erfolgt. 

Das AKF- Verfahren basiert auf der Tatsache, dass bei Lichtsignalanlagen miteinander verträgliche 

Verkehrsströme (ohne Konflikte) grundsätzlich gemeinsam freigegeben werden können. Die Verkehrs-

stärken miteinander unverträglicher Ströme werden addiert, um so die Summe der insgesamt abzufer-

tigenden Fahrzeugeinheiten je Zeitintervall (maßgebende Spitzenstunde) zu ermitteln. Dabei wird die 

Geometrie durch die Anzahl der Fahrspuren, die für einzelne Verkehrsbeziehungen zur Verfügung 

stehen, berücksichtigt. Die Überprüfung erfolgt dann anhand der zur Verfügung stehenden Freigabe-

zeit in einer Stunde und des Zeitbedarfs der Fahrzeuge zum Passieren des Knotens.  

 

Qualitätsstufe Kapazitätsreserve [%] 

A 

B 

C 

D 

> 50 % 

 50 % 

 35 % 

 20 % 

E 

F 

 10 % 

 0 % 

Tabelle 6: Grenzwerte der Kapazitätsreserven für Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage für ver-

schiedene Qualitätsstufen auf Basis der rechnerisch ermittelten Kapazitätsreserven 

nach dem AKF-Verfahren 

Eingangsgrößen für die Anwendung des AKF-Verfahrens sind die Sättigungsverkehrsstärke qs bzw. 

der Zeitbedarfswerts tB, die Umlaufzeit tu und die Summe der Zwischenzeiten tz. Mit diesen Parame-

tern ergibt sich die mögliche Leistungsfähigkeit LK eines Knotenpunktes (Konfliktpunktes) zu 
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LK = qs / tu  (tu -  tz) 

In Anlehnung an die Qualitätsstufeneinteilung nach dem Handbuch für die Bemessung von Straßen-

verkehrsanlagen HBS wird auch für die überschlägige Bewertung der Leistungsfähigkeit signalisierter 

Knotenpunkte auf der Grundlage des vereinfachten AKF-Verfahrens ein stufenweises Bewertungs-

verfahren vorgeschlagen, und zwar auf Basis des Bewertungskriterium der rechnerisch ermittelten 

Kapazitätsreserven. Für die Abgrenzung der einzelnen Qualitätsstufen A bis F werden die in der 

Tabelle 6 vorgeschlagenen Grenzwerte in Ansatz gebracht. 
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7.2 HASSLEYER STRASSE / KARL-ERNST-OSTHAUS-STRASSE 

Grundlage der Leistungsüberprüfung sind die von der Stadt Hagen zur Verfügung gestellten signal-

technischen Unterlagen (vgl. Anhang 2). In der maßgeblich zu betrachtenden Nachmittagsspitzen-

stunde wird das Signalprogramm SP3 mit einer Umlaufzeit von 80 Sekunden und einem 2-Phasen-

System zugrunde gelegt. In der ersten Phase werden die beiden Zufahrten der Haßleyer Straße und 

in der zweiten Phase die südliche Zufahrt Karl-Ernst-Osthaus-Straße freigegeben. Der Linksabbiege-

strom in der östlichen Zufahrt Haßleyer Straße wird bedingt verträglich geschaltet und muss sich mit 

dem Gegenverkehr durchsetzen.  

 
 

 
 

 
 

K3L 

K2 

Haßleyer Straße 

Karl-Ernst-Osthaus-Straße 

K3 

K1 

 
 

Abbildung 5: Definition der Kfz-Signalgruppen am Knotenpunkt Haßleyer Straße / Karl-Ernst-
Osthaus-Straße  
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Abbildung 6: Kfz-Grünzeiteinstellungen am Knotenpunkt Haßleyer Straße / Karl-Ernst-Osthaus-
Straße 

Die den Leistungsfähigkeitsberechnungen zugrunde gelegten Grünzeiteinstellungen sind in der Abbil-

dung 6 übersichtlich aufbereitet. Die Ergebnisprotokolle der Leistungsfähigkeitsüberprüfung nach den 

HBS-Berechnungsverfahren sind im Anhang 3 dokumentiert. Die wesentlichen Berechnungsergeb-
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nisse (mittlere Wartezeiten als wichtiges Kriterium zur Bewertung des Verkehrsablaufs, Stufe der Ver-

kehrsqualität und Rückstaulängen) sind in der Tabelle 7noch einmal übersichtlich zusammengefasst.  

 Die detaillierten Leistungsfähigkeitsberechnungen verdeutlichen, dass in allen Knotenzufahrten 

mit den zugrunde gelegten Grünzeiten angemessene Verkehrsqualitäten gewährleistet werden 

können.  

 Der Schwellenwert einer ausreichenden Verkehrsqualität von 70 sec/Fz mittlerer Wartezeit wird 

in allen Verkehrsströmen bzw. Signalgruppen deutlich unterschritten.  

 Bedingt durch die geplanten Nutzungen werden sich die Verkehrsbelastungen in den betroffe-

nen Verkehrsströmen zwangsläufig erhöhen. Diese Zunahmen der Kfz-Frequenzen führen 

jedoch nur zu geringen Zunahmen der mittleren Wartezeiten.  

 In allen Signalgruppen ergeben sich keine signifikant spürbaren Auswirkungen auf die Ver-

kehrsabwicklung. Die Verkehrsqualität wird nicht verändert.  

 In der verkehrstechnischen Gesamtbetrachtung führen sowohl die geplante SEWAG-Firmen-

zentrale und die Ansiedlung eines Möbelhauses als auch der Neubau eines REWE-Marktes 

und eines Drogeriemarktes mit den zugrunde gelegten Zusatzverkehren zur keiner grundsätz-

lich veränderten Bewertung der Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes Haßleyer Straße / Karl-

Ernst-Osthaus-Straße gegenüber der bereits bestehenden Verkehrssituation.  

 

Nachmittagsspitze ANALYSE PROGNOSE 

Kfz- 
Belas-
tung 

[sec] 

Mittlere 
Wartezeit 

 

[sec/Fz] 

95%-
Stau-
länge 

[m] 

Qualitäts-
stufe 

Kfz- 
Belas-
tung 

[sec] 

Mittlere 
Wartezeit 

 

[sec/Fz] 

95%-
Stau-
länge 

[m] 

Qualitäts-
stufe 

 

Signalgruppe K1 578 22,4 104 B 659 27,1 127 B 

 

Signalgruppe K3 338 16,3 58 A 433 18,1 75 B 

 

Signalgruppe K3L 180 27,9 42 B 234 33,3 56 B 

 

Signalgruppe K2 371 23,4 71 B 418 25,1 81 B 

Tabelle 7: Kenngrößen des Verkehrsablaufs am signalisierten Knotenpunkt Haßleyer Straße / 
Karl-Ernst-Osthaus-Straße in der Nachmittagsspitzenstunde  
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7.3 LEISTUNGSFÄHIGKEIT HASSLEYER STRASSE / ZUFAHRT REWE-MARKT  

Für die Überprüfung der Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes Haßleyer Straße / Zufahrt REWE-

Markt wird eine einfache Vorfahrtregelung mit folgender Fahrspuraufteilung zugrunde gelegt: 

Westliche Zufahrt Haßleyer Straße: 

 Kombinierte Geradeaus- / Rechtsabbiegespur 

Östliche Zufahrt Haßleyer Straße: 

 Geradeausspur 

 Separate Linksabbiegespur 

Südliche Zufahrt REWE-Markt (Vorfahrt achten): 

 Kombinierte Rechts- / Linkseinbiegespur 

Die Berechnungsprotokolle der Leistungsfähigkeitsberechnungen sind im Anhang 4 dokumentiert. Die 

Berechnungsergebnisse der Verkehrsqualität in den Einzelströmen sind in der Tabelle 8 und für den 

Linksabbiegestrom der östlichen Zufahrt Haßleyer Straße und im Mischstrom bei der Ausfahrt vom 

geplanten Vorhaben in den Tabellen 9 und 10 noch einmal übersichtlich zusammengefasst. 

 

Einzelströme  Mittlere Wartezeit / Qualitätsstufe  

 

Linkseinbieger von Zufahrt REWE-Markt 22,0 sec/Fz C 

 

Rechtseinbieger von Zufahrt REWE-Markt 5,6 sec/Fz A 

 

Linksabbieger von Haßleyer Straße  5,3 sec/Fz A 

Tabelle 8: Mittlere Wartezeiten und Qualitätsstufen in den wartepflichtigen Einzelströmen am 
Knotenpunkt Haßleyer Straße / Zufahrt REWE-Markt 

 In der Betrachtung der Einzelströme ergeben sich für den Rechtseinbieger in der Zufahrt REWE-

Markt und für den Linksabbieger von der östlichen Zufahrt Haßleyer Straße mit mittleren 

Wartezeiten unterhalb von 10 sec/Fz nur sehr geringe Werte. Die Mehrzahl der ein- und abbie-

genden Verkehrsteilnehmer kann den Knotenpunkt nahezu ungehindert passieren. Die Verkehrs-

qualität in diesen Verkehrsströmen ist als sehr gut (Stufe A) zu bezeichnen.  

 Für den Linkseinbieger in der Zufahrt REWE-Markt ergeben sich mit ca. 22 sec/Fz deutlich höhere 

mittlere Wartezeiten. Der Schwellenwert einer noch ausreichenden Verkehrsqualität wird jedoch 

deutlich unterschritten.  

 In der Betrachtung der jeweils kombinierten Fahrspuren als Mischströme ergibt sich in der Zufahrt 

REWE-Markt eine mittlere Wartezeit von ca. 20 sec/Fz mit einer befriedigenden Verkehrsqualität 

der Stufe C.  

 Die Kapazitätsreserven betragen für die Zufahrt REWE-Markt mehr als 170 Fz/h und für den 

Linksabbieger der Haßleyer Straße aus östlicher Richtung mehr als 680 Fz/h.  
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 Die Staulängen sind mit 12 m in der Zufahrt REWE-Markt und 6 m im Linksabbiegestrom der öst-

lichen Zufahrt Haßleyer Straße nur kurz.  

 Der neu einzurichtende Knotenpunkt zwischen der Haßleyer Straße und der Zufahrt REWE-Markt 

ist nach den vorliegenden HBS-Berechnungen mit einer Vorfahrtregelung ausreichend leistungs-

fähig.  

 

Mischstrom 

Zufahrt REWE-Markt 

Mittlere Wartezeit 

[sec/Fz] 

Stufe der 

Verkehrsqualität 

Kapazitätsreserve 

[Pkw-E/h] 

95%-Staulänge 

[m] 

Nachmittagsspitze 20,2 C 177 12 

Tabelle 9: Verkehrliche Kenngrößen für den wartepflichtigen Mischstrom Zufahrt REWE-Markt am 
Knotenpunkt Haßleyer Straße / Zufahrt REWE-Markt 

 

 

Linksabbieger  

Haßleyer Straße 

Mittlere Wartezeit 

[sec/Fz] 

Stufe der 

Verkehrsqualität 

Kapazitätsreserve 

[Pkw-E/h] 

95%-Staulänge 

[m] 

Nachmittagsspitze 5,3 A 685 6 

Tabelle 10: Verkehrliche Kenngrößen für den wartepflichtigen Linksabbiegestrom der östlichen 
Zufahrt Haßleyer Straße am Knotenpunkt Haßleyer Straße / Zufahrt REWE-Markt  
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8. ZUSAMMENFASSUNG DER UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE 

In der Stadt Hagen ist an der Haßleyer Straße in unmittelbarer Nähe zum signalisierten Knotenpunkt 

Haßleyer Straße / Karl-Ernst-Osthaus-Straße ist der Neubau eines Rewe-Marktes und eines Droge-

riemarktes vorgesehen. Die Kfz-seitige Anbindung des Vorhabens soll über die Haßleyer Straße durch 

Aufweitung des bestehenden Knotens mit der Feuerwehrzufahrt erfolgen.  

Im Zuge des Genehmigungsverfahrens ist der Nachweis einer angemessenen Verkehrserschließung 

zu erbringen. Hierzu ist die Vorbelastung des bestehenden Knotenpunktes Haßleyer Straße / Karl-

Ernst-Osthaus-Straße zu ermitteln und mit den Neuverkehren des geplanten Bauvorhabens zu maß-

gebenden Prognose-Verkehrsbelastungen zu überlagern. Auf der Basis der Prognose-Frequenzen ist 

dann die Leistungsfähigkeit, Verkehrsqualität und Sicherheit des Knotenpunktes Haßleyer Straße / 

Karl-Ernst-Osthaus-Straße zu bewerten. Darüber hinaus ist die geeignete Bau- und Betriebsform des 

neuen Knotenpunktes zwischen der Haßleyer Straße und der Zufahrt zum Vorhaben festzulegen. 

Dabei sind auch die Rückstaulängen in der Haßleyer Straße zu berücksichtigen.  

Zur Beschreibung der bestehenden Verkehrssituation wurden am Dienstag, den 24. September 2019 

am Knotenpunkt Haßleyer Straße / Karl-Ernst-Osthaus-Straße im Zeitraum zwischen 15.00 und 18.00 

Uhr am Nachmittag eine Verkehrszählung durchgeführt. Die Verkehrsbelastungen wurden 

abbiegescharf unterteilt nach Pkw und Lieferwagen, Lkw und Bussen, Lastzügen, motorisierten Zwei-

rädern sowie Fahrrädern erhoben. Die Zählergebnisse als Grundlage der Leistungsfähigkeits-

berechnungen sind im Anhang 1 als Stundenwerte dokumentiert und in der Abbildung 2 übersichtlich 

zusammengefasst. Zur Bestimmung der tatsächlichen Spitzenstunden erfolgt eine differenzierte 

Betrachtung der erhobenen Kfz-Frequenzen in 15-Minuten-Intervallen (vgl. Tabelle 1). Im Ergebnis 

zeigt sich, dass am Knotenpunkt Haßleyer Straße / Karl-Ernst-Osthaus-Straße die Spitzenstunde am 

Nachmittag zwischen 15.45 und 16.45 Uhr auftritt.  

Grundlage der Abschätzung der verkehrlichen Auswirkungen des geplanten Vorhabens sind die vom 

Architekturbüro Rocho mit Schreiben vom 13. März 2020 übermittelten Nutzungsvorgaben: 

 Rewe-Markt (Vollsortimenter) .............. ca. 1.500 m2 

DM-Markt (Drogerie) ..................................... 700 m2 

Im Ergebnis der Verkehrserzeugungsberechnungen ergibt sich in der Überlagerung unterschiedlicher 

Fahrtzweckgruppen ein Zusatzverkehrsaufkommen (Neuverkehr) im Kfz-Verkehr von insgesamt 1.025 

Kfz/Tag jeweils im Ziel- und Quellverkehr, differenziert nach 1.000 Kfz/Tag im Kunden- und Besucher-

verkehr, 16 Kfz/Tag im Beschäftigtenverkehr und 9 Kfz/Tag im Güterverkehr / Lieferverkehr.  

Zur Beschreibung der Prognose-Verkehrssituation sind nach den Vorgaben der Stadt Hagen neben 

den vorhabenbezogenen Kfz-Verkehren die Zusatzverkehre aus einer geplanten SEWAG Firmen-

zentrale und einem Möbelhaus in räumlicher Nähe des geplanten Vorhabens zu berücksichtigen.  

Aus der Machbarkeitsuntersuchung zur Anbindung der geplanten SEWAG-Firmenzentrale in Hagen 

Haßley des Büros Brilon Bondzio Weiser, Mai 2009, wurde für die Haßleyer Straße in der Nachmit-

tagsspitzenstunde ein Zusatzverkehrsaufkommen von 1 Kfz/h in der Fahrtrichtung von Westen nach 

Osten und von 18 Kfz/h in der Fahrtrichtung von Osten nach Westen prognostiziert. Darüber hinaus 

wird in der verkehrlichen Untersuchung zur Ansiedlung eines Möbelhauses an der Haßleyer Straße in 

Hagen des Büros squadra, November 2010, ein vorhabenbezogenes Verkehrsaufkommen für die 
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Haßleyer Straße in der Nachmittagsspitzenstunde von 45 Kfz/h in der Fahrtrichtung von Westen nach 

Osten und von 46 Kfz/h in der Fahrtrichtung von Osten nach Westen angegeben.  

Unter Berücksichtigung der heutigen Richtungsverteilung am Knotenpunkt Haßleyer Straße / Karl-

Ernst-Osthaus-Straße wird das Verkehrsaufkommen aus beiden Vorhaben mit 65% aus/in westlicher 

Richtung über die Haßleyer Straße und mit 35% aus/in südlicher Richtung über die Karl-Ernst-

Osthaus-Straße angenommen. 

Die für die Überprüfung der Leistungsfähigkeit der unmittelbar betroffenen Knotenpunkte zugrunde 

gelegten Prognose-Verkehrsbelastungen ergeben sich durch die Überlagerung der Vorbelastung 

(Analyse-Zähldaten einschließlich Verkehrszunahme der SEWAG-Firmenzentrale und eines Möbel-

hauses) mit den vorhabenbezogenen Kfz-Verkehren eines REWE-Marktes und eines Drogeriemark-

tes. In der maßgeblich zu betrachtenden Spitzenstunde am Nachmittag eines Normalwerktages 

werden folgende Verkehrszunahmen angesetzt. 

   Zusatz   Zunahme  

Haßleyer Straße / Karl-Ernst-Osthaus-Straße 

 Nachmittagsspitze Analyse ............................ 1.467 Kfz/h 

 Zusatz SEWAG ............... 1.486 Kfz/h ...............19 Kfz/h ............. 1,3% 

 Zusatz Möbelhaus ........... 1.558 Kfz/h ...............91 Kfz/h ............. 6,2% 

 Zusatz REWE/Drogerie ... 1.744 Kfz/h .............167 Kfz/h ........... 18,9% 

Haßleyer Straße / Zufahrt REWE-Markt 

 Nachmittagsspitze Analyse ............................... 918 Kfz/h 

 Zusatz SEWAG .................. 937 Kfz/h ...............19 Kfz/h ............. 2,1% 

 Zusatz Möbelhaus ........... 1.009 Kfz/h ...............91 Kfz/h ............. 9,9% 

 Zusatz REWE/Drogerie ... 1.236 Kfz/h .............208 Kfz/h ........... 34,6% 

Die Überprüfung der Leistungsfähigkeit erfolgt auf der Grundlage der Berechnungsverfahren nach 

dem Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen HBS (Forschungsgesellschaft für 

Straßen- und Verkehrswesen, 2015) mit Hilfe von EDV-gestützten Rechenprogrammen der Techni-

schen Universität Dresden (Prof. Dr.-Ing. habil. Werner Schnabel, Arbeitsgruppe Verkehrstechnik). In 

der verkehrstechnischen Gesamtbetrachtung ergeben sich folgende Bewertungen: 

Haßleyer Straße / Karl-Ernst-Osthaus-Straße 

Grundlage der Leistungsüberprüfung sind die von der Stadt Hagen zur Verfügung gestellten signal-

technischen Unterlagen. In der maßgeblich zu betrachtenden Nachmittagsspitzenstunde wird das 

Signalprogramm SP3 mit einer Umlaufzeit von 80 Sekunden und einem 2-Phasen-System zugrunde 

gelegt.  

Die detaillierten Leistungsfähigkeitsberechnungen verdeutlichen, dass in allen Knotenzufahrten mit 

den zugrunde gelegten Grünzeiten angemessene Verkehrsqualitäten gewährleistet werden können.  

Der Schwellenwert einer ausreichenden Verkehrsqualität von 70 sec/Fz mittlerer Wartezeit wird in 

allen Verkehrsströmen bzw. Signalgruppen deutlich unterschritten.  
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Bedingt durch die geplanten Nutzungen werden sich die Verkehrsbelastungen in den betroffenen Ver-

kehrsströmen zwangsläufig erhöhen. Diese Zunahmen der Kfz-Frequenzen führen jedoch nur zu 

geringen Zunahmen der mittleren Wartezeiten.  

In allen Signalgruppen ergeben sich keine signifikant spürbaren Auswirkungen auf die Verkehrs-

abwicklung. Die Verkehrsqualität wird nicht verändert.  

In der verkehrstechnischen Gesamtbetrachtung führen sowohl die geplante SEWAG-Firmenzentrale 

und die Ansiedlung eines Möbelhauses als auch der Neubau eines REWE-Marktes und eines Droge-

riemarktes mit den zugrunde gelegten Zusatzverkehren zur keiner grundsätzlich veränderten Bewer-

tung der Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes Haßleyer Straße / Karl-Ernst-Osthaus-Straße gegen-

über der bereits bestehenden Verkehrssituation.  

Haßleyer Straße / Zufahrt REWE-Markt 

Für die Überprüfung der Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes Haßleyer Straße / Zufahrt REWE-

Markt wird eine einfache Vorfahrtregelung mit folgender Fahrspuraufteilung zugrunde gelegt: 

Westliche Zufahrt Haßleyer Straße: 

 Kombinierte Geradeaus- / Rechtsabbiegespur 

Östliche Zufahrt Haßleyer Straße: 

 Geradeausspur 

 Separate Linksabbiegespur 

Südliche Zufahrt REWE-Markt (Vorfahrt achten): 

 Kombinierte Rechts- / Linkseinbiegespur 

In der Betrachtung der Einzelströme ergeben sich für den Rechtseinbieger in der Zufahrt REWE-Markt 

und für den Linksabbieger von der östlichen Zufahrt Haßleyer Straße mit mittleren Wartezeiten unter-

halb von 10 sec/Fz nur sehr geringe Werte. Die Mehrzahl der ein- und abbiegenden Verkehrsteil-

nehmer kann den Knotenpunkt nahezu ungehindert passieren. Die Verkehrsqualität in diesen Ver-

kehrsströmen ist als sehr gut (Stufe A) zu bezeichnen.  

Für den Linkseinbieger in der Zufahrt REWE-Markt ergeben sich mit ca. 22 sec/Fz deutlich höhere 

mittlere Wartezeiten. Der Schwellenwert einer noch ausreichenden Verkehrsqualität wird jedoch deut-

lich unterschritten.  

In der Betrachtung der jeweils kombinierten Fahrspuren als Mischströme ergibt sich in der Zufahrt 

REWE-Markt eine mittlere Wartezeit von ca. 20 sec/Fz mit einer befriedigenden Verkehrsqualität der 

Stufe C.  

Die Kapazitätsreserven betragen für die Zufahrt REWE-Markt mehr als 170 Fz/h und für den Links-

abbieger der Haßleyer Straße aus östlicher Richtung mehr als 680 Fz/h.  

Die Staulängen sind mit 12 m in der Zufahrt REWE-Markt und 6 m im Linksabbiegestrom der östlichen 

Zufahrt Haßleyer Straße nur kurz.  

Der neu einzurichtende Knotenpunkt zwischen der Haßleyer Straße und der Zufahrt REWE-Markt ist 

nach den vorliegenden HBS-Berechnungen mit einer Vorfahrtregelung ausreichend leistungsfähig.  
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Zusammengefasst und abschließend ergeben sich aus verkehrstechnischer Sicht unter Berück-

sichtigung der zugrunde gelegten Berechnungsannahmen keine Bedenken gegen den geplanten 

Neubau eines REWE-Marktes und eines Drogeriemarktes am Standort Haßleyer Straße in Hagen.  

ambrosius blanke verkehr.infrastruktur 
 

 

 

 

 

Bochum, 06. Mai 2020 
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Abbildung 1: ANALYSE-Verkehrsbelastungen am Knotenpunkt Haßleyer Straße / Karl-Ernst-

Osthaus-Straße im Zeitraum 15.00 - 16.00 Uhr 

 Ergebnisse der Verkehrszählung vom 24. September 2019 Anhang 1 
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Abbildung 2: ANALYSE-Verkehrsbelastungen am Knotenpunkt Haßleyer Straße / Karl-Ernst-

Osthaus-Straße im Zeitraum 16.00 - 17.00 Uhr 

 Ergebnisse der Verkehrszählung vom 24. September 2019 Anhang 1 
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Abbildung 3: ANALYSE-Verkehrsbelastungen am Knotenpunkt Haßleyer Straße / Karl-Ernst-

Osthaus-Straße im Zeitraum 17.00 - 18.00 Uhr 

 Ergebnisse der Verkehrszählung vom 24. September 2019 Anhang 1 
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Abbildung 4: ANALYSE-Verkehrsbelastungen am Knotenpunkt Haßleyer Straße / Karl-Ernst-

Osthaus-Straße im Zeitraum 15.45 - 16.45 Uhr (Nachmittagsspitze) 

 Ergebnisse der Verkehrszählung vom 24. September 2019 Anhang 1 
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Abbildung 1: Signaltechnische Unterlagen zum Knotenpunkt Haßleyer Straße / Karl-Ernst-
Osthaus-Straße - Signallageplan  

(Quelle: Stadt Hagen) 

 

Anhang 2 
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Abbildung 2: Signaltechnische Unterlagen zum Knotenpunkt Haßleyer Straße / Karl-Ernst-
Osthaus-Straße - Signalzeitenplan SP2 

(Quelle: Stadt Hagen) 

 

Anhang 2 
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Abbildung 3: Signaltechnische Unterlagen zum Knotenpunkt Haßleyer Straße / Karl-Ernst-
Osthaus-Straße - Signalzeitenplan SP3 

(Quelle: Stadt Hagen) 

 

Anhang 2 
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Abbildung 4: Signaltechnische Unterlagen zum Knotenpunkt Haßleyer Straße / Karl-Ernst-
Osthaus-Straße - Schaltzeiten 

(Quelle: Stadt Hagen) 
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GASCADE Gastransport GmbH, Kölnische Straße 108-112, 34119 Kassel  

 

Stadt Hagen 

FB Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung 

Frau David 

Rathaus I, Rathausstraße 11 

58095 Hagen 

  

per E-Mail an: sabine.david@stadt-hagen.de 

 
René Czech Tel. 0561 934-1077 GNL-Cze / 2019.04802 Kassel, 27.09.2019 
 Fax 0561 934-2369   
Leitungsrechte und -dokumentation leitungsauskunft@gascade.de   

 
Teiländerung des Flächennutzungsplanes Nr. 108 - Einzelhandel Emst- 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6/19 (692) Sondergebiet Vollsortimenter Emst, 
Stadt Hagen 
 
- Ihr Zeichen 61/41 mit Schreiben vom 17.09.2019 - 
Unser Aktenzeichen: 99.99.99.000.01722.19 
Vorgangsnummer: 2019.04802 
 
 
Sehr geehrte Frau David, 
 
wir danken für die Übersendung der Unterlagen zu o. g. Vorhaben. 
 
Wir antworten Ihnen zugleich auch im Namen und Auftrag der Anlagenbetreiber WINGAS GmbH, 
NEL Gastransport GmbH sowie OPAL Gastransport GmbH & Co. KG. 
 
Nach Prüfung des Vorhabens im Hinblick auf eine Beeinträchtigung unserer Anlagen teilen wir 
Ihnen mit, dass unsere Anlagen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht betroffen sind. Dies schließt 
die Anlagen der v. g. Betreiber mit ein. 
 
Sollten externe Flächen zur Deckung des Kompensationsbedarfs erforderlich sein, sind uns diese 
ebenfalls zur Stellungnahme vorzulegen. 
Wir bitten Sie daher, uns am weiteren Verfahren zu beteiligen. 
 
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass sich Kabel und Leitungen anderer Betreiber in diesem 
Gebiet befinden können. Diese Betreiber sind gesondert von Ihnen zur Ermittlung der genauen 
Lage der Anlagen und eventuellen Auflagen anzufragen.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
GASCADE Gastransport GmbH 
Leitungsrechte und -dokumentation 

 
René Czech 

 

Welche personenbezogenen Daten unsererseits nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen erhoben und verarbeitet 
werden, können Sie unserer Datenschutzinformation nach Art. 13, 14 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) entnehmen. 
Diese finden Sie im Internet unter https://www.gascade.de/datenschutz. 

https://www.gascade.de/datenschutz
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Netzauskunft

PLEdoc GmbH  ·  Postfach 12 02 55  ·  45312 Essen
Telefon
Telefax
E-Mail

0201/36 59 - 0
0201/36 59 - 160
netzauskunft@pledoc.de

zuständig Sebastian Kramer
Durchwahl 0201/3659-153

Stadt Hagen - Der Oberbürgermeister
Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und 
Bauordnung
Sabine David
Rathausstraße 11
58095 Hagen

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Anfrage an unser Zeichen Datum
61/41 17.09.2019 OGE 20190903488 30.09.2019

Teilveränderung des Flächennutzungsplanes Nr. 108 - Einzelhandel Emst in Hagen; 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6/19 (692) Sondergebiet Vollsortimenter Emst; 
Scopingabfrage und Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach 
§ 4 Abs. 1 BauGB bis zum 20.10.2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir beziehen uns auf Ihre o.g. Maßnahme und teilen Ihnen hierzu mit, dass von uns verwaltete 
Versorgungsanlagen der nachstehend aufgeführten Eigentümer bzw. Betreiber von der geplanten 
Maßnahme nicht betroffen werden:

• Open Grid Europe GmbH, Essen
• Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen
• Ferngas Netzgesellschaft mbH (FG), Netzgebiet Nordbayern, Schwaig bei Nürnberg
• Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft mbH (MEGAL), Essen
• Mittelrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH (METG), Essen
• Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH & Co. KG (NETG), Dortmund
• Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH (TENP), Essen
• GasLINE Telekommunikationsnetzgesellschaft deutscher Gasversorgungsunternehmen mbH & Co. KG, 

Straelen (hier Solotrassen in Zuständigkeit der PLEdoc GmbH)
• Viatel GmbH (Zayo Group), Frankfurt

Hinsichtlich der Maßnahmen zum Ausgleich und zum Ersatz der Eingriffsfolgen entnehmen wir den 
Unterlagen, dass die Kompensationsmaßnahmen erst im weiteren Verfahren festgelegt werden bzw. keine 
Erwähnung finden.

Wir weisen darauf hin, dass durch die Festsetzung planexterner Ausgleichsflächen eine Betroffenheit von 
uns verwalteter Versorgungseinrichtungen nicht auszuschließen ist. Wir bitten um Mitteilung der 
planexternen Flächen bzw. um weitere Beteiligung an diesem Verfahren.

Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im Übersichtsplan markierte Bereich.
Dort dargestellte Leitungsverläufe dienen nur zur groben Übersicht.

Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweiterung des Projektbereichs bedarf immer einer erneuten 
Abstimmung mit uns.

Mit freundlichen Grüßen
PLEdoc GmbH
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61/1 
Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung 
Abteilung Verkehrsplanung 

10.10.2019 

Ihr Ansprechpartner 
Jörg Winkler 
Tel.: 207 - 3932 
Fax: 207 - 2461 

 
 

An 
 

-61/4- 
 

Teiländerung des Flächennutzungsplanes Nr. 108- Einzelhandel Emst- 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6/19 (692) Sondergebiet 
Vollsortimenter Emst 
 
 
Stellungnahme 61/1: 
 
 
Im Abschnitt 4 wird die verkehrliche Erschließung beschrieben. 
 
Letztlich wird ja im B-Plan dann die tatsächliche Planung aufgenommen. 
 
Evtl. ist es sinnvoll, auf den Vertrag mit dem Landesbetrieb hinzuweisen, da hier ja die 
Baulastträgerschaft geregelt wird. 
 
Weiter ist in diesem verfahrensschritt erst einmal nichts zu ergänzen. 
 
 
 
 

Jörg Winkler 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

FNP-Teiländerung Nr. 108 Einzelhandel Emst und Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 

6/19 (692) Sondergebiet Einzelhandel Haßleyer Straße 

Ihr Schreiben vom 18.11.2024 
 
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

für die Beteiligung zu der o.g. Planung bedanken wir uns. 

 

Wir verweisen auf den im Bebauungsplan genannten Punkt „Bodendenkmalschutz“. 

 

Ansonsten bestehen unsererseits keine Bedenken. 

 

Im Auftrag  

gez.                                                        f. d. R. 

Prof. Dr. Michael Baales  

(Leiter der Außenstelle)                          Melanie Röring B.A.  
 
 
 

LWL-Archäologie für Westfalen - In der Wüste 4 - 57462 Olpe 
 

 

Stadt Hagen 

Fachbereich Stadtentwicklung,- planung und 

Bauordnung 

Postfach 4249 

 

58042 Hagen 

 

 
 

 

 

 

Ansprechpartnerin: 
Melanie Röring B.A. 
Planbearbeitung 
Tel.:     02761 9375-42 
Fax:     02761 937520 
E-Mail: melanie.roering@lwl.org 
 

LWL-Archäologie für Westfalen 
Außenstelle Olpe 
 

In der Wüste 4, 57462 Olpe 

Telefon: 02761 9375-0 

www.archaeologie-in-westfalen-lippe.de 

Konto der LWL-Finanzabteilung  

Sparkasse Münsterland Ost  

IBAN DE53 4005 0150 0000 4097 06, BIC WELADED1MST 

Servicezeiten: 

Mo.-Do.   8.30 - 12.30 Uhr, 14.00 - 15.30 Uhr 

Freitag     8.30 - 12.30 Uhr 

Az.: 3840rö24.eml 
Olpe, 21.11.2024 





 

Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen 

Bahnhofstraße 18, 58095 Hagen | Postfach 42 65, 58085 Hagen 

Telefon 02331 390-0| Fax 02331 13586 | E-Mail sihk@hagen.ihk.de | Internet www.sihk.de 

Durchwahl: Telefon 02331 390-207| Fax 02331 13586| E-Mail bendig@hagen.ihk.de 

 

 
 
 
 
 
 
Stadt Hagen 
Postfach 4249 
58042 Hagen 
 
 
 
 
 18. Dezember 2024 
 
 
 
Vorhabenbezogener B-Plan Nr. 692 (6/19) „Sondergebiet Einzelhandel Haß-
leyer Straße“ 
Ihr Schreiben vom 18.11.24; unser Zeichen: P 128/24 
 
 
Stellungnahme: 
 
Anregungen zur Aufstellung des o. g. Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
bestehen nicht 
 

 
Frank Bendig 





 
 
 
 
-----Ursprüngliche Nachricht----- 
Von: Funke, Jana <Jana.Funke@stadt-hagen.de>  
Gesendet: Dienstag, 26. November 2024 15:11 
An: Hoppmann, Jendrik <Jendrik.Hoppmann@stadt-hagen.de> 
Cc: Stahlhut, Peter <Peter.Stahlhut@stadt-hagen.de> 
Betreff: AW: Einzelhandel Emst FNP-Teiländerung 108 B-Plan Nr. 6-19 - TöB-Beteiligung 
 
Hallo Jendrik, 
 
von unserer Seite gibt es keine Bedenken.  
 
 
Viele Grüße 
Jana Funke 
 
Tel. 3539 
 
Fachbereich Verkehr, Immobilien, Bauverwaltung und Wohnen Abteilung Verkehrsplanung  
 
 

mailto:Jana.Funke@stadt-hagen.de
mailto:Jendrik.Hoppmann@stadt-hagen.de
mailto:Peter.Stahlhut@stadt-hagen.de


Der  Rat  der  Stadt  Hagen  hat  am  ____________ nach  § 10   Baugesetzbuch  diesen 
Bebauungsplan als  Satzung  beschlossen. 
Hagen, __________         

Oberbürgermeister

 

Schriftführer

Hagen, __________        

Der Beschluss gem.  § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch ist nach § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch 
ortsüblich am ______________ bekannt gemacht worden.

Hierbei wurde darauf hingewiesen, wo der Bebauungsplan, die Begründung und die 
zusammenfassende Erklärung nach § 10a Abs. 1 des Baugesetzbuches eingesehen 
werden können. 

STADT HAGEN
Der Oberbürgermeister

Im Auftrag:

Hagen,  19.12.2024

Dieser Bebauungsplan - Entwurf und die Begründung wurden nach § 3 Abs. 2  
Baugesetzbuch vom  18.11.2024 bis  18.12.2024 einschließlich im Internet 

veröffentlicht und öffentlich ausgelegt.
Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte am 15.11.2024 .

STADT HAGEN
Der Oberbürgermeister

Im Auftrag:

gez. A. Aust

Teilfläche B
Drogeriemarkt 799 m 2 Verkaufsfläche

Teilfläche A

Lebensmittelvollsortimenter 1.480 m
2 Verkaufsfläche

Café mit Backshop 20 m
2 Verkaufsfläche

Bestandteile des Planes:
Festsetzungsplan

Vorhaben- und Erschließungsplan
 zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan

 Nr. 6/19 (692) Sondergebiet Einzelhandel Haßleyer Straße

Blatt 1a

Blatt 2a Vorhaben- und Erschließungsplan
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 6/19 (692) Sondergebiet Einzelhandel Haßleyer Straße

Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung

Maßstab Plandatum

Vorhabenträger

Datum

Architekten

Datum

1:150 / 1:500 / 1:200 14.05.2025

Vorhaben- und Erschließungsplan zum
vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 6/19 (692)

Sondergebiet Einzelhandel Haßleyer Straße

Unterschriftenfeld Vorhabenträger:

.............................. ..............................

Ansicht Nord

Ansicht Süd

Ansicht Ost
Haßleyerstraße

Schnitt Böschungsfläche

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6/19 (692)   
Sondergebiet Einzelhandel Haßleyer Straße

Blatt 2a

Blatt 2a 

Ansicht Süd

Dieses Blatt ist Bestandteil des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 6/19 (692) 
Sondergebiet Einzelhandel Haßleyer Straße. Das Verzeichnis der Bestandteile, die 
textlichen Festsetzungen, die Rechtsgrundlagen, die Zeichenerklärung und die für 
die Verfahren nach dem Baugesetzbuch erforderlichen Vermerke befinden sich auf 
Blatt 1 (Titelblatt).

Hagen, ______________

Fachbereich Stadtentwicklung, -planung
und Bauordnung

Dr. Ing.

..............................
Fachbereichsleiter

Der Rat der Stadt Hagen hat am 07.11.2024 nach § 3 Abs. 2 BauGB den 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 6/19 (692) Sondergebiet Einzelhandel 
Haßleyer Straße Blatt 1 und 2 als Entwurf beschlossen. 
Die Originalunterschriften befinden sich auf vorgenanntem Bebauungsplan-Entwurf.

Hagen, ______________

Fachbereich Stadtentwicklung, -planung
und Bauordnung

Dr. Ing.

..............................
Fachbereichsleiter
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